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§ 52 Abs. 2 StGB. Zwei Personen sind 
dann keine Verlobten i. S. des § 52 Abs. 2 
StGB., wenn auch nur eine von ihnen inner
lich ih r Versprechen nicht ernst gemeint hat. 
RG.: DR. 1941, 1451 Nr. 1

§ 185 StGB. In dem Einverständnis eines 
Mädchens unter achtzehn Jahren mit an ihm 
vorgenommenen unzüchtigen Handlungen 
kann ein Verzicht auf die Geschlechtsenre 
nur dann gefunden werden, wenn dargetan 
ist, daß das Mädchen nicht nur die Bedeu
tung der Tat als einer unzüchtigen Hand
lung, sondern auch den Begriff der Ge- 
schiechtsehre erfaßt und weiter erkannt hat, 
daß die E inw illigung in eine unzüchtige 
Handlung die Preisgabe der Geschlechts
ehre in sich schließen kann. RG.: DR. 1941, 
1451 Nr. 2 (Mezger)

§§ 242, 43 StGB. Ein gewerbsmäßiger 
Einmietedieb, der sich nur deshalb ein Z im 
mer mietet, um in der Wohnung einen Dieb
stahl zu begehen, das Zimmer aber alsbald 
wieder heimlich verläßt, ohne einen Dieb
stahl zu begehen, da sich ihm hierzu keine 
Gelegenheit bietet, unternimmt keine straf
lose Vorbereitungshandlung, sondern einen 
Diebstahlsversuch. HanseatSondGer.: DR. 
1941, 1452 Nr. 3

§ 271 SiGB. Mittelbare Falschbeurkun
dung. Das Arbeitsbuch und somit auch die 
Ersatzkarte besitzen keinerlei Beweiskraft 
für den Geburtsort des Arbeiters, der sich 
das Buch hat ausstellen lassen. RG.: DR. 
1941, 1453 Nr. 4

§§ 1, 10 VO. über die öffentl. Bewirtschaf
tung von M ilch, Milcherzeugnissen usw. 
v. 7. Sept. 1939; § 12 VO. über die öffentl. 
Bewirtschaftung von Eiern v. 7. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1719 und 1732); §§ 21 ff. VO. über 
die Bewirtschaftung von landwirtschaftl. 
Erzeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl. I, 
1521).

Der Selbstversorger darf Eier und But
ter aus seinen für eigene Wirtschaftszwecke 
ihm zustehenden freien Beständen straflos 
an Verbraucher abgeben. Diese Ausnahme 
von der Anbietungspflicht g ilt aber nicht 
für den Händler. RG.: DR. 1941, 1453 Nr. 5

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Verbrauchsregelungs- 
strafVO. v. 6. A p ril 1940 (RGBl. I, 610). Das
Tatbestandsmerkmal „ in  Ausübung eines 
Gewerbes oder Berufes“  ist in weitem Sinne 
auszulegen. RG.: DR. 1941, 1454 N r .6

§§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 1, 42 DevG. 1935 
(§§ 13, 15, 69 DevG. 1938). T ilgung der 
Fremdwährungsschuld eines Devisenaus
länders mit Reichsrnarkbeträgen, die ein De
viseninländer im Inland gegen Devisen im 
Ausland zur Verfügung stellt. RG.: DR. 
1941, 1454 Nr. 7

§§ 15, 16, 69 Abs. 1 DevG. 1938.
Werden Zahlungsmittel an Boten über

geben, die Ausländer geschickt hatten, so 
liegt bereits eine Aushändigung der Zah
lungsmittel an die Ausländer selbst vor.

Die Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, 
die sich zwecks Verbringung ins Ausland 
auf dem Wege zur Grenze hin befinden, 
kann bei natürlicher Betrachtung als Be
standteil der Versendung nach dem Ausland 
erscheinen und infolgedessen strafbar sein- 

Die persönlichen Verhältnisse des Täters 
als Begründung für die Annahme eines be
sonders schweren Falles einer Devisenzu
widerhandlung. RG.: DR. 1941, 1455 N r.°

§ 37 ZustVO. v. 21. Febr. 1940; § 458
StPO.; § 8 Gnadenerlaß v. l.Sept. 1939.

Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde
gegen einen Beschluß nach § 458 StPO.

§ 8 Gnadenerlaß macht die Vergünstigung 
lediglich von der Tatsache der Einstellung 
in den aktiven Wehrdienst abhängig. Sein 
Wortlaut gibt für eine einschränkende Aus
legung keinen Anlaß. RG.: DR. 1941, 14&Ö 
Nr. 9

+

Der Gnadenerlaß für die Wehrmacht vom 
1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1549) g ilt nicht W  
Personen, die zu den beim Ausbau West 
eingesetzten Arbeitskräften der Organisa
tion Todt einberufen worden waren. RÖ,: 
DR. 1941, 1456 Nr. 10

Z iv ilrech t
Bürgerliches Gesetzbuch

§§ 138, 242 BGB. Wenn auch Bierab' 
nahmeverträge, die mit einem Darlehens' 
vertrag verbunden sind, selbst bei scharR11 
Vertragsbedingungen dann nicht sittenwi“ ' 
r ig  sind, wenn bei der gegebenen Sachlage 
Fälle denkbar sind, in denen die scharfe11 
Bedingungen gerechtfertigt erscheinen, s°
kann doch die Geltendmachung eines Re^'
*------ J— — «— 1--------* ■tes aus dem Bierabnahmevertrag im EiflZU 
falle gegen § 242 BGB. verstoßen. RG.: 
1941, 1456 Nr. 11

§§ 249, 823 BGB.; § 89 ALR. II 10. Frei' 
w illige Leistungen eines Dritten könnel1’ 
wenn nicht ein anderer W ille des D r itte., 
erkennbar ist, auch wenn sie zur Ausglel’ 
chung eines den Bedachten erwachsen^ 
Schadens gemacht werden, nicht dem 
gute kommen, der den Schaden schuldhy 
verursacht hat. Nach preußischem Recht >s 

(Fortsetzung Seite ^
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» 9 0 ^ « . A rzne im itte l entstehen in sysfemati- 

scher w issenschaftlicher A rbe it. D ie H erste l
lung w ird  dauernd sorgfältigst überwacht. 

Das Kreuz bürgt dafür, daß bei der
Herstellung von -8 n « e * .. A rzne im itte ln  das 

Höchstmaß an Verantw ortung beachtet w ird.
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Die öffentlichen 
Bausparkassen Deutschlands
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Die Vorteile des Bausparens sind:
Restlose Finanzierung Ihres Bauvorhabens unter günstigen 
Bedingungen schon bei 2 f-$o*l0Eigenkapitaly und zwar prak
tisch zu jedem Zeitpunkt; unkündbare Filgungs dariehen; 
günstige Verzinsung der Bauspareinlagen ; Versicherungs
schutz; Steuerbegünstigung; Baufreiheit; Bauberatung

Bauspardarlehen werden gewährt:
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jeder Beamte dafür verantwortlich, daß er 
die Vorbildung besitzt, die die Verwaltung 
seines Amtes erfordert. RG.: DR. 1941, 1457 
Nr. 12

§§ 254, 839 BGB.; A rt. 131 WeimVerf.
Die Frage, ob eine polizeiliche Gefall, 

vorliegt und die Polizei eingreifen muß, ist 
nicht Ermessenssache und deshalb in einem 
Gerichtsverfahren frei nachprüfbar.

Die Haftung aus § 839 BGB. setzt nur 
eine schuldhafte Amtspflichtverletzung vor
aus, eine Schädigungsabsicht w ird  dabei 
nicht gefordert.

Der vorsätzlich handelnde Schädiger 
kann in der Regel den Schaden nicht auf 
den nur fahrlässig bei der Entstehung des 
Schadens mitwirkenden Geschädigten ab
wälzen.

Rechtsmittel i. S. des § 839 Abs. 3 BGB. 
kann auch eine Aufsichtsbeschwerde sein. 
RG.: DR. 1941, 1458 Nr. 13

§§ 510, 242 BGB. Der Vorkaufsverpflich- 
tete kann sich auf den Ablauf der F rist des 
§ 510 BGB. dann nicht berufen, wenn er 
dem Vorkaufsberechtigten eine von diesem 
berechtigterweise verlangte Besichtigung 
des Kaufgegenstandes verweigert hat.

Der Vorkaufsberechtigte, der die Feststel
lung erstritten hat, daß sich- der Verpflich
tete auf den Ablauf der Frist des § 510 BGB. 
nicht berufen könne, kann nach der Rechts
kraft dieses Urteils das Vorkaufsrecht noch 
innerhalb angemessener F rist ausüben. RG.: 
DR. 1941, 1461 Nr. 14

§ 823 Abs. 2 BGB. Der Anstifter zur 
Übertretung des § 367 N r. 8 StGB, kann aus 
§ 823 Abs. 2 BGB. auch dann haftbar ge
macht werden, wenn nach vorsätzlich ab
gegebenen Schüssen bei Vorbereitung wei
teren Schießens ein Schuß sich selbst löst 
und dadurch ein Mensch getötet w ird. RG.: 
DR. 1941, 1462 Nr. 15

§ 890 Abs. 2 BGB.; § 53 Abs. 1 S. 2 GBO. 
Ein Grundstück kann nur einem anderen 
Grundstück, nicht mehreren Grundstücken 
als Bestandteil zugeschrieben werden. Eine 
diesen Grundsatz verletzende Eintragung 
ist inhaltlich unzulässig. KG .: DR. 1941, 
1463 Nr. 16

§ 1666 BGB.; § 81 EheG. Auch bei geschie
dener Ehe sind Anordnungen aus § 1666 
BGB. zulässig und geboten, wenn zu einer 
Änderung der Sorgerechtszuteilung nach 
§ 81 EheG, kein hinreichender Anlaß vor
liegt, einzelne schuldhafte Maßnahmen des 
sorgeberechtigten Elternteils aber ein Ein
schreiten des VormGer. im Interesse des 
Kindes erfordern. KG.: DR. 1941, 1463 
Nr. 17

Testamentsgesetz
§ 21 Abs. 1 TestG. Die Selbstbenennung 

des Erblassers in einem eigenhändigen Te
stament kann als „U nterschrift“  im Sinne 
des Gesetzes genügen, wenn sie geeignet ist,

seine Person und sein Bekenntnis zu der
schriftlich niedergelegten Erklärung festzu
stellen, und wenn die Erklärung sich ihrer 
äußeren Erscheinung nach als abgeschlos
sen darstellt. KG .: DR. 1941, 1464 N r. 18 
(Vogels)

Personenstandsgesetz
§§ 11, 21, 47, 48 PersStG. v. 3. Nov. 1937; 

§§ 116, 117 Dienstanweisung für die Stan
desbeamten.

Im Familienbuch und im Geburtenbuch 
ist der Beruf einzutragen, den der Ehe
schließende (Elternteil) im Zeitpunkt der 
Beurkundung der Erklärung ausübt. Ein 
früherer Beruf ist grundsätzlich nur bei 
Beamten, Offizieren und Reichsarbeitsdienst
führern außer Dienst unter Aufnahme eines 
entsprechenden Zusatzes einzutragen.

Als religiöses Bekenntnis ist bei einem 
Angehörigen der römisch-katholischen 
Kirche die Bezeichnung „katholisch“  aus
reichend. KG.: DR. 1941, 1465 Nr. 19

§ 29 PersStG.; § 1718 BGB. Hat nicht der 
uneheliche Vater, sondern nach dem Tode 
des angeblichen Erzeugers dessen Mutter 
oder der Erbe die Vaterschaft desselben in 
öffentlicher Urkunde anerkannt, so genügt 
ein solches Anerkenntnis nicht zur E intra
gung eines Vermerks am Rande des Ge
burtseintrags nach § 29 PersStG. KG.: DR. 
1941, 1466 Nr. 20

Patentrecht. Unlauterer Wettbewerb
§ 826 BGB.; PatG. v. 7. A p ril 1891 i. d. 

Fass, der Bek. v. 7. Dez. 1923 (RGBl. II, 
437); §§ 2, 57 PatG. v. 5. M ai 1936.

Zu den Rechtsverhältnissen der Patente 
gehört ih r rechtlicher Bestand, Inhalt und 
Umfang.

Der Grundsatz der Rückwirkung des 
neuen PatG, in § 57 Abs. 1 PatG., der im 
Gesetz selbst durch zahlreiche Ausnahmen 
durchbrochen worden ist, ist nur in den 
Schranken anwendbar, die sich aus dem 
Geiste des neuen Gesetzes ergeben.

Es kann nach den Leitgedanken des neuen 
PatG, seinem W illen nicht entsprechen, 
rückwirkend die Rechtsfolgen zu beseiti
gen, die nach § 826 BGB. unter der Herr
schaft des alten Rechts durch sittenwidrige 
Geltendmachung eines erschlichenen Pa
tents entstanden sind.

Auch die in einem rechtlich geordneten 
Verfahren erfolgende Geltendmachung des 
erschlichenen Patentes, sei es verteidi
gungsweise im Nichtigkeitsverfahren, sei es 
angriffsweise im Verletzungsprozeß, ist 
grundsätzlich als gegen die guten Sitten 
verstoßend rechtswidrig. RG.: DR. 1941, 
1467 Nr. 21

§ 1 UnIWG. In dem im U rte il behandelten 
Fall haben die Bekl. — der geschäftsführende 
Gesellschafter einer KommGes., die ein 
Verlagsgeschäft betreibt, und ein Angestell
ter der Gesellschaft — nach ihrem Ausschei

den bei dieser ein eigenes Verlagsunterneh
men ins Leben gerufen und für dieses Ver
lagsverträge über Werke geschlossen, mit 
deren Verfassern sie bereits namens der 
Komm.-Ges. verhandelt hatten. Für die 
Frage, ob hierin ein Verstoß gegen § 1 
UnlWG. zu erblicken ist, ist es von Bedeu
tung, wenn die Verfasser bekunden, ihnen 
habe daran gelegen, m it den Bekl. in per
sönlicher Fühlung zu bleiben und ihre 
Werke gerade von ihnen verlegerisch be
treut zu sehen. Eine Verurteilung der Bekk 
die Herausgabe und den Vertrieb der i” 
Betracht kommenden Werke zu unterlassen 
ist in keinem Falle möglich, weil dadurc'j 
in das vertragliche Recht der Verfasser a«! 
Vervielfältigung und Verbreitung ihres 
Werkes eingegriffen würde, in dem sie oMe 
ihre Zustimmung nicht verkürzt werde» 
dürfen. RG.: DR. 1941, 1469 Nr. 22

Mietrecht. Bauwesen
§§ 5a, 20, 27 MietSchG. Eine Verlange' 

rung der im Urteil oder gerichtlichen Ver
gleich bewilligten Räumungsfrist ist nicht 
zulässig, wenn es sich um eine Werkwok 
nung handelt und der Arbeitnehmer die Ar
beit grundlos aufgegeben hat. LG. Berlin1 
DR. 1941, 1472 Nr. 23

Rechtsnatur des RdErl. des Reichskotf- 
missars für Preisbildung Nr. 184/37 von1 
12. Dez. 1937. Ziff. 10 dieses Runderlasses 
bindet nicht unmittelbar die Gerichte, son
dern nur eine auf Grund dieser Bestimmun
gen im Einzelfalle von der Preisbildungs
behörde gemäß Ziff. 39 dieses Runderlasses 
ergangene Einzelanordnung. LG. Berlin 
DR. 1941, 1472 Nr. 24

Die Kündigung der Verlängerungsabred» 
eines Mietvertrages über eine Großwok 
nung w ird  durch den Mieterschutz nid1' 
ausgeschlossen, sie bedarf aber einer aus
drücklichen Genehmigung der Preisb»' 
hörde. KG.: DR. 1941, 1474 Nr. 25

Für Räumungsklagen von Dienstwoh
nungen ist nicht das ordentliche, sonder» 
das ArbG. zuständig. LG. Berlin- DR. 194»' 
1474 Nr. 26

VO. über die Neugestaltung der Reich9' 
hauptstadt Berlin und der Hauptstadt 
Bewegung München v. 8. Febr. 1939 (RGm 
I, 159). Den mit der Neugestaltung d» 
Städte Berlin und München betrauten 
hörden liegen Amtspflichten gegenüber de» 
Hauseigentümern ob, die Ersatzwohnunge» 
für die aus ihren bisherigen Wohnunge» 
verdrängten Mieter zur Verfügung steil»» 
müssen. RG.: DR. 1941, 1475 Nr. 27

§ 323 BGB.; Allgemeine Vertragsbedi»' 
gungen für die Ausführung von Bauleistu» 
gen in der Verdingungsordnung für 
leistungen D in 1961 (VOB.).

(Fortsetzung Seite 6)

ic GrunOfdiulD im modernen Grundbuchoerkehr
von D i* .  H e r b e r t  K o w a l s k i ,  Rechtsanwalt und Notar in Beuthen O/S.

2. neubearbeitete und ergänzte Auflage 1939 mit einem Anhang devisen- und steuerrechtlicher Fragen 

von D r .  H a n s  K lt ib e r ,  Verwaltungsrechtsrat in Berlin 

Umfang 90 Seiten. P re is  3 .— U M

Ober die erste Auflage dieser Schrift schreibt die Deutsche Notarzeitschrift: „Das flüssig geschriebene Buch bringt in knapper Form eine übersichtliche 
Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der Grundschuld. Die wesentlichen Grundsätze des Liegenschaftsrechtes sind in ihrer Beziehung 
auf die ürundschuld unter Berücksichtigung des Schrifttums und der Ergebnisse der Rechtsprechung behandelt. Hierbei wird auf zahlreiche Probieniß 
eingegangen, die bei der Verwendung der Grundschuld im Kreditverkehr täglich auftauchen. Ausführlich erörtert werden die Beziehungen zwischen der 
Grundschuld und der zugrunde liegenden persönlichen Forderung, ferner die Reclitsbehelfe und Schulzmaßnahmen, die dem Eigentümer gegen die aus der 
abstrakten Natur der Grundschuld sich ergebenden Gefahren zu Gebote stehen. Die Schrift ermöglicht dem juristischen Praktiker eine rasche, zuverlässig«5 
Orientierung über die behandelten Fragen, bringt auch praktische Hinweise und kann als brauchbares Hilfsmittel empfohlen werden.“

Die Zeitschrift „Deutsches Recht“  schreibt zur 2. Auflage: „Das Buch ist flüssig geschrieben. Es g ibt eine recht übersichtliche Darstellung Über das Recht 
der Grundschuld und w ird seinen Benutzern zweifellos vortreffliche Dienste leisten.“

HERMANN SACK, VERLAG, BERLIN SW 68, WIEHEEMSTRASSE 12l
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Oftab • 2 8 änbe . 1520 ©eiten . m m  20

~ e* fät Ä s s s t -  —
Diefe, Surf) gibt nicfjtnur eine julammenfaffenbe Ü bergabe aller be= 
beutfamen fmtbelsrec&tltdjen ©efelje im toeiteften Sinne ionbe n bar. 
Uber hinaus auch einen Uberblid über bie «etfttlprecftung ber (Berichte 
Bu ben ein3elnen ©efeSesbeftimmungen, rnobei bie ¿efentlicbe »edrt 
ipred)ung unter befonberer Serücffichtigung ber 
©ntfeheibungen aufgenommen ift. Sür bie neuen «ebietötei e m E  
Ubergaugsre^t für iebes ©ebiet gefonberf Bufammengefte i mo ben 
um bte itberftd&tlicfjfeft 3u getpäl)rleiften. e '
©as Sanbbud) unterrichtet in umfaffenber ffieife ¡eben SRecbtsmabrer
unb sm iW om et Aber hanbelsred,tlid;e SragL  ‘ u n i b i f  b " « ^
gangenen ©ntffe«Jungen, ffis toirb oon großem prattffeftem Stuften 
em unb insbe onbere ba3u beitragen, bas beutfehe §anbeisrecht n 

ben neuen beutfehen ffiebtetsteilen eiu3uführen. ’

J.Sflimeiget Oering, Berlin 10 35

lOcrDct lllitglici» Öer IlSO.!

Original-
EemäldB alter und neuer Meister 
finden Sie in uroBer Auswahl in

G e m a l d e - H a n d l u n g
B e rlin , L e ip z ig e r S tra ß e  103

Ecke Friedrichstraße
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OtüAcf) verklingend Ivie ein %n 
1 -iit)u>indâÿrfjme-rz tkuiiv

nipfäbon

Herm ann Bahr
F a c h b u c h h a n d l u n g  u n d B i b l i o t h e k
f ü r R e c h t s - u . S t a a t s w i s s e n s c h a f t . S t e u e r r e c h t ,  
V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  B e t r i e b s w i s s e n s c h a f t

Die Bibliothek is t jeder 
öffentlichen Bibliothek 
in ihrem Spezialfach an 
Leistungsfähigkeit ge

wachsen und vermietet 
gegen billigste Gebühr 
(Grundmiete 35 Pfennig 
pro Band und 10 Tage)

W o  f i n d e  ic h ?
Jedes juristische, steuerrechtl. u. Volkswirtschaft!. Buch, 
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Kostenloser Literatur- und Judikaturnachweis bei fester Mietbestellung 
Verlange Mietbedingungen
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Die Bestimmungen der VOB. geben dem 
Unternehmer eines Bauwerks keinen An
spruch auf Entlohnung der Arbeiten, die er 
vor dem E in tritt der von keiner Partei zu 
vertretenden Unmöglichkeit geleistet hat.

Für die Beurteilung dieses Anspruchs ist 
§ 323 Abs. 1 Halbs. 2 BOB. im Zusammen
halt mit § 242 BOB. entsprechend anzuwen
den. RO.: DR. 1941, 1477 Nr. 28 

Wenn ein Bauherr in einem Vertrag mit 
dem Bauunternehmer die Haftung für die 
Bezahlung von Baumaterial gegenüber dem 
nicht m it eigener Rechtspersönlichkeit aus
gestatteten gemeinsamen Verkaufskontor 
mehrerer Erzeuger übernimmt, so haftet er 
ohne weiteres gegenüber dem Erzeuger, der 
das Material liefert, denn das Verkaufskon
to r ist als Bestandteil von dessen Betriebs
stätte anzusehen. Es spielt keine Rolle, daß 
der Bauherr nicht von vornherein erkennen 
konnte, wem gegenüber er haftet. RG.: D R .: 
1941, 1479 Nr. 29

Reichshaftpflichtgesetz
Zur Frage, ob ein Angehöriger des Si- 

cherheits- und Hilfsdienstes Soldat i. S. des 
§ 1 Abs. 3 RHaftG. v. 22. Mai 1910 ist. LG.: 
DR. 1941, 1480 Nr. 30 (Ronneburger)

Zwangsversteigerungsrecht 
§ 115 ZwVerstG.; §§ 876 ff. ZPO.; § 839 

Abs. 3 BGB. Durch Unterlassung des W i
derspruchs gegen den Teilungsplan im Ver- 
teilungstermin w ird  die Verfolgung eines 
Schadensersatzanspruchs aus unrichtiger 
Aufstellung des Teilungsplans nicht ausge
schlossen, sofern nicht zugleich schuldhafter 
Nichtgebraüch eines Rechtsmittels vorliegt. 
RG.: DR. 1941, 1481 N r .31 (Fraeb)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht 
§ 10 VereinfVO. v. l.Sept. 1939. Gestal

tung des Verfahrens nach freiem Ermessen 
des Gerichts soll nicht zu einer Verringe
rung der Anwaltsgebühren führen. W ird 
also nach Beweisanordnung und Beweisauf
nahme auf Anordnung des Gerichts ohne 
weitere mündliche Verhandlung entschieden, 
dann entsteht gleichwohl die weitere Ver
handlungsgebühr. LG. Wuppertal: DR. 1941, 
1485 bir. 32 (Gaedeke)

§ 13 GVG. Das RG. hält (m it ausführlicher 
Begründung! an dem historischen Begriffe 
der bürgerlichen Rechtsstreite im Rahmen 
des § 13 GVG. fest. Dieser bestimmt auch 
keineswegs, daß vor die ordentlichen Ge
richte außer Strafsachen nur bürgerliche 
Rechtstreite zu bringen sind. Durch ihn 
sollte auch im Verhältnis zwischen Justiz 
und Verwaltung die Zuständigkeit zur Ent
scheidung von Rechtsstreiten weder erschöp
fend noch in erster Reihe geordnet werden.

Für Schadensersatzansprüche wegen Ab
handenkommens polizeilich oder gerichtlich 
beschlagnahmter Sachen ist auch heute noch 
der ordentliche Rechtsweg gegeben. Die 
Haftung des Fiskus für einen solchen Scha
den setzt ein Verschulden des zuständigen 
Beamten voraus. RG.: DR. 1941, 1487 Nr. 33 
(Schönke)

§ 48 ArbGG. i. Verb. m. § 276 ZPO. Hat 
das ArbG. sich für sachlich unzuständig 
erklärt und den Rechtsstreit an das AG. 
verwiesen, dann ist dieser Beschluß minde
stens insofern bindend, als damit die Zustän
digkeit des ArbG. ausgeschlossen ist; diese 
Bindung bleibt auch bei einer Weiterver
weisung vom AG. an das LG. bestehen, so 
daß dieses unter keinen Umständen den 
Rechtsstreit an das ArbG. zurückverweisen 
darf. RG.: DR. 1941, 1493 Nr. 34 (Opper
mann)

§ 114 ZPO. Eine (jüdische) Partei deut
scher Staatsangehörigkeit, die im Ausland 
lebt, kann, auch wenn ih r eigenes Unver
mögen unterstellt w ird, das Armenrecht 
nicht beanspruchen, wenn sie die streitige 
Forderung an eine ausländische Handels
gesellschaft abgetreten, den Gegenwert da
für empfangen hat und kein eigenes Inter
esse an der Forderung mehr darzutun ver
mag. Daß die Abtretung von der deutschen 
Devisenbehörde nicht genehmigt ist, ändert 
daran nichts. RG.: DR. 1941, 1494 Nr. 35

§ 118 a ZPO.; § 36 GKG. Vergleiche im 
Armenrechtsverfahren sind zwar im übri
gen gerichtsgebührenfrei. Übersteigt jedoch 
der Streitwert des Gegenstandes des Ver
gleichs den Streitwert desjenigen Anspruchs, 
dessentwillen das Armenrecht nachgesucht 
worden ist, so erwächst die gerichtliche 
Vergleichsgebühr aus § 36 GKG.

Dies g ilt auch dann, wenn diesem Ver
gleich ein D ritte r be itritt und Ansprüche 
des D ritten gegen eine der Prozeßparteien 
oder einer der Prozeßparteien gegen den 
Dritten miterledigt werden.

§ 74 GKG.; § 518 ZPO. Erklärt bei gleich
zeitiger Einreichung von Armenrechtsge
such und Berufung der Anwalt, er beabsich
tige, wie aus der Anlage ersichtlich, Beru
fung einzulegen, und erbitte für diese das 
Armenrecht, so ist Berufung noch nicht ein
gelegt, sondern erst dann, wenn das A r
menrecht bew illig t ist. KG.: DR. 1941, 1405 
Nr. 36 (Kubisch)

§§ 232 Abs. 2, 233, 237 ZPO. Die Partei 
ist durch unabwendbaren Zufall am Erschei
nen im Termin verhindert, wenn im Attwalts- 
prozeß (hr Prozeßbevollmächtigter, ohne 
daß sie ihm hierzu Veranlassung gegeben 
hatte, wenige Tage vor dem Termin die 
Vertretung niedergelegt hat und es der Par
tei infolge ungerechtfertigt hoher Festset
zung des Streitwerts seitens des Gerichts 
sowie bei der Kürze der Zeit unmöglich 
war, den Kostenvorschuß für einen neuen 
Prozeßbevollmächtigten aufzubringen oder 
einen Anwalt zu finden, der ihre Vertretung 
übernahm. RG.: DR. 1941, 1498 Nr. 37

§ 512 a ZPO. Örtliche Unzuständigkeit 
kann nach § 512 a ZPO. auch durch den 
Rechtsmittelbeklagten nicht mehr in der 
Berlnst. eingewandt werden. HanseatOLG.: 
DR. 1941, 1499 Nr. 38

§ 627 ZPO.; § 1 ArmAnwG. Wie sonst 
bei gleichzeitiger Einreichung von Armen
rechtsgesuch und Sachantrag, so bedarf es

auch bei Anträgen aus § 627 ZPO. der aus
drücklichen Erklärung des Einreichenden, 
daß der Sachantrag erst nach Bewilligung 
des Armenrechts als gestellt gelten und über 
ihn erst dann befunden werden solle. An
derenfalls setzt ein gleichzeitig gestellter 
Antrag nebeneinander selbständig das A r
menrechtsverfahren wie auch das Verfah
ren aus § 627 ZPO. in Lauf. Die dann im 
Beschluß aus § 627 ZPO. erfolgte Anwalts
beiordnung deckt diesfalls nicht schon die 
Einreichung des Antrags, sondern nur die 
weitere Tätigkeit des Anwalts vom Augen
blick der Entgegennahme des Beschlusses 
ab. KO.: DR. 1941, 1499 N r .39

Die Stellungnahme des Prozeßgerichts, 
daß die Wahrnehmung eines auswärtigen 
Beweisaufnahmetermins erforderlich sei, ist 
für das Kostenfestsetzungsverfahren ver
bindlich.

ln diesem Falle kann der Prozeßbevoll- 
mächtigte nicht m it W irkung gegen die 
Reichskasse einen Unterbevollmächtigten 
bestellen.

Ein Rechtsgrundsatz, nach welchem ,der 
ArmAnw. stets den für die Reichskasse b il
ligeren Weg in der Vertretung der armen 
Partei zu wählen hat, ist nicht anzuerken
nen.

Nimmt nicht er selber, sondern ein mit 
ihm in Bürogemeinschaft tätiger Anwalt 
die Beweisaufnahme wahr, so beeinträchtigt 
dies seinen Erstattungsanspruch gegen die 
Staatskasse regelmäßig jedenfalls dann 
nicht, wenn der Sozius Sachbearbeiter des 
Rechtsstreits gewesen ist. OLG. Dresden: 
DR. 1941, 1501 Nr. 40 (Wegener)

§ 13 Nr. 3 RAGebO. Ein beiderseitiger 
Rechtsmittelverzicht in Ehesachen läßt je
denfalls dann keine Vergleichsgebühr fällig 
werden, wenn die Parteien mit dem Schei- 
dungsurteil vor dessen Verkündung einver
standen waren; es fehlt dann an dem beider
seitigen Nachgeben, einem Wesensmerkmal 
des Vergleichs. HanseatOLG.: DR. 1941, 
1502 N r. 41 (Gaedeke)

§ 13 Nr. 3 RAGebO. Vergleichsgebühr in 
Ehesachen bei Zurücknahme der Berufung; 
Beendigung des Rechtsstreits (Prozeßrechts
verhältnisses) im Wege gegenseitigen Nach
gebens ohne Urteil. HansOLG.: DR. 1941, 
1502 Nr. 42 (Gaedeke)

§ 79 Z iff.3  GKG.; § 150 VVG.
Voraussetzung der Kostenhaftung aus § 79 

Ziff. 3 GKG. ist eine durch Gesetz unmittel
bar zwischen demjenigen, der nach den Vor
schriften des bürgerlichen Rechts für die 
auf Grund des GKG. bestehende Kosten- 
schuld eines anderen (einer Prozeßpartei) 
haftet, und dem Gläubiger dieses Kosten- 
Schuldners (hier also der Reichskasse) be' 
gründete Haftung, durch welche eine gesetZ' 
liehe M it- oder Gesamthaft beider der 
Reichskasse gegenüber geschaffen w ird.

Demgemäß w ird, durch § 150 VVG. ein 
Kostenhaftung der hinter dem Versichere* 
stehenden Versicherungsgesellschaft de* 
Reichskasse gegenüber nicht begründe • 
KG.: DR. 1941, 1503 Nr. 43

icitfaöen }ur proils In Der Gcfdiiiftsltcllc Des flnerbengeridits
v o n  Karl Prskawetz, Justizinspektor

Die Sohrift dient in erster Linie dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, des Anerbengerichts, d. h. praktisch allen, die 
es werden können, also der gesamten m ittleren Justizbeamtenschaft, daneben aber auch den Notariats- und Rechtsanwalts

kanzleien, und behandelt einen Stoff, der heute allgemeines Reichsreoht darstellt.

Umfang: 64 Seiten und eine Tabelle Preis: kart. RM 1.50
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Terminkalender
für das fahr 1942

tn  Der [ e i t e r i g e n  b e l i e b t e n  2l u< S f t a t t u n g ,  f t o i a f r e f e * ,  f t a r f e i  P a p i e r ,  f t a ö e n ^ e f  
' S l o l e f f t n r u c f e n  u n b  =ecfen. ^ e n n g e i c ^ n u n g  ber  © o n n =  u n b  F e i e r t a g e ,  Ä a l e n b a

3ttr Untcrfrf)eibung ber Triften» unb Serminfalenber fann ber (Sinbanb 

m nerfdiiebcnen färben geliefert werben (föwarg, rot, braun, grün, blau).

T e r m i n k a l e n d e r
Ttr. 1: ©röfje 3 5 x 2 3  c m .......................................................5,—

2ir. 2: ©röße 34x 117» c m .......................................................9 ^ ,  3,25

? ir .3: ©roße 34x l l 7. c m ....................................................3
23r ,4: ©rb'ße 34 X  UV* c m ................................................... 3̂ .  1.75

^ Itö '^ O M ll'Ä U llC f
B e r l in  0  17 , B lu m e n f t r a ß e  2 9  -  f e r n f p r e t h e r :  S a m m e l - I l r .  5 9  8 0 2 6

©reßben»^., J3fi[nf$er © tr. 50, $ernfpre<i)er 21647 /  Hamburg 36, ©änfemarft 35, Sernfpredjer 345808 
SefP3f0/ 23eef(jot>enftr. 11 /  ©tetftn, Ißaffauer © fr. 1, ‘gernfpredjer 3 62 39.

t u n g ,

r t u m .

ZEN TR U M  ältefter W E S T E N
Krausenstraße 64 p j|fn e t- llC q u e ll*A U 0 lc h a n b  Grolmannstraße 39 

Ecke Charlottenstr. am Kurfürstendamm

CAFE WIE
Trt$r$kit»

KURFÜRSTENDA-MM 26

qftittaV'

STÖBER U N D  KRÜGER

r<MMunr M P - ^ I

PPPPY t« ^  ]

J  N a c h t le b e n  B a r b e t r ie b ?
D a n n  n u r

ö n i g i n
& K u rfü rs te n d a m m  2 3 5

D E T E K T I V
•eM 1899

angjöhrige Auslandstätfgkeit.
ochw.Kefer./ Garant, t. zuverl. u. ge- 
issenhafteste A r b e it  / K e in e  Vor- 
ihußverpflichfung/ Zeitgem. Honorar.

W O IT Z ,
rim inalbeam ter a. D . (pens.) u. Sohn 

BERLIN W 9, Columbushaus, 
otsdamer Platz. Fernspr.: 22 31 30 

Nachtnil: 48 44 68 u. 30 70 80

Die Bücher

BOtinfü) fortenioa unö fticeft
ut fdjer  Kect j teuerlan
29erlin HO 55 -  HOien I

(®X. 3. SB. SBenifler) 

Dreäben 911, spUlittfcerStr. 46 
Sotiberabtcilimi) fü r Stedjtsmifienftbaft

KmvMfl,
Y/laMmthw&eH,

Neue Kurse ab 6.8., Anmel
dungen ab 5. 8.: 17 0 2  7 2

Studienrat langer, Berlin SW 68
Oranienstr. 114

FUr Referendare z. flssessorenamen
Pension S ten g ert

Berlin W 30, Vlktoria-luise-Plafz4
Telefons 25 38 65

U.-Bhf, Viktoria-Luise-Platz v. d. Hause. 
Zimm. m. Frühstück ab2.50 RM., m.Abend- 
essen incl. Tee ab 3 50 RM. Teilw.fi. Wass. 
Beste Empfehlungen aus Juristenkreisen. 

— 2 5 .J a h re  —

Academia-Schreibmaschinenstube
l a n g j ä h r i g e  F a c h k r ä f t e  

B e rlin  W 8  • F r ie d ric h s tra ß e  7 8
(U-Bahn Französische Straße) 

V o r a n m e l  d ü n g :  Telefon 12 41 96

Eine Brunnenkur zu Hause mit

•A n q e iik a -Q u d le  
[¿ B ad  JM m s s te m
bei Magen- u. Darm-, Nie- 

| ren- u. Blasenleiden, Gicht 
Blutarmut und Bleichsucht 
unterstützend bei Zucker’ 
Brunnenschriften u. Preise

Bad Tö„ Ä di( Ä r i r 9

Drückende
Kopfschmerzen

verschw inden schnell

w e n n  d ie  U rs a c h e n  d e rS c h m e rz e n  
sofort b e k ä m p ft w erd en . W e b e rs  
T ab le tten  g e g e n  S c h m e rz e n  (H e r-  
b in -S iod in ) h a b e n  s ich seit 15 J a h 
ren  b e iq u ä le n d e n  K o p fs c h m e rze n , 
G r ip p e .  Z a h n s c h m e r z e n  und  
S c h m e rz e n  n e rv ö s e r und  rh e u m a 
tisc h er A rt a ls  ü b e ra u s  w irk s a m  
erw iese n . A m  b es ten  S ie  verlan g en  
In d e r  A p o th e k e  e in fach  W e b e rs  
T a b le tte n  g e g e n  S c h m e rz e n , d e n n  
d ie s e  p a c k e n  d a s  Uebel a n  d e r  
W u rze l u. b rin g en  d ie  g e w ü n s c h te  
E rle ich te ru n g . A c h te n  S ie  a b e r  
im m e r  au f d a s  H  Im  Dreieck.

labet 10 Tabletten RM 0.52 
20 Tabletten „  0.91 
60 Tabletten „ 2.20

H erb in -S tod in
WebersTablette gegen S6hmerzen 
H. 0. A. W E B E R  .  M A G D E B U R G

Gelegenheitsanzeigen rechtzeitig auf geben!



moif mt*
Unio.Rrof. in SBreslau AOG
«Bereits in  6., b u rch g e a rb e ite ie r unb u e rm e h rte r A u fla g e  ift erfchienen:

unb ©efefc 3 u r O rb n u n g  ber A rb e it  in  ö ffe n tlich e n  V e rw a ltu n g e n  unb 
«Betrieben m it  ih re n  D u rch fS O en , E in fV O e n  fü r  bie neuen 9?eicijsgebiete, 
ß o h n g e fta ltu n g s V O  unb tr ie g s re d )tlid )e n  » o rfc h r tf te n .

«Testaudgabe mit Erläuterungen. 9Jiai 1941. XH, 400 Seiten Dafchenformat. Seinenbonb SRSDt. 4.80

„j>ie «Ausgabe bejeidjnet fid) als CCertausgabe mit Erläuterungen; in 2Birllid)feit ijanbelt es fid) um einen Meinen Kommentar, öeffcn 
45 Seiten lange Einleitung einen ebenfo überfid)tlid)en unb Haren wie lu r3 3ufammengefa&ten Überblid über bas ©eiet) gibt. Die; Eria 
terungen finb tu rj, Har unb beftimmt unb bringen alles fü r ben 'Prattiter Erforberlidje, tnsbefonbere aud) bte grunölegenöen P i) i« W ie 
liehen Entfdieibungen. Die Ausgabe l)at fiel) iijre fefte Stellung gefdjaffen. Sie wirb infolge ihrer «Bollftänbigteit, §anbltd)teit urtb llberiid) 
feit aud; in 3utunft für ben ißrattiter, aber aud) ben ßernenben bas täglidje §anbwerts3eug'bilben." A rd jio  bes ö ffe n tlich e n  Jiew

g e tn e r l ie g t  in  3., n e u b e a rb e ite te r A u fla g e  u o r:

C T ttlb lf „  A  unb ©efet) 3 u r O rb n u n g  ber A rb e it  in  ö ffe n tlich e n  V e rw a ltu n g e n  u«6
j p u c t l  JU PP C tC C JJ I t  |  ] ■ ■  SBetrieben m i t  ben D u rd )fV O e n , E in fV O e n  fü r  bie O ftm a rf unb *>’

fubete iibeutfdben © ebte te , ß o h n g e fta ttu n g s V D  u. a. 93o rfd t)riften .

.Hommcntac. 1939. XVI, 885 Seiten fieriloitformat. fieinenbanb 91911. 17.50

91ad) bem S ta n b e  oom g e b ru a r 1941 e rgän 3 t l ie g t oor:

__ * 0 1  m i t  D u r d j f ü h r u n g s b e f t i m m u n g e n ,  «R ich t l i n ien  u « 6
($ ) t tC $ f i  -  ÜS?d)U(3 *  J  I r W j P l r f  a l len  w i d j t i g e n ,  beu i (enred) t l i d)en gtebengefetjen.

S ttic jfp m m cn tac . ßofeblatiauögabe mit 2 tergänäungälieferungett.
XX, 696 Seiten Dafdjenformat. 3 n ßeinenorbner 91911 12.80. ErgVI. je 4 91tpfg.

Diefer oon 3mei 91egierungsräten bei ben Derifenftellen ÜBien unb Serlin bearbeitete ftu r3tommentar hat bei ben beteiligten 91ed)istDaf)re^ 
unb 2Birtfd)aftern großen Entlang gefunben. Die neue Ergßfg. brachte neben ber neueften 91ecf)tfprec£)uiig unb bem neuen Schrifttum ® 
3ahlreid)en Anberungen ber R ichtlin ien" fowie, uielfachen ffiünfdjen entfpredjenb, bie midttigften 9tunberlaife bes 91eid)smirtid)aftsmim|tet 
„Der 51ur3iommentar", fdireibt bas „Deoifenardjio", „ ift ein fetjr widriges unb geeignetes Hilfsm ittel bei ber Searbeitung aller Deoifenfache"-

e. 9. »ecf’fcbe Verlagsbuchhandlung VI fluchen unb »e t l i *

das neue

KOHLE PA PI ER
m it  dem grünen 
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Zur Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts
Von Rechtsanwalt am Kammergericht H e rm a n n  R euß , Lehrbeauftragter der Verwaltungs-Akademie Berlin,

z. Z. im  Oberkommando der W ehrmacht

M it dem Führererlaß v. 3. A p ril 1941 über die Er
richtung des Reichsverwaltungsgerichts (RGBL I, 
201) ist die Geschichte der deutschen Verwaltungs
rechtspflege an einem entscheidenden W endepunkt 
angelangt1). Am Tage des Inkrafttre tens dieses Er
lasses, dem 1. M ai 19412), ist fü r das Gebiet des 
Großdeutschen Reichs neben das Reichsgericht als 
höchsten Gerichtshof fü r Z iv il- und Strafsachen erst
mals in der deutschen Geschichte e in  h ö c h s t e r  
a l l g e m e i n e r  V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f  ge
treten.

Dieses Ereignis hat w e it über den Raum der ö f
fentlichen Verw altung hinaus fü r das Rechtsleben 
des deutschen Volkes Bedeutung. Es is t nicht zu
letzt auch ein w ichtiger organisatorischer Schritt auf 
dem Wege zur endgültigen L i q u i d a t i o n  d e s  
J u s t i z s t a a t e s  i n  D e u t s c h l a n d .  Denn aller 
Voraussicht nach werden die Z iv ilgerichte  in Zu
k u n ft weite Gebiete ihrer bisherigen Zuständigkeit 
an die Verwaltungsgerichte verlieren, und oberste 
richterliche Spruchbehörde fü r diese von den Z iv il
gerichten an die Verwaltungsgerichte abwandernden 
Streitsachen w ird  dann an Stelle des Reichsgerichts 
das Reichsverwaltungsgericht se in3 *). Die Ausgliede

1) Vgl. die allgemeine Würdigung dieses Ereignisses 
durch RMin. Dr. F r a n k :  DR. 1941, 1169ff.

2) § 11 d. Erl.
s) Gesetzlich festgelegt ist das z. B. schon für die Gel

tendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche der Be
amten und ihrer Dienstherren aus dem Beamtenverhältnis
(§§ 142, 145 DBG.) und für Anfechtungsklagen gegen 
Erstattungsbeschlüsse (§8 Abs. 1 ErstG.). Vgl. hierzu 
allerdings die im Text noch erörterte Übergangsvorschrift 
in § 13 der 1. DurchfVO. zum Erlaß v. 3. April 1941 
(RGBl. I, 224). Für Amtshaftungsklagen aus §839 BGB. 
i. Verb. m. Art. 131 WeimVerf. und den StaatshaftG. des 
Reichs und der Länder sieht §147 DBG. nur eine „Kon
fliktszuständigkeit“  des RVerwG. vor. Danach sollen die 
Amtshaftungsklagen zwar auch weiterhin in der Zustän
digkeit der Zivilgerichte verbleiben, jedoch soll die zu
ständige oberste Dienstbehörde befugt sein, die Frage, 
ob eine Amtspflicht verletzt ist, inzidenter mit bindender 
Wirkung für die Zivilgerichte durch das RVerwG. ent
scheiden zu lassen. De lege ferenda wird im Schrifttum 
meist ein voller Übergang der Amtshaftungsklagen auf

rung von Streitsachen aus der Z ivilgerichtsbarkeit 
w ird  sich voraussichtlich auf alle Rechtsstreitigkeiten 
erstrecken, die artgemäß fü r die Verwaltungsge
richte vorbestim mt sind, w e il sie ihrem Gegenstand 
nach nicht der allgemein-volksgenössischen, sondern 
der öffentlich-rechtlichen Betrachtung unterliegen. 
H ierbei ist zu beachten, daß nicht nur die stets fo rt
schreitende öffentlich-rechtliche Betrachtungsweise 
viele früher e inmütig dem bürgerlichen Recht zuge
zählten Streitstoffe jetzt als öffentlich-rechtlich an
sieht, sondern daß sich überhaupt das Schwerge
w icht der Rechtspflege entsprechend der zunehmen
den hoheitlichen E inw irkung  des Staates auf den 
Rechtsraum der Volksgenossen „im m er mehr von 
der zivilrechtlichen Seite auf die öffentlich-rechtliche 
verlagert“ 1). D a s  ö f f e n t l i c h e  R e c h t  u n d  d a 
m i t  a u c h  d e r  W i r k u n g s b e r e i c h  d e r  V e r 
w a l t u n g s g e r i c h t e  i s t  a l l e n t h a l b e n  — und 
zwar weitgehend auf Kosten der bisherigen Zustän
d igkeit der Z ivilgerichte — im  V o r m a r s c h !  D a s  
z e i g t ,  w e l c h e  B e d e u t u n g  d e r  E r r i c h t u n g  
des  R e i c h s v e r w a l t u n g s g e r i c h t s  z u k o m m t .

Die Grundfrage, ob auch im neuen Reich fü r die 
E inrichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit Raum 
sei, ist praktisch bereits seit langer Zeit entschieden.

die Verwaltungsgerichte gefordert (vgl. H u b e r ,  „Die 
verfassungsrechtliche Stellung des Beamtentums“ , S. 26 
Fußnote 16: „Doch ist zweifelhaft, ob die damit vor
gesehene Zweiteilung des Verfahrens sachgemäß ist und 
ob nicht eine einheitliche Zuweisung der Entscheidung 
über die Amtshaftung an die Verwaltungsgerichte vorzu
ziehen gewesen wäre“ ). Als weitere Streitstoffe, die zu
künftig aus der Zuständigkeit der Zivilgerichte in die der 
Verwaltungsgerichte überführt werden sollen, nennt das 
Schrifttum z. B. die Streitsachen über Entschädigungs
ansprüche aus Enteignung, Haftungsprozesse aus Ver
letzung der Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich öffent
licher Wege, Ansprüche aus Schädigungen durch Verwal- 
tungsakte und dgl (vgl. K n a u t h :  Deutsche Verwal
tungsblatter 1935, 107 Anm.8; C a r l  S c h m i t t '  D I7 
1934 776; H o f a c k e r :  DJZ. 1934,890; M a u n z  ' Neue 
W35 480)“  Verwaltuogsrechts“ , 56«.; d e r t f ü R

d. RRAK. JR. Dr. N e u b e r t :  M. d. RRAK.
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Denn der nationalsozialistische Gesetzgeber hat die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit seit einer Reihe von Jah
ren in zahlreichen, auf weite Zukunftsge ltung abge
stellten Gesetzen fü r w ichtige Rechtspflegeaufgaben 
vorgesehen. So sind dem verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren z. B. in der „Deutschen Gemeindeord
nung“  v. 30. Jan. 1935, die in  ihrem Vorspruch aus
drücklich als ein „Grundgesetz des nationalsozialisti
schen Staates“  bezeichnet w ird , bedeutsame A u f
gaben zugewiesen w orden5). Auch das „Deutsche 
Beamtengesetz“  v. 26. Jan. 1937 und das „E rs ta t
tungsgesetz“  v. 18. A p ril 1937 weisen die Entschei
dung w ichtiger Streitsachen der Verwaltungsge
richtsbarkeit zu 6). Ebenso geht die „Reichsdienst
strafordnung“  v. 26. Jan. 1937 von der Beibehaltung 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit aus, denn ihre §§ 32 
und 41 sehen vor, daß die Dienststrafkammern „b e i 
den Verwaltungsgerichten“  und der Reichsdienst
strafhof „be i dem Reichsverwaltungsgericht“  gebil
det werden sollen. Eine w ichtige Anerkennung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit enthält ferner das „G e
setz über die Landbeschaffung fü r Zwecke der W ehr
macht“  v. 29. März 1935, das fü r  das gesamte Reichs
gebiet bei dem Preuß. O berverwaltungsgericht in 
Berlin ein sog. „Entschädigungsgericht“  geschaffen 
h a t7). Auch das „Zweckverbandsgesetz“  v. 7. Juni 
19398), das „Reichsleistungsgesetz“  v. l.Sept. 19399) 
sowie die „Kriegssachschädenverordnung“  vom
30. Nov. 194010 *) sind von der Beibehaltung der Ver
waltungsgerichtsbarkeit ausgegangen. U nter diesen 
Umständen konnte die Schaffung eines Reichsver
waltungsgerichts nur eine Frage der Z e it sein. Daß 
sie noch m itten im Kriege e rfo lg t ist, zeigt, daß sie 
an maßgeblicher Stelle fü r  eine „selbst im Kriege 
vordring liche Maßnahme“  u ) gehalten worden ist.

Das Reichsverwaltungsgericht ist nicht als zusätz
lich neuer höchster Gerichtshof, sondern im Zuge 
der Verwaltungsvereinfachung12) durch. Zusammen-

I 5) Vgl. §30 DGO. und §8 1. DurchfVO. z. DGO.
6) Vgl. Anm. 3.
7) Vgl. §3 a.a.O., §22 DurchfVO.
8) RGBl. 1, 979; vgl. §32 a.a.O.
9) RGBl. I, 1645; vgl. § 27 Abs. 3 a. a. O., § 7 DurchfVO.
i<>) RGBl. I, 1547; vgl. § 22 a. a. O.
u ) So StSekr. Dr. S t u c k a r t  in einem am 6. März 

1941 gehaltenen Vortrag vor der Verwaltungs-Akademie 
Wien (DtVerw. 1941, 154 ff., 163).

12) Im Vorspruch zum Führererlaß wird die Errichtung 
des RVerwG. als eine Maßnahme der Verwaltungsverein
fachung sowie der „zumal in Kriegszeiten gebotenen“
Personal- und Verwaltungskostenersparnis bezeichnet. 
StSekr. Dr. S t u c k a r t  führt hierzu (DtVerw. 1941, 192 
zu V) folgendes aus: „Schon jetzt sind die erreichbaren
Personaleinsparungen beträchtlich. Sie machen, selbst 
wenn von den obersten Spruchbehörden für die Länder 
und Reichsgaue einstweilen nur das PrOVG. und der 
VGH. in Wien einbezogen wurden, bereits eine voraus
sichtliche Ersparnis von 27 zu 19 Senaten aus, wobei noch 
zu berücksichtigen ist, daß die Mitglieder des RVerwG. 
gleichzeitig mehreren Senaten angehören und demgemäß 
zugleich in den Geschäften mehrerer darin aufgegangener 
Spruchbehörden tätig sein können. Die Personalein
sparungen werden noch erheblich verstärkt werden, wenn 
die Vereinheitlichung der allgemeinen Verwaltungsge
richtsbarkeit durch Einbeziehung der obersten Verwal- 
tungsgerichte außerpreußischer Länder sowie durch 
Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der M ittel
und Unterstufe vollendet werden wird. Nicht zuletzt wird 
durch die Zusammenfassung der Senate und Geschäfts
stellen auch ein beträchtlicher Teil der heute in den ver
schiedenen Gerichtshöfen tätigen Beamten des gehobenen, 
mittleren und einfachen Dienstes und des Büropersonals 
entbehrlich werden und anderen unter empfindlichem 
Personalmangel leidenden Verwaltungsbehörden zur Ver
fügung gestellt werden können.“  Die hier erörterten Ver

legung einer Reihe bereits vorhandener oberster 
richterlicher Spruchbehörden geschaffen worden. 
Diese am 1. M ai 1941 im Reichsverwaltungsgericht 
aufgegangenen höchsten Gerichte sind: d a s  
P r e u ß i s c h e  O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t ,  d e r  
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f  i n  W i e n ,  d e r  
R e i c h s d i e n s t s t r a f h o f ,  d a s  R e i c h s w i r t 
s c h a f t s g e r i c h t ,  d i e  O b e r s t e  S p r u c h  s t  e i l e  
f ü r  U m l e g u n g e n ,  d i e  O b e r s t e  S p r u c h s t e l l e  
f ü r  W a s s e r - u n d  B o d e n v e r b ä n d e ,  d a s  E n t 
s c h ä d i g u n g s g e r i c h t  sowie das in § 2 2  der 
Kriegssachschädenverordnung vorgesehene Re i c h s - 
k r i e g s s c h ä d e n a m t  (§ 1 d. Erl.). Die Vere in i
gung anderer oberster Spruchbehörden des Reichs 
m it dem Reichsverwaltungsgericht ist Vorbehalten 
(§ 2 Abs. 1 d. Erl.). Auch hinsichtlich der obersten 
Verwaltungsgerichte der Länder, die nicht schon — 
w ie das Preuß. Oberverwaltungsgericht — im Reichs
verwaltungsgericht aufgegangen sind, stehen die er
forderlichen Bestimmungen noch aus; es is t in 
gleicher Weise möglich, daß auch sie noch — etwa 
als Außensenate — dem Reichsverwaltungsgericht 
angegliedert werden, w ie es m öglich ist, daß sie zu 
Vorinstanzen des Reichsverwaltungsgerichts umge
b ildet oder z. T. sogar aufgelöst werden (§ 2 Abs. 2 
d. Erl.). RM in. D r. F r i c k  hat hierzu in seiner Rede 
anläßlich der E in führung des ersten Präsidenten des 
Reichsverwaltungsgerichts13) bem erkt: „Ü ber das 
Schicksal der obersten Spruchbehörden der außer- 
preußischgn Länder b ring t der Führererlaß noch 
keine Entscheidung. Selbstverständlich ist, daß auch 
sie von der Neuregelung erfaßt werden. Es is t daran 
gedacht, die größeren zu Außensenaten des Reichs
verwaltungsgerichts, die kleineren zu Verwaltungs
gerichten der M itte ls tu fe  umzugestalten.“  In  der 
gleichen R ichtung liegen die Ausführungen von 
StSekr. D r. S t u c k a r t 14):  „D ie  M öglichke it nach
träg licher Einbeziehung anderer oberster Spruchbe
hörden des Reichs ist in § 2 Abs. 1 angebahnt........
§ 2 Abs. 2 g ib t dem Reichsminister des Innern die 
Ermächtigung, hinsichtlich der obersten Verw a l
tungsgerichte fü r die übrigen Länder und Reichs
gaue die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 
Diese Erm ächtigung erö ffnet ihm die M öglichkeit,, 
solche Verwaltungsgerichte sowohl m it dem Reichs
verwaltungsgericht zu vereinigen (und gegebenen
fa lls als Außensenate bestehen zu lassen) als auch 
in  Verwaltungsgerichte der M itte ls tu fe  umzuwan
deln oder auch ganz aufzulösen. D a m i t w i r d e i n e

waltungstechnischen Gesichtspunkte dürfen aber nicht den 
Blick dafür trüben, daß sie nur für den Z e i t p u n k t  der 
Errichtung des RVerwG. maßgeblich gewesen sind. Die 
eigentliche Bedeutung der Schaffung des RVerwG. liegt 
nicht auf verwaltungstechnischem, sondern auf grund
sätzlichem Gebiet. Deshalb ist es wenig glücklich, daß die 
Präambel des Erlasses gerade die rein zeitbedingten 
(sachlich aber eher sekundär zu nennenden) verwaltungs
technischen Gesichtspunkte in den Vordergrund geschoben 
hat. Vgl. Z s c h u c k e  (BJahrb. 1941, 104): „Das wich
tigste gesetzgeberische Ereignis der abgelaufenen Be
richtszeit ist der ,Erlaß des Führers und Reichskanzlers, 
über die Errichtung des RVerwG.' v. 3. April 1941 (RGBl. 
I, 201). W e n n g l e i c h  z u n ä c h s t  K r i e g s  m a ß 
nah me,  i s t  d i eses  E r e i g n i s  r e c h t s p o l i t i s c h  
doch  von  v i e l  w e i t e r  r e i c h e n d e r  B e d e u t u n g . “  
Vgl. auch die Worte des RMin. Dr. F r i c k  anläßlich der 
Einführung des ersten Präsidenten des RVerwG. (RVerw- 
Bl. 1941, 331): „So erleben w ir heute d ie  G e bu  r i s 
st  und e e i n e r  f ü r  u n s e r  R e c h t s l e b e n  und  i n 
s o n d e r h e i t  f ü r  d i e  V e r w a l t u n g  des G r o ß 
d e u t s c h e n  Re i c hs  h o c h b e d e u t s a m e n  S c h ö p -  
f u n g.“

13) Vgl. vorstehende Anm. a. E.
14) A.a.O ., 192 zu V.
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o i « Z lCik ,e i n & e I e >t e t , an d e r e n  E n d e
a l r i r - h + h nl t l |C 1! r -A u f b a u d e r V e r w a l t u n g s- 
w  i  l m  g a n z e n  R e i c h  s t e h e n
nVchci , , i aS Reichsverwaltungsgericht ist somit zu- 

o , s >>Knstalhsationspunkt weiterer Reform- 
maßnahmen « ) geschaffen worden. Das Schicksal
n ,v^Lan,deru erT ltUngSgerichte w ird  voraussichtlich 
p j . gleichmäßig, sondern (in den angedeuteten
werden* ungsnc 1̂ un^ en) unterschiedlich geregelt

Nach § 3 Abs. 2 d. Erl. hat das Reichsverwal- 
gs ge rieht „b is  auf weiteres“  seinen Sitz in Ber- 

m über den endgültigen Sitz ist m ith in  noch nicht 
entschieden Jedoch dürfte diese Entscheidung, so- 
bald das Reichsverwaltungsgericht erst einmal in 
größerem Um fang seine Spruchtätigkeit aufgenom- 
men hat, zwangsläufig zugunsten seines endgültigen 

erbleibes in  der Reichshauptstadt fallen. Der meist 
urf ..,e‘ne Verlegung nach einer anderen Stadt an

geführte G run d 113), das Reichsverwaltungsgericht 
müsse einer Beeinflussung durch die Berliner M in i
sterien entzogen werden, is t zwar insofern beacht- 
nch, als sichergestellt werden muß, daß eine E in
flußnahme der Verwaltungszentralbehörden auf die 
Spruchtatigkeit des Reichsverwaltungsgerichts nur 
in  verlahrensrechtlich zulässigen Formen, insbeson- 
dere unter s trik ter W ahrung des rechtlichen Gehörs 

a. o Y er^ahrensbeteiligten, erfo lg t, verkennt aber, 
a t  f in ° u ei'stes Verwaltungsgericht seine wahre 
Aufgabe nur in engem Einvernehmen m it den Zen- 
tia lste llen  der tätigen Verw altung erfüllen kann, wie 
auch das erfolgreiche W irken der zu höchstem A n
sehen gelangten Staatsräte (Consiglio d i Stato und 
Conseil er Etat) in  Rom und Paris dartu t“ 17). Der 
Zw ang zur Verwaltungsnähe, der sich aus den 
inneren Wesensgesetzen einer fruchtbaren Verwal- 
tungsrechtspflege ergibt, w ird  der Reichshaupt- 
stadt den endgültigen Sitz des Reichsverwaltungs- 
geriehts sichern. Daß auch landsmannschaftliche 
Sonderwunsche gegenüber dem staatspolitischen 
E rfordern is einer endgültigen Lokalis ierung des 
Reichsverwaltungsgerichts in  Berlin  zu schweigen 
haben hat neuestens RM in. Dr. F r a n k 18) nach- 
druckhchst betont.

Der Fuhrererlaß bezeichnet in § 3 Abs. 1 das 
Reichsverwaltungsgericht als „oberste Spruchbehörde 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ . über seine Z u 
s t ä n d i g k e i t  heißt es sodann, das Reichsverwal- 
tungsgeiich t sei zuständig „ fü r  die ihm durch ge
setzliche Vorschriften zugewiesenen Aufgaben“ , ln  
dieser V orschrift ein Bekenntnis zum „Enum era
tionsprinz ip “  (Grundsatz der Einzelaufzählung) und 
eine Absage an das System der sog. „G eneralklau
sel“ 19) zu erblicken, dürfte  w ohl eine unbegründete 
Unterstellung sein. Es ist n i c h t  anzunehmen, daß 
der Fuhrererlaß dam it fü r die Reichsverwaltungs
gerichtsbarkeit zugunsten des einen und gegen das 
andere Zuständigkeitsprinzip „o p tie rt“  habe. Die 
Bestimmung ist vielmehr als reine V e r w e i s u n g s 
vorschrift, d. h. als Abstandnahme von einer eigenen 
grundsätzlichen Entscheidung, aufzufassen. Die „ge-

« ) A. a.O., 191 zu IV.
16) So C e r u t t i ,  „Der Allgemeine Teil des Verwal

tungsrechts und die Verwaltungsrechtsprechung“ , §91 
Anm.

17) So — unter Berufung auf H o h n ,  „Das ausländi
sche Verwaltungsrecht der Gegenwart“  S. 119, 166, 192, 
195 und 211 — mit Recht F r o e l i c h :  RVerwBl. 1941 159’

18) DR. 1941, 1170.
19) Über den Sinn dieser beiden Zuständigkeitsprinzmien

vgl. Reuß:  JW. 1939, 593/94. 1 1

setzlichen Vorschriften“ , auf die darin verwiesen 
w ird , sind die j e w e i l i g e n  über die Zuständigkeit 
des Reichsverwaltungsgerichts ergehenden Bestim
mungen. Diese können ebenso zur Festlegung des 
Enumerationsprinzips wie zur Aufnahme der Gene
ralklausel führen. Der künftigen Entw icklung ist 
also in keiner Weise vorgegriffen. Einstweilen ist 
die Zuständigkeit des Reichsverwaltungsgerichts in 
den Überleitungsvorschriften der Ersten Durchfüh- 
rungs- und Ergänzungsverordnung zum Führererlaß 
v. 29. A p ril 1941 (RGBL I, 224) geregelt worden. In 
§ 8  Abs. 1 daselbst heißt es: „ M it  dem l .M a i 1941 
gehen die Zuständigkeiten der zum Reichsverwal
tungsgericht vereinigten Spruchbehörden auf das 
Reichsverwaltungsgericht über.“  Dam it sind alle 
Rechtspflegeaufgaben, die bisher den oben genann
ten, zum Reichsverwaltungsgericht vereinigten Ge
richtshöfen usw. oblagen, nunmehr in ihrer Gesamt
heit ( „ in  complexu“ ) auf das Reichsverwaltungsge
rich t übergegangen. Es handelt sich insoweit um 
eine z u s t ä n d i g k e i t s r e c h t l i c h e  U n i v e r s a l 
s u k z e s s i o n .  D ie „außerordentliche V ie lse itigkeit 
der Sachgebiete, m it denen sich das oberste Verwal- 
tungsgericht des Reiches schon jetzt zu befassen 
haben w ird “ 20), geht deutlich daraus hervor, daß 
sich das Reichsverwaltungsgericht n icht nur m it Fra
gen der a l l g e m e i n e n  Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zu beschäftigen h a t21), sondern darüber hinaus auch 
Zuständigkeitsnachfolger des Reichswirtschaftsge
richts, der Obersten Spruchstelle fü r Umlegungen, 
der Obersten Spruchstelle fü r Wasser- und Boden- 
yerbände und des Entschädigungsgerichts geworden 
ist sowie die Funktionen des in  § 22 der Kriegs- 
sachschädenVO. als oberste Spruchbehörde in  Kriegs
schädenangelegenheiten vorgesehenen Reichskriegs
schädenamts übernommen hat. Dazu komm t noch 
die höchstinstanzliche Zuständigkeit in Beamten
dienststrafsachen. A lle in  die Übernahme der A u f
gaben des bisherigen Reichswirtschaftsgerichts füh rt 
zu einer ebenso vielseitigen w ie bedeutungsvollen 
Zuständigkeit des Reichsverwaltungsgerichts. „G e 
b ildet durch eine Verordnung v. 21. M a i 1920 (RG
Bl. I, 1167), hat das Reichswirtschaftsgericht nach 
zahlreichen Änderungen seiner Rechtsverhältnisse 
seine endgültige Rechtsgrundlage erhalten durch das 
Gesetz über das Reichswirtschaftsgericht v. 25. Febr. 
1938 (RGBl. I, 216), das in  seinem § 3 led iglich be
stimmte, daß fü r gewisse w irtschaftliche S tre itigke i
ten durch Parteivereinbarung die Zuständigkeit des 
Reichswirtschaftsgerichts begründet werden kann. 
Im  übrigen beruhen die Aufgaben dieses obersten 
Gerichtshofes auf zahlreichen w e it verstreuten ge
setzlichen Einzelbestimmungen. Sie erstrecken sich 
in bunter M ann ig fa ltigke it u. a. auf L iquidations
schäden, Aufwertungsmaßnahmen, den Verkehr m it 
unedlen Metallen, Beschwerden wegen E in tragung 
in die Handwerksrolle, gewisse Entscheidungen über 
gemeinnützige W ohnungsunternehmungen, Zinssen
kungsmaßnahmen auf dem Kapita lm arkt und um
fassen- v o r  a l l e m  d i e  Z u s t ä n d i g k e i t e n  a u f  
d e m  G e b i e t  d e s  K a r t e l l r e c h t s  ( f r ü h e r  K a r 
t e i  I g e  r i e h t ) .  Ferner steht dem Reichswirtschafts- 
gericht nach verschiedenen Bestimmungen ein O rd 
nungsstrafrecht zu.“ 22) A lle in  dieser e i n e  je tzt auf

E.

179*

der a l l g e -  
dem RVerwG. 
Preußen (als 

ür die Reichs- 
ils Zuständig-

7  D,e Rechtspflege auf dem C 
m e i n e n Verwaltungsgerichtsbarkeit i 
einstweilen nur für das Gebiet des 
Zustandigkeitsnachfolger des PrOVG 
gaue der Ostmark und den Sudeten 
keitsnachfolger für den VGH. in Wh 

22) S t u c k a r t ,  a. a.O., 190 zu III
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das Reichsverwaltungsgericht übergegangene Z u 
ständigkeitsbereich zeigt, w ie umfassend und vie l
seitig schon heute die Aufgaben des neu errichteten 
höchsten Gerichtshofs sind. Dabei ist zu beachten, 
daß dem Reichsverwaltungsgericht viele w ichtige 
Zuständigkeiten erst in Z ukun ft erwachsen w e r
den23). Auch fü r die d e u t s c h e  A n w a l t s c h a f t  
w ird  som it die S p r u c h z u s t ä n d i g k e i t  d e s  
R e i c h s  V e r w a l t u n g s g e r i c h t s  e i n  an B e 
d e u t u n g  s t e t s  z u n e h m e n d e r  S e k t o r  i h r e s  
b e r u f l i c h e n  W i r k u n g s k r e i s e s  w e r d e n .

Eine fü r die Übergangszeit besonders w ichtige 
Zuständigkeitsvorschrift enthält § 13 der 1. Durchf- 
VO. Danach sind alle dem Reichsverwaltungsgericht 
in  bisherigen Gesetzen zugedachten Aufgaben, die 
n i c h t  zum Zuständigkeitsbereich einer schon in 
ihm aufgegangenen Spruchbehörde gehört haben, 
einstweilen noch nicht zu aktuellen Zuständigkeiten 
des Reichsverwaltungsgerichts geworden. Diese Zu
ständigkeiten treten vielm ehr grundsätzlich erst m it 
dem Zeitpunkt in K ra ft, m it dem der Reichsminister 
des Innern die Errich tung des Reichsverwaltungsge
richts fü r  a b g e s c h l o s s e n * 21) erklärt. Diese Be
stim mung kann man als eine „S top “ -V orschrift fü r 
den Aufgabenübergang auf das Reichsverwaltungs
gericht bezeichnen. Denn durch sie w ird  die W irk 
samkeit aller Bestimmungen, die dem Reichsverwal
tungsgericht bereits im  voraus fü r den Fall seiner 
E rrich tung Aufgaben zugewiesen haben, fü r die 
Übergangszeit „ges top t“ . Für vermögensrechtliche 
Stre itigkeiten aus dem Beamtenverhältnis nach den 
§§ 142, 145 DBG. und fü r Anfechtungsklagen gegen 
Erstattungsbeschlüsse nach § 8 Abs. 1 ErstG. hat 
§ 13 Abs. 2 a. a. O. die erörterte  „S top“ -V orschrift 
insofern abgewandelt, als diese dem Reichsverwal
tungsgericht zugedachten Zuständigkeiten u n a b 
h ä n g i g  u n d  m ö g l i c h e r w e i s e  a b w e i c h e n d  
v o n  d e m  z u v o r  e r w ä h n t e n  Z e i t p u n k t  erst 
in dem Augenblick aktuell werden, den der Reichs
m in ister des Innern h ie rfü r b e s o n d e r s  bestimmt. 
Auch die in  den §§ 142, 145 DBG. und § 8 Abs. 1 
ErstG. dem Reichsverwaltungsgericht (bzw. „den 
Verwaltungsgerichten“  überhaupt) zugewiesenen Zu
ständigkeiten sind som it einstweilen noch nicht w irk 
sam geworden. Jedoch ist der Reichsminister des 
Innern hinsichtlich der Bestimmung des Zeitpunktes 
ih rer W irksam keit insofern fre ier gestellt, als er hier
fü r statt des Abschlusses der E rrich tung des Reichs
verwaltungsgerichts nach seinem Ermessen einen 
näheren oder in noch weiterer Z ukun ft liegenden 
Term in  bestimmen kann. Bis dahin hat es fü r die er
wähnten Streitigkeiten bei der gegenwärtig  be
stehenden Zuständigkeitsregelung sein Bewenden. 
Soweit allerdings in  der Ostm ark auf G rund der fü r

23) Z. B. „seine u r e i g e n s t e n  A u f g a b e n  im Hin
blick auf das übrige Reichsgebiet“ , d. h. die Rechtspflege 
auf dem Gebiet der a l l g e m e i n e n  Verwaltungsge
richtsbarkeit für die in Anm. 21 nicht genannten Reichs
teile (so S t u c k a r t ,  a. a. O., 191 zu III a. E.). Diese Auf
gaben werden erst nadh endgültiger Klärung des Schick
sals der noch bestehenden Länderverwaltungsgerichte auf 
das RVerwG. übergehen.

2i) Das RVerwG. ist also, wie man hieraus ersieht, 
zwar am 1. Mai 1941 ins Dasein getreten, sein organi
satorischer Aufbau ist aber noch nicht beendet. Es ist 
n o c h  in de r  E n t w i c k l u n g  b e g r i f f e n  („in statu 
nascendi“ ). Vgl. §11 Satz 2 des Führererlasses: „Der 
Reichsminister des Innern bestimmt den Zeitpunkt, zu 
dem die Errichtung des RVerwG. abgeschlossen ist.“  
Dieser Rechtslage ist für die Übergangszeit bei der 
Regelung der Zuständigkeit durch die im Text erörterte 
Vorschrift in §13 der 1. DurchfVO. Rechnung getragen 
worden.

sie geltenden besonderen Regelung (abweichend 
von dem Rechtszustand im übrigen Reich) schon 
bisher fü r vermögensrechtliche Streitigkeiten aus 
dem Beamtenverhältnis der Verwaltungsgerichtshof 
in  W ien zuständig w a r26), ist f ü r d a s  G e b i e t  d e r  
O s t m a r k  diese Zuständigkeit gemäß § 8  Abs. 1 
der 1. DurchfVO . schon jetzt auf das Reichsverwal
tungsgericht übergegangen.

Die m it der E rrich tung des Reichsverwaltungsge
richts vorgenommene Neuordnung der Rechtspflege, 
insbesondere die damit verbundene Neuabgrenzung 
der Zuständigkeitsverteilung zwischen den Z iv il
und Verwaltungsgerichten, kann auch an der Frage 
der P a r t e i v e r t r e t u n g  i m  v e r w a l t u n g s g e 
r i c h t l i c h e n  V e r f a h r e n  nicht achtlos vorüber
gehen. Es ist im Verlauf dieser Ausführungen be
reits gezeigt worden, daß z. B. w ichtige Gebiete der 
gegenwärtigen Zuständigkeit der Z iv ilgerichte  in 
Z ukunft an die Verwaltungsgerichte abwandern wer
den. Diese Gebiete waren und sind noch gegen
w ärtig , da sie vom Landgericht an aufwärts zur 
Verhandlung kommen, ein durch den Anwaltszwang 
gesicherter Bereich anwaltlicher Tätigkeit. Abge
sehen von einigen verwaltungsgerichtlichen Sonder
gerichten g ib t es gegenwärtig  in Deutschland vor 
den Verwaltungsgerichten keinen Anwaltszwang, 
selbst nicht in der höchsten Instanz. Die einschlägige 
Regelung fü r das preußische Verwaltungsstre itver
fahren erg ib t sich aus § 73 des Preuß. Landesver
waltungsgesetzes: „D ie  Parteien sind in der W ahl 
der von ihnen zu bestellenden Bevollmächtigten 
nicht beschränkt.“  Diese Bestimmung zeigt, daß im 
preußischen Verwaltungsstre itverfahren jeder Laie 
bis zur höchsten Instanz hinauf persönlich auftreten 
und sich eines beliebigen Vertreters bedienen kann. 
Eine Beschränkung in der W ahl der Vertre tung be
steht nicht, es sei denn m ittelbar, durch die Rege
lung der Kostenerstattung, hinsichtlich derer fü r die 
Vertre tung durch Rechtsanwälte und Verwaltungs
rechtsräte eine — allerdings vö llig  unzulängliche — 
Sonderregelung besteht. Dieser Zustand ist zweife l
los fü r die W ürde eines höchsten Verwaltungsge
richtshofs wenig förderlich. Er ist aber vor allem 
auch der Güte der Rechtsprechung abträglich. Daß 
sich die Verwaltungsgerichte auch ohne Anw alts
zwang bewährt haben, steht dieser Feststellung 
nicht entgegen, denn es fehlt an der M ög lichke it 
eines Vergleichs m it der Güte einer verwaltungsge
richtlichen Rechtsprechung, die unter rechtlich ge
sicherter M itw irku n g  der Anwaltschaft zustande ge
kommen wäre. W er weiß denn, wie viele Verfahren 
daran gescheitert sind, daß es schon an der richtigen 
prozessualen Zubere itung des Tatsächlichen gefehlt 
hat? „F ü r  das Finden einer richtigen Entscheidung 
ist bei schwierigeren Prozessen die M itw irku n g  der 
Anwaltschaft so gut w ie unentbehrlich. Sie träg t das 
juristisch wesentliche M ateria l zusammen, von dem 
sonst vielle icht manches dem Gericht verborgen 
bleiben würde, sie arbeitet die fü r ihre Klienten 
sprechenden Zusammenhänge heraus, sie macht die 
R ichter m it den im täglichen Leben herrschenden 
Anschauungen bekannt. M ag dabei die E inseitigkeit 
der Darstellung noch so groß sein, bei der Ver
schiedenartigkeit der Beleuchtung, in der sich da
durch der Sachverhalt zeigt, w ird  sie, vorausgesetzt, 
daß tüchtige Richter den Fall entscheiden, nur von 
Nutzen sein.“ 23) Recht bemerkenswert hat sich zu

Vgl. M a n n l i c h e r :  DtVerw. 1940, 372 (III a. E.). 
2(i) von  M a n g o l d t ,  „Geschriebene Verfassung und 

Rechtssicherheit in den Vereinigten Staaten von Amerika“ , 
105.
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dieser Frage auch D a n c k w e r t s  geäußert27)- Ein
z w a n Ä *  vor*“ gegln T n  a T T s-wang (sc. vor den Verwaltungsgerichten) dürfte 
Ä “  B ' f e  M asse te r zur Ze itve r- 
uF„.drern Anwälte dem Verwaltungsrecht Verhältnis! 

mäßig fremd gegenübersteht u n d X ß M o to S e s s e n

f S s t t ' l 2  erhofft Ä rd  ' S e i f

der Anr e t  T  < d" rchw*g  die Gelegenheit und 
aer Anreiz, sich mit Verwaltungsrechtsfrao-en' ver-
deseA m v!ltbs7w SSen' Sn-hafft man durch E in führung 
An e t  ? S al g F diese Gelegenheit und diesen 
tüchtVer Rer-Wc ,E' sellr ,bald eine erhebliche Zahl 

g Wa rC:  ZUr Verfügung stehen. D a n n
a b e r  w i n d e  e i n  A n w a l t s z w a n g  v o r  d e m
f h i ' d i  „ V(re f ^ a.I t u n £ s §.e r i c h t  d i'e R e c h t s -  
I • • | A  ü,r d e T n..1111d d a s G e r i c h t  w  e s e n t 
s t e i n  • f h?n,ch hat sich S c h u l t z e n -

Anwnltc Incm bereits 1)17 veröffentlichten Aufsatz 
•üisan«nrnn ang uIld , Vm va ltungsstre itverfahren“ 2«) 
S r i ;  S c h u l t z e n s t e i n  bemerkt zu
in rinr J ; ,  ” ^ ur A eim Oberverwaltungsgericht, w o 
vv-iltimn- a* ulne Gruppe auf dem Gebiete der Ver- 

. ^srechtsprechung wohlbewanderter Anwälte 
vo handen und die Entscheidung schwieriger bür- 
S  1_ .Unnd bandeisrechtlicher inzidentfragen ver- 
haltmsmaß'g häufig  ist, w ird  man die M itarbe it der 
Anwälte als n icht nur in Ausnahmefällen förderlich 
?.n.e.r i611.1,1?/1 UIjd  daher auch die volle Erstattungs- 
aug ke it ih rer Gebühren aussprechen müssen.“  W eit 

überwiegend so meint S c h u l t z e n s t e i n  fü r die 
amalige Zeit, seien die Anwälte aber m it den 

\ec usgebieten m it denen es die Verwaltungsge- 
vp i  l , r/ gA ,maßl.g zu tun haben, nicht hinreichend 

traut. Anschließend30 * *) heißt es dann: „Indessen 
darf angenommen werden, daß sich dies, sobald ein-

der Anwaltszwang in einem auch nur einiger- 
cr-hmui -g r?ßeren Umfang eingeführt sein würde, 
n lh i t r  T T -  und das eintreten wird, was auf dem
S , l t SDbUrr I ic k n  Rechtes ’angst hergebracht 
ist und die Rechtsanwälte nicht nur zu für die Par- 
teien und die Gerichte nützlichen, sondern im Be
reiche des Anwaltszwanges notwendigen, jedenfalls 
meist als notwendig angesehenen Gliedern der or
dentlichen Gerichtsbarkeit gemacht hat. Selbst damit 
o ir uv.ZU rT nen, sein, daß sich eine Anzahl von 
Rechtsanwälten dem Verwaltungsrecht als ihrem 
Sonderfache widmen würde. A us  e t w a i g e r  U n -  
ge e i g n e t  h e i t  u n d  m a n g e l n d e r  F ä h i g k e i t  
d e r  R e c h t s a n w ä l t e  i s t  s o m i t  g e g e n  den 
A n w a l t s z w a n g  im V e r w a l t u n g s s t r e i t v e r -  
f a h r e n s i c h e r  n i c h t s  h e r z u l e i t e n . “  Auch auf 
M i r o w 31) ist in diesem Zusammenhang hinzuwei- 
sen, der unter Berufung auf seine Erfahrung als 
Richter am Preuß. Oberverwaltungsgericht die Ein
führung des Anwaltszwanges beim Reichsverwal- 
tungsgericht empfohlen hat. Jedenfalls muß der An
walt vor den Verwaltungsgerichten ebenso als Or
gan der Rechtspflege anerkannt werden, wie dies 
zur allseitigen Zufriedenheit im Bereich der Z iv il
rechtspflege längst der Fall ist. Auch vor dem 
Reichsverwaltungsgericht muß, wenn seine Recht

27) D a n c k w e r t s  
VerwR.“ , 119.

bei RMin. Dr. F r a n k ,  „D t.

2«) VerwArcli. 25, 261 ff.
20) A. a.O., 267.
s°) A. a. O., 272.
21) RVerwBl. 1936, 559.

sprechung w irk lich  aus dem Leben heraus befruchtet 
werden soll, das Recht im Wege einer Gemein
schaftsarbeit von Gericht und Anwaltschaft gefunden 
werden. D a  d e r  A n w a l t  i n  u n m i t t e l b a r e r  
F ü h l u n g  m i t  d e n  P a r t e i e n  s t e h t  u n d  k r a f t  
d es  i h n  m i t  d e r  P a r t e i  v e r b i n d e n d e n  V e r 
t r a u e n s v e r h ä l t n i s s e s  w e i t  s t ä r k e r  i n  d i e  
W i r k l i c h k e i t  u n d  i n  d i e  V o r s t e l l u n g s w e l t  
d e r  P a r t e i  v o r z u d r i n g e n  v e r m a g  a l s  das  
G e r i c h t ,  i s t  e r  e i n e  u n e n t b e h r l i c h e  B r ü c k e  
z w i s c h e n  G e r i c h t u n d  V o  1 k. E r vermag, wenn 
ihn das Gericht n icht als „fe indliche M acht“ , son
dern als einen H elfe r bei der Gemeinschaftsarbeit 
der Rechtsfindung betrachtet, wertvolle Dienste zu 
leisten. Seine Besonderheit besteht gerade darin, 
daß er seine Dienste m itten aus der flutenden Fülle 
des Lebens leistet und daher einen fü r die W irk 
lichkeit besonders geschärften Blick besitzt. Daß 
diese Lebensnahe und W irklichkeitsverbundenheit 
der Anwaltschaft die Rechtsprechung vor einem Ab
sinken in „ge lehrte  Betrachtungen vom grünen 
1 ische her“  zu bewahren und eine allseitige Be
trachtung des Prozeßstoffes zu gewährleisten ver- 
mag, sollte ernstlich n icht bestritten werden. A lle r
dings sollten vor einem höchsten Gericht, als welches 
das Reichsverwaltungsgericht ins Leben getreten ist, 
nur besonders sachkundige und auserlesene A n
wälte auftreten, damit sie als kongeniale Partner der 
gleichfalls besonders auserlesenen Richter m it die
sen w irk lich  fruchtbare Gemeinschaftsarbeit leisten 
können. Doch w ürde ein „numerus clausus“  vor 
dem Reichsverwaltungsgericht besonders zugelas
sener Anwälte bei der V ie lse itigkeit seiner Rechts
pflegeaufgaben den Bedürfnissen der Rechtspflege 
nicht gerecht. Man braucht nur an den Übergang der 
Zuständigkeit des bisherigen Reichswirtschaftsge
richts auf das Reichsverwaitungsgericht zu erinnern, 
um darzutun, eine w ie w ichtige Aufgabe z. B. der 
w irtschaftsrechtlich geschulte A nw alt in Zukunft vor 
dem höchsten deutschen Verwaltungsgerichtshof zu 
erfüllen haben w ird . D ie V ie lse itigkeit der Rechts
pflegeaufgaben des Reichsverwaltungsgerichts stände 
einer sachgemäßen Auswahl besonders zuzulassen
der Anwälte, also der Schaffung einer „Rechtsan
waltschaft am Reichsverwaltungsgericht“ , im Wege. 
D ie Frage der Q ualifikation der vor dem Reichs
verwaltungsgericht auftretenden Anwälte muß — 
ohne Schaffung eines „num erus clausus“  — der 
standesrechtlich überwachten Berufsdisziplin der An
waltschaft überlassen bleiben.

Eine fü r den Übergangszustand besonders w ich
tige  V o rschrift enthält auch § 12 der DurchfVO . 
Danach bleiben die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften fü r die Spruchbehörden, die im Reichsver
waltungsgericht aufgegangen sind, im Rahmen ihres 
bisherigen Geltungsbereichs grundsätzlich zunächst 
in  K raft. Es g i b t  a l s o  z u n ä c h s t  n o c h  k e i n  
e i n h e i t l i c h e s  V e r f a h r e n s r e c h t  v o r  d e m  
R e i c h s v e r w a l t u n g s g e r i c h t .  , V ie lm ehr w ird  
vor ihm in  dem Zuständigkeitssektor einer in ihm 
aufgegangenen Spruchbehörde jeweils nach den V er
fahrensvorschriften (einschließlich der Vorschriften 
über die Zulässigkeit anwaltlicher Vertretung) nro- 
zechert, die bisher fü r diese Spruchbehörde maßgeb
lich waren. Für den Zuständigkeitssektor des 
Jerigen Preuß. Oberverwaltungsgerichts gelten 
m it einstweilen auch noch weiterhin die v S  ■*? 
über das preußische

dem’ Reglh ,RR e“ fc 'n̂  ^ 'tm g s s tre ü .e r fa h ™  nach
Juristischen Wochenschrift“ . »Schriftenreihe der
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Entsprechendes g ilt  fü r den jeweiligen Zuständig
keitssektor der anderen zum Reichsverwaltungsge
rich t vereinigten Gerichtshöfe usw. D ie Neuerung, 
die die Errich tung des Reichsverwaltungsgerichts 
gebracht hat, lieg t also vo r allem auf organisatori
schem Gebiet, d. h. auf dem Gebiet der Gerichts
verfassung. V e r f a h r e n s  rechtlich is t dagegen uber
gangsweise der status quo grundsätzlich auti echt
erhalten. Daraus fo lg t, daß fü r den Bereich der a l l 
g e m e i n e n  Verwaltungsrechtsptlege z.B . auch w ei

terh in  der „E rlaß  des Führers und Reichskanzlers 
über die Vereinfachung der V erw a ltung“  v. 28. Aug. 
1939 »*) (RGBl. I, 1535) maßgeblich geblieben ist 

W egen der Bestimmungen im einzelnen (Gliede
rung des Reichsverwaltungsgerichts in Senate, Be
setzung der Senate, A rt und Auswahl der Richter 
usw.) sei auf den T ext des Führererlasses und der 
1. D urchfVO . verwiesen.
— 33) V g f-R  e u ß , „Die Verwaltungsrechtsptlege im 
Krieg“ : VerwArch. 45, 154ff.

Übersicht über Rechtsprechung und Schrifttum zur Rechtsanwalts
gebührenordnung und zum Armenanwaltskostengesetz

Von Kammergerichtsrat Dr. P a u l  G a e d e k e  und Rechtsanwalt R u d o l f  H e n s e n ,  Berlin

(Zu vergleichen die früheren Übersichten JW. 1937, 193; 1938, 217; 1939, 1; DR. 1940, 841)

W ie  die letztgenannte Zusammenstellung, so beschränkt sich auch die jetzige im  wesentlichen auf die 
Veröffentlichungen in „Deutsches Recht« Wochenausgabe und zwar umfaßt s.e die Zeit

vom 1. A p ril 1940 bis 30. Juni 1941

Die Gebühren der Rechtsanwälte in Steuersachen: 
Rechtsanwalt und N otar Dr. Dr. M e g o w :  DR. 
1941, 87.

Allgemeine Fragen
Die rechtliche Stellung des Kriegsvertreters aus 

A rtike l 2 der Schutzordnung v 1. Sept. 1939. 
Kammergerichtsrat Dr. G a e d e k e ,  B e r lin . DK.
1940, 1870. „  . , „

Kein Anspruch auf Vergütung an die Reichs- 
kasse (gegen AG. Berlin v. 9. Aug. 1'940 s. nach
fo lgend), außer wenn der Kriegsvertreter als Anwalt
beigeordnet ist. , . . . .

Keine H aftung  (insbes. also auch keine V o r
schußpflicht) der die Bestellung beantragenden 
Partei

V ie lm ehr A nspruchäu f Vergütung an die e i g e n e  
Partei nach den Grundsätzen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag.

V O . ü b e r  d i e  V e r t r e t u n g  v o n  R e c h t s 
a n w ä l t e n  v. 18. Sep t .  1939 

(RG Bl. I, 1874)
Schließt ein zum Heeresdienst oder anderweiter 

D ienstleistung einberufener Rechtsanwalt seine 
Kanzlei, so ist dafür Sorge zu .tragen daß die lau
fenden Sachen gemäß der VO. v. 18. S'ept. 1939 
und den dazu erlassenen R ichtlin ien des Präsidenten 
der Reichs-Rechtsanwaltskammer, also regelmäßig 
unentgeltlich, von einem anderen Rechtsanwalt w ei
terbearbeitet werden. , .,

W ill sich eine Ehefrau nicht von dem ohne ih r 
Zutun bestellten Vertre ter ihres einberufenen Rechts
anwalts vertreten lassen und überträgt sie das M an
dat einem von ih r ausgewählten Anwalt, ohne dessen 
Einverständnis zu unentgeltlicher Vertre tung herbei
zuführen, so lieg t ein notwendiger Anwaltswechsel, 
der den Ehemann erneut vorschußpflichtig  macht,

OLG. M arienwerder v. 9. Jan. 1940: HöchstRRspr. 
1940 N r. 376.

Ersta ttung von Gebühren und Auslagen des zum 
Prozeß Vertreter gemäß A rt. 2 der SchutzVCX vom 
1. Sept. 1939 bestellten Rechtsanwalts aus der Reichs- 
kcissc *

‘ Der als Vertre ter bestellte Rechtsanwalt hat An
spruch auf Erstattung seiner Gebühren und Aus
lagen nur an das Reich (gemäß den Bestimmungen 
des A rm AnwG .), n icht auch gegen den Vertretenen. 
AG. Berlin v. 9. Aug. 1940: DR. 1940, 190- .

Gebührenrechtliche Fragen aus der Praxis:
RA. Dr. E. G. W e g e n e r :  DR. 1940, 2102:

Berechnung der Vergleichs- und Piozeßgebühr, 
wenn der Stre itwert des Vergleichs über den des 
Prozesses hinausgeht. —

Berechnung der Gebühren bei Vergleich, ohne 
daß Klagerhebung in Aussicht genommen ist.

Berechnung der Gebühren bei Schriftwechsel 
durch den Anwalt, der nicht zum Rechtsstreit

^Berechnung der W ahlanwaltgebühren bei te il
weiser Arm enrechtsbewilligung.

D ie  arme Partei hat Anspruch darauf, soweit das 
Arm enrecht reicht, vö llig  kostenfrei prozessieren 
zu können. Der Anw alt, der nur fü r einen 1 eil des 
geltend gemachten Anspruchs zum Arm enanwalt be
ste llt ist, kann daher als W a h la n w a lt  von seiner 
Partei nicht die volle Gebühr nach dem armen
anwaltsfreien Teil, sondern nur den Unterschieds
betrag der Gesamtgebühr zu dem gestundeten (vo l
len) Gebührenbetrag verlangen.
KG. v. 12. A p ril 1940: DR. 1940, 102319.

Rechtsanwaltsgebührenordnung
§1

Z u r Anwendbarkeit der RAGebO. in  Steuer-
sachen nach der RAO. n. F\
OLG. Ham burg v. 25. O kt. 1939: DR. 1940, 552
m it Anm erkung M e g o w .

Z u r Berechnung und Ersta ttung von Rechtsan
waltskosten im Zinssenkungsverfahren vo r ham-
burgischen Gerichten (§ 9  Abs. 1 H ypZinsG . vom

2‘ i ü lD ie^RAGebO. findet weder unm ittelbare noch 
entsprechende Anwendung. Eine freie Anlehnung an 
ihre G rund- und Gebührensätze insbes. hinsichtlich 
der Beweis- und Nachverhandlungsgebuhr und der 
MaßgebÜchkeit des gerichtlichen Streit- oder Ge
schäftswertes kann u. U. geboten sein, um nach 
§612 BGB. auf die angemessene Vergütung zu

Dimmen. Qmndsatz m öglichster N iedrigha ltung der
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Kosten des Zinssenkungsverfahrens t r i f f t  zwar auf 
die Gerichtskosten >zu, vermag aber auf die An
gemessenheit der Anwaltskosten keinen bestimmen
den E influß auszuüben.

3. Laufen mehrere gleichgelagerte Verfahren neben
einander, so w ird  dadurch die Angemessenheit der 
Anwaltskosten fü r das allein durchgeführte Ver
fahren nicht berührt.
OLG. Ham burg v. 6. Dez. 1939: DR. 1940, 05926 m it 
Anm. G a e d e k e .

§ 5  REG ; §§44,  59 der 1. DurchfVO . Verfahren 
im Sinne des §59 der 1. DurchfVO . ist jedes Ver
fahren vor der Anerbenbehörde, das zu deren Ge
schäftsbereich gehört.
OLG. Ham burg v. 23. A p ril 1940: DR. 1940, 1207».

Dazu Anm. von K u b i s c h :  Berechnung der Ge
bühr nicht nach §9  RAGebO., sondern nach RKostO.

§12
Legt der Anw alt im eigenen Namen Streitwert

beschwerde ein, dann ist in dem Beschwerdeverfah
ren die Gegenpartei nicht Partei und können ¡Irr die 
Kosten der Beschwerde auch dann nicht auferlegt 
"werden, wenn sie der Streitwerterhöhung auf die 
Beschwerde hin widersprochen hat.
KG . v. 20. Febr. 1940: DR. 1940, 138531.

Dazu Anm. von K u b i s c h :  Die vom Gericht er
forderte  oder unaufgefordert abgegebene Stellung
nahme einer Partei (der Gegenpartei oder auch der 

, eigenen Partei) zu der Streitwertbeschwerde des 
Rechtsanwalts auf Erhöhung des Streitwerts macht 
die stellungnehmende Partei zu einer solchen im 
Streifwertverfahren (entsprechend der prozessualen 
Rechtslage beim Zwischenstreit z. B. m it Neben
intervenient, m it Zeugen) und füh rt zur Anwendung 
des § 91 ZPO., d. h. zur Entscheidung über die Be
schwerdekosten und zu deren Erstattungsfähigkeit.

M eldet sich kein Gegner, dann ist fü r  § 91 ZPO. 
kein Raum.

§13 Z i f f .  1 
P r o z e ß g e b ü h r

Die nach der Verkündung des Ehescheidungs
urte ils  vom Prozeßbevollmächtigten erster Instanz 
bei G ericht eingereichte Anzeige, daß die Parteien 
sich ausgesohnt haben, und die Erklärung der Rück
nahme der Klage nach §614a  ZPO. sowie die Bei
bringung der E inw illigungserklärung der Gegen
partei werden, mindestens dann, wenn der Rechts
stre it noch nicht durch E in legung eines Rechts
m ittels an die höhere Instanz gelangt ist, durch die 
Prozeßgebühr des ersten Rechtszugs abgegolten. 
O LG . Dresden v. 16. Okt. 1940: DR. 1941, 16017.

Erscheinen des Anwalts im Verhandlungs- (oder 
einem sonstigen zur E rörterung des Sachverhalts be
stimmten) Term in löst noch keine weitere Gebühr 
über die Prozeßgebühr hinaus aus, auch dann nicht, 
wenn in  dem Term in den Prozeßverlauf bestimmende 
Erklärungen — wie Rücknahme der Klage, auch im 
Falle des §614a ZPO. — abgegeben werden. Auch 
§ 89 RAGebO. rechtfertig t solchenfalls nicht den 
Ansatz einer besonderen Gebühr.
KG. v. 4. M ai 1940: DR. 1940, 13863S.

Bei Vergleich in der Beschwerdeinstanz, der über 
den Gegenstand der Beschwerde hinausgeht und so 
nicht nur die 3/io Beschwerdevergleichsgebühr, son
dern die volle Regelgebühr des § 13 Z iff. 3 RAGebO. 
erwachsen läßt, entsteht auch die Prozeßgebühr über 
die s/io Beschwerdeprozeßgebühr hinaus (§ 41 RA
GebO.) in Höhe von 5/ 10 nach dem vollen Vergleichs

streitwert, der sich jedoch um den Unterschieds
betrag zwischen der 3/ 10 Beschwerdeprozeßgebühr 
und der 6/io Prozeßgebühr nach dem Beschwerde
streitwert m indert.

Dabei tr i t t  eine Gebührenerhöhung nach § 52 
RAGebO. nicht ein.
KG. v. 6. Jan. 1941: DR. 1941, 452».

Durch eine Streitverkündung (§ 72 ZPO.) er
wächst fü r den Prozeßbevollmächtigten der Instanz 
keine besondere Gebühr. Diese T ätigke it w ird  vie l
mehr durch die Prozeßgebühr der Instanz m it ab
gegolten.
KG. v. 24. Febr. 1941: DR. 1941, 1322« m it Anm. 
W  e g e n e r .

§ 13 Z iff. 2
V e r h a n d l u n g s g e b ü h r

1. Ein Verfahren aus §627 ZPO. w ird  nur durch 
den Antrag  auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
der in  § 627 ZPO. genannten A rt eingeleitet. Ein An
trag- der Gegenpartei auf Aufhebung einer solchen 
Anordnung b ildet einen T e il des Anordnungsver
fahrens und hat keine verfahrensrechtlich selbstän
dige Bedeutung.

2. Der Antrag auf einstweilige Anordnung aus 
§ 627 ZPO. gehört begrifflich  zur E in le itung des 
Verfahrens. Seine Stellung in mündlicher Verhand
lung (rich tige r: gelegentlich einer anderweiten münd
lichen Verhandlung, so also im Eheprozeß selbst) 
bedeutet noch nicht den Beginn einer mündlichen 
Verhandlung im Verfahren aus §627 ZPO., löst 
also nicht schon die Verhandlungsgebühr aus.
KG. v. 10. M ai 1940: DR. 1940, 120618.

Der B eg riff des (stre itigen und nichtstreitigen) 
Verhandelns. Auch der Teil, der keine Anträge stellt, 
kann (n ichtstre itig) über den A n trag  der Gegenseite 
verhandeln. — In Ehesachen kann auch schon die 
Erklärung, keine Anträge zu stellen, ein Verhandeln 
bedeuten, wenn damit zugleich eine Stellungnahme 
zu dem Antrag der Gegenpartei (z. B. aus § 55 
EheG.) zum Ausdruck gebracht werden soll.
KG. v. 4. Nov. 1940: DR. 1941, 342» m. Anm. 
K u b i s c h .

§ 13 Z iff. 3
V e r g l e i c h s g e b ü h r

KGR. Dr. G a e d e k e :  Staffelung der Vergleichs
gebühr? (Eine Anregung zur Neugestaltung der A n
waltsvergleichsgebühr) DR. 1940, 713.

LGR. Dr. W o l f  g a n g  M e y e r :  Vergleichsgebühr 
und Rechtsmittelverzicht in Ehesachen: DR. 1940, 
1986.

RA. K u b i s c h :  Vergleiche nach Rechtskraft des 
U rte ils : DR. 1940, 1615.

Die Vergleichsgebühr steht dem Verkehrsanwalt 
zu, wenn seine T ä tigke it fü r den Vergleichsabschluß 
von maßgeblicher Bedeutung war.
OLG. Darmstadt v. 16. Aug. 1939: HRR 1940 
Nr. 520.

i.  u ie  vergieicnsgeounr des § 13 Z iff. 3 RAGebO 
steht dem Rechtsanwalt nur fü r einen Vergleich zu’ 
der im Wege gegenseitigen Nachgebens ein be-
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BOB. dar. Daher kann fü r  eine derartige Verein
barung auch dann keine Vergleichsgebühr bean
sprucht werden, wenn sie entgegen dem üblichen 
Brauch nicht zur N iederschrift des Gerichts im T er
m in zur Leistung des Offenbarungseides, sondern 
außergerichtlich schriftlich niedergelegt w ird.
AG. W upperta l v. 16. M ärz 1940: DR. 1940, 1119“ .

Ein in höherer Instanz geschlossener Vergleich, 
welcher auch solche Ansprüche oder Anspruchsteile 
m itum faßt, über die bereits in unterer Instanz unan
gefochten entschieden ist, ist tro tz  seiner äußerlich 
weitergehenden Fassung zur Beilegung des Rechts
streits nur über die in höherer Instanz noch in  
Streit befindlichen Ansprüche geschlossen. Dement
sprechend erwächst auch nur nach deren Stre itwert 
die Vergleichsgebühr.
KG. v. 26. Juni 1940: DR. 1940, 174016.

Nach Rechtskraft des U rte ils getroffene Vergleiche 
sind grundsätzlich keine solchen, die zur Beilegung 
des Rechtsstreits getroffen sind. Ausnahme dann, 
wenn der Vergleich das Beschreiten des Rechtsmittel
weges ersparen sollte und die materielle E in igung 
schon vo r E in tr itt der Rechtskraft zustande gekom
men war. Diesfalls kann auch fü r den Armenanwalt 
der Anspruch auf die Vergleichsgebühr an die Reichs
kasse erwachsen.
KG . v. 14. Juni 1940: DR. 1940, 138784; 
hierzu Aufsatz K u b i s c h :  DR. 1940, 1615.

Eine Vereinbarung, daß der Rechtsstreit durch 
einen Schiedsrichter erledigt werden soll, ist kein 
zur Beilegung des Rechtsstreits geschlossener Ver-

OLG. Karlsruhe v. 8. M ai 1940: DR. 1940, 13S7 i3.
Auch wenn einVergleich im Armenrechtsbeschwerdc- 

verfahren abgeschlossen w ird , erhält der Rechts
anwalt die volle Vergleichsgebühr und eine halbe 
Prozeßgebühr, berechnet vom Streitwert der Haupt
sache. Daneben hat er die 3/io Prozeßgebühr vom 
W erte des Armenrechtsbeschwerdeverfahrens zu be-

O LG . Dresden v. 19. A p ril 1940: DR. 1940, 13883ö.
Für die in der M itw irkun g  des Anwalts zur Aus

söhnung der Ehegatten liegende vergleichsartige 
T ä tigke it erwächst ihm eine Gebühr entsprechend 
der Vergleichsgebühr.
O LG . Karlsruhe v. 20. Febr. 1941: DR. 1941, 945” . 
(Hinweis auf die in gleichemSinne ergangenen Ent
scheidungen des KG. v. 8. Febr. 1939: DR. 1939, 187, 
OLG. Oldenburg v. 10. März 1938: JW. 1938, 1198; OLG. 
Hamm v. 29. April 1940: M. d. RRAK. 1940, 117; OLG. 
Dresden v. 18. Sept. 1940: DR. 1941, 111“ ; 1941, 945).

1. Aussöhnung der Ehegatten bedeutet keinen Ver
gleich. Deshalb können Vereinbarungen, welche die 
Ehegatten in Verbindung m it der Aussöhnung tre f
fen, als Vergleich nur dann angesehen werden, wenn 
sie fü r sich allein, ohne Rücksicht auf die Aussöh
nung, als Prozeßvergleich sich darstellen. Verpflich
tungen der Ehegatten, welche sich aus der Aussöh
nung und damit aus der fortbestehenden Ehe ohne 
weiteres ergeben, können nicht Gegenstand eines 
solchen Vergleichs sein.

2 Die äußere Form ulierung von Abreden unter 
den Parteien oder auch die A rt ihrer P ro toko llie rung 
oder die Bezeichnung durch das Gericht ist fü r den 
Charakter der Vereinbarung als Prozeßvergleich nicht 
maßgebend. Entscheidend ist vielm ehr nur, ob die 
Vereinbarung ihrem Inha lt nach ein gegenseitiges 
Nachgeben m it dem Ziele der Beilegung des Rechts
streits bildet.
KG. v. 20. Dez. 1940: DR. 1941, 603“ .

G e s a m t v e r g l e i c h  ( E h e p r o z e ß )  
siehe hierzu auch die umfassende Erläuterung bei 
G a e d e k e  „D e r Vergleich in Ehesachen“  Leipzig 
1941.

B egriff des Gesamtvergleichs zur Beilegung des 
Eheprozesses und zur Unterhaltsregelung. Dieser 
verlangt keineswegs die Regelung der Gesamtheit 
der Rechtsbeziehungen der Ehegatten.

Unterschied zwischen vor Erlaß des Scheidungs
urte ils getroffener Scheidungseinigung und nach Er
laß des Urteils zur Ersparung eines U rte ils höherer 
Instanz zustande gekommener Vereinbarung betref
fend Rechtsmittelverzicht.
KG. v. 28. A p ril 1941: DR. 1941, 1164” .

Kein Vergleich zur Hauptsache im Scheidungs
prozeß, wenn gegen einen Unterhaltsvergleich der 
eine Ehegatte seine Einwendungen gegen den Schei
dungsanspruch des anderen Teils fallen läßt.
KG. v. 9. Aug. 1940: DR. 1940, 17391*.

1. Ein vor E in le itung des Scheidungsprozesses ge
troffenes Abkommen, wonach einer der Ehegatten 
Klage auf Scheidung erheben soll, während der an
dere den klagenden Te il wegen seiner Unterhalts
ansprüche nach Scheidung der Ehe sicherstellt, ist 
kein Vergleich i. S. des § 13 Z iff. 3 RAGebO.

2. Eine Abrede, nach der die Parteien sich n icht 
darauf beschränken, den bereits schwebenden Rechts
streit ohne U rte il zur Erled igung zu bringen, son
dern die eine Ausdehnung des Rechtsstreits durch 
Erhebung neuer Ansprüche vorsieht (z. B. W ide r
klage auf Scheidung), ste llt sich grundsätzlich nicht 
als zur Beilegung des Rechtsstreits geschlossener 
Vergleich dar.
KG. v. 7. März 1941: DR. 1941, 942».

Vergleich im Scheidungsstreit lieg t 'bei Rücknahme 
der Berufung gegen das Scheidungsurteil als Gegen
le istung fü r eine Unterhaltsregelung vor.
O LG . Jena: DR. 1941, 283“ .

Zulässigkeit eines Gesamtvergleichs über die im 
Verfahren aus §§627, 627b geltend zu machenden 
Unterhaltsansprüche unter Einbeziehung des Schei
dungsprozesses und gegebenenfalls auch sonstigerver- 
mögensrechtlicher (Auseinandersetzungs-) Ansprüche 
der Ehegatten. Berechnung der verschiedenen Pro
zeßgebühren und der Vergleichsgebühr.
KG. v. 9. Sept. 1940: DR. 1940, 195631.

1. Ein selbst gegenseitig abgegebener Rechts
m ittelverzicht bedeutet fü r sich allein noch keinen
Prozeßvergleich. .

2. Im  Eheprozeß kann eine vergleichsweise Bei
legung durch Rechtsmittelverzicht nur auf dem W ege 
über einen Gesamtvergleich erfolgen, welcher zur 
Beilegung sowohl des Eheprozesses als auch zur

' Regelung der Unterhaltsansprüche der Parteien ge
schlossen w ird. Andernfalls gehört der Verzicht zu 
einem nur der vereinfachten und beschleunigten 
Abw ick lung des Eheprözesses dienenden Verein
barung, welche sich als — gebührenrechtlich bedeu
tungsloser — Zwischenvergleich darstellt.
KG. v. 25. Okt. 1940: DR. 1941, 658“ .

Ein Prozeßvergleich verlangt das Aufgeben einer 
w irklichen Rechtsposition, ein Nachgeben in bezug 
auf konkrete Ansprüche. Dazu gehört ein Verzicht 
auf bloße in der Z ukun ft liegende M öglichkeiten 
nicht. Deshalb lieg t in dem gegenseitigen U nter
haltsverzicht von aus gleicher Schuld geschiedenen 
Ehegatten, welche nach §68 EheG, keine Unter-: 
haltsansprüche gegeneinander haben, regelmäßig kein
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Vergleich, auch nicht in Verbindung m it einem Rechts
m ittelverzicht im Eheprozeß.
KO. v. 20. Jan. 1941: DR. 1941, 658**.

1- Kommt ein Vergleich in  einer Ehesache da
durch zustande, daß die Parteien eine Vereinbarung 
vermögensrechtlicher A rt treffen und m it Rücksicht 
darauf auf Rechtsmitteleinlegung gegen ein Schei
dungsurteil verzichten oder die dagegen eingelegten 
Rechtsmittel zürücknehmen, so kann der Armen
anwalt die Vergleichsgebühr aus der Reichskasse 
nach dem W erte des Ehestreits auch dann beanspru
chen, wenn seine Beiordnung nicht auf die ver- 
mögensrechtlichei^ Ansprüche erstreckt worden ist.

2. V o r Verkündung des Scheidungsurteils ge
troffene vermögensrechtliche Vereinbarungen der 
Parteien begründen in aller Regel auch dann keinen 
Anspruch auf eine Vergleichsgebühr nach dem Werte 
des Ehestreits, wenn beide Parteien nach der Ur-i 
fe ilsverkündung auf Rechtsmittel verzichten.
OLG. Dresden v. 20. Nov. 1940: DR. 1941, 397”
m. Anm. O a e d e k e .

Rechtsmittelverzicht als Bestandteil einer Gesamt
vereinbarung zur Beilegung des Eheprozesses und 
von Unterhaltsansprüchen bedeutet nur dann eine 
vergleichsweise E rled igung des Eheprozesses, wenn 
er ein w irkliches Aufgeben einer Rechtsposition der 
verzichtenden Partei darstellt. Es muß also die 
Partei gerade auch unter Berücksichtigung ihres 
Verhaltens bis zum U rte il durch dieses tatsächlich 
beschwert sein und ohne die Vereinbarung sonst be
absichtigt haben, ein Rechtsmittel einzulegen (also 
nicht, wenn die Scheidung entsprechend dem Ein
vernehmen der Parteien ausgesprochen worden ist, 
w eil dann der Verzicht nur der beschleunigten H er
beiführung der Rechtskraft dient).
KG. v. 18. Dez. 1940: DR. 1941, 6032s.

Ein zur Beilegung des Rechtsstreits geschlossener 
Vergleich ist verfahrensrechtlich auch dann noch 
zulässig, wenn bereits ein U rte il ergangen ist, gegen 
welches an sich ein zulässiges Rechtsmittel eingelegt 
werden könnte, auf welches aber eine Partei oder 
beide Parteien gegen ein Nachgeben in bezug auf 
andere Ansprüche verzichten. Dies ist m ithin auch 
im Scheidungsprozeß durch einen Gesamtvergleich 
möglich, in dem gegen eine vergleichsweise Unter
haltsregelung auf Rechtsmittel verzichtet w ird.
KG. v. 20. Sept. 1940: DR. 1940, 212224.

Die Annahme eines Gesamtvergleichs im Ehe
prozeß w ird  n icht dadurch ausgeschlossen, daß die 
Vereinbarungen der Parteien nicht geschlossen im 
Sitzungsprotokoll erscheinen, dieses vielmehr nur die 
prozessuale E rklärung (Rechtsmittelverzicht, Rechts
mittelrücknahme) enthält, die Unterhaltsregelung da
gegen anderweit in besonderer schriftlicher Erklä
rung  niedergelegt w ird.
KG. v. 19. M ärz 1941: DR. 1941, 944 ” .

I. Ein Unterhaltsvergleich kann wie in den Fällen 
des Unterhalts aus § 68 EheG, im Falle des § 69 
Abs. 2 EheG, nur anerkannt werden, wenn fü r den 
daselbst aus B illigke itsgründen vorgesehenen Unter
haltsanspruch die tatsächlichen Voraussetzungen im 
Zeitpunkt der Vereinbarung der Ehegatten entweder 
bereits vorliegen oder als in der Z ukunft eintretende 
bereits voraussehbar oder doch mindestens wahr
scheinlich sind.

II. Nachliquidation der Vergleichsgebühr in Ehe
sachen im Falle eines Gesamtvergleichs ist ab An
fang 1940 fü r zulässig zu erachten.

Für die Frage der Nachliquidation wegen Ände
rung  der Rechtsprechung genügt deren grundsätz
liche Änderung. Der einzelne zur Erörterung stehende 
Fall braucht noch nicht entschieden zu sein.
KG. v. 3. März 1941: DR. 1941, 941 14.

Is t im ersten Rechtszuge die Ehe auf Klage und 
W iderklage geschieden und nimmt eine der Parteien 
die dagegen eingelegte Berufung unter Kosten
te ilung  zu gerichtlicher N iederschrift zurück, ohne 
daß zugleich über die Unterhaltspflicht der Ehegatten 
eine Vereinbarung getroffen ist, so steht dem An
w a lt die Vergleichsgebühr nicht zu.
OLG. Celle: DR. 1941, 28322.

W ird  der Ehescheidungsprozeß (in zweiter In 
stanz) durch einen Vergleich der Parteien beendet, 
in dem der eine Te il die Klage, der andere die 
W iderklage zurücknimmt, so steht dem Rechtsanwalt, 
der beim Zustandekommen des Vergleichs m itgew irkt 
hat, die Vergleichsgebühr zu.
O LG . Breslau v. 15. A p ril 1940: HRR. 1940 N r. 1132.

Auch in einem Ehestreit kann ein Vergleich in 
der Hauptsache vorliegen, wenn eine Partei die von 
ih r gegen das Scheidungsurteil eingelegte Berufung 
m it Rücksicht darauf zurücknimmt, daß die andere 
Partei einen T e il der Kosten übernimmt. Ob diese 
Kostenübernahme fü r die Rücknahme der Berufung 
bestimmend war, ist jedoch besonders eingehend 
zu prüfen.
OLG. Dresden v. 20. M ärz 1940: DR. 1940, 1738”
m. Anm. G a e d e k e .

Teilgesamtvergleiche zur Beilegung des Ehepro
zesses nur in bezug auf die Klage des einen Ehe
gatten durch Rücknahme dieser Klage oder des 
entsprechenden Rechtsmittels gegen Regelung des 
Unterhalts fü r die Z e it nach der Scheidung sind zu
lässig und lassen im Eheprozeß die Vergleichsgebühr 
entstehen, obwohl wegen der Scheidungsklage des 
anderen Teils U rte il ergeht.
KG. v. 7. A p ril 1941: DR. 1941, 1163” .

§ 13 Z i f f .  4 
B e w e i s g e b ü h r

Z u r Frage des Beweischarakters der Anordnung 
der Ladung von Zeugen zur Vorbere itung eines Ver
handlungstermins (§ 272b Z iff. 4 ZPO.).
LG. Berlin  v. 2. Jan. 1940: DR. 1940, 65723 m. Anm. 
G a e d e k e .

Die vorbereitende Ladung von Zeugen zum Ver
handlungsterm in ist noch keine Beweisanordnung, 
auch dann nicht, wenn zur Sicherang der Reichs
kasse entsprechend § 379 ZPO. vom Beweisführer 
Auslagenvorschuß fü r die Zeugengebühren erfo rdert 
w ird.
KG. v. 12. A p ril 1940: DR. 1940, 1066” .

Beweisaufnahme durch Verwertung des Inhalts 
von Beiakten, wenn deren Inha lt — besonders im 
Eheprozeß — unter den Parteien unstre itig  ist.
KG. v. 17. Febr. 1940: DR. 1940, 107222.

1. Is t einmal Beweis (z. B. durch Verw ertung des 
Inhalts von Beiakten) erhoben worden, so ist fcs fü r 
die kostenrechtliche Beurte ilung unerheblich ob da-

denhis+Cr ZU klärende Stre itPunkt unstreitig’ gewor-
2.

um
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Verschulden einer Partei) zu entscheiden, dann lieg t 
eine Beweisaufnahme vor.
KG. v. 16. Dez. 1940: DR. 1941, 343“ .

Läßt sich nicht e indeutig klarstellen, ob der In 
halt von Beiakten zwecks Beweises oder nur zur 
In form ation des Gerichts verwertet worden ist, so 
entscheidet' in Zweife lsfällen der Zweck der V er
w ertung: es lieg t dann Beweisaufnahme vor, wenn 
eine streitige Frage geklärt werden sollte.
KG. v. 3. Febr. 1941: DR. 1941, 1107«.

§14
Der die Rücknahme eines Rechtsmittels enthal

tende Schriftsatz ist kein Schriftsatz i. S. von § 14 
RAGebO.
OLG. Breslau v. 1. A p ril 1940: HRR. 1940 N r .808.

Bloße Vertretungsanzeige ste llt ebensowenig einen 
Schriftsatz i. S. des § 14 RAGebO. dar wie die E r
klärung des Anwalts, einen form ellen A n trag  aus 
irgendwelchen Gründen noch nicht stellen zu wollen. 
KG. v. 9. O ktober 1940: DR. 1940, 2028«’ .

W erden im Rechtsstreit andere Ansprüche m itver
glichen, so erhä lt der Rechtsanwalt (gemäß § 14 
RAGebO.) auch i/2 Prozeßgebühr von dem den 
Stre itwert übersteigenden Vergleichswert.
LG. Bremen v. 8. Nov. 1940: DR. 1941, 344 «.

§17
Keine weitere Verhandlungsgebühr, wenn im ein

zigen Verhandlungsterm in die vorher nach § 272 b 
ZPO. beigezogenen Auskünfte oder Gutachten ver
wertet sind.
OLG. Jena v. 29. Febr. 1940: HRR. 1940 N r. 1410.

Nachverhandlungsggbühr bei Anordnung nach 
§ 272 b ZPO.
OLG. Jena v. 29. Febr. 1940: DR. 1940, 174017 
(lehnt die weitere Verhandlungsgebühr ab).

Die weitere Verhandlungsgebühr setzt nicht un
bedingt eine nach m ündlicher Verhandlung ergangene 
Beweisanordnung voraus. Im Falle des § 272 b Z iff. 2, 
4;, 5 ZPO. erwächst sie fü r den A nw alt auch dann, 
wenn die vorw eg angeordnete Beweisaufnahme ihren 
Abschluß erst in der mündlichen Verhandlung findet 
und der A nw alt auch danach noch verhandelt. Der 
gegenteilige Standpunkt w ird  aufgegeben.
KG. v. 9. Dez. 1940: DR. 1941, 221«
(bejaht im Gegensatz zu der bisherigen Auffassung die 
weitere Verhandlungsgebühr).

§23
Streitwert der Beschwerde gegen Beschlüsse auf 

Aussetzung des Rechtsstreits. Grundlage der Be
rechnung ist der Gesamtwert des Rechtsstreits, wäh
rend die Beschränkung der T ä tigke it auf einen Z w i
schenstreit dieser A rt in dem durch § 23 Z iff. 5 RAn 
GebO. vorgesehenen niedrigeren Prozentsatz (3/io) 
der vollen Gebühr den Ausgleich findet.
KG. v. 13. Okt. 1939: DR. 1940, 2023«.

Die s/io-Gebühr fü r  das Offenbarungseidsverfahren 
nach § 23 Z iff. 18 RAGebO. kann m it den sonstigen 
Zwangsvollstreckungskosten ohne besondere Kosten
festsetzung beigetrieben werden. Diese Kosten 
können durch die Abschrift des Antrages auf E in 
le itung  des Offenbarungseidsverfahrens oder durch 
Bezugnahme auf die Offenbarungseidsakten nach
gewiesen werden.
AG. W upperta l v. 16. März 1940: DR. 1940, 111924.

1. Für mehrere zur gleichen Z e it gegen denselben 
Schuldner fü r denselben G läubiger beantragteZwangs-

vollstreckungsmaßnahmen steht dem Rechtsanwalt 
(Rechtsbeistand) nur eine 3/io-Gebühr aus § 23 Z iff. 18 
RAGebO. nach den zusammengerechneten G eld
forderungen zu.

2. Der Rechtsanwalt (Rechtsbeistand) ist ver
pflichtet, mehrere Schuldtitel desselben Gläubigers 
gegen denselben Schuldner g le ichzeitig zu v o ll
strecken und in einem Zwangsvollstreckungsauftrag 
zusammenzufassen.
AG. W upperta l v. 7. Febr. 1940: DR. 1940, 1120«.

§25
Z u r Frage, ob der Anw alt von den durch ihn ver

tretenen Streitgenossen mehrfach die Gebühren fo r
dern kann.
OLG. Köln v. 25. Juli 1940: DR. 1940, 1897« m it 
Anm. W e g e n  er.

Erheben beide Parteien gegen ein Eheurteil Klage 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens, so entstehen 
in  beiden Wiederaufnahmeverfahren so lange ge
trennte Gebühren, bis eine Verbindung beider Ver
fahren e rfo lg t ist. Vordem sind es zwei selbstän
dige Instanzen.
OLG. Dresden v. 3. Jan. 1941: DR. 1941, 793«.

Die bereits entstandene Prozeßgebühr des Arm en
anwalts w ird  nicht dadurch berührt, daß der Rechts
stre it später in  einen in  anderer Sache von dem
selben Armenanwalt geschlossenen Vergleich ein
bezogen w ird.
OLG. Jena v. 25. A p ril 1940: HRR. 1940 N r. 1133.

Der Rechtsanwalt, der eine neue Scheidungsklage 
einreicht, obwohl er weiß, daß in einem früher von 
ihm eingeleiteten Scheidungsverfahren noch eine 
W iderklage anhängig ist, kann nicht fü r zwei ge
sonderte Verfahren Gebührenansprüche erheben. 
OLG. Kö ln  v. 3. Jan. 1940: HRR. 1940 N r, 521.

§ 28 a
Berechnung der Prozeßgebühr fü r das Verfahren 

aus § 627 b ZPO. im Falle einer Gesamtvereinbarung 
betr. Eheprozeß und Unterhaltsregelung:

Da das Verfahren aus § 627 b ZPO. in Anspruch 
genommen w ird, entsteht ohne Rücksicht darauf, 
ob die getroffene Vereinbarung als Vergleich sich 
darstellt, stets die Prozeßgebühr nach dem 6-mona- 
tigen Unterhaltsbezug. Sie erhöht sich bei Vergleich 
unter Einbeziehung weitergehender Ansprüche (end
gü ltige r Unterhalt, Auseinandersetzungsansprüche) 
nach den Grundsätzen, die allgemein fü r  die E in 
beziehung nicht rechtshängiger Ansprüche in einen 
gerichtlichen Vergleich gelten.
KG. v. 21. A p ril 1941: DR. 1941, 1163«.
KG. v. 28. A p ril 1941: DR. 1941, 11641’ .

§41
Die Vio-Vergleichsgebühr des § 41 RAGebO. er

wächst in der Beschwerdeinstanz dann, wenn durch 
den Vergleich nur die m it der Beschwerde zur Ent
scheidung der höheren Instanz gestellten Ansprüche 
erled igt werden. Andernfalls ist die Vergleichsgebühr 
vo ll nach § 13 Z iff. 3 RAGebO. zu berechnen.

KG. v. 21. Juni 1940: DR. 1940, 1389«.

§§42,  43
Die T ä tigke it des Substituten läßt Gebühren grund

sätzlich nur in der Person des Hauptbevollm ächtig
ten entstehen, außer wenn das Gesetz selbst — so 
in § 45 RAGebO. — etwas anderes vorsieht. Das 
g ilt  auch fü r die Vergleichsgebühr, die sonst g rund
sätzlich eine M itw irkun g  desjenigen Anwalts vor-
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anspruchtWeICher d ' e Ver£lc ichsgebühr fü r  sich be-

a n f^ v d außer dem Prozeßbevollmächtigten
f t l VÄ en, dcr Partei noch ein anderer Anwalt 
f f i r ^ i  + 42, ^3 RAGebO.), dann kann außer den

*etzteren vorgesehenen besonderen Gebühren 
i w  f -  au, eme Vergleichsgebühr, und zwar neben 
v  , 5  "den Prozeßbevollmächtigten entstehenden 
r o i s^ ebühr erwachsen und nach Maßgabe des 
8 Abs. 2 Satz 2 ZPO. erstattungsfähig sein, so- 

rn jeder der Anwälte entscheidend zu dem Ver-i 
gleichsschluß m itgew irkt hat.
KG- v. 20. Dez. 1940: DR. 1941, 6592ä m. Anm. 
W  e g e n  er.

n  • . §43
be'm OLG. zugelassene Armenanwalt 

ci Halt als ProzeßbevoIImächtigter seine Reisekosten
zu.m„  uk0 , bis zur Höhe von 6/io der nach §43 
KAGebO. entstehenden Prozeßgebühr, die aber nach 
den ungekürzten Sätzen der RAGebO., nicht nach 
uem gekürzten Arm enanwaltstarif zu berechnen ist 
(vgl. auch A llgV erf. v. 30. Dez. 1939).
KG. v. 9. Okt. 1940: DR. 1940, 20272C.

§ 44
Erhält der bisherige Armenanwalt von der armen 

1 artei den Auftrag, den Verkehr m it dem Prozeß
bevollmächtigten der höheren Instanz zu führen, so 
is t er verpflichtet, die Partei darauf hinzuweisen, 
daß diese T ä tigke it durch die Arm enrechtsbewilli- 
gung nicht gedeckt ist, sofern er n icht gewiß sein 
kann, daß die Partei auch ohne solche Belehrung 
ihre Verpflich tung zur Zahlung der Verkehrsgebühr 
kennt.
O LG . Dresden v. 6. März 1940: DR. 1940, 87622. 

§45
KG . v. 20. Dez. 1940: DR. 1941, 659 2A 

Vgl. oben zu §§42,  43.

§§63, 64
E M it der Gebühr aus §63 RAGebO. fü r die 

Hauptverhandlung w ird  auch die W ahrnehmung 
eines Beweistermins vor dem beauftragten oder er
suchten Richter abgegolten.

2. Die Erhöhung der Gebühr gemäß § 64 RA
GebO. finde t n icht statt, wenn das G ericht es irrt! 
neuen Term in ablehnt, in die Hauptverhandlung 
einzutreten.
KG. v. 5. März 1940: DR. 1940, 659^.

Der Verte id iger erhält fü r seine T ätigke it in einer 
Strafsache, die früher zur Zuständigkeit des Schwur
gerichts gehörte, seit der VO. v. 21. Febr. 1940 aber 
der Strafkammer zugewiesen ist, nur den Satz von 
40 ¿UM.
LG. Meiningen v. 23. A p ril 1940: DR. 1940. 139037 
m. zust. Anm. K u b i s c h .

Dem P flich tverte id iger steht nach § 63 RAGebO. 
die erhöhte Gebühr zu, fa lls bei F ortfa ll des Son
dergerichts das Schwurgericht zuständig gewesen 
wäre. Was Schwurgerichtssachen sind, richtet sich 
— über den allgemeinen B egriff hinaus —  nicht 
nach dem ordentlichen Strafrahmen, sondern nach 
der Bedeutung des Einzelfalles.
SonderG. Ham burg v. 10. Juni 1940: DR. 1940, 
13903S.

Seit Inkrafttre ten der ZustVO. v. 21. Febr. 1940 
erhält der Rechtsanwalt als Verte id iger in ehemaligen 
Schwurgerichtssachen sowohl vor der Strafkammer

wie vo r dem Sondergericht nur die einfache Gebühr 
des § 63 RAGebO. zu 40 ¿UM.
LG. Schweinfurt v. 3. Aug. 1940: DR. 1940, 17401S.

V o r dem OLG. erhält der zum Verteidiger bestellte 
Rechtsanwalt nicht nur bei Aussetzung, sondern 
auch bei Vertagung fü r  die zweite Hauptverhand
lung nur 50 ¿¿Ul (A rt. 8 Z iff. 6 Ges. v. 28. Juni 1935, 
RGBl. I, 849).
OLG. Breslau v. 12. Juni 1940: DR. 1940, 1897i3 
m. Anm. W e g e n e r  =  HRR. 1940 N r. 1411.

§§67, 68, 69
Dem Rechtsanwalt, dessen T ä tigke it in einer P ri

vatklagesache sich auf eine vorbereitende Bespre
chung und den Antrag  auf Bestimmung eines Sühne
term ins beschränkt, stehen sAo der Gebühr nach 
§ 67 RAGebO. zu.
AG. Köln v. 12. Sept. 1940: DR. 1940, 212325 m it 
Anm. W e g e n e r .

Der Rechtsanwalt erhält fü r seine Gegenerklärung 
auf die Revision der Staatsanwaltschaft nicht eine 
Gebühr von 2 ¿tut gemäß § 69 RAGebO., sondern 
gemäß § 68 RAGebO. eine 5/io-Getmhr.
LG. M einingen: DR. 1941, 344u .

§72
Wenn ein Rechtsanwalt in einer Hauptverhandlung 

zwei M itangeklagte verte id ig t, davon einen in  Unter
vollmacht eines anderen Rechtsanwalts, dann kommt 
§ 72 RAGebO. nicht zur Anwendung.
OLG. Ham burg v. 1. M ärz 1940: DR. 1940, 65925.

§78
Benutzt der Rechtsanwalt bei einer Dienstreise 

einen eigenen Kraftwagen und sind infolgedessen 
die Gesamtkosten der Reise niedriger, als wenn er 
ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel be
nutzt hätte, so kann er, wenn er den Kraftwagen 
fü r Berufszwecke angeschafft hat, die in dem Rund
schreiben des RFM. v. 19. A p ril 1937 vorgesehenen 
Sätze berechnen.
OLG. Dresden v. 26. Juni 1940: DR. 1940, 18981*.

Armenrecht
A r m e n r e c h t s b e w i l l i g u n g  

Das Armenrecht des Konkursverwalters und die 
F inanzierung von Masseprozessen durch das A u f
bringen der an der Prozeßführung w irtschaftlich 
Beteiligten (§ 114 Abs. 3 ZPO.).
Von OLGR. Dr. G i l b e r t ,  Dresden: DR. 1941, 304. 
(erörtert vornehmlich die Rechtsform, in der sich das 
Aufbringen der Beteiligten vollzieht, sowie die ein
schlägige Rechtsprechung).

§ 114 ZPO.
Nach neuerer Anschauung ist das Armenrecht nur 

subsidiär und kann deshalb auch dann versagt w er
den, wenn zwar die nachsuchende Partei selbst arm 
ist, aber sich von unterhaltspflichtigen Eltern den 
fü r die Kosten eines Scheidungsprozesses erforder
lichen Geldbetrag verschaffen kann ; denn der U nter
halt umfaßt mindestens die Kosten fü r lebenswich
tige Prozesse des Unterhaltsberechtigten.
OLG. Köln v. 31. Dez. 1940: DR. 1941, 93712.
Dazu Anm. von G a e d e k e :

Gesichtspunkt des A r  m e n r  e c h t s noch dem T s  
U n t e r h a l t s  rechtlich begründen. Die Finanzie- 
rung eines Prozesses von dritter Seite ist nur für 
die nichtphysische Person vorgesehen. Unterhalt

180*
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umfaßt Lebensbedarf nur im Sinne der Aufrecht- 
erhaitung der Lebensgrundlage, nicht auch aller 
persönlichen Bedürfnisse oder gar lebenswichtiger 
Prozesse, wobei letzterer B e g riff ohnehin nicht 
abgrenzbar ist.

§ 115 ZPO.
Die Bew illigung des Armenrechts zum Zwecke des 

Vergleichsschlusses im Armenrechtsverfahren um
faßt ohne weiteres auch das in dieser Instanz bereits 
schwebende Verfahren (z. B. eine schon eingelegte 
Berufung, fü r welche das Armenrecht nachgesucht 
ist), und ergre ift somit die noch nicht gezahlte ge
richtliche Prozeßgebühr.
KO. v. 2. Okt. 1940: DR. 1940, 20282A

Grundsätzlich bew irkt die Armenrechtsbewilligung, 
daß, soweit das Armenrecht reicht, die Partei kosten
fre i prozessieren darf.
KO. v. 12. A p ril 1940: DR. 1940, 1023«.

Auch fü r die Zustellung und Vollstreckung eines 
Unterhaltstite ls besteht ein Rechtsschutzbedürfnis 
des G läubigers auf Bew ililgung des Armenrechts. 
LO. Königsberg v. 2. Nov. 1940: DR. 1940, 21872S.

1. Die Entschädigung d ritte r Personen, welche in 
einem Rechtsstreit zur erbbiologischen Untersuchung 
herangezogen werden, richtet sich nach den Be
stimmungen der ZeugOebO. Demgemäß ist eine Be
schwerde gegen die gerichtliche Entscheidung nach 
§ 6 VO. v. 4. Okt. 1939 ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung der Partei selbst fü r Reise
kosten, fa lls sie m itte llos ist, richtet sich nach 
A llgV fg . v. 12. Aug. 1935 und ist Verwaltungs
angelegenheit, welche nur Dienstaufsichts-, keine 
Sachbeschwerde auslöst.

3. Is t jedoch der Partei das Armenrecht bew illig t, 
dann handelt es sich um eine gesetzliche Armen
rechtswirkung. Die Entscheidung über die Reise
kostenentschädigung der Partei obliegt dann dem 
G ericht und ist m it der (durch Beschwerdesumme 
nicht eingeschränkten) Beschwerde nach § 127 ZPO. 
anfechtbar.

4. Entschädigung fü r die Begleitperson einer sol
chen Partei (z. B. m inderjähriges K ind) ist als Ent
schädigung der Partei selbst zu behandeln. Ob eine 
Begleitung notwendig ist, unterliegt dem p flich t
gemäßen Ermessen des Vormundes, welches fü r 
das G ericht so lange maßgebend ist, als nicht von! 
dem Ermessen ersichtlich unangemessener Gebrauch 
gemacht w ird.
KG. v. 18. Dez. 1940: DR. 1941, 65421.

Eine beschränkte Arm enrechtsbewilligung ist nur 
nach Maßgabe des § 115 Abs. 2 ZPO. zulässig, nicht 
aber in der Weise, daß die Entscheidung über da9 
Armenrechtsgesuch überhaupt oder die Bew illigung 
des Armenrechts von der zuvorigen Erlegung irgend
eines Betrages durch die antragstellende Partei ab
hängig gemacht w ird .
KG. v. 4. Okt. 1940: DR. 1940, 2023 2L

Bei Bruchteilsarmenrecht muß die arme Partei 
stets zu dem entsprechenden Bruchteil desjenigen 
Kostenbetrages fre i bleiben, den sie ohne die Arm en
rechtsbew illigung zu tragen hätte.
KG. v. 9. Sept. 1940: DR. 1940, 19552h

Im  Fall der teilweisen B ew illigung  des Armcn- 
rechts ist ebenso wie im Fall der Bew illigung des 
Armenrechts fü r einen T e il des Streitgegenstandes 
stets ein ganz neues Verfahren nach § 519 Abs. 6 
ZPO, einzuschlagen, d. h. ein neuer Bescheid über

die zu zahlende Prozeßgebühr zu erteilen und eine 
neue Fris t zur E rbringung des Nachweises h in
sichtlich der ermäßigten Gebühr zu bestimmen.
RG. v. 29. Ju li 1940: DR. 1940, 2024 m. zust. Anm.
G a e d e k e.

E rk lä rt das Gericht bei Ratenarmenrecht, daß es 
(wenn auch nur einstweilen) auf den angeordneten 
Teilzahlungen nicht bestehe, so lieg t darin eine un
eingeschränkte Armenrechtsbewilligung.
KG. v. 15. M ai 1940: DR. 1940, 13852“.

RA. Dr. von der T r e n c k :  Ratenarmenrecht: DR. 
1940, 1454:

R a t e n a r m e n r e c h t ,  d. h. die Bew illigung des 
Armenrechts in der Weise, daß die arme Partei auf 
die Kostenschuld Teilzahlungen zu leisten hat, ist 
rechtlich unbedenklich. Denn da wesensmäßig die 
Arm enrechtsbewilligung nur eine Stundung ist, kann 
an Stelle dieser zeitlich unbeschränkten Stundung 
auch eine vop vornherein zeitlich b e s c h r ä n k t e  
Stundung ausgesprochen werden.

KGR. Dr. G a e d e k e :  Ratenarmenrecht: DR. 1940, 
1615: Stellungnahme zu dem Standpunkt von der 
T  r e n c k s :

Die Auffassung von der T r e n c k s ,  das G ericht 
könne der armen Partei die Kostenschuld stunden, 
w iderspricht der gesetzlichen Regelung. Diese sieht 
nur die Arm enrechtsbewilligung m it der g e s e t z 
l i c h e n  Folge einstweiliger Befreiung, n icht da
gegen eine bloße Zahlungserleichterung, eine A rt 
bequemen Zahlungsmodus vor, wie ihn das Raten
armenrecht schafft. Solche Zahlungserleichterung ist 
daher dem geltenden Armenrecht wesensfremd und 
deshalb unzulässig.

Die Versagung des Armenrechts fü r einen T e il 
eines Anspruchs kann eine -Hemmung der Ver
jährung fü r den gesamten Anspruch begründen 
(§ 203 BGB.).
RG. v. 16. Dez. 1939: DR. 1940, 8571 m. Anm. 
K u b i s c h .

Grundsätzlich ke ine ' rückwirkende Armenrechts
bew illigung in den Fällen, in denen im Einverständ
nis m it dem Antragsteller die Entscheidung über das 
Armenrechtsgesuch erst zu einem späteren Z e it
punkt ergeht.
KG. v. 17. Jan. 1940: DR. 1940, 653«.
Dazu Anm. von K u b i s c h :

Befriedigend ist nur das Ergebnis, daß eine 
Rückw irkung bei jeder Verzögerung der Entschei
dung über das Armenrechtsgesuch auszusprechen 
ist, die nicht auf M ängel desselben, die erst be
hoben werden müssen, zurückzuführen ist.
Nachträgliche Arm enrechtsbewilligung fü r einen 

nach Rechtskraft des Scheidungsurteils geschlos
senen Unterhaltsvergleich im Rahmen des §62 7b  
ZPO., wenn stillschweigend gestellter Antrag  auf 
Ausdehnung des fü r den Eheprozeß bew illig ten  
Armenrechts anzunehmen ist. Durch das vorbehalt
lose Verhandeln der Parteien über den a b s c h l ie 
ßenden Vergleich ist ih r W ille , auch fü r den V er
gleichsschluß das Armenrecht in Anspruch zu neh
men, genügend deutlich in Erscheinung getreten, so 
daß Antrag  auf Arm enrechtsbewilligung vo r Ab
schluß des Verfahrens gestellt worden ist.
KG. v. 13. Dez. 1939: DR. 1940, 2190 22.

Die Aussetzung der Entscheidung über ein Arm en
rechtsgesuch ist unzulässig.
O LG . Kassel v. 15. Juni 1940: DR. 1941, 64« .
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§ 121 Z P O .
Es is t unangemessen, dem Armen unm itte lbar vo r 

dem U rte il das Armenrecht zu entziehen, w eil dasi 
Beweisergebnis fü r ihn ungünstig ist.
O LG . Königsberg v. 21. M ai 1940: DR. 1940, 120617.

N a c h z a h l u n g  (§125 Z P O .)
Die Anordnung, daß die Partei dem Armenanwalt 

d ie  diesem nicht aus der Reichskasse erstatteten 
Gebühren und Auslagen nachzuzahlen hat, kann 
nicht fü r den Armenanwalt fü r vollstreckbar erklärt 
werden.
OLG. Dresden v. 14. Jan. 1940: DR. 1940, 822« 
m. Anm. G a e d e k e .

Z u r Frage der Nachzahlungspflicht juristischer 
Personen:

Darauf, daß die Nachzahlung eine Beeinträch
tigung  ihres standesgemäßen Unterhalts bzw. der 
fü r die Unterhaltung des Unternehmens erforder
lichen M itte l zur Folge habe, kann sich die GmbH., 
n ich t berufen, da §125 ZPÖ. sich seinem W ortlau t 
nach offensichtlich nur auf §114 Abs. 1 ZPO. be
zieht, während in den Fällen des §114 Abs. 4 die 
Nachforderung zulässig ist, wenn die A rm ut im 
Sinne dieser Vorschrift weggefallen ist.
OLG. Darmstadt v. 9. A p ril 1940: DR. 1940, 1065*8 
m. Anm. G a e d e k e .

Auch ohne Besserung der w irtschaftlichen Ver
hältnisse kann die Nachzahlung angeordnet werden, 
wenn eine ratenweise Zahlung der Prozeßkosten 
m öglich gewesen wäre.
KG  v. 21 Febr. 1940: DR. 1940,4147**.

B e s c h w e r d e  g e g e n  V e r s a g u n g  des  
A r m e n r e c h t s

Beschwerde gegen Versäg’ung’ des Armenrechts ist 
nach Beendigung der Instanz grundsätzlich unzu- 
lässig und w ird, wenn vorher eingelegt, durch Be- 
endigung der Instanz gegenstandslos und damit un
zulässig Ausnahme dann, wenn Ruckwirkungsan
ordnung begehrt war.
KG. v. 27. März 1940: DR. 1940, 926 .

Beschwerde gegen Versagung des Armenrechts 
fü r  Abschluß eines. Gesamtvergleichs zu gericht
lichem Protokoll ist auch nach Erk arung des Ver
gleichs zu Protokoll zulässig und fuh rt zu rückw ir
kender Armenrechtsbewilhgung.
KG. v. 7. A p ril 1941: DR. 1941, 1162.

§§12, 19 V e r t r a g s h i l f e V O .
Die Beschwerde wegen Versagung des Armen

rechts ist als eine sofortige Beschwerde anzusehen.

D B e P e in e r l ic h f  ehifa'chen Sach- und Rechtslage
ist auch im Vertragshilfeverfahren ein Armenanwalt

O L O .° ia e l v. 27. A p r i l '1940: DR. 1940, 1379«

B e i t r e i b u n g s r e c h t  des  A r m e n a n w a l t s
§ 124

N otwendigkeit des Anwaltswechsels; ist. auch dann 
zu nrüfen wenn mehrere Armenanwalte ih r Bei 
tre iln  ng s recht nach §124 ZPO. geltend machen. 
Ist die f l S l e g u n g  des Armenmandats auf berech
tigte Vowürfe der Partei dem Anw alt gegenüber
» Ä r e n ,  so liegt Und
som it kein notwendiger Anwa . F d lr f/u m rs

Die Voraussetzungen hierfür sind im bestsetzungs
verfahren nachzuprüfen. .
KG. v. 27. Jan. 1941: DR. 1941, 939«.

Der Armenanwalt, der die Festsetzung auf seinen 
Namen beantragt hat, während gleichwohl auf den 
Namen der Partei festgesetzt worden ist, kann im 
Wege der E rinnerung (Beschwerde) Abhilfe  dann 
begehren, wenn er zugleich den Kostenansatz selbst 
beanstandet. Sonst kommt nur Berichtigung in  Frage. 
KG. v. 3. Febr. 1941: DR. 1941, 1107«.

Auch fü r die Festsetzung aus § 124 ZPO. g ilt die 
Beschwerdesumme von 200 3tM  (§ 8  VereinfVO.vom
1. Sept. 1939).
KG. v. 17. A p ril 1940: DR. 1940, 1019«.

Umschreibung des fü r die Partei erlassenen Fest
setzungsbeschlusses kann nur durch befristete Er
innerung und sofortige Beschwerde (§ 104 ZPO.) 
unter W ahrung der Beschwerdesumme von 200 91M 
angefochten werden.
KG. v. 17. A p ril 1940: DR. 1940, 1019«.

Verpflich tung des Armenanwalts, die auf Grund 
einer auf den Namen der armen Partei von ihm be
triebenen Kostenfestsetzung an ihn gezahlten Kosten 
an die arme Partei — bei inzwischen erfo lg ter Kon
kurserö ffnung an die Konkursmasse — äbzuführen. 
E in Pfandrecht an dem Kostenerstattungsanspruch 
der armen Partei hat der Armenanwalt nicht.
OLG. Ham burg v. 2. Sept. 1940: DR. 1940, 218527.

Dazu Anm. von G a e d e k e :  Der Armenanwalt 
kann niemals verpflichtet sein, das von der Gegen
partei zur Befried igung der Kostenerstattungs
fo rderung der armen Partei (die materiell als 
eigener Anspruch des Armenanwalts sich dar
stellt) an ihn Geleistete unter irgendeinem recht
lichen Gesichtspunkt an seine Partei oder an deren 
Konkursmasse herauszugeben, denn dann würde 
zugleich fü r den Armenanwalt ein Bereicherungs
anspruch gegen den Empfänger erwachsen.

Gründe fü r den Verlust des Beitreibungsrechts 
des sich passiv verhaltenden Armenanwalts, insbes. 
Gefahr der V erw irkung seines Rechts, wenn er 
dessen Geltendmachung (z. B. infolge Versehens) 
jahrelang unterläßt.
LG. Berlin v. 4. Dez. 1940: DR. 1941, 445*» m. Anm. 
G ae d eke.

I. Zulassung der Beschwerde komm t nur bei Er
stattungsanspruch des Armenanwalts der Reichs
kasse gegenüber, n icht auch im Falle des § 124 
ZPO. in Frage.

II. M it dem Rechtsbehelf der befristeten Erinne
rung  und dem- Rechtsmittel der sofortigen Be
schwerde aus § 104 ZPO. kann nicht der Übergang 
von einem Verfahren zugunsten der Partei aus § 103 
ZPO. zu einem Verfahren zugunsten des Armen
anwalts der Partei aus § 124 ZPO. oder umgekehrt 
erzwungen werden.
KG. v. 30. Oktober 1940: DR. 1941, 109*8.

Eine im Verfahren nach § 4 Arm AnwG . betr. die 
Erstattung aus der Reichskasse ergangene Entschei
dung ist fü r das Verfahren nach § 124 ZPO. eben
sowenig bindend wie eine im letzteren Verfahren 
ergangene Entscheidung im Verhältnis zwischen 
Armenanwalt und Reichskasse prä judizie ll ist.
KG. v. 27. Jan. 1941: DR. 1941, 939«.

B e i o r d n u n g  des A r m e n i a n w a l t s  
Akteneinsicht durch den Armefianwalt.
Von KGR. Dr. G a e d e k e ,  Berlin: DR. 1941; 311;

Der beigeordnete Armenanwalt, dem seine Partei 
noch keinen Auftrag erteilt hat, ist zur Einsicht-
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nähme in die Gerichtsakten aus eigenem Interesse 
stets berechtigt. Doch erwächst ihm ein Anspruch
an die Reichskasse daraus nicht.

Im  Interesse der Partei ist er zur Akteneinsicht 
stets berechtigt. E in Anspruch an die Reichskasse 
erwächst ihm daraus aber nur dann, wenn er dazu 
verpflichtet war. Das ist der Fall, wenn er aus be
sonderen Gründen m it der M ög lichke it der V o r
nahme dring licher Prozeßmaßnahmen rechnen mußte.

V o r Vollm achtserteilung durch die arme 1 artet 
hat diese fü r eine etwaige Unterlassung des ih r bei- 
peordneten Armenanwalts nicht einzustehen.
RG. v. 12. Sept. 1040: DR. 1940, 1124« m. Anm.
G a e d e k e .

Beiordnung fü r den Berufungsbeklagten erst nach 
der Berufungsrücknahme zwecks E rw irkung  eines 
Kostenurteils läßt fü r den Armenanwalt die Prozeß
gebühr nur nach dem Streitwert der Kosten ent
stehen, da tro tz  der M öglichkeit, auch noch ein 
Verlusturte il zu erwirken, der Rechtsstreit durch 
die Berufungsrücknahme in  der Hauptsache seine 
E rled igung gefunden hat.
KG. v. 9. Dez. 1940: DR. 1941, 66227.

Der Landgerichtsanwalt, der im  Verfahren des 
OLG. über die Berufung gegen eine Entscheidung 
des AG einer Partei als Armenanwalt beigeordnet 
worden ist (§11 VereinfVO .), kann seine Reise
kosten aus der Reichskasse bis zum Betrage einer 
halben Prozeßgebühr, berechnet nach den Sätzen 
der RAGebO., nicht nach den Sätzen des Arm - 
AnwG., aus der Reichskasse erstattet verlangen. 
Ein vor der AV . d. ÜJM. v. 30 Dez 1939 (DJ 
1940, 27) erklärter Verzicht auf Reisekosten steht 
dem ’ Erstattungsanspruch nicht entgegen.
OLG. Dresden v. 31. M ai 1940: DR. 1940, 1384 
Vg l. dazu auch: KGR. Dr. G a e d e k e :  „D ie  B 
Ordnung auswärtiger Landgerichtsanwalte vor den 
Oberlandesgerichten“ : DR. 1940, 184.

Die N otwendigke it der Bestellung eines neuen 
Armenanwalts ist im Festsetzungsverfahren nicht 
zu prüfen. Die Verantw ortung dafür trag t das I ro- 
zeß gerächt. — Der Vertreter (auch Kriegsvertretet) 
eines Armenanwalts (§1  VO. v. 18. Sept. 1939) er
w irb t einen eigenen Ersatzanspruch an die Reichs
kasse, sobald er selbst an Stelle des Vertretenen 
zum Armenanwalt bestellt ist.
KG. v. 4. M ai 1940: DR. 1940, 1071«.

E in vom VormGer. als Vorm und oder Pfleger be
stellter Rechtsanwalt ist bei Vorliegen der A rm ut 
des Mündels oder P fleglings fü r jede gerichtliche 
Tätigke it, fü r die eine Beiordnung als Arinenanwalt 
m öglich ist, als solcher beizuordnen.
LG. Berlin  v. 12. M ärz 1939: DR. 1940, 8— .

Der zum Pfleger bestellte Rechtsanwalt ist in dem 
von ihm fü r sein M ündel geführten Rechtsstreit 
diesem als Armenanwalt beizuordnen.
LG. Königsberg v. 2. Nov. 1940: DR. 1940, 2187«.

Beiordnung eines Armenanwalts fü r das einst
weilige Anordnungsverfahren aus §627 ZPO. w ild  
im allgemeinen zweckmäßig sein.
KG. v  11. Nov. 1940: DR. 1941, 601 22.

A lle in  der Umstand, daß einer Partei im  Ehe
streite ein Anwalt als Armenanwalt beigeordnet ist, 
kann noch nicht dazu führen, den Anw alt der Partei 
auch in dem Verfahren betr. einstweilige Anordnung 
gemäß § 627 ZPO. beizuordnen.
OLG. Gelle v. 16. Nov. 1940: DR. 1941, 601».

Dazu Anm. von G a e d e k e :  „  . ,
Die Beiordnung darf nicht unter dem Gesichts- 

punkt behandelt werden, daß derartige Anträge 
kostenlos vor der Rechtsantragstelle gestellt wer
den können; denn die Partei w ill dafür auch sach
gemäß beraten werden. Das aber kann allein der 
Anwalt, der auch den Eheprozeß fü r die Partei

iÜ Die Beiordnung des Prozeßbevollmächtigten des 
Eheprozesses is t grundsätzlich auch fü r  den in  
Verbindung m it dem Eheprozeß zu schließenden 
Unterhaltsvergleich (Gesamtvergleich) geboten.
KG. v. 7. A p ril 1941: DR. 1941, 1162.

A r m e n  a n w a l t s k o s t e n
8 1 A rm A nw G .; §§39, 41 RRAO. ,
Der selbst an der notwendigen W ahrnehmung 

eines Beweistermins verhinderte Armenanwalt mul 
bei W ahrnehmung des Term ins durch einen Ver
treter den für die Reichskasse b illigsten W eg e in-

O L o f  K ie l v. 23. Dez. 1939: HRR. 1940 N r. '753.
Is t in  einem besonders dringlichen Falle der 

Armenanwalt, der an der notwendigen persönlichen 
W ahrnehm ung eines auswärtigen Beweistermins ver
h indert ist, ausnahmsweise als berechtigt anzusehen, 
einen auswärtigen Rechtsanwalt als Unterbevoll
mächtigten m it der W ahrnehmung des Beweistermins
zu beauftragen, so kann er die vollen Gebühren und 
Auslagen, die der auswärtige Rechtsanwalt im Falle 
seiner5 Beiordnung nach den §§39, 41 RAO. aus 
der Reichskasse erstattet erhalten hätte, als eigene 
Auslagen aus der Reichskasse erstattet verlangen. 
OLG. Dresden: DR. 1941, 661-'.
Dazu Anm. von G a e d e k e :  ,

Der Satz der Entscheidungsgrunde: „B e i dieser 
Sachlage diente der Armenanwalt seiner I artei 
und der Sache am besten, wenn er . . .  Nachvoll
macht erte ilte“  nennt den schlechthin ausschlag
gebenden Gesichtspunkt fü r die Stellungnahme 
des Gerichts zu Ermessensentscheidungen des 
Armenanwalts, aus denen er Ansprüche an die 
Reichskasse herleitet.
H at der Rechtsanwalt bei einer Aussöhnung der 

Eheleute m itgew irk t so erhält e r “ ■a“ <*  3pS 
anwalt aus der Reichskasse -  nach §89 RAGebO. 
eine Gebühr in Höhe der Vergleichsgebuhr 
OLG. Dresden v. 18. Sept. 1940: DR. 1941, H i 
rn. Anm. G a e d e k e .

V erg le ich s g e b ü h r  d e s  A r m e n a n w a l t s

Bei einem Vergleich im Verfahren des §627b  
ZPO  der auch die endgültige Unterhaltsregelung 
m itum faßt, errechnet sich die dem Anw alt aus der 
Reichskasse zustehende Gebühr nach dem T a r if des 
8 1 Arm AnwG . (höchstens 42 bzw. 54,60 31M).

Ob erst Unterhaltsregelung und dann ein Rechts
m ittelverzicht oder umgekehrt erklärt w ird , is t tu 
die Frage eines Gesamtvergleichs, der auch den 
Ehenrozeß selbst umfaßt, bedeutungslos.
KG v. 25. Okt. 1940: DR. 1941, 10717

Berechnung der Vergleichsgebühr des Arm en
anwalts bei Gesamtvergleich über den Eheprozeß 
und die endgültige Unterhaltsregelung nach der

O L a dKöln v. 17. Febr. 1940: DR. 1940, 589” . 
m it ablehnender Anm. G a e d e k e .

Bei einem Eheprozeß und Unterhaltsansprüche er
ledigenden Gesamtvergleich erhält der Armenanwalt
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— sofern der W ert der Unterhaltsansprüche fü r sich 
allein n icht schon 2000 3tM  übersteigt — nur die um 
11 bzw. 14,30 ¡UM gekürzte Höchstgebühr des Staf
fe ltarifs des Arm AnwG .
(Stellungnahme zu der Anm. von G a e d e k e :  DR. 
1940, 589.)
OLG. Köln v. 26. A p ril 1940: HRR. 1940 Nr. 1134 
=  DR. 1940, 158729.
Dagegen RA. I b e r t  in der Anm. unter Zustimmung 
zu der Auffassung von G a e d e k e .

Rechtsmittelverzicht gehört zu den Funktionen 
des Armenanwalts derjenigen Instanz, in welcher 
das U rte il ergangen ist.

Erwächst durch einen einen solchen Verzicht ent
haltenden Gesamtvergleich über Unterhalt und Be
endigung des Eheprozesses der Anspruch auf Ver
gleichsgebühr auch fü r den Eheprozeß, dann steht 
dem nur fü r den Eheprozeß, nicht auch fü r den Ge
samtvergleich beigeordneten Armenanwalt die Ver
gleichsgebühr aus der Reichskasse zu.
KG. v. 11. Nov. 1940: DR. 1941, 110 »9.

Anrechnung von Zahlungen der armen Partei an 
den Armenanwalt auf die aus der Reichskasse zu er
stattenden Kosten. W irksam keit einer Vereinbarung 
m it der Partei über die A rt der Verrechnung und 
eine etwaige Rückzahlung an die Partei. — Anrech
nung bei teilweiser Armenrechtsbewilligung.
KG. v. 12. A p ril 1940: DR. 1940, 1023».

Ü b e r g a n g a u f  d i e  R e i c h s k a s s e
Sind der Gegenpartei durch U rte il die Kosten des 

Rechtsstreits auferlegt worden und haben die Par
te ien  vor Rechtskraft des U rteils in einem außer
gerichtlichen Vergleiche vereinbart, daß die außer
gerichtlichen Kosten nicht zu erstatten seien, so kann, 
wenn die Reichskasse den auf sie übergegangenen 
Erstattungsanspruch nach § 5 Arm AnwG . gegen die 
Gegenpartei geltend macht, der Einwand des Ver
gleichs nur durch Klage nach §767 ZPO. geltend 
gemacht werden. — Ein Verzicht auf das Beitrei
bungsrecht der Reichskasse kann nur durch die 
ih r Vorgesetzten Verwaltungsstellen ausgesprochen 
w c rd c n
OLG. Dresden v. 18. Dez. 1939: DR. 1940, 59018 
m. Anm. G a e d e k e .

S i m u l t a n a r m e n a n w a l t  
Beo-riff und Berechnung der aus der Reichskasse 

nicht zu erstattenden (Mehr-) Reisekosten des Simul
tanarmenanwalts. VO. betr. Simultanarmenanwälte 
v. 30. A p ril 1936 (RGBl. I, 406).

Der B egriff der „M ehrkosten“  ist sowohl fü r die 
Erstattung unter den Parteien als auch fü r die Er
stattung aus der Reichskasse (§ 20 Abs. 5 RRAO., 
VO. v 30. A p ril 1936) e i n h e i t l i c h  auszulegen.

Der Frage, ob unter Mehrkosten nur die Kosten 
zu verstehen sind, die nicht entstanden wäien, wenn 
ein am Sitz des LG. wohnender Anw alt tä tig  ge
worden wäre, läßt OLG. Jena offen.
OLG. Jena v. 22. Sept. 1939: DR. 1940, 5511S.
Dazu Anm. G a e d e k e  über die Methode zur Be
rechnung der Mehrkosten insbes. beim Armenanwalt.

Die Erstattung der Kosten eines Armenanwalts, 
der seine Kanzlei an dem Sitz eines AG. hat, fü r 
Reisen zum LG. aus der Reichskasse ist nicht in

jedem Falle, sondern nur insoweit ausgeschlossen, 
als durch sie der kostenpflichtige Gegner oder die 
Reichskasse m it einem vermeidbaren Mehr an Kosten 
belastet würde (§ 20 Abs. 5 RAO.).
OLG. München v. 17. M ai 1940: HRR. 1940, 1268.

B e s c h w e r d e  g e g e n  E n t s c h e i d u n g e n  be t r .
A r m e n a n w a l t s k o s t e n

Zulassung der Beschwerde gegen Entscheidungen 
betr. Armenanwaltskosten (§ 7 Abs. 2 VO. v. 4,Okt. 
1939) braucht nicht schon in  dem angefochtenen 
Beschluß selbst ausgesprochen zu werden, kann 
vielmehr auch nachträglich noch erfolgen.
KG. v. 13. Jan. 1940: DR. 1940, 74927 m it zustim
mender Anm. K u b i s c h .
(ausdrücklich aufrechterhalten gegenüber dem gegen
teiligen Standpunkt von H o r n i g :  DR. 1940, 1613 in der 
Entsch. v. 25. Okt. 1940: DR. 1941, 107).

Die Zulässigkeit der Beschwerde gegen Entschei
dungen betr. Erstattung von Armenanwaltskosten 
aus der Reichskasse is t nicht vom Vorliegen eines 
bestimmten Beschwerdewertes, sondern nur von der 
Zulassung durch das untere Gericht abhängig.
OLG. Breslau v. 4. Dez. 1939: HRR. 1940 Nr. 631; 
DJ. 1940, 406.

Die Zulassung der Beschwerde gegen Entschei
dungen des Gerichts über die Festsetzung von 
Armenanwaltskosten gemäß § 7 a. a. O. muß in  der 
Entscheidung des Gerichts, das über die Festsetzung 
der Armenanwaltskosten entscheidet, selbst enthal
ten sein.
OLG. Celle v. 2. A p ril 1940: DR. 1940, 102218 m it 
ablehnender Anm. G a e d e k e  unter H inweis auf 
KG. v. 13. Jan. 1940: DR. 1940, 74927.

Die Zulassung der Beschwerde gegen Entschei
dungen des Gerichts über die Festsetzung von 
Armenanwaltskosten muß im Erinnerungsbeschluß 
erfolgen und kann nicht in  einer späteren Entschei
dung nachgeholt werden.
LG. Berlin v. 17. Dez. 1940: DR. 1941, 282».

Der W iederaufro llung kostenrechtlich e n d g ü l t i g  
erled igter Verfahren zum Zwecke anderweiter Be
rechnung der Armenanwaltskosten auf G rund in 
zwischen geänderter Rechtsauffassung und Recht
sprechung steht der Grundsatz der Rechtssicherheit 
entgegen.

Das g ilt  nicht nur fü r diejenigen Fälle, in denen 
eine bestimmte Gebühr bereits abgelehnt worden ist, 
sondern auch fü r die Fälle, in denen der Anw alt 
eine bestimmte Gebühr nicht erst m it angesetzt hat, 
weil sie ihm nach dem derzeitigen Stande der Recht
sprechung nicht zugebillig t worden wäre.
KG. v. 12. A p ril 1940: DR. 1940, 12082».
(Gegen die Einbeziehung letzterer Fälle: RA. K u b i s c h  
in der Anm.).

Recht des Armenanwalts zur Nachliquid ierung bis
her nicht geltend gemachter Gebühren der Reichs
kasse gegenüber. Dieses Recht w ird  nicht dadurch 
beeinträchtigt, daß der Armenanwalt in der irrigen 
Vorstellung, die augenblickliche Rechtsprechung stehe 
dieser Gebühr entgegen, zunächst deren Geltend
machung unterlassen hat. H ie r steht der Grundsatz 
der Rechtssicherheit der Nachliquid ierung nicht ent
gegen.
KG. v. 31. Ju li 1940: DR. 1940, 1741»
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1Blic k in die Zeit
Aus dem Generalgouvernement

1. N e u a r t i g e  S t r u k t u r  d e r  C o p p e r n i c u s -  
U n i v e r s i t ä t

Die Coppernicus-Universität (DR. 1941, 1197), die nach 
dem Willen des Generalgouverneurs als Deutsche Ost- 
Universität typischen nationalsozialistischen Gepräges 
aufgebaut wird, soll in drei Fakultäten gegliedert wer
den, nämlich in eine g e i s t e s w i s s e n s c h a f t 
l i c h e ,  eine b i o l o g i s c h e  und eine m a t h e 
m a t i s c h - t e c h n i s c h - p h y s i k a l i s c h e .  Dieses 
Gefüge stellt damit ein Novum im deutschen Hochschul
leben dar, denn die zweite Fakultät beispielsweise wird 
in Forschung und Lehre alle Gebiete umfassen, die das 
gesamte Leben auf der Erde behandeln, also Medizin 
und Psychologie, Zoologie und alle ihr verwandten 
Wissenschaftszweige und ebenso, was unter dem Ober
begriff Botanik zusammengefaßt werden kann; es wird 
also auch die Chemie innerhalb dieser Fakultät behan
delt werden.

2. G r o ß - K r a k a u
Durch einen Erlaß sind in das Gebiet der Stadt 

Krakau 27 Dorfgemeinden und zwei Gemeindeteile ein
bezogen worden, wodurch sich die Fläche der Stadt auf 
das Vierfache vergrößert; Krakau zählt nach dieser Ein
gemeindung rund 320000 Einwohner.

Aus Norwegen

1. N e u e s  M i n i s t e r i u m
In Norwegen wurde ein neues Ministerium begrün

det. Es trägt den amtlichen Namen „Departement für 
Arbeitsdienst und Sport“ .

Aus den Niederlanden

1. E n t j u d u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t
Durch eine als „LandwirtschaftsentjudungsVO.“  be- 

zeichnete VO. des Reichskommissars sind alle in jüdi
schen Händen befindlichen Grundstücke bis 30. Juni 1941 
mit genauen Angaben anzumelden. Sie sind ferner bis 
zum 1. Sept. 1941 in notarieller Form zu verkaufen. Die 
Übergabe muß vor dem 1. Jan. 1942 erfolgen. Die Kauf
verträge bedürfen der Genehmigung durch eine vom 
Ministerium für Landwirtschaft einzusetzende Genehmi
gungsbehörde. Pacht- oder Nutzungsrechte eines Juden 
erlöschen mit Ende 1941. Die Veräußerung von Zu
behör und Bestandteilen von landwirtschaftlichen Grund
stücken ist verboten. Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schriften der VO. werden mit Gefängnis bis zu fünf 
Jahren bzw. mit Geldstrafen bis zu 100 000 Gulden be
straft. Daneben kann auf Einziehung der Werte erkannt 
werden.

2. E i n k o m m e n s t e u e r
Durch VO. des zuständigen Generalsekretärs (Ein- 

kStVO. 1941) wurde die Einkommensteuer in den Nie
derlanden geregelt.

Aus Belgien

1. N e u f a s s u n g  d e r  J u d e n v e r o r d n u n g
Auf Grund einer VO. des Militärbefehlshabers in Bel

gien und Nordfrankreich v. 10. Juni 1941 wird die Ju- 
denVO. v. 28. Okt. 1940 (DR. 1940, 2050) wesentlich ab
geändert und ergänzt. U. a. sind die vom Militärbefehls
haber ermächtigten Stellen befugt, mit der Leitung an
meldepflichtiger Unternehmen einen kommissarischen Ver
walter zu beauftragen. Ferner wird die Rechtsgeschäfts
fähigkeit von Juden genau begrenzt, die gewisse Rechts
geschäfte nur mit Genehmigung des Militärbefehls
habers abschließen dürfen. Ebenso ist die Neugriin- 
dung von Unternehmen an die Genehmigung des M ili

tärbefehlshabers geknüpft. Grundstücke, die im Eigen
tum von Juden stehen, sind bis 15. Juli 1941 anzu
melden. Juden dürfen ferner Guthaben bei keinem an
deren Kreditunternehmen als bei Devisenbanken unter
halten. Für Wertpapiere wird Depotzwang eingeführt. 
Aus Aufsichtsräten u. dgl. können sie entfernt werden. 
Auch ist ihnen der Besitz von Rundfunkempfängern ver
boten.

Aus Frankreich

1. V e r w a l t u n g s r e f o r m e n
Nachdem die französische Regierung in der Zentral

instanz und in den Mittelinstanzen nach deutschem Vor
bild das Führerprinzip eingeführt hat, und in den Ge
meinden über 2000 Einwohnern das Wahlsystem durch 
das Berufungsverfahren ersetzt worden ist, steht jetzt 
die Wiedereinführung von Provinzen im Vordergrund 
des Interesses, in einer Regierungserklärung hatte Pe- 
tain die Wiedereinführung von Provinzen in Aussicht ge
stellt.

Tatsächlich hat die bisherige schablonenhafte, w ill
kürliche Einteilung Frankreichs in 89 Departements an 
Stelle der früheren 72 Provinzen, die natürliche Ein
heiten waren, eine Nivelierung nach unten und eine viel 
zu weitgehende Zentralisierung nach Paris bewirkt, was 
unter anderem eine starke Verkümmerung der Land
städte zur Folge hatte.

Aus Luxemburg

1. R e i c h s a r b e i t s d i e n s t p f l i c h t
Alle männlichen und weiblichen Bewohner von Luxem

burg zwischen dem vollendeten 17. und vor vollendetem 
25. Lebensjahr, die die luxemburgische Staatsangehörig
keit besitzen, können nach einer VO. des CdZ., die am 
7. Juni 1941 in Kraft trat, zur Dienstleistung im Reichs
arbeitsdienst herangezogen werden. Für deutsche Reichs
angehörige gelten die Vorschriften des RArbDG. Die 
Vorschriften des Reichsarbeitsdienstrechts finden sinn
gemäß Anwendung.

Aus dem Elsaß

1. E r r i c h t u n g  e i n e r  A n s i e d l u n g s s t e l l e
Zur Erleichterung der Ansiedlung in Frankreich an

sässiger Volksdeutscher elsässischer Herkunft, welche 
freiw illig  in das Elsaß zurückkehren wollen, wird in 
Straßburg eine Ansiedlungsstelle errichtet, die in Zu
sammenarbeit mit dem Militärbefehlshaber in Frankreich 
die Rückführung dieser Volksdeutschen in das Elsaß 
bewerkstelligt. Die Ansiedlungsstelle, die eine Dienst
stelle des CdZ. ist, wird der Abteilung zum Wieder
aufbau angegliedert (s. DR. 1941, 1199).

Aus Kärnten

1. A r b e i t s p f l i c h t  /
Zur Durchführung notwendig erscheinender Arbeiten 

können durch den politischen Kommissar des CdZ. 
männliche und weibliche Bewohner des besetzten Ge
bietes im Alter von 14 bis 60 Jahren zur Arbeitsleistung 
herangezogen werden.

2. E i n f ü h r u n g  d e r  R e i c h s m a r k
M it Ablauf des 15. Juni 1941 hörten der Dinar und 

die Reichskreditkassenscheine auf, gesetzliche Zahlungs
mittel zu sein. Dies ist nunmehr allein die Reichsmark. 
Die auf Dinar lautenden Schuldverhältnisse werden auf 
Reichsmark umgestellt (1 Dinar =  0,05 9iM ).

3. E i n f ü h r u n g  d e r  s t a a t l i c h e n  M a t r i k e n -  
f  ü h r u n g

M it Wirkung v. 15. Juni 1941 wurde durch die VO-
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o T h iS ln ' ^ lr c^ ‘e, ßeurkundung von Eheschließungen, 
anpenruLt" prSter!?f- ai len die staatliche Matrikenführung 
des nolitkrhi'heschlheßungen sind an die Genehmigung 
s c f / e R i Ä  Kommissars gebunden und erfolgen aus- 
politisrhp dlesem oder seinem Stellvertreter. Der 
Familipnh.i^nmr i1Ssai> a s Standesbeamter führt auch das 
jeder Pa,s Geburten- und Sterbebuch wird bei

gemeinde vom Gemeindekommissar geführt.
(Abgeschlossen am 17. Juni 1941.)

H - Jahrgang 1941 H eft 27/28]

Die jüdischen Wohnbezirke 
im Generalgouvernement

m e n t • deut.scbe Verwaltung im Generalgouverne- 
men+pc ! , Slc“  e*ne scharfe Trennung des jüdischen Ele- 
m ehrprJ0?' 9er übrigen Bevölkerung schon bald aus 
aus Gründen als notwendig erwiesen. Zunächst
die p« c»’* e!1L ^ rii Ilt*en' da die jüdischen Wohnbezirke, 
nicht in •! Jeber in den polnischen Städten, wenn auch 
s e h ü p R i.v iii gegenwärtigen verwaltungsmäßigen Aus- 
der S eit- gegeben hat, sich stets als Brutstätten 
erwiesen n n bchmutzkrankheiten (Flecktyphus usw.) 
oröRpre \v/-ej en gegenüber das jüdische Element eine 
cine ränJpPderstandskraft besitzt. Dann aber erschien 
Griinripli m 1Ce ,Is°berung der Juden auch aus politischen 
und ritrie geboi en. da ein Zusammenleben von Polen 
nahmen Cn geeignet ist, die deutschen Verwaltungsmaß- 
k ;imnfnnZU beeinträchtigen. Es sei z. B. nur an die Be
schäm,vn? d~  Schleichhandels oder an den politisch 
auf Hü o d  > Knifluß erinnert, den das Judentum früher 
auf das Polentum ausgeübt hat.
S+aritteweiigehende Konzentration der Juden in den 

,-cr.r machie es verhältnismäßig leicht, sie räumlich 
Hip "r,,ieren: D‘e Isolierung geschieht in der Weise, daß 
d i m i t a i v l 1 ,detl Städten in eigenen, nur für sie be- 
ic+ kSu Wohnbezirken zusammengefaßt werden. Das 

0'Sne,7 1!? den bedeutendsten Judenstädten, wie War- 
, a,U| .*5j?hau, Radom, Kielce usw. geschehen. Wo 

. 9 .  indische Wohnbezirke eingerichtet worden sind, 
StJu- 'u den . n'cht zu diesen Bezirken gehörenden 

. Kein Jude wohnen, wie umgekehrt auch 
darf y,1- Jude in den jüdischen Wohnbezirken wohnen 

Ule Trennung der jüdischen von der übrigen Be- 
•iUp-eiUngi beschränkt sich aber nicht auf das Wohnen 
nein, vielmehr spielt sich das gesamte Leben der Ju- 

, “  innerhalb der ihnen zugewiesenen Bezirke ab. Ohne 
.p ?1}dere Genehmigung darf kein Jude den Wohn
bezirk dauernd oder auch nur vorübergehend verlassen, 
wie umgekehrt auch das Betreten der jüdischen Wohn
bezirke für Nichtjuden nur auf Grund besonderer Aus
weise, die von den dazu bestimmten deutschen Dienst
stellen ausgestellt werden, zulässig ist. Soweit sich jü
dische Wirtschaftsunternehmungen noch außerhalb der 
jüdischen Wohnbezirke ibzw. liichtjüdische Unterneh
mungen noch innerhalb dieser Bezirke befinden, wird 
durch Besitz- oder Arbeitsplatzwechsel nach Möglich
keit dafür gesorgt, daß jüdische Arbeitskräfte nur noch 
innerhalb der jüdischen Wohnbezirke und nichtjüdische 
Kräfte nur noch außerhalb dieser Bezirke beschäftigt 
werden. Die Trennung der Juden von der übrigen Be
völkerung erstreckt sich z. B. in Warschau auch auf den 
Straßenbahnverkehr, und zwar insofern, als Straßenbahn
wagen, die auf 'der Fahrt von einem Teil des jüdischen 
Wohnbezirkes in einen anderen Teil, einen nicht zu die
sem Wohnbezirk gehörenden Stadtteil zu durchfahren 
haben, diesen Stadtteil ohne Aufenthalt passieren müs
sen. Die Zugänge zu den Judenbezirken sind gesperrt 
und stehen unter Bewachung.

Innerhalb der ihnen zugewiesenen Wohnbezirke sind 
die Juden ganz unter sich. Weder die deutschen Ver
waltungsbehörden noch die untergeordneten polnischen 
Verwaltungsorgane kommen mit den Insassen dieser Be
zirke in eine irgendwie vermeidbare direkte Berührung. 
Die Beziehungen der Juden zur Außenwelt sind nach 
Möglichkeit zentralisiert. Für Warschau g ilt nach einer 
VO. des Generalgouverneurs v. 19. April 1941 z. B. fo l
gende Regelung: Die Ordnung und Beaufsichtigung der 
Verhältnisse des jüdischen Wohnbezirkes obliegteinem vom 
Distriktschef ernannten Kommissar, der sich zur Durch

führung seiner Aufgabe der „Transferstelle Warschau“  und 
des Obmannes des Warschauer Judenrates bedient. Die 
Transferstelle, eine Anstalt des öffentlichen Rechtes, 
regelt die wirtschaftlichen Beziehungen des jüdischen 
Wohnbezirkes zur Außenwelt, sie hat also z. B. für die 
Übernahme der im jüdischen Wohnbezirk hergestellten 
Industrieerzeugnisse und für die Versorgung dieses Be
zirkes mit Lebensmitteln zu sorgen. Der Obmann des 
Judenrates, der von den Insassen des jüdischen Wohn
bezirkes gewählt wird, und der Bestätigung durch den 
Distriktschef bedarf, bildet die höchste Instanz der 
Selbstverwaltung des Wohnbezirkes. Ihm können vom 
Distriktschef für den jüdischen Wohnbezirk die Auf
gaben eines Bürgermeisters gemäß den §§ 1 bis 3 der 
VO. über die Verwaltung der polnischen Gemeinden 
v. 28. Nov. 1939 übertragen werden. Das heißt: Der Ob
mann des Judenrates führt als „Bürgermeister“  die Ver
waltung des Wohnbezirkes in voller und ausschließlicher 
Verantwortung; er vertritt den Wohnbezirk, ist der 
Dienstvorgesetzte aller im Dienst des Wohnbezirks be
schäftigten Personen und trägt die Verantwortung für 
die Finanzwirtschaft des Wohnbezirkes.

In den jüdischen Wohnbezirken besteht ein jüdischer 
Ordnungsdienst, der durch besondere Armbinde und 
Mütze gekennzeichnet und mit Gummiknüppel bewaff
net ist und für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord
nung in den Wohnbezirken zu sorgen hat; in Warschau 
zählt dieser Ordnungsdienst etwa 1000 Mann. Er unter
steht der deutschen bzw. polnischen Polizei und ist die
ser als Exekutivorgan beigegeben. Ferner gibt es einen 
jüdischen Sanitätsdienst, der die notwendigen hygieni
schen Maßnahmen in den jüdischen Wohnbezirken durch- 
zuführen hat. Die Wohnbezirke haben ihre eigenen 
jüdischen Krankenhäuser, Seuchenisolieranstalten, Ent
lausungsanstalten usw.; an jüdischen Ärzten herrscht 
im ehemaligen Polen ja kein Mangel. Auch soziale 
Hilfsorganisationen und -einrichtungen, wie Volksküchen, 
Alters- und Kinderheime u. dgl. sind in den Wohn
bezirken vorhanden. Wie die Mittel für die öffentlichen 
und sozialen Ausgaben aufgebracht werden, ist Sache 
des Judenrates. Er hat das Recht, von den Insassen des 
Wohnbezirkes nach Methoden, die ihm geeignet er
scheinen, Abgaben einzutreiben. Auch für die Durch
führung des jüdischen Bildungs- und Erziehungswesens 
haben die Judenräte Sorge zu tragen. Das jüdische 
Schulwesen im Generalgouvernement ist durch VO. des 
Generalgouverneurs v. 31. Aug. 1940 einheitlich ge
regelt. Danach hat der Judenrat die notwendige Zahl 
von Volksschulen zu errichten und zu unterhalten; er 
kann auch Fach- und Berufsschulen errichten, die Er
richtung höherer jüdischer Schulen ist nicht vorgesehen. 
Die Judenkinder sind nach Maßgabe der allgemeinen 
Vorschriften zum Schulbesuch verpflichtet. Es läßt sich 
feststellen, daß sich das jüdische Leben in den Wohn
bezirken geregelt entwickelt. Da namentlich die grö
ßeren Bezirke außerordentlich reich sind und in ihnen 
die Intelligenzschicht verhältnismäßig viel stärker als 
in den polnischen Gemeinden vertreten ist, herrscht dort 
an Einrichtungen, wie Büchereien, Theater, Bildungs
stätten usw., kein Mangel. Wie sich die Juden innerhalb 
ihrer Wohnbezirke wirtschaftlich einrichten, nachdem 
ihnen durch die Isolierung die Möglichkeit genommen 
worden ist, ihrem traditionellen Hauptverdienstzweig, 
der Ausbeutung der nichtjüdischen Bevölkerung nach- 
zugehen, ist ihre Sache. Sie werden dadurch, daß sie die 
notwendigen Lebensmittel nur gegen Bargeld, Sach
werte und Arbeitsleistung erhalten, zu produktiver A r
beit gezwungen, und es läßt sich beobachten, daß die 
jüdischen Selbstversorgungsorgane unter dem Druck der 
Verhältnisse darauf bedacht sind, die Insassen der 
Wohnbezirke zu solcher Arbeit anzuhalten Die Iso- 
hcrung schHeßt natürlich nicht aus, daß jüdische Ar
beitskräfte für Arbeiten die im Öffentlichen Interesse 
hegen, von der deutschen Verwaltung des General 
gouvernements herangezogen werden Sn sind ,  p •
W arschauer W nhnh»?;,-!, SLn_d z - B- imWarschauer Wohnbezirk im März d I tnnnn r j ' 
ausgemustert worden, die bei den ietz4 in r J,U,deDn
stab anlaufenden Regulierungsarbeiten * an de^W/1 r 
eingesetzt werden; sie werden anaemeci der Wechsel 
in geschlossenen Barackenlagern MtergeSacht ^  Und

Dr' v‘ M e d eazza ,  Berlin.
181
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Mitteilungen
Deutsch-bulgarische Rechtsverbundenheit

Bulgarische Ausgabe einer Rede des Reichsleiters 
Dr. F r a n k

Seit kurzem wird von dem Universitätsprofessor Dr. 
L. W 1 a d i k i n in Sofia eine Schriftenreihe „ S t a a t s -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  P r o b l e m e  d e r  G e g e n 
w a r t “  herausgegeben, die dazu bestimmt ist, die bul
garische Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Werken 
deutscher und italienischer Persönlichkeiten bekanntzu
machen. Es ist ein erfreuliches Zeichen der engen 
deutsch-bulgarischen Verbundenheit auch auf dem Ge
biet des Rechtslebens, daß die erwähnte Schriftenreihe 
mit einer bulgarischen Ausgabe der Rede eröffnet wor
den ist, welche der Reichsleiter des Reichsrechtsamtes 
der NSDAP, und Präsident der Akademie für Deutsches 
Recht, Reichsminister Dr. H a n s  F r a n k  auf der
5. Jahrestagung der Akademie für Deutsches Recht in 
Berlin am 18. Juni 1938 über d ie  „Rechtsgrundlegung 
des nationalsozialistischen Führerstaates“  gehalten hat. 
Reichsleiter Dr. F r a n k ,  der seit Jahren enge Beziehun
gen zum bulgarischen Rechtsleben unterhält, wurde erst 
kürzlich von bulgarischer Seite durch die Verleihung des 
Ehrendoktors der Universität Sofia ausgezeichnet. Dr.

Nachbildung des Programms der NSDAP.
In einem Erlaß des Reichsministers des Innern vom

4. April 1941 — II B 1098/41 — 6961 —, der inzwischen 
durch AV. des Reichsjustizministers v. 30. April 1941 
für den Bereich der Reichsjustizverwaltung bekanntge
geben worden ist, wird auf eine auf Anregung der 
Reichskammer der bildenden Künste geschaffene Nach
bildung des im Besitz des Führers befindlichen hand
geschriebenen Programms der NSDAP, hingewiesen. 
Diese Nachbildung, die auf einer Kunststoifjilatte auf
gezogen und mit einem eichenen Naturholzrahmen ver
sehen ist, eignet sich besonders als Wandschmuck für 
Empfangs- und Sitzungszimmer, Kameradschafts- und 
Warteräume, als Dekoration bei Betriebsveranstaltungen 
sowie als Ehrengabe für verdiente Gefolgschaftsmit
glieder.

Die Nachbildung wird in zwei Größen und Preis
klassen geliefert:
Größe I (Originalgröße) 104 X 88,4 cm . . .2 8  91M
Größe II 78,5 X 67 cm . . .25  9UH
(Porto und Verpackung zu Lasten des Empfängers).

Bestellungen sind zu richten an R u d o I f  K a I e n d  e r , 
Berlin N 54, Rosenthaler Straße 58.

Der Assessoren-Titel 
nach der Laufbahnverordnung

Es sind gerade in letzter Zeit Zweifel aufgetaucht über 
die rechtliche Natur des durch die LaufbahnVO. vom 
29. April 1935 (RGBl. 1,487) bzw. v. 16. Mai 1939 (RGBl.
I, 917) eingeführten Titels „Assessor“ . Die immer wieder 
vorgetragenen Vorstellungen richten sich besonders gegen 
die Ausführungen des 1. Strafsenats des KG. in dessen 
Urteil v. 25. Jan. 1938 (veröffentlicht in JW. 1938, 804-). 
Hiernach nämlich soll es versagt sein, nach Erlangung 
eines anderen Titels, z. B. des Titels Rechtsanwalt, je 
wieder auf die Bezeichnung „Assessor“  zurückzugreifen 
wenn etwa der Rechtsanwaltstitel aus irgendeinem Grund 
nicht mehr geführt werden dürfe.

Auf Anregung des NSRB. hat der Reichsminister der 
Justiz seine Stellungnahme zu dieser Frage noch einmal 
wie folgt zusammengcfaßt:

„Die durch die Laufbahnverordnungen eingeführte 
Bezeichnung ,Assessor' ist weder eine Berufsbezeich
nung noch ein Titel, sondern ein Befähigungsanerkennt
nis. Voraussetzung für das Recht, diese Bezeichnung 
zu führen, ist lediglich das Bestehen der großen Staats
prüfung nach den Vorschriften der Justizausbildungs
ordnung. Wer hiernach die Befugnis, sich als ,Assessor' 
zu bezeichnen, erworben hat, verliert sie auch nicht 
durch den späteren Erwerb einer Amts- oder Berufs- 
bo-zeichnung. Er darf die Bezeichnung ,Assessor‘ so
wohl neben seiner Amts- oder Berufsbezeichnung wie 
auch nach deren Verlust führen. Das Recht, die Be
zeichnung Assessor'zu führen, besteht weiter, solange 
es dem Berechtigten nicht nach § 1 Abs. 2 der Lauf
bahnVO. v. 19. Mai 1939 wegen Unwürdigkeit entzogen 
worden ist. Es geht außerdem dann verloren, wenn 
dem Berechtigten durch strafgerichtliches Urteil die 
bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, da die Be
zeichnung .Assessor' ebenso wie ein akademischer Grad 
und die Bezeichnung ,Arzt‘ zu den öffentlichen Wür
den im Sinne des §33 StGB, zu rechnen ist.

Die vorstehenden Ausführungen gelten unein
geschränkt nur für die durch § 1 der erwähnten Lauf
bahnVO. eingeführte Bezeichnung .Assessor'. Nach 
den früheren landesrechtlichen Bestimmungen ist die 
Rechtslage nicht einheitlich, doch stimmt diese te il
weise, z.B. in Sachsen, mit dem eben Aufgezeigten 
überein.“
Diese Stellungnahme rückt ausdrücklich von der Be

gründung des obengenannten KGUrteils ab. Der Reichs
minister der Justiz hat diesen Standpunkt auch dem 
Innenministerium gegenüber in einem Schreiben vom ' 
28. Dez. 1938 (Aktenzeichen I a 8 1978) vertreten.

RA. Dr. P e t e r s e n ,  Hauptabteilungsleiter im NSRB.

Rechtspolitik und Praxis
Strafrechtsanalogie und Schutzgesetz

Der Rechtsstoff ist so umfangreich geworden, daß er 
von einem Einzelnen nicht mehr hinreichend, überblickt 
werden kann. Das fördert die unheilvolle Neigung, die 
Rechtswissenschaft in Sachgebiete aufzuspalten, die je 
für sich ein Sonderdasein fristen, und auf eine wahrhaft 
ganzheitliche Schau dés Rechtes zu verzichten. So ist es 
auch gekommen, daß die grundlegenden nationalsozia
listischen Änderungen des- Strafrechts bisher nicht genug 
für andere Rechtsgebiete ausgewertet worden sind. Nur 
vereinzelt ist das geschehen, z.B. wenn v. Sc a n z o n i :  
DR. 1941, 715 zu 1 einer sinngemäßen Anwendung des 
§ 2b RStGB. bei Eheauflösung das Wort redet.

Besonders wichtig dürfte ein Hinweis darauf sein, daß 
durch die Neufassung des § 2 RStGB. der Kreis der 
Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. sehr be
trächtlich erweitert worden ist. Die sich hieraus ergeben -

den Möglichkeiten sind von der Praxis auffälligerweise 
nicht im entferntesten ausgeschöpft worden, obgleich so 
nunmehr ein Weg zur Wiedergutmachung von Unrecht 
zur Verfügung steht, der bisher fehlte.

Schutzgesetz ist allerdings nicht der neugefaßte § 2 
RStGB. selbst; Schutzgesetze sind vielmehr die zahl
reichen ungeschriebenen Normen, die der Richter, ge
stützt auf § 2 RStGB., an Hand des geschriebenen Rechts 
erkennt. Bei § 2 handelt es sich ja darum, ungeschriebe
nen, aber echten Rechtssätzen die Entscheidung zu entr 
nehmen, und diese Rechtsnormen sind Schutzgesetze in 
dem gleichen Maße, wie auch sonst strafrechtlichen Nor
men diese Eigenschaft innewohnt. Zutreffend heißt es 
bei K o h l r a u s c h 1) zu §2:  „Aufgabe des Richters ist 
es danach nicht, neues Recht zu schaffen, sondern vor
handenes zu finden; Rechtssätze nicht aufzustellen, aber

i) K o h l  r a u s c h ,  „StGB.“  (35) S.26 Anm. 11 zu §2.

I
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K i i * ! ,  c"d au®2lisPrechen; er ist Rechtsschöpfer 
er es K(. r , ”  t!utule* daß er Recät schafft, sondern daß 
die es , d ° P f i  aus den Quellen, denen es entspringt, 
beauftragt , Uieisen“  Anders ausgedrückt: §2  RStGB. 
achten d ieUnd ermächtigt den Richter, Normen zu be- 
vorhande,-, ’ -w f nn i 00.*1 ungeschrieben, so doch wirklich 
stellt i t ,"  smd Vi,d die der R'cllter durch Erkennen fest- 
Rechtsfiät-f/ /■e<i ld lc ,len Bedeutung nach stehen diese 
zur,Vir t f h m t e r  dem geschriebenen Strafrecht nicht 
rechts *7 Wle zahlreiche Bestimmungen des Straf
sind13 Schulgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. 
k ar,n VCnla i , es s'cß aucB hier; denn Schutzgesetz 
fArt  o norm, auch die ungeschriebene, sein
S c lm trrrn P F ^ K  im . Einzelfalle der Charakter als 
In in itß f Se*j j U Bejahen ist, muß jeweils an Hand des 

H,v,.k *?nj.. ^  Zweckes der Norm geprüft werden., 
dnrßh-,,, durften oft Ergebnisse gezeitigt werden, die 
ze:~ jh ^vecht sind. Einige Beispiele mögen das 
er h ,t ' Tater.entzieht dem Eigentümer eine Sache; 
r .  , weder Zueignungsabsicht noch beschädigt er die 
dinr.4 ei , e,r. schädigt den Eigentümer vorsätzlich (be- 
7 iplV i S “ “ ' * ) -  §..820 BGB. wird nicht immer zum 
mäü.v r reS'nÄ er “ Ber §2 RStGB. wird man regel- 
l~  ^  aiJ?§ 823 Abs. 2 BGB. zu Schadenersatz verurteilen 

" en- Oder: der Täter benutzt den Fernsprecher, um 
en angerufenen Teilnehmer zum Abheben des Hörers 

Z„ v" .anlassen, ihn zu ärgern und seine Ruhe und Arbeit 
,  ,n sowie um die Leitung zu besetzen, damit 

h 6 YoIksgenossen den Teilnehmer nicht oder nur 
*Cr 5 tanzurufen vermögen. So kann der Teilnehmer 

gescnadigt werden. Wiederum geben uns die angeführten 
Bestimmungen eine Handhabe, den Täter zum Schaden- 
rsatz heranzuziehen. Endlich: der Obermeister einer 

Innung läßt sich von einem Fabrikanten bestechen und 
Cm w/- “  daraufhin den Innungsmitgliedern wider besse
r t 8 ' f 1,ssen die schlechten von jenem Fabrikanten in den 
Handel gebrachten Werkzeuge. Hier h ilft § 823 Abs. 2 
i r V e r b i n d u n g  mit entsprechender Anwendung des 
§ 12 Abs. 1 UnlWG.

Diese Beispiele mögen genügen. Sie zeigen, daß die 
schadenersat/.rechtliche Verwendung des § 2 RStGB. 
durchaus möglich und praktisch is't. Man muß wün
schen, daß diese Zusammenhänge mehr beachtet wer
den, als bisher geschehen ist; denn das würde durchaus 
der Gerechtigkeit dienen. Auch ist zu hoffen, daß sich 
aus einer solchen sphadenersatzrechtlichen Praxis neue 
Einsichten auf strafrechtlichem Gebiet ergeben und daß 
so das Schadenersatzrecht auf das Strafrecht zurück
wirken wird.

Prof. Dr. W i l h e l m  H e r s c h e l ,  Frankfurt a. M.

Verkehrsfähigkeit der Grundstücke 
im Umlegungsgebiet

Grundstücke im Umlegungsgebiet haben die Besonder
heit, daß der Eigentümer damit rechnen muß, daß er das 
Eigentum an ihnen mit der Rechtskraft des Umlegungs
plans verlieren wird und daß er gleichzeitig für das ver
lorene Grundstück eine Abfindung erhalten wird, die in 
einem andern Grundstück, aber auch in Geld bestehen kann.

Es fragt sich, ob diese Rechtslage Einfluß auf die Ver
kehrsfähigkeit der im Umlegungsgebiet liegenden Grund
stücke hat.

Grundsätzlich sind alle deutschen Grundstücke verkehrs
fähig. Die Verkehrsfähigkeit ist oft sehr erschwert, so 
bei Erbhöfen und Reichsheimstätten, aber nur im Wasser
recht ausgeschlossen. (Das Reich kann die Reichskanzlei 
verkaufen und übereignen, nicht aber das Rheinbett.)

Wollte man aus dem geltenden Recht die Verkehrs
unfähigkeit von Grundstücken im Umlegungsgebiet ent
nehmen, so bedürfte es dazu ausreichender Gründe. 
Solche fehlen.

Es wird nicht leicht sein, einen Käufer für ein Grund
stück im Umlegungsgebiet zu finden, weil auch der Käu
fer weiß, daß er mit dem baldigen Verlust des Grund
stücks rechnen muß, und weil der Käufer nicht weiß, 
was er als Abfindung erhalten wird. Aber das bedeutet 
nur eine (tatsächliche) Verkehrserschwerung, keine (recht
liche) Verkehrsunfähigkeit. W ill der Käufer die Gefahr 
der Umlegung übernehmen, so ist nicht einzusehen

warum die Rechtsordnung ihm verwehren soll, was sie 
dem bisherigen Eigentümer auferlegt. Es könnte natür
lich Vorkommen, daß nur der Verkäufer, nicht auch der 
Käufer weiß, daß die Umlegung schwebt. Wenn dann 
der Verkäufer verkauft, ohne die Umlegung zu erwähnen, 
dann kann das Betrug, bürgerlich-rechtlich arglistige 
Täuschung sein, die den Käufer zur Anfechtung des 
Kaufvertrags berechtigt. Aber selbst in diesem Fall hat 
die Rechtsordnung kein Interesse daran, die Grundstücks
veräußerung als solche durch Verkehrsunfähigkeit des 
Grundstücks auszuschließen. Es genügt, daß der Käufer 
die Rechtsmacht hat, den Kauf durch Anfechtungserklä
rung einseitig zu vernichten.

Erkennt man aber.die Verkehrsfähigkeit des Grund
stücks an, so muß man auch ihre notwendigen Folgen 
bejahen, also die Rechtsbeständigkeit des Vertrags be
jahen, obwohl der Verkäufer das verkaufte Grundstück 
nicht übereignen kann. Man muß dann auch die Folge 
ziehen, daß der Verkäufer durch Leistung der Abfindung 
erfüllen kann. Auch für den Kaufvertrag tr itt die Ab
findung an Stelle des Grundstücks.

Das sieht man am leichtesten ein, wenn die Abfindung 
m einem Grundstück besteht. Es g ilt aber auch, wenn 
die Abfindung in Geld besteht. Die Geldabfindung wird 
selten dem Kaufpreis gleichkommen. Kommt sie ihm 
gleich, so ist die Frage ohne Interesse. Ist die Geld
abfindung höher als der Kaufpreis, so kann der Käufer 
aufrechnen und Auszahlung des Überschusses fordern. 
Das rechtfertigt sich wirtschaftlich dadurch, daß der Ver
käufer wirtschaftlich das Grundstück gegen den Kauf
preis hingegeben hat, also keinen Anspruch auf einen 
etwaigen Mehrwert des Grundstücks hat. Man muß dann 
aber auch das umgekehrte Ergebnis anerkennen: Wenn 
die Geldabfindung niedriger ist als der Kaufpreis, kann 
der Verkäufer aufrechnen und vom Käufer Zahlung 
des Unterschieds verlangen. In diesem Fall bedeutet der 
Grundstuckskauf für den Käufer nichts anderes als die 
Verpflichtung, dem Verkäufer den Betrag zu zahlen, um 
den die Abfindung hinter dem vereinbarten Kaufpreis 
zuruckbleibt. Auch das ist wirtschaftlich gerechtfertigt. 
Wenn der Käufer ein Grundstück gekauft hat, wissend, 
daß die Umlegung schwebt, dann weiß er, daß er den 

za*1‘en muß, weiß aber nicht, was er dafür 
erhalt. Wie er hoffen kann, daß seine Abfindung wert
voller sein wird als sein Grundstück, so muß er doch 
auch mit der Möglichkeit rechnen, daß sie geringwertiger 
sein kann, obwohl natürlich Grundsatz der Umlegung 
immer die Gleichwertigkeit von Hingabe und Abfindung 
ist, die sich aber niemals mathematisch genau her
steilen läßt.

Der Kauf eines Grundstücks im Umlegungsgebiet ist 
das, was die Römer einen Hoffnungskauf nannten. Man 
verspricht eine bestimmte Geldsumme und erhält dafür 
einen Gegenwert, der der Art und Höhe nach noch un
bekannt ist. Wer ein solches Geschäft wissentlich ab
schließt, muß es auch dann erfüllen, wenn es zu seinem 
Nachteil ausschlägt.

AGR. Dr. B e r n h a r d  H a m e l b e c k ,  Bonn.

Neugestaltung deutscher Städte 
und Mietrecht

Die „VO. über die Neugestaltung der Reichshauptstadt 
Berlin und der Hauptstadt der Bewegung München“  vom 
25. April 1941 (RGBl. I, 219) ist inhaltlich eine VO. über 
die a n d e r w e i t i g e  U m s i e d l u n g  der durch die 
Neugestaltung r ä u m u n g s p f l i c h t i g e n  M i e t e r  in 
e h e m a l s  j ü d i s c h e  M i e t w o h n u n g e n  Sie hat 
/n^D.V?rK-â g in ,der gleichlautenden V O .v .8.Febr 1939 
(RGBl. 1,159) und gestaltet diese weiter aus
• DaS»PeI etz s?igt dafür- daß die Abrißmieter (Inhaber 

eines Mietberechtigungsscheins) anderweit untergebracht werden, und n mmt Hafr.r aL  , u‘nerge_oracht

v. 30. April 1939 (RGBl I 864) bestimmt n iP P  J u de n  
Vermieter dem jüdischen Mieter* d! ß d?r anscBe
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Juden als Mieter oder Untermieter zwangsweise zu
gewiesen werden können (§§ 2,4), sowie daß der jüdische 
Verfügungsberechtigte nur mit G e n e h m i g u n g  der 
Gemeindebehörde neu vermieten darf (§ 5).

Derartige bisher jüdische Wohnungen dürfen erstmals 
nur wieder vermietet werden

a) an Abrißmieter,
b) an Mieter, mit denen sich der Generalbauinspektor 

(bzw. der OBM. in München) einverstanden erklärt,
c) an jedweden Mieter nach Verschweigen der ge

nannten Stelle (wenn sie nämlich binnen 2 Wochen 
nach der Anzeige vom Freiwerden keine Abrißmieter 
benannt hat).

Im Falle zu c ist aber die Genehmigung der Gemeinde
behörde dann erforderlich, wenn der Verfügungsberech
tigte ein Jude oder der unmittelbare Rechtsnachfolger 
eines solchen nach dem 8. Mai 1939 geworden ist (§§5,8 
des Ges. v. 30. April 1939). Unberührt bleibt die Anmelde
pflicht sowie die Verfügungsbeschränkung zugunsten 
kinderreicher Familien aus der VO. v. 20. April u. 15. Juni 
1939 (RGBl. I, 815, 1034/38) sowie der AnO. des OBM. 
Berlin v. 12. Febr. 1940 u. 5. März 1941 (Amtsbl. 1940 Nr. 8 
bzw. 1941 S. 126). Der Verfügungsbeschränkung über frei
werdende jüdische Mietwohnungen entspricht die Pflicht 
der Verfügungsberechtigten, das Freiwerden unverzüg
lich zu m e l d e n ,  ebenso die mangelnde Wiedervermie
tung bis zum Freiwerden. Letztere Anzeigepflicht löst 
das Recht der Amtsstelle aus, 3 Abrißmieter dem Ver
mieter zu b e n e n n e n  und einen Zwangsmietvertrag 
durch das WA. mit einem Abrißmieter zu veranlassen, 
falls der Mieter binnen 2 Wochen nach der Benennung 
mit keinem der Benannten einen Mietvertrag geschlossen 
hat. (Eine ähnliche Wahlpflicht hat der Verfügungs
berechtigte in bezug auf eine von 3 kinderreichen Fa
milien, die das WA. benennen kann, falls binnen 2 Wochen 
nach der Anmeldung noch kein Mietvertrag mit einer 
solchen Familie abgeschlossen ist; nur daß in diesem 
Falle der Verfügungsberechtigte immer noch eine andere 
als die ihm benannte kinderreiche Familie wählen darf.)

Für den B e g r i f f  der  j ü d i s c h e n  M i e t w o h n u n g  
ist zu beachten, daß die Wohnung eines jüdischen Misch
ehepaares nur dann jüdisch ist, wenn der Mann Jude ist 
und keine Kinder aus der Ehe vorhanden sind.

Im Gegensatz zur früheren NeugestaltungsVO. sind 
Jetzt auch Räume in j ü d i s c h e n  H ä u s e r n  erfaßt, 
und eine weitere Besonderheit des neuen Gesetzes gegen
über dem alten ist, daß nicht mehr die Gültigkeit von 
Mietverträgen bestimmt ist, die ohne  die vorgeschriebene 
G e n e h m i g u n g  zustande kommen (§2  Abs. 4 der 
alten VO.); wer daher, ohne Abrißmieter zu sein, ohne 
Genehmigung bzw. ohne daß die zuständige Stelle die 
Wohnung freigegeben hat, in eine erstmals wieder ver
mietete bisher jüdische Wohnung zieht, hat nicht nur 
Strafe zu gewärtigen, sondern erwirbt auch k e i n  g ü l 
t i g e s  M i e t r e c h t .

RA. B r u m b y ,  Berlin.

Grunderwerbsteuer und Wertzuwachssteuer 
bei Ermittlung der Grundlagen für diese 

Steuern
1. Gemäß § 10 des neuen GrErwStG. v.^9. März 1940 

(RGBl. I, 585) wird die Grunderwerbsteuer in der Regel 
vom Werte der Gegenleistung und nur ausnahmsweise 
vom Werte des Grundstückes berechnet. Gemäß Abs. 1 
des § 11 g ilt als Gegenleistung bei einem Kauf der 
Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen 
sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehal
tenen Nutzungen; gemäß Abs. 4 des § 11 wird die Grund
erwerbsteuer, die für den zu besteuernden Erwerbs
vorgang zu entrichten ist, der Gegenleistung weder hinzu
gerechnet noch von ihr abgezogen.

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich für die Praxis das 
Folgende: Hat, wie es allgemein üblich ist, der Käufer 
im Vertrag die Bezahlung der Grunderwerbsteuer über
nommen, so wird zur Ermittlung der Grundlage für die 
Erwerbsteuer diese dem Kaufpreis nicht hinzugeschlagen, 
die Bemessungsgrundlage bildet daher der bloße Kauf
preis, die Grunderwerbsteuer wird außer Betracht ge

lassen. An diesem Ergebnis vermöchte auch der Um
stand nichts zu ändern, daß gemäß § 15 GrErwStG. 
Steuerschuldner sämtliche an dem Erwerbsvorgang als 
Vertragsteile beteiligte Personen sind, daher Verkäufer 
und Käufer gegenüber der Steuerbehörde als Gesamt
schuldner haften.

Hätte dagegen der Verkäufer sich zur Zahlung der 
Grunderwerbsteuer verpflichtet, was nur ausnahmsweise 
Vorkommen wird, so darf dessenungeachtet der Kauf
preis um diese vom Verkäufer übernommene Grund
erwerbsteuer nicht verringert werden.

So viel zur Frage, wie sich die Grunderwerbsteuer 
selbst bei Ermittlung ihrer eigenen Bemessungsgrund
lage auswirkt.

2. Es ergibt sich die weitere Frage, wie sich die Wert
zuwachssteuer bei Ermittlung der Grundlage für die 
Grunderwerbsteuer auswirkt. Gemäß § 24WZuwStVO. für 
die Ostmark und den Sudetengau v. 8. Mai 1940 (RGBL I, 
759) ist bei der Wertzuwachssteuer Schuldner derjenige, 
der am Veräußerungsvorgang als Veräußerer beteiligt 
ist; hat aber der am Veräußerungsvorgang als Erwerber 
Beteiligte durch Vertrag mit dem Veräußerer die Ent
richtung der Wertzuwachssteuer übernommen, so ist er 
neben dem Veräußerer als Gesamtschuldner zur Ent
richtung der Steuer verpflichtet.

Für die Frage, wie sich die Wertzuwachssteuer auf 
die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Grund
erwerbsteuer auswirkt, ergibt sich aus diesen Vorschrif
ten das Folgende: Bleibt es bei der gesetzlichen Regel, 
daß die Wertzuwachssteuer vom Verkäufer getragen 
wird, so wird die Bemessungsgrundlage für die Grund
erwerbsteuer überhaupt nicht berührt, d. h. die Wert
zuwachssteuer bleibt außer Betracht.

Hat dagegen der Käufer im Vertrag die Wertzuwachs
steuer übernommen, so liegt hierin eine „vom Käufer 
übernommene sonstige Leistung“  im Sinne des § 11 Abs. 1 
Ziff. 1 GrErwStG. und sie ist daher in die Bemessungs
grundlage für die Grunderwerbsteuer einzubeziehen.

3. Weiter ist die Frage zu prüfen, wie sich die Wert
zuwachssteuer bei Ermittlung ihrer eigenen Bemessungs- 
grundlage auswirkt.

Gemäß §10 WZuwStVO. v. 8. Mai 1940 (RGBl. 1,759) 
ist Wertzuwachs der Unterschiedsbetrag zwischen dein 
Wert des Grundstückes beim Erwerbsvorgang, vermehrt 
um den Wert der Aufwendungen, und dem Wert des 
Grundstücks beim nächsten Veräußerungsvorgang, ver
mehrt um den Wert der Entschädigungen für Wertver
minderung und vermindert um den Wert der Veräuße
rungskosten. In Ausführung dieses Grundsatzes wird 
— gemäß § 16 WZuwStVO. — vom Wert des Grund
stücks beim VeräußerungsVorgang der Wert der Auf
wendungen an Steuern, Gebühren und Kosten abgezogen, 
die der Veräußerer zur Veräußerung des Grundstücks 
gemacht hat, wobei aber die Wertzuwachssteuer nicht zu 
den abzuziehenden Steuern gehört.

In Übereinstimmung mit der für die Grunderwerb
steuer getroffenen Regelung g ilt auch bei der Wert
zuwachssteuer — gemäß § 12 WZuwStVO. — als Wert 
des Grundstücks beim Veräußerungsvorgang in der Regel 
der Wert der Gegenleistung, und nur ausnahmsweise 
wird der Einheitswert des Grundstücks zugrunde gelegt. 
Ebenfalls in Übereinstimmung mit der für die Grund
erwerbsteuer getroffenen Regelung g ilt — gemäß Abs. 1 
des § 13 WZuwStVO. — als Gegenleistung bei einem 
Kauf der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer über
nommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer 
vorbehaltenen Nutzungen. Zu einer solchen Gegenleistung 
gehört es — gemäß Abs. 2 des § 13 — auch, wenn der 
Erwerber dem Veräußerer gegenüber die Entrichtung 
der Wertzuwachssteuer vertraglich übernimmt.

Aus diesen Vorschriften ergeben sich nachstehende 
Folgerungen: W ird in einem Kaufvertrag eine ausdrück
liche Vereinbarung darüber, wer die Wertzuwachssteuer 
zu bezahlen hat, nicht getroffen, so g ilt die gesetzliche 
Regel des § 24 WZuwStVO., d. h. der Verkäufer hat 
diese Steuer zu tragen, und zwar auch im Innenverhält
nis. Nach Abs. 1 des § 16 WZuwStVO. wäre die Wert
zuwachssteuer abzugsfähig, weil sie zu den Steuern ge
hört, die der Veräußerer zur Veräußerung des Grund
stücks aufwenden muß, doch wird im Abs. 2 des § 16
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verfügt, daß gerade die Wertzuwachssteuer nicht ab
gezogen werden darf.

Hat dagegen der Käufer die Bezahlung der Wert
zuwachssteuer übernommen, so ist diese — nach der 
ausdrücklichen Vorschrift des §13 Abs. 2 WZuwStVO. — 
als Bestandteil der Gegenleistung anzusehen und mit 
jenem Betrage anzusetzen, der an Wertzuwachssteuer zu 
entrichten wäre, wenn der Erwerber die Bezahlung dieser 
Steuer nicht auf sich genommen hätte.

4. Zum Schluß ist die Frage zu erörtern, wie sich die 
Grunderwerbsteuer auf die Bemessungsgrundlage für die 
Wertzuwachssteuer auswirkt.

Hierzu ist zu sagen: Trägt die Grunderwerbsteuer, 
wie allgemein üblich, der Käufer, so wird nach mei
nem Dafürhalten die Bemessungsgrundlage für die Wert
zuwachssteuer überhaupt nicht berührt, d. h. die Grund
erwerbsteuer wird für die Zwecke der Wertzuwachs
steuerfestsetzung dem Kaufpreis nicht hinzugeschlagen.

In diesem Sinne heißt es im Wertzuwachssteuerrecht 
von M ü t h l i n g  (2. Aufl., Berlin 1940, S. 62), daß hinzu
rechnungsfähig nicht ist die ganz übernommene Grund
erwerbsteuer. Es ist an dieser Stelle die weitere Frage 
zu lösen, ob in den Fällen, wo der Käufer die Grund
erwerbsteuer trägt, diese überhaupt nicht zum Kaufpreis 
hinzugeschlagen werden kann, oder ob dies wenigstens 
zur Hälfte zulässig ist. In der Entscheidung des Württ. 
VGH. v.30. Dez. 1936 (RVerwBI.58,706) ist ausgesprochen, 
daß die Grunderwerbsteuer bei Ermittlung des Wert
zuwachses zur Hälfte dem Veräußerungspreis zugerech
net werden darf, wenn der Erwerber vertragsmäßig die 
anfallende Grunderwerbsteuer im vollen Betrage über
nommen hat; diese Entscheidung gründet sich offenbar 
auf die gesetzliche Regel, daß für die Grunderwerbsteuer 
beide Vertragsteile gesamtschuldnerisch haften (§ 15 des 
neuen GrErwStG.).

Diese Entscheidung ist jedoch überholt durch das 
Urteil des PrOVG. v. 14. April 1939 (RVerwBI. 1940, 272), 
wonach die Übernahme der vollen Grunderwerbsteuer 
nicht zu einer Erhöhung des wertzuwachssteuerpflichtigen 
Veräußerungspreises führt. Aus der Begründung dieses 
Urteils ist das Folgende hervorzuheben: „Es handelt sich 
bei der Grunderwerbsteuer, gleichgültig, wer sie zu ent
richten hat, stets um Kosten, und Kosten können nie
mals Teil 'des Preises für das Grundstück sein. Deshalb 
ist eine Auslegung mit dem Ergebnisse, daß die vom 
Käufer im Kaufvertrag übernommene Grunderwerbsteuer 
zur Hälfte zum Veräußerungspreise gehört, wie die 
Revision sie will, bei der Zuwachssteuer ausgeschlossen. 
Die Entscheidung des WürttVGH, im RVerwBI.58,706, 
welche der Beklagte für seine Auffassung in Anspruch
nimmt, betrifft einen anderen Sachverhalt-----Im übrigen
vertritt auch diese Entscheidung den Standpunkt,, daß es 
sich bei der Grunderwerbsteuer um Kosten im Sinne des 
zur Anwendung gelangenden Ortsgesetzes handelt. — 
Schließlich tr itt dadurch, daß der Erwerber die volle 
Grunderwerbsteuer übernommen hat, tatsächlich eine 
Erhöhung des steuerbaren Zuwachses und damit der Zu- 
wachssteuer ein, wenn auch eine Erhöhung des Veräuße- 
rungspreises ausgeschlossen ist. Denn weil gemäß Steuer
ordnung von dem Veräußerungspreise die Grunderwerb- 
Steuer nur dann und insoweit in Abzug zu bringen ist, 
als der Veräußerer sie zu tragen übernommen hat, kann 
die danach bei anteiliger Übernahme der Grunderwero- 
steuer durch beide Vertragsbeteiligte mögliche Herab
setzung des Veräußerungspreises im Falle der Über
nahme der ganzen Steuer durch den Erwerber nicht 
stattfinden. Indem die Steuerordnung die rucrucksichti- 
gung der Grunderwerbsteuer als Kosten der Veräuße-. 
rung und des Erwerbes der Regelung des Zuwachssteuer
gesetzes entsprechend davon abhängig macht, daß diese 
Steuer von dem Veräußerer bzw. dem Erwerber auch 
getragen ist, ist sichergestellt, wie es die Grundsätze der 
Zuwachsbesteuerung verlangen, daß diese Kosten bei der 
Feststellung des Zuwachses des Veräußerers in der vollen 
Höhe ausscheiden, in der sie ihm zur Last gefallen sind. 
Hat jemand bei dem Erwerbe des Grundstücks die ganze 
Grunderwerbsteuer übernommen, so kann der von ihm 
bewilligte Preis bei der zu Lasten des Veräußerers fest
zusetzenden Wertzuwachssteuer nicht gekürzt werden, 
wodurch bewirkt wird, daß die anläßlich dieses Vor
ganges ausgelöste Wertzuwachssteuer höher ist, als wenn

die Übernahme der ganzen Grunderwerbsteuer durch den 
Erwerber nicht stattgefunden hätte. Das hat zur not
wendigen Folge, daß bei der Weiterveräußerung ein ent
sprechend niedrigerer Zuwachs zur Entstehung und des
halb zur Versteuerung gelangt. Denn der nunmehrige 
Veräußerer hat einen Anspruch darauf, daß die von ihm 
beim Erwerb gezahlte Grunderwerbsteuer in vollem Um
fange als Erwerbskosten dem Erwerbspreise hinzugesetzt 
wird. Das ist danach keine Folgewidrigkeit, wie die Re
vision annimmt, sondern die Auswirkung des zuwachs
steuerrechtlichen Grundsatzes, daß bei der Feststellung 
der Höhe des Zuwachses Kosten, soweit sie dem steuer
pflichtigen Veräußerer, sei es anläßlich des Erwerbes 
oder der Veräußerung, zur Last gefallen sind, als den 
Wertzuwachs verringernd berücksichtigt werden müssen. 
W ird bei einer solchen Weiterveräußerung nun wiederum 
die ganze Grunderwerbsteuer von dem neuen Erwerber 
übernommen — der Fall der Entscheidung des Württ. 
VGH. —, so findet lediglich wiederum keine Ermäßigung 
des von den Parteien vereinbarten Veräußerungspreises 
statt. Einer Erhöhung der Veräußerungspreises steht ent
gegen, daß Kosten niemals Teil des Preises im Sinne der 
Zuwachsbesteuerung sein können“  ( M ü t h l i n g ,  „W ert
zuwachssteuerrecht“ , 2. Aufl., S. 62/63). —

Hat dagegen ausnahmsweise der Verkäufer die Grund
erwerbsteuer auf Sich genommen, so handelt es sich 
hierbei um eine Aufwendung an Steuern, die er, derVer- 
äußerer, zur Veräußerung des Grundstücks gemacht hat, 
im Sinne des § 16 WZuwStVO., und es ist die Grund
steuer vom Werte des Grundstücks abzuziehen.

Dr. O s w a l d ,  Fachanwalt für Steuerrecht, 
Tachau bei Marienbad.

Arisierungsabgaben bei der Grunderwerb- 
und Wertzuwachssteuer

c ^ach §.15 der VO. v. 3. Dez. 1938 (RGBL 1,1709; RStBI. 
DcVm7;oŜ  ,auch Durchführungserl. v. 6. Febr. 1939 IV, 
KMbl. S. 390) kann die Genehmigung zum Erwerb jüdi
schen Grundbesitzes unter Auflagen erteilt werden, die 
auch in Geldleistungen des Erwerbers zugunsten des 
Reiches bestehen können, wenn zwischen dem genehmig
ten Kaufpreis und dem Verkehrswert des Grundstücks 
em erheblicher Unterschied besteht. Bei der Berechnung 
j.er ? runderwerb- wie auch der Wertzuwachssteuer be

standen nun Zweifel, ob diese Arisierungsabgaben steuer
lich zu berücksichtigen und insbesondere bei der Grund
erwerbsteuer als Teil der steuerpflichtigen Gegenleistung 
anzusehen seien. Durch die neueste Rechtsprechung des 
RFH. dürften diese Fragen jetzt endgültig geklärt sein.

Für das neue GrErwStG. von 1940, das auf Rechts
geschäfte Anwendung findet, die nach dem 30. April 1940 
beurkundet sind (§ 23 GrErwStG. 1940), war von Anfang 
an die Rechtslage unzweifelhaft, da es in § 11 Abs. 3 
Ziff. 2 die besondere Bestimmung vorsieht, nach der 
Leistungen, die dem Erwerber eines Grundstücks bei Ge
nehmigung des Erwerbsvorgangs durch die Genehmi
gungsbehörde zugunsten des Reichs auferlegt werden, 
der Gegenleistung hinzuzurechnen sind, so daß diese der 
Grunderwerbsteuer mit unterliegen. Um einen solchen 
Fall handelt es sich insbesondere bei den oben an
geführten Auflagen. Dies hebt auch die Begründung zum 
GrErwStG. zu dieser Stelle ausdrücklich hervor (RStBI. 
1940,408). Für das neue GrErwStG. ist somit diese Frage 
bereits von Anfang an klar gewesen. Zweifel bestanden 
dagegen bei der Wertzuwachssteuer und auf dem Ge
biete der bisherigen Grunderwerbsteuer. Hier haben nun 
zwei vor kurzem ergangene RFH.-Urteile gleichfalls die 
für diese Gebiete notwendige Klärung gebracht

Für die Wertzuwachssteuer ist die Entscheidung dec 
{ fH -  "  A 139/40 v 10. Jan. 1941 (RStBL 1941,167? von 
Bedeutung. Wenn diese Entscheidung auch in einer h I™ 
burger Wertzuwachssteuersache ergangen st für ¡ S T  
Gebiete des Reichs aber nicht d i l ^ f S t e n r e c t f  ^  
RFH., sondern die der Verwaltungsgerichte Her r^  deS 
in Betracht kommt, so wird man gfefchwnhi L* nder 
dürfen, daß auch diese Gerichte für ih™ r  ??n,ehm.en 
den Ausführungen des RFH nicht v e r i r r  9 e*31ete Slch 
Das Urt. v. 10. Jan. 1941, i n d j t e J S heß-eS Werden' 
Berechnung der Wertzuwachssteue? d iedem "
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auferlegte Ausgleichszahlung dem jetzigen Veräußerungs
preis nicht hinzuzurechnen sei, wird deshalb von all
gemeiner Bedeutung sein. Zur Begründung wird unter 
Bezugnahme auf eine schon früher ergangene Entschei
dung des SächsOVG. v. 8. März 1940 (DR. 1940, 1216) 
hervorgehoben, daß die Arisierungsabgaben den Aus
gleich für den Gewinn darstellen, den der Käufer aus 
dem Erwerb jüdischer Vermögenswerte ziehe; sie können 
daher nicht berücksichtigt werden, wenn ein Wertzuwachs, 
den ein Grundstück in der Hand eines jüdischen Ver
äußerers erfahren hat, besteuert werden soll. Diese Ab
gaben gehören demnach zu den Leistungen, die dem 
Erwerber obliegen, sie sind aber nicht ein Teil der Lei
stungen, die der Veräußerer empfängt. — Die Art der 
Festsetzung dieser Arisierungsabgaben, ob sie zu dem 
genehmigten Kaufpreis gleich hinzugesetzt, oder ob sie 
erst nach Herabsetzung des zunächst vereinbart ge
wesenen Kaufpreises festgelegt werden, ist hierbei von 
keiner Bedeutung; maßgebend bleibt allein, ob eine Aus-1 
gleichszahlung auf Grund der angeführten Bestimmungen 
zugunsten des Reichs erfolgt ist. Unerheblich ist auch, 
ob die Parteien die Ausgleichsabgaben im Vertrag er
wähnt haben oder nicht.

Auch zu der weiteren Frage, ob bei künftigem Weiter
verkauf durch den jetzigen Erwerber die Ausgleichs
zahlungen als Teil der Erwerbskosten bei Ermittlung des 
neuen Wertzuwachses zu berücksichtigen seien, hat der 
RFH. in der gleichen Entscheidung Stellung genommen. 
Im Hinblick auf § 1 StAnpG. — wie dies übrigens auch 
schon in der Praxis angenommen wurde und nun in den 
neuen Wertzuwachssteuerordnungen (§ 14) für die Ost
mark und Sudetenland wie für Danzig, entsprechend 
der Regelung des obenangeführten § 11 GrErwStG. 1940, 
niedergelegt ist (RStBl. 1940,523,483) — hat er die Hinzu
rechnung zum Erwerbspreis Bejaht, da es sich um Kosten 
handele, die der Erwerber zur Erlangung des Grund
stücks aufbringen mußte. Eine Durchbrechung des Grund
satzes, nach dem bei der Wertzuwachssteuer Ver
äußerungspreis und Erwerbspreis sich decken müssen 
( Se i d i s ,  Steuerwarte 1941, 77), ist damit nicht ge
geben, da es sich um Berücksichtigung besonderer, vom 
Gesetz ausdrücklich hervorgehobener Kosten handelt, 
t—• Dies bezieht sich aber nur auf die ans Reich zu 
zahlenden Arisierungsabgaben. Daneben kommen aber 
auch Genehmigungen mit der Auflage in Betracht, nach 
denen der Erwerber selbst verpflichtet wird, einen be
stimmten Betrag zur Renovierung des zu erwerbenden 
Hausgrundstücks z. B. binnen bestimmter Frist zu ver
wenden. Die Hinzurechnung dieser Beträge zu dem Er
werbspreise, die dem Erwerber selbst zugute kamen, 
hängt davon ab, ob — wie in den einzelnen Wertzu
wachssteuerordnungen verlangt — eine dauernde Wert
verbesserung des Grundstücks durch die aufgewandten 
Beträge herbeigeführt worden ist (siehe S t o r c k - W i H ,  
„Wertzuwachssteuer“  S. 255; M ü t h l i n g ,  desgl. S. 91).

Hinsichtlich des bisherigen GrErwStG. von 1927 hat 
sich der RFH. in einer gleichfalls vor kurzem ergangenen 
Entscheidung (II 2/41 v. 17. Jan. 1941 =  M r o z e k , 
Grunderwerbsteuerkartei § 12 Abs. II Satz 1 Abt. II 
Rspr. 15) auf denselben Standpunkt gestellt, daß näm
lich grundsätzlich alles, was der Erwerber zur Erlangung 
des Grundstücks aufwenden müsse, wie dies übri
gens auch schon von mancher Seite vertreten wurde 
(z. B. S e i d i s :  DWohnWirtsch. 1939,385; a. A. DStZ. 
1939, 860; B r o m b a c h :  GrundE. 1939, 832 u.a.and.O.), 
für die Grunderwerbsteuer zu berücksichtigen sei. Es 
wird hervorgehoben, daß nach den angeführten Bestim
mungen der VO. v. 3. Dez. 1938 die Genehmigung solcher 
Grundstückskaufverträge unter der Auflage erfolgt, den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem genehmigten Kaufpreis 
und dem in der Regel höher liegenden Verkehrswert als 
Ausgleichszahlung an das Reich zu entrichten. Würde 
man nun diese Ausgleichsabgabe nicht als Teil der 
Gegenleistung der Grunderwerbsteuer unterwerfen, so 
wäre der Erwerber von jüdischem Grundbesitz günstiger 
gestellt als der, der ein anderes Grundstück erwirbt, weil 
hier bei Bemessen des Veräußerungspreises in der Regel 
auch der nach der Anschauung der Vertragsparteien 
maßgebende Verkehrswert als Kaufpreis vereinbart wird. 
Der Erwerber dieses Grundstücks würde somit bei der 
Grunderwerbsteuer von dem dem Verkehrswert ent

sprechenden Kaufpreis eine höhere Steuer zu entrichten 
haben als der, der ein jüdisches Grundstück erwirbt und 
nur die Steuer von dem in der Regel unter dem Ver
kehrswert liegenden genehmigten Kaufpreis zu zahlen 
hätte. Eine solche verschiedene steuerliche Beurteilung 
entspräche aber nicht der Volksanschauung. Da die Auf
wendungen des Erwerbers in beiden Fällen — nämlich 
in Höhe des Verkehrswerts — fast die gleichen sein 
werden, müssen sie steuerlich auch gleich behandelt wer
den (§ 1 StAnpG.). Die Arisierungsabgabe ist demnach 
nach Ansicht des RFH. auch unter der Herrschaft des 
GrErwStG. von 1927 als Teil des Kaufpreises i. S. des 
§ 12 anzusehen.

Bei dieser Rechtslage wird somit die Anfechtung gegen 
einen Grunderwerbsteuerbescheid nicht mehr mit Erfolg 
aufrechtzuerhalten sein, wenn nur die Hinzurechnung der 
Arisierungsabgabe zum Kaufpreis angegriffen wird. — 
Sofern der Einheitswert des Grundstücks den Kaufpreis 
mit Arisierungsauflage überschreitet, scheidet dieser ganze 
Fragenbereich übrigens ganz aus, weil in solchem Fall 
nach § 11 GrErwStG. von 1927 der Einheitswert die Be
steuerungsgrundlage bildet. —

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß auch, wie bereits 
bei der Wertzuwachssteuer oben ausgeführt, sog. Re
novierungsauflagen Vorkommen. Da diese Auflagen eine 
künftige Verbesserung des zu erwerbenden Grundstücks 
bezwecken und dem Erwerber somit selbst zugute kom
men, können diese Auflagen weder nach dem alten noch 
nach dem neuen GrErwStG. als Teil der zu besteuern
den Gegenleistung angesehen werden. Für die Grund
erwerbsteuer scheiden somit diese Auflagen aus (RFH. 
II A 372/31 v. 23. Sept. 1931; II A 586/27 v. 11. Febr. 1927; 
N e u m a n n ,  „Grunderwerbsteuer“ , 1941, 2. Aufl., S.33).

RegR. Dr. S i e g f r i e d  N e u m a n n ,  Berlin.

Streitwert des Anspruchs eines Miterben 
auf Leistung an alle Miterben (§ 2039 BGB,)

Ober den Streitwert des Anspruchs aus § 2039 BGB. 
herrscht bei Gerichten und Anwälten mitunter noch nicht 
genügend Klarheit. Dies zeigt folgender Fall:

Vier Schwestern sind Nachqrben nach ihrer verstorbe
nen Mutter und als solche beteiligt an zwei Hypotheken 
von 1125 und 3375 GM. zu je 1/4, also mit je 1125 GM, 
Die eine ledige Schwester stirbt, gesetzliche Erben sind 
ihr Vater zu J/2 und dje drei überlebenden Schwestern 
zu je 7 c-

Die eine Schwester verklagt den Vater auf Abtretung 
des Anteils der verstorbenen Schwester in Höhe von 
1125 GM. an die drei überlebenden Schwestern als Nach
erben. Hilfsweise beantragt sie, den Beklagten zu ver
urteilen, darein zu willigen, daß im Wege der Grund- 
buchberichtiguiig die drei genannten Nacherben als 
Gläubiger der Hypotheken kraft Nacherbengemeinschaft 
eingetragen werden.

Das AG. setzt den Streitwert auf 1/2 von 1125 GM. 
=  562,50 GM. fest. Der Anwalt des Beklagten legt im 
eigenen Namen Beschwerde »ein. Das LG. setzt den 
Streitwert auf 1125 GM. fest.

Der Anwalt der Klägerin vertritt den Standpunkt, es 
sei unbillig, daß der Beklagte mit einem Anteil von 

,562,50 GM. der Klägerin Kosten nach einem Streitwert 
von 1125 GM. verursache. Eine Unbilligkeit zeige sich 
besonders dann, wenn es sich um Hypotheken von er
heblicher Höhe, z. B. von insgesamt 100000 .9UC, handle 
und der Anteil des Beklagten nur 10 ¡RM betrage, er 
außerdem mittellos sei und der Kläger sämtliche Kosten 
selbst tragen müsse. Der Geschäftswert für eine nota
rielle Erklärung bemesse sich nur nach dem Anteil des 
Miterben, der die Erklärung unterzeichne.

Die Entscheidung des LG. ist zutreffend. Es sind zwei 
Fälle zu unterscheiden:

1. Beklagter ist ein Dritter, der nicht zur Erbengemein
schaft gehört.

2. Beklagter ist ein Miterbe, der selbst Gläubiger eines 
Teils der beanspruchten Leistung ist.

Z u l .  Bei Klagen auf Leistung'kann der Streitwert nur 
nach dem Wert der Leistung bemessen werden, nicht 
nach dem Interesse, das der Kläger an der Leistung hat. 
Ein solches Interesse kann höher oder niedriger sein als
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der Wert der Leistung. Dies ergibt sich aus § 6 ZPO. 
Der gegenteilige Standpunkt würde dazu führen, daß die 
Festsetzung des Streitwerts noch schwieriger würde, als 
sie ohnehin schon ist.

Unerheblich ist, ob die Leistung an den Kläger oder 
an einen Dritten oder sowohl an den Kläger als auch an 
einen Dritten erfolgen soll. Bei der Klage aus § 2039 
BOB. kann der einzelne Miterbe Leistungen an alle M it
erben verlangen. Er ist zwar nicht Vertreter der übrigen 
Miterben, das Urteil w irkt auch nur zwischen den Prozeß
parteien, aber der Kläger kann doch die ganze Lei
stung verlangen, nicht nur den Teil, der bei einer spä
teren Erbauseinandersetzung auf ihn entfallen wird.

Diesen Standpunkt nimmt auch das RG. ein. Vgl. RGZ. 
149,193 u. JW. 1936,648 und die dort angegebene Recht
sprechung. Es hat die gegenteilige Auffassung in RGZ. 
93,127 aufgegeben und ist zu dem ursprünglichen Stand
punkt, den es bereits früher vertreten hatte (Bo l ze  2 
Nr. 1399, 3 und 1018), zurückgekehrt ( H i l l a c h ,  Streitw.
S. 127). , .

In dem obengenannten Fall beträgt die ganze Lei
stung 1125 GM., der Anteil der Klägerin beträgt nur y 6 
— 187,50 GM. Das AG. hat den Streitwert auf 562,50 GM. 
festgesetzt. Anscheinend hat es den Streitwert nach dem 
Interesse des Beklagten bemessen und ist damit den 
Ausführungen des Anwalts der Klägerin gefolgt. Dieser 
Standpunkt ist aber unhaltbar und steht im Widerspruch 
zu den allgemeinen Grundsätzen zu der Lehre vom Streit
wert. Das “Interesse des Beklagten kann niemals für den 
Streitwert maßgebend sein, sondern nur das Begehren 
des Klägers, wie es sich aus dem Klageantrag ergibt. 
Die Einlassung des Beklagten ist ohne Bedeutung. Sonst 
würde in den Fällen, in denen der Beklagte gar keine 
Erklärung abgibt oder den Klageanspruch anerkennt, ein 
Streitgegenstand fehlen. Allerdings ist die Bezeichnung 
Streitgegenstand und Streitwert geeignet, zu der Auf
fassung zu verleiten, als ob es auf die Einlassung des 
Beklagten ankäme. Nur bei negativen Feststellungsklagen 
wird manchmal erst die Einlassung des Beklagten er
kennen lassen, wie der Klageantrag zu verstehen ist. 
Allerdings können sich auch gewisse Härten ergeben, 
wie in dein vom Anwalt der Klägerin konstruierten Fall. 
Frn solcher dürfte aber immerhin selten Vorkommen. Der 
obige Standpunkt entspricht auch durchaus der Billig
keit Er eröffnet den Parteien eine Rechtsmittelinstanz, 
die "ihnen früher vielfach verlorenging Der Geschäfts
wert nach der RKostO. kann als Parallele nicht heran
gezogen werden. Für den Geschäftswelt gelten andere 
Grundsätze als für den Streitwert. Im übrigen bestimmt 
S 33 RKostO daß der Geschäftswert für eine notarielle 
Erklärung nach dem Anteil am Gegenstand des Ge-
schate zu^bemessen ^  Fall besteht allerdings
eine Ausnahme. Der ¡Teil, der auf den Beklagten als 
G äubiger-Miterbe entfällt, steht außer Streit. Diesen 
u. ..«Tu* „  n ich t zu leisten, er ist daher von dem Streit- 

r , S « ( S :  JW, 1037, 22S; RGZ. 156, 265

^ F ü r  der?' obengenannten Fall tr ifft diese Ansnalimc 
jedoch nicht zu. Der Beklagte gehört mit seinen drei 
Töchtern zwar zu der Erbengemeinschaft nach¡seiner ver
storbenen Tochter, nicht aber zu der Nacherbengeme.n- 
fchaft nach der Mutter der drei über ebenden Schwestern. 
Die Klage lautet auf Leistung an die drei überlebenden 
Schwestern als Nacherben. ^  GörIftz.
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Inwieweit sind „Mehrkosten“ 
des Simultananwalts erstattungsfähig?

Nach § 20 Abs. 5 RRAO. sind Mehrkosten, die bei 
Vertretung einer Partei vor einem Kollegialgericht durch 
einen bei ihm zugelassenen Rechtsanwalt dadurch ent
liehen 1 daß er seine Kanzlei nicht am Orte des Prozeß- 
Berichts hat (Simultananwalt), von der Gegenpartei nicht 
f,T erstatten Entsprechend kann der Armenanwalt diese 
Kosten weder nach § 124 ZPO. von dem in die Prozeß
kosten verurteilten Gegner beitreiben (vgl. §42 RRAO.) 
noch aus der Reichskasse erstattet verlangen (VO. vom 
30 April 1936 [RGBl. I, 406]). Vgl. ferner § 91 Abs. 2

Satz 1 ZPO.; §51 Abs. 3 u. 4 PatG.; §19 Abs. 3 u. 4 
GebrMustG.; § 32 Abs. 3 u. 4 WZG.

Die M e h r k o s t e n  des Simultananwalts bestehen in 
den Fahrkosten, Tage- und Abwesenheitsgeldern, u. U. 
auch Übernachtungsgeldern für Reisen zum Prozeßge
richt. Seine eigene Partei ist zur Tragung dieser Mehr
kosten selbstverständlich verpflichtet (§ 78 RAGebO.) — 
ihr gegenüber darf der Anwalt auf bar verauslagte Kosten 
auch nicht verzichten1) — und nach § 1 Abs. 3 ArmAnw- 
ErstG. sind Reisekosten, ihre Notwendigkeit vorausge
setzt, dem Armenanwalt grundsätzlich aus der Reichs
kasse zu ersetzen. Es fragt sich daher, ob und inwieweit 
trotz der eingangs zitierten, anscheinend jede Erstattung 
ausschließenden Gesetzesvorschriften ein Anspruch auch 
gegenüber der G e g e n p a r t e i  bzw. der Re i c hs k as s e  
gleichwohl begründet sein kann. Die Entscheidung hängt 
von der Auslegung des Begriffs der „Mehrkosten“  ab.

I.
Während man früher überwiegend die Reisekosten zum 

Kollegialgericht s c h l e c h t h i n  als Mehrkosten angesehen 
und ihre Erstattungsfähigkeit o hn e  w e i t e r e s  verneint 
ha t2), hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr die 
Auffassung durchgesetzt, daß die Gegenpartei bzw. die 
Reichskasse nur im E n d e r g e b n i s  nicht mit höheren 
Kosten belastet werden dürfe, als zu erstatten wären, 
wenn ein am Sitze des Prozeßgerichts ansässiger Anwalt 
die Vertretung geführt hätte3). Der Sinn des Gesetzes 
ist der, eine B e n a c h t e i l i g u n g  des Gegners bzw. der 
Reichskasse zu vermeiden, nicht aber, dieselben auf Ko
sten der erstattungspflichtigen eigenen. Partei des Sitnul- 
tananwalts zu b e g ü n s t i g e n .  Dieser Zweck wird nicht 
dadurch erreicht, daß e i n z e l n e  P o s t e n  — wie die 
Kosten für Reisen zum Prozeßgericht — äüs der Rech
nung herausgegriffen und als Mehrkosten gestrichen wer
den. Vielmehr kommt es darauf an, die durch Wahl des 
Simultananwalts tatsächlich entstandenen Kosten den
jenigen G e s a m t k o s t e n  gegenüberzustellen, die ent
standen wären, wenn die Partei durch einen am Sitze 
des Prozeßgerichts ansässigen Anwalt vertreten gewesen 
wäre. Erst die v e r g l e i c h e n d e  G e g e n ü b e r s t e l 
l u n g  dieser b e i d e r s e i t i g e n  G e s a m t k o s t e n  gibt 
ein vollständiges Bild, und nur der Ü b e r s c h u ß  der Ge
samtkosten bei Vertretung durch den Simultananwalt 
über die fiktiven Gesamtkosten bei Beauftragung eines 
am Sitze des Prozeßgerichts ansässigen Rechtsanwalts er
gibt die e n d g ü l t i g e n  M e h r k o s t e n ,  deren Erstat
tung versagt ist. Bei dieser Gegenüberstellung sind z u 
g u n s t e n  des Simultananwalts gewisse „Mehrkosten“  
zu berücksichtigen, die u m g e k e h r t  be i  V e r t r e t u n g  
d u r c h  e i nen  am S i t z e  des P r o z e ß g e r i c h t s  a n 
s ä s s i g e n  R e c h t s a n w a l t  e n t s t a n d e n  w ä r e n  und 
die durch Wahl des Simultananwalts „ e r s p a r t “  worden 
sind. Die Kosten, die der am Sitze des Prozeßgerichts 
ansässige Anwalt hätte in Rechnung stellen dürfen, sind 
freilich der H ö c h s t b e t r a g  dessen, was der Simultan
anwalt vom Gegner bzw. aus der Reichskasse erstattet 
verlangen darf.

II.
1. In Betracht kommen insbesondere die Kosten, die 

bei Annahme eines am Sitze des Prozeßgerichts ansässi
gen Anwalts durch I n f o r m a t i o n s r e i s e n  der Partei 
zu einem am Sitze des Prozeßgerichts ansässigen Anwalt 
entstanden wären. Dabei wird man einen Unterschied 
machen müssen, ob die Kostenerstattung bei der unter
legenen P a r t e i  — seitens der obsiegenden nach §§ 104ff. 
ZPO. bzw. des Simultananwalts nach §124 ZPO. — oder

>) Beschl. des Präs, der RR AK. v. 30. Jan. 1936: JW. 
1936, 367.

2) Vgl. OLG. Celle: JW. 1926, 1611; OLG. Düsseldorf: 
BiirBI. 1930, 8 ; OLG. Naumburg: Naumburger Kammer- 
Ztg. 1932, 70; KG.: JW. 1931, 1118; 1933, 2945 u. 1936,

8) Vgl. OLG. Hamm: JW. 1931, 1834; OLG. Kiel- IW  
1935, 2914; OLG. Köln: JW. 1937 3052; OLG Dresden^ 
JW. 1938, 1268; KG.: JW. 1938, 60; OLG Naumhnrn• 

» 39, 303; OLG. Breslau: HRR^1939



1448 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

ob sie vom Armenanwalt aus der Re i c h s k as s e  be
gehrt wird.

Im e r s t  er  en Falle gehören die Kosten für Informa
tionsreisen — ihre Notwendigkeit vorausgesetzt — zu den 
Prozeßkosten, die die unterlegene Partei nach § 91 ZPO. 
zu tragen gehabt hätte, wenn ein am Sitze des Prozeß
gerichts ansässiger Anwalt beauftragt worden wäre1). In 
diesem Falle bedeuten die Informationsreisen „Mehr
kosten“  in dem oben genannten umgekehrten Sinne; die 
unterlegene Partei würde sie dadurch, daß der obsiegende 
Teil einen Simultananwalt gewählt hat, an sich „erspa
ren“ . Hier würden daher die Informationskosten, in die 
vergleichsweise (fiktive) Oegenrechnung eingesetzt wer
den können, was praktisch bedeutet, daß sie der unter
legenen P a r t e i  gegenüber zum Ausgleich auf die durch 
Fahrten des Simultananwalts zum Prozeßgericht entstan
denen Kosten in Rechnung gestellt werden können. Ist 
die Partei zur Ausführung der Informationsreisen nicht 
in der Lage, z. B. wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder 
hohen Alters, so können auch Informationsreisen des 
A n w a l t s  zu r  P a r t e i  in Frage kommen6) und unter 
diesen besonderen Voraussetzungen auch als durch die 
Wahl des Simultananwalts erspart vergleichsweise heran
gezogen werden. Zu beachten ist stets, daß die Kosten 
notwendiger Informationsreisen — der Partei oder des 
Anwalts — grundsätzlich nur bis zur Höhe der bei 
Zwischenschaltung eines V e r k e h r s a n w a l t s  entstan
denen Kosten erstattungsfähig sind (vgl. unten unter 2).

Anders, wenn der A r m e n a n w a l t  Erstattung aus der 
R e i c h s k a s s e  verlangt. O h n e  w e i t e r e s  erstreckt 
sich das Armenrecht auf diese Kosten nicht (vgl. § 115 
ZPO.). Es kann sich nur darum handeln, ob und inwie
weit sie ausnahmsweise als „bare Auslagen“  i. S. von 
§ 72 DGKG. i. Verb. m. § 115 ZPO. auf die Reichskasse 
übernommen werden können. Hierbei ist zu beachten: 
Grundsätzlich muß auch die a r me  Partei die Reisen 
zur Information ihres Anwalts s e l b s t  bestreiten. Sie 
wird zur Tragung dieser Kosten auch trotz ihrer Armut 
meist in der Lage sein, wie die Erfahrung lehrt (vgl. 
auch § 115 Abs. 2 ZPO.). Nur in besonders gelagerten* 
A u s n a h m e f ä l l e n ,  wenn die Partei derart mittellos 
ist, daß sie — was eingehend zu begründen und gege
benenfalls glaubhaft zu machen ist — ohne Beeinträchti
gung des für sie und ihre Familie notwendigen Unter
halts auch diese Reisekosten nicht aufbringen kann, wird 
sich eine Bevorschussung aus der Reichskasse rechtfer
tigen lassen. Es handelt sich dabei um eine gesetzlich 
nicht geregelte Auswirkung des Armenrechts, die sich 
als notwendig erweisen kann, wenn nicht die arme Partei 
gegenüber einer im Besitze der erforderlichen Mittel 
befindlichen ungerechtfertigt benachteiligt werden so ll6). 
Immer wird eine solche Erstattung eine b e s o n d e r e  
E n t s c h e i d u n g  des Gerichts oder wenigstens des Vor
sitzenden voraussetzen, ähnlich wie die Bewilligung von 
Reisekostenvorschüssen an mittellose Parteien, deren per
sönliches Erscheinen angeordnet ist, auf Grund der AV. 
des RJM. v. 18. Aug. 1935: DJ. 1171. Eine „Ersparnis“  
der Re i c h s k a s s e  wird somit durch Beiordnung eines 
am Wohnort der Partei ansässigen Anwalts regelmäßig 
n i c h t  eintreten. Der Simultananwalt kann sich daher 
der R e i ch s k a s s e  gegenüber nur in besonders gelager
ten A u s n a h m e f ä l l e n  darauf berufen, daß bei Bei
ordnung eines am Sitze des Prozeßgerichts ansässigen 
Anwalts Informationsreisen notwendig gewesen* wären7). 
Auch hier lassen sich Fälle denken, in denen der am Sitze 
des Prozeßgerichts ansässige Armenanwalt s e i n e r s e i t s  
Informationsreisen zur Partei hätte ausführen müssen5), 
wenn auch die Beiordnung eines V e r k e h r s a n w a l t s  
dann regelmäßig vorzuziehen sein wird.

2. Wäre bei Wahl eines am Prozeßgericht ansässigen 
Rechtsanwalts die Zuziehung eines V e r k e h r s a n w a l t s  
erforderlich gewesen, z. B. bei schreibungew^ndten Par
teien, die keine Möglichkeit haben, durch Vermittlung 
Dritter (Verwandter, Bekannter) ihren Prozeßbevollmäch-

i) Vgl. KG.: JW. 1937: 3247.
5) Vgl. KG.: JW. 1936, 3588/9.
6) Vgl. Ga e d e k e :  JW. 1935, 744ff.
7) So OLG. Breslau, Beschl. v. 21. März 1941, 16 W 

1846/40.

tigten sachgemäß zu informieren, oder wenn der Prozeß
stoff wegen tatsächlichen Umfanges oder rechtlicher 
Schwierigkeiten die Einschaltung eines mit der Partei 
unmittelbar verkehrenden Anwalts erfordert hätte8), so 
können auch d ie  d u r c h  W a h l  des S i m u l t a n a n 
w a l t s  „ e r s p a r t e n “  K o s t e n  e i nes  V e r k e h r s 
a n w a l t s  in Rechnung gezogen werden, und zwar nicht 
nur der unterlegenen P a r t e i ,  sondern auch der 
Re i c h s k a s s e  gegenüber, da § 39 Abs. 2 RRAO. aus 
„besonderen Gründen“  auch die Beiordnung eines Ver
kehrsarmenanwalts zuläßt. Daß im Falle tatsächlicher 
Beiordnung die Frage der Notwendigkeit v o r  der Bei
ordnung geprüft worden wäre (vgl. §§ 39 Abs. 2, 41 
RRAO.), hindert nicht, sie hier der Kostenfestsetzung 
vorzubehalten. Zu beachten ist, daß der K o s t e n p u n k t  
nicht unbedingt ausschlaggebend sein darf, die Beiord
nung eines Verkehrsanwalts vielmehr auch dann geboten 
sein kann, wenn — möglicherweise billigere — Informa
tionsreisen nicht den gleichen Wert gehabt hätten9).

3. Ein besonders häufiger Fall ist der, daß am W o h n 
s i t z  des S i m u l t a n a n w a l t s  ein B e w e i s t e r m i n  
stattfindet, wofür der Simultananwalt die Reisekosten 
eines am Sitze des Prozeßgerichts ansässigen Rechts
anwalts, für den der Beweistermin ein a u s w ä r t i g e r  
gewesen wäre, in Gegenrechnung stellt. In diesem Punkte 
haben die Gerichte bis in die jüngste Zeit besondere 
Zurückhaltung üben zu müssen geglaubt, meist mit der 
Begründung, daß es sich um f i n g i e r t e  Kosten han
dele, die der Simultananwalt nicht erstattet erhalten 
könne10). Im Grunde besteht indes kein Unterschied 
gegenüber den Informationskosten, deren Berücksichti
gung allgemein anerkannt wird (vgl. oben unter 1). Man 
hat auch hier lediglich zu fragen, welche Kosten ent
standen wären, wenn ein am Si t zedes ' Prozeßger i cht s  
ansässiger Rechtsanwalt die Vertretung geführt hätte.

Dabei wird von folgenden Gesichtspunkten auszugehen 
sein: Grundsätzlich hat jede Partei ein Recht darauf, auch 
bei auswärtigen Beweisterminen durch einen Rechts
anwalt vertreten zu sein u ). Es kann sich im allgemeinen 
nur darum handeln, ob die Wahrnehmung des Beweis
termins durch den Hauptprozeßbevollmächtigten* erforder
lich war, oder ob die Beauftragung eines am Sitze des 
auswärtigen Gerichts wohnenden Rechtsanwalts ausge
reicht hätte12 * 14). Diese Grundsätze gelten an sich auch für 
den Armenanwalt. § 1 Abs. 3 ArmAnwErstG. enthält — 
richtig verstanden — nur eine Umkehrung der Beweis
last; denn die Voraussetzung der Erforderlichkeit ist allen 
Auslagen gemeinsam 1S). Daneben besteht im Armenrecht 
die Möglichkeit der Beiordnung eines besonderen Anwalts 
nach §§ 39 Abs. 2 41 RAO., wenn „besondere Umstände 
dies erfordern“ . Auch der Armenanwalt wird nach Mög
lichkeit die billigste Maßnahme zu wählen haben, sofern 
sie zur Vertretung der Parteirechte ausreicht11).

Soweit hiernach ein am Sitze des Prozeßgerichts an
sässiger Rechtsanwalt den auswärtigen Beweistermin hätte 
selbst wahrnehmen oder durch einen am Orte des Beweis
termins ansässigen* Anwalt hätte wahrnehmen lassen dürfen, 
wären gleichfalls „Mehrkosten“  erwachsen, die durch 
Wahl des Simultananwalts „erspart“  worden sind. Ein 
stichhaltiger Grund, weshalb hier ausnahmsweise k e i n  
A u s g l e i c h  stattfinden und dem eingangs erwähnten 
Grundsatz zuwider die unterlegene Partei bzw. die 
'Reichskasse auf Kosten des Simultananwalts oder seiner 
Partei b e v o r t e i l t  werden sollte, ist nicht ersichtlich. 
Der bereits angedeutete Gesichtspunkt, daß der Simul
tananwalt durch Wahrnehmung des an seinem Wohnort 
abgehaltenen Beweistermins k e i n e  R e i s e k o s t e n  ge
habt habe und f i n g i e r t e  Kosten nicht erstattungsfähig 
seien, ist nicht stichhaltig. Dabei wird übersehen, daß

8) Vgl. W i l l e n b ü c h e r  a. a.O. S. 109 und die da
selbst zitierten Entscheidungen.

9) KG., Beschl. v. 24. Dez. 1936, 30 W 6924/36.
10) Vgl. die Zusammenstellung b e i G e l i n s k y - M e y e r ,  

„Armenanwaltskosten“ , 3. Aufl., S. 185—187.
k ) RGZ. 51, 11 ff.
12) Vgl. W i l l e n b ü c h e r  a. a. O. S. 107.
10) KG.: JW. 1936, 1792.
14) Vgl. Ga-edeke:  JW. 1936, 1745; „ArmAnwG.“

S. 63 und die dort zit. Entscheidungen.
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der Simultananwalt Reisekosten für den B e w e i s 
t e r m i n ,  die ihm allerdings nicht entstanden sind, g a r 
n i c h t  f o r d e r t ,  sondern daß er seine t a t s ä c h l i c h e n  
K o s t e n  f ü r  Re i sen  zum P r o z e ß g e r i c h t  erstattet 
verlangt, zu deren Begründung er die (fiktiven) Reise
kosten eines beim Prozeßgericht ansässigen Rechtsan
walts nur v e r g l e i c h s w e i s e  heranzieht, nicht anders 
als die Kosten für Informationsreisen der Partei, die in 
Wirklichkeit auch nicht ausgeführt worden sind7). Zu be
achten ist indes folgende, mehr technische Besonderheit: 
Während ein am Sitze des Prozeßgerichts wohnhafter 
Armenanwalt die Frage der Erforderlichkeit und damit 
der Erstattungsfähigkeit der Reisekosten v o r  der Wahr
nehmung des Beweistermins zur Entscheidung des Ge
richts bringen kann15), wird der Simultananwalt grund
sätzlich auf die n a c h t r ä g l i c h e  Kostenerstattung zu 
verweisen sein. Da die Beweisaufnahme an seinem 
Niederlassungsort stattfindet, kann er im Gegensatz zu 
seinem am Sitze des Prozeßgerichts ansässigen Kollegen 
seine Tätigkeit nicht von der Zuerkennung besonderer 
Reisekosten abhängig machen.

Im wesentlichen das gleiche g ilt für den verwandten: 
Fall, daß die Beweisaufnahme zwar nicht am Nieder- 
lassüngsort des Simultananwalts, aber an einem für den 
Simultananwalt — z. B. wegen der größeren Nähe cxler 
der besseren Verkehrsverbindungen — leichter und des
halb mit geringerem Kostenaufwand erreichbaren Ort 
stattfindet. Auch hier kann sich der Simultananwalt auf 
die bei Wahrnehmung durch einen am Sitze des Prozeß
gerichts ansässigen Anwalt entstandenen höheren Kosten 
berufen. In diesem Falle wird der Armenanwalt auch eine 
Vorentscheidung über die Erforderlichkeit der Reise ver
langen können, da er hier eine Reise tatsächlich ausführt.

III.
Im vorstehenden sind die Kosten des Simultananwalts 

nur nach der rechts g r u n d s ä t z l i c h  en Seite behandelt. 
Im einzelnen Falle bleibt jeweils zu prüfen, ob der 
Kostenansatz auf Grund der s o n s t i g e n  a l l g e m e i 
nen B e s t i m m u n g e n  gerechtfertigt ist eine Frage, 
die indes mit dem Simultananwalt als solchem nichts zu 
tun hat So wird insbesondere zu prüfen sein, ob der 
Simultananwalt beim Prozeßgericht noch a n d e r e  Ter
mine wahrgenommen hat; in diesem Falle sind die Reise
kosten a n t e i l i g  zu berechnen (§ 79 Abs. 3 RAGebO.).

LGR. Dr. R o b e r t  B e r g e r ,  Gleiwitz.

15) Vgl. W i l l e n b ü c h e r  a.a.O. S. 210.

Besondere Vertragsbedingungen 
des Einheitsbauvertrages für Hochbauten

Die außerordentlichen Bauaufgaben des Großdeut
schen Reiches zur Zeit und in der Zukunft erfordern

klare und eindeutige Vertragsbedingungen zwischen Auf
traggeber und Auftragnehmer“ , sagt das Vorwort sehr 
zutreffend. Diesem Zweck kommt der Einheitsbauvertrag 
zum Teil auch nach, und zwar durch die formularmaßige 
„Verhandlung zur Ergänzung des Angebots“ , die für 
den einzelnen Bauvertrag eine erschöpfende Festlegung 
aller Vertragsunterlagen, der für den Vertragsinhalt not
wendigen Vereinbarungen und Bestimmungen, Zeich
nungen u. dgl. sowie für die Bauausführung die not
wendigen Sicherungen der vereinbarten Ausführungsweise
anstreben und soweit wie möglich auch erreichen. Der
artige formularmäßige „Verhandlungen zur Ergänzung 
des Angebots“  sind auch für sonstige Unterzweige der 
Bauwirtschaft wünschenswert. Die weiter zum Einheitsbau
vertrage gehörigen „besonderen Vertragsbedingungen“ 1) 
erfüllen m. E. aber den beabsichtigten Zweck nicht. Hier 
ist grundsätzlich zu sagen, daß die Typisierung des Ver
trages — und sei es auch nur für einzelne Unterarten 
eines Wirtschaftszweiges, wie des Hochbaues innerhalb 
der Bauwirtschaft — nicht gefördert werden kann, wenn 
unter Zugrundelegung einer allgemein für den betreffen
den Wirtschaftszweig maßgeblichen Vertragsnorm wie 
der Verdingungsordnung für Bauleistungen Din 1961 da
neben noch für die einzelnen Unterarten „besondere“  
Bedingungen aufgestellt werden, die in Wirklichkeit aber 
in der Hauptsache nur eine inhaltliche Wiederholung der 
Grundnorm sind und im übrigen nur nicht immer klare 
Erläuterungen, überflüssige Zusätze und theoretische und 
somit praktisch wenig brauchbare Definitionen enthalten. 
Was die Praxis braucht, sind klare und auch für den 
Nichtjuristen verständliche Bestimmungen in möglichst 
knapper Form, die die Übersichtlichkeit des ohnehin 
regelmäßig genug umfangreichen Vertragswerkes ge
währleistet. So gesehen sind die besonderen Bedingun
gen des Einheitsbauvertrages für Hochbauten kein Fort
schritt. Das,, was an Erläuterungen und allgemeingehal
tenen Ergänzungen für die einzelnen Unterzweige der 
Bauwirtschaft noch notwendig ist, kann in besonderen 
Erläuterungsbüchern geschehen, ähnlich wie ich dies in 
meinem „Bauvertrag, Erläuterungen zur Verdingungs
ordnung für Bauleistungen, 3. Auflage“  versucht habe. 
Wie dort gezeigt, bedarf die VOB. selbst noch ver- 
schiedentlicher Verbesserungen. Sie zuerst vorzunehmen, 
erscheint notwendiger als die Aufstellung „besonderer 
Bedingungen“  für einzelne Zweige der Bauwirtschaft. 
Andernfalls wird das Gebiet des Bauvertrages nicht ge
fördert, sondern die Gefahr weiterer Zersplitterung und 
Unklarheiten heraufbeschworen, die auch nicht durch die 
Erfüllung der am Schlüsse des Vorworts der besonderen 
Bedingungen zum Einheitsbauvertrage ausgesprochenen 
Bitte um einzelne Verbesserungsvorschläge behoben 
werden kann.

RA. Dr. E p l i n i u s ,  Berlin.

!) Verlag Rudolf Müller, Eberswalde.

Reichspressechef D r . O t t o  D i e D i c h - D ' e  g e i s t i g e n  
G r u n d l a g e n  des neuen Eur op a .  Benin iya i. 
Zentralverlag der NSDAP., Frz. Eher Nachf., GmbH. 
36 S. Preis brosch. 0,80 ¡UM. _
Zwischen der hier im Druck erschienenen Prager An

sprache und der im Jahre 1934 in Köln über „Die philo
sophischen Grundlagen des Nationalsozialismus gehal
tenen Rede des Reichspressechefs besteht ein unmittel
barer Zusammenhang. Denn beide Male sind aus der 
durch den Nationalsozialismus vollzogenen „koperni- 
kanischen Wendung des Geistes“ , d. h. aus der Wendung 
vom Ich zum Wir, entscheidende Folgerungen für das 
soziale, politische und geistige Leben gezogen worden 
ü  für das Zusammenleben der einzelnen Menschen eines 
Volkes hier und für das Zusammenleben der Volker des 
Kontinents dort. Auch diese Rede eines jahrelangen Mit- 
orheiters des Führers beweist schlagartig, wie tief und 
wie natürlich zugleich die Verbindung zwischen der Auf
fassung vom innerstaatlichen Leben eines Volkes und 
der Auffassung vom zwischenstaatlichen Leben der Völ

ker ist. In seiner neuen Rede zieht der Reichspressechef 
daher zahlreiche Parallelen zwischen der Innenpolitik des 
nationalsozialistischen Reiches und der vom National
sozialismus im Verein mit dem Faschismus erstrebten 
Neugestaltung des europäischen Friedens. Er spricht aus
drücklich von der „Projektion“  der innervölkisch be
währten Grundsätze auf das Gebiet des Internationalen 
(S. 26) und begegnet den „Vorwürfen“ , die heute von 
seiten Englands gegen das Deutsche Reich erhoben wer
den, mit denselben Argumenten wie in seiner Kölner 
Rede, die sich mit ähnlichen „Vorwürfen“  gegen die 
NSDAP, und ihre Philosophie auseinandersetzte. Wie im 
Inneren des Reiches der Sozialismus der Leistung der 
allen die gleiche Chance des Aufstiegs gibt, verw irk
licht worden sei, so solle auch im Leben der Völker 
an die Stelle einer lebenszersetzenden Gleichmacherei 
das Leistungsprinzip als der Garant einer gemeinsamen 
Höherentwicklung gesetzt werden. Wie innerhalb der 
deutschen Volksgemeinschaft eine natürliche Rann 
Ordnung errichtet worden sei, so bilde die Idee einer
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rassisch gegliederten, aber organisch gebundenen Ord
nung der Völker das Ziel, für das Deutschland und 
Italien kämpfen. So wird dieser Krieg als das gewertet, 
was er in seinem tiefsten Wesen ist: ein Kampf der 
Geister oder der Weltanschauungen. In diesem Ringen 
wird die sozialistische Idee der jungen Völker Europas 
ebenso siegreich sein, wie sie es einst im inneren Kampf 
um die Macht gewesen ist. An die Stelle plutokratischer 
Vorrechte werden die allgemeinen Menschenrechte tre
ten und eine Ordnung des Friedens und der Ehre herauf
führen. Dozent Dr. D i e t z e ,  Kiel.

Prof. Dr. K a r l  L a r e n z :  H e g e l i a n i s m u s  u n d  
p r e u ß i s c h e S t  a a t  s i d e e. Die Staatsphilosophie 
Joh. Ed. Erdmanns und das Hegelbild des 19. Jahr
hunderts. Hamburg 1941. Hanseatische Verlagsanstalt. 
69 S. Preis kart. 3,60 SUt.
In den letzten anderthalb Jahrzehnten ist die Literatur 

über Hegel, wenn man vor allem an die Werke von 
Haering, Glöckner, Hoffmeister, Busse, Dulckeit, Schwarz 
und nicht zuletzt Karl Larenz selbst (vgl. vor allem 
dessen „Die Rechts- und Staatsphilosophie des deutschen 
Idealismus und ihre Gegenwartsbedeutung“  in „Staats
philosophie“  von Günther Holstein und Karl Larenz, 
München und Berlin 1933) denkt, in einem Ausmaße be
reichert und damit das den wahren Sinn der Philosophie 
des Meisters erschließende Verständnis gefördert worden 
wie nie zuvor. Es läßt sich nicht verkennen, daß bei 
diesem mit geradezu philologischer Akribie betriebenen 
Erschließurigsprozeß die sozialphilosophische Seite des 
Hegelschen Systems ganz besonders eindrucksvoll in den 
Vordergrund gerückt ist und sich immer mehr die Über
zeugung erhärtet hat, daß dieses gewaltigste und ge
schlossenste Lehrgebäude des deutschen Idealismus von 
gemeinschaftspolitischen Zielsetzungen _ seinen _ Ausgang 
genommen hat und, man mag über seine Beziehung zu 
den uns heute bewegenden Fragen denken wie man w ill, 
in seiner von Werk zu Werk fortschreitenden Entwick
lung als eine Sozialmetaphysik gewertet werden muß, 
wie sie in der Geschichte des abendländischen Denkens 
nicht ihresgleichen hat und als staatsphilosophische Lei
stung nur mit den Werken von Platon und Hobbes ver
glichen werden kann.

Als noch zu lösende Aufgabe der Hegelforschung bleibt 
eine Darstellung des Hegelianismus, d. h. die seit langem 
empfundene Notwendigkeit, über das bisher nur lücken
haft vorliegende, z. T. gänzlich unzulängliche und ver
altete Schrifttum hinaus erneut zu untersuchen, welchen 
geistigen Einfluß Hegel im 19. Jahrhundert ausgeübt hat 
und wie es im Zeichen der herrschenden politischen und 
sozialen Strömungen zu den geradezu grotesken Ver
zerrungen des Hegelbildes und den sei es liberalistischen, 
oder marxistischen Entstellungen seiner Staatslehre hat 
kommen können. Die vorliegende, m it vorbildlicher Klar
heit abgefaßte Schrift von K a r l  La r enz ,  die aus einem 
in Kiel und in Weimar gehaltenen Vortrag hervorgegangen 
ist, macht es sich zur Aufgabe, nach einer kurzen, die 
geistige Situation beleuchtenden Einleitung an Hand der 
Art, wie einer der nächsten Schüler Hegels, der Hallenser 
Philosophiehistoriker Johann Eduard Erdmann, der Hegel 
noch drei Semester ab Herbst 1826 in Berlin gehört hatte, 
in seinen 1851 veröffentlichten „Philosophischen Vor
lesungen über den Staat“  dessen Staatslehre verflacht hat, 
zu zeigen, welche Bewandtnis es mit der gedankenlos 
weitergetragenen Kennzeichnung Hegels als des „preußi
schen Staatsphilosophen“  und „Philosophen der Restau
ration“  gehabt hat. Es gelingt dem Verf., den Nachweis 
zu erbringen, daß es vor allen Dingen Erdmann gewesen 
ist, der die Hegelsche Staatslehre ins Preußische um
gedeutet und ihr den in die Zukunft weisenden, all
gemeindeutschen sowie die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der kommenden Zeit genial deutenden Sinn 
genommen hat. Nicht Hegel, sondern Erdmann verdient 
nach Larenz die Bezeichnung eines „preußischen Staats
philosophen“ , was mit dem Umstand, daß für ihn als 
Livländer Preußen das große politische Erlebnis gewesen 
war, durchaus übereinstimmt. 1

Im einzelnen führt L a r e n z  aus, daß sich Erdmanns 
Staatslehre von derjenigen Hegels vor allem hinsichtlich

der Auffassung über die bürgerliche Gesellschaft, den 
Volksgeist und die Geschichtsphilosophie unterscheidet, 
und zwar insofern, als er die berufsständischen Gedanken 
des Meisters, seine auch die natürliche Seite des Lebens 
berücksichtigende Lehre vom Volksgeist und nicht zu- 
letzt den geschichtsphilosophischen Ausblick preisgibt, 
um eine Lehre vom Staate zu bieten, die im Sinne einer 
allgemeinen Staatslehre lediglich darauf abzielt, das ab
strakt-allgemeine Wesen des Staates zu bestimmen, und 
so im Grunde das preußische Vorbild verabsolutiert. M it 
Recht macht L a r e n z  darauf aufmerksam, daß Erdmann 
Hegel lediglich aus der Spätform seines Systems be
greift, daß ihm der tiefe Zusammenhang mit der Ge
samtentwicklung des Denkers, insbesondere mit der Ent
faltung seiner gemeinschaftsethischen Anschauungen seit 
der Jugendzeit entgangen ist. Der Verf. schließt seine 
Schrift, indem er Eidmann in den Zusammenhang der 
Entwicklung des Hegelianismus des 19. Jahrhunderts 
hineinstellt. Die Schrift ist als eine höchst wertvolle Be
reicherung der Hegelliteratur zu begrüßen und sei allen 
denjenigen, denen vom rechts- und staatsphilosophischen 
Standpunkt aus an einer vertieften Erkenntnis der Pro
bleme des Hegelianismus gelegen ist, wärmstens emp
fohlen. Dr. F r i e d r i c h  B ü l o w ,  Berlin.

U r k u n d e n s t e u e r g e s e t z  vom 5. Mai 1936 mit amt
licher Begründung, Durchführungsbestimmungen und 
anderen ergänzenden Bestimmungen nebst Einführung. 
Kommentar von Dr. K u r t  E i f f l e r ,  MinR. im RFM. 
2., neubearbeitete Aufl. Berlin 1941. Verlag Walter 
de Gruyter & Co. 775 S. Preis geb. 18 31M.
Der Ei f f (ersehe Kommentar zum UrkStG. verfolgt 

nach den Ausführungen des Verf. in der Vorbemerkung 
zur 1. Aufl. das Ziel, das im gleichen Verlag in der
11. Aufl. erschienene Erläuterungsbuch zum preußischen 
StempStG. auf die Urkundensteuer umzustellen. Diese 
Aufgabe wurde zweifellos schon in der 1. Aufl. vorzüg
lich gelöst. Die nun vorliegende 2. Aufl. ist auf den 
neuesten Stand gebracht; insbesondere sind die einschlä
gige Rechtsprechung und die ergangenen Verwaltungs- 
anordnungen seit Erscheinen der l.A u fl. lückenlos be
rücksichtigt.

Der Kommentar bringt nunmehr zu Eingang auch den 
Gesetzestext des UrkStG. Anschließend wird -eine gut 
gegliederte und übersichtliche Einführung gebracht und 
dann der allgemeine Teil der amtlichen Begründung 
wiedergegeben. Hieran schließen sich die Erläuterungen 
zu den einzelnen Bestimmungen des UrkStG. an, wobei 
man in der neuen Auflage als erfreulich empfindet, daß 
durch Inhaltsübersichten und die Verwendung von Fett
druck die Übersichtlichkeit der Erläuterungen sehr ge
wonnen hat. Vor den Erläuterungen zu jeder Gesetzes
bestimmung sind die einschlägigen Teile der amtlichen 
Begründung abgedruckt. Die Durchführungsbestimmun
gen zum UrkStG., die sich an dieses anschließen, sind 
ebenfalls mit kurzen Erläuterungen versehen, die dem 
Leser sehr willkommen sein werden. Den Abschluß b il
det die Wiedergabe ergänzender Vorschriften, der Ab
druck von Auszügen aus verschiedenen mit dem UrkStG- 
im Zusammenhang stehenden Gesetzen und Verordnun
gen sowie der einschlägigen Allgemeinen Verfügungen 
des RJM. und der Erlasse des RFM. Das alphabetische 
Verzeichnis ist gegenüber der l.A u fl. erweitert und ver
bessert, was das Auffinden von Einzelfragen und Ent
scheidungen in mancher Richtung erleichtert.

Abschließend kann gesagt werden, daß das vor
liegende Buch die Tradition des früheren E i f f l e r schen 
Kommentars zur preußischen Stempelsteuer auf dem Ge
biete des Urkundensteuerrechts glücklich fortgesetzt hat 
und daß die vorliegende 2. Aufl. ein zuverlässiges und emp
fehlenswertes Hilfsmittel auf diesem Rechtsgebiete ist, 
das der Benützer, nachdem nunmehr so ziemlich alle bei 
Einführung des Gesetzes bestehenden Streitfragen durch 
Entscheidungen oder Verwaltungsanordnungen geklart 
sind, durch mehrere Jahre wird benützen können, ohne 
eine Änderung der in ihm wiedergegebenen Meinungen 
durch neuere Entscheidungen befürchten zu müssen.

Notar Dr. S e y b o l d ,  Sulzbach-Rosenberg.
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Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
aus dem Strafrecht S. 1451 N r. 2 ; Testamentsgesetz S. 1464 N r. 18; Zwangsversteigerungsrecht S. 1481 N r. 31

Strafrecht

1* RG. — §52 Abs. 2 StGB. Zwei Personen sind dann 
keine Verlobten i. S. des § 52 Abs. 2 StGB., wenn auch nur 
eine von ihnen innerlich ihr Versprechen nicht ernst ge
meint hat.

(RG., 4. StrSen. v. 25. April 1941, 4 D 171/41.) [He.]
*

** 2 . RG. — § 185 StGB. In dem Einverständnis eines 
Mädchens unter achtzehn Jahren mit an ihm vor genom
menen unzüchtigen Handlungen kann ein Verzicht auf die 
Geschlechtsehre nur dann gefunden werden, wenn dar-

fetan ist, daß das Mädchen nicht nur die Bedeutung der 
at als einer unzüchtigen Handlung, sondern auch den Be

griff der Geschlechtsehre erfaßt und weiter erkannt hat, 
daß die Einwilligung in eine unzüchtige Handlung die 
Preisgabe der Geschlechtsehre in sich schließen kann, f )  

Der Angekl. hat mit der am 4. Mai 1925 geborenen L. 
im Dezember 1939 den Beischlaf ausgeübt und ihr bei Zu
sammenkünften im Januar und Februar 1940 wiederholt 
an den Geschlechtsteil gefaßt. Er ist deshalb wegen fort
gesetzter tätlicher Beleidigung verurteilt worden.

Die StrK. führt aus, daß der Angekl. bei dem bereits 
durch seinen Stiefvater verdorbenen Mädchen kein Wider
streben gefunden habe, nimmt also an, daß die L. mit den 
unzüchtigen Handlungen des Angekl. einverstanden war. 
Darüber, welche rechtliche Bedeutung diesem Einverständ
nis für die Schuldfrage beizumessen war, hat sich die StrK. 
nicht geäußert. Die Rev. macht geltend, die L. habe den 
Begriff der Geschlechtsehre erfaßt und sei sich dessen be
wußt gewesen, daß die Duldung der unzüchtigen Hand- 
lungen die Preisgabe der Geschlechtsehre m sich schließe; 
es liege deshalb keine Beleidigung vor, so daß der Angekl. 
hätte freigesprochen werden müssen.

Die Rev. kann keinen Erfolg haben. Die StrK. hat sich 
allerdings über die rechtliche Bedeutung des Einverständ
nisses der L. nicht, wie sie es hätte tun sollen, nn Urteil 
geäußert Das ist aber offensichtlich nur deshalb unter
blieben weil sie dem Einverständnis des zur Zeit der Tat 
noch nicht einmal 15 Jahre alten Mädchens, auch wenn 
es von seinem Stiefvater verdorben war, keine Bedeutung 
beigemessen hat. Diese Auffassung läßt keinen Rechts

Zu der Fra°e, welche rechtliche Bedeutung dem Einver
ständnis von Mädchen unter 18 Jahren mit an ihnen vor
genommenen unzüchtigen Handlungen zukommt, nimmt 
das RG in ständiger Rspr. den Standpunkt ein, daß in dem 
Einverständnis ein Verzicht auf die Geschlechtsehre nur 
dann gefunden werden kann, wenn dargetan ist, daß das 
Mädchen nicht bloß die Bedeutung der Tat als einer un
züchtigen Handlung, sondern auch den Begriff der Ge
schlechtsehre erfaßt und weiter erkannt hat, daß die Ein
willigung in eine unzüchtige Handlung die Preisgabe der 
Geschlechtsehre in sich schließen kann (RGSt. 41, 392; 
71 349 =  IW. 1937, 3087 *»; RGZ. 60, 34; RGUrt. 1 D 28/38 
vom 11 Febr. 1938: DStR. 1938, 390; RGUrt. 5 D 188/38 
v 0 Mai 1938: JW. 1938, 1879«; RGUrt. 2 D 769/38 vom 
26 Tan 1939: DR. 1939, 233°). Auch die Entscheidung 
RGSt 73 113, 116 Abs. 4 w ill nichts anderes besagen, wie 
der 3 Sena* der diese Entscheidung erlassen hat, in RGUrt.
3 D 356/40 v. 14. Nov. 1940: DR. 1941, 1475 ausgespro-

ChIn der eben erwähnten Entscheidung 2 D 769/38 wird 
ausgeführt, daß nach der Erfahrung des Lebens, wenn nicht 
besondere Umstände dagegen sprechen, davon ausgegangen

werden könne, daß ein normales Mädchen von über 17 Jah
ren, das sich dreimal hingibt, wisse, daß der außereheliche 
Beischlaf notwendig die Preisgabe der Geschlechtsehre be
deutet. In der gleichfalls schon angeführten Entscheidung 
5 D 188/38 ist das gleiche von einem normalen Mädchen 
von 16 Jahren angenommen. In der Entscheidung RGSt. 
74, 224, 226 Abs. 2 =  DR. 1940, 1514 2 ist darin, daß noch 
nicht 16 Jahre alte Burschen Geschlechtsverkehr mit einer 
42jährigen Frau gesucht und ausgeübt haben, noch kein 
ausreichender Grund für die Annahme gefunden worden, 
die Burschen hätten durch sittliche Verdorbenheit ihre Ge
schlechtsehre schon eingebüßt oder seien mindestens in 
geschlechtlichen Dingen" erfahren genug gewesen, um zu 
erkennen, daß ihr Verhalten geeignet sein konnte, die eigene 
Geschlechtsehre freiw illig preiszugeben. In der Entschei
dung RGSt. 60, 34, 36 Abs. 2 ist die Berufung auf das Ein
verständnis eines 15jährigen Mädchens grundsätzlich als 

. bedeutungslos erklärt. Die Frage, ob etwa bei schon ge
schlechtlich erfahrenen und selbständig lebenden Mädchen 
Verhältnisse denkbar sind, die einen anderen Standpunkt 
rechtfertigen, ist dahingestellt gelassen. Daß die Einwilli
gung einer Fünfzehnjährigen in den Beischlaf die Beleidi
gung auch dann nicht ausschließt, wenn das Mädchen be- 
scholten ist, wird in RGUrt. 1 D 28/38 v. 11. Febr. 193S: 
DStrR. 38, 390 im Anschluß an das RGUrt. 2 D 99/30 vom
31. März 1930: JW. 1931, 136527 ausgeführt.

Im vorl. Falle war die L., die bei ihrer Mutter und ihrem 
Stiefvater wohnte, zur Zeit der Tat noch nicht einmal 
15 Jahre alt. Sie war allerdings von ihrem Stiefvater ver
dorben. Trotzdem bedeutet es keinen Rechtsirrtum, wenn 
die StrK. in ihrem Einverständnis keinen Rechtfertigungs
grund der Straftat des Angekl. erblickt hat. Solchen kaum 
dem Schutze des § 176 Abs. 1 Nr. 3 StGB.. entwachsenen 
Kindern kann, auch wenn sie von gewissenlosen Personen 
verdorben sind, nicht die Entscheidung darüber zukommen, 
ob andere mit ihnen straflos den Geschlechtsverkehr aus
üben und unzüchtige Handlungen vornehmen dürfen. Nicht 
sie sind die Hüter ihrer Geschlechtsehre, sondern ihre ge
setzlichen Vertreter. Ihre Ehre und ihre Bewahrung vor 
Verderbung und weiterer Verderbung ist nicht ausschließ
lich für sie selbst, sondern auch für ihre Eltern und ihre 
Geschwister sowie die Allgemeinheit von Bedeutung.

Kommt aber der Einwilligung der L. hiernach ohne wei
teres keine rechtliche Bedeutung zu, so kann sich der An
gekl. auch nicht darauf berufen, er habe angenommen, daß 
das Einverständnis eines solchen Mädchens den Tatbestand 
der Beleidigung ausschließe. Denn er beruft sich dann nur 
auf einen für die Schuldfrage unbeachtlichen Strafrechts
irrtum (RGSt. 71, 349, 350 Abs. 2 =  JW. 1937, 3087 7>). 
Anders wäre es, wenn die L. schon 16 oder 17 Jahre alt 
gewesen wäre und der Angekl. irrtümlich angenommen 
hätte, daß sie nicht nur die Bedeutung der Tat als einer 
unzüchtigen Handlung, sondern auch den Begriff der Ge
schlechtsehre erfaßt und weiter erkannt hätte, daß die Ein
willigung in eine unzüchtige Handlung die Preisgabe der 
Geschlechtsehre in sich schließen kann. In diesem Falle 
hätte ein beachtlicher Irrtum nach § 59 StGB, vorliegen 
können (RGSt. 71, 349, 350 Abs. 2). Dem Urteil ist aber zu 
entnehmen, daß der Angekl. das Alter der L. gekannt hat 
Auch in der Rev. wird das nicht bestritten und nur betont' 
daß das Mädchen sittlich verdorben war. ’

Daß der Angekl sich bewußt war, daß sein Verhallen 
mnkende Kundgebung darstelle, ist ohne wei 

teres deshalb anzunehmen, weil ihm bei der E rk e n n t 
der Unzüchtigkeit seiner Handlungen dieses B ew ,X w  
gegenüber einer so unerwachsenen Person 8
haben kann, mithin auch nicht gefehlt hat (RGSt! 24,̂ OU

182*
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45, 344; 60, 34, 37). Wie bei Mädchen unter 14 Jahren die 
Beleidigung auch bei Einwilligung und bei Bescholtenheit 
des Mädchens nicht ausgeschlossen wird, da ein beacht
licher Verzicht eines Kindes auf seine Ehre nicht möglich 
ist (ROSt. 45, 344, 345; 60, 34), so ist auch bei Mädchen, 
die zwar 14 Jahre, aber noch nicht 15. Jahre alt sind, in 
aller Regel ein beachtlicher Verzicht im Falle der Ein
willigung und der Bescholtenheit nicht anzunehmen. Die 
Bescholtenheit einer Person kann im Einzelfall einer an 
sich beleidigenden Kundgebung den Charakter der Belei
digung nehmen (RGSt. 60, 34, 35; RGUrt. 1 D 1008/35 vom 
28. April 1936). Allein bei Kindern, die einer nach vor
stehenden Ausführungen beachtlichen Einwilligung in eine 
unzüchtige Handlung nicht fähig sind, ist die Bescholten
heit für die Frage, ob sie beleidigt werden können, ohne 
entscheidende Bedeutung (RGUrt. 1 D 28/38 v. 11. Febr. 
1938: DStrR. 38, 390; RGUrt. 2 D 171/39 v. 12. Juni 1939). 
Darauf, ob die L. das Verhalten des Angekl. ihr gegenüber 
als. Beleidigung empfunden hat, kommt es nicht an (RGSt. 
70, 245, 250 Abs. 2 mit weiteren Entsch. =  JW. 1936, 222925; 
RGSt. 71, 349, 350 Abs. 3).

(RG., 2. StrSen. v. 10. A p ril 1941, 2 D 69/41.) [He.]

Anmerkung: I. W ir verweisen zunächst auf unsere aus
führliche Behandlung der Frage der Beleidigung bei 
Sittlichkeitsdelikten und bei sonstigen unzüchtigen Hand
lungen mit jugendlichen Personen, die w ir anläßlich des 
RGUrt. 3 D 536/40 v. 14. Nov. 1940 in DR. 1941, 1475 vor
gelegt haben.

1!. Das dortige Urteil hatte im Anschluß an RGSt. 71, 
349 und die ständige Rspr. des RG. angenommen, es 
liege bei einem Mädchen unter 18 Jahren darin, daß es 
in eine unzüchtige Handlung einwilligt, dann ein w irk 
samer, die Beleidigung ausschließender Verzicht auf die 
Geschlechtsehre, wenn clargetan ist, daß das Mädchen 
nicht nur die Bedeutung der Tat als einer unzüchtigen 
Handlung, sondern auch den Begriff der Geschlechtsehre 
erfaßt hat und erkennt, daß die M itwirkung bei einer 
unzüchtigen Handlung oder die Einwilligung in eine solche 
die Preisgabe der Geschlechtsehre in sich schließen kann.

W ir glaubten dieses Urteil nicht als befriedigend an- 
sehen zu können, weil es die Geschlechtsehre der noch 
nicht 18jährigen als ein rein i n d i v i d u e l l e s  Gut be
handelt, das allein der persönlichen Verfügung der Jugend
lichen selbst unterliege. Demgegenüber bedarf die „Ver
fügungsbefugnis“ , deren Vorhandensein stets die Voraus
setzung rechtlich wirksamer Einwilligung ist, in jedem 
Einzelfall besonderer Prüfung. Auch die A l l g e m e i n 
h e i t  nimmt an der Ehre des einzelnen maßgebenden 
Anteil.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um unzüchtige 
Handlungen und Beischlaf mit einer nur wenig über 
14 Jahre alten Jugendlichen. Eine Strafbarkeit nach §176 
Nr. 3 StGB, kam daher nicht mehr in Betracht. Aber es 
lag bei diesem geringen Zeitunterschied besonders nahe, 
die Belange der Allgemeinheit auch über jene Zeitgrenze 
hinaus noch wirksam sein zu lassen.

Erfreulicherweise hat sich das RG. den hier voran
gestellten Erwägungen angeschlossen. Es spricht es im 
vorliegenden Urteil unmißverständlich aus: es' bedeute 
„keinen Rechtsirrtum, wenn die Strafkammer in dem Ein
verständnis (der Jugendlichen) keinen Rechtfertigungs
grund erblickt hat“ . Denn: „solchen kaum dem Schutze 
des § 176 Abs. 1 Nr. 3 StGB, entwachsenen Kindern kann, 
auch wenn sie von gewissenlosen Personen verdorben 
sind, nicht die Entscheidung darüber z,ukommen, ob an
dere mit ihnen straflos den Geschlechtsverkehr ausüben 
und unzüchtige Handlungen vornehmen dürfen. Ihre 
Ehre und ihre Bewahrung vor Verderbung und weiterer 
Verderbung ist nicht ausschließlich für sie selbst, son
dern auch für ihre Eltern und ihre Geschwister sowie 
die Allgemeinheit von Bedeutung.“  Das Urteil spricht 
dies zunächst nur für „solche kaum dem Schutze des 
§176 Abs. 1 Nr. 3 StGB, entwachsenen Kinder“ aus. W ir 
möchten nach dem früher Gesagten bei Jugendlichen bis 
zu 18 Jahren darin weiter gehen.

III. Das Urteil berührt noch einen wreiteren in der 
früheren Anmerkung (DR. 1941, 148 unter Nr. III 1) 
gleichfalls erwähnten Punkt. O b eine Person ihre „G  e - 
s c h l e c h t s e h r e “  (noch) besitzt, ist eine nach den 
gegebenen t a t s ä c h l i c h e n  Verhältnissen, insbes. nach

dem bisherigen „Verhalten“  der Person zu beurteilende 
Frage. F e h l t  nämlich diese Geschlechtsehre einer Per
son, so kann sie auch nicht mehr.nach §§185 ff. StGB, 
geschützt werden. Zweifel in dieser Hinsicht tauchen im 
vorliegenden Fall immerhin auf. Denn das Urteil stellt 
ausdrücklich fest, daß das mißbrauchte Mädchen „bereits 
durch seinen Stiefvater verdorben“  gewesen sei. Daß 
aber eine „Bescholtenheit“  so hohen Grades schon vor
lag, daß von einem völligen Verlust der Geschlechtsehre 
zu sprechen gewesen wäre, ist nach dem ganzen Zu
sammenhang nicht anzunehmen. Deshalb besteht das Er
gebnis des Urteils zu Recht. Dagegen scheint uns der 
Satz: „daß die Bescholtenheit für die Frage, ob sie (die 
Kinder) beleidigt werden können, ohne  entscheidende 
Bedeutung“ sei, in dieser Allgemeinheit nicht richtig zu 
sein.

IV. Auch der V o r s a t z  des Täters unterliegt keinem 
Bedenken. Die etwaige Annahme des Täters, daß „das 
Einverständnis eines solchen Mädchens den Tatbestand 
der Beleidigung ausschließe“ , wäre bedeutungslos. Denn 
für den Vorsatz kommt es nicht auf die Annahme solcher 
abstrakten Sätze und auch nicht auf die richtige „Sub
sumtion“ , sondern auf die Kenntnis der beleidigenden 
„Bedeutung“  der konkreten Handlung an. Diese Kennt
nis aber hat der Täter gehabt. Er hat daher vorsätzlich 
gehandelt.

Prof. Dr. Edm . M e z g e r ,  München.

*

3. SondGer. — §§ 242, 43 StGB. Ein gewerbsmäßiger 
Einmietedieb, der sich nur deshalb ein Zimmer mietet, um 
in der Wohnung einen Diebstahl zu begehen, das Zimmer 
aber alsbald wieder heimlich verläßt, ohne einen Diebstahl 
zu begehen, da sich ihm hierzu keine Gelegenheit bietet, 
unternimmt keine straflose Vorbereitungshandlung, son
dern einen Diebstahlsversuch.

Der Angekl. hat in zahlreichen Fällen Einmietedieb
stähle ausgeführt. In zwei Fällen hat er sich nach seinem 
Geständnis ein Zimmer nur zu- dem Zweck gemietet, 
um bei passender Gelegenheit einen Diebstahl auszu
führen und dann wieder zu verschwinden. Da sich ihm 
diese Gelegenheit infolge ständiger Beaufsichtigung der 
Wohnung nicht bot, gab er sein Zimmer heimlich wieder 
auf, ohne einen Diebstahl emszuführen. In diesen Fällen 
hat die Kammer in Übereinstimmung mit der Anklage 
nicht nur eine strafbare Vorbereitungshandlung, sondern 
einen Diebstahlsversuch für vorliegend erachtet. Nach der 
Rspr. des RG. (vgl. Urt. v. 2. Mai 1936: RGSt. 70, 201 
[202] =  JW. 1936, 1974 4°) genügt es zur Annahme eines 
versuchten Diebstahls, daß der Täter mit dem Willen, 
fremde Sachen an sich zu bringen, den Gewahrsam des 
Inhabers beeinträchtigt oder gefährdet hat; dabei braucht 
sich der Diebstahlsvorsatz noch nicht auf bestimmte ein
zelne Sachen gerichtet, sondern kann sich ganz allgemein 
darauf erstreckt haben, etwas Brauchbares zu entwenden 
(vgl. ferner RGUrt. v. 10. März 1936: JW. 1936, 197438).

In den vorliegenden beiden Fällen hat nun der Angekl. 
den Gewahrsam der Vermieter und ihrer Mitbewohner 
bereits ernstlich gefährdet. Denn die Ausführung des 
beabsichtigten Diebstahls hing lediglich davon ab, daß 
der Angekl. für kurze Zeit ohne Aufsicht in der Woh
nung verblieb. Unter diesen Umständen stellt der Auf
enthalt des Angekl. in der Wohnung zum Zwecke der 
Ausftihruung eines Einmietediebstahls und das damit ver
bundene Erspähen einer geeigneten Gelegenheit schon 
den Beginn einer Ausführungshandlung dar, die unmittel
bar auf die Vollendung des Diebstahls abzielt. Der 
Angekl. hat sich daher in beiden Fällen des versuchten 
Diebstahls schuldig gemacht. Daß der Diebstahl nicht 
zur Vollendung gekommen ist, beruht nicht auf dem frei
willigen Entschluß des Angekl., sondern hat seinen Grund 
darin, daß die Durchführung der Tat infolge äußerer 
Umstände dem Angekl. tatsächlich unmöglich erschien. 
Ein Rücktritt vom Versuche im Sinne des § 46 Nr. 1 
StGB, scheidet deshalb aus (vgl. RGUrt. v. 12. Febr. 1934: 
RGSt. 68, 82 [83] =  JW. 1934, 1356^).

(Hanseat. Sondergericht, 2. Kammer, v. 28. Febr. 1941, 
[38 b] SondGer. 1/41.)

*
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4 , RG. — §271 StGB. Mittelbare Falschbeurkundung. 
Das Arbeitsbuch und somit auch die Ersatzkarte besitzen 
keinerlei Beweiskraft für den Geburtsort des Arbeiters, 
der sich das Buch hat ausstellen lassen.

Nach den Feststellungen des LG. hat sich der Angekl. 
des Vergehens nach § 271 StGB, dadurch schuldig gemacht, 
t u er bej  dem Arbeitsamt in Bad S. anläßlich der Aus

stellung einer Ersatzkarte für ein Arbeitsbuch seinen Ge
burtsort unrichtig angegeben und dadurch bewirkt habe, 
daß jn der Ersatzkarte als sein Geburtsort Neudorf statt 
Hchtig Altenkessel-Neudorf beurkundet worden sei.

Nach der feststehenden Rspr. des RG. fallen aus dem 
Bereiche wahrer und falscher „Beurkundungen“  i. S. des 
8 271 StGB, alle Eintragungen, Vermerke u. dgl. heraus, 
für die die Urkunde für und gegen jedermann Beweis zu 
erbringen nicht bestimmt ist.
... *JP vorliegenden Falle handelt es sich um einen vor
läufigen Ausweis, der an Stelle eines Arbeitsbuches gemäß 
dem § 4 VO. über das Arbeitsbuch v. 22. April 1939 (RGBl. 
1, 824) — erlassen auf Grund des Ges. über die Einführung 
eines Arbeitsbuches v. 16. Mai 1935 (RGBl. I, 602) — aus
gestellt worden ist. Für diese Ersatzkarten gelten daher 
auch die Bestimmungen, die gemäß dem Ges. über die 
Einführung des Arbeitsbuches v. 26. Febr. 1935 (RGBl. I, 
311) und der genannten DurchfVO. zu diesem Gesetze für 
die Arbeitsbücher selbst bestehen. Nach diesen Vorschrif
ten kann es aber keinem Zweifel unterliegen, daß das A r
beitsbuch und somit auch die Ersatzkarte für den Geburts
ort des Arbeiters, der sich das Buch hat ausstellen lassen, 
keinerlei Beweiskraft besitzt. Der § 3 Abs. 3 DurchfVO. be
stimmt zwar, daß der Antragsteller die von ihm verlangten 
Angaben über seine Person und sein Vorleben richtig und 
vollständig zu machen habe. Es ist den Arbeitsämtern aber 
nicht die Pflicht auferlegt, sich vor der Ausstellung des 
Arbeitsbuches oder des vorläufigen Ausweises über die 
Richtigkeit dieser Angaben zu vergewissern. Die M ittei
lungen des Buches über die Person werden daher in der 
Regel nur auf den einseitigen Angaben des Arbeiters be
ruhen und sind nicht dazu bestimmt, die Wahrheit hierüber 
zu beurkunden. Die Eintragung der persönlichen Verhält
nisse des Arbeiters dient vielmehr ersichtlich nur dem 
Zwecke, den Arbeiter, für den das Buch ausgestellt ist, 
als dessen persönlichen Träger kenntlich zu machen und 
einige Anhaltspunkte für seine Identität zu gewähren.

Aus denselben Gründen hat das RG. auch den Eintra
gungen über die persönlichen Verhältnisse in den auf 
Grund der §§ 107 fl. GewO, ausgestellten Arbeitsbüchern 
älteren Rechtes keine Beweiskraft zuerkannt (RGSt. 21, 31).

Der Rechtsfehler, der dem LG. hiernach unterlaufen ist, 
muß dazu führen, das angefochtene Urteil aufzuheben, so
weit es d/n Angekl. wegen Vergehens gegen den § 271 
StGB, verurteilt.

Für die neue Verhandlung sei auf folgendes hingewiesen:
Durch eine unrichtige Angabe seines Geburtsortes 

könnte sich der Angekl. der Übertretung des § 28 Nr. 1 VO. 
über das Arbeitsbuch v. 22. April 1939 schuldig gemacht 
haben. Hierüber w ird das LG. in uer neuen Verhandlung 
zu befinden haben. Eine falsche Angabe uber die I erson 
i. S. des § 17 Nr. 1 (i. Verb. m. § 3) der 1. DurchfVO. konnte 
auch darin gelegen haben, daß der Angekl. die Frage des 
Arbeitsamtes, ob er schon ein Arbeitsbuch oder eine Er
satzkarte besitze, der Wahrheit zuwider verneint hat.

(RG., 3. StrSen. v. 5. M ai 1941, 3 D  10/41.) [He.]

5 . RG. — §§ 1, 10 VO . über die offen«. Bewirtschaf
tung von Milch, Milcherzeugnissen usw. v. 7. bept. iw » ;  
§ 12 VO . über die offen«. Bewirtschaftung von Eiern vom
7. Sept. 1939 (RGBl. 1, 1719 und 1732); §§ 21 ff. VO . über 
die Bewirtschaftung von fandwirtschaftl. Erzeugnissen v. 
27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521).

Der Selbstversorger darf Eier und Butter aus seinen 
für eigene Wirtschaftszwecke ihm zustehenden freien Be
ständen straflos an V e r b r a u c h e r abgeben. Diese Aus
nahme von der Anbietungspflicht gilt aber nicht für den

H Für** d e /  Händler besteht die Anbietungspflicht ohne 
Rücksicht darauf, ob die von ihm angekauften Erzeugnisse 
aus in der Hand des Selbstversorgers frei verfügbaren 
Beständen stammen.

Der Verurteilte ist Produktenhändler und betreibt auch 
den Eierhandel. Er hatte bei den Bauern der Gemeinde 
W. die Eier zusammenzukaufen und diese dann an die 
Sch.er Eierzentrale abzuliefern. Der Verurteilte hat in der 
Zeit von Dez. 1939 bis Juli 1940 in Abständen von etwa 
zwei Wochen jeweils ein bis zwei Pakete mit je 150 bis 
200 Eiern nach S. verbracht und an nicht bezugsberech
tigte Personen käuflich abgegeben. In derselben Zeit hat 
der Verurteilte in gleicher Weise etwa 8 kg Butter 
wöchentlich abgesetzt. Das LG. hat ein Vergehen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 VerbrauchsregelungsStrVO. angenommen und 
auf eine Gefängnisstrafe von zehn Wochen erkannt.

Gegen dieses rechtskräftig gewordene Urteil hat der 
Oberreichsanwalt die Nichtigkeitsbeschwerde aus § 34 
ZustVO. erhoben. Die Beschw. führt aus, daß mit Rück
sicht auf die Mengen der vom Verurteilten frei abgege
benen bezugsbeschränkten Erzeugnisse und auf die Be
gleitumstände der Tat die Annahme eines Verbrechens 
nach § 1 Abs. 1 der KriegswirtschaftsVO. v. 4. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1609) sehr nahe gelegen hätte. Die Beschw. hat 
Erfolg.

Geht man von den Feststellungen des Urteils über die 
Dauer und den Umfang des vom Verurteilten betriebenen 
Schleichhandels aus, so ergibt sich, daß er innerhalb eines 
halben Jahres etwa 3500 Eier und 200 k<r Butter der 
öffentlichen Bewirtschaftung entzogen hat (vgl. die VO. 
über die öffentliche Bewirtschaftung

a) von Milch, Milcherzeugnissen, Ölen und Fetten § 1,
b) von Eiern und Eiererzeugnissen § 1 

beide v. 7.Sept.. 1939 [RGBl. I, 1719 und 1732]).
In der Abgabe dieser lebenswichtigen Erzeugnisse an 

nicht bezugsberechtigte Personen lag ein B e i s e i t e -  
s c h a f f e n  i. S. von § 1 Abs. 1 KWVO. Denn dieses Tat
bestandsmerkmal wird erfüllt durch jedes Herausnehmen 
des Erzeugnisses aus dem für die Deckung des Bedarfes 
der Bevölkerung vorgesehenen Verteilungsvorgang. Dieser 
Annahme würde es nicht entgegenstehen, wenn etwa der 
Verurteilte die Butter und Eier teilweise von Selbstver
sorgern aus den diesen für eigene Wirtschaftszwecke zu
stehenden freien Beständen erworben hat. Diese wären 
zwar vor der durch § 10 der VO. über die öffentliche Be
wirtschaftung von Milch, Milcherzeugnissen, Ölen und 
Fetten und durch § 12 der VO. über die öffentliche Be
wirtschaftung von Eiern und Eiererzeugnissen, beide in 
Verb, mit §§21 ff. der VO. über die Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl. 
I, 1521), bewirkten Beschlagnahme in der Hand des Selbst
versorgers freigeworden. Insoweit wäre die unmittelbare 
Abgabe seitens des Selbstversorgers an den  V e r b r a u 
c h e r  nicht strafbar gewesen (RGSt. 74, 214, 215 =  DR.
1940, 12804).

Der Verurteilte war aber Händler und nicht Verbrau
cher. Der Händler steht auch in dem Falle, daß er öffent
lich bewirtschaftete Erzeugnisse unmittelbar yom Erzeu
ger bezogen hat, dem Verbraucher nicht gleich. In An
sehung der von ihm erworbenen Erzeugnisse unterliegt 
er vielmehr der durch die Marktregelung für das jeweils 
in Betracht kommende Erzeugnis vorgeschriebenen An- 
bietungs- und Ablieferungspflicht (vgl. für Butter die §§ 1, 
3 und 11 des Gesetzes über den Verkehr mit Milcherzeug
nissen v. 20. Dez. 1933 (RGBl. I, 1093) und für Eier die 
§§1, 3 und 11 des Ges. über den Verkehr mit Eiern vom 
20. Dez. 1933 [RGBl. I, 1094]). Die in den DurchfVO. zu 
diesen Gesetzen im Fall der unmittelbaren Abgabe an 
den Verbraucher vorgesehenen Ausnahmen von der An
bietungspflicht — vgl. §3 VO. über den Verkehr mit 
Milcherzeugnissen v. 21. Dez. 1933 (RGBl. I, 1109) und §7 
VO. zur Durchführung des Ges. über den Verkehr mit 
Eiern v. 21. Dez. 1933 (RGBl. I, 1104) — gelten nicht für 
den Händler. Der Verurteilte hatte daher die von ihm 
etwa bei Erzeugern, die gleichzeitig Selbstversorger i. S. 
des §13 VO. über die öffentliche Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen v. 27. Aug 1939 (RGBl 
I, 1519) waren, aufgekauften Eier und die in Reicher 
Weise aufgekaufte Butter den zuständigen Reichsstellen 
anzub.eten, und zwar die Eier der Eierzentrale. Diese 
Verpflichtung bestand für den Verurteilten ohne R ü c k s S  
darauf, daß es sich etwa um Butter und um Fier w f l u  
die den Selbstversorgern ordnungsmäßig ZUgeteilt U£  S  
ihrer Hand frei verfügbar geworden warS. Der Ver-
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urteilte war zu einer weiteren freien Verfügung nicht be
rechtigt. Dadurch, daß er als Händler die aufgekauften 
Erzeugnisse (Eier und Butter) an nicht bezugsberechtigte 
Personen absetzte, hat er seine Anbietungs- und etwaige 
Ablieferungspflicht verletzt und die mit den Gesetzen vom 
20. Dez. 1933 bezweckte Erfassung verhindert, er hat fer
ner gegen die Vorschriften über die öffentliche Bewirt
schaftung und über die Bezugsbeschränkungen verstoßen, 
und er hat die erwähnten Erzeugnisse beiseitegescham.

Die Feststellungen des angefochtenen Urteils legen auch 
die Annahme nahe, daß der Verurteilte die Bedarfsdeckung 
der Bevölkerung „gefährdet“  und daß er dabei „böswillig 
gehandelt hat (vgl. hierzu RGSt. 74, 287, 288, 289 =  DR- 
1940, 2064 15; RGSt. 74, 359, 363 ff., 365 ff. =  DR. 1941, 
575 *; RGUrt. v. 2. Juli 1940 (1 D 372/40 =  DJ. 1940, 939).
§ 1 Abs. 1 KWVO. erfordert nicht etwa eine bereits e i n - 
g e t r e t e n e  Beeinträchtigung der Bedarfsdeckung, er er
klärt vielmehr schon die Herbeiführung einer Lage für 
strafbar, die nach menschlichem Erfahrungswissen ge
eignet ist, in der Folge die Versorgung der Bevölkerung 
mit lebenswichtigen Rohstoffen und Erzeugnissen — im 
vorl. Falle mit Eiern und Butter — zu beeinträchtigen. 
Diese Eignung ist bei bezugsbeschränkten Bedarfsgegen
ständen zu bejahen, wenn durch das Verhalten des laters 
bei Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Ver
hältnisse — u. U. also auch des Verhaltens anderer zur 
M itwirkung an der Versorgung der Bevölkerung berufenen 
Personen und der Beispielsfolgerungen, die erfahrungs
gemäß in solchen Kreisen aus dem verbotswidrigen Vor
gehen von Mitbewerbern gezogen werden, sowie der Er
schütterung des Vertrauens der Volksgenossen in eine ge
rechte Zuteilung — der Erfolg der zur sicheren und 
gleichmäßigen Bedarfsdeckung getroffenen Maßnahmen, 
wenn auch nur in einem kleineren Versorgungsgebiet, in 
Frage gestellt wird. In der Herbeiführung einer solchen 
Gefahr liegt — abgesehen von der inneren Einstellung 
des Täters — der Unterschied von einer bloßen nach der 
VerbrauchsregelungsstrafVO. zu ahndenden Zuwiderhand
lung gegen das Verbot der Abgabe bezugsbeschränkter 
Bedarfsgegenstände an Abnehmer, die zum Bezüge nicht 
berechtigt sind (vgl. das RGUrt. v. 29. Nov. 1940, C 130/40 
[6 StS 47/40]). Es bildet also bei der Untersuchung, ob das 
Tatbestandsmerkmal der Gefährdung gegeben ist, die 
Menge der beiseitegeschafften Erzeugnisse nicht den allein 
zu berücksichtigenden Umstand. Überdies waren diese 
Mengen, zusammen genommen, im vorl. Falle nicht so ge
ringfügig, daß deswegen die Gefährdung ohne weiteres 
verneint werden könnte.

Schließlich ist auch nicht von der Hand zu weisen daß 
der Verurteilte die Bedarfsdeckung „böswillig“ gefährdet 
hat. Böswillig i.S. von §1 Abs. 1 KWVO. handelt, wer 
sich dessen bewußt ist, daß sein Verhalten bei einer Be
urteilung unter den im Vorspruche zur KWVO. bezeich- 
neten Gesichtspunkten besonders verwerflich ist oder wer 
sich dieser Verwerflichkeit nur darum nicht bewußt ist, 
weil seine üble Gesinnung oder die rücksichtslose Verfol- 
crung eines aus irgendeinem Grunde verwerflichen Zieles 
bei ihm den Gedanken an die allen Volksgenossen durch 
den Vorspruch zu KWVO. eingeschärften Pflichten gegen
über der im Kampfe stehenden Volksgemeinschaft nicht 
aufkommen läßt (vgl. das Urteil C 130/40).

Das Erstgericht hat die Frage der Anwendbarkeit des 
§1 KWVO. auf das Verhalten des Angekl., welches ge
gebenenfalls zwischen dem Verbrechen gegen die KWVO. 
und dem Vergehen nach § 1 Abs. 1 Verbrauchsregelungs- 
strafVO. Tateinheit begründen würde, nicht erörtert. Das 
legt die Annahme nahe, daß das LG. die dargelegten 
Rechtsgrundsätze nicht hinreichend beachtet hat. Es be
steht auch die naheliegende Möglichkeit, daß ohne den 
Rechtsfehler eine Prüfung unter den erörterten rechtlichen 
Gesichtspunkten (und eine dementsprechende weitere Klä
rung des Sachverhalts) zur Annahme eines dem § 1 Abs. 1 
KWVO. unterstellten Verbrechens und infolgedessen zur 
Verweisung an das ausschließlich zuständige Sonder
gericht geführt hätte und daß dieses zu einer empfind
licheren Strafe gekommen wäre. Das Urteil ist daher i.S. 
von §34 ZustVÖ. ungerecht (RGSt. 74, 261, 262).

(R a , 6. StrSen. v. 14. März 1941, C 26/41 [6 StS 4/41].)
[He.]

6 . RG. — §1 Abs. 1 Nr. 1 Verbrauchsregelungsstraf- 
VO. v. 6. April 1940 (RGBl. I, 610). Das Tatbestandsmerk- 
mal „ in  Ausübung eines Gewerbes oder Berufs“  isü in  
weitem Sinne auszulegen. In Ausübung eines Gewerbes 
handeln nicht nur derjenige, der als Inhaber des Gewerbe
betriebs eine Gewerbeerlaubnis besitzt, sondern aueb 
solche Personen, die als Vertreter oder im Auftrag des In
habers der Gewerbeerlaubnis bezugsbeschränkte Erzeug
nisse abgeben, soweit nicht diese Betätigung wie z. B. bei 
der Verkäuferin oder dem Gesellen unter das Merkmal des 
Berufs fällt.

(RG., 2. StrSen. v. 17. März 1941, 2 D 610/40.) [He.]
*

** 7 . RG. — §§9 Abs. 1, 11 Abs. 1, 42 DevG. 1935 (§§ 13, 
15, 69 DevG. 1938). Tilgung der Fremdwährungsschuld 
eines Devisenausländers mit Reichsmarkbeträgen, die ein 
Deviseninländer im Inland gegen Devisen im Ausland zur 
Verfügung stellt.

Der Jude David M. wurde im Jahre 1938 aus Deutsch
land ausgewiesen und nahm seinen Aufenthalt in Posen, 
während seine Frau in Berlin zurückblieb. Eine in Posen 
wohnhafte Frau R. (Devisenausländerin) schuldete ihrer 
Schwester, der Ehefrau des Lehrers K. in M. (Devisen
inländerin) 44000 Zloty aus dem Verkauf eines im 
gemeinschaftlichen Eigentum befindlichen Grundstücks 
in Posen. Der Angekl. erklärte sich gegen eine ange
messene Vergütung bereit, nach Berlin zu fahren, dort 
von der Frau M., die von den beabsichtigten Maßnahmen 
unterrichtet worden war, 20 500 M l abzuholen und diese 
durch die Post an K. zu senden. Bei der Ausführung 
seines Auftrages gab er auf den Zahlkarten als Absender 
die Frau R. unter einer ihr nicht zukommenden Berliner 
Anschrift an und richtete unter dem falschen Namen H. 
ein Telegramm an K., in welchem er die bevorstehende 
Ankunft des Geldes anzeigte. Durch K. wurde indessen 
die Devisenstelle benachrichtigt. Das Geld wurde be- 
schlagnahmt und im objektiven Verfahren eingezogen. Im 
landgerichtlichen Urteil ist nicht festgestellt, daß Frau R. 
dem M einen Zlotybetrag hat zukommen lassen; jedoch 
legt der Zusammenhang der Urteilsgründe die Annahme 
nahe, daß dies geschehen ist und daß M. weniger Zloty 
erhalten hat, als dem — der Zahlung an K. zugrunde 
gelegten — amtlichen Kurse entsjirach.

Das LG. hat den Angekl. wegen Beihilfe „zum un- 
genehmigten Erwerb ausländischer Zahlungsmittel von 
einer Privatperson, und zwar zu einem höheren als dem 
amtlichen Kurse“  auf Grund der §§ 9 Abs. 1, 29 Abs. 1 
u. 32 Abs. 1 i. Verb. m. § 42 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 DevG. 1935
und mit §49 StGB, verurteilt.

Die dagegen von der Rev. erhobenen Verfahrensrugen 
sind offensichtlich unbegründet.

In sachlich-rechtlicher Hinsicht bekämpft die Rev. die 
Annahme der Beihilfe zu den genannten Devisen vergehen 
nach der inneren Tatseite mit dem Vorbringen, die 
Urteilsfeststellungen ergäben nicht, daß der Angekl. über 
die Zusammenhänge, insbesondere über die Art der Be
teiligung des Juden M., aufgeklärt und überhaupt schlech
ten Glaubens gewesen sei. Das LG. hat indessen ein
deutig seiner Überzeugung dahin Ausdruck gegeben, 
der Angekl. sei sich bewußt gewesen, seitie Beihilfe zu 
einer „Devisenschiebung“  zu leisten. Dies reicht nach 

1 der inneren Tatseite zu seiner Verurteilung aus. War er 
sich bewußt — auch bedingter Vorsatz hatte genügt —, 
daß seine durch die Tat geleistete Beihilfe irgendeinem 
devisenrechtlich verbotenen Zwecke galt, dann deckte 
sein Gehilfenvorsatz auch einen im einzelnen ihm nicht 
näher bekannten Verstoß gegen Vorschriften der De
visengesetzgebung. . „

Nicht beizutreten ist aber dem LG. dann, daß es die 
Beihilfe zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 
der 88 9 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 32 Abs. 1 DevG. 1935 als 
geleistet ansieht. Dies würde auch dann gelten, wenn im 
angefochtenen Urteile die Zahlung eines Zlotybetrages 
durch Frau R. an M. ausreichend festgestellt wäre, was 
nach dem oben Gesagten nicht der Fall ist.

Nach §9 Abs. 1 DevG. 1935 bedarf der Erwerb aus
ländischer Zahlungsmittel gegen inländische Zahlungs
mittel der Genehmigung. Im vorliegenden Falle sollte M. 
der Frau R. als Gegenleistung für die von dieser zu



H . Jahrgang 1941 H eft 27/28] Rechtsprechung 1455

gebenden Zloty keine inländischen Zahlungsmittel aus
händigen, sondern in Deutschland eine Zlotyschuld der 
Frau R. mit inländischen Zahlungsmitteln tilgen. Ob §9 
Abs. 1 DevQ. nur auf einen Vorgang anwendbar ist, bei 
dem unmittelbar inländische Zahlungsmittel gegen aus
ländische Zahlungsmittel ausgetauscht werden (vgl. H a r 
t e n s t e i n ,  „Devisennotrecht 1935“  S. 98; §9 Abs. 1 be
treffe ausschließlich das Erfüllungsgeschäft des Kaufs von 
Devisen [§433 BOB.]; vgl. auch daselbst S.248, Anm. 3 
am Ende zu §32 DevG.), braucht hier nicht grundsätzlich 
entschieden zu werden. Denn im vorliegenden Falle sind 
jedenfalls aus folgenden Gründen nicht die vom LG. 
angewendeten Bestimmungen, sondern ist der § 11 DevG. 
1935 die anzuwendende gesetzliche Vorschrift.

Der die deutsche Devisenwirtschaft unmittelbar be
rührende Teil des zur Erörterung stehenden Gesamtvor
ganges war nicht der Übergang eines Zlotybetrages von 
der Frau R. an M. in Posen, ein Übergang aus der Hand 
eines Devisenausländers in die eines anderen im Aus
land. Dagegen gebot das devisenwirtschaftliche Interesse 
es, zu verhindern, daß die Forderung eines Inländers in 
ausländischer Währung, nämlich die Zlotyforderung der 
Frau K. gegen Frau R-, der deutschen Devisenwirtschaft 
verlorenging. Dies aber sollte durch die Machenschaften, 
zu denen der Angeld. Beihilfe leistete, herbeigeführt wer
den. Die Zlotyschuld der Frau R. sollte im Inlande mit 
Mitteln M.s oder seiner Frau, die diese dem Angekl. aus
zuhändigen hatte, mit Reichsmarkbeträgen getilgt werden. 
Zu diesem Zwecke gab Frau M. die 20500 MM dem An
geld., der das Geld namens der Frau R. durch die Post 
an K. absenden sollte und absandte. Hätten die Eheleute 
K. den Reichsmarkbetrag als Erfüllung der Zlotyforde
rung angenommen, dann wäre der Tatbestand des §11 
Abs. 1 DevG. 1935 verwirklicht worden. Denn es wären 
die 20 500 M l von der Frau M. (Deviseninländerin) der 
Frau K. (Deviseninländerin) zugunsten der Frau R. (De
visenausländerin) ausgehändigt worden. Die Aushändi
gung „zugunsten“  eines Ausländers i. S. des §11 DevG. 
bedeutet eine Begünstigung im Rechtssinn (v g l-H a rte n 
s t e i n  , Anm. 5 zu §11 DevG.). Im vorliegenden Falle 
sollte die Begünstigung in der Tdgung der Schuld der 
Frau R bestehen. Die Einzahlung bei der Post erfüllte 
zwar das Merkmal der Aushändigung, aber noch nicht 
das einer rechtlichen Begünstigung der Frau R., weil die 
Post nur als Bote des Absenders auftrat und die schuld
tilgende Wirkung — abgesehen von der erforderlichen 
Genehmigung durch die Devisenstelle -  von der 'An
nahme des Geldes durch die Eheleute K. als Erfüllung 
der Forderung gegen Frau R. abhing. Da die Eheleute 
K aber das Geld nicht als schuldtilgend angenommen, 
vielmehr die Devisenstelle benachrichtigt haben, so ist es 
zu einer Aushändigung „zugunsten“  der Frau R. im Er
gebnis nicht gekommen. Wohl ist die Aushändigung in 
diesem Sinne versucht worden. Die Beihilfe des Angekl. 
ist somit zu einer versuchten Zuwiderhandlung gegen 
§11 verbunden mit §42 Nr. 3 DevG. 1935 erfolgt.

(RG., 4. StrSen. v. 28. März 1941, 4 D 75/41.) [Sch.J

8 . RG. — §§ 15, 16, 69 Abs. 1 DevG. 1938.
1 Werden Zahlungsmittel an Boten übergeben, die Aus

länder geschickt hatten, so liegt bereits eine Aushändigung 
der Zahlungsmittel an die Ausländer selbst vor.

2. D ie Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, die sich 
zwecks Verbringung ins Ausland auf dem Wege zur Grenze 
hin befinden, kann bei natürlicher Betrachtung als Bestand
teil der Versendung nach dem Ausland erscheinen und in
folgedessen strafbar sein.

3. Die persönlichen Verhältnisse des Täters als Begrün
dung für die Annahme eines besonders schweren Falles 
einer Devisenzuwiderhaiidlung.

A. Zur Rev. des Angekl. , , .
Die Rev des Angekl. ist an erster Stelle zu behandeln, 
I cie «ich (regen den Schuldspruch wendet, während 

die Rev der Staatsanwaltschaft und des Nebenklägers 
nur die Nichtannahme eines besonders schweren Falles 
bemängeln. Die Umstände aber, die einen Fall als be
sonders schwer erscheinen lassen, sind keine Tatbestands- 
merkraale, sondern Strafzumessungsgründe.

1. Die Verurteilung des Angekl. wegen eines voll
endeten Vergehens gegen den §15 i. Verb. m. dem §69 
Abs. 1 Nr. 4 DevG. unterliegt keinen rechtlichen Bedenken. 
Nach der rechtlich nicht zu beanstandenden Annahme des 
LG. waren M. und K. entsprechend der Vorschrift des 
§ 5 Abs. 2 DevG. Ausländer. In der Aushändigung der in
ländischen Zahlungsmittel an die Boten, die die Aus
länder geschickt hatten, lag bereits eine Aushändigung 
der Zahlungsmittel an die Ausländer selbst. Eine Geneh
migung für die Aushändigung der 10000.M  an Aus
länder lag nicht vor. Zur äußeren Tatseite hat damit 
der Angekl. eine Zuwiderhandlung gegen den § 15 DevG., 
strafbar nach dem § 69 Abs. 1 Nr. 4 DevG. begangen.

Zu Unrecht macht die Rev. geltend, der Angekl. habe 
nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig gehandelt. Zur 
Feststellung einer vorsätzlichen Tat ist auch für das 
Devisenstrafrecht nur erforderlich, daß der Täter in 
Kenntnis aller Umstände gehandelt hat, aus denen sich 
die äußeren Tatbestandsmerkmale der betreffenden De
visenstraftat ergeben. Diese Kenntnis hat das LG. mit 
Rücksicht auf die besonderen Umstände, unter denen die 
Empfangnahme der 25 000 OtJC und die Aushändigung der 
zweimal 5000 31M vor sich gingen, als vorhanden ange
nommen. Insoweit ist kein Rechtsfehler erkennbar. Die 
Rev. unterstellt bei ihren Ausführungen über die Fahr
lässigkeit einen anderen, dem Angekl. günstigeren Sach
verhalt, als ihn das Urteil festgestellt hat.

2. Daß in der Aushändigung der zweimal 5000 31M an 
die von den Ausländern gesandten Boten zugleich ein 
vollendetes Vergehen gegen den § 16 l. Verb. m. dem 
§ 69 Abs. 1 Nr. 4 DevG. liegt, bedarf keiner weiteren Er
örterung. M it Recht ist das LG. aber auch der Auffas
sung, ein Versuch der ungenehmigten Versendung inlän
discher Zahlungsmittel ins Ausland liege bereits darin, 
daß der Angekl. die 25000 ¡UM entgegengenommen und 
aufbewahrt hat, „damit sie nach und nach ins Ausland 
kämen“ . Nach der Rspr. des RG. liegt ein Versuch im 
Rechtssinne bereits vor, wenn eine Handlung vorgenom
men wird, die zwar noch nicht zum gesetzlichen Tat
bestand der beabsichtigten strafbaren Handlung gehört, 
die aber vermöge ihrer notwendigen Zusammengehörig
keit mit einer Tatbestandshandlung — Bewegung nach 
der Grenze hin — für die natürliche Auffassung als 
deren Bestandteil erscheint (RGSt. 71, 53). Der Angekl. 
hat das Geld, das, als es ihm gebracht wurde, bereits 
in Richtung auf die Grenze in Bewegung war, angenom
men und bei sich bis zum Abruf aufbewahrt, da es bei 
ihm vor Entdeckung sicherer lag als bei Juden. Die Ent
gegennahme und die Verwahrung des Geldes durch den 
Angekl. waren also der geplanten Beförderung nach 
der Grenze durchaus dienlich und nach Annahme der 
Beteiligten dazu sogar erforderlich. Die Entgegennahme 
und Verwahrung des Geldes durch den Angekl. standen 
demnach mit der geplanten Verschickung des Geldes in 
einem solch unmittelbaren Zusammenhang, daß sie als 
Bestandteil der Versendungshandlung erschienen.

Nicht eindeutig sind die Ausführungen des Urteils 
darüber, in welchem Verhältnis der Versuch zu der voll
endeten Tat steht. Richtig ist, daß es sich um eine fort
gesetzte Straftat handelt. Unrichtig ist es dagegen, daß 
das LG. im Urteilssatz auch den § 69 Abs. 2 DevG. mit 
aufführt, der den Versuch für strafbar erklärt; denn die 
fortgesetzte Handlung ist eine einheitliche Tat im Rechts
sinne, bei der der Versuch in der vollendeten Fortset
zungstat aufgeht. Demnach ist der Urteilssatz durch 
Streichung der Worte „Abs. 2“  richtigzustellen.

B. Zu den Rev. der Staatsanwaltschaft und des Neben
klägers.

Aur uie Kev. der sraatsanwaitscnatt und des Neben
klägers sowie gemäß §358 Abs. 2 StPO, auf die Rev 
des Angekl. ist der Strafausspruch hinsichtlich des bisher 
behandelten Devisenvergehens aufzuheben, weil die Be
gründung, mit der das LG. das Vorliegen eines beson 
ders schweren Falles verneint hat, eine ausreichende 
Prüfung der Frage vermissen haßt.

Ein besonders schwerer Fall ist gegeben, wenn sich 
die Tat einigermaßen deutlich von dem crewöhm.vl "  
Bilde einer strafbaren Handlung der in Betra^chT kn m ?  
den Art in einer den Täter belastenden \ya •kommien' 
scheidet (RQSt 69, 161, ROUrt t  1?
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659/39 =  DR. 1940, 1009; RGUrt. v. 29. April 1940,
5 D l 63/40 =  DR. 1940, 1521). Die Entsch. der Frage, 
ob dies im Einzelfalle zutrifft, ist zwar in erster Lime 
Sache des Ermessens des Tatrichters. Sie ist aber zu
gleich eine Rechtsfrage insofern, als sich der Tatrichter 
bei Ausübung seines Ermessens über den obigen Rechts
grundsatz geirrt und gegen ihn verstoßen haben kann.

Das angefochtene Urteil läßt eine eingehende Würdi
gung der Persönlichkeit des Angekl., soweit sie für die 
Beurteilung der Schwere der Devisenstraftat von Bedeu
tung sein kann, vermissen. Insbesondere läßt das Urteil 
nicht erkennen, nach welchen rechtlichen Gesichtspunkten 
es den Unterschied zwischen schweren und besonders 
schweren Fällen gemacht hat, eine Unterscheidung, die 
das Gesetz nicht kennt. Hier liegt ein Irrtum des at- 
richters über die Rechtsgrundlage seines Ermessens klar 
zutage. .

Von den Umständen, die das LG. als erschwerend in 
einem Satze zusammenfaßt, hätte jeder einzelne einer ge
nauen Prüfung bedurft, ob er allein oder in Verbindung 
mit den anderen zusammen das Devisenvergehen des 
Angekl. zu einem besonders schweren Falle macht. Einer 
besonders gründlichen Würdigung wird die Tatsache 
bedürfen, daß nach den Urteilsfeststellungen der Angekl. 
als Steuerberater zugelassen war. Als solcher hatte er 
nach der VO. v. 29. Juni 1936 (RGBl. I, 524) auch das 
Recht, in fremden Devisensachen geschäftsmäßig Hilfe 
zu leisten. Diese Stellung, mit deren Einräumung der 
Staat dem Steuerberater ein besonders großes Vertrauen 
entgegengebracht hat, verpflichtete aber auch den Steuer- 
berater in allen Devisensachen, mit denen er beruflich 
und außerberuflich befaßt wurde, nicht nur die ein^ 
schlägigen Gesetze zu beachten, sondern auch die Be
lange des Staates, insbesondere die Unterbindung des 
Schmuggels mit Zahlungsmitteln, tatkräftig zu unter
stützen. Verstieß der Angekl. gegen diese seine selbst
verständliche Pflicht, so könnte unter Umständen schön
em solcher Verstoß als besonders schwerer Fall er
scheinen. In diesem Zusammenhang kann auch aut die 
von dem Angekl. ausgestellte Quittung „25 Akten von 
Onkel Otto erhalten“  als erschwerender Umstand hin
gewiesen werden. In der kommenden Verhandlung wird 
das Gericht auch neu prüfen müssen, ob der Schaden 
und die Gefährdung, die durch das Verhalten des Angekl. 
für die Devisenbewirtschaftung herbeigeführt worden 
sind, und die Art der Ausführung der Tat außergewöhn
lich und für den Angekl. belastend sind.

(RG., 1. StrSen. v. 4. Febr. 1941, 1 D 724/40.) [Sch.]

* *  9 . RG. — §37 ZustVO. v. 21. Febr. 1940; §458 StPO.;
§ 8 Gnadenerlaß v. 1. Sept. 1939.

1. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen 
Beschluß nach § 458 StPO.

2. § 8 Gnadenerlaß macht die Vergünstigung lediglich 
von der T  a t s a c h e der Einstellung in den aktiven W ehr
dienst abhängig. Sein W ortlaut gibt für eine einschrän
kende Auslegung keinen Anlaß.

Der Angekl. S. ist durch Urteil des AG. T. vom 
30 März 1939 wegen Betrugs u. a. zu fünf Monaten Ge
fängnis verurteilt worden. Die Berufung, die er dagegen 
eingelegt hat, hat das LG. in M. am 15. Mai 1939 ver7 
worfen. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Strafe ist nur 
zum Teil verbüßt. . „  _ ,

Der Angekl. ist v. 30. Nov. 1939 bis zum 29. Febr. 
1940 Soldat und Angehöriger der Wehrmacht (§ 21 
WehrG.) gewesen. Er hat sich aus diesem Grunde aut 
den Gnadenerlaß v. 1. Sept. 1939 für die Wehrmacht be
rufen und geltend gemacht, die Strafe sei erlassen. Das 
AG hat durch Beschluß die Vollstreckung der Strafe für 
zulässig erklärt. Gegen diesen Beschluß hat der Ober
reichsanwalt die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben, die zu 
seiner Aufhebung führt.

Der Beschluß des AG. ist auf Grund des §4o8 StPO, 
ergangen. Er war nach dem § 462 Abs. 4 StPO, mit der 
sofortigen Beschwerde anfechtbar und ist demnach der 
Rechtskraft fähig. In einem Fall wie dem vorliegenden, 
wo es sich nicht etwa nur um die tatsächliche Auslegung 
eines Urteils, sondern darum handelt, aus dem Zeitpunkt 
der Verurteilung und ihrer Rechtskraft, aus der Höhe

der Strafe und dem Wehrdienst des Verurteilten die Zu
lässigkeit der Vollstreckung nach dem Gnadenerlaß zu 
bestimmen, ist daher nach dem 37 der ZustVO. vom 
21. Febr. 1940 die Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen 
Beschluß nach dem §458 StPO, zulässig.

Sie hat auch Erfolg. Der Angekl. war zwar am 1. Sept. 
1939, dem Tag des Inkrafttretens des Gnadenerlasses, 
noch nicht aktiver Wehrmachtsangehöriger, gehörte aber 
nach den Bestimmungen des WehrG. und der VO. über 
die Musterung und Aushebung v. 17. April 1937 (KCj BI.
I, 471) zu den Wehrpflichtigen des Beurlaubtenstandes 
Die in den §§1 u. 2 des Gnadenerlasses v. 1. Sept. 1939 
getroffene Bestimmung, daß Gefängnisstrafen bis zu 
sechs Monaten erlassen sind, soweit sie gegen aktive 
Wehrmachtsangehörige verfügt sind, findet daher nach 
dem § 8 dieses Erlasses auf den Angekl. Anwendung.

Das AG. hat den Eintritt des Straferlasses verneint, 
weil der Angekl. zwar zum Wehrdienst einberufen ge
wesen, aber nicht endgültig in den aktiven Wehrdienst 
eingestellt worden sei. Diese Annahme steht im Wider
spruch zu der Auskunft des WehrBezKomm. v. 29. Jan. 1940, 
in der dem AG. mitgeteilt wurde, daß „die Einstellung des 
S. nicht erfolgt wäre, wenn dem Wehrmeldeamt seine 
Bestrafung bekannt gewesen wäre“ . Das AG., das in 
diesem Zusammenhang ausführt, nicht ein vorübergehen
der Dienst in der Garnison, sondern nur „ein wirklicher 
Einsatz im Dienst der Wehrmacht“  könne den Erlaß 
erkannter Freiheitsstrafen zur Folge haben, verkennt den 
Begriff der „Einstellung in den aktiven Wehrdienst . Hat 
die Militärbehörde einmal die Entsch. getroffen, den Ein
berufenen im Heeresdienst zu verwenden, dann ist er 
eingestellt. Auf die Art und die Dauer seiner Verwendung 
als Soldat kommt es nicht an. Die Anwendung des 
Gnadenerlasses wird auch nicht etwa dadurch ausge
schlossen, daß der Verurteilte seine Einstellung in den 
Wehrdienst aus dem Grunde betrieben hat, sich die Vor
teile des Gnadenerlasses zu verschaffen. Auf den Beweg
grund des sich freiw illig Meldenden kann es nicht an
kommen, da der §8 des Gnadenerlasses die Vergünsti
gung lediglich von der T a t s a c h e  der Einstellung in 
den aktiven Wehrdienst abhängig macht und auch der 
Wortlaut des Erlasses für eine einschränkende Aus
legung keinen Anhalt gibt.

Ein etwaiger Irrtum der Einstellungsbehorde über den 
Grund der freiwilligen Meldung ist schon aus dieser Er
wägung ohne Einfluß auf die Anwendbarkeit des Gnaden
erlasses Er berührt aber auch im übrigen nicht ihre W irk
samkeit. Das ergibt sich u. a. aus der Bestimmung des 
8 24 WehrG., wo sogar solche Eingestellte, die nach dem 
WehrG. oder seinen AusfBest. zum aktiven Wehrdienst 
überhaupt nicht hätten herangezogen werden dürfen, bis 
zu ihrer Entlassung als „Soldaten“  behandelt wurden.

Die Möglichkeit, daß auf diese Weise auch einmal ein 
Gnadenunwürdiger an den Vergünstigungen des Gnaden
erlasses teilnimmt, muß bei einem allgemeinen Gnaden
erlaß in Kauf genommen werden.

(RG., 3. StrSen., Beschl. v. 7. April 1941, C 147/41 [3 StS 
14/41 [.) ^ fHe-I

1 0 . RG. — Der Gnadenerlaß für die Wehrmacht vom 
1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1549) gilt nicht für Personen, die 
zu den beim Ausbau West eingesetzten Arbeitskräften der 
Organisation Todt einberufen worden waren.

(RG., 3. StrSen. v. 21. April 1941, 3 D  29/41.) [He.]

Zivilrecht

Bürgerliches Gesetzbuch
1 1 . RG. —■ §§ 138, 242 BGB. Wenn auch Bierabnahme

verträge, die mit einem Darlehensvertrag verbunden sind, 
selbst bei scharfen Vertragsbedingungen dann nicht sit
tenwidrig sind, wenn bei der gegebenen Sachlage Falle 
denkbar sind, in denen die scharfen Bedingungen gerecht
fertigt erscheinen, so kann doch die Geltendmachung 
eines Rechtes aus dem Bierabnahmevertrag im Einzellalle 
gegen § 242 BGB. verstoßen.

Der verklagte Verein war Eigentümer des Grundstücks
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in F. Er betrieb darin eine Gastwirtschaft.
Am 19. März 1926 erhielt er von der KI. ein Darlehn von 
WUQ am 2. Mai 1927 ein weiteres von 3000 MM und 
am 27. Sept. 1928 noch eines in Höhe von 4000 MM. Beim 
empfang des ersten Darlehns versprach er als Gegen
leistung für sich und seine Rechtsnachfolger, den ge
samten Bedarf an Bier für die Gastwirtschaft, mindestens 
aber 2000 hl, fortlaufend und ausschließlich von der Kl. 
zu beziehen. Außer im Falle grundloser Kündigung des 
Darlehns durch die Kl. sollte die Bierbezugsverpflichtung 
auch im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung des zwei
ten zurückzuzahlenden Darlehns nicht wegfallen. Beim 
Empfang des zweiten Darlehns wurde die Verpflichtung 
zum Bierbezug um 1500 hl erhöht. Beim Empfang des

i.i o Darlehns verpflichtete sich der Bekl. „im  An
schluß an die bisherigen Vereinbarungen“ , weitere 2000 hl 
Bier fortlaufend und allein von der Kl. zu beziehen.

Die Eheleute B. verwalteten zifnächst das Grundstück, 
pachteten aber am 1. Juli 1936 die Gastwirtschaft. Zum 
1-Juli 1939 kündigten sie den Vertrag, weil ihnen der 
monatliche Pachtzins von 600 MM zu hoch war. Sie kauf
ten aber im März 1939 das Grundstück für, 118 567,70 MM. 
Der Vertrag wurde bald danach rückgängig gemacht, 
und der Bekl. verkaufte mit Wirkung vom 1. Juli 1939 
das Grundstück für 118000 MM an die Eheleute W., welche 
die Gastwirtschaft an den Gastwirt F. verpachteten. B.s 
sowohl wie F. schenkten oder schenken Bier der KI. aus. 
Die Bierbezugspflicht haben aber weder die Eheleute B. 
noch die Eheleute W. oder F. übernommen.

Da der Bekl. der Meinung ist, die Bierbezugspflicht 
sei erloschen, klagt die KI. auf Feststellung, daß diese 
noch in Höhe von 2200 hl bestehe. Der Bekl. hat Ab
weisung der Klage beantragt und „eventuell“  tim Fest
stellung gebeten, daß der Kl. im Falle des Nichtbierbezugs 
der Eheleute W. ihm gegenüber kein Schadensersatz
anspruch zustehe.

Das LG. hat der Klage stattgegeben und den Hilfs
antrag des Beld. abgewiesen. Das OLG. hat die Be
rufung des Bekl. gegen dieses Urteil mit der Maßgabe 
zurückgewiesen, daß die Bierbezugspflicht nur noch in 
Höhe von 2179,24 hl bestehe und die KI. mit ihrem 
weitergehenden Anspruch abgewiesen werde. RG. hob 
auf und verwies zurück.

Daß die KL das nach § 256 ZPO. erforderliche recht
liche Interesse an der alsbaldigen Feststellung des Be
stehens einer Bierabnahmepflicht des Bekl. hat, ist mit 
dem OLG. anzunehmen. Wenn auch die Abnahme von 
über 2000 hl Bier für die KI. keine lebenswichtige Frage 
sein mag, so ist es doch für sie von großer Bedeutung, 
zu wissen, ob eine Rechtspflicht zur Abnahnte einer so 
erheblichen Menge Bier besteht. Der Gastwirt F. schenkt 
zwar Bier der Kl. aus, aber nicht so große Mengen, daß 
2179 hl in absehbarer Zeit abgenommen wären, und er 
kann die Abnahme jederzeit einstellen, da er nicht ver
pflichtet ist, das Bier der KI. auszuschenken. Bei dieser 
ungewissen Sachlage kann man der KL nicht ansinnen, 
mit der Feststellung des Bestehens einer Rechtspflicht 
zur Abnahme des Bieres zu warten bis etwa F. nicht 
weiter ihr Bier ausschenkt oder die noch ausstehende 
Menge Bier abgenommen ist.

Wenn nun auch Bierabnahmevertrage, die mit einem 
Darlehnsvertrage verbunden sind, selbst'bei scharfen Ver
tragsbedingungen dann nicht gegen die guten Sitten ver- 
stoßen wenn bei der gegebenen Sachlage Fälle denkbar 
sind, in denen die scharfen Bedingungen gerechtfertigt 
erscheinen, so kann doch die Geltendmachung eines Ver- 
trausrechtes im Einzelfalle gegen § 242 BGB. verstoßen 
(RGZ. 152, 251; RGUrt. v. 14. Jan. 1938, VII 107/37: Warn- 
Rspr. 1938 Nr. 56). Das BG. meint zwar, das Vorbringen 
des Bekl. rechtfertige nicht die Annahme, die KI. ver
stoße unter den gegebenen Umständen gegen Treu und 
Glauben, wenn sie den Bekl. noch an der Bierabnahme- 
nflicht festhalte. Seine Ausführungen sind aber nicht 
geeignet, darzutun, daß dem so sei. Im Rahmen der 
gebotenen Abwägung aller Tatumstände fä llt zunächst 
Segen die Kl. ins Gewicht, daß sie wegen ihren Geld- 
fomeruno-en gegen den Bekl. voll befriedigt ist, also 
keiner Sicherung mehr bedarf. Des weiteren hatte der 
Bekl. vorgebracht, er selbst bekomme jetzt, im Gegen
satz zu der Zeit der Abschlüsse der Verträge, als kon
fessioneller Verein nicht mehr die Konzession zum eige

nen Betriebe der Gastwirtschaft, auch nicht für einen 
neuen Pächter, er habe daher sein Anwesen verkaufen 
müssen. Sein Vermögen sei seit dem Abschlüsse der Ver
träge auf weniger als die Hälfte zusammengeschrumpft, 
die Mitgliederzahl auf ein Drittel zurückgegangen. M it 
diesen Behauptungen, die eine Zwangslage des BekL er
geben würden, hat sich das BG. nicht befaßt. Auch über 
die Behauptung des Bekl. spricht es sich nicht aus, er 
habe nach Möglichkeit alle seine Gläubiger befriedigt, 
und wenn er das Grundstück billiger als zu 118000 MM 
verkauft hätte, so hätte die Gefahr eines Konkurses be
standen, bei dem viele Gläubiger, darunter auch die KI-, 
mit ihren Forderungen nicht voll hätten befriedigt wer
den können. Die Frage, ob die KL mit ihrer Klage gegen 
Treu und Glauben verstößt, setzt weiter eine eingehende 
Erörterung der Bemühungen des Bekl. voraus, einen 
Käufer oder Pächter zu finden, der die Bierabnahme
pflicht übernehme. Daran gebricht es in dem^angefoch
tenen Urteil. Von Bedeutung war dabei u. a. auch die 
Behauptung des Bekl., er habe zwei bekannten F.er 
Maklerfirmen das Grundstück angeboten, diese hätten 
aber von vornherein erklärt, an einer Gastwirtschaft in 
F. kein Interesse zu haben.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 28. Febr. 1941, VII 93/40.) [N.] 
*

12. RG. -  §§249, 823 BGB.; §89 ALR. I I  10. Frei
willige Leistungen eines Dritten können, wenn nicht ein 
anderer Wille des Dritten erkennbar ist, auch wenn sie zur 
Ausgleichung eines den Bedachten erwachsenen Schadens 
gemacht werden, nicht dem zugute kommen, der den Scha
den schuldhaft verursacht hat. Nach preußischem Recht 
ist jeder Beamte dafür verantwortlich, daß er die Vor
bildung besitzt, die die Verwaltung seines Amtes erfordert.

Der Kl. war seit dem Jahre 1913 Bürgermeister der bekl. 
preußischen Stadt. Zu seinen Dienstobliegenheiten gehörte 
die ständige Dienstaufsicht über die Kämmerei- und die 
Sparkasse der Bekl. Zugleich war er Vorsitzender des 
Vorstandes der Stadtsparkasse kraft seines Amtes als 
Bürgermeister. Der Kl. ist durch M inErl. v. 5. Jan. 1934 
in den Ruhestand versetzt worden.

Ein gegen den Kl. nach der Versetzung in den Ruhe
stand eingeleitetes Dienststrafverfahren ist, nachdem im 
ersten Rechtszuge auf Verlust des Ruhegehaltes bei Zu
billigung einer lebenslänglichen Unterstützung in Höhe 
des halben Ruhegehaltes erkannt worden war, durch Urteil 
des PrOVG. v. 27. Mai 1936 eingestellt worden. Gegen den 
Kl. sei, so führt das Urteil aus, falls er im Zeitpunkt der 
Urteilsfällung noch im Dienst gewesen wäre, nicht auf 
Dienstentlassung zu erkennen gewesen (§ 12 a PrDienst- 
StrO. v. 27. Jan. 1932 (GS. 59) i. d. Fass, des Ges. v. 18. Aug. 
1934 (GS. 353). Der Kl. war bereits früher wegen unzu
länglicher Beaufsichtigung der Geschäfte der Kämmerei
kasse durch Verfügung des RegPräs. in P. vom 11. April 
1931 mit einem Verweis bestraft worden.

Die Bekl. hat während des Dienststrafverfahrens Ruhe
gehaltsteile des Kl. im Gesamtbeträge von mindestens 
2361,16 MUl einbehalten und auch nach Einstellung des 
Dienststrafverfahrens nicht gezahlt. Sie macht Gegenforde
rungen aus verschiedenen Amtspflichtverletzungen des Kl. 
bei Kreditgewährung geltend. Im Laufe des Rechtsstreits 
hat sie den Teilbetrag des einbehaltenen Gehalts in Höhe 
von 833,49 '¿MM an den Kl. gezahlt, der unterhalb der 
Pfändungsgrenze lag.

Der Kl. verlangt im Rechtsstreit die Erstattung des ein
behaltenen Betrages von 2316,16 M Ji abzüglich der nach 
Rechtshängigkeit gezahlten 833,49 M Jt.

Das RG. bestätigte die Klageabweisung des OLG.
Gegen die Zulässigkeit) der Klage bestehen keine Be

denken. Der Rechtsstreit ist nach dem Inkrafttreten des 
DBG. anhängig geworden, aber vor Ablauf von 6 Monaten 
nach diesem Zeitpunkt. Nach altem Recht hatte der Kl 
jedenfalls das Klagerecht noch nicht verloren. Es mav 
unterstellt werden, daß der Bescheid des RegPräs in I? 
vom 19. Febr. 1937 als Vorbescheid i.S. des 8 7 P rf^m m : 
BeamtG. v. 30. Juli 1899 (GS. 141) angesehen werden kann 
Dann war die sechsmonatige Frist zur Kann>
« 7 i bs- '  sv  v -  ;• ° -  w - Ä & i
noch nicht abgelaufen, und es war die Kla<rerhebumrS 
J ~  ~  DurchfVO. zum DBG. v 29 [ES 1 0 8 7
(RGBl. I, 669) zu § 143 DBG. noch bis zum 3l! Dez. K
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möglich. Bis dahin ist aber die Klage erhoben. Sollte aber 
der Bescheid des RegPräs. in P. weder als Vorbescheid 
nach altem Recht, noch auch als Vorbescheid nach neuem 
Recht (§ 143 Abs. 1 DBG. i.Verb.m. § 4 DurchiVO. z.DBG. 
für die Kommunalbeamten v. 2. Juli 1937 [RGBl. I, 729]) 
angesehen werden können, so hat der Kl. jedenfalls nach 
Rechtshängigkeit — zulässigerweise (RGZ. 161, 163 [165]) 
— den den bezeichneten Vorschriften des neuen Rechts ge
nügenden Bescheid des RegPräs. in P. vom 9. Febr. 1938 
dahin beigebracht, daß dieser eine Entscheidung nicht zu 
treffen beabsichtige.

Die Klageforderung selbst ist unstreitig. Der Streit be
trifft lediglich die Berechtigung der Aufrechnung.

Angriffe erhebt die Rev. gegen die Sachbefugnis der 
Bekl. zur Aufrechnung. Ihr stünden die zur Aufrechnung 
geltenden Forderungen nicht zu. Die Rev. beruft sich hier
für auf die VO. des Preuß. Staatsministeriums über die 
Sparkassen sowie kommunalen Giroverbände und kom
munalen Kreditinstitute v. 20. Juli 1932 und 4. Aug. 1932 
(GS. 241, 275) — SparkassenVÖ. —. Ob es richtig ist, daß 
nach dieser Verordnung die Sparkasse der Bekl. mit einer 
Annahme der Mustersatzung die Rechtsfähigkeit und die 
Eigenschaften einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
erlangt hat, kann dahingestellt bleiben. Es braucht weiter 
auch nicht zu der Frage Stellung genommen werden, ob 
überhaupt und unter welchen Voraussetzungen die Ge
meinden berechtigt wären, Ansprüche aus Schäden, die 
Sparkassen, deren Gewährverbände sie sind, erlitten haben, 
im eigenen Namen geltend zu machen. In diesem Zusam
menhänge kann auf die in der Entscheidung des erk. Senats 
RGZ. 151, 401 (.404) niedergelegten Grundsätze verwiesen 
werden. Die Sparkasse der Bekl. besteht jedenfalls als 
selbständige Rechtspersönlichkeit nicht mehr. Sie ist durch 
den Beschluß des Preuß. Staatsministeriums v. 21. Febr. 
1933 gemäß §§ 4 und 17 SparkassenVÖ. auf die Sparkasse 
des Kreises O. überführt worden. Die Bekl. haftet nunmehr 
auf Grund der späteren Auseinandersetzung zwischen ihr 
und der Sparkasse des Kreises O. für die auf 269000 ¿71 J l 
festgestellten Verluste. In diesen Verlusten sind allgemein 
die Verluste aus Kredit- und Darlehnsgeschäften enthalten, 
im besonderen auch die der Stadtsparkasse F. entstandenen 
Schäden aus den Krediten K., J. und A. Hiernach kann 
aber die Sachbefugnis der Bekl. nicht bezweifelt werden.

Die von der Rev. in die Frage der Sachbefugnis einge
schaltete und wie folgt begründete Rüge, der Bekl. fehle 
deswegen die Sachbefugnis, weil sie selbst der Sparkasse 
des Kreises O. jedenfalls bisher auf Grund ihrer Ersatz
pflicht nichts geleistet habe, betrifft in Wahrheit nicht diese 
Frage, sondern stellt ein Bestreiten des Anspruches selbst 
dar. Das Bestehen der Ersatzpflicht der Bekl. gegenüber 
der O.schen Kreissparkasse, das allerdings zur Aufrech
nungsbegründung erforderlich ist, w ird an sich nicht be
stritten. Weiter besteht Einigkeit unter den Parteien dahin, 
daß zur Abdeckung der entstandenen Verluste ein Betrag 
von 300000 M Jt an die Sparkasse des Kreises O. für Rech
nung der Bekl. von staatlichen Stellen gezahlt sind. Damit 
hat aber im wirtschaftlichen Ergebnis die Bekl. in dieser 
Höhe Schadensersatz geleistet. Der Kl. hatte allerdings in 
der Instanz geltend gemacht, daß die 300000 ¿M.M von den 
staatlichen Stellen unter Verzicht auf eine Rückerstattung 
zur Verfügung gestellt seien und w ill so ausschalten, daß 
der Bekl. tatsächlich ein Schaden entstanden sei. Aber ein
mal hat hier das BG. mit zutreffender Begründung unter 
Bezugnahme auf die substantiierten Behauptungen der 
Bekl. über ihre Ersatzpflicht dem Staat gegenüber davon 
ausgehen können, daß es sich bei dem Vortrag des Kl. 
um einen der Erforschung dienenden unzulässigen Beweis
antritt gehandelt hat. Abgesehen hiervon würde es sich 
dann bei der Zuwendung an die Bekl. um eine freiwillige 
Leistung handeln. Freiwillige Leistungen eines Dritten 
können, wenn nicht ein anderer Wille des Dritten erkenn
bar ist, auch wenn sie zur Ausgleichung eines den Be
dachten erwachsenen Schadens gemacht werden, nicht dem 
zugute kommen, der den Schaden schuldhaft verursacht hat 
(RGZ. 152, 273 [280] =  JW. 1937, 683°). Der Kl. könnte 
sich somit nicht darauf berufen, daß der der Bekl. entstan
dene Schaden durch eine freiwillige Zuwendung des Staates 
ausgeglichen sei.

Die Rev. stellt die Einrede der Verjährung gegenüber 
den Aufrechnungsforderungen erneut zur Nachprüfung. 
Zwar verjähren Ersatzansprüche des Dienstherrn gegen

seinen Beamten, der schuldhaft seine Amtspflicht verletzt 
hat, nach jetzigem Recht in drei Jahren von dem Zeit
punkt, in dem der Dienstherr von dem Schaden und der 
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne 
Rücksicht auf diese Kenntnis in 10 Jahren von der Be
gehung der Handlung an (l.DurchfVO. zum DBG. Nr. 2 
zu § 23 DBG.). Diese Verjährungsfrist beginnt aber, wie 
Nr. 3 der 2. DurchfVO. zu diesem Gesetz ergibt, nicht, wenn 
nach altem Recht eine längere Verjährungsfrist lief, bereits 
mit der Kenntnis des Dienstherrn von dem Schaden und 
der Person des Ersatzpflichtigen oder der Begehung selbst 
zu laufen, sondern erst mit dem Inkrafttreten des DBG. 
(1. Juli 1937), könnte somit nicht vor dem 30. Juni 1940 
vollendet sein. Vor diesem Termin war aber die laufende 
Verjährungsfrist durch Geltendmachung der Aufrechnung 
im vorl. Rechtsstreit bereits unterbrochen (§ 209 Abs. 2 
Nr. 3 BGB.). Nach altem preußischen Beamtenrecht kam 
aber für die Ersatzansprüche des Dienstherrn gegen un
mittelbare Staats- wie gegen Kommunalbeamte die allge
meine 30jährige Verjährungsfrist des § 195 BGB., nicht 
etwa die dreijährige aus § 852 BGB. in Betracht (vgl. RG. 
IV 574/26 v. 24. Febr. 1927: JW. 1927,1249 und RG. III 37/38 
v. 11. Nov. 1938 mit Nachweisung weiterer Entscheidungen 
in JW. 1939, 706). Danach konnte aber die Verjährung 
gleichfalls vor Geltendmachung der Aufrechnung noch nicht 
vollendet sein.

Weiter wendet sich die Rev. gegen die Zurückweisung 
der Einrede der allgemeinen Arglist in dem angefochtenen 
Urteil. Der Kl. glaubt einmal, daß er mit Dienstgeschäften 
stark überlastet gewesen sei, auch daß ihm geeignete 
Hilfskräfte gefehlt hätten, und w ill hiermit sein Verschul
den und den Schadensersatzanspruch ausschalten. Gewiß 
ist mit der von der Rev. angezogenen Entscheidung des 
erk. Senats RGZ. 126, 362 davon auszugehen, daß der Staat 
oder ein sonstiger öffentlicher Dienstherr von keinem Be
amten Leistungen verlangen darf, deren Größe und Um
fang eine pflichtgemäße Geschäftsführung nicht zulassen, 
die die an eine normale Arbeitskraft zu stellenden Anfor
derungen bei weitem übersteigen und die körperliche und 
geistige Spannkraft des Beamten hemmen und lähmen. Das 
BG. schaltet aber die Zurückführung des hier entstande
nen Schadens auf die dienstliche Überlastung anderweit 
einwandfrei aus. Es sagt hierzu, daß die Kreditfälle K.t
J. und A. unter Mitwirkung des I<1. eingehend besprochen 
und geprüft worden seien. Es hätte diesem nicht mehr 
Mühe gemacht zu der richtigen der Satzung entsprechen
den!! Entscheidung zu kommen, als zu der unrichtigen, die 
dann den Schaden verursacht hätte. So konnte das BG. 
allerdings einen Zusammenhang der hier strittigen Schä
den mit d&i dienstlichen Verhältnissen bei der Bekl. aus
schalten. Abgesehen hiervon hatte der Kl. selbst vorge
tragen, angeblich gedeckt durch Erklärungen von Beamten 
der Regierung in P., bewußt gehandelt zu haben. Dann 
kann also eine etwaige Überlastung an seinem Handeln 
nicht schuld gewesen sein.

Unbedenklich konnte das BG. auch annehmen, daß der 
Kl. seiner Vorbildung nach in der Lage war, die Sachlage 
in den drei Darlehnsfällen zu übersehen. Abgesehen von 
den tatsächlichen Feststellungen des BG. könnte der K l 
sich bereits deswegen auf mangelnde Vorkenntnisse nicht 
berufen, weil jeder Beamte nach preußischem Recht dafür 
verantwortlich war, daß er die Vorbildung besitzt, die die 
Verwaltung seines Amtes erfordert (§ 89 ALR. II 10). Fehlte 
dem Kl. diese Vorbildung, so durfte er sich nicht um das 
Amt des Bürgermeisters der Bekl. bewerben. Die aut 
mangelnde Vorbildung gestützte Revisionsrüge mußte so
mit entfallen.

(RG., III. ZivSen., U. v. 28. Febr. 1941, I I I 51/40.) [N.]
*

13. RG. — §§254, 839 BGB.; Art. 131 WeimVerf.
Die Frage, ob eine polizeiliche Gefahr vorliegt und die 

Polizei eingreifen muß, ist nicht Ermessenssache und des
halb in einem Gerichtsverfahren frei nachprüfbar.

Die Haftung aus § 839 BGB. setzt nur eine schuldhafte 
Amtspflichtverletzung voraus, eine Schädigungsabsicht 
w ird dabei nicht gefordert. . «

Der vorsätzlich handelnde Schädiger kann in der Rege* 
den Schaden nicht auf den nur fahrlässig bei der Ent
stehung des Schadens mitwirkenden Geschädigten aö- 
wälzen.
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Rechtsmittel i. S, des § 839 Abs. 3 BGB. kann auch eine 
Aufsichtsbeschwerde sein. Der Rechtsbehelf darf aber nicht 
nur der Beseitigung der schädigenden Amtshandlung die
nen, sondern muß auch zur Abwendung des Schadens ge
eignet sein. Er muß sich unmittelbar gegen die schädigende 
Amtshandlung richten.

Der Kl. ist am 20. Nov. 1934 auf Weisung des inzwischen 
verstorbenen Bürgermeisters W. des beklagten Amtes nach 
dessen Behauptung aus sicherheitspolizeilichen Gründen 
als gemeingefährlicher Geisteskranker zunächst in die 
Heil- und Pflegeanstalt in T., eine Privatanstalt, eingeliefert 
worden. Schon etwa drei Monate vorher hatte der Bürger
meister W. einen eingehenden Polizeibericht über den Kl. 
verfaßt, worin dessen Zustand als „unbedingt gemeinge
fährlich“  bezeichnet wurde. Diesen Bericht hatte der Bür
germeister zunächst dem praktischen Arzt Dr. K. in O. 
mit der Bitte um Erstattung eines Gutachtens über den 
Geisteszustand des Kl. zugehen lassen; das Gutachten 
dieses Arztes vom 19. Nov. 1934 bezeichnete den Kl. als 
einen „paranoiden Querulanten“ , der durch sein asoziales 
Treiben eine stete Gefahr seiner näheren Umgebung sei, 
und es machte den Vorschlag, den Kl. in einer Nerven- 
klinik unterzubringen, wo „durch Beobachtung eine sach
gemäße gerechte Beurteilung möglich“ sei. Gegen die — 
übrigens nur mündlich verfügte — Anordnung der An
staltsverwahrung hat der Kl. am 4. Dez. 1934 durch seinen 
Bevollmächtigten, RA. Dr. W. in B„ Beschw. beim zu
ständigen Landrat eingelegt, über die jedoch trotz wieder
holter Erinnerungen me entschieden worden ist.

Am 15. Dez. 1934 ist der Kl. in die öffentliche Provinzial- 
Heil- und Pflegeanstalt in A. überführt worden, und am
4. Jan. 1935 hat der Bürgermeister W. — nunmehr schrift
lich — die endgültige polizeiliche Unterbringung des Kl. 
in dieser Anstalt verfügt, nachdem der Anstaltsoberarzt 
Dr. L., u. a. Bezug nehmend auf die „Niederschriften des 
Bürgermeisters W., eine Gemeingefährlichkeit des Kl. als 
Ausfluß einer „manisch-depressiven Konstitution“  bestätigt
hatte. Auch ein am 5. Febr. 1935 vom Chefarzt der Heil- 
und Pflegeanstalt in T., MedR. Dr. F auf Ersuchen des 
Bürgermeisters W. erstattetes Gutachten bezeichnet den 
Kl. Ils  „zweifellos geisteskrank“ . Den genannten Ansta ts
ärzten hatte der Bürgermeister W. den oben erwähnten 
Polizeibericht nebst einem Nachtrag vom 28. Nov. 1934 zu
geleitet; er hat ihnen weiter auch noch das Eigebms spa
terer v in  ihm und dem Amtsobersekretar D ungeteilter 
Ermittlungen sowie sonstiges Material über den Kl. mit
geteilt.

Da die Beschw. des Kl. erfolglos blieb, hat er, um eine 
Stellungnahme der ordentlichen Gerichte zu erreichen, am
9. Jan. 1935 durch seine Schwester ein Entmundigungsver- 
fahren gegen sich beantragen lassen, das am 10. Mai 1935 
auf Grund eines Gutachtens des Direktors der Provinzial- 
Heil- und Pflegeanstalt in A., Dr. R., vom 2. April 193o zur 
Entmündigung des Kl. wegen Geistesschwache pUh,r.t®', ,

Schon vorher, am 7. April 1935, hatte Dr. R. die Un
fruchtbarmachung des Kl. beantragt. Diesem Anträge 
wurde durch Beschluß des ErbgesGer. in T vom 8 Mai 
1935 stattgegeben mit der Begründung, daß der Kl. an 
„manisch-depressivem Irresein“ leide. Eine Beschw. des 
Kl. gegen diesen Beschluß wurde vom £rböesuer. in K. 
vnm 1 o Sent 1935 zurückgewiesen. Um sich der unrnittel- 
I T  bevorstehenden ’Unfruchtbarmachung zu entziehen 
entfloh der Kl. am 19. Jan. 1936 aus ^ r A n s t a U m A  und 
hielt sich zunächst verborgen. Durch seinen Anwalt be 
trieb er alsdann die Wiederaufnahme des Verfahrens vor 
to ,, ErbgesOer. ,.,¡1 dem W « “ *

wuirde entsprochen und der Kl. vom 30. März 1936 bis zum 
18 Mai 1936 in der Charité beobachtet. Das dort von dem 
Facharzt D r Ro. erstattete Abschlußgutachten kam zu 
t o i  Ergebnis daß bei dem Kl. zwar eine „hypomanische 
Konsßtuüon bestehe, auf deren Boden geistige Erkran
kungen im Sinne des ErbkrNachwGes. erwachsen konnten 
däßSedoch keine Anhaltspunkte dafür gegeben seien, daß 
dne 'derartige Erkrankung beim Kl. bereits bestände.

Auf Grund dieses Gutachtens setzte der Kl. die Auf
hebung der Beschlüsse über seine Unfruchtbarmachung 
und über seine Entmündigung durch. In dem auf Aufhebung 
der Entmündigung gerichteten Verfahren wurden verschie

dene der früher polizeilich vernommenen Zeugen erneut 
gerichtlich vernommen, wobei diese ihre früheren Aus
sagen größtenteils erheblich einschränkten oder abänder
ten. Ein in diesem Verfahren noch eingeholtes amtsärzt
liches Zeugnis des MedR. Dr. S. in T. verneinte nicht nur 
eine Gemeingefährlichkeit des Kl., sondern auch das Be
stehen einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche.

Der Kl. führt nun seine Unterbringung und das Fest
gehaltenwerden in den genannten Anstalten auf ein schuld
haftes Verhalten hauptsächlich des Amtsbürgermeisters W„ 
weiter aber auch.des Amtsobersekretärs D. zurück und 
macht daraus mit der im Januar 1939 erhobenen Klage 
gemäß § 839 BGB., Art. 131 WeimVerf. den Bekl. für den 
ihm erwachsenen Schaden verantwortlich.

Das LG. hat die Klage abgewiesen. Das OLG. hat die 
Ansprüche dem Grunde nach zur Hälfte für gerechtfertigt 
erklärt, im übrigen die Berufung des Kl. zurückgewiesen 
und ferner festgestellt, daß der Bekl. verpflichtet sei, dem 
Kl. den Schaden, der ihm durch die Verbringung in die 
Anstalten noch entstehen wird, zur Hälfte zu ersetzen.

Das RG. wies die Rev. des Bekl. zurück. Auf die Rev. 
des Kl. hob es das Urteil des OLG. auf und verwies die 
Sache an dieses zurück.

Das BG. hat es dahingestellt gelassen, ob und inwieweit 
dem Amtsobersekretär D. eine Amtspflichtverletzung zur 
Last fällt, es hat aber die gegen den Amtsbürgermeister 
W. erhobenen Vorwürfe „in  gewissem Umfange“  als er
wiesen angesehen. Zunächst hat es festgestellt, daß W. die 
für die Unterbringung eines Geisteskranken in einer An
stalt maßgebenden MinErl. v. 26. März 1901 (MBliV. 105) 
und v. 21. Jan. 1932 (MBliV. 89) außer acht gelassen hat. 
Nach § 1 der erstgenannten Ministerialverfügung, die für 
die Unterbringung Geisteskranker in einer Privatanstalt 
maßgebend ist, darf die Aufnahme eines Kranken in einer 
solchen Anstalt in der Regel nur auf Grund eines durch 
den zuständigen Kreisarzt, den ärztlichen Leiter einer 
öffentlichen Anstalt für Geisteskranke oder den Leiter einer 
psychiatrischen Universitätsklinik ausgestellten Zeugnisses 
mit bestimmtem Inhalt (§ 2 daselbst) erfolgen. Einen so
genannten dringenden Fall, in dem von dem Erfordernis 
eines derartigen Zeugnisses abgesehen werden kann (§ 4), 
hat es nicht für vorliegend erachtet, da W. nach seinem 
Polizeibericht vom August 1934 noch etwa drei Monate 
habe verstreichen lassen, ehe er die Einweisung des Kl. 
in die Anstalt in T. angeordnet habe und sich in der 
Zwischenzeit nichts ereignet habe, was die Angelegenheit 
zu einer dringlichen hätte machen können. Das BG. hat 
deshalb in der Außerachtlassung der genannten Vorschrif
ten eine Amtspflichtverletzung erblickt und sie dem W. 
zwar nicht als Vorsatz, aber doch als Fahrlässigkeit an
gerechnet. Sodann hat das BG. festgestellt, daß die Unter
bringung des Kl. in einer Anstalt auch der inneren Be
rechtigung entbehrt habe: Zwar sei das Verhalten des Kl. 
in den Jahren vor seiner Einlieferung in seiner Gesamt
heit so „merkwürdig“  gewesen, daß der Gedanke, an sei
nem gesunden Geisteszustand zu zweifeln, für einen unbe
fangenen Beobachter „nicht gerade ferngelegen“  habe, je
doch habe dieses Verhalten noch keinen Anlaß bieten 
können, den Kl. als geisteskrank und gemeingefährlich zu 
behandeln. Das BG. hat das „merkwürdige“  Verhalten des 
Kl. des näheren dargelegt, wie es dasselbe auf Grund der 
in dem Verfahren betr. Wiederaufhebung der Entmündigung 
stattgefundenen Beweisaufnahme für erwiesen erachtet hat, 
und hat eine größere Anzahl von Einzelvorkommnissen 
festgestellt, die es in ihrer Gesamtheit für geeignet gehal
ten hat, Zweifel an dem gesunden Geisteszustand des Kl. 
zu erwecken. Es hat alsdann ausgeführt: Da das geschil
derte Verhalten des Kl. dem Bürgermeister W. im großen 
und ganzen bekannt gewesen sei, möge in ihm der Ver
dacht aufgetaucht gewesen sein, daß der Kl. einen „gei
stigen Defekt“  habe; ehe er aber dessen Unterbringung in 
eine Anstalt für Geisteskranke habe betreiben dürfen, hätte 
es einer sorgfältigen Überprüfung dieser Auffassung 
bedurft. Das BG. hat dann zusammenfassend festgestellt 
daß der Bürgermeister W. keine gewissenhafte Überprü
fung des etwa in ihm aufgetauchten Verdachts der Geistes
krankheit des Kl. vorgenommen habe, sondern „recht be
denkenlos vorgegangen“  sei und sich offensichtlich stark 
von Voreingenommenheit gegen den Kl. habe leiten lassen 
A'sdann hat es ausgeführt, daß auch von einer Qemein- 
ge ahrhchkeit des Kl. keine Rede habe sein können, wobei

183*
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es den Begriff der GemeingefShrlichkeit der Entsch. des 
PrOVG. 77, 341 Nr. 69 entnommen hat, und hat endlich in 
weiteren Ausführungen dargelegt, daß der Bürgermeister 
W. das Verfahren in einer Weise betrieben habe, die „jeden 
dienstlichen Abstand“  habe „vermissen lassen“ , die „ein
deutig persönliches Interesse am Ausgang der Angelegen
heit verraten“ habe und als „wenig sachlich“  zu bezeichnen 
sei. Hierzu hat es u. a. festgestellt, W. habe die begut
achtenden Ärzte teils durch seine Berichte, teils durch 
mündliche Rücksprachen in unzulässiger Weise beeinflußt, 
seine Polizeiberichte hätten in einer Reihe von Punkten den 
Sachverhalt unvollständig, entstellt oder gar unrichtig 
wiedergegeben.

Hiernach hat das BG. zunächst die Frage aufgeworfen, 
inwieweit das Handeln des Bürgermeisters W. „schlecht
hin nachprüfbar“  sei, oder inwieweit es als Ermessensent
scheidung einer Verwaltungsbehörde nur in beschränktem 
Rahmen einer gerichtlichen Nachprüfung unterliege. Es 
hat auf die in JW. 1938, 23985 abgedruckte Entsch. des RG. 
v. 15. März 1938, III 231/32 hingewiesen, wonach die Frage, 
ob eine polizeiliche Gefahr vorliege und die Polizei ein- 
schreiten müsse, nicht Ermessenssache und deshalb frei 
nachprüfbar sei, und daß lediglich die zu ihrer Abwehr 
getroffenen Maßnahmen dem freien, nicht nachprüfbaren 
Ermessen der Polizei unterlägen. Dementsprechend durfte 
auch hier, so hat es ausgeführt, die Frage, ob der Kl. ein 
o-emeingefährlicher Kranker gewesen sei und deshalb 
Grund zum Einschreiten gegen ihn bestanden habe vom 
Gericht nachgeprüft werden. Indessen könne das letzten 
Endes dahingestellt bleiben, denn das Gesamtverhalten des 
Bürgermeisters W. sei derart fehlsam und mit den an eine 
ordnungsmäßige Verwaltung zu stellenden Anforderungen 
derart unvereinbar gewesen, daß es ohnehin als eine 
offensichtliche Amtspflichtverletzung erscheine, die stets 
zum Schadensersatz verpflichte. Dabei möge W. dem Kl. 
kein Unrecht haben zufügen wollen; er möge in seiner 
Verärgerung und Voreingenommenheit die Unrechtmaßig- 
keit seines Handelns nicht erkannt haben. Jedenfalls aber 
lasse sich das Gegenteil nicht nachweisen, zumal W. per
sönlich nicht mehr gehört werden könne. Es könne ihm 
daher nur Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.

Dieses schuldhafte Verhalten des Bürgermeisters W. hat 
das BG. dann schließlich auch als ursächlich sowohl für 
die Unterbringung als auch für den weiteren Verbleib des 
K l in den Anstalten angesehen. Hierzu hat es festgestellt, 
daß die Ärzte Dr. F., Dr. L. und Dr. R. in der Abgabe ihrer 
dem Kl. nachteiligen Gutachten von den unrichtigen Poli
zeiberichten des Bürgermeisters beeinflußt worden seien. 
Diese Gutachten seien dadurch auch zu einem falschen Er
gebnis gekommen. Das BG. nimmt mit den Sachverstän
digen Dr. Sp. und Dr. Ro., die nicht den persönlichen Ein
wirkungen des Bürgermeisters W. ausgesetzt und nicht 
unter dem Einfluß seiner irreführenden Berichte gestanden 
hätten, an, daß eine Geisteskrankheit des Kl. bisher nicht 
entstanden sei, und es nimmt weiter an, daß auch die Sach- 
verständigen Dr. F., Dr. L. und Dr. R. ohne das pflicht
widrige Verhalten des W. zu keinem anderen Ergebnis 
gekommen wären als die vorgenannten Gutachter, daß sie 
ohne jenen Einfluß insbes. auch eine Gemeingefährlichkeit 
des Kl. nicht als vorliegend erachtet haben würden.

Der Ansicht des Bekl., eine Schadenersatzpflicht müsse 
nach § 839 Abs. 3 BGB. entfallen, weil es der Kl. verab
säumt habe, den Schaden durch Gebrauch eines Rechts
mittels abzuwenden, ist das BG. nicht gefolgt, weil der Kl. 
mangels eines abweisenden Beschwerdebescheides nicht 
einmal die Möglichkeit gehabt habe, eine Klage aus § 49 
PrPolVerwG. v. 1. Juni 1931 (GS. 77) zu erheben. Er habe 
in jeder Weise versucht, den Schaden abzuwenden oder 
doch in geringen Grenzen zu halten. Ein fehlerhaftes Ver
halten des vom Kl. mit der Wahrung seiner Interessen be
auftragten Anwalts sei nicht ersichtlich, wobei im übrigen 
ein Verschulden seines Anwalts dem Kl. nicht einmal zu- 
gerechnet werden könne.

Die Rev. des Kl. rügt sachlich-rechtlich, das BG. habe 
den Begriff der Fahrlässigkeit verkannt, wenn es dem 
Amtsbürgermeister W. nur Fahrlässigkeit zur Last lege. 
In der Tat ergeben sich auch in dieser Beziehung Bedenken. 
Nach den Feststellungen, die das BG. in tatsächlicher Be
ziehung über das Verhalten des W. bei seinem Vorgehen 
gegen den Kl. getroffen hat, in denen es ihm u. a. mehr
fach b e w u ß t  unrichtige Darstellungen in seinen amt

lichen Berichten zur Last legt, kann an dem Vorliegen 
eines mindestens bedingten Vorsatzes kaum ein Zweitel 
sein. Darauf, ob er dem Kl. „letzten Endes“  möglicherweise 
kein Unrecht hat zufügen wollen, kommt es nicht an. Die 
Haftung aus § 839 BGB. setzt nur eine schuldhafte Amts
pflichtverletzung voraus, eine Schädigungsabsicht w ird da
bei nicht gefordert. . ,

Die weiteren Revisionsangriffe des Kl. richten sich gegen 
die Anwendung des § 254 BGB. Das BG. hat in dieser Be
ziehung folgendes ausgeführt: Den Kl. treffe für sein ire i- 
ben die volle Verantwortung. Wer sich nun gegenüber 
anderen Volksgenossen und gegenüber amtlichen Stellen 
in einer Weise aufführe wie der Kl-, wer andere mit an
haltender Hartnäckigkeit und Bosheit reize, wie es der Kl. 
getan, müsse damit rechnen, daß die angegriffenen 1 er- 
sonen auf dieses Vorgehen entsprechend scharf „reagier
ten^

Die Rev. des Kl. hat hiergegen geltend gemacht, das 
BG habe verkannt, daß die Beamten des Bekl. die Ermitt
lungen erst n a c h  der Unterbringung in der Anstalt ge
troffen hätten und daß sich die von dem Kl. vorgenomme
nen Handlungen, soweit sie festgestellt seien, gar nicht 
gegen die Beamten, sondern gegen dritte Personen ge
richtet hätten. , , ,  . „  .

Die Rev. übersieht hierbei wohl, daß das BG. ange
nommen hat, der Bürgermeister W. habe, wenn er auch 
umfangreiche Ermittlungen erst n a c h  der Festnahme des 
Kl. angestellt habe, dessen als schuldhaft festgestelltes 
Verhalten gegenüber anderen Volksgenossen im großen 
und ganzen doch schon vorher gekannt, daß es weiter aber 
auch festgestellt hat — wenn diese Feststellung auch sehr 
allgemein erfolgt ist, ohne daß Einzelheiten dabei erwähnt 
werden —, der Kl. habe insbes. den Bürgermeister W. 
immer wieder zum Ziel seiner Angriffe gemacht und ihn 
herausgefordert. Bei Beachtung dieser tatsächlichen Fest
stellungen erscheint die Bejahung eines ursächlichen Zu
sammenhangs zwischen dem Verhalten des Kl. und seiner 
Unterbringung in der Anstalt unbedenklich.

Begründet erscheint aber die weitere Revisionsrüge, das 
BU. lasse eine Prüfung der Frage vermissen, ob und in
wiefern der Kl. auch seine fortdauernde F e s t h a l t u n g  
in der Anstalt mitverursacht und verschuldet habe. Un
streitig hat der Kl. nach seiner Festnahme und Einliete- 
rung in die Anstalt ständig versucht, wieder frei zu kom
men Wenn die Rev. freilich meint, daß nach dem BU. für 
die Festhaltung des Kl. nicht die als richtig angenommenen 
Teile der Polizeiberichte, sondern „ausschließlich die 
unrichtigen Angaben darin, die unrichtig wiedergegebenen 
Zeugenaussagen und die wider besseres Wissen abgegebe
nen Erklärungen der Beamten gegenüber den Ärzten ur
sächlich gewesen seien, so ist das nach den Urteilsgrunden 
nicht gerechtfertigt.

Fällt dem Bürgermeister W. Vorsatz, wenn auch nur 
bedingter Vorsatz (vgl. oben), zur Last, so ist weiter ¿u 
berücksichtigen, daß nach der Rspr des RG wie des 
RArbG. der vorsätzlich handelnde Schädiger in der Regel 
den Schaden nicht auf den nur fahrlässig bei der Ent
stehung des Schadens mitwirkenden Geschädigten ab
wälzen kann (RGZ. 148, 57/58 — JW. 1935, 2620; RArbG. 
19, 155). Auf seiten des Kl. kann aber nur Fahrlässigkeit 
in Frage kommen.

Möglicherweise ist übrigens die Frage des Mityerschul- 
' dens des Kl. auch anders zu beurteilen, wenn sich nicht 
nur der Bürgermeister W., sondern auch noch der Amts
obersekretär D. Amtspflichtverletzungen gegen den Kl. 
hat zuschulden kommen lassen. In diesem Zusammenhang 
hätte das BG. deshalb zunächst auch noch das Verschulden
des D. prüfen müssen. ... , _

Die Rev. des Bekl. hat um Nachprüfung der Frage ge
beten, ob nicht auch die Unterlassung einer Aufsichts
beschwerde gegen den Landrat, der die Beschw. des Kl. 
seinerzeit unerledigt gelassen hat die Anwendung des 
S 839 Abs. 3 BGB. rechtfertige. Nach dieser Vorschrift tritt 
eine Schadensersatzpflicht nicht ein, wenn der Verletzte 
vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Als 
Rechtsmittel im Sinne dieser Vorschrift kann auch eine 
Aufsichtsbeschwerde in Betracht kommen (vgl. RGZ. 138, 
44- 150, 328 =  JW. 1936, 1770; auch Urt. v. ll.N o v . 1938, 
I I l ’ 38/38: RGWarn. 1939 Nr. 61). Immer aber muß es sich 
darum handeln, daß durch einen solchen Rechtsbehelf nicht
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nur die Beseitigung der schädigenden Amtshandlung oder 
Unterlassung, sondern auch die Abwendung des Schadens 
erreicht werden würde (HöchstRRspr. 1934 Nr. 1452; 
RGZ. 163, 125), auch kommt nur ein Rechtsbehelf in Frage, 
der sich unmittelbar gegen die schädigende Amtshandlung 
selbst richtet (RGZ. 150, 328; 163, 125 =  DR. 1940, 1115; 
Urt. v. 22. Jan. 1937, V 151/36: JW. 1937, 1235” und Urt. 
v. 18. Jan. 1938, III 114/37: JW. 1938, 102925)- Hier hätte 
sich die Aufsichtsbeschwerde nur gegen die Amtstätigkeit 
des dem Amtsbürgermeister Vorgesetzten Landrats richten 
können, also nicht gegen die schädigende Amtshandlung 
selbst. Schon deshalb kann die Unterlassung der Beschw. 
die Anwendung des § 839 Abs. 3 BGB. nicht rechtfertigen. 
Eines Eingehens auf die Frage, ob die Aufsichtsbeschwerde 
und das dann etwa nachfolgende Klageverfahren nach § 49 
PolVerwG. überhaupt noch zur Abwendung der Schäden 
geeignet gewesen wäre, bedarf es hiernach nicht mehr. Im 
übrigen setzt § 839 Abs. 3 BGB. auf jeden Fall auch ein 
Verschulden voraus. Ein solches ist aber vom BG. mit der 
Feststellung einwandfrei verneint worden, daß der Anwalt 
des Kl. in jeder Weise versucht habe, den Schaden abzu
wenden oder doch in geringen Grenzen zu halten, wobei 
es die von dem Anwalt im Einverständnis mit dem Kl. 
veranlaßte Einleitung des Entmündigungsverfahrens offen
sichtlich als zweckmäßigste Maßnahme gebilligt hat. Man
gels eines Verschuldens des den Kl. vertretenden Rechts
anwalts kommt entgegen der Ansicht der Rev. insoweit 
auch § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. nicht zum Zuge.

(RG., III. ZivSen., U. v. 17. Jan. 1941, III 22/40.) [N.j 
*

14. RG. — §§510, 242 BGB. Der Vorkaufsverpflichtete 
kann sich auf den Ablauf der Frist des § 510 BGB. dann 
nicht berufen, wenn er dem Vorkaufsberechtigten eine von 
diesem berechtigterweise verlangte Besichtigung des Kauf
gegenstands verweigert hat.

Der Vorkaufsberechtigte, der die Feststellung erstritten 
hat, daß sich der Verpflichtete auf den Ablauf der Frist des 
§510 BGB. nicht berufen könne, kann nach der Rechtskraft 
dieses Urteils das Vorkaufsrecht noch innerhalb angemes
sener Frist ausüben.

Das OLG. hat die die Feststellung begehrende Klage,

‘ 1 dem Bekl. ein Vorkaufsrecht für die Aktien der 
Th Brauerei AG. in N. gemäß dem auf Grund des An
gebots der Familie B. v. 30. März 1937 geschlossenen 
Vertrage nicht mehr zustehe,

2 daß der Bekl. auch infolge des Erlöschens des Vor
kaufsrechtes keinerlei Schadensersatzansprüche gegen den 
Kl. habe, im wesentlichen aus folgenden Gründen ab
gewiesen:

Ob die durch die Mitteilung des Kaufvertrags m it dem
S. wirksam in Lauf gesetzte Wochenfrist zur Ausübung 
des Vorkaufsrechtes (§510 BGB.) abgelaufen sei, brauche 
nicht erörtert zu werden. Wenn, wie der Bekl. behaupte, 
der KI. selbst die Ausnutzung der Frist wider Treu und 
Glauben vereitelt habe, könne er sich nach §242 BGB. 
dem Bekl. gegenüber nicht auf den Ablauf der Frist be
rufen. Im Verhältnis der Parteien zueinander müsse dann 
die Frist als nicht abgelaufen gelten. Die treuw.dnge Ver
eitelung der fristgerechten Ausübung des Vorkaufsrechts 
sei geleben. In den bei der Begründung dieses Rech es 
gepflogenen Verhandlungen sei es allen Beteiligten klar 
gewesen, daß der Bekl. dasselbe nur mit Unterstützung 
fremder Geldgeber würde ausüben können. Die Möglich
keit daß er die durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
erworbenen Werte in vollem Umfange gewinnbringend 
weiterveräußern müsse und werde, sei nicht ausgeschlos
sen worden. Diesen vom Bekl. schließlich beschnttenen 
Weg habe ihm der KI. wider Treu und Glauben und 
schuldhaft verlegt, indem er dem Vertreter der Brauerei 
K die zum Weitererwerb der Aktien geneigt gewesen 
sei trotz klarer Erkenntnis des Zusammenhanges und der 
ihm vom Bekl. erteilten Ermächtigung die Besichtigung 
der Brauerei versagt habe. Das Vorkaufsrecht müsse 
deshalb als noch bestehend behandelt werden. Der Ein
e n d  des KI daß das Recht infolge Unmöglichkeit seiner 
Ausübung erloschen sei, könne diese Folgerung nicht 
hindern Der Kl. habe die Unmöglichkeit nicht dargetan. 
Die von ihm behauptete Weiterveräußerung der Aktien

von S. an einen Dritten könne in diesem Sinne erst dann 
erheblich sein, wenn sich ergäbe, daß der Kl. außerstande 
sei, die Aktien mit zumutbaren Opfern zurückzuerwerben. 
Eine derartige ablehnende Haltung des jetzigen Besitzers 
der Aktien ihm gegenüber habe der KI. nicht einmal be
hauptet. Ob das Vorkaufsrecht infolge Unvermögens des 
KI. untergegangen sei, müsse das Vorgehen des Bekl. 
nach der Rechtskraft des Urteils erweisen.

Für den Fall, daß das Vorkaufsrecht erloschen sei, 
berühme sich der Bekl. eines Schadensersatzanspruchs.
Gegen diesen hilfsweise behaupteten Anspruch richte 
sich der zweite Feststellungsantrag, dessen Sinn klar sei, 
obgleich er dem ersten Anträge gleichgeordnet sei. Dem 
Bekl. würde nach Erlöschen des Vorkaufsrechts ein Scha
densersatzanspruch zustehen, wenn ihm durch schuld
hafte Vereitelung des Vorkaufs ein Schaden erwachsen 
sei. Da die Verweigerung der von der Brauerei K. be
gehrten Besichtigung eine schuldhafte Vertragsverletzung 
darstelle, komme es nur noch darauf an, ob hierdurch 
dem Bekl. ein Schaden entstanden sei. Diese Frage sei 
zu bejahen, da nach den getroffenen Feststellungen mit 
genügender Wahrscheinlichkeit anzunehmen sei, daß sich 
die Brauerei bei Gestattung der Besichtigung zum Kaut 
der Aktien in einer für den Bekl. nutzbringenden Weise 
entschlossen haben würde. Die vom Kl. begehrte Fest
stellung, daß dem Bekl. infolge Erlöschens des Vorkaufs
rechts kein Schadensersatzanspruch zustehe, könne des
halb ebenfalls nicht getroffen werden.

Die Rev. hält zunächst die Annahme des BerR., daß 
das Vorkaufsrecht des Bekl. noch bestehe, für rechts
irrig. Der das Erlöschen des Rechts bewirkende Ablauf 
der Wochenfrist des §510 BGB. stehe nach dem Zwecke 
des Gesetzes dann außer Frage, wenn, wie hier, die 
Mitteilung des Vertragsinhalts vollständig gewesen sei. 
Die Nichtberechtigung dès Vorkaufsverpflichteten, sich 
auf den Ablauf der Frist zu berufen, komme nur dann 
in Betracht, wenn die Mitteilung einer Ergänzung bedurft 
habe und diese innerhalb der Frist nicht erteilt worden 
sei. Dieser Fall liege nicht vor. Es sei auch aus w irt
schaftlichen Gründen unmöglich, nach mehr als zwei 
Jahren das Vorkaufsrecht noch als fortbestehend anzu
sehen. Die einzige Möglichkeit, das Vorkaufsrecht aus
zuüben, habe dem Bekl. nach der Annahme des BerR. 
die Bereitschaft der Brauerei K., die Aktien von ihm zu 
erwerben, geboten. Daß diese Möglichkeit jetzt noch 
bestehe, sei weder festgestellt, noch von dem Bekl. be
hauptet.

Die Rev. kann mit diesen Angriffen keinen Erfolg 
haben. Wenn, wie in der Rspr. anerkannt ist (RGZ. 108, 
66 [67/68]), die Verweigerung oder Verzögerung einer 
vom Vorkaufsberechtigten mit Recht geforderten ergän
zenden Auskunft über die Tragweite »der bei der Aus
übung des Vorkaufsrechts zu übernehmenden Rechte und 
Verbindlichkeiten nach dem Grundsatz des § 242 BGB. 
die Folge hat, daß sich der Vorkaufsverpflichtete aut 
den Ablauf der Frist des §510 BGB. nicht berufen darf, 
so kann nur dasselbe gelten für den Fall, daß dem Vor
kaufsberechtigten eine für die Entschließung über die 
Ausübung seines Rechts wichtige und berechtigerweise 
verlangte Besichtigung nicht oder nicht rechtzeitig ge
währt wird. Diese Folgerung widerspricht nicht der Vor
schrift des §510 BGB., die zwar alsbald klare Verhält
nisse für die Beteiligten schaffen will, aber nur nach
giebiges Recht enthält, und bei deren Anwendung im 
Einzelfalle durchaus dem allgemeinen Grundsatz des §242 
BGB. Rechnung getragen werden muß. Weiterhin kann 
allein der Umstand, daß seit dem Eintritt des Vorkaufs
falles nunmehr mehrere Jahre vergangen sind, den Fort
bestand des Vorkaufsrechts ebensowenig in Frage stellen 
wie die Tatsache, daß die dem Bekl. damals gebotene 
und nach seiner Behauptung vom Kl. vertragswidrig ver
eitelte Möglichkeit, das Recht auszunutzen, wegen der 
jetzigen Flaltung der Brauerei K. nicht mehr gegeben ist 
Nach dem Grundsatz des § 242 BGB. beurteilt sich auch 
die Frage, innerhalb welcher Zeit der an der Ausübung 
des Vorkaufsrechts behinderte Berechtigte nach rechts
kräftiger Feststellung des ihm trotz Fristablaufs ver- 
bliebenen Rechts den Vorkauf ausüben muß. Die Frist 
des § 510 BGB. kann hierfür schon deshalb nicht mehr 
in Betracht kommen, weil es einer diese Frist in Lauf
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setzenden Mitteilung des Kaufvertrags nicht mehr be
darf. Die Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben erfordert es vielmehr, daß der Berechtigte 
innerhalb einer, den besonderen Umständen und den 
beiderseitigen Belangen angepaßten, angemessenen Frist 
die Ausübung des Vorkaufsrechts erklärt. Erst nach Ab- 
gäbe dieser Erklärung kann die Frage aufgeworfen wer
den, ob die Erfüllung der dadurch begründeten kauf- 
rechtlichen Verpflichtung des Vorkaufsverpflichteten un
möglich ist, oder ob ihm die Leistung billigerweise nicht 
mehr zugemutet werden kann. Der BerR. hat deshalb, 
wenn er auch zwischen dem Vorkaufsrecht und dem sich 
aus dessen Ausübung ergebenden Vertragsverhältnis nicht 
unterscheidet, mit Recht die Frage, ob dem Kl. die Liefe
rung der dem Vorkauf unterliegenden Aktien unmöglich 
geworden oder nicht mehr zuzumuten ist, der späteren, 
an die etwaige Ausübung des Rechts anknüpfenden Aus
einandersetzung Vorbehalten. Von diesem zutreffenden 
Gesichtspunkt aus brauchte er auf das Beweiserbieten 
des KI. dafür, daß der jetzige Besitzer zur Rückgabe der 
Aktien an ihn nicht bereit sei, nicht einzugehen.

Die Rev. wendet sich auch erfolglos gegen die Auf
fassung des Vorderrichters, daß der KI. durch seine 
Weigerung, dem Vertreter der Brauerei K. die Besichtigung 
der N.er Brauerei zu gestatten, schuldhaft eine ihm dem 
Bekl. als Vorkaufsberechtigten gegenüber obliegende 
Pflicht verletzt habe. Der BerR. ist hierbei von der im 
ersten Revisionsurteil ausgesprochenen und der Auf
hebung des früheren Berufungsurteils zugrunde liegenden 
Rechtsauffassung ausgegangen, daß, wenn der Bekl. nach 
übereinstimmender Auffassung aller Beteiligten zur Aus
übung des Vorkaufsrechts auf fremde Hilfe angewiesen 
war, möglicherweise also zu einer für ihn nutzbringenden 
Veräußerung der zu erwerbenden Aktienmehrheit schrei
ten würde, der KI. das Ersuchen des Leiters der Brauerei 
u i  u”  Besichtigung der Brauereianlagen ebenso habe 
behandeln müssen, als Vvenn es vom Bekl. selbst gestellt 
worden wäre, sofern ihm erkennbar war, daß der Leiter 
im Einvernehmen mit dem Bekl. um die Besichtigung 
nachsuchte, um sich wegen eines Abkommens mit diesem 
über die Weiterveräußerung der aus dem ausgeübten 
Vorkaufsrecht ihm zufließenden Werte schlüssig zu 
werden.

Erfolglos bekämpft die Rev. auch die Meinung des 
BerR., daß die zu seinen Gunsten ergangenen Entsch. 
des LG. und des ersten BerR. für die Frage des Ver
schuldens des Kl. ohne Bedeutung seien. Die Rspr. des 
RG., auf die sich der KI. berufen hat (RGZ. 106, 406: 
|25 32 =  JW. 1930„ 149; RGZ. 141, 334; 156, 51 =  JW. 
1937, 33132i), befaßt sich nur mit Schadensersatzan
sprüchen gegen den Staat wegen Amtspflichtverletzungen. 
Der BerR. gibt den Sinn der genannten Entsch. aller
dings nicht erschöpfend wieder, wenn er daraus nur den 
Grundsatz entnimmt, daß das Verschulden eines Be
amten verneint werden müsse, der sich bei Vornahme 
einer Amtshandlung an eine bereits vorliegende höchst
richterliche Entsch. gehalten habe. Das RG. hat darüber 
hinaus ausgesprochen, daß der Irrtum eines Beamten 
über die Pflichtmäßigkeit seiner Handlungen regelmäßig 
dann nicht schuldhaft sei, wenn es sich um eine derart 
zweifelhafte Rechtsfrage handele, daß ein Kollegialgericht 
nach mündlicher Verhandlung und der gebotenen sorg- 
faltigen Prüfung die gegen die Rechtmäßigkeit der 
Handlung des Beamten gerichteten Angriffe für unbe- 
R,r™det erklärt haben (RGZ. 106, 406 [410]; 141, 328 
[334]). Ob, wie die Rev. meint, dieser Grundsatz im Falle 
der Verschuldenshaftung allgemein, zum mindesten ent
sprechend, Anwendung erleiden muß, braucht nicht er
örtert zu werden. Auch bei Bejahung dieser Frage würde 
die Tatsache, daß das LG. und der erste BerR. zugunsten 
des KI. entschieden haben, die Annahme eines Verschul
dens des KI. schon deshalb nicht auszuschließen ver
mögen, weil in jenen Urteilen nicht zu einer besonders 
zweifelhaften Rechtsfrage Stellung genommen worden 
ist, sondern, wie sich aus dem ersten Revisionsurteil er
gibt, die vorgenommene Prüfung den dargebotenen Sach
verhalt rechtlich nicht erschöpft hat.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 4. April 1941, V II 72/40.) [He.J

*

15. RG. — § 823 Abs. 2 BGB. Der Anstifter zur Über
tretung des § 367 Nr. 8 StGB, kann aus § 823 Abs. 2 BGB. 
auch dann haftbar gemacht werden, wenn nach vorsätzlich 
abgegebenen Schüssen bei Vorbereitung weiteren Schie
ßens ein Schuß sich selbst löst und dadurch ein Mensch 
getötet wird.

Der Bekl. betreibt in D. an öffentlicher Straße eine 
Gärtnerei, die an sein Wohnhaus angrenzt. Am 18. Okt. 
1938 war der Polizeiassistent a. D. Z. bei ihm zu Besuch. 
Da Z. im Besitz einer Pistole war, forderte ihn der Bekl. 
nachmittags gegen 17 Uhr auf, in einen Krähenschwarm 
hinemzuschießen, der dem Hause gegenüber jenseits der 
Straße auf dem Acker des Bekl. saß. Z. holte darauf 
seine Pistole aus dem Hause und schoß von der Ein
gangspforte an der Straße aus zweimal über die Straße 
hinweg. Die Krähen flogen nach links auf. Um noch ein
mal auf sie zu schießen, machte Z. einige Schritte in der 
gleichen Richtung. Dabei stolperte er über die Torstange 
und schlug mit der Hand auf den Torflügel, so daß 
s‘ch die ungesicherte Pistole entlud. Der Schuß traf den 
Arbeiter H., der auf der Straße stand und sich mit dem 
Bekl. und dessen Frau über die Pforte weg unterhielt, 
tödlich ins Herz. Z. ist von der großen StrK. des LG. L. 
am 3. Febr. 1939 wegen fahrlässiger Tötung sowie wegen 
Vergehens gegen §§14, 26 WaffG, v. 18. März 1938 in 
Tateinheit mit Übertretung des § 367 Nr. 8 StGB, zu drei 
Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das RG. hat seine 
^ e,v: durch Urteil v. 10. Juli 1939 verworfen und insbes. 
gebilligt, daß die StrK. Tatmehrheit zwischen der fahr- 
lässigen Tötung einerseits, dem Vergehen gegen das 
WaffG, in Tateinheit mit der Übertretung andererseits an
genommen hat. Auf die Schadensersatzklage der Kl. (der 
Witwe und des Sohnes des verstorbenen H.) ist Z. durch 
rechtskräftiges Urteil des LG. L. v. 3. Mai 1939 verurteilt 
worden.

Jetzt verlangen die KL vom BekL, weil dieser den Z. 
zum Schießen aufgefordert habe, gleichfalls Schadens
ersatz und klagen auf Zahlung von 1667,83 3tM, auf 
Befreiung von der Forderung der Gemeinde wegen Er
stattung von 237,57 3tM Beerdigungskosten und auf Fest
stellung weiterer Schadensersatzpflicht. Der Bekl. be
streitet jede Verpflichtung.

Das LG. L. hat am 31. Mai 1940 den Zahlungs- und 
den Befreiungsanspruch dem Grunde nach für gerecht
fertigt erklärt und die beantragte Feststellung getroffen. 
Das OLG. C. dagegen hat auf die Berufung des Bekl. 
durch Urt. v. 16. Okt. 1940 die Klage abgewiesen.

RG. hob auf.
Eine Haftung des Bekl. aus §823 Abs. 1 BGB. hat das 

BG. mit rechtlich einwandfreier Begründung abgelehnt, 
ohne dabei das Tatbestandserfordernis, daß die Möglich
keit eines Schadens voraussehbar sein muß, zu über
spannen. Auch wenn der Bekl. wußte, daß „das Schuß
feld“  eine öffentliche Straße war, so konnte er doch 
unter den gegebenen Umständen mit Rücksicht auf Per
sönlichkeit und Fähigkeiten des Z. der Auffassung sein, 
daß durch das Schießen kein Unheil ängerichtet werden 
würde. Und daß er diese Auffassung hatte, nimmt das 
BG. in tatsächlicher Würdigung an, die einem Angriff 
im Revisionsverfahren entzogen ist.

Zur Frage der Haftung aus § 823 Abs. 2 BGB. stellt 
das BG. fest, der Bekl. habe den Z. angestiftet, die 
Pistole aus dem Hause zu holen und damit zu schießen, 
also § 367 Nr. 8 StGB, dadurch zu übertreten, daß er an 
dem „von Menschen besuchten Ort“  ohne polizeiliche 
Erlaubnis mit einer Schußwaffe schoß. Durch diese An
stiftung hat der Bekl. gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstoßen. Gleichwohl verneint der 
BerR. eine Schadensersatzpflicht des Bekl. nach § 823 
Abs. 2 BGB., weil Z. den dritten, tödlichen Schuß nicht 
mehr, wie die beiden ersten Schüsse, vorsätzlich ab
gegeben, der Schuß sich vielmehr gegen seinen Willen 
infolge des Aufschlagens der Hand auf die Pforte ge
löst habe, so daß ein ursächlicher Zusammenhang zwi
schen den beiden ersten Schüssen und dem dritten 
Schüsse nicht mehr bestehe. Wenn dieser sich auch bei 
Vorbereitung eines weiteren Verstoßes gegen das Schutz
gesetz gelöst habe, so enthalte er selbst einen solchen 
Verstoß doch ebensowenig, wie wenn noch gar kein



11. Jahrgang 1941 Heft 27/28] Rechtsprechung 1463

anderer Schuß vorausgegangen sein würde. Daß Z. erst 
nach dem zweiten Schuß gestolpert sei, müsse als reiner 
Zufall angesehen werden und sei keine Folge der beiden 
ersten Schüsse gewesen.
n Ejer Rev. ist zuzugeben, daß diese Beurteilung von 
Rechtsirrtum beherrscht ist. Hat der Beki. den Z. zum 
^chießen auf die Krähen aufgefordert und ihm dabei alles 
Wertere überlassen, so lag darin die Aufforderung, alles 
zu tun, was zum Vertreiben der Vögel erforderlich er
schien, unter Umständen also mehrmals zu schießen, und 
damit die Anstiftung zu einer erforderlichenfalls fo rt
gesetzten Übertretung des § 367 Nr. 8 StGB. Diese Über
tretung war zwar schon mit der Abgabe des ersten 
^chusses „begrifflich vollendet“ , aber, da sich der erste 
^chuß im Rahmen der fortgesetzten Handlung nur als 
Unselbständige Einzelhandlung darstellt, „noch nicht tat
sächlich beendet“  (vgl. für diese Unterscheidung RGSt. 
59, 361); sie war dies auch noch nicht mit der Abgabe 
des zweiten Schusses. Denn Z. betätigte sich auch nach 
diesem mit dem Willen, einen dritten Schuß abzugeben, 
m der bisherigen Weise weiter; und wenn der Bekl. die
ses vorsätzliche verbotswidrige Schießen wollte, so hat 
er, worauf die Rev. zutreffend hinweist, auch alle Schritte 
und Betätigungen gewollt, die dem Schießenden zur 
Durchführung seines Vorsatzes erforderlich erscheinen 
würden, wozu namentlich auch das Aufsuchen eines ge
eigneten Schießplatzes gehörte. Geht man hiervon aus, 
so kann keine Rede davon sein, daß durch die Selbst
auslösung des Schusses der ursächliche Zusammenhang 
zwischen der Anstiftung und der tödlichen Verletzung 
H.s unterbrochen worden wäre; vielmehr steht diese 
noch unmittelbar im Zusammenhänge mit dem Verstoß 
gegen § 367 Nr. 8 StGB, und damit auch mit der vom 
Bekl. begangenen Anstiftung. Dem steht nicht entgegen, 
daß strafrechtlich, wie das Urteil des RG. gegen Z.
3 D 282/39 v. 10. Juli 1939 ergibt, die Übertretung des 
§ 367 Nr. 8 StGB, gegenüber der fahrlässigen Tötung 
eine selbständige strafbare Handlung darstellt. Denn das 
besagt nicht, daß die Übertretung beendet war, ehe der 
dritte Schuß sich löste. Die Annahme zweier selbstän
diger Handlungen beruht vielmehr nur darauf, daß es 
strafrechtlich für beide Taten „an dem einheitlichen lei
tenden Willen“  fehlte, „der die Zusammenfassung zu 
einer natürlichen Einheit als berechtigt erscheinen ließe“  
(RGSt. 59, 361). Dieser strafrechtliche Gesichtspunkt hat 
für die Haftung aus § 823 Abs. 2 BGB. keine Bedeutung. 
Für diese ist nur der auf die Anstiftung zurückzuführende, 
noch nicht beendete vorsätzliche Verstoß gegen das 
Schutzgesetz Voraussetzung. Was sich daraus entwickelte, 
fällt dem Bekl. im Rahmen des ursächlichen Zusammen
hangs zur Last.

Ein anderes Ergebnis wäre möglich, wenn der Bekl., 
wie er behauptet und — seiner Beweislast entsprechend — 
unter Beweis stellt, den Z. nach dem ersten Schuß oder, 
wie es im Tatbestände des BU. heißt, nach dem zweiten 
Schuß aufgefordert hätte, nicht weiter zu schießen. Z. hat 
zwar als Zeuge bekundet, daß er nicht mehr sagen 
könne, was der Bekl. nach dem zweiten Schüsse zu ihm 
gesagt habe. Aber die Ehefrau des Bekl. ist ausdrücklich 
als Zeugin dafür benannt worden, daß der Bekl. gesagt 
habe, nun sei es genug, und daß Z. darauf erwidert 
habe, er wolle noch einen hinterher geben. Hat der Bekl. 
ernsthaft und in einer Weise, daß er annehman konnte,
Z. habe ihn verstanden, in solcher Weise seinen Auftrag 
zum Schießen widerrufen, so kann er für das, was sich 
nach diesem Widerruf abgespielt hat, nicht mehr wegen 
seiner — nun allerdings beendeten — Anstiftung haftbar 
gemacht werden. Daß ein Zusammenhang zwischen die
ser und der tödlichen Verletzung H.s auch in einem 
solchen Falle noch fortbestähde, weil erfahrungsgemäß 
»der Schießende, dessen Eifer, zu schießen, einmal ent
facht sei, trotz der Abmahnung nicht davon ablasse , 
kann nicht anerkannt werden. Das BG. hat in der hier 
bezeichneten Richtung noch keine Feststellungen getrof
fen. Es wird dies, unter Beachtung der Beweislast des 
Bekl zunächst nachholen müssen. Dabei wird es die 
Unstimmigkeit, ob der Bekl. dem Z. nach dem ersten 
oder nach dem zweiten Schuß zugerufen hat, aufzuklären 
und ferner zu erwägen haben, ob es angezeigt erscheint, 
den Zeugen Z. unter Gegenüberstellung mit der Ehefrau 
des BekL noch einmal zu vernehmen.

Je nach dem Beweisergebnis wird die Berufung gegen 
das Urted des LG. zurückzuweisen oder die Klage 
wiederum abzuweisen sein.

(RG., VI. ZivSen., U. v. 11. Febr. 1941, VI 125/40.) [He.]
*

1 6 . KG. — § 890 Abs. 2 BGB.; § 53 Abs. 1 S. 2 GBO. 
t m  urundstuck kann nur e i n e m  anderen Grundstück, 
nicht mehreren Grundstücken als Bestandteil zugeschrie- 
• “ werden. Eine diesen Grundsatz verletzende Eintragung 
ist inhaltlich unzulässig.

hnihKi <ÜBA‘ hat de,n im Bestandsverzeichnis eines Grund
buchblattes vermerkten Grundstücken Nr. 1 und 2 die 
r  °  S " !  anderen Grundbuchblatt dahin übertragenen 
unH dstucke. Nr. 3 und 4 als Bestandteil zugeschrieben, 
und zwar mittels folgenden Vermerks: „Nr. 3, 4 -  Auf 
V™nd Ersuchens des Kulturamtsvorstehers... gemäß 
dem Rezeß vom hierher als Bestandteil übertragen 
fr * ' ■ ^ er Kulturamtsvorsteher beanstandete die bin- 
ein? n° wegen der Art der Zuschreibung und verlangte 
AO “ derzeitige Ausführung seines Ersuchens. Das

u' urld das EG. lehnten dies ab. Eine weitere Beschwerde hat Erfolg gehabt. weitere ce
mehl1!  Grundstück kann nach § 890 Abs. 2 BGB. nicht 

Randere"> s°ndern immer nur e i nem Grund- 
ren f i n L ßr  f d e' zugeschrieben werden; die mehre
ren urundstucke müssen vorher zu e i nem Grundstück
VQ Bo,i$ s s 5rdf nA(Bay? b » ?-12’ 543: O ü t h e - T r i e b e l ,  §§ 5, 6 Anm 3; M e i k e l - I m h o f ,  „GBO.“  §6
ten Ĉ die ° ben wie<fergegebene Eintragung soll-
¡tücke ‘T a zweifUsfreien Rechtslage die Grund-
Bestanrffpii3 Und f  dl n Grundstücken Nr 1 und 2 als Bestandteil zugeschrieben werden. Die Eintragung- ist
Abs^l ‘sat^2 GBOnaCh U?zuJässi£ und müßte mich /  53 
Eine l° "  A.mts wegen gelöscht werden,
n f ,  Löschung ist nun hier nach der Rechts-
auch dere r,n ,n !ia?Un n u b 1,* mbgbcb; das ist offenbar 
Spalte dafür^nthäHen a b\ /daS Bestandsverzeichnis keine 
Grundgedanken Y °? chrift muß aber nach ihrem
tfagunlen von Ämfß namIlc 1 '"haltlich unzulässige Ein-

p fe c h  nd , n !  S WeF ,n beseitigt werden sollen, en t -  s p r e c n e n d  angewendet werden. Das p-eschieht nm
besten in der Weise, daß die Worte , als Bestandteil“
zu ragMdln ZusnchYertden' Hieraus. l,nd aus dem neu ein- zutiagenaen Zuschreibungsvermerk ersieht der Leser des
Grundbuchs ohne weiteres, daß die frühere Eintragung
K s b» si  a's durch sie auch e?ne Z uscC ?  
Dung als Bestandteil bewirkt werden sollte fEs wird
Stücke Ä Uhrt’ daß nunmehr zunächst die Grund
stück verY fn li gern- § 890 Abs. 1 BGB. zu einem Grund- 
und V k ü n n i84 ,werden mußten.) Die Grundstücke Nr. 3
vermerk dPmn^ daun^ ^ e?!e,nsam in einem Eintragungs- 
E S 2 2  d T  do rC,h die Vereinigung von Nr. 1 und 2 ge- 
srhriehY “ ^ 'B m hen Grundstück als Bestandteil zuge- 
schrieben werden ( M e i k e l - I m h o f  § 6  Anm. 3). Es ist
m (  H 0r  t r  i5 l - l !ai!Kden’ vereinigten Grundstück zu- erst das Grundstuck Nr. 3 und in einem weiteren be-
w i r d 6"  Vermerk das Grundstück Nr. 4 zugeschrieben

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 9. Jan. 1941, 1 Wx 554/40.)
*

1 7 . KG. — § 1666 BGB.; § 81 EheG. Auch bei ge
schiedener Ehe sind Anordnungen aus §1666 BGB. zu
lässig und geboten, wenn zu einer Änderung der Sorge
rechtszuteilung nach §81 EheG, kein hinreichender Anlaß 
vorliegt, einzelne schuldhafte Maßnahmen des sorgeberech
tigten Elternteils aber ein Einschreiten des VormGer. im 
Interesse des Kindes erfordern.

Die am 7. Jan. 1938 geborene Inge ist die Tochter 
der Eheleute J. aus B. Die Ehe wurde nach Inkrafttre- 
ten des EheG, aus Alleinschuld der Mutter geschieden 
p PUrh \ .  SD Iuß V> m  No7- 1939 hat das VormGer das

t a ' Ä
Herausgabeurteils Inge der&Mni+P f 01* lbm erw‘rkten
Antf, Egde, « S tT ,  dd%  V ™ o e?rtf ™ T me"- A“ f
weihger Anordnung u. a. bestimmt rf»? W ge einst' 
nervösen Magenleidens ,neewüh
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des Vaters zur Wehrmacht bei den Eltern der Mutter, 
Eheleuten P. in U., Kreis G „ unterzubringen ist. Die 
Beschwerde des Vaters ist zuruckgewiesen worden. Seine 
weitere Beschwerde hat Erfolg gehabt.

Bei der Anordnung des VormGer. handelt es sich 
nicht um eine einstweilige Anordnung im eigentlichen 
Sinne, also in einem Verfahren, in dem noch eine end
gültige Maßnahme getroffen werden soll. Vielmehr han
delt es sich um eine endgültige Anordnung, die; als 
solche auf die Zeit der Einziehung des Vaters zur Wehr
macht zeitlich beschränkt ist. Das haben d‘« /« m is  an- 
zen verkannt. Sie durften sich deshalb nicht mit einer 
bloßen Glaubhaftmachung begnügen, sondern mußten, 
wie dies bei endgültigen Anordnungen « fö rd e rlic h s t, 
in eine vollständige Aufklärung und abschließende Wür
digung des Sachverhalts eintreten.

Zu der Anordnung des VormGer. ist rechtlich ferner 
zu bemerken: Dem Vater ist durch den Beschluß des 
VormGer. v. 30. Nov. 1939 das Sorgerecht gern. § 81 
EheG, übertragen worden. Eine Änderung dieser Sorge
rechtszuteilung kann nur bei Vorliegen der Voraus
setzungen des § 81 Abs. 5 EheG, erfolgen ( jrG . ¿0, 364, 
DFG. 1940, 176). ln § 81 EheG, kann jedoch die An
ordnung des VormGer. keine Grundlage finden. Denn 
danach kommt nur die Übertragung des Sorgerechts 

• ganz oder beschränkt auf einen der Elternteile odei 
einen Pfleger in Frage. Hier hat aber das VormGer. 
von sich aus bestimmt, daß Inge wahrend der Ein
ziehung des Vaters zur Wehrmacht bei den Gioßeltern 
P. unterzubringen ist. Diese Anordnung kann nur, wie 
das LG. m it Recht annimmt, auf § 1666 BGB. gestutzt 
werden. Die Anwendung des § 1666 unterliegt auch 
keinen Bedenken, ln JFG. 20, 244 hat der Senat aus
gesprochen, daß die Anwendung des § 1666 Abs. 1 hin
ter die einschlägigen Sonderbestimmungen des & 81 
EheG, zurücktritt. In dieser Entscheidung ist die Frage 
offengelassen worden, inwieweit m it Rücksicht aut die 
freie Stellung, die §81 dem VormGer. einraumt die 
Anwendung des § 1666 Abs. 1 BGB. bei geschiedenen 
Ehen überhaupt noch praktisch werden kann. Gerade 
der vorliegende Fall beweist aber, daß für die Anwen
dung des § 1666 Abs. 1 neben § 81 EheG, noch Platz 
sein kann. Das wird zwar niemals der Fall sein, wenn 
die Anwendung des § 1666 Abs. 1 BOB. nur dazu fuh
ren würde, dem sorgeberechtigten Elternteil das Sorge
recht ganz oder teilweise zu entziehen und auf einen 
Pfleger zu übertragen. Denn dann könnte schon mit der 
Bestellung eines Pflegers nach § 81 Abs. 4 bzw. Abs. 5 
geholfen werden. Wohl aber ist die Anwendung des 
I  1666 Abs. 1 BGB. in Fällen der vorliegenden Art ge
boten und zulässig, wenn nämlich die Voraussetzungen 
des § 81 EheG, für die Zuteilung des Sorgerechts an 
den einen Elternteil bzw. für die Belassung des Sorge
rechts bei ihm vorliegen, dieser Elternteil sich aber in 
einem Punkt in dem, was das Wohl des Kindes error- 
dert, uneinsichtig zeigt. Es läßt sich denken, daß in 
einem solchen Falt die Zuteilung des Sorgerechts an 
diesen Elternteil bzw. die Belassung des Sorgerechts bei 
ihm zusammen mit einer Anordnung aus § 1666 Abs. 1 
BGB. mehr den Interessen des Kindes entspricht als die 
Zuteilung des Sorgerechts an den anderen Elternteil oder 
gar die Bestellung eines Pflegers. Gerade die letztere! 
Maßnahme wird ja doch nach Möglichkeit zu vermei
den sein.

Zur Zurückverweisung der Sache an den Tatrichter 
nötigt hier allein schon der Umstand, daß der Sachver
halt, obwohl eine, wenn auch zeitlich befristete, end
gültige Anordnung vorliegt, von den Vorinstanzen nicht 
vollständig aufgeklärt und abschließend gewürdigt wor
den ist.

(KG., ZivSen. 1 a, Beschl. v. 14. März 1941, 1 a Wx 
110/41.) ______ _

Testamentsgesetz
18. KG. — § 21 Abs. 1 TestG. Die Selbstbenennung des 

Erblassers in einem eigenhändigen Testament kann als 
„Unterschrift“  im Sinne des Gesetzes genügen, wenn sie 
geeignet ist, seine Person und sein Bekenntnis zu der 
schriftlich niedergelegten Erklärung festznitellen, und

wenn die Erklärung sich ihrer äußeren Erscheinung nach 
als abgeschlossen darstellt, f )

Ein Erblasser hat am 24. Juni 1939 in einer eigenhändig 
niedergeschriebenen Erklärung einen Erben eingesetzt.
Das Schriftstück trägt am Kopf die Orts- und Zeitangabe.
Die Erklärung selbst beginnt mit den Worten: „Ich, Jned- 
rich Wilhelm M., geboren am 20. Mai 1877 m E. . . .  Dar
auf folgt die Erbeinsetzung nebst einigen Vermachtms- 
anordnungen. Unter der Erklärung finden sich die Worte: 
„Geschrieben in meiner Wohnung K.straße 7 , aber hei 
Unterschrift. Der Antrag des eingesetzten Erben, ihm aut 
Grund dieses Testamentes einen Erbschein zu erteilen, 
wurde vom Nachlaßgericht abgelehnt. Die weitere Beschw. 
des Antragstellers hat Erfolg gehabt. . ,r

Nach §21 Abs. 1 TestG. kann der Erblasser einTesta- 
ment in ordentlicher Form durch eine eigenhändig ge
schriebene und unterschriebene Erklärung errichtem Die 
Unterschrift hät einen dreifachen Zweck: Die Feststellung 
der Person des Testierenden, sein Bekenntnis zu den 
schriftlich niedergelegten Erklärungen und deren Abschhe- 
ßung. Sie muß daher regelmäßig am Ende der Erklärung 
stehen (vgl. Voge l s ,  „TestG.1“  2 A u l,  Anm.7 zu § 21, 
RGRKomm., 9. Aufl., zu § 21 TestG.; 1 ̂ a l and t ,  Anm. 2 c 
zu § 21). Es genügt aber eine solche räumliche Beziehung 
zum Text der Verfügung, daß nach der Volksanschauung 
der Wortlaut der Erklärung durch die Namensschrif ge
deckt wird, und zwar nicht nur entsprechend dem Willen 
des Erblassers, sondern auch der äußer en  E r s c h e i 
nung  nach.  Als Testamentsunterschrift genügt danach
jede eigenhändige Namensschrift, die nach ihrer Stellung 
im Rahmen der Urkunde bestimmt und geeignet ist, die 
schriftlich uiedergelegte Erklärung als den endgültigen und 
vollständigen Ausdruck des Willens des genannten Aus 
stellers erscheinen zu lassen. Wollte man darüber hinau 
ausnahmslos eine u n t e r  dem Text stehende Namens- 
schritt verlangen, so würde man den wirklichen bmn des 
aufgestellten Erfordernisses der Unterschrift entgegen dem 
Vorspruche des TestG. zugunsten des W o r t s i n n e s  d ^
— nur auf den Regelfall zugeschnittenen — Ausdrucks

° PAnn Anwendung dieser Grundsätze hat der Senat in 
1 Wx 332/37 (JFG. 16, 91 =  JW. 1937, 2770) den Absender
vermerk auf der Anschriftenseite einer Postkarte als „Un
terschrift“  zu dem auf der anderen Seite der Karte be
findlichen Text der Verfügung anerkannt weil der■ Ab
sendervermerk vom Standpunkt des Ausstellers aus reget 
mäßig den Zweck habe, in einer jeden Zweilel ausschhe- 
ßenden Weise klarzustellen, daß der Text von dem Ab
sender herrührt, und zwar nicht nur der Postbehorde 
gegenüber, sondern auch gegenüber dem Empfänger der 
Erklärung. Der Absendervermerk solle nach der erkenn 
baren Meinung des Ausstellers dem Text einen gewissen
Abschluß geben und ihn decken. _  nR

Der Senat hat es in 1 Wx 745/39 (JFG. 21, 36 -  DR. 
1940, 199) ferner zugelassen, daß bei einem T estament in 
Briefforrn die in dem Briefe selbst fehlende Unterschrift 
durch die Namensschrift des Erblassers auf dem Umschlag 
ersetzt wird, und hat zur Begründung ausgefuhrt:: Diese 
Namensschrift bringe zum Ausdruck, daß der Schreiber 
sich dem Empfänger gegenüber zu dem Inhalt des Schritt 
Stückes bekenne; das Schriftstück selbst und sein Umschlag 
würden hierdurch zu einer Einheit zusammengefaßt (JFU- 
21 371 In weiterer Fortführung dieser Rspr. hat der
Senat im Beschlüsse 1 Wx 517/40 V  7. N ov, 1940 die Auf
schrift auf einem Kriegstagebuch, we dies eine letztwilhge 
Verfügung enthielt, als U nterschrift“  gelten lassen, da 
für einen unbefangenen Betrachter (zumal im Hinblick 
die unter dem Text jener Verfügung stehenden „Unter- 
schrifts“ -Bezeugungen von Kameraden) ohne weiteres die 
Annahme nahellege, daß die Namensschrift auf der Vorder 
seite des Buchdeckels den auf dessen Innenseite stehenden 
T ext der letztwilligen Verfügung decken solle.

Das LG. führt demgegenüber aus, es sei nicht ersicht
lich, daß die Anforderungen an eine „Unterschrif von 
dem neuen Gesetz gegenüber der früheren Rspr. gelockert 
worden seien. Nach wie vor müsse die Urheberbenennung 
nach ihrer räumlichen Stellung zu der Erklärung erkenne" 
lassen daß der Erblasser durch seine Personlichkeitsbe 
S n u S i  sich zu der letztwilligen Verfügung bekenne« 
wollte. Ein solches Bekenntnis liege aber hinreichend deut 
lieh nur dann vor, wenn die Erklärung durch die U n t e r
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Schr i f t  auch räumlich abgesch lossen werde und
wenn damit zugleich spätere Zusätze unmöglich gemacht 
würden. An dem Erfordernis, daß die Namensschnft am 
Schlüsse der Erklärung stehe, müsse daher festgehalten 
werden. . ., . . .

Dem vermag der Senat in solcher Allgemein ei ic 
zuzustimmen. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Be
nennung des Erblassers am Anfang oder im weiteren lexi 
seiner Erklärung- unter anderen. Umständen (und SeSeDe~ 
nenfalls unter welchen) ausreicht, um die Voraussetzung 
zu erfüllen, daß der Erblasser sich al \  Urheber der Er
klärung deutlich kennzeichnet, sich zu ihr bekennt und sie 
äußerlich abschließt. Zum mindesten trifft das hier zu. Der 
Erblasser hat durch die genaue Bezeichnung seiner 1 er 
son am Anfang der Urkunde deutlich zum Ausdruck e 
bracht, wer der Erklärende ist Es bestehtl auch, kein 
Zweifel, daß er sich damit zum Inhalt der Erklärung be 
kannt und die folgenden Bestimmungen 
wollt und erklärt bezeichnet hat Darüber hinaus hat e 
durch seine Selbstbenennung in Verbindung mit den unter 
die Erklärung gesetzten Worten: „geschrieben in meiner 
Wohnung, K.straße 7“ die Erklärung zu einem¿bscUußge- 
bracht, wie es durch eine u n t e r den Text g können
Unterschrift allein nicht eindeutiger hatte ge:^ehra konne^ 

Daß die Namensschrift im vorL Falle als Unterschrift 
Sinne des Gesetzes anerkannt wird, liegt in der durch che
bisherigen Entscheidungen gewiesenen Richtung. Dem l u .
kann nicht zugegeben werden, daß dadurch F 
neuen Testamentsrecht noch aufrechterhaltenen Fonnror 
Schriften „bis zur Rechtsunsicherheit ausgehöhlt wurden. 
Die Zwecke der gesetzlichen Vorschrift bleiben_wie 
gelegt, gewahrt. Dann wird aber auch eine Rechtsunsicher

hdl (k o ! f . T Ä '  Beseht. ». 13. Febr. 1941,1 W« 658/40.)
Anmerkung- Nach § 21 Abs. 1 TestG. kann der Erblasser 

ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und 
„unterschriebene“  Erklärung errichten. Das Gesetz ver 
langt also eine Unterschrift Es geht bei der Wah dieses 
Ausdrucks von der Vorstellung aus daß der Erblasser
seinen Namen u n t e r  das Schriftstu e’;ncieutig zumsolche Unterzeichnung bringt der Testator e.ndeut,g zum 
Ausdruck, daß das Schriftstück seine Erklärung enthalt
und daß die Erklärung abgeschlo Testament nichtTm vor] Falle hat nun der Erblasser das 1 estament mcni
im eigentlichen Sinne unterschrieben, sondern er hat 
iS ig lich  am Anfang des Schriftstücks seinen Namen ange
führt Bisher hat man im Schrifttum angenommen, daß

In den Einleitungsworteri zum Widerruf ¿Wer

Ä p r « « " $ • » i f Ä  t B.
s a Ä B J V ä l -  4» äkher-
gestellt w ird.“  diesem Gesichtspunkt, so

Betrachtet man den Fall H*ß ein Testament der hier zur 
kann man es hinnehmen daß em l benen Begleitum- 
Erörterung stehenden A rt bei d n g .f^  Anderseits zeigt
ständen noch als gültig angesen „  recht.
der Fall auch, daß. diese A rt der ><U“ *ê “ ” £ eut des 
liehen und tatsächlichen Zweifel die Erklärung
Schriftstücks Anlaß gibt- Unter and fal überhaupt 
dem Einwand ausgesetzt, daß der nur einen
noch kein Testament habe , ’ nieser Einwand ist
Entwurf dazu habe aufstelle - den und hat das

■» bas

y f  a ß t t ai % M e T s L ,  d.h. mit seinem am
Vm e aCrirp i sc riftltücks stehenden Namenszug, zu ver-
Lhen und sfeh nicht mit der bloßen Einfügung seines 
sehen una s iu  E-klärung zu begnügen.
Namens in d M iuD irig. Dr. Voge l s ,  Berlin.

Personenstandsgesetz
19. KG. — §§ 11, 21, 47, 48 PersStG. v. 3. Nov. 1937;

§§ 116, 117 Dienstanweisung für die Standesbeamten.
1. Im Familienbuch und im Geburtenbuch ist der Beruf 

einzutragen, den der Eheschließende (Elternteil) im Zeit
punkt der Beurkundung der Erklärung ausübt. Ein früherer 
Beruf ist grundsätzlich nur bei Beamten, Offizieren und 
Reichsarbeitsdienstführern außer Dienst unter Aufnahme 
eines entsprechenden Zusatzes einzutragen.

2. Als religiöses Bekenntnis ist bei einem Angehörigen 
der römisch-katholischen Kirche die Bezeichnung „katho
lisch“ ausreichend.

Der frühere Handlungsgehilfe (kaufmännischer An
gestellter) C. in B., der infolge einer im Weltkrieg er
littenen Kriegsdienstbeschädigung seinen Beruf nicht 
mehr ausüben kann und seinen Lebensunterhalt von der 
ihm gezahlten Versorgungsrente bestreitet, hat am
4. Sept. 1940 bei dem Standesamt in B. die Geburt eines 
von seiner Ehefrau geborenen Kindes angezeigt. Der 
Standesbeamte hat im Geburtenbuch als Beruf des Vaters 
„Versorgungsrentner“  und als religiöses Bekenntnis bei
der Eltern „katholisch“  eingetragen. Der Vater ist der 
Ansicht, daß bei der Eintragung des Berufs sein frühe
rer Beruf in der Form „früherer Handlungsgehilfe“  und 
bei der Eintragung des religiösen Bekenntnisses die Be
zeichnung „römisch-katholisch“  hätte eingetragen werden 
müssen. Er hat deshalb beantragt, die Eintragung in 
diesen beiden Punkten entsprechend zu berichtigen. Das 
AG. hat den Antrag abgelehnt, das LG. hat die Be
schwerde des Vaters zurückgewiesen. Auch die weitere 
Beschwerde des Vaters ist nicht begründet.

Der §21 PersStG. v. 3. Nov. 1937 bestimmt:
„In  das Geburtenbuch werden eingetragen:
1. die Vor- und Familiennamen der Eltern, ihr Beruf

und Wohnort sowie ihr religiöses Bekenntnis . . . “
Den Begriff des „Berufs“  hat der Gesetzgeber nicht aus
drücklich festgelegt. Es ist darunter die Stellung zu ver
stehen, die ein Mensch im bürgerlichen Leben einnimmt. 
Maßgebend sind hier Üblichkeit und Sprachgebrauch (vgl. 
S t o l z  el, „PersStG.“ , 5. AufL, §11 Anm. 5, §21 Anm. 5; 
B r a n d i s - M a ß f e l l e r ,  „PersStG“ , 1938, § 11 Anm.3b;  
E m i g, „PersStG.“ , 2. AufL, § 11 Anm. 3). Und zwar kommt 
es auf d i e Berufsstellung an, die der Betreffende im Zeit
punkt der Beurkundung seiner Erklärung inne hat. Denn 
eine dementsprechende urkundliche Feststellung ist — 
wie der Senat in einer früheren Entscheidung (StAZ. 
1937, 416) ausgesprochen hat — im Interesse der genauen 
Bezeichnung der Persönlichkeit geboten und nimmt als 
für die Abstammung des Kindes erhebliche Tatsache an 
der Beweiskraft des Standesregisters teil. Demgemäß 
unterliegen auch unrichtige Angaben über die Berufs
stellung der Standesregisterberichtigung.

Die Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre 
Aufsichtsbehörden (DA.) ohne Datum, herausgegeben 
vom Reichsministerium des Innern im Dezember 1938, 
bestimmt im § 116, daß der Beruf möglichst richtig ein
zutragen ist. Soweit es für den Beruf eine amtliche Be
zeichnung gibt, ist diese zu verwenden. Als Kaufmann ist 
nur ein selbständiger Gewerbetreibender einzutragen. 
Personen, die in Handel, Gewerbe oder Industrie in nicht 
selbständiger Stellung kaufmännisch tätig sind, sind mög
lichst nicht einfach als Angestellte, sondern mit ihrer 
engeren Berufsbezeichnung, z. B. Reisender, Expedient, 
Lagerist, zu bezeichnen. Was die Angabe eines früheren 
Berufs betrifft, so schreibt die DA. (§ 116) vor, daß bei 
Beamten, Offizieren und Reichsarbeitsdienstführem außer 
Dienst ein entsprechender Zusatz aufzunehmen und daß 
die Berufsbezeichnung von (E) Offizieren durch Hinzu
fügung eines (E) nach der Dienstgradangabe kenntlich 
zu machen ist. Weitere Bestimmungen über die Angabe 
früherer Berufe, namentlich von Angehörigen sogenannter 
freier Berufe, enthält die DA. nicht. Die Fassung des 
§ 116 DA. läßt hiernach erkennen, daß nach dem Willen 
des Gesetzgebers grundsätzlich der Beruf zur Zeit der 
Beurkundung maßgebend sein und daß die Angabe eines 
früheren Berufs nur in den besonders hervonxehobenen 
Fällen zulässig sein soll. Dadurch wird die% on dem 
Gesetz erstrebte Klarheit und Genauigkeit am besten ge- 
wahrieistet. s
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Hiernach fehlt es sowohl an einer gesetzlichen Hand
habe als auch an einem praktischen Bedürfnis, den An
tragsteller, der in seiner Stellung im bürgerlichen Leben 
tatsächlich schon seit vielen Jahren Versorgungsrentner 
ist, bei der Eintragung im Geburtenbuch noch nach sei
nem früheren Beruf, sei es auch mit einem entsprechen
den Zusatz („früherer“ ) zu bezeichnen. Die von dein 
Standesbeamten vorgenommene Eintragung als „Versor
gungsrentner“  ist keinesfalls unrichtig und deshalb recht
lich nicht zu beanstanden.

Was die Angabe des religiösen Bekenntnisses betnttt, 
so enthalten weder das PersStG. noch die 1. VO. zur 
Ausf. des PersStG. v. 16. Mai 1938 (RGBl. I, 533) noch 
auch die DA. hierüber nähere Vorschriften. Es ist ledig
lich bestimmt, daß das religiöse Bekenntnis, soweit eine 
rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft 
oder einer Weltanschauungsgemeinschaft besteht, nach 
dieser Zugehörigkeit eingetragen wird (§ 12 der l.Aust- 
VO., § 117 DA.). Die Frage, in welcher Form das 
religiöse Bekenntnis bei der Eintragung zu bezeichnen 
ist, ermangelt hiernach einer gesetzlichen Regelung. 
Grundsätzlich wird die Zugehörigkeit zu einer Religions
gesellschaft in der Form einzutragen sein, die der be
treffenden Gesellschaft nach geltendem Staatskirchenrecht 
entspricht. Also z. B. bei Evangelischen im rechtsrheini
schen Bayern „evangelisch-lutherisch“  oder „evangelisch- 
reformiert“ , ebenso in Preußen bei Evangelischen, die 
nicht der altpreußischen Union angehören (vgl. E in ig  
a. a. O. § 11 Anm. 7). Was die Angehörigen der römisch- 
katholischen Kirche in Deutschland betrifft, so ist eine 
allgemein verbindliche staatskirchenrechtliche Vorschrift, 
daß die Bezeichnung „römisch-katholisch“  zu wählen ist, 
nicht vorhanden. Es muß deshalb auch hier der Sprach
gebrauch und die allgemeine Anschauung des Volkes ent- 
scheiden. Im Deutschen Reich versteht man nun unter einem 
Katholiken regelmäßig einen Angehörigen der römisch- 
katholischen Kirche, ohne daß dies noch besonders hervor
gehoben zu werden braucht. Dagegen entspricht es einer 
allgemeinen Übung, bei Angehörigen anderer katholischen 
Religionsgemeinschaften (z. B. Altkatholiken, griechische 
Katholiken) diese Zugehörigkeit zum Ausdruck zu brin
gen. Dies bat seinen Gruna darin, daß die Angehörigen 
dieser Religionsgemeinschaften in Deutschland gegenüber 
den Anhängern der römisch-katholischen Kirche zahlen
mäßig nur gering sind und daß deshalb hier im Einzelfall 
ein Bedürfnis zu einer besonderen Hervorhebung besteht. 
Dafür, daß nach dem Willen des Gesetzgebers die Be
zeichnung „katholisch“  für einen Angehörigen der 
römisch-katholischen Kirche genügen soll, spricht auch 
das im § 238 DA. gegebene Beispiel. Dort lautet die Ein
tragung bezüglich des Vaters: „Buchhändler Franz Meyer, 
katholisch, wohnhaft in Osnabrück . . . “ . Es bedarf keiner 
weiteren Ausführung, daß mit diesem Buchhändler Franz 
Meyer ein Angehöriger der römisch-katholischen Kirche 
gemeint ist. Wenn der Antragsteller darauf hinweist, daß 
bei Anfragen wegen der Kirchensteuer die genaue An
gabe „römisch-katholisch“  "erwünscht und zweckmäßig 
sei, daß ferner bei gottesdienstlichen Anzeigen in Zei
tungen die Angabe „Römisch-katholisch-kirchliche Nach
richten“  gebraucht werde, so kann nicht anerkannt wer
den, daß eine allgemein verbindliche Anordnung der 
Steuerbehörden in dieser Hinsicht besteht, und ebenso
wenig, daß derartig gefaßte Zeitungsanzeigen allgemein 
oder'auch nur vorzugsweise üblich sind. Ein zwingendes 
praktisches Bedürfnis hierfür hat sich gegenüber dem 
Sprachgebrauch und der Volksanschauung jedenfalls nicht 
ergeben. Die Eintragung des religiösen Bekenntnisses in 
der Form „katholisch“  unterliegt deshalb keinen recht
lichen Bedenken.

Ein Grund für eine Berichtigung der Eintragung in 
dem Geburtenbuch i. S. der §§ 47, 48 PersStG. ist hier
nach nicht gegeben.

(KG., ZivSen. 1 a, Beschl. v. 7. Febr. 1941, 1 a Wx 24/41.) 
*

2 0 . KG. — §29 Per&StG.; §1718 BGB. Hat n i c h  t der 
uneheliche Vater, sondern nach dem Tode des angeblichen 
Erzeugers dessen Mutter oder der Erbe die Vaterschaft 
desselben in öffentlicher Urkunde anerkannt, so genügt ein 
solches Anerkenntnis nicht zur Eintragung eines Vermerks 
am Rande des Geburtseintrags nach § 29 PersStG.

Laut Eintrag im Geburtenbuch des Standesamts A. hat 
die ledige Antonie N. am 17. Aug. 1940 einen Knaben ge- 
boren. Vor dem AG. in S. hat dann die Witwe T. am 7. Nov. 
1940 zu Protokoll erklärt: Sie erkenne an, daß ihr am 5. Juni 
1940 in Frankreich gefallener Sohn Anton T. der Erzeuger 
des vorgenannten Kindes sei; ihr Sohn habe sich mit der 
Kindesmutter ferntrauen lassen wollen. An dem Tage, an 
dem dies habe geschehen sollen, sei seine Kompanie ein
gesetzt worden und daher die Ferntrauung unterblieben.

Das Kreisjugendamt in A. hat als Amtsvormund des 
Kindes beim dortigen AG. beantragt, auf Grund des Vater- 
schaftsanerkenntnisses der Mutter des gefallenen Erzeugers 
den Standesbeamten anzuhalten, die von ihm abgelehnte 
Eintragung eines Randvermerks zum Geburtseintrag ge
mäß § 29 PersStG. vorzunehmen. Das AG. hat diesen An
trag abgelehnt; das LG. hat die Beschw. des Kreisjugend- 
am?s zurückgewiesen. Auch die weitere Beschw. des Ju
gendamts hatte keinen Erfolg.

Das Kreisjugendamt in A. als Amtsvormund des Kindes 
hat gemäß § 45 PersStG. beantragt, den Standesbeamten 
anzuhalten, den Randvermerk gemäß § 29 PersStG. einzu
tragen. Die Vorinstanzen haben diesen Antrag abgelehnt, 
weil ein Anerkenntnis seitens des unehelichen Vaters, das 
hier allein die Grundlage für einen Randvermerk nach § 29 
PersStG. bilden könnte, nicht vorliege. Dem ist beizu
treten.

Nach § 29 PersStG. ist Voraussetzung für den Randver
merk des Anerkenntnisses, daß der u n e h e l i c h e  V a - 
t e r  nach der Geburt des Kindes seine Vaterschaft in öffent
licher Urkunde anerkannt hat, wie dies im § 1718 BGB. 
vorgesehen ist. Dieses Anerkenntnis kann nun allerdings 
nach allgemeiner Ansicht auch von einem Vertreter abge
geben werden, wobei nur streitig ist, ob gegebenenfalls der 
Vertreter in persönlichen Angelegenheiten oder der für die 
Vermögensangelegenheiten zuständig ist oder ob beide 
zusammen mitwirken müssen. Dies kann vorliegend aber 
dahingestellt bleiben, weil hier das Anerkenntnis nicht von 
einem Vertreter des Vaters abgegeben worden ist, sondern 
erst nach dem Tode des angeblichen Erzeugers von dessen 
Mutter, die ihn wahrscheinlich beerbt hat. Ein solches 
„Anerkenntnis“  ist nicht gleichzustellen dem Anerkenntnis 
des unehelichen Vaters auf Grund des § 1718 BGB. und 
kann daher auch nicht die Grundlage für den Randver
merk nach § 29 PersStG. bilden. Dies war auch schon die 
Rechtsansicht des BayObLG. in seinem vom AG. ange
führten Beschlüsse v. 9. Jan. 1920 (BayObLG. 20, 10 ff.) zur 
Frage des Eintrags der „Anerkennung“  eines unehelichen 
Kindes in das Geburtsregister gemäß § 25 des alten PersStG. 
Diese Anerkennung konnte nach dieser Ansicht auch n u r  
vom Vater des unehelichen Kindes persönlich oder von dem 
gesetzlichen Vertreter oder einem Bevollmächtigten des 
Vaters erklärt werden. Irrtümlich beruft sich für den gegen- 
teiligen Standpunkt die erste Beschw. auf S t ö 1 z e 1 („Pers- 
StG.“  1936, S. 79 Anm. 6). Die dortigen Ausführungen be
ziehen sich nicht auf § 25, sondern § 26 des alten PersStG. 
und verweisen ausdrücklich auf die vorerwähnte Entsch. des 
BayObLG. v. 9. Jan. 1920. Demnach sollte die Eintragung 
eines Randvermerks im Geburtsregister gemäß § 26 des alten 
PersStG. auch dann erfolgen können, wenn die Feststellung 
der Abstammung des Kindes nach dem Tode des unehelichen 
Vaters durch öffentlich beurkundetes Anerkenntnis der Er
ben des Vaters getroffen werden könne. Hier aber handelt 
es sich nicht etwa um die Eintragung eines Randvermerks 
auf Grund des § 30 des jetzigen PersStG., dessen Vorschrift 
an die Stelle des § 26 des früheren Gesetzes getreten ist, 
sondern — wie der BeschwF. ausdrücklich betont um 
einen Randvermerk nach § 29 des Gesetzes. Nur die Ver
letzung d i e s e r  Gesetzesbestimmung ist demnach auch 
mit der weiteren Beschw. gerügt; die Rüge ist jedoch, 
wie dargelegt, nicht begründet.

Wenn übrigens das LG. den BeschwF. darauf verweist, 
im Wege der Abstammungsklage die Abstammung des 
Kindes mit allgemein bindender Wirkung feststellen und 
dann einen Randvermerk nach §30 PersStG. eintragen zu 
lassen, so ist auch dieser Weg nach der Rspr. des RU. 
nicht gangbar (RGZ. 160, 293 =  DR. 1939, 125820; RGZ. 
163, 100 =  DR. 1940, 74624). .

Somit unterliegt die weitere Beschw. der Zuruckweisung.
(KG., ZivSen. 1 a, Beschl. v. 21. März 1941,1 a Wx 160/41.)



11. Jahrgang 1941 H eft 27/28]
Rechtsprechung 1467

Patentrecht. Unlauterer Wettbewerb
21. RG. -  § 826 BGB.; PatG, v 7. April 1891 i. d. Fass, 

der Bek. v. 7. Dez. 1923 (RGBl. H, 437); §§2, 57
v. 5. Mai 1936. _ . , , Kri :u, recht-
_ Zu den Rechtsverhältnissen der Patente geho 

licher Bestand, Inhalt und Umfang. p ¿q  ¡n
Der Grundsatz der Rückwirkung des neuen Patu. m 

§57 Abs. 1 PatG., der im Gesetz selbst durch zahlre.cne

ä r , . Ä :  ä  ä  <■«.«■«"
° E s' l r „ „ er„Sat h'iden Leilsed.nken de.ineu,»
Willen nicht entsprechen, rückwirkend die R ^ ^  des
beseitigen, die nach §826 BGB unter der Herrscha» 
alten Rechts durch sittenwidrige Geltendmachung
schlichenen Patents entstanden sind. verfahren erfol- 

Auch die in einem rechtlich geordneten Verfaßen eno,
gende Geltendmachung des erschlichen sei es an
verteidigungsweise im Nichtigkeitsverf als
griffsweise im Verletzungsprozeß, ist g 
gegen die guten Sitten verstoßend rechtswidrig.

Grundlage für den Schadensersatzanspruch der ^  
§826 BGB Durch gegen die guten Sitten v,ef rs , „ haber der 
Übung eines erschlichenen Patents sol y 7 April
Bekl. die Kl. zur Zeit der Geltung des -ßl ‘ n  437]) 
1891 (i. d. Fass, der Bek. v. 7. Dez. 1923 [KUBL u
vorsätzlich geschädigt haben. Es . Bekl., wie
untersuchen, ob das Handeln des richtig zu unter
es sich aus der im Revisionsverfahr dernBbei seiner
stellenden Klagebegründung ergibt.nacm ^  §g26 ßQB 
Vornahme geltenden Recht den 1 . ob etwa das
erfüllt hat. Danach läßt sich er| * e“ t^ S ^ anspruch der 
neue PatG. v. 5. Mai 1936 ^ “{t?cete^ entstanden sein kann, 
Kl., der nur vor seinem Inkrafttreten
rückwirkend beseitigt hat. ... paiQ hat das RG.

Unter der Herrschaft des W  “  P ^  “ a,826 B0B. 
den Vorwurf der Patenterschleichung n a c ^ ^  ¡n dem 
nur für begründet erachtet, w Wahrheit zur Ver-
Bewußtsein, daß die Bekanntg dag RpatA. durch ab-
sagung des Patentes fl!h/ f rn Jatenthindernde Umstände zur 
sichtliche Irreführung über pate (v q Z 76, 67; RGZ.

UneiiRnn:g deSiw at1933 Ä T  Bl°ßes Verschweig6n T  140, 185 =  JW. 1933, loio j  Verstoß gegen aie
heitsschädlicher Tatsachen ist . t mit der Brwägung
guten Sitten angesehen worden, les^i^ ^  ^  Prüfungs.
begründet worden, daß der A , daß der Allgemein
tätigkeit des RPatA. rechnen dürfe, und l daui a. » hdt

J  Lieh,

< jr t 2 ä &  s  Ä Ä -
Versagung des Hauptpatentes jhrem Schriftsatz vom 
der einsprechenden Firma R. . ¡en der Anmeldung 
26. Nov. 1929, Motore mit den M e r k ^  ^  Anmeldetage 
seien von der Firma des Bekl.• dem durch die Be-
weiter veräußert worden, entg-htio-keitsverfahren erwie- 
weisaufnahme in dem letzten N . d® n„  V- 6. Dez. 1929 
senen Sachverhalt in seiner Bestreiten noch durch
als unwahr bezeichnet und di 7erechnete Versicherung 
die auf Täuschung des . tand der Anmeldung
bekräftigt zu haben, der Ge„ Firma unter Aus
ski nur bei Probelieferungen an _ Das Gelingen
Schluß der Öffentlichkeit benutz ^  ^  darauS) daß
der beabsichtigten Täuschung g deg Anmeldungsgegen- 
der Erteilungsbeschluß die¡Neu t falsche Darstellung
Standes unter Bezugnahme auf diese w
bejaht hat. . , warhnrüfun« in tatsächlicher

Bei solcher Sachlage, deren P würde der Inhaber 
Hinsicht dem BerR. uberla d;e guten Sitten ver-der Bekl. das Hauptpatent in gegen ^  RPatA
stoßender Weise unter arg ^ 8 ^ .  jn Kenntnis des w irk
erwirkt haben. Das RPa - j mangels Neuheit des An-
bchen Sachverhalts das haben und hätte dies tun
meldungsgegenstandes Entscheidung nur das damals gel
müssen, weil es seiner ® konnte. Die Klagebehauptun- 
tende Recht zugrunde gen Jnhabej. der ßek) sich desgen 
gen ergeben ferner, daß

bewußt gewesen ist, als er wider besseres Wissen die 
positiv unrichtigen Angaben im Erteilungsverfahren 
machte, daß er also durch die beabsichtigte Tauschu g 
des RPatA. das Ziel verfolgt hat, sich ein Patent zu ve 
schaffen, das ihm von Rechts wegen nicht gewahrt werde 
durfte. Nach allgemeiner Anschauung ist unter den aar
gelegten Umständen gegen den Inhaber der Bekl. der voi- 
wurf sittenwidrigen Handelns bei der Erwirkung des 
Patents begründet. Auch der ursächliche Zusammenhang 
zwischen der gegen die guten Sitten verstoßenden arg
listigen Täuschung des PatA. und der Erteilung des 
Patents als Folge ihres Gelingens ist nicht zu bezweifeln.

Die Voraussetzungen der Patenterschleichung sind somit 
nach dem Klagevorbringen hinsichtlich des Hauptpatentes 
erfüllt, soweit sie dem § 826 BGB. und dem zur Zeit der 
Erteilung geltenden PatG, zu entnehmen sind.

Außer der Erschleichung des Hauptpatentes und des Zu
satzpatentes hat die Schadensersatzklage zur Grundlage die 
im Bewußtsein der Erschleichung erfolgte Geltendmachung 
der Patente zum Schaden der Kl. Nach der Rspr. des RG. 
ist die in Kenntnis des Erschleichungstatbestandes erfol
gende Ausübung eines erschlichenen Patentes als gegen 
die guten Sitten verstoßend unzulässig. Sie stellt eine nach 
§§826, 249 BGB. zum Schadensersatz verpflichtende un
erlaubte Handlung dar (RGZ. 76, 67). Nach dem Klage
vorbringen sind die der Kl. durch sittenwidrige Geltend
machung der angeblich erschlichenen Patente erwachsenen 
Kosten sämtlich vor Inkrafttreten des neuen PatG, entstan
den. Sowohl das von der Kl. erfolglos geführte Nichtig
keitsverfahren als auch der Verletzungsprozeß, in dem sie 
verurteilt worden ist, waren vor diesem Zeitpunkte rechts
kräftig erledigt. Im Streitfall entsteht daher neben der 
grundsätzlichen Frage der Patenterschleichung noch die 
besondere Frage, ob angenommen werden kann, daß ein 
nach bisherigem Recht bereits zur Entstehung gelangter 
Schadensersatzanspruch der Kl. aus unerlaubter Handlung 
durch Vorschriften des neuen PatG, rückwirkend beseitigt 
worden ist.

Zu Unrecht haben die Vorinstanzen den Tatbestand der 
Patenterschleichung mit Rücksicht auf das am 1. Okt. 1936 
erfolgte Inkrafttreten des neuen PatG, verneint. Nach § 57 
Abs. 1 PatG. n. F. sind, soweit nicht Ausnahmen festgesetzt 
sind, die Vorschriften des neuen PatG, für die Rechtsver
hältnisse der bei seinem Inkrafttreten bestehenden Patente 
maßgebend. Zu den Rechtsverhältnissen der Patente ge
hört, wie bereits in dem Urteil des RG. (RGZ. 153, 174) 
dargelegt worden ist, ihr rechtlicher Bestand, Inhalt und 
Umfang. Die Vorinstanzen folgern aus § 57 Abs. 1 PatG,
n. F., daß das neue PatG, in den aus den Ausnahmebestim
mungen ersichtlichen Grenzen die Rechtsverhältnisse be
stehender Patente im dargelegten Sinne nicht nur für die 
Zukunft, sondern auch für die Zeit vor seinem Inkrafttreten, 
also für die Vergangenheit, ordnen wolle. In Verfolgung 
dieses Gedankens unterwerfen sie der Herrschaft des neuen 
Gesetzes auch solche Tatbestände, die schon vor seinem 
Inkrafttreten abgeschlossen Vorgelegen haben, soweit es zu 
ihrer Beurteilung auf die Rechtsverhältnisse eines zur ¿eit 
des Inkrafttretens noch bestehenden Patentes ankommt. 
Hierbei übersehen indessen die Vorinstanzen, daß es au? 
die Frage, ob die das frühere Recht abändernden Vor
schriften nach §57 Abs. 1 PatG. n. F grundsätzlich eine 
so umfassende Rückwirkung haben sollen nicht enf®=bei‘ 
dend ankommt, weil aus dem Gesetz selbst hervorgeht, 
daß es den Grundsatz des §57 A bs. 1 PatG. n. F. durch 
zahlreiche Ausnahmen durchbrochen hat und Ruckwirkung 
jedenfalls nur in den Schranken möglich ist, die sich aus 
dem Geist des ufeuen Gesetzes ergeben. Nach den Leit
gedanken des neuen PatG, kann es aber seinem Willen nicht 
entsprechen, rückwirkend die Rechtsfolgen zu beseitigen, 
die nach § 826 BGB. unter der Herrschaft des alten Rechts 
durch sittenwidrige Geltendmachung eines erschlichenen 
Patents entstanden sind, wenn das Patent durch arglistige 
Täuschung des PatA. über eine eigene offenkundige Vor
benutzung des Anmelders erwirkt worden ist, die als in 
die Zeit von 6 Monaten vor der Anmeldung fallend nach 
neuem Recht (§2 Satz 2 PatG. n.F.) nicht neuheitsschäd
lich sein würde.

Dem § 2 Satz 2 PatG. n. F. liegen Billigkeitserwä<nmgen 
zugrunde. Der Gesetzgeber hat den Schutz der Erfindung
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erweitert, weil es als unbillig empfunden wurde, daß durch 
eine in die Frist von 6 Monaten vor der Anmeldung fal
lende offenkundige Vorbenutzung oder Beschreibung der 
Erfindung die Neuheit zerstört wurde, wenn sie auf der 
Erfindung des Anmelders beruhte. Aus diesem Grund
gedanken der Vorschrift ist aber keineswegs herzuleiten, 
daß sie auch demjenigen zugute kommen soll, der vor In
krafttreten des neuen Gesetzes das Patent in einer gegen 
§ 826 BGB. verstoßenden Weise erschlichen hat. Die nach
trägliche Rechtfertigung eines Patenterwerbs, der nur die 
Frucht einer gelungenen arglistigen Täuschung der Ertei
lungsbehörde ist, kann nicht i. S. der Gesetzesänderung 
gelegen haben. Wäre es anders, so würde der betrügerisch 
handelnde Anmelder, dem es gelungen ist, sich das er
schlichene Patent bis zum Inkrafttreten des neuen PatG, 
zu erhalten, gewissermaßen als Lohn für seine Arglist 
eine ungerechtfertigte Bevorzugung vor dem redlichen An
melder erfahren, der in gleicher Lage die Wahrheit gesagt 
und deshalb kein Patent erlangt hat. In dem nach Inkraft
treten des neuen PatG, entschiedenen Nichtigkeitsstreit 
über das Hauptpatent, der zu dessen Vernichtung geführt 
hat, hat das RG. in seinem Urteil v. 27. Mai 1938, 1239/36 
die Frage offengelassen, ob gegenüber der Vorschrift des 
§ 2 Satz 2 PatG. n. F. der Nichtigkeitskläger trotz der er
schöpfenden Aufzählung der Nichtigkeitsgründe im §13 
PatG. n.F. geltend machen kann, daß der Patentinhaber 
das Patent vor dem l.O kt. 1936 durch arglistige Täu
schung der Erteilungsbehörde über eine in die Sechs
monatsfrist fallende eigene Vorbenutzung erschlichen 
habe. Die Frage braucht auch jetzt nicht entschieden zu 
werden. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die Rspr. des 

* RG. aus dem Umstande, daß die Erschleichung eines 
Patents eine nach §826 BGB. zu beurteilende unerlaubte 
Handlung ist, die Folgerung gezogen hat, daß der Ein- 
wand der Erschleichung der in Kenntnis des Erschlei- 
chungstatbestandes geschehenen Ausübung des Patentes 
gerade dann entgegensteht, wenn die Nichtigkeitsklage 
nicht mehr zulässig und somit der in sittenwidriger Weise 
herbeigeführte Rechtserwerb endgültig geworden ist (RGZ. 
76, 87; 84, 263). Für den Streitfall könnte der Gesetzes
änderung nur dann wesentliche Bedeutung beigemessen 
werden, wenn ihr ein Wechsel der sittlichen Anschauung 
in der Beurteilung der Patenterschleichung oder in der 
Zulassung des Einwandes der Erschleichung gegenüber 
dem erteilten Patent zugrunde läge. Die Absicht, dem 
Erschleichungstatbestand und den hieraus entstehenden 
Rechtsfolgen engere Grenzen als bisher zu ziehen, kann 
indessen dem neuen PatG, nicht entnommen werden. Das 
Gegenteil ergibt sich vielmehr aus der Einführung der 
Wahrheitspflicht in §§ 26 Abs. 4, 44 PatG. n. F. Nach § 44 
PatG. n.F. haben sich die Beteiligten im Erteilungsver
fahren über tatsächliche Umstände vollständig und wahr
heitsgemäß zu erklären. Daraus muß gefolgert werden, 
daß durch das Gesetz unlautere Machenschaften, die dar
auf abzielen, der Erteilungsbehörde patenthindernde Um
stände vorzuenthalten, noch schärfer als bisher miß
b illig t werden. Mag es also auch der Zweck der neuen 
Fassung des §2 PatG, sein, den Schutz der Erfindung zu 
verstärken, so kann ihr doch nach der dargelegten Ein
stellung des PatG. v. 5. Mai 1936 nicht die Absicht unter
gelegt werden, den Patentinhaber zu begünstigen, der die 
Erteilung des Patents entgegen dem damals geltenden 
Recht durch absichtliche Irreführung der Erteilungs
behörde in sittenwidriger Weise herbeigeführt hat. Für 
die Beurteilung solcher Fälle muß vielmehr §826 BGB. 
sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen als auch hin
sichtlich der Rechtsfolgen uneingeschränkt die Bedeu ung 
behalten, die ihm zur Zeit der Vollendung des Erschlei
chungstatbestandes zukam. Getroffen w ird durch §826 
BGB. die Arglist bei der Erwirkung des Patents und 
hieran hat die neue Fassung des PatG, nichts geändert. 
Aus § 59 Abs. 1 PatG. n. F. ist ein Bedenken gegen diese 
Rechtsansicht nicht herzuleiten. Die Vorschrift stellt klar, 
daß in schwebenden Erteilungsverfahren der Anspruch 
auf Erteilung des Patents nach den Vorschriften des neuen 
PatG, zu beurteilen ist. Für die erst nach Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes ergehenden Entscheidungen der t r -  
teilungsbehörde scheiden daher die in § 2 Satz 2 PatG.
n.F. bezeichneten Tatsachen aus dem Stande der Technik 
aus. Aus diesem wesentlich anders liegenden Sonderfall,

dessen Eigenart darin besteht, daß die Erteilung des 
Patents auf Grund einer vorher eingegangenen Anmel
dung erst nach Inkrafttreten des neuen PatG, erfolgt, ist 
indessen kein Anhalt dafür herzuleiten, daß die Frage der 
Erschleichung eines vor dem 1. Okt. 1936 erteilten Paten
tes so beurteilt werden müßte, als ob § 2 Satz 2 PatG. n. F. 
schon zur Zeit der Erteilung gegolten hätten.

Kann somit die Frage, ob der Inhaber der Bekl. nach 
dem oben wiedergegebenen Sachverhalt das Hauptpatent 
erschlichen hat, lediglich nach § 826 BGB. i. Verb, mit dem 
damals geltenden Patentrecht entschieden werden, so gut 
Gleiches für die Schadensersatzansprüche der KL, die 
nach dem Klagevorbringen vor Inkrafttreten des neuen 
PatG, durch sittenwidrige Geltendmachung des erschli
chenen Patents entstanden sind. Dies ergibt sich aus der 
Erwägung, daß jede Art der Ausübung eines erschlichenen 
Patents unzulässig ist, weil es in einer gegen die guten 
Sitten verstoßenden und den Tatbestand des §826 BGB. 
erfüllenden Weise erwirkt worden ist, und daß diese 
Rechtsfolge dem Geiste des neuen PatG, ebenso entspricht 
wie dem früheren Recht.

Unerheblich würde es sein, wenn der Inhaber der Bekl. 
im Augenblicke der Schadenszufügung rechtsirrig ge
glaubt haben sollte, die Erteilung des Hauptpatentes gebe 
ihm ein Recht zu dessen Ausübung. Sind die unter I dar
gelegten Voraussetzungen erfüllt, so trifft ihn bei der Gel
tendmachung des erschlichenen Patents der Vorwurf der 
Arglist und des sittenwidrigen Handelns gerade deshalb, 
weil er angenommen hat, die durch arglistige Täuschung 
des PatA. erlangte Rechtsstellung unangefochten zum 
Nachteil der Allgemeinheit mißbrauchen zu können. In 
diesem Sinne w irkt die Arglist des Patentinhabers im 
Erteilungsverfahren im Augenblicke der Schadenszufü
gung fort (RGUrt. v. 25. Okt. 1902, 1 170/02 Bl. 1903 S. 5). 
Das Bewußtsein, sittenwidrig zu handeln, gehört nicht 
zum Tatbestände des §826 BGB. Erforderlich ist vielmehr 
nur die Kenntnis der Tatsachen, die den Vorwurf des 
Sittenverstoßes begründen (RGRKomm., 9. Aufl., Anm. 2 
zu § 826 BGB.). Außer dem Bewußtsein, das Patent 
durch Täuschung des PatA. erzielt zu haben, braucht also 
der Vorsatz des Anmelders und Patentinhabers i. S. von 
§ 826 BGB. nur das Wissen zu umfassen, daß der Dritte, 
gegen den sich die Geltendmachung des Schutzrechtes 
richtet, hierdurch einen Vermögensnachteil erleiden werde. 
Hat der Patentinhaber nur mit der Möglichkeit der Scha
denszufügung gerechnet, so muß sie für den Fall ihres 
Eintrittes gewollt sein (bedingter Vorsatz). Auch die in 
einem rechtlich geordneten Verfahren erfolgende Geltend
machung des erschlichenen Patentes, sei es verteidigungs
weise im Nichtigkeitsverfahren, sei es angriffsweise im 
Verletzungsprozeß, ist grundsätzlich als gegen die guten 
Sitten verstoßend rechtswidrig (RGRKomm., Anm. 1 zu 
§826 BGB.; RGZ. 155, 55 f. [58/59j -  JW. 1937, 2223). 
Hieran knüpft ein Bedenken des LG. an, das in erster 
Linie die Schadensersatzklage deshalb abgewiesen hat, 
weil der Inhaber der Bekl. die offenkundige Vorbenutzung 
nur im Erteilungsverfahren, dagegen nicht im Nichtig
keitsverfahren und im Verletzungsprozeß arglistig ver
schwiegen habe, und somit keines der zum Nachteil der 
Kl. ergangenen Urteile durch Prozeßbetrug erwirkt sei.

Auch dieses Bedenken läßt die Eigenart des Sachver
haltes unberücksichtigt. Soweit der Schadensersatzan
spruch der Kl. die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens be
trifft, ist durch die Abweisung der Nichtigkeitsklage, die 
von der Kl. gegen den Inhaber der Bekl. persönlich als 
Patentinhaber erhoben worden ist, zwischen diesen Par
teien lediglich festgestellt worden, daß der geltend ge
machte Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit 
nicht bestehe (RGZ. 59, 133; RGUrt. v. 20. Mai 1903, 
127/03: SeuffArch. 59 Nr. 66). Die Frage der Patent
erschleichung war für das Nichtigkeitsverfahren unerheb
lich und konnte in diesem Verfahren nicht entschieden 
werden. Unabhängig von ihrer prozessualen Kostenerstat- 
tungspflicht kann deshalb die KI. geltend machen, daß 
sachlich-rechtlich der Inhaber der Bekl. die von ihr aui- 
gewendeten Kosten des das Hauptpatent betreffenden 
Nichtigkeitsverfahrens zu ersetzen habe, weil er diese 
Kosten durch sittenwidrige Geltendmachung des erschli
chenen Patentes verursacht habe (J o n a s - P oh  1 e , 
16. Aufl., 1938, Bern. I I I ,  Z ifi. 1 Anm. 37 vor § 91 ZPO.)-
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Die weiteren Schadensersatzansprüche betreffen außer 
den Kosten des Verletzungsprozesses, soweit ®ie "ch Auf- 
Urteilen von der Kl. zu tragen sind, h i „ rofes.
Wendungen, die durch Zuziehung eines HochSchulproles_ 
sors als sachverständigen Beraters und du Motors
lieh notwendig gewordene Umkonstruktion des Motors
der Kl. entstanden sind. Anscheinend memt da LQ. nac^ 
dem für die Kl. durch den Verlust des N i c h t . g W ^  
zesses das Hauptpatent formell una g vprf0i|ten An
sei, habe sie die im Verle.tzungsprozeß verfolgten ^  
Sprüche auf Unterlassung und Schadensersatz ^
Einwande der Patenterschleichung b P Nachdem dies 
müssen, um ihre Verurteilung »bzuw ^en  N ^ d e r n ^
unterblieben sei, könne die Kl. n festeestellten
mit ihrer im Verletzungsprozeß rechtskra g en/ machen, 
Unterlassungs- und Schadenersatzpflicht  ̂geltend macne^ 
daß sie mit Rücksicht auf die Erschlei g deg Ver_ 
zu Unrecht verurteilt worden^ sei } Jeßf^ ; ung keine
letzungsprozesses m Bezug aut Umkonstruktion
Arglist zur Last falle. Die Kosten w  ^  w£gen des
ihres Motors müsse die KL rechtskräftig ausgespro- 
im Verletzungsprozeß gegen sie r S dje p rQ_
chenen Verbotes notwendig gew > wed durcjj
zeßkosten fielen der Kl. endgültig zur Last,, w e u a  ^
ihre Verurteilung rechtskräftig Recht gegen sie
Ansprüche wegen Pat.entve,r e* n ags . p 0 h 1 e , S l  Aufl., 
f t  Ä  ¡ ’ WZÄ . ) .  Diese Erwägungen grei- 
fen indessen nicht durch.

Nicht berücksichtigt ist J ^ jg ^ m b l^ L s te h e n -
Verletzungsprozeß die damals h ¿ eschäftsführer ver-
den, von dem Inhaber der uea „„„rh ließ liche Lizenz 
tretenen I.-Werke waren, denen /usatzpatent zustand. 
an dem Hauptpatent und an d Z sö£üch auf Scha- 
Soweit jetzt der Inhaber der d R , m er ajs An
densersatz in Anspruch genomn ’arglistig erschli-
melder und Patentinhaber diê  latente arg ^  ^  Ver_
eben und hierdurch die Veru “  Sitten verstoßen- letzungsprozeß in « " f r  gegen die guten.Sitten^ ^  ^
den Weise verursacht habe, ka n̂  er g esses berufen, 
Rechtskraft der Urteile des‘ Ver t ¡ f n” cht beteiligt war. 
weil er persönlich an dem Rech Lizenz an dem
Hat der Patentinhaber ^ ^ ^ “ f^ ^ a te n t e r ^ l t  so haftet
von ihm arglistig erschlichenen r aadurch erwächst> daß
er für allen Schaden, der Dritte„ gegen sie gel-
der Lizenznehmer das Ausschli gnn der ̂ Lizenznehmer 
tend macht, und zwar selbst dann, die „ uten Sitten
wegen seiner Gutgläubigkeit nie E S der Lizenz
verstoßen haben sollte, weil d erschlichenen Patents 
als sittenwidrige Ausnutzung es n ursächlich ge-
durch den Patentinhaber fdr den bena der Patent-
worden ist. Erst recht muß dies gelten, ab Qe_
inhaber, der das Patent erschbc Verletzungsprozeß
schäftsführer des Lizenznehmers Rechtslage ändert
geführt hat. An dieser Beurteilung W U t iß
sich nichts dadurch, daß nach Auflösung oder Um-
des Verletzungsprozesses zufolg - deren Rechts
wandlung der GmbH, der » ^ ^ J c h  die Rechts- 
nachfolger geworden ist. Selbst ^ ¡m Verlet-
nachfolge nach § 325 ZPO. h £ 8r E’rTtreckung
Zungsprozesse erstrittenen Ansp . ergangenen Ur-
der Rechtskraft der gegeni die Jet £ kl ' eingetreten sein
teile zugunsten des Inhabers der B m . eing^ ^  gitten. 
sollte, so bliebe doch hiervon ein g » Patenten entstan- 
widriger Ausnutzung von ers.ch|' , rührt Hinzu kommt
dener Schadensersatzanspruch u Hauptpatentes
überdies, daß durch die Vernichtung ^  H a u p ^  alIe 
und des Zusatzpatentes auf Grün m ^  Drit)en an
wirkender Rechtsgestaltungs en der) au{ dem Ur-
hängig gemachten Nicht„1,fkueruhenden Ansprüchen nach-
teil im Verletzungsprozeß Rechtsgrundlage
täg lich  mit rückwirkender Kraft m 3
entzogen worden ist ( Jon Patente konnten
zu §325 ZPO.). Nf k vVeeS n g s p ro z e ß  ergangenen Ur- 
Ansprüche aus den m ' 1 kl 'nicht mehr übergehen, 
{eilen auf den Inhaber de ß ,tend machen können, 
In jedem Fall muß daher d * ergschaft des neuen PatG.
n]angeIsS'patentfäh!gkeit des Schuizgegenst.ndes veraich-

teten Patenten um von dem Inhaber der Bekl. erschlichene 
Patente handele, und daß er sie durch deren gegen die 
guten Sitten verstoßende Ausnutzung vorsätzlich geschä
digt habe.

Als durch das schädigende Verhalten verursacht können 
grundsätzlich nur die Kosten angesehen werden, die zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei
digung notwendig waren (RGUrt. v. 23. März 1926, 
11340/25: JW. 1926, 15425; J o n a s - P o h l e ,  16. Aufl., 
Anm. 39 vor § 91 ZPO.). Dies gilt sowohl für das Nich
tigkeitsverfahren betr. das Hauptpatent als auch für den 
Verletzungsprozeß und ist besonders zu beachten, soweit 
die Kl. Ersatz der Kosten für ein Gutachten und für be
ratende Tätigkeit des Hochschulprofessors fordert.

Ersatz der Aufwendungen für die Umkonstruktion ihres 
Motors würde die KL, falls nur das Hauptpatent er
schlichen ist, nur verlangen können, soweit sie durch Be
nutzung der Merkmale des Hauptpatents und nicht auch 
durch Benutzung des Zusatzpatentes notwendig gewor
den ist.

Für die Frage des ursächlichen Zusammenhanges zwi
schen der Arglist des Inhabers der Bekl. und dem Scha
den der Kl. ist es an sich ohne Bedeutung, daß später 
Hauptpatent und Zusatzpatent unabhängig von der offen
kundigen Vorbenutzung auf Grund eines vervollständig
ten Standes der Technik für nichtig erklärt worden sind. 
Es ließe sich vielmehr allenfalls ein Einwand des Mitver
schuldens i. S. von § 254 BGB. daraus herleiten, daß 
die in den letzten Nichtigkeitsverfahren neu vorgelegten 
Druckschriften von der Kl. nicht schon in dem ersten 
Nichtigkeitsverfahren ermittelt worden sind.

(RG., I.ZivSen., U. v. 7.Febr. 1941, 147/40.) [N.]
*

** 22. RG. — § 1 UnIWG. In dem im Urteil behandelten 
Fall haben die Bekl. — der geschäftsführende Gesellschafter 
einer Komm.-Ges., die ein Verlagsgeschäft betreibt, und ein 
Angestellter der Gesellschaft — nach ihrem Ausscheiden 
bei dieser ein eigenes Verlagsunternehmen ins Leben ge
rufen und für dieses Verlagsverträge über Werke geschlos
sen, mit deren Verfassern sie bereits namens der Komm.- 
Ges. verhandelt hatten. Für die Frage, ob hierin ein Ver
stoß gegen § 1 UnIWG. zu erblicken ist, ist es von Be
deutung, wenn die Verfasser bekunden, ihnen habe daran 
gelegen, mit den Bekl. in persönlicher Fühlung zu bleiben 
und ihre Werke gerade von ihnen verlegerisch betreut zu 
sehen. Eine Verurteilung der Bekl., die Herausgabe und 
den Vertrieb der in Betracht kommenden Werke zu unter
lassen, ist in keinem Falle möglich, weil dadurch in das 
vertragliche Recht der Verfasser auf Vervielfältigung und 
Verbreitung ihres Werkes eingegriffen würde, in dem sie 
ohne ihre Zustimmung nicht verkürzt werden dürfen.

Die KL ist eine Komm.-Ges., deren persönlich haften
der und zugleich geschäftsführender Gesellschafter bis 
Januar 1937 der Erstbekl. war, während Kommanditisten 
die Witwe des Gründers, des Geheimrats K., und deren 
Töchter, darunter die Ehefrau des Erstbekl., sind. Der 
Zweitbekl. war als Verlagsredakteur bei der Kl. angestellt 
und ist zufolge seiner Kündigung am 31. Dez. 1936 aus 
seiner Stellung ausgeschieden. Beide Bekl. sind jetzt die 
Inhaber der OHG. D. in L., der Drittbekl., die der Erst- 
bekl. schon vor seinem Ausscheiden bei der KL käuflich 
erworben hatte. Die KL gibt seit Jahren eine bekannte 
Buchreihe heraus, die in der Hauptsache Werke weltan
schaulichen, literarischen und kulturgeschichtlichen In
halts umfaßt. Bei der Drittbekl. erscheint seit dem Jahre 
1937 eine ähnliche Buchreihe.

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Erstbekl. 
einerseits und der Mehrheit der Kommanditisten anderer
seits hatten zur Folge, daß letztere das Gesellschaftsver
hältnis kündigten. Es kam Anfang 1936 zu einer Klage des 
Erstbekl., mit der er den Anspruch verfolgte, das Geschäft 
allein fortzuführen. Ende 1936 nahm er die Klage zurück. 
Anfang 1937 legte er die Geschäftsführung bei der Kl. 
nieder.

Die KL macht den Bekl. zu 1 und 2 zum Vorwurf noch 
während ihrer Tätigkeit bei ihr wie auch nach ihrem Aus
scheiden die Belange ihres Verlags' pflichtwidrig beiseite
gesetzt und auf eine Förderung der von ihnen geplanten 
Sammlung hingearbeitet zu haben. Sie hätten u a Schrift
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steiler, mit denen ihr Verlag bereits in erfolgversprechen
den Verhandlungen über den Abschluß von Verlagsver
trägen gestanden habe, ohne triftigen Grund hingehalten, 
um sie für ihren eigenen Verlag zu gewinnen. Das sei ihnen 
zum Teil dadurch gelungen, daß sie ihnen von den zwi
schen den Gesellschaftern ihres Verlags bestehenden 
Streitigkeiten Mitteilung gemacht und sie auf das Fehlen 
einer Verlagsleitung nach ihrem Ausscheiden hingewiesen 
hätten. Um Verstöße solcher A rt handele es sich insbes. in 
folgenden Fällen:

a) M it Prof. B., der schon früher im Verlag der Kl. 
Werke habe erscheinen lassen, hätten die Bekl. im Laufe 
des Jahres 1936 die Herausgabe eines neuen Werkes, eines 
„Wörterbuchs der Musik“ , besprochen. Nachdem der Ver
lag mit Schreiben vom 17. Okt. 1936 sein Interesse an dem 
neuen Werk bekundet und am ll.N ov ., wie versprochen, 
Material übersandt habe, habe B. am 23. Nov. der Hoff
nung Ausdruck gegeben, daß nun bald in die Erörterung 
der sachlichen Fragen des Werkes eingetreten werden 
könne. Der Zweitbekl. habe mit Brief vom 19. Dez. 1936 
erwidert, die Kl. werde hierüber in den ersten Tagen des 
neuen Jahres Beschluß fassen. Am 9. Febr. 1937 sei sodann 
ein Verlagsvertrag zwischen den Bekl. und B. geschlossen 
worden und das „Wörterbuch der Musik“ später in der 
Sammlung der Bekl. zu 3 erschienen.

b) Dr. W illi K., der mit zwei Werken ebenfalls bereits 
Mitarbeiter bei ihr gewesen sei, habe die Herausgabe eines 
neuen Werkes „Romantiker-Briefe“ angeregt. Er habe ihr 
nach vorausgegangener weiterer Fühlungnahme im Mai 
1936 eine Übersicht über den neuen Band geschickt und 
im August 1936 versprochen, bis Ende September 1936 ein 
Teilmanuskript zu liefern. Hierzu sei es bis zum Weggang 
der beiden Bekl. nicht gekommen. Das Buch sei aber dann 
von der Drittbekl. im Börsenblatt vom 4. Nov. 1937 ange
zeigt worden und in der Sammlung der Bekl. zu 3 er
schienen.

c) Einer Anregung des Schriftstellers Dr. R. folgend, 
habe sie durch diesen im Jahre 1934 bei Dr. M. anfragen 
lassen, ob er bereit sei, bei ihr einen Band „Novalis-Frag
mente“ herauszugeben. M it Brief vom 24. Juni 1934 habe 
ihr Dr. R. die Zustimmung Dr. M.s mitgeteilt. Sie habe 
sich hierfür bei Dr. R. bedankt. In einem Briefe vom 
13. Aug. 1936 sei dieser auf die Angelegenheit zurück
gekommen. Darauf sei eine zwar kurze und förmliche, aber 
nicht ablehnende Antwort erteilt worden. Auch dieses Buch 
sei dann im Verlag der Bekl. zu 3 erschienen.

d) Im Mai 1935 habe ihr Dr. med. B. das Manuskript 
einer von ihm besorgten und übertragenen Auswahl aus 
den Schriften des Erasmus von Rotterdam übersandt. Seine 
wiederholten Bitten um Stellungnahme hätten die Bekl. hin
haltend beantwortet. Im Juli 1936 habe ihm der Zweitbekl. 
für August 1936 Bescheid zugesagt. Aber auch hierauf sei 
nichts geschehen. Dr. B. sei inzwischen verstorben. Von 
seinen Erben werde sie schadensersatzpflichtig gemacht, 
weil im Sommer 1938 bei der Drittbekl. ein von einem 
anderen Verfasser stammendes Buch über Erasmus er
schienen und damit die Herausgabe des Dr. B.schen Wer
kes unmöglich geworden sei.

Die Kl. hat beantragt, die Bekl. zu verurteilen, die Her
ausgabe und den Vertrieb folgender Werke zu unterlassen: 
„Wörterbuch der Musik“  von Prof. B. (Klageantrag 1), 
„Briefe deutscher Romantiker“  von Dr. W illi A. K. (Klage
antrag 2), „Novalis. Romantische Welt. Die Fragmente“  
von Dr. M. (Klageantrag 3), ferner festzustellen, daß die 
Bekl. zu 1 und 2 als Gesamtschuldner verpflichtet seien, 
der Kl. allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstehen 
werde, daß sie das Manuskript der von Dr. B. besorgten 
und übertragenen Auswahl aus den Schriften des Eras
mus von Rotterdam nicht habe herausbringen können 
(Klageantrag 4).

Die Bekl. zu 3 hat Widerklage erhoben mit dem Anträge, 
die Kl. zur Zahlung von 900 ¿R.M, nebst Zinsen zu ver
urteilen. Sie hat zur Begründung angeführt: Sie habe dem 
Verfasser des Werkes „Philosophie der Gegenwart“ , Dr. L., 
an Honorarvorschüssen 1200 ¿KJt gezahlt. Die Kl. habe sich 
zur Erstattung dieses Betrages verpflichtet, als sie das Werk 
in ihren Verlag übernommen habe. Ihre Schuld mindere 
sich um 300 ¿R,Jt für Mobiliar, das sie der Drittbekl. über
lassen habe.

Die Kl. hat die Forderung nicht bestritten. Sie rechnet 
aber mit einem Betrage von 297 J U t für Anwaltskosten

auf, die ihr im Falle R. (oben unter c) entstanden seien; 
sie habe von den Bekl. die Herausgabe des Manuskripts 
einer von Dr. R. verfaßten Lichtenberg-Ausgabe und des 
mit ihm geschlossenen Verlags Vertrags verlangt, und die 
Bekl. hätten sich dem nach anfänglichem Widerstreben 
gefügt.

Das LG. hat die Klage abgewiesen und auf die Wider
klage hin unter Abweisung des weitergehenden Wider
klageantrags die Kl. zur Zahlung von 603 M Jt samt Zinsen 
an die Bekl. verurteilt. Das OLG. hat durch Urt. v. 4. Juli 
1940 nach den Hauptanträgen 1 bis 3 der Klage erkannt, 
im übrigen unter entsprechender Zurückweisung der Be
rufung der Kl. die Klage abgewiesen.

Das RG. hob das Urteil des BG. auf und wies die Be
rufung gegen das Urteil des LG. insoweit zurück, als dieses 
die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen hat. Im übrigen 
verwies es die Sache zur weiteren Verhandlung an das 
BG. zurück.

Der Rev. ist zuzugeben, daß die Ausführungen des BG. 
nicht frei von Rechtsirrtum sind. Das BG. sieht davon ab, 
für die sittliche Wertung des Verhaltens der Bekl. Um
stände, heranzuziehen, die in ihrer früheren Tätigkeit bei 
der Kl. und ihrer sich daraus ergebenden Stellung zu ihr 
begründet sind. Es läßt demgemäß alles beiseite, was die 
Kl. in der Richtung vorgetragen hatte, die Bekl. zu 1 und 2 
hätten noch während ihrer Tätigkeit bei ihr durch ver- 
zögerliche Behandlung der den Gegenstand der Klage
anträge 1 bis 3 bildenden Verlagsgeschäfte geflissentlich 
darauf hingearbeitet, nach ihrem Ausscheiden die in Aus
sicht genommenen Werke in der von ihnen geplanten 
Sammlung erscheinen lassen zu können, und auch sonst 
Maßnahmen getroffen, mit denen sie zum Nutzen ihres 
eigenen künftigen Unternehmens den Verlag der Kl. hätten 
benachteiligen wollen. Es zieht die frühere Tätigkeit der 
Bekl. zu 1 und 2 nur insofern in Betracht, als es daraus 
herleitet, ihnen sei der Stand der von ihnen selbst geführten 
Verhandlungen mit den Verfassern und die sich daraus 
ergebende, wenn nicht rechtliche, so doch tatsächliche An
wartschaft der Kl. auf das Zustandekommen verbindlicher 
Verlags vertrage genau bekannt gewesen. Daß sich hiermit 
allein der Vorwurf eines sittenwidrigen Verhaltens der 
Bekl. durch spätere Übernahme der in Betracht kommen
den Werke in den Verlag der Bekl. nicht begründen läßt, 
verkennt dąs BG. offenbar selbst nicht. Die Bekl. zu 1 und 2 
waren nicht gehindert, die Kenntnis geschäftlicher Vor
gänge im Betriebe der Kl., die sie während ihrer Tätigkeit 
bei dieser auf redliche Weise erlangt hatten, nach ihrem 
Ausscheiden zu ihrem eigenen Nutzen zu verwerten, moch
ten sie damit auch der Kl. geschäftlich Abbruch tun. Sie 
konnten dieser mangels eines ihnen vertraglich auferlegten 
Wettbewerbsverbots für die Zeit nach Beendigung ihrer 
vertraglichen Beziehungen zur Kl. — der Erstbekl. also 
nach Aufgabe seiner Beteiligung an der Gesellschaft, der 
Zweitbekl. nach Ablauf seines Dienstverhältnisses — als 
Wettbewerber gegenübergetreten, die in ihrer geschäft
lichen Betätigung durch eine aus ihrer früheren Tätigkeit 
herzuleitende Rücksichtnahme auf die Kl. grundsätzlich 
nicht beschränkt waren. Eine solche Beschränkung läßt 
sich insbes. auch nicht aus dem Gedanken einer den Bekl. 
obliegenden besonderen Treupflicht folgern. Waren der 
Erstbekl. als Gesellschafter und Geschäftsführer, der 
Zweitbekl. als Angestellter verpflichtet, das Wohl der Kl- 
zu fördern und alles zu unterlassen, was ihr abträglich sein 
konnte, so ergaben sich hieraus doch keineswegs ohne 
weiteres auch Obliegenheiten für die Zeit n a c h  Beendi
gung des Gesellschafts- und Dienstverhältnisses, zufolge 
deren sich die Bekl. in ihrer wettbewerblichen Betätigung 
besondere Zurückhaltung gegenüber der Kl. hätten auf- 
erlegen müssen. Daß sie dieser mit dem Betrieb eines 
gleichartigen Handelsgewerbes gegenübertraten und dabei 
Kenntnisse und Erfahrungen verwerteten, über die sie aus 
ihrer früheren Tätigkeit verfügten, verstieß für sich allein 
weder gegen vertragliche Verpflichtungen noch gegen die 
Grundsätze des lauteren Wettbewerbs. Dieser gestattet dem 
Wettbewerber, sich im Rahmen der Gesetze und innerhalb 
der durch die Gemeinschaftsordnung gezogenen Grenzen 
ungehindert zu entfalten, auch auf die mit jedem Wett
bewerb notwendig verbundene Gefahr hin, dadurch M it' 
bewerber zu verdrängen und zu benachteiligen.

Das schließt freilich nicht aus, daß die eigennützige ge
schäftliche Verwertung früher erlangter Kenntnisse zum
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Nachteil dessen, in dessen Betrieb sie .
sind, im Einzeifalle den guten Sitten des Wettbew -
widerläuft. Besondere Umstände können ergeben, 
Ausnutzung auch redlich erworbener Kenntm 
bloße Folge einer ordnungsmäßigen gesrhaft „  ,
tätigung ist, sondei'n darauf abzielt, außerhalb d ? 
des freien Wettbewerbs den Mitbewerber mi semen eige 
neu Waffen zu schlagen und dadurch in Nachteil zu setzen
In solchen Fällen eröffnet § 1 UnlWG. dem Verletzten auch 
über den Rahmen des in § 17 daselbst gewahrten Schuttes 
gegen Geheimnisverrat hinaus einen Weg, sich .
getretener oder drohender Beeinträchtigung , 
tvgl. MuW. 1936, 382, 426; 1937, 423). Dabei bedarf es^fur 
die Frage, ob das beanstandete Verhalten d
sittliche Wertung maßgebenden gesunden Voteemphnüen 
entspricht, einer Berücksichtigung des ges fw tä n d e  und 
Verhalts. Denn nur nach der Gesamtheit dei' schutz-
bei genauer Abwägung der sich daraus e g vverden, 
würdigen Belangender Beteiligten kann beurteilt werden, 
ob ein an sich zuläsiges Vorgehen den Vorwurt weno 
werblicher Unlauterkeit verdient. Vorliegen

Die Erwägungen aes BG., mit de” erno „r)l]a(re njcht ge- 
eines Sittenverstoßes bejaht, werden dcr S .g l di lj l
recht. Die durch die Verhandlungen angebahntenjemg dgr
tatsächlichen Beziehungen der Kl. zu insoweit Ge-
in Aussicht genommenen Werke ko*  wettbewerb- 
genstand eines von den Bek . ausgene ^  Interesse der 
liehen Eingriffs sein, als sie ein berech g bereits be- 
Kl. begründeten, auf einem von lhr nicht Ge
arbeiteten Gebiete verlegerischer B eG bgun^m ^ g 
stört und beeinträchtigt zu werden. B ^  Verfassern 
rechtlichen Bindung zwischen lh mch von
konnte ein sich hieraus ergebender S ^zansp iucn  
vornherein nur gering sein..Erhing wese^U.cn ^  
ob nicht auch den Bekl. begrün InS0weit ist aber 
standen, die ihr Vorgehen rechtfe g . ^  durch die
von Bedeutung, daß sich die Ve:rfa r g hatten,
Tätigkeit der Bekl. zu l  tnd ^ lJ d daß sie Wert
ihre Verbindung mit der K l. for ,u?. ’ s ;eden Fall auf-darauf legten, die Beziehungen zu ihnen aut ̂ ecten r a i ^
rechtzuerhalten. Es.m x m  vor( 11 £  ^  d k  Verfasser
Beziehungen zu dm Bekl m M j  Bekl. zu 3 erscfei-
bestimmten, ihre Werke im „„-ocpnschaftlichen und
nen zu lassen. Ihr Vertrauen auf d i e und
verlegerischen Fähigkeiten und Erfanru^^ Aufnahme der
nicht der wirtschaftliche Vonei > , tz-i erwarten ließ,
Werke in die Buchreihe des¡Verlagsde  ̂ erwanen^, ^
bildete die Grundlage für ihre Ber ^  auch die Beki. 
schreiben. Unter diesen Umstan k o ^  gie gescliaffenen 
Anspruch darauf erheben, daß d Vertrauensbeziehungen 
und an ihre Person .ge* nuP”,;r  • h njc],t lediglich 
nicht abrissen. Für sie handel .. . e ^ erte auf dern 
darum, daß für die Kl. Wirts sondern daß
Spiele standen, die sie hatten achi > ^  jn> Aussicht ge-
es möglicherweise überhaupt erde wenn sie
nommenen Veröffentlichungen k hieran versagten,
den Verfassern ihreweitere ^  Ä  V ^U gd e r Bekl.
Soweit eine Übernahme der Wer N tzen für diesen
zugleich auch einen Wirtschaftglichen N u M  gegenüber 
brachte und die Kl. benachteilig Beziehungen begründeten 
dem durch die Pers<̂ ^ he" .  Bder Verfasser nicht, um

a “  ™l,0,cre"  Ver" “ 'e" s

“ wTnn das BO. zur
menen Sittenverstoßes weiter anfu > i a<re benutzt, so 
durch sie selbst für die K l• g « ™ “  ¿^Unterstellung 
kann dies bei der von ihm vorg ihrem Aus-
eines einwandfreien Verhaltens de • lle es ihnen
scheiden nicht dahin verst„a.nd“ d7rehrdJ " ’e„  Zustand herbei- 
zum Vorwurf machen, gefl^se ® übernähme der 
geführt zu haben der ihnen d e erleichtert habe.
Werke in ihren Verlag eri °F ä„ ung des BG. nichts, 
Dann besagt aber auch d Benutzung der von ihnen
was die Bekl- belasten ko ^e^en Verhandf ungslage zum ohne böse Absicht geschähe Verwertung redlich erwor
benen  Vorteil ging 1 ber e dem oben Ausgeführten
bener Kenntnisse die ihn i hinaus_ Wollte jedoch das
grundsätzlich geb l™  üal’iin aufcrefaßt wissen, daß den

™*kdt bd

der Kl. zum Verschulden zuzurechnen sei, sie also wenig
stens insoweit die Verantwortung für den Eintritt der Lage 
treffe, auf Grund deren es zum Abschluß der Verlags ver
trage für den Verlag der Bekl. kam, so hätte es, wie die 
Rev. mit Recht betont, diesen Schluß nicht ziehen können, 
ohne sich mit der zwischen den Parteien unstreitigen Tat
sache auseinanderzusetzen, daß es die Kl. war, die das 
Gesellschaftsverhältnis mit dem Erstbekl. gekündigt hatte, 
und ohne zu der Behauptung der Bekl. Stellung za nehmen, 
sie habe hierzu keinen sachlichen Grund gehabt. Der Erst
bekl. hatte geltend gemacht, es sei ihm ungeachtet aller 
Bemühungen nicht gelungen, zu einer Verständigung mit 
den Kommanditisten zu gelangen, und deshalb schließlich 
nichts anderes übriggeblieben, als auch die mit Rücksicht 
auf die Kl. zunächst noch beibehaltene Geschäftsführung 
niederzulegen. Dabei habe er die Kl. nicht im Zweifel dar
über gelassen, daß er sich auch fernerhin auf dem ihm 
vertrauten verlagsbuchhändlerischen Gebiete betätigen 
werde. Er hatte weiter vorgetragen, die Kl. habe sich nicht 
gescheut, dem mit der Nachprüfung der Geschäfte beauf
tragten Verlagsbuchhändler S. zu verstehen zu geben, er 
möge seine Aufmerksamkeit vor allem darauf lenken, ob 
finanzielle Unregelmäßigkeiten des Erstbekl. vorlägen. Er
wiese sich dieses Vorbringen als richtig, so würde es für 
die Erwägung des BG. auch in dem ihr zuletzt beigelegten 
Sinne an einer ausreichenden Grundlage fehlen. Den Bekl. 
könnte ihr Ausscheiden nicht zum Nachteile gereichen, 
wenn es durch das Verhalten der Kl. veranlaßt war.

Die Annahme des BG., das mit den Klageanträgen 1 
bis 3 beanstandete Vorgehen der Bekl. sei sittenwidrig 
i. S. des § 1 UnlWG., entbehrt hiernach einer ausreichen
den Grundlage. Das BG. wird unter Beachtung des vorher 
Ausgeführten anderweit zu prüfen haben, ob der von ihm 
festgestellte Sachverhalt den Vorwurf sittenwidrigen Ver
haltens rechtfertigt, und, wenn dies zu verneinen wäre, dem 
von ihm bisher nicht in Betracht gezogenen Vorbringen 
der Kl. nachgehen müssen, die Bekl. zu 1 und 2 seien be
reits während ihrer Tätigkeit bei der Kl. pflichtwidrig dar
auf ausgegangen, sich die schwebenden Verlagsangelegen
heiten für ihr späteres Unternehmen zu sichern. Wäre dies 
der Fall, so bedürfe es der Heranziehung wettbewerblicher 
Gesichtspunkte überhaupt nicht. Eine Haftung der Bekl. 
wäre schon wegen schuldhafter Verletzung vertraglicher 
Obliegenheiten begründet.

Das BG. hält auf Grund der von ihm angenommenen 
Zuwiderhandlung der Bekl. gegen § 1 UnlW. die mit den 
Hauptanträgen 1 bis 3 geltend gemachten Ansprüche unter 
dem Gesichtspunkt gebotener Unterlassung für begründet. 
Der den Geschäften der Bekl. von vornherein anhaftende 
Stempel der Sittenwidrigkeit pflanze sich, so führt es aus, 
zwischen den Parteien auch fort auf den nach außen sicht
baren Erfolg des Vertragsschlusses, auf Herausgabe und 
Vertrieb der daraus hervorgegangenen Verlagserzeugnisse.

Diese Ausführungen des BG. werden von der Rev. mit 
Recht angegriffen. Sie unterliegen schon insofern recht
lichen Bedenken, als das BG. davon ausgeht, es handele sich 
bei dem mit den Hauptanträgen 1 bis 3 erstrebten Verbot 
der Herausgabe und des Vertriebs der drei Werke um einen 
eigentlichen Unterlassungsanspruch. Träfe dies zu, so 
müßte die Zuwiderhandlung, deren Unterlassung von den 
Bekl. verlangt werden könnte, dem Sachverhalt^ entspre
chen der von ihnen bereits verwirklicht worden ist. Ihnen 
wäre also, falls ihnen in den von den Klageanträgen 1 
bis 3 betroffenen Fällen ein Sittenverstoß zur Last fiele, zu 
untersagen, auf die gleiche Weise in schwebende Verlags
geschäfte der Kl. einzudringen und mit den Verfassern 
Verlagsverträge abzuschließen. Ein solches für die Zu
kunft wirkendes Verbot wäre auch nur zulässig, wenn zu be
fürchten wäre, daß sich das als sittenwidrig zu beanstan
dende Verhalten der Bekl. wiederholen werde. Eine dahin
gehende Feststellung hat das BG. nicht getroffen und konnte 
es bei der gegebenen Sachlage auch nicht treffen. Ohne 
Rücksicht auf das Bestehen einer Wiederholungsgefahr 
konnte aber die Kl. nach § 1004 BGB. Beseitigung der 
durch das Verhalten der Bekl. verursachten Störung und 
bei Verschulden der Bekl. gemäß § 249 BGB. Herstellung 
des Zustandes verlangen, der bestehen würde, wenn es 
nicht zu deren Eingreifen gekommen wäre. Es mag sein, 
daß sich hieraus ergebenden Ansprüchen durch ein den 
Klageanträgen 1 bis 3 entsprechendes Verbot Genüge «e- 
tan werden könnte. Die Verhängung eines solchen Ver-
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botes scheitert jedoch daran, daß damit zugleich in die 
Rechte der Verfasser eipgegriffen würde, mit denen die 
Bekl. Verlagsverträge geschlossen haben. Die Verfasser 
waren mangels einer der Kl. gegenüber eingegangenen 
Bindung nicht gehindert, ihre Werke im Verlag der Bekl. 
erscheinen zu lassen, und hatten keine rechtlich begründete 
Veranlassung, sich deswegen mit der Kl. noch besonders 
ins Benehmen zu setzen oder sich ihrer Zustimmung zu 
vergewissern. Soweit sich die Bekl. durch den Abschluß 
der mit ihnen eingegangenen Verlagsverträge eines Sitten
verstoßes gegenüber der Kl. schuldig machten, erstreckte 
sich dieser nicht auch auf den Inhalt der Verträge selbst. 
Diese waren nach ihrem Gegenstand und Zweck gültig 
und begründeten für die Verfasser nicht nur einen Anspruch 
auf die vereinbarte Vergütung, sondern auch ein Recht aut 
Vervielfältigung und Verbreitung ihres Werks. Sie boten 
ihnen neben der Aussicht auf materielle Entlohnung ihrer 
Arbeit auch die Gewähr, daß ihre schöpferische Leistung 
in der im Vertrage vorgesehenen Weise der Öffentlichkeit 
bekannt wurde und in den allgemeinen Kulturbesitz ein
ging. Damit erwuchsen den Verfassern aus den Verlags- 
verträgen ideelle Rechte, die durch eine geldliche Entschä
digung nicht abgegolten und ihnen deshalb ohne ihre Zu
stimmung nicht entzogen werden konnten. Das BG. tragt 
dem keine Rechnung, wenn es dem Klagebegehren mit der 
Erwägung stattgibt, die Auseinandersetzung mit den Ver: 
fassern bliebe Angelegenheit der Bekl. Diese mögen bei 
Durchführung des Verbots imstande sein, deren Ansprü
chen auf Vergütung gerecht zu werden. Ihnen wäre aber, 
wenn sie die Herausgabe und Verbreitung der Werke 
unterlassen müßten, nicht möglich, sie auch hinsichtlich 
ihrer immateriellen Belange zufriedenzustellen. Die Ver
fasser wären in einer von den Bekl. nicht wiedergutzu
machenden Weise ebenso benachteiligt, wenn die Heraus
gabe ihres Werks von vornherein unterbliebe, wie wenn, 
wie es nach dem Vorbringen der Parteien zum Teil eben
falls der Fall wäre, der bereits im Gange befindliche Ver
trieb ihres Werks eingestellt werden müßte. Die Klage 
kann, hiernach hinsichtlich des mit den Anträgen 1 bis 3 
geforderten Verbots in keinem Falle Erfolg haben, mag 
man die geltend gemachten Ansprüche als negatorische 
Beseitigungs- oder als Schadensersatzansprüche ansehen. 
Das hat zur Folge, daß es insoweit bei der vom BG. aus
gesprochenen Klageabweisung zu verbleiben hat. Das BG. 
w ird nur noch zu prüfen haben, ob der von der Kl. er
hobene, auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Bekl. 
gerichtete Hilisanspruch begründet ist.

(RG., II. ZivSen., U. v. 3. März 1941, II 71/40.) [N.]

Mietrecht. Bauwesen
23. LG. — SS 5 a, 20, 27 MietSchG. Eine Verlängerung 

der im Urteil oder gerichtlichen Vergleich bewilligten Räu- 
mungsfrist ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Werk
wohnung handelt und der Arbeitnehmer die Arbeit grund
los aufgegeben hat.

Der Bekl. war mit Rücksicht auf die von ihr über
nommene Hauswartstelle eine Wohnung vermietet wor
den Sie hat die Arbeit aus freien Stücken ohne Grund 
niedergelegt. Rechtzeitig vor Ablauf der ihr in dem vor 
Gericht in dem Rechtsstreit des Hauseigentümers gegen 
sie auf Räumung geschlossenen Vergleich gewahrten 
Räumungsfrist hat sie die Verlängerung dieser Rau- 
mungsfrist beim Prozeßgericht beantragt. Das AG. hat 
daraufhin die Räumungsfrist verlängert. Auf die sofortige 
Beschwerde des KI. (Vermieters) ist der Beschluß des 
AG. aufgehoben und der Antrag auf Verlängerung der 
Räumungsfrist zurückgewiesen worden.

Aus den Gründen:
Die Bekl. hat die Hauswartstelle ohne ernsthaften 

Grund aufgegeben. Nach § 20 MietSchG. ist auf das Miet
verhältnis deswegen das MietSchG. nicht anzuwenden, 
insbes. auch nicht § 5 a MietSchG. Die Herausgabeklage 
richtet sich lediglich nach §27 MietSchG., in dem §5a 
MietSchG. ebenfalls nicht für anwendbar erklärt worden 
ist Danach ist eine Verlängerung der Räumungsfrist, 
wie sie in §5a MietSchG. vorgesehen ist, hier überhaupt 
nicht zulässig.

(LG. Berlin, 82. ZK., Beschl. v. 7. Mai 1941,282 T 2166/41.)

24. LG. — Rechfsnatnr des RdErl. des Reichskomims- 
sars für Preisbildung Nr. 184/37 v. 12. Dez. 1937. Ziff.10 
dieses Runderlasses bindet nicht unmittelbar die Gerichte, 
sondern nur eine auf Grund dieser Bestimmungen im 
Einzelfalle von der Preisbildungsbehörde gemäß L in. 39 
dieses Runderlasses ergangene Einzelanordnung.

Der Kl. ist Eigentümer des Hausgrundstücks Ch. Er hat 
mittels schriftlichen Mietvertrags in dem genannten Hause 
eine Wohnung den Bekl. vermietet. .

In dem auf einem Formblatt des Deutschen Einheitsmiet
vertrages ausgefüllten Mietverträge heißt es zwar zu § 7 
Abs. 4:

Der Mieter darf die Mieträume nur mit Zustimmung des 
Vermieters untervermieten. Die Zustimmung erfolgt ein 
für allemal, der Vermieter kann jedoch einer Untervermie
tung widersprechen oder die Zustimmung widerrufen, 
wenn gegen den Untermieter ein wichtiger Grund vorliegt.

In den „sonstigen Vereinbarungen“  des § 16 ist jedoch 
gegenüber diesem Vordruck mit Schreibmaschine unter 
Zig. 1 bestimmt:

„Untervermietung ist nicht gestattet.“
Die Bekl. zu 1 und 2 haben aus dieser Wohnung ihre 

Einrichtung, abgesehen von Teppichen, Lampen, Gar
dinen weggeschafft und sie dem Bekl. zu 3 als Untermieter 
überlassen, der in sie seine eigenen Möbel eingeräumt hat.

Der Kl. hat beantragt Verurteilung der Bekl. als Gesamt
schuldner zur Herausgabe der genannten Wohnung, hills- 
weise unter Aufhebung des Mietverhältnisses.

Er stützt seine Räumungs- bzw. Mietaufhebungsklage 
auf unerlaubte Raumüberlassung der Bekl. zu 1 und 2 an 
den Bekl. zu 3.

Die Bekl. haben Klageabweisung beantragt.
Sie behaupten, die Bekl. zu 1 und 2 seien nur vorüber

gehend nach M. verzogen. Die Bekl. zu 1 und 2 benötigten 
weiter die Mieträume, einmal weil der beklagte Ehemann 
allmonatlich einiges Tage in B. weile und in der Wohnung 
bei dem Bekl. zu 3 wohne und schlafe, sodann weil sie nach 
Kriegsende die Wohnung entweder wieder beziehen oder 
gegen eine größere tauschen wollten. Sie hätten den Beld. 
zu 3 nur vorübergehend aufgenommen. Sie hätten bereits 
Ersetzung der Genehmigung zur Untervermietung beim 
MEA. beantragt. Das AG. habe aber die Entscheidung 
über die Ersetzung der Genehmigung zur Untervermie
tung bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieses Rechts
streits ausgesetzt.

Durch Urteil des AG. sind die Bekl. unter Aufhebung 
des Mietverhältnisses als Gesamtschuldner zur Heraus
gabe der Mieträume verurteilt worden.

Das Begehren des Kl. die Bekl. zu 1 und 2 auf Mietauf
hebung wegen unbefugter Raumüberlassung der Mieträume 
an den Bekl. zu 3 und auf Räumung zu verurteilen, ist 
schlüssig auf §2 MietSchG. gestützt. Von dem Bekl zu 3 
kann der Kl. nur die Raumherausgabe, nicht Mietaufhebung, 
gemäß § 555 Abs. 3 oder gemäß § 985 BGB. verlangen. Die 
Bekl. machen geltend, die Raumüberlassung sei keine un
befugte. Soweit sie hierzu sich etwa auf eine in dem §7 
Abs 4 S. 2 des Mietvertrages enthaltene ein für allemal er
teilte Zustimmund berufen, so ist diese Ansicht schon darum 
verfehlt, weil diese gedruckte Stelle offenbar versehentlich 
nicht ausgestrichen worden ist. Denn vereinbart ist — das 
ergibt klar der mit Maschinenschrift besonders zugesetzte 
Vermerk in § 16 —, daß die Untervermietung nicht ge
stattet ist. Aber auch soweit die Bekl. sich darauf berufen, 
daß in dem Hause des Kl. auch anderen Mietern die Unter
vermietung gestattet sei und daß deshalb sowie überhaupt 
gemäß Z il.  10 des Runderlasses des Reichskommissars für 
Preisbildung Nr. 184/37 v. 12. Dez. 1937 der Kl. gehalten 
sei, ihnen die Untervermietung zu gestatten, also auch nicht 
gemäß §2 MietSchG. auf unbefugte Untervermietung das 
Mietaufhebungs- und Räumungsbegehren stützen könne, 
ist ihre Ansicht rechtsirrig.

Der RdErl. Nr. 184/37 ist keine das G e r i c h t  bindende 
Rechtsverordnung. Dem Reichskommissar für Preisbildung 
fehlte es bei Erlaß des RdErl. Nr. 184/37 an der Zuständig
keit zum Erlaß einer Rechtsverordnung materiellen Inhalts. 
Zwar ist nach § 2 Abs. 1 Ges. v. 19. Okt. 1936 (RGBl. I, 
927) der Reichskommissar für Preisbildung ermächtigt, die 
zur Sicherung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise 
und Entgelte erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Aber 
s 3 desselben Gesetzes erläutert diese allgemeine Ermach-
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tigung soweit es sich um Rechtsverordnungen und allge
meine Verwaltungsvorschriften handelt. Denn wenn es in 

s i  hpißt: Der Reichskommissar schlägt dem Be-
meine Verwaltungsvorscnrinen nariQeii. L/enn wum ca .1 
diesem § 3 heißt: Der Reichskommissar schlägt dem Be
auftragten des Vierjahresplanes die zur Durchführung die
ses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen usw. vor, 
so bedeutet dies, daß der Reichskommissar nur die Vor
schlagsmöglichkeit für derartige Verordnungen hat, daß 
also der Beauftragte für den Vierjahresplan für den Erlaß 
derselben nach der FührerVO. zur Durchführung des 
Vierjahresplanes v. 18. Okt. 1936 (RGBl. I, 887) allein zu
ständig geblieben ist. Es wäre unverständlich, dem Reichs
kommissar die (engere) Vorschlagsbefugnis einzuräumen, 
wenn er denselben gesetzgeberischen Akt selbst voll
ziehen könnte. Nun ist allerdings nach der FührerVO. vom
18. Okt. 1936 der Beauftragte des Vierjahresplanes befugt, 
zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe alle erforder
lichen Maßnahmen zu treffen, und deshalb wird man ihn 
auch für befugt ansehen müssen zur Weiterübertragung der 
ihm im Rahmen des Staatszieles des Vierjahresplanes 
delegierten gesetzgeberischen Gewalt. Durch die Uber- 
leitungsVO. zum Ges. zur Durchführung des Vierjahrespla
nes usw. v. 26. Nov. 1936 (RGBl. I, 955) hat aber der Beauf
tragte für den Vier jahresplan unter III nur weiter delegiert: 
„Abänderungen der auf dem Gebiete der Preisfestsetzung 
und Preisüberwachung ergangenen o r g a n i s a t o r i 
sch  e n (d. h. für die Einrichtungen der Behörden ergange
nen) und v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e n  Bestimmungen 
können durch allgemeine Verwaltungsvorschriften des 
Reichskommissars für Preisbildung erfolgen , also nicht 
den Erlaß von Rechtsverordnungen im mateneüen binne, 
wie es Ziff. 10 des RdErl. 184/37 sein wurde. Ware der 
RdErl. 184/37 eine Rechtsverordnung, dann müßte sie auch 
in den zwingenden Formen, die das Gesetz vorschreibt, 
Gegeben undgverkündet sein. Eine Vorschrift, in welcher 
f  orm R e c h t s  regeln des Reichskommissars für Preis
bildung veröffentlicht werden sollen .entha lt weder der 
Führererlaß v. 18. Okt 1936, noch das Ges. v. 29 Okt 1936, 
noch die ÜberteilungsVO. y. 26 Nov 19f \ A u ch die 2. v u  
zur Durchführung des Vierjahresplanes v. 5. Nov. lyao 
(RGBl I 936) sagt unter I nur „Meine (also der Beauftrag- 
S t a  V S 2 Ä « . )  Anordnungen . . .  »erden ¡owe, 
sie nicht im RGBl, erscheinen, im DRAnz. and P ^ A n z  
veröffentlicht“ . Es wäre auch ® ™ dForm der Reichs-
Bestimmung zu erlassen m w  ^  Füichen soU) wenn
kommissar, RechtsverOTdnung ^  übertragen
ihm ein derartiges veroraiiung Reichskommissar
war. Unterstellt man aber, c Ĝ  d w dann wäre
eine derartige Befugnis delegiert djg Verkündung
für die Veröffentlichung das, RG • ub QB1 j 95g) invon RechtsverordnungenvaOktlW d^u
Betracht gekommen. Nach § 1 h ses G DRAnz zu ver- 
verordnungen im RMinBl. (¿.Dl.) bestimmt ist, nachkünden und treten, soweit mcht anders bestunmi ^  »Kra(t>
§ 2 mit dem auf die Verkündung inf  Mitteilungsblatt des 
Der RdErl. 184/37 ist abei: nur■ m 15, Dez.Reichskommissars fur Preisbildung (Son ß ig38 j
1937) und in der DJ. (19J8i .^ P hX n n t  gemacht. Aus der 
145 sowie durch Pressenotizen b , ^  ten Gedanken
gewählten Form der in ihnen ™ rÖ srecht“ 1937, 
(vgl. L a f 0 r e t , „ D ? ^  w h r  3  der RdErl. 184/37
S. 175, Anm. 5) ergibt sich vielm . 7 mjssars an die ihm 
ein innerer Dienstbefehl des Re‘chsk°bält nicht etwa bloß 
unterstellten Dienststellen ist. Er <:nP ^  tzespräambeln -  
~~ wie die heute vielfach übliche ejn j^er praambel
allgemeine Hinweise, in welchem Oe werden soll,
folgendes Gesetz aufgefaßt uPd ng Motive, Erwägun- 
sondern gibt Beispiele, Anw®)SV & Gesetzessprache nicht 
gen, kurz Formen, wie sie in der ueseize 1

üblich sind. . . .  ln des RdErl. 184/37
Eine Bindung des Ger‘ckts.^ "  f  ries zur Durchführung 

besteht auch nicht nach § 6 A b . 1 g f Ä ö m  e r: JW.
des Vier jahresplanes v. 29. O • ( angeführten
1?38, 2474 Anm. Z iO ) -  D ^ n  >  d 8etzes er| angenen 
Sinne sind die „auf Grund dieses ^  der danach zu- 
Anordnungen“ nur dann, Ermächtigung erlassen
ständigen Behörde innerhalb ihr Anordnungen
®md. Daß bindende K rat,pr oechtslehre (vgl• L a f o r e t 
haben, w ird nicht bk?88inr>r iDj<;cinm. Bd. 1 [1939], Einlei- 
f-a-O., S. 183, 187, ,l8f -  RS n a s re c h t“ , S. 13), sondern 
tu"g  zu V „Richterliches Prnimg  z. B. § 2 Ges.
auch von der Gesetzgebung anernanm 1 s

über die Rechtmäßigkeit von Verordnungen und Verwal
tungsakten v. 3. Juli 1934 [RGBl. I, 530], durch welches ge
wisse in der Zeit nationalen Umbruchs „ohne hinreichende 
Ermächtigung“  getroffene und darum ungültige Anord
nungen und Maßnahmen allgemein oder im Einzelfalle 
mit rückwirkender Kraft für rechtsgültig erklärt werden 
konnten, ein Gesetz, das überflüssig gewesen wäre, wenn 
diese „ohne hinreichende Ermächtigung“ getroffenen An
ordnungen und Maßnahmen rechtsverbindlich gewesen, 
mindestens nicht nachprüfbar gewesen wären). Aus dem 
oben angezogenen § 3 Ges. v. 29. Okt. 1936 ergibt sich, 
daß der Reichskommissar für Preisbildung ohne beson
dere, für den RdErl. Nr. 184/37 nicht vorhandene, min
destens nicht ersichtliche Spezialdelegation nicht ermäch
tigt war, derartige a l l g e m e i n e  an eine unbestimmte 
Anzahl von Personen gerichtete Gesetze und Verbote als 
Rechtsverordnung zu richten. Nur wenn im e i n z e l n e n  
Falle eine Anordnung der Preisbehörden — die als untere 
Verwaltungsstellen diesen Runderlaß ihrer Vorgesetzten 
Dienstbehörde beachten und befolgen müssen — ergangen 
ist, ist diese Anordnung für das Gericht bindend. Der 
RdErl. 184/37 ist also, wie gesagt, eine das Gericht n i c h t  
bindende innere Verwaltungsanordnung (im Ergebnis 
ebenso JW. 1938, 2372 und 1939, 697). Der Rspr. des LG. 
Magdeburg und des AG. Dessau (Mitteilungsblatt des 
Bundes Deutscher Mietervereine 1939, 18 und 48), welche 
unmittelbar die Vorschriften der Ziff. 10 des Runderlasses 
anwenden wollen, kann also nicht beigepflichtet werden.

Eine Einzelanordnung des Reichskommissars für Preis
bildung, wonach den Bekl. zu 1 und 2 Untervermietung 
an den Bekl. zu 3 gestattet worden ist, tragen aber die Bekl. 
selbst nicht vor.

Dazu kommt, daß durch die 5. AusfVO. über Kündi
gungsschutz v. 5. Sept. 1939 in § 5 geregelt ist, in welcher 
Weise nach Inkrafttreten dieser Verordnung, das ist ab
7. Sept. 1939, die Genehmigung zur Untervermietung er
teilt werden soll und daß hierfür die MEÄ. zuständig 
sein sollen. Daß nebenher noch der Reichskommissar für 
Preisbildung die Genehmigung zur Untervermietung haben 
soll, ist um so weniger anzunehmen, als der Reichskom
missar für das Gebiet des Mieterschutzes nach § 8 dieser 
Verordnung nicht mehr zuständig sein sollte und (vgl. seinen 
RdErl. Nr. 92/39 v. 15. Sept. 1939 [abgedr. bei K r i e g - 
B a n d m a n n ,  „Mietrecht“ , Nachtrag S. 941) wollte. Die 
Bestimmungen der Ziff. 10 des RdErl. Nr. 184/37 sind da
nach durch die nachfolgende AusfVO. v. 5. Sept. 1939 über
holt und, mindestens zur Zeit, nicht anwendbar. Der § 5 
der angezogenen Ausführungsbestimmungen sagt nun aber 
nicht, daß — im Gegensatz zu § 549 BGB. und zu der aus
drücklichen Bestimmung des Mietvertrages der Bekl. zu 1 
und 2 mit dem Kl. über das Verbot der Untervermietung — 
die Untervermietung allgemein und etwa zwingend ge
stattet sei, sondern gibt nur die Möglichkeit, die „hierzu 
erforderliche“  Genehmigung zur Untervermietung ersetzt 
zu erhalten, allerdings auch gegenüber anders lautenden 
Vertragsbestimmungen. Von dieser Möglichkeit haben die 
Bekl. bisher keinen oder wenigstens keinen richtigen Ge
brauch gemacht. Die Bekl. zu 1 und 2 haben zwar bereits 
im ersten Rechtsgange die Ersetzung der Genehmigung in 
Antrag gebracht. Angeblich soll aber — unzulässigerweise
— das MEA. seine Entscheidung bis zur Entscheidung 
dieses Rechtsstreits ausgesetzt haben. Dann hätten sie da
gegen die RBeschw. einlegen müssen (vgl. die RE. 17 Y 37 
und 66/29). Sie hätten auch eine einstweilige Anordnung 
gemäß 8 40 Abs. 5 MietSchG. erstreben sollen.

Es fragte sich nun, ob das Gericht den Bekl. durch Ver
tagung die Möglichkeit geben sollte, noch nachträglich 
die Entscheidung des MEA. herbeizuführen. Das Gericht 
hat davon Abstand genommen aus folgenden Erwägungen:

Die Bekl. geben selbst zu, daß die fragliche Wohnung 
(bestehend aus einem Zimmer und Kochnische) für sie zu 
klein sei, daß sie diese nur für „Tauschzwecke“  halten 
wollen. Sie haben — bis auf wenige Einrichtungsstücke
— die Wohnung geräumt, sind nach M. übersiedelt. 
Die Wohnung an den Bekl. zu 3 ist also in ihrer 
Gesamtheit überlassen, was nach dem RE. 17 Y 7/40 
nur ausnahmsweise erfolgen soll. Nach Ansicht des Ge
richts ist diese Untervermietung nichts weiter als eine 
verschleierte Raumüberlassung. Nach der Fassung des, 
jetzt geltenden §5 AusfVO. v. 5. Sept. 1939, welche 
enger ist als der § 29 MietSchG. in der früheren Fassung
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vom 17. Febr. 1928, ist aber nur die Genehmigung zur Un
tervermietung, nicht zur Raumüberlassung möglich. Die 
Aussichten der Bekl. zu 1 und 2, die Genehmigung zur 
Untervermietung zu erhalten, sind also derart gering, daß 
es nicht angebracht erschien, die Entscheidung des Rechts
streits hinauszuschieben, zumal die Bekl. zu 1 und 2 die 
Schuld trifft, daß sie bisher eine Entscheidung des MEA. 
oder eine einstweilige Anordnung nicht herbeigeführt 
haben.

Es war also gemäß § 2 MietSchG. das Mietverhältnis 
zwischen dem Kl. und den Bekl. zu 1 und 2 aufzuheben, 
und sämtliche Bekl. waren zur Räumung zu verurteilen.

Die Berufung der Bekl. war daher zurückzuweisen, und 
zwar, da nur ein Mietverhältnis der Bekl. zu 1 und 2 mit 
dem Kl. besteht, mit der Maßgabe, daß nur das Mietver
hältnis zwischen diesen Parteien aufgehoben wird.

(LG. Berlin, Urt. v. 18. März 1941, 282 S 195/41.)
*

2 5 . KG. —  Die Kündigung der Verlängerungsabrede 
eines Mietvertrages über eine Großwohnung w ird  durch 
den Mieterschutz nicht ausgeschlossen, sie bedarf aber 
einer ausdrücklichen Genehmigung der Preisbehörde.

Der Mietvertrag der Streitteile über die Großwohnung 
verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht späte
stens drei Monate vor dem 30. Sept. gekündigt wird. Der 
Bekl. kündigte die Verlängerungsabrede. Diese Kündigung 
w ill der Bekl. i. S. der Entsch. des RG. v. 18. Juli 1926 
(RGZ. 114, 135) verstanden wissen. Er mißt ihr also nicht 
die Wirkung der Beendigung des Mietverhältnisses bei, 
da er sich dessen bewußt ist, daß der Mietvertrag unter 
Mieterschutz steht und demgemäß von seiner Seite nur 
durch Mietaufhebungsklage aufgehoben werden kann. Er 
w ill aus der „Kündigung“  nur den Wegfall der Verlänge
rungsklausel entnehmen, um gegebenenfalls zu einem frü
heren Zeitpunkt, als es der Vertrag ermöglichte, die von 
der Preisstelle genehmigte Mietzinserhöhung durchsetzen 
zu können.

Das RG. begründet seine Ansicht, daß eine solche 
„Kündigung“  bei unter Mieterschutz stehenden Räumen zu
lässig ist, mit der Erwägung, daß sie nicht auf die Beendi-

fung des Vertragsverhältnisses abzielt, sondern nur als 
rklärung aufzufassen ist, die in einer bestimmten Form 

und Frist die Entstehung eines neuen Mietverhältnisses 
ablehnt. Dieser in wiederholten Entscheidungen (vgl. auch 
RGZ. 88, 60; 97, 80) ausgesprochenen Ansicht ist die Rspr. 
und das Schrifttum (dagegen R o q u e 11 e: JW. 1938, 2876) 
gefolgt. Diese Ansicht ist auch entgegen der Annahme des 
AG. nicht durch die spätere Gesetzgebung auf dem Ge
biete des Mietrechts überholt. Die auf Grund der Ermäch- 
tigung vom 28. Aug. 1937 erlassenen AusfVO. v. 4. Dez. 
1937, 31. Aug. 1938 und 5. Sept. 1939, die im wesentlichen 
nur den Kreis der unter Mieterschutz stehenden Vertrags
verhältnisse regeln, geben keinen Anhalt hierfür. Das 
gleiche g ilt von der KündSchVO. v. 19. A pril 1939 und der 
DurchfVO. v. 24. Juni 1939, zumal diese Verordnungen nur 
Mietverhältnisse betreffen, die nicht unter Mieterschutz 
stehen. Auch das Ges. über die Auflockerung der Kündi
gungstermine bei Mietverhältnissen über Wohnräume vom 
24. März 1938 kann hierfür nicht herangezogen werden. 
Dieses Gesetz bestimmt, daß Mietverhältnisse, die sich 
nach Ablauf der Mietzeit mangels Kündigung jedesmal 
um einen kürzeren als einjährigen Zeitraum verlängern 
sollen, wenn sie nicht für das Ende der ursprünglichen 
Mietzeit gekündigt worden sind, von diesem Zeitpunkt ab 
als auf unbestimmte Zeit verlängert gelten. Da dieses Ge
setz die Kündigungstermine nur gelockert sehen w ill, um 
Umzugsschwierigkeiten auszuschalten, läßt sich für die 
Mietverhältnisse, die sich gemäß der Abrede um ein Jahr 
oder einen längeren Zeitraum verlängern, nur der Schluß 
ziehen, daß es bei ihnen bei dem bisherigen Zustand, wie 
er sich in der Rspr. ausgebildet hatte, verbleiben soll. Es 
ist also festzustellen, daß auch die neue Mieterschutzgesetz
gebung einer solchen Aufkündigung der Verlängerungs
klausel nicht entgegensteht.

Die Unzulässigkeit der „Kündigung“ kann nur aus der 
PreisstopVO. abgeleitet werden. Diese Verordnung be
zweckt, Preiserhöhungen zu unterbinden. Eine verbotene 
Preiserhöhung liegt vor, wenn der Mietzins gesteigert 
w ird; sie liegt aber auch dann vor, wenn bei ziffernmäßig 
gleichbleibendem Mietzins der Mieter in anderer Weise

schlechter gestellt wird. Bei Prüfung dieser Frage ist die 
Gesamtheit der Vertragsbestimmungen in ihrer wirtschaft
lichen Auswirkung zu würdigen. Es kann kein Zweifel be
stehen, daß der Wegfall der Verlängerungsklausel in der 
heutigen Zeit für den Mieter gewöhnlich einen wirtschaft
lichen Nachteil darstellt. Daß auch hier tatsächlich da
durch eine Schlechterstellung des Mieters geschaffen würde, 
zeigt am besten, daß der Kl. sich gegen die „Kündigung“ 
wehrt und der Bekl. sie durchsetzen will. Eine solche 
Schlechterstellung soll aber verhindert werden. Der Senat 
befindet sich dabei in Übereinstimmung mit den grund
sätzlichen Entscheidungen des Preiskommissars. Nach 
diesen, die Gerichte allerdings nicht bindenden Entschei
dungen vom 10. Mai und 1. Aug. 1939 ist es unzulässig, 
daß der Vermieter einen Mietvertrag zum Zwecke der Ab
änderung der bisher vereinbarten Kündigungsfristen oder 
anderen Vertragsbestimmungen ohne vorherige Genehmi
gung der Preisbehörde kündigt. Das g ilt nach diesen Ent
scheidungen auch für Mietverhältnisse, die den Bestim
mungen des MietSchG. unterliegen, soweit in solchen Fäl
len die Kündigung nicht etwa bereits durch das MietSchG. 
selbst verboten sein sollte. Gemeint sind also gerade Fälle 
der vorliegenden Art.

Es kann nur zweifelhaft sein, ob hier etwas anderes zu 
gelten hat, weil der Bekl. die Genehmigung der Preisstelle 
zur Mietzinserhöhung erwirkt hat. Das ist zu verneinen. 
Zwar hat der Bekl. recht, daß der Mieterschutz einer volks
wirtschaftlich gerechtfertigten Mietzinssteigerung nicht 
entgegenstehen soll. Dem hat das Gesetz aber durch § 4 
der 1. AusfVO. v. 4. Dez. 1937 Rechnung getragen.. Danach 
ist es auch als Mietaufhebungsgrund anzusehen, wenn der 
Mieter sich weigert, eine von der Preisstelle genehmigte 
Mieterhöhung anzuerkennen. Hier steht aber nicht die Be
rechtigung eines Mietaufhebungsverlangens zur Erörte
rung, mit dem der Bekl. übrigens bereits rechtskräftig ab
gewiesen ist, sondern die Frage, ob die Aufkündigung der 
Verlängerungsklausel begründet ist. Dazu ist aber eine 
besondere Genehmigung der Preisstelle erforderlich. Der 
Bekl. kann auch nicht einwenden, daß er eine solche Ge
nehmigung nach Ziff. 17 des Runderlasses des Preiskom
missars v. 12. Dez. 1937 nie erhalten werde, da nach dieser 
Bestimmung eine genehmigte Mietzinserhöhung auch das 
Recht einschließt, dem bisherigen Mieter zu kündigen, 
falls er sich weigert, die genehmigte Mietzinserhöhung 
anzuerkennen. Damit ist nur zum Ausdruck gebracht, daß 
dem Vermieter außerhalb des MietSchG. die Kündigung 
— und zwar hier die Kündigung im Rechtssinne — zusteht, 
weil sie infolge der Genehmigung der Mietzinserhöhung 
gegen die PreisstopVO. nicht verstößt. Es ist also hier nur 
dasselbe gesagt, was bei unter Mieterschutz stehenden 
Räumen in § 4 der 1. AusfVO. v. 4. Dez. 1937 Ausdruck 
gefunden hat. Um eine solche auf Beendigung des Miet
verhältnisses abzielende Kündigung handelt es sich hier 
aber nicht, so daß eine besondere Genehmigung der 
Preisstelle nicht entbehrt werden kann.

W ill man selbst in diesen Bestimmungen den Gedanken 
erblicken, cfaß eine solche Genehmigung der Mietzinsstei
gerung alle weiteren Genehmigungen von Erklärungen ent
behrlich macht, die auf die Durchsetzung — auch möglichst 
baldige Durchsetzung der Mietzinserhöhung — abzielen, 
so steht der „Kündigung“  des Bekl. immer noch entgegen, 
daß nach der authentischen Auslegung der Preisstelle der 
Vollzug der gesamten Entscheidung im Hinblick auf die 
Wehrmachtszugehörigkeit ¿des Kl. ausgesetzt ist. Solange 
der Vollzug aber ausgesetzt ist, kann der Bekl. aus dieser 
Mietzinserhöhung keine Rechte herleiten und sich dem
gemäß auch nicht darauf berufen, daß seine „Kündigung“ 
darauf abziele, eine genehmigte Mietzinserhöhung durch
zusetzen.

Die Kündigung ist also unzulässig.
(KG., 17. ZivSen., Urt. v. 25. Jan. 1941, 17 U 623/40.)

*

2 6 . LG. — Für Räumungsklagen von Dienstwohnungen 
ist nicht das ordentliche, sondern das ArbG. zuständig.

Der Bekl. war seit dem 1. Okt. 1937 von der Kl. als 
Nachtpförtner der Anstalt L. eingestellt worden und hatte 
dort im Hause F belegene Räume als Dienstwohnung ge
mäß den Reichsdienstwohnungsvorschr. v. 30. Jan. 1937 zu
gewiesen erhalten, und zwar ohne Abschluß eines Miet-

>
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Vertrages. Am 1. Juni 1939 wurde er in eine andere Dienst
stelle, zur Allgemeinen Verwaltung, versetzt und war als 
Bote tätig. Infolge des Krieges wurden die Anstaltsräume 
als Behellskrankenhaus benötigt und hergerichtet. Die Kl. 
forderte den Bekl. nach dem 1. Juni 1939 mehrmals zur 
Räumung der Wohnung auf, jedoch vergeblich.

Die Kl. behauptet, die Wohnung des Bekl. werde von der 
Anstalt als Behelfskrankenhaus zur Unterbringung eines 
anderen Gefolgschaftsmitgliedes benötigt. Der Bekl. hätte 
nach der Versetzung keinen Anspruch, auf die dem Mieter
schutz nicht unterliegende Wohnung mehr. Die Heraus
gabepflicht ergebe sich nicht aus dem Arbeitsverhältnis, 
sondern aus den Vorschriften über Reichswerkdienstwoh
nungen.

Die Kl. hat die Verurteilung des Bekl. zur sofortigen 
Räumung der Dienstwohnung beantragt.

Der Bekl. hat Klageabweisung beantragt.
Er macht geltend, für den Rechtsstreit sei das ArbG, zu

ständig.
Das AG. hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, 

die ausschließliche Zuständigkeit des ArbG, sei gegeben.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Kl. 

Die Kl. beantragt, in Abänderung des angefochtenen Ur
teils nach dem Klageantrag zu erkennen, hilfsweise: unter 
Aufhebung des angefochtenen Urteils den Rechtsstreit an 
dàs ArbG, zu verweisen. ,

Der Bekl. beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Er 
trägt noch vor, das Dienstverhältnis sei noch nicht 
endgültig erledigt, bei dem ArbG, schwebe zur Zeit die 
Kündigungswiderrufsklage.

Auf die Berufung der Kl. wurde das Urteil des AG. auf
gehoben und der Rechtsstreit an das ArbG, aus folgenden 
Gründen verwiesen ; . , ,

Zunächst einmal unterliegt die Wohnung des Bekl. dem 
Mieterschutz nicht. Der Bekl. hat auf Grund der am 1. Uk . 
1937 erfolgten Anstellung als Nachtpförtner bei der An- 
stalt L. seine jetzige Wohnung erhalten. Die Zuweisung 
der Wohnung ist -  das ist zwischen den Parteien un
streitig — nach den Vorschriften über Reichsdienstwoh
nungen v. 30 Jan. 1937 ohne Abschluß eines Mietvertrages 
erfolgt. Die Anstalt L. ist damals eine Zwe.ganstalt des 
Arbeits- und Bewahrungshauses R. gewesen und hat also 
öffentlichen Zwecken gedient. Der Bekl. hat somit „auf 
Grund eines sonstigen Rechtsverhältnisses 1. S. des § 32 
MietSchG. den Teil eines Gebäudes inne, das im Eigentum 
der K l steht und öffentlichen Zwecken zu dienen bestimmt 
ist. Da nach § 32 Abs. 4 die Vorschrift des Abs. 1 auch 
auf Gemeinden entsprechende Anwendung fandet, ist § 32 
MietSchG. im vorl. Falle anwendbar, der die §§ 1 30
MietSchG. anschließt. Die Zusandigke.1des AG. und LG. 
kann hier demnach nach den Vorschriften des MietSch .
begründet sein. _ _ . , .

Die Zuständigkeit des AG. bzw. LG. ist aber aus folgen
dem weiteren Gesichtspunkt nicht v° rbf , ^ e"- r n 1037

Nach 8 2 der Dienstwohnungsvorschriften v. 30. Jan.193', 
die im vorl. Falle die Grundlage fur d i . d e m  
Wohnung an den Bekl. bilden, sind die Wohnraume de 
Bekl. als Inhaber eines bestimmten ̂  Dienstpostens, des 
Nachtpförtners, unter ausdrücklicher *
Dienstwohnung zugewiesen worden und zwar ohne Ab 
Schluß eines Mietvertrages. E m e M }e|e wird fur dhe 
Wohnungen nicht gezahlt, vielmehr /ist eune I>lenstw 
nungsvergütung vorgesehen, die bei de •
Lohnzahlung berücksichtigt und verrechnet 2
Dienstwohnungsvorschr.). Es handelt si die
um den Abschluß eines Mietvertrages, zwischen
Überlassung der Wohnung mit R f  ̂ sicht auf das zwsctien
den Vertragsteilen ,bnef  ̂ ^ ¡ ^ G  im Ge?ensatz zu 
r Î d î S Î z I  L s d r Ï Ï  gebracht worden ist. Bei

erörtert worden, ob und p S r tnerwohnun8en
zuständig ist, wenn die Raum g v 10.Sept. 1930
begehrt wird, die damals nachd Berliner gemischte
dem Mieterschutz “ I^ X f^ e ife is f ra g e n  unter Zuzie- 
Kommission d d r ,S Stadtgemeinde Berlin beriet 
¡ Ä S S  £  S Ä «  Beschluß (DMietR. I f f l l .

12i1 ) geiaOt: Räumung ist bei Pförtner- usw. Wohnun-
g i n f t S « c h 3 " ™ V S0 . ». 10.Sept. 1930 kein Mieter.

schlitz besteht, das AG. zuständig, wenn die Wohnung mit 
Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis v e r m i e t e t ist (§ 20 
MietSchG.), das ArbG. dagegen, wenn die Wohnung nicht 
vermietet, sondern als Teil der für die Leistung der Dienste 
zu gewährenden Vergütung ü b e r  1 a s s e n ist (§ 21 Miet
SchG.).

Da es sich bei der Wohnung des Bekl. um eine Über
lassung, nicht aber um eine Vermietung handelt, hat das 
BG. in Übereinstimmung mit der im Ergebnis zutreffenden 
Ansicht des AG. aus den gleichen Erwägungen der Ber
liner gemischten Kommission die Zuständigkeit des ArbG. 
für vorliegend erachtet. Es handelt sich hier um einen bür
gerlichen Rechtsstreit zwischen dem Arbeitgeber und A r
beitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis, für dessen Ent
scheidung das ArbG. ausschließlich zuständig ist (§ 2 
Abs. 1, § 1 ArbGG.; vgl. auch H e r t e l ,  „Mieterschutz und 
Wohnungszwangswirtschaft“ , Bd. 8 C, S. 120 Nr. 458). Es 
mußte daher auf den Antrag der Kl. die Verweisung an 
das ArbG. ausgesprochen werden. Die Verweisung ist 
auch in der Berlnst. zulässig und hätte durch Urteil unter 
Aufhebung des Urteils erster Instanz zu erfolgen (vgl. 
Komm. J o n a s - P o h l e ,  1938, zu § 276 VII ZPO.).

(LG. Berlin, Urt. v. 25. März 1941, 282 S 196/41.)
*

** 27. RG. — VO. über die Neugestaltung der Reichs- 
hauptstadt Berlin und der Hauptstadt der Bewegung Mün
chen v. 8. Febr. 1939 (RGBL 1, 159). Den mit der Neuge
staltung der Städte Berlin und München betrauten Behör
den liegen Amtspflichten gegenüber den Hauseigentümern 
ob, die Ersatzwohnungen für die aus ihren bisherigen 
Wohnungen verdrängten Mieter zur Verfügung stellen 
müssen.

Der Kl. ist Eigentümer des in Berlin-Charlottenburg, 
L.straße 59 gelegenen Wohnhauses. Er ist Arier. In diesem 
Grundstück bewohnte ein jüdischer Mieter F. eine Woh
nung von 6 V2 Zimmern. Der Mietsvertrag endete auf eine 
vom Kl. ausgesprochene Kündigung am 30. Sept. 1939. Am 
16. Febr. 1939 zeigte der Kl. dem Präs, der Durchführungs
stelle für die Neugestaltung der Reichshauptstadt (im fol
genden kurz als Durchführungsstelle bezeichnet) auf Grund 
der VO. über die Neugestaltung der Reichshauptstadt 
Berlin und der Hauptstadt der Bewegung München vom
8. Febr. 1939 (RGBl. I, 159) (im folgenden kurz „die Ver
ordnung“  genannt) das Freiwerden der Wohnung an.

Der Kl. trägt im Rechtsstreit, der im ersten Rechtszuge 
bei dem AG. anhängig gewesen ist, vor, sein Mieter F. 
habe sich in der Folgezeit, da er nach England auswan
dern wollte, entschlossen, die Wohnung bereits früher auf
zugeben, und sei auch früher ausgezogen. Dies habe er 
unter dem 29. A pril 1939 der Durchführungsstelle angezeigt 
und um, Zuweisung von Mietern gebeten, die sofort eine 
Wohnung suchten. Die Durchführungsstelle habe ihm ge
antwortet, sie werde bemüht bleiben, die Wohnung auch 
früher zu vermieten. Am 10. Juli 1939 habe er die Durch
führungsstelle um Freigabe der Wohnung gebeten, da er
fahrungsgemäß derartige Wohnungen zum mindesten ein 
Vierteljahr vor dem Einzugstermine gemietet würden. Ein 
Interessent habe sich noch nicht gemeldet. Die Freigabe 
sei abgelehnt worden. Die Nichtmeldung von Mietern sei 
darauf zurückzuführen, daß es in der Durchführungsstelle 
versehentlich unterblieben sei, die Wohnung in die Woh
nungsliste einzutragen. Am 18. Sept. 1939 sei bei ihm ein 
Vordruck eingegangen, dem ein Fragebogen über die 
Wohnung beigelegt gewesen sei. Der Vordruck habe im 
übrigen die Angabe enthalten, daß die Durchführungsstelle 
für die Zuweisung von sogenannten Abrißmietern (d. h. 
von Mietern, deren bisherige Wohnungen im Zusammen
hang mit der Neugestaltung Berlins abgerissen waren) 
Sorge tragen werde, auch mit einer etwaigen Verlängerung 
des&Mietverhältnisses mit dem jüdischen Mieter einver
standen sei. Den Fragebogen habe er alsbald ausgefüllt zu
rückgegeben. Erst am 26. Sept. 1939 habe die Durchfüh
rungsstelle die Wohnung zur freihändigen Vermietung frei
gegeben. Damals sei die Vermietung aber nicht mehr zum 
1. Ökt. 1939, vielmehr erst zum l.Dez. 1939 möglich ge
wesen. Durch die schuldhaft verzögerte Freigabe habe&er 
einen Schaden von 555 M Jl  erlitten (Mietsausfall für die 
Monate Oktober und November 1939 in Höhe von 480 JM I 
und Anzeigengebühren von 75 JUC). Diese Schäden müsse 
ihm der Bekl. ersetzen.

185*
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Rechtlich hat der Kl. den Anspruch aus unerlaubter Hand
lung (§ 823 BOB. und im zweiten Rechtszuge auch aus 
§ 839 BGB. i. Verb. m. Art. 131 WeimVerf.), weiter aus 
Enteignung (Art. 153 WeimVerf.), aus Aufopferung (§ 75 
Einl. zum PrALR.) und hilfsweise aus Besitzstörung her
geleitet.

Der Bekl. hat die schuldhafte Verletzung einer ihm dem 
Kl. gegenüber obliegenden Amtspflicht bestritten, hilfs
weise auch eingewandt, der Schaden sei auf ein eigenes 
Verschulden des Kl. zurückzuführen.

Im zweiten Rechtszuge hat der Kl. hilfsweise auch die 
Aufhebung des amtsgerichtlichen Urteils und die Verwei
sung des Rechtsstreits an das LG. als das ausschließlich 
zuständige Gericht erster Instanz beantragt.

Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
RG. hob auf.
Zu dem Hilfsantrag des Kl., den Rechtsstreit an das LG. 

zu verweisen, falls nicht nach seinen Anträgen auf Ver
urteilung erkannt werden sollte, sagt das BG. in dem 
Schlußsatz seines Urteils lediglich, daß zu einer Zurück
verweisung an das LG. Berlin kein Anlaß Vorgelegen habe. 
Damit ist der Kl. auf diesen Antrag nicht begründet be- 
schieden worden. Das BG. hätte bei sachlicher Entschei
dung den Hilfsantrag allerdings zurückweisen müssen. 
Zwar war für den Klageanspruch die ausschließliche Zu
ständigkeit des LG. gegeben. Der Kl. führt, wenngleich er 
in erster Instanz zur rechtliche^ Begründung des An
spruchs aus unerlaubter Handlung § 823 BGB. und nicht 
§ 839 BGB. herangezogen hatte, den Anspruch auf ein 
schuldhaftes Verhalten der Beamten — i. S. des § 839 
BGB. — der Durchführungsstelle zurück. Es liegt also ein 
Anspruch vor, der nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG. die aus
schließliche Zuständigkeit des LG. begründen würde. In 
zweiter Instanz hatte aber, nachdem der Bekl. vor dem AG. 
die Einrede der ausschließlichen Zuständigkeit des LG. 
nicht geltend gemacht und diese übrigens auch in zweiter 
Instanz nicht eingewandt hatte, die Prüfung der Zuständig
keit von Amts wegen nicht mehr stattzufinden (§ 528 ZPO.). 
Im Ergebnis hat somit das BG. zu Recht unter Übergehung 
des Verweisungsantrages in der Sache selbst auch zuun
gunsten des Kl. entscheiden können.

Der Kl. leitet, da die Revisionssumme bei weitem nicht 
erreicht ist, die Zulässigkeit der Rev. aus § 547 Nr. 2 ZPO. 
i. Verb. m. § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG. aus der an sich gegeben 
gewesenen ausschließlichen Zuständigkeit des LG. her. 
Dem ist im Ergebnis zuzustimmen. Die Zulässigkeit der 
Rev. ist für die Zeit, in der für die Berufungen gegen die 
Urteile der AG. auf Grund des § 9 VO. über Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege 
v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1658) die OLG. zuständig waren, 
zunächst nicht deswegen ausgeschlossen, weil im ersten 
Rechtszuge ein AG. entschieden hatte (vgl. RG., V B 10/39 
v. 8. Febr. 1940: DR. 1940, 54811 und RG., VII 18/40 vom
12. März 1940: DR. 1940, 821 40). Dann muß das gleiche 
beim Fehlen der Revisionssumme auch für einen Fall gelten, 
in dem das AG. verfahrensrechtlich zu Unrecht im ersten 
Rechtszuge in einer Sache entschieden hat, für die das LG. 
ausschließlich zuständig war. Für die Zulässigkeit der Rev. 
genügt es dann, daß ein OLG. entschieden hat und daß 
— bei Nichterreichung der Revisionssumme — die aus
schließliche Zuständigkeit des LG. für den Anspruch ge
geben war.
' Da der Wert des Beschwerdegegenstandes die Revisions

summe nicht erreicht, ist dem RevG. die Nachprüfung der 
angefochtenen Entscheidung nur insoweit möglich, als der 
Anspruch aus der Amtspflichtverletzung hergeleitet wird. 
Damit entfällt die Möglichkeit der Nachprüfung des Urteils, 
soweit der Anspruch mit Enteignung, Aufopferung und Be
sitzstörung begründet wird. Es kann auch nicht zu der 
Begründung aus unerlaubter Handlung insoweit Stellung 
genommen werden, als diese aus anderen Bestimmungen 
als aus § 839 BGB. hergeleitet wird. Auch die Rev. kommt 
zu Recht nur auf den Klagegrund der Amtspflichtver- 
letzung zurück.

In der Sache selbst blieb der Rev. der Erfolg nicht ver
sagt. Rechtsirrtümlich ist es zunächst, wenn das BG. da
von ausgeht, der Durchführungsstelle lägen bei der Ver
waltung des ihr anvertrauten Wohnraums den Hauseigen
tümern und Vermietern gegenüber keine Amtspflichten ob. 
Die Verordnung w ill den durch die Neugestaltung der 
Stadt Berlin — und der Stadt München — aus ihren Woh

nungen verdrängten Abrißmietern, neuen Wohnraum in 
den bisher von Juden bewohnten Wohnungen in den Häu
sern arischer Eigentümer verschaffen. Zur Erreichung die
ses Zweckes spricht sie die Meldepflicht für freiwerdende 
Judenwohnungen aus und untersagt die erste Wiederver
mietung dieser Wohnungen ohne die Genehmigung der 
Durchführungsstelle. Die Meldepflicht soll im Belange der 
Abrißmieter stets einen gewissen Vorrat an Wohnungen 
sichern, auf welchen diese bei Umzügen, die beim Fort
schreiten der Neugestaltung Berlins vielleicht plötzlich 
notwendig werden, angesichts des herrschenden allgemei
nen Wohnungsmangels hingewiesen werden können. Den 
Vermietern ist das Recht genommen, den freiwerdenden 
Wohnraum an ihnen genehme Mieter zu geben. So bringen 
die Vermieter im Belange der Neugestaltung der Städte 
Berlin — und München — Opfer. Sie müssen und dürfen 
dann auch erwarten, daß die mit der Neugestaltung be
trauten Behörden ihre Interessen wahren. Ihnen gegenüber 
besteht die Amtspflicht, die notwendigen Opfer so gering 
wie möglich zu gestalten, insbesondere keine vermeidbaren 
Ausfälle an Mieten zu verursachen.

Die eigene Initiative der Vermieter w ird zwar durch die 
Vorratswirtschaft nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch 
ihre Sache ist es, sich nach neuen Mietern für die freiwer
denden Juden Wohnungen umzusehen. Hierbei werden sie 
sich ganz vorzugsweise um die Vermietung an Abrißmieter 
bemühen müssen, denen der Wohnraum Vorbehalten blei
ben soll, wenngleich die Genehmigung zur Vermietung an 
andere Mieter nach der Verordnung nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen ist. Die Vermieter sind aber doch auf die 
Zusammenarbeit mit der Durchführungsstelle weitgehendst 
angewiesen. Nur dieser sind die Namen der als Bewerber 
in Betracht kommenden Abrißmieter bekannt. Sie führt die 
für die Abrißmieter bestimmten Listen und die Abrißmieter 
ihrerseits werden sich an die Durchführungsstelle mit dem 
Ansuchen um den Nachweis geeigneter Ersatzwohnungen 
wenden. Ihnen ist bekannt, daß dieser Stelle die ihnen vor
behaltenen Ersatzwohnungen gemeldet und zur Verfügung 
gestellt werden. Gewiß w ird dadurch die Durchführungs
stelle nicht zu einer Wohnungsvermittlungsstelle, wie das 
BG. ausführt, jedenfalls nicht im gewerblichen Sinne. Tat
sächlich gestalten sich die Dinge aber doch so, daß die 
Vermietung der Judenwohnungen sich ganz wesentlich 
durch die Durchführungsstelle vollzieht. Hier soll im Zu
sammenhang auf das Schreiben der Durchführungsstelle 
an den Kl. vom 4. Mai 1939 verwiesen werden: „Ich werde 
bemüht bleiben, die Wohnung auch früher zu vermieten.“  
Dieser Satz kennzeichnet die tatsächliche Ausgestaltung 
der Wiederverwendung des frei gewordenen Wohnraums. 
So folgt, daß gerade auch in der Durchführung der Weiter
vermietung den Beamten der Durchführungsstelle Amts
pflichten den Vermietern gegenüber obliegen.

Die zur Erstvermietung nach der Verordnung erforder
liche Genehmigung w ird in der Verwaltungspraxis den 
Eigentümern auch in der Form erteilt, daß Wohnraum zur 
beliebigen Vermietung freigegeben wird, also durch einen 
Verzicht auf die ausschließliche Ausnutzung zugunsten der 
Abrißmieter.

Die Klage erblickt nun die Amtspflichtverletzung einmal 
in der verspäteten Freigabe der Wohnung zur beliebigen 
Vermietung. Hier verneint das BG. eine Amtspflichtver
letzung, insoweit der Zeitpunkt der Freigabe das Ergebnis 
planmäßiger Entscheidungen der Durchführungssteile ist. 
Der Zeitpunkt der Freigabe liege im Ermessen der Dienst
stelle. Dies kann an sich nicht beanstandet werden. Es ist 
allerdings Ermessenssache der Durchführungsstelle, Wohn
raum zur Vermietung auch an andere Mieter freizugeben, 
auch den Zeitpunkt hierfür zu bestimmen. Sie hat darüber 
zu entscheiden, welchen Vorrat an Wohnungen sie braucht, 
um den laufenden Bedarf zu befriedigen. Daß hierbei Wohn
raum nicht beliebig lange Zeit unvermietet zurückgehalten 
werden darf, ist eine Selbstverständlichkeit. Es könnte je 
nach der Sachlage sehr wohl ein Ermessensmißbrauch darin 
liegen, Wohnraum, dessen Vermietung an Abrißmieter 
lange vergeblich versucht ist, nicht zur beliebigen Vermie
tung freizugeben. Dafür, daß vorliegend ein solcher Er
messensmißbrauch in einer Entscheidung der Durchfüh
rungsstelle liegt, ist kein Anhalt erkennbar. Die Wohnung 
in der L.straße 59 hat zwar über sieben Monate der Durch
führungsstelle zur Verfügung gestanden. Dies kann aber 
noch nicht als Mißbrauch des Verfügungsrechts anerkannt
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werden, zumal, wenn beachtet wird, daß die Wohnung noch 
vor dem Ende des Vertrages mit dem jüdischen Mieter 
freigegeben worden ist. Einen Anspruch auf Freigabe zu 
einem bestimmten Termin hatte der Kl. jedenfalls nicht. 
Hiernach könnte in einem planmäßigen Entschluß der 
Durchführungsstelle die Wohnung des Kl. zu einem frühe
ren Termin nicht freigegeben, auch nur eine objektive 
Amtspflichtverletzung nicht erblickt werden. Insoweit kann 
das Ergebnis der angefochtenen Entscheidung somit nicht 
beanstandet werden.

Der Kl. hatte zur Klagebegründung weiter vorgetragen, 
eine Amtspflichtverletzung könne auch in einer schuldhaft 
unrichtigen (fahrlässigen geschäftlichen Behandlung der 
Wohnungsangelegenheit liegen. Diese läge vor. Die Be
arbeitung seiner Wohnungsangelegenheit bei der Durch- 
führungsstell'e sei flüchtig, verzögerlich und nicht ordnungs

lesen, der Hinweis darauf, daß der jüdische Mieter r .  aie 
Wohnung bereits im Frühjahr 1939 räumen wolle, sei 
übersehen worden. Die Wohnung sei versehentlich über
haupt nicht in die Wohnungslisten für die Abrißmieter ein
getragen worden, auch sonst diesen nicht nachgewiesen 
worden. Bei ihm habe sich nicht ein Mieter mit einem Miet- 
berechtigungsschein der Durchführungsstelle gemeldet. Die 
Freigabe der Wohnung zur allgemeinen Vermietung erst 
im September 1939 sei auch nicht auf die planmäßige Vor
ratswirtschaft, sondern auf die büromäßig oberflächliche 
Sachbehandlung zurückzuführen. Dieser Klagebegrundung 
ist die Berufungsentscheidung nicht gerecht geworden So 
konnte der Kl. die Klage schlüssig begrunden Die Am s- 
Dflicht erstreckte sich, wie oben ausgefuhit, auch aut die 
Durchführung zur Beihilfe bei der Weitervermietung So 
kann insbesondere auch in der schuldhaften N.ch aufnahme 
der Wohnung des Kl. in die für die Abrißmieter bestimmte 
Liste die das BG. als möglich unterstellt, im Gegensatz 

RtJ eine Grundlage für den Anspruch aus der 
Amtspflicht« etong erklärt werden. Der Bekl haftet da-

hHt ver zöger t wor den, k̂ n’ ffjhrungss te ü Je U|ibe^ d*ieauf eine Entscheidung der Durcmunru ße.
planmäßige Freigabe, sonde gehende Begründung
handlung beziehen soll, ">ch* â XrAngefochtenen Ent- anerkannt werden. Dieser Mangel uer a g 
Scheidung bedingt die Aufhebu g.

(RG„ III. ZivSen., U. v. 14. März 1941, III 63/40.) [He.j
*

oa d p  _  8 323 BGB.- Allgemeine Vertragsbedingun
gen für die Ausführung von Ba“ 'elp “ nf% 1 "(VOB.). 
ä in g .n g .o rd .a n r I» , “ ’¿ „ « L . r

1. Die Bestimmungen der VOB. ^ beEndohnung der Ar-
eines Bauwerks kel" e"  ^ X i f t  ^e r von keiner Partei zu 
beiten, die er vor dem Eintri
vertretenden Unmöglichkeit g • Abs. 1

2. Für die Beurteilung dieses A ^ Ä b ÖB entspre- 
Halbs. 2 BGB. im Zusammenhalt mit &
chend anzuwenden. ... . f)er mit gegenwärti-

Die Parteien streiten darubc ’ ST)ruch auf Zahlung des 
ger Klage geltend gemachte P.^ unst reitigen Rest- 
Werklohns für Tischlerarbei Aufrechnung gefügt ist. 
betrage von 12 841,83 durc aufgerechnet hat,
Die Gegenforderung, mit der dreBekl. auig 
beruht auf folgendem Sachvernair- ihrem An

im Jahre 1938 übernahm die *  g j& f e r t i g e  Her
gebot v. 9. Juni 1938 für d i • Berlin-Mariendorf zu 
Stellung eines Wohnungsb ngu i. Die Bekl. beganneinerGgesamtvergütung von 215000^. jndem ie Ver
ö lt der Ausführung di . , ffSarbeiten vornahm, Bau- 
messungs- und Ausschachtung b bestel]te und zum 
buden errichtete s0VV\ t ;,Hüe Ende August 1938 wurde 
Xe‘l zur Baustelle Y . f ^ j o  fuli 1939 teilte die Bekl. 
d'e Arbeit eingestellt. Gründen, die von ihr nicht 
der Kl. mit, daß sie aus uru aUsführen könne
zu vertreten seien, den Arbeiten und die ihr durch 
Für die bereits geleisteten Arbeiten

Materialbestellung erwachsenen Aufwendungen berech
nete sie den zur Aufrechnung gestellten Betrag von 
12841,83¡UM. Zur Begründung dieses Anspruchs hat sie 
im Rechtsstreit weiter vorgetragen, sie habe die Bau
arbeiten einstellen müssen, weil ihr durch behördliche 
Maßnahmen, die durch die Herstellung des Westwalls 
bedingt gewesen seien, die Arbeitskräfte entzogen wor
den seien. Sie habe die Kl. hiervon in Kenntnis gesetzt 
und ihr zugleich mitgeteilt, daß die Fortsetzung der Ar
beiten möglich sei, wenn sie (KI.) sich bereit erkläre, die 
herzustellenden Wohnungen für die Unterbringung von 
Abrißmietern — Personen, die durch die Neugestaltung 
der Stadt Berlin ihre Wohnung verloren hatten — zur 
Verfügung zu stellen. Die Abgabe dieser Erklärung 
würde zur Folge gehabt haben, daß das Bauvorhaben 
von der zuständigen Stelle als Bau von vordringlicher 
Bedeutung anerkannt und die zu seiner Herstellung er
forderlichen Arbeitskräfte ihr belassen worden wären. 
Der inzwischen verstorbene frühere Inhaber der klagen
den Firma habe sich indessen hartnäckig geweigert, jene 
Erklärung abzugeben. Sie, Bekl., habe daher diesem be
reits am 31. März 1939 die Kündigung erklärt. Nach den 
für die Vertragsbeziehungen maßgebenden Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistun
gen in der Verdingungsordnung für Bauleistungen Din 1961 
(VOB.) stehe ihr dieses Kündigungsrecht zum mindesten 
mit der Folge zu, daß ihr die bereits geleisteten Arbeiten 
sowie die erwachsenen Aufwendungen zu vergüten seien 
(§9, § 6 Ziff. 5, 6, 7 VOB.). Derselbe Anspruch ergebe 
sich aus §§ 324, 645 BGB.

Die KI. hat das tatsächliche Vorbringen der Bekl. 
bestritten und ist deren Rechtsausführungen entgegen
getreten.

Das LG. und das KG. haben die Bekl. dem Klage
antrag gemäß zur Zahlung von 12841,83 fRM nebst 
5°/o Zinsen seit dem 1. Juli 1939 verurteilt. RG. hob auf.

Das KG. stellt bedenkenfrei fest, daß für den der 
Forderung der Bekl. zugrunde liegenden Bauvertrag die 
Bestimmungen der VOB. vereinbarungsgemäß Geltung 
haben. In diesen Bestimmungen könne jedoch, so meint 
der BerR., die Forderung ihre rechtliche Begründung 
nicht finden. Nach § 9 VOB. könne der Auftragnehmer 
den Vertrag kündigen und außer der Erstattung des ihm 
unmittelbar erwachsenen Schadens Vergütung der bis
herigen Leistungen verlangen, wenn der Auftraggeber 
eine ihm obliegende Handlung unterlasse und dadurch 
den Auftragnehmer außerstand setze, die Leistungen aus
zuführen (Annahmeverzug), und die ihm gestellte Frist 
zur Nachholung verstreichen lasse. Ein Annahmeverzug 
dieser Art liege nicht vor, da die von der Bekl. behaup
tete Weigerung der KI., die zu errichtenden Neubau
wohnungen der Stadt Berlin für die sog. Abrißmieter zur 
Verfügung zu stellen, nicht als die Unterlassung einer 
ihr nach dem Bauverträge obliegenden Handlung an
zusehen sei. Auch wenn man letzteres annehmen wolle, 
könne die behauptete Haltung der KI. nicht als Annahme
verzug gewertet werden. Sie bezweifle mit Recht den 
Erfolg des ihr angeblich angesonnenen Schrittes. Es sei 
ihr auch nicht ohne weiteres zuzumuten gewesen, sich 
nachträglich hinsichtlich der Verfügung über den zu 
errichtenden Bau Beschränkungen aufzuerlegen und die 
Gefahr künftiger Nachteile — durch die etwaige Ein
führung von gesetzlichen Schutzbestimmungen für die 
Abrißmieter — auf sich zu nehmen, und zwar um so 
weniger, als die von der Bekl. bereits geleistete Arbeit 
verhältnismäßig geringfügig gewesen sei. Der von dieser 
berechnete Betrag enthalte ungefähr 10000 ¡UM für die 
Beschaffung von Baumaterial, das erst zum Teil an
gefahren und ganz in ihrem Eigentum verblieben sei. 
Die anderweitige Verwertung dieses Materials habe sich 
mühelos erreichen lassen müssen. Auch die Bestimmun
gen des § 6 Ziff. 5 und 6 VOB.;

5. Wird die Ausführung für voraussichtlich längere 
Dauer unterbrochen, ohne daß die Leistung dauernd 
unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen 
nach den Vertragspreisen abzurechnen und außerdem 
die Auslagen zu vergüten, die dem Auftraggeber be
reits entstanden sind und in den Vertragspreisen des 
nicht ausgeführten Teiles der Leistung enthalten waren. 
Sind die hindernden Umstände von einem Vertrags
teil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf
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Ersatz des nachweislich entstandenen unmittelbaren 
Schadens, nicht aber des entgangenen Gewinns;

6. Dauert eine Unterbrechung länger als drei Mo
nate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den 
Vertrag kündigen;

könnten den Anspruch nicht rechtfertigen. Ziff. 5 könne 
deshalb nicht zur Anwendung gelangen, weil die Leistung 
der Bekl. durch die Inanspruchnahme der Bauarbeiter 
für staatspolitisch wichtige Bauten dauernd unmöglich 
geworden sei. Die theoretische Möglichkeit der Fort
setzung des Baues nach Behebung des Arbeitermangels 
und nach Beendigung des Krieges ändere daran nichts. 
Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Bereithaltung der 
erforderlichen Geldmittel und der Gewährleistung der 
Rentabilität müsse eine über die übliche Erfüllungszeit 
so weit hinausreichende Verzögerung der Bauausführung 
als endgültige Unmöglichkeit der Leistung angesehen 
werden. Die Bestimmung der Ziff. 6 des § 6 enthalte 
nichts darüber, ob der den.Vertrag kündigende Unter
nehmer eine Vergütung der geleisteten Arbeiten und 
Aufwendungen verlangen könne. Die entsprechende An
wendung der Z iff. 5 Satz 1 auf diesen Fall sei abzulehnen. 

Die Vorschrift des §7 VOB.:
W ird die Bauleistung vor der Abnahme durch höhere 

Gewalt, Krieg, Aufruhr und andere unabwendbare, 
vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände 
geschädigt oder zerstört, so hat dieser für die aus
geführte Teilleistung die Ansprüche nach § 6 Ziff. 5, 
für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatz
pflicht. . . .

regele, so führt der BerR. weiter aus, den hier vor
liegenden Fall der Unmöglichkeit der Leistung ebenfalls 
nicht. Der Streit sei danach nur auf Grund der gesetz
lichen Bestimmungen zu entscheiden. Da weder ein Ver
schulden noch ein Annahmeverzug der Kl. vorliege (§ 324 
BGB.), letztere auch keine Anweisung i. S. des § 645 
BGB. erteilt habe, könne die Bekl. ihren Anspruch auf 
diese Vorschriften nicht stützen. Es liege vielmehr eine 
von keiner der Parteien zu vertretende Unmöglichkeit 
der Leistung vor, die nach § 323 BGB. zu beurteilen 
sei. Ein Anspruch aus § 323 Abs. 3 BGB. stehe der Bekl. 
nicht zu, weil ihre bisherigen Leistungen nicht zu einer 
Bereicherung der KI. geführt hätten. Die Arbeiten seien 
für letztere mindestens zur Zeit, wahrscheinlich aber für 
dauernd, wertlos. Das angeschaffte Material gehöre noch 
der Bekl. Einen danach etwa eingetretenen Schaden habe 
sie durch Beaufsichtigung und zweckmäßige andere Ver
wendung verhüten oder mindern können und müssen.

Soweit hiernach das BG. zu der Berechtigung der 
Forderung der Bekl. auf Grund der VOB. Stellung ge
nommen und diese Bestimmungen ausgelegt hat, ist das 
RevG. in der Nachprüfung nicht beschränkt. Jene all
gemeinen Vertragsbedingungen werden, wie dem Senat 
bekannt ist, im ganzen Reichsgebiet in zahlreichen Fällen 
den Bauverträgen zugrunde gelegt. Sie unterliegen daher 
als „typische Bestimmungen“  der freien Auslegung des 
RevG. Diese Auslegung vermag indessen die Richtigkeit 
der Stellungnahme des BerR. im Ergebnis nur zu be
stätigen.

§ 9 VOB. setzt voraus, daß der Besteller eine ihm ob
liegende Handlung unterläßt und dadurch den Auftrag
nehmer außerstand setzt, die Leistung auszuführen (An
nahmeverzug). Der Vorderrichter nimmt an, daß die 
Handlung, deren Unterlassung diese Folge haben soll, 
dem Besteller nach dem Vertrage obliegen müsse. Die 
Richtigkeit dieser Auffassung kann nicht zweifelhaft sein. 
Die Bestimmung selbst bezeichnet die durch die Haltung 
des Bestellers hergestellte Rechtslage als Annahmeverzug. 
Die einen solchen Verzug begründende Unterlassung des 
Bestellers kann sich aber, wie in den Vorschriften der 
§§ 295,642 BGB., nur auf eine Handlung beziehen, die 
nach dem Zweck und Inhalt des Vertrags zur Bewirkung 
der Leistung (§295), zur Herstellung des Werks (§642) 
erforderlich erscheint. Die Handlung muß danach als 
Voraussetzung für die Ausführung des Vertrags, wie er 
geschlossen ist, vorgesehen sein. Es obliegt also dem 
Besteller nicht, unerwartete und von ihm nicht zu ver
tretende Leistungsstörungen dadurch zu beseitigen, daß 
er, wie es hier die Bekh von der KI. verlangt hat, das 
zu erstellende Werk einem von ihm nicht beabsichtigten

Zwecke widmet und sich hinsichtlich der Verfügung über 
dasselbe in bestimmter, nicht vorgesehener Weise bin
det. Die Rev. meint demgegenüber, der BerR. habe 
durch folgende, von der Bekl. vorgetragene Erwägung 
zu einem anderen Ergebnis kommen müssen. Wenn die 
Kl. in Zeiten nationaler Not an die Ausführung eines 
Baues herangegangen sei und hierfür die Bekl. auf Grund 
vertragsmäßiger Verpflichtung zu erheblichen Aufwen
dungen veranlaßt habe, so habe sie sich so verhalten 
müssen, wie es dem übergeordneten Allgemeininteresse, 
nicht ihrem — geringfügigen — persönlichen Interesse 
entspreche. Die Kl. habe sich daher in die Not der all
gemeinen Lage einfügen und bereit erklären müssen, den 
Zeitverhältnissen entsprechend an Abrißmieter zu ver
mieten, um dadurch die Freigabe der benötigten Arbeits
kräfte zu erreichen. Der Rev. kann hierin auch unter 
Berücksichtigung des § 242 BGB. nicht gefolgt werden. 
Die Kl. hat den Bauauftrag in einem Zeitpunkt erteilt, in 
dem eine nationale Notlage noch in keiner Weise hervor
trat und deshalb mit den späteren Schwierigkeiten nicht 
gerechnet werden konnte. Die Durchführung des Baues 
zu dem Zweck, Wohnraum für die sog. Abrißmieter im 
Interesse der Stadt Berlin zu schaffen, wurde seitens der 
die öffentlichen Belange vertretenden Stellen von ihr un
streitig nicht verlangt. Sie war daher, auch im Verhält
nis zu der Bekl., in der Entschließung darüber völlig 
frei. Wenn die letztere nun in der Ausführung des Baues 
durch die Inanspruchnahme der Arbeitskräfte für staats
politisch wichtige' Aufgaben gehindert wurde, so kann 
sie sich für ihr Verlangen, diese Leistungsstörung durch 
die nach ihrer Behauptung dazu geeignete Erklärung der 
KI. zu beseitigen, auf die Not der allgemeinen Lage nicht 
berufen. Die Rücksicht auf die von der Bekl. bereits 
gemachten Aufwendungen vermag bei dieser Sachlage 
ebenfalls eine Verpflichtung der KI., die streitige Er
klärung abzugeben, nach Treu und Glauben nicht zu 
begründen. Die Ablehnung eines Anspruchs aus § 9 VOB. 
wird hiernach schon von der Erwägung des BerR. ge
tragen, daß die behauptete Weigerung der KI., die Woh
nungen für Abrißmieter zur Verfügung zu stellen, nicht 
als Unterlassung einer ihr obliegenden Handlung auf
gefaßt werden könne. Es kann deshalb auf die H ilfs
erwägung des Vorderrichters, daß, wenn es anders wäre, 
der Kl. die Zurverfügungstellung der Wohnungen aus 
sachlichen Gründen nicht zugemutet werden könne, nicht 
weiter ankommen. Die hiergegen gerichteten Revisions
angriffe bedürfen dah^r keiner Erörterung.

M it Recht hat der Vorderrichter dem Anspruch der 
Bekl. auch aus dem Gesichtspunkt des § 6 VOB. die 
rechtliche Anerkennung versagt. Ziff. 5 dieser Bestimmung 
betrifft nach der zutreffenden Auslegung des BerR. nur 
den Fall einer längeren Unterbrechung des an sich noch 
ausführbaren Werkes und soll die Unbilligkeit beseitigen, 
die darin liegt, daß der Unternehmer infolge der ver
zögerten Vollendung des Werkes übermäßig lange auf 
die Vergütung für bereits geleistete Arbeiten warten muß. 
Dieser Fall liegt nicht vor. Der BerR. nimmt mit Recht 
an, daß nach Lage der Sache die weitere Ausführung 
des Vertrags im Rechtssinne endgültig unmöglich ge
worden sei. Er befindet sich damit in Übereinstimmung 
mit dem in der Rspr. anerkannten Grundsatz, daß eine 
zeitweilige Behinderung der Leistung deren dauernde 
Unmöglichkeit nach sich zieht, wenn die zeitliche Ver
schiebung so erheblich ist, daß dadurch die wirtschaft
liche Bedeutung und der Inhalt der Leistung wesentlich 
geändert werden (RGZ. 92, 87 [88]; 105, 387 [388]). Wenn 
die Rev. meint, der BerR. habe die Bestimmung der 
Ziff. 5 irrig ausgelegt, weil wegen der Weigerung der 
Kl., die Wohnung für Abrißmieter zur Verfügung zu 
stellen, von einer u n v e r s c h u l d e t e n  dauernden Un
möglichkeit nicht die Rede sein könne, so übersieht sie, 
daß die Bestimmung nur den Fall vorübergehender 
Leistungsbehinderung regeln w ill und daß der Vorder
richter nach Verneinung dieses Erfordernisses davon Ab
stand nehmen konnte, auf die in der Erörterung des § 9 
bereits verneinte Frage des Verschuldens der KI. in die
sem Zusammenhänge zurückzukommen.

Auch die Bestimmung der Z iff. 6 des § 6 VOB. kann 
einen Anspruch der Bekl. nicht begründen. Das darin 
vorgesehene Kündigungsrecht g ilt — wie die sämtlichen 
im § 6 unter der Überschrift „Behinderung und Unter-
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brechung der Ausführung“  zusammengefaßten Vertrags
bedingungen — ebenfalls nur für den Fall der Unter
brechung, d. h. der einstweiligen Einstellung der Bau
arbeiten, nicht jedoch für die hier gegebene endgültige 
Unmöglichkeit der weiteren Vertragsausführung. Im 
übrigen ist dem Vorderrichter auch darin beizutreten, 
daß dafür, im Wege der Auslegung die Bestimmung der 
Ziff. 6 durch die Vergütungsregelung der Ziff. 5 zu er
gänzen, weder äußere noch innere Gründe ausschlag
gebender Art ersichtlich sind.

Bedenkenfrei ist auch die, von der Rev. nicht weiter 
angefochtene Annahme des BerR., daß die Bestimmung 
des § 7 VOB. (Verteilung der Gefahr) auf den gegebenen 
Sachverhalt nicht zutrifft.

Da hiernach für die Beurteilung des streitigen An
spruches in den Bestimmungen der VOB. keine recht
liche Grundlage zu gewinnen ist, hat der Vorderrichter 
mit Recht die gesetzlichen Vorschriften ergänzend heran
gezogen und unter Ausscheidung der §§ 324, 645 BGB. 
den für die von keiner Partei zu vertretende Unmöglich
keit der Leistung allein in Betracht kommenden § 323 
BGB. seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Rechtsirrig 
nimmt er indessen an, daß der Unternehmer, dessen 
Leistung unmöglich geworden ist, das bereits Geleistete 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer un
gerechtfertigten Bereicherung gern. § 323 Abs. 3 bu b . 
zurückfordern könne. Diese Vorschrift betrifft nur die 
Gegenleistung, also beim Werkvertrag den vom Besteller 
bereits gezahlten Werklohn. Es ist indessen nicht zu ver
kennen, daß dem Unternehmer eines Bauwerks, dessen 
Vollendung durch einen von keiner Partei zu vertreten
den Umstand unmöglich wird, unter Umstanden eine 
Vergütung für bereits erbrachte Leistungen bilhgerweise 
nicht vorenthalten werden kann. Zur Befriedigung dieses 
Billigkeitserfordernisses vermag der Rechtsgedanke des 
8 323 Abs. 1 Halbsatz 2 BGB. zu fuhren, der zwar, wenn, 
wie hier die schlüsselfertige Herstellung eines Bauwerks 
den Gegenstand des Werkvertrags bildet, nicht unmittel
bar eingreift aber entsprechender Anwendung insofern 
fähig ist als die vom Unternehmer geleistete Arbeit der 
möglich gebliebenen Teilleistung gleichzusetzen und nach 
Maßgabe der Grundsätze, nach denen bei tedweiser Un

• r  i 1 '4- ritt* Ciep-enleistung gemindert wird, zu ent- moglichked die O f ^ ^ ™ g . g des Umfangs der hier
lohnen ist. Für Leistungen des Unternehmers
bei zu be™cj ^ ' dh Ä chuldrecht beherrschenden Gesichts- sind unter dem das^huwrecnt d£S Falles zu bc
punkt des § 242 BC . das Augenmerk darauf
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29. RG. -  Wenn ein
Bauunternehmer die Haftung_ f eigener Rechtsperson- 
material gegenüber dem nicht Verkaufskontor meh-

hkeit miso-esfatteten gemeinsam  ̂ _«iroWorp.c
iai gegenüber dem nicht » « X t a n h f f i  mS- 

meit ausgestatteten .Se^,emS“  h "ftet er ohne weiteres 
er Erzeuger übernimmt, so Mater;ai liefert, denn 
;enüber dem Erzeuger, der yon dessen Betriebs-
Verkauf skontor ist als Besta daß der Bauherr

Ite anzusehen. Es spielt kein > gegenüber er
ht von vornherein erkennen konnte, wem g s

!fc Bekl. Rosa G.Haus bauen. Laut A u ftra g s b e s ta t^  v dgr 
4 übergab L. „die Herrn Josef
len für die Bauherrin Frau Rosa noch folgenden
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C  ErstgericM stellterd“ “r¿ be» “ i i l  t o t f .  
lung an die Kl. weit,er habe P. seine Forderung an 
ren geliefert; außerdem ha Bek]. verständigt; diese 
Kl. abgetreten «nd hiervo I 1935 gerichtet an die 

'e in ihrem Brief v°m '..„erkannt, schließlich sei die 
die Forderung der KI. anerKan ,

„P.“  bloß eine gemeinsame Evidenz-Kanzlei der verschie
denen Parketten-Fabriken und keine juristische Person.

Das Erstgericht gab dem von der Kl. eingeschränkten 
Klagebegehren Folge.

Das BG. gab der Berufung der Bekl. nur bezüglich eines 
Teiles der Zinsen Folge, in der Hauptsache aber nicht.

Die Bekl. behauptet, „daß die rechtliche Schlußfolgerung 
des Obergerichts unrichtig sei, daß P. tatsächlich die For
derung an die Kl. übertragen habe; denn dies stehe im 
Widerspruch mit der Aussage des Zeugen P.“  (§ 503 Ziff. 3 
ZPO.). Der Zeuge P. hat dazu folgendes angegeben: „Die 
gegenständliche Forderung habe ich an die Firma ,P.‘ ab
getreten . . .  M it der klagenden Partei habe ich nicht ver
handelt, sondern nur mit der ,P.‘, aber mir ist bekannt, daß 
die klagende Partei dem unter dem Namen ,P.‘ zusammen
geschlossenen Kartell angehört. Die bei der ,P.‘ eingehen
den Bestellungen werden von dieser auf die einzelnen, dem 
Kartell angehörigen Fabriken aufgeteilt. Direkte Bestel- 
hung an die klagende Partei würde von dieser nicht ange
nommen worden sein.“

Hier besteht zwar zwischen den Feststellungen und dem 
Wortlaut der Aussage des Zeugen ein Widerspruch, weil 
der Zeuge eine Abtretung an die Kl. nicht behauptet. Allein 
aus der gleichzeitigen Feststellung, daß die „P.“  keine 
Firma, sondern nur „eine gemeinsame Evidenz-Kanzlei der 
verschiedenen Parkettenfabriken, also auch der Kl. war, 
und die Bestellung durch die Abtretung an die Kl. gelangte, 
bestehen gegen die Annahme des Untergerichts, daß die 
Lieferung durch die Kl. „unter der Bezeichnung ,P.‘ er
folgte“  und die Kl. auf diesem Wege auch die Forderung 
für die Warenlieferung erlangte, keine Bedenken.

Die Bekl. führt dagegen in der Rev. aus: Eine Klage des 
P. hätte keinen Erfolg gehabt, weil die Bekl. nicht ver
pflichtet sei, an ihn zu zahlen, sondern nur an die „P.“ . Da 
die Kl. aber als Rechtsnachfolgerin des P. auftrete, habe 
sie auch nicht mehr Rechte als P. selbst. Die rechtliche 
Schlußfolgerung des Obergerichts, daß an der Haftungs
erklärung der Bekl. nichts geändert werde, wenn sich die 
Bekl. derart verbürgt habe, daß sie an eine dritte Person 
oder deren Büro bezahle, die der Gläubiger P. als zur 
Empfangnahme der Zahlung für berechtigt bezeichnete, 
sei unrichtig. Es handele sich dabei nicht um eine Berech
tigung zur Empfangnahme der Zahlung, wie das Ober
gericht unrichtig schließe, sondern um die Verbindlichkeit 
der Bekl., an eine bestimmte Person Zahlung zu leisten, 
und zwar eben nicht an P., sondern an die genannte dritte 
Person. Wenn die „P.“  eine juristische Person gewesen 
wäre, so könnte weder P., noch die Kl. von der Bekl. Zah
lung verlangen. Da aber die „P.“  überhaupt keine Rechts
persönlichkeit sei, so sei ebensowenig eine Forderung der 
Kl. gegen die Bekl. entstanden, als dann, wenn sie die Haf
tung zur Zahlung an eine gar nicht bestehende Person 
übernommen hätte.

Es bestehen aber keine Bedenken dagegen, daß beim 
Abschluß eines Lieferungsvertrages der Lieferer den Be
steller anweisen kann, den Kaufpreis an eine bestimmte 
Zahl- oder Geschäftsstelle des Lieferers, und im Falle der 
Abtretung seiner Forderung, an eine solche Zahl- oder Ge
schäftsstelle des Forderungsübernehmers zu zahlen, wobei 
im ersteren Falle der Lieferer und im letzteren Falle der 
Übernehmer forderungsberechtigt wird, niemals aber die 
Geschäftsstelle der Genannten, die eben nicht eine von den 
Genannten verschiedene Rechtspersönlichkeit, sondern nur 
ein Bestandteil seiner Betriebsstätte ist. So verhält es sich 
auch mit der „P.“ , die nur Geschäftsstelle der verschiede
nen Parkettenfabriken, darunter auch der Kl. ist. Richtig 
ist zwar, daß die Bekl. von vornherein nicht erkennen 
konnte, welcher Lieferer unter der Bezeichnung „P.“  in 
Tätigkeit tritt, allein das ist für die Entscheidung belang
los, weil ein solcher die Parketten an die Bekl. unter der 
Bezeichnung „P.“  geliefert hat und auf demselben Wege 
der Bekl. auch mitgeteilt wurde, daß die Kl. der entspre
chende Lieferer sei. Es bestehen also keine Bedenken da
gegen, daß P. seinen Auftrag an die „P.“  für einen, auch 
ihm von vornherein nicht bekannten Lieferer, also die Kl., 
weitergeben konnte, und daß die Kl. auf diesem Wege durch 
die von ihr vorgenommene Lieferung berechtigt ist Zah
lung zu verlangen.

Es handelt sich also nicht um die Abtretung an eine nicht 
bestehende Person. Daß der Übernehmer besteht, war der
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Bekl. dadurch vollkommen klar, daß sie die bestellte Ware 
wirklich erhielt, was unbestritten ist.

Es ist also sowohl die Abtretung als auch die Haftungs- 
Übernahme gegenüber der Kl. im Wege der auch iür die 
Kl. tätigen Geschäftsstelle „P.“  rechtswirksam.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 29. März 1941, V III 698/39.)
. ________ [N-l

Reichshaftpflichtgesetz
30. LG. -  Zur Frage, ob ein Angehöriger des Sicher- 

heits- und Hilfsdienstes Soldat i. S. des § 1 Abs. 3 RHaftG. 
v. 22. Mai 1910 ist. f )

Der Bekl. Z iff.2  wurde am 11. März 1940 zum SHD. 
vom Polizeipräsidium M. eingezogen und dem Luitschutz
revier 4 zugeteilt. Sein hauptsächlichster Dienst bestand 
in dem Fahren des Essens für verschiedene Luftschutz
reviere. Sein nächster Vorgesetzter war ein I olizei-Ober- 
leutnant beim Luftschutzrevier 4. Der Bekl. erhielt als 
Wehrsold 1 M M  nebst voller Verpflegung und Kleidungs
geld, letzteres weil er keine Dienstkleidung trug. Nachts
schlief er zu Hause. _ , ,

Der Zusammenstoß ereignete sich auf einer Fahrt von 
der Tankstelle der Kraftfahrstaffel nach dem Luftschutz
revier 4. Für die Fahrt lag Fahrbefehl vor. Der Bek. 
trucr während der Fahrt, wie bei seinem sonstigen Dienst, 
Zivilkleidung. Er war weder durch eine Dienstmütze, 
noch durch eine Armbinde kenntlich. Das von ihm be
nutzte Fahrzeug hatte als Kennzeichen „W L mit Nummer.

Das Gericht führt in seiner Entscheidung aus, daß der 
Bekl. Soldat i.S. des §1 Abs. 3 RHaftG. v. 22. Mai 1910 
ist. Dafür spricht die Tatsache, daß er dem Polizeipräsi
denten in M. dienstlich unterstand, daß er Verpflegung 
und Besoldung wie ein Soldat erhielt und daß erDw'ie 
ein Soldat Dienst tun mußte. Die Tatsache, daß der Bekl. 
noch nicht vereidigt war und zu Hause schlafen konnte, 
sind keine Gründe, um anzunehmen, ihn nicht als Sol
dat zu betrachten. Seine Familie erhielt dieselbe Familien- 
unterstützung wie die Angehörigen eines zum Wehrdienst 
Einberufenen. Ist man nicht der Auffassung, daß der Bekl. 
Soldat war i.S. des §1 Abs.3 RHaftG., so gehörte er 
doch zu den Beamten i. S. dieser Gesetzesbestimmung.

Die fragliche Fahrt wurde von dem Bekl. in Ausübung 
der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt unternommen. 
Zur Ausübung der öffentlichen Gewalt gehört auch die 
sie unmittelbar vorbereitende Benutzung öffentlicher Ver
kehrswege wie z. B. die befehlsgemäße Fahrt eines Sol
daten zur Überbringung von Verpflegungsmitteinan eine 
Truppe. Diese Voraussetzungen sind im vorl. Falle ge
geben, wie die Vernehmung des Bekl. ergab. Die Vor
aussetzungen des § 1 RHaftG. liegen vor. Das Reich, dem 
der Bekl. unterstand, tr ifft allein die Verantwortlichkeit 
für den Schaden des Kl. Die Klage gegen den Angehöri
gen des SHD. war daher abzuweisen.

LG. Mannheim, Urt. v. 31. März 1941, 2 0  63/40.)

Anmerkung: So selbstverständlich dem Ergebnis der 
Entscheidung — alleinige Haftung des Reichs — beizu
pflichten ist, so nachdrücklich muß der Begründung ent
gegengetreten werden, insbes. der Auffassung, der bekl. 
Luftschutzdienstpflichtige sei Soldat. Die diese Frage 
regelnde positiv-rechtliche Bestimmung des § 18 der ersten 
DurchfVO. zum LuftschutzG. i. d. Fass. v. l.Sept. 1939 
(RGBl. I, 1631) ist offenbar ganz übersehen worden. Nach 
ihr haftet, sofern die Voraussetzungen des §839 BGB. im 
übrigen vorliegen, insbes. der Luftschutzdienstpflichtige 
als Beamter i.S. des §839 BGB. anzusehen ist, an seiner 
Stelle das Reich. Das RHaftG. v. 22. Mai 1910 wird aus
drücklich für anwendbar erklärt. Hieraus ergibt sich be
reits, daß man bei Vorliegen der entsprechenden Voraus
setzungen eingezogene Luftschutzdienstpflichtige als Be
amte i fs .  des § 839 BGB. und des RHaftG. angesehen wis-

Se Aber "selbst wenn die genannte Vorschrift des § 18 der 
1 DurchfVO. zum LuftschutzG. nicht vorhanden gewesen 
wäre oder übersehen wurde, so hätte es auch in diesem 
Falle der vom Gericht vorgenommenen Erörterung mit 
dem Ergebnis, der Bekl. sei Soldat, gar nicht bedurft. 
Auszugehen ist von § 839 BGB. Danach bedurfte es zu
nächst der Feststellung, ob der Bekl. Beamter l. S. dieser

Vorschrift war. Dies hatte zur weiteren Voraussetzung 
eine Feststellung des Dienstverhältnisses, in dem sich der 
Bekl. zur Zeit des Unfalls befand. In der Entscheidung 
w ird ohne nähere Nachprüfung lediglich auf Grund ge
wisser äußerlicher Merkmale ein Dienstverhältnis als 
Soldat angenommen. Dazu ist allgemein zu sagen, dau 
die Luftschutzdienstpflicht zwar eine Paralleleinnchtun^ 
zur allgemeinen Wehrpflicht ist und infolgedessen auch 
der Luftschutzdienst mit dem Wehrdienst eine Re*he 
äußerer Ähnlichkeiten aufweist. Aber gerade weil die 
Luftschutzdienstpflicht eine Paralleleinrichtung zur allge
meinen Wehrpflicht ist, steht sie völlig selbständig neben 
dieser und beruht ausschließlich auf eigenen Gesetzen 
und Vorschriften. So ist auch die Rechtsgrundlage für 
die Luftschutzdienstpflicht eine völlig andere als für die 
Wehrpflicht. Am sinnfälligsten kommt der Unterschied da
durch zum Ausdruck, daß der Luftschutzdienstpflicht im 
Gegensatz zur Wehrpflicht auch Frauen unterliegen. 
Wollte man, wie es in dem Urteil geschieht, herangezo
gene Luftschutzdienstpflichtige als Soldaten betrachten, so 
käme man u.U. zu dem unhaltbaren Ergebnis, Frauen 
Soldateneigenschaft beilegen zu müssen. Rechtsgrundlage 
für die Wehrpflicht und das Soldatenverhältnis sind aus
schließlich das WehrG. und seine Durchführungsbestim
mungen. Das Rechtsverhältnis des Bekl. als Luftschutz
dienstpflichtigen ist demgegenüber wie folgt zu beurteilen: 

Erste Grundlage für die Luftschutzdienstpflicht sind die 
§§2, 3 und 5 LuftschutzG. v. 26. Juni 1935 (RGBl. I, 827). 
Nach § 2 daselbst sind luftschutzpflichtig u. a. „alle Deut
schen“  — also auch Frauen; vgl. demgegenüber § 1 Abs. 2 
WehrG. „jeder deutsche M a n n  ist wehrpflichtig“ . Für 
die Beziehungen der Luftschutzpflicht zur Wehrpflicht ist 
§3 Satz 2 LuftschutzG. bemerkenswert, nach dem zu 
persönlichen Diensten im Luftschutz diejenigen Personen 
nicht herangezogen werden sollen, deren Heranziehung 
mit ihren Pflichten eines öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnisses, z. B. Soldatenverhältnis, nicht vereinbar ist. 
Aus diesem Grunde bestimmte z. B. die 1. DurchfVO. zum 
LuftschutzG. in ihrer bis zum 31. März 1941 geltenden 
Fassung — Art. III der 4. AnderungsVO. zum Luftschutz
recht v. 25. März 1941 (RGBl. I, 168) galt zur Zeit des 
Unfalls noch nicht und trat erst am Tage des Urteils in 
Kraft — im §10 Abs. 1 Z iff . l,  daß nicht uk-gestellte 
Wehrpflichtige gerade nicht zur Luftschutzdienstpflicht 
herangezogen werden durften. Gerade hieraus durfte die 
Verschiedenheit der Luftschutzdienstpflicht von der Wehr
pflicht besonders erhellen.

Das Personal des Sicherheits- und Hilfsdienstes ist ge
mäß §9 der 1. DurchfVO. zum LuftschutzG.^ von den 
ordentlichen Polizeibehörden, d. h. also reinen Zivilbehoi - 
den aus dem Kreis der auf Grund des LuftschutzG. luft
schutzpflichtigen Personen heranzuziehen. Durch diese 
Heranziehung, die gleichzeitig eine Einteilung für den 
Einsatzfall enthält, wird ein besonderes Bereitschaftsver
hältnis hergestellt (vgl. hierzu den Erlaß des RMin. der 
Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe v. 4. Aug. 
1938, abgedr. im RMinBl. für die innere Verwaltung 1938, 
1393 f f ) Die Herallgezogenen werden im Einsatzfalle ge
mäß § 13 Abs. 1 b vom örtlichen Luftschutzleiter einberu
fen. Örtlicher Luftschutzleiter ist nach §5 der LDurcht- 
VO. zum LuftschutzG. in Städten mit staatlicher Polizei- 
verwaltung der staatliche Polizeiverwalter, im vorl Falle 
also der Polizeipräsident Mannheim. Inwiefern die Unter
stellung unter diesen als örtlichen Luftschutzleiter für eine 
Soldateneigenschaft des Bekl. sprechen soll, ist nicht ver
ständlich. Vielmehr beweist gerade diese Unterstellung 
in Verbindung mit der Einberufung das Gegenteil. Etenn 
Einberufung und Unterstellung liegen bei einer reinen 
Zivilbehörde, während Soldat nur sein kann, wer von 
Wehrersatzdienststellen einberufen und Dienststellen der 
Wehrmacht unterstellt wird.

Aus §12 der 1. DurchfVO. zum LuftschutzG. ergibt 
sich der Anspruch des beklagten Luftschutzdienstpflich- 
tigen auf Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung und eine 
Vergütung für die Erfüllung seiner Dienstpflicht. Die 
weiteren Einzelheiten hierzu enthalten die ersten und 
zweiten Ausführungsbestimmungen dazu v. 17. Mai und 
21 Okt. 1939 (RMinBl. 1195 und 1468). Der von dem 
Bekl pro Tag empfangene Betrag von 1 MM, ist daher 
kein Wehrsold, wie das Gericht irrtümlicherweise an



11. Jahrgang 1941 H eft 27/28] Rechtsprechung 1481

nimmt, sondern die auf Grund der genannten Bestim
mungen zustehende Barvergütung. Diese stimmt zwar in 
einigen aber längst nicht in allen Stufen mit gewissen 
Wehrsoldsätzen ziffernmäßig überein, doch kann ihr diese 
teilweise ziffernmäßige Übereinstimmung niemals den 
Charakter von Wehrsold geben. Wehrsold steht vielmehr 
nur auf Grund des Einsatz-Wehrmacht-Gebührnis-Ge- 
setzes v. 28. Aug. 1939 (RGBl. I, 1531) zu. Die Feststel
lung des Gerichts, daß der Bekl. „Verpflegung und Besol
dung wie ein Soldat empfing“ , ist daher unzutreffend, 
denn auch die Verpflegung empfing er nicht wie ein 
Soldat auf Grund des Einsatz-Wehrmacht-Gebührnis-Ges., 
sondern auf Grund der genannten luftschutzrechtlichen 
Bestimmungen.

Auch die Frage der Vereidigung wird vom Gericht 
offenbar nicht richtig gewürdigt. Ein besonderer Eid für 
Luftschutzdienstpflichtige wurde erst durch die 4. Ande- 
rungsVO. zum Luftschutzrecht v. 25. März 1941 mit Ein
fügung des neuen §9 Abs. 6 in die 1. DurchfVO. zum 
LuftschutzG. eingeführt. Im März 1940 konnte daher der 
Bekl. schon deshalb keinen Eid geleistet haben, weil ein 
solcher damals noch gar nicht eingeführt war. Im u■ rige 
muß betont werden, daß auch der inzwischen «»geführte 
Eid nicht etwa der Fahneneid der Soldaten (Oes. vom 
20. Juli 1935 [RGBl. I, 1035]), sondern ein besonderer Eid
für Luftschutzdienstpflichtige ist.

Endlich war auch der Fhnweis auf den Fannhenunter 
halt der Angehörigen des Bekl. kein A" halt[Plf(nkchutz. 
eine Soldateneigenschaft; denn wurde ein Luftschutz 
dienstpflichtiger als Soldat angesehen, so hatte es beson
derer Bestimmungen über den
Angehörigen gar nicht bedurft. Solche haben jedocn 
immer bestanden. Es waren dies zuerst das Luftschutz- 
FaniilienunterstützungsG. v. 30. Juni 1937 und die Lu -
schutz-Familienunterstützungsvorschriften vom gleichen

Anbs“  m i  t e  v o . f  “ j«H m >
fPfiRI I 1225) und § 1 Abs. 2 Ziff.3 VO. v. 1. Sep. 
in S / n / i ’ui i  iRfioi Vtrl auch 8 4 Satz 2 der 2. AusfBest. 
193a ' / ’nnrchfVO zum LuftschutzG. An ihre Stelle
ZU* § m dCR ^ A h s l Z i f f  T  VO. v. 26. Juni 1940 (RGBl. I, ist spater § 30 Abs /m i Anderungs-
?/2) &etrTete"  Xdzrecht v K  März 1941 der neu etn- 
VO. z. Luftschutz n  hjy o  zum LuftschutzG. Auch 
gefügte § 12 b der unterhalts ist daher stets ihre
die Regelung des Familien Disziplinargewalt, der
eigenen Wege gegangen. A h d P ihre eigene
die Luftschutzdienstpflicht gen umern g , DiSziplinar-
Grundlage und beruh nicht etwa am ¿h fV a
Strafordnungen der Wehmachttteile^^vgl. ̂  ^
zum LuftschutzG. v. tb-Aug- , sa„ en, daß der Bekl.

Zusammenfassend laßt sic Dienstverhältnis eigener
in einem öffentlich-rechtlichen' Die“ 've n ^
Art, eben dem eines Lcu f «Uta sses besteht daher 
die Annahme eines Sô ‘X g e  und außer gewissen 
keinerlei gesetzliche G rundlg  keineriei Anhaltspunkt, 
äußerlichen Ähnlichkeiten auch keinen^ ^  ejn der 
Insbes. kann auch die Tatsache b » . Kraftfahr-
Luftwaffe, also einen. f e n & e n  führte, nicht
zeug mit einem d i e s b e z ^ ^ f  “ “  sein. Es geht auch 
von Einfluß auf seine Rechtste »zwar nicht ais Sol-
nicht an, Luftschutzdienstpflichtige . g bestimmter
daten schlechthin, aber doCp pnsatz zum Beamtenbegriff, 
Gesetze zu betrachten. Im als der Solda
der erheblich weiter und w®ldy “ “ j=endung verschiedener 
tenbegriff, ist bei diesem die viell° ehr nUr einen
Begriffe nicht durchfuhrba • g der des § 21 Abs 2 
einzigen Soldatenbegriff, und das ist er nicht
WehrG. Da der Bekl. n^ t unter .nn .¿erhaupt ke,n 
nur kein Soldat i.S. des WehrG., sona
Soldat. , „„-niihpr läßt verschiedene

Der Beamtenbegriff Gesetze zu. So gibt es
Deutungen i.S. der verschiedenen u g des RStGB. und 
Beamte i. S. des DBG., Beamter im weiteren Sinne
Beamte i. S. des §839 BO mals aber kann das Um
kann auch ein Soldat s > Beamten i.S. des §839 
^kehrte der Fall sein. Zu de v 22. Mai 1910
BGB. und entsprechend i.S. d e s ^  öi[enfi ich-rechtlichen
gehören daher einmal alle Jf . ®1 „  ais0 neben den Be-

dic A" gehoneen d

Reichsarbeitsdienstes und auch die Luftschutzdienstpflich- 
tigen, außerdem auch bei Vorliegen gewisser Vorausset
zungen gelegentlich Angestellte und Arbeiter öffentlicher 
Dienststellen.

War danach der Bekl. als Beamter i.S. des §839 BGB- 
und des RHaftG. anzusehen, so bedurfte es des Umwegs 
über die Soldateneigenschaft gemäß § 1 Abs. 3 RHaftG. 
gar nicht mehr, ganz abgesehen davon, daß dieser Um
weg den grundlegenden Unterschied von Wehrpflicht und 
Luftschutzdienstpflicht und die sich daraus ergebende 
grundlegende Verschiedenheit in der Rechtsstellung von 
Wehrpflichtigen einerseits und Luftschutzdienstpflichtigen 
andererseits verkannte.

Beizustimmen ist dem Gericht darin, daß es Ausübung 
öffentlicher Gewalt angenommen hat. Abgesehen davon, 
daß der Bekl. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis stand, diente seine Tätigkeit unmittelbar der Er
haltung der Einsatzbereitschaft des Luftschutzes, also 
einer hoheitlichen Aufgabe. Haftet das Reich auf Grund 
des RHaftG. und des § 18 der 1. DurchfVO. zum Luft
schutzG. an Stelle des Bekl. für den Fall des § 839 BGB., 
so tr itt es in gleicher Weise an seine Stelle hinsichtlich 
seiner Haftung als Kraftfahrzeugführer gemäß § 18 
KraftfG. (vgl. hierzu RGZ. 125, 98 und 145, 181).

Oberintendanturrat Dr. R o n n e b u r g e r ,  Berlin.

Zwangsversteigerungsrecht
** 31 . RG. -  § 115 ZwVerstG.; §§876fi. ZPO.; §839 
Abs. 3 BGB. Durch Unterlassung des Widerspruchs gegen 
den Teilungsplan im Verteilungstermin w ird die Verfol
gung eines Schadensersatzanspruchs aus unrichtiger Auf
stellung des Teilungsplans nicht ausgeschlossen, sofern 
nicht zugleich schuldhafter Nichtgebrauch eines Rechts
mittels vorliegt, f )

Der KI. und der Vater seiner von ihm geschiedenen 
Ehefrau, der — inzwischen am 26. April 1937 verstorbene — 
Landwirt R., waren je zur Hälfte Miteigentümer des 
Grundstücks G. BI. 15. Nur auf der Hälfte des R. lastete 
für dessen Tochter, die vormalige Ehefrau des KI., unter 
Abt. II Nr. 11 des Grundbuchs eine Leibrente und ein 
Altenteil. Auf R.s Antrag fand im Jahre 1935 die Tei
lungsversteigerung des Grundstücks statt; am 13. März 
1935 wurde es dein Antragsteller R. unter Bestehen
bleiben eingetragener Belastungen, darunter auch der 
Post I I l l , für sein Meistbargebot von 20 000 ¡UM zu
geschlagen. Im Verteilungstermin v. 8. Mai 1935 blieb, wie 
unter den Parteien nicht streitig ist, unberücksichtigt, daß 
die zu übernehmende Post I I 11 mit einem Anrechnungs
wert von 6000 MM ganz zu Lasten des Erstehers R. ging 
und daher mit der Hälfte des -Betrags zugunsten des KI. 
auszugleichen war. Wäre das geschehen, so würde auf 
eine nicht übernommene Hypothek von 10000 MM, die 
einem Bruder des KI., dem Landwirt A. H., an dessen 
Eigentumshälfte zustand, ein um 3000 MM höherer Be
trag zur Hebung gekommen sein, während dieser Bruder 
jetzt mit 4685,92 MM ausgefallen ist.

M it einer Eingabe vom 4. Mai 1935 hatte der KI. den 
Ausgleichungsanspruch durch seinen RA. K. zur Berück
sichtigung bei der Verteilung angemeldet. Im Verteilungs
termin war dann außer dem KI. und dem seinen Rechts- 
anwalt vertretenden Bürovorsteher M. auch der Bruder 
des KL, A. H., zugegen gewesen. Die Niederschrift be
sagt, daß über den aufgestellten — die Ausgleichung 
nicht vorsehenden — Teilungsplan sofort verhandelt und 
daß ein Widerspruch nicht erhoben worden, noch von 
Amts wegen zu berücksichtigen gewesen sei. Die Ver
teilung hatte sofort stattgefunden. Noch an demselben 
Tage hatte der RA. K. namens des KI. schriftlich Wider
spruch eingelegt, womit er die Nichtberücksichtigung 
des Ausgleichsanspruchs als völlig unverständlich rügte 
und ausführte, daß die Verteilung, soweit nicht Gläu
biger zu befriedigen waren, nicht Sache des Verfahrens, 
der Überschuß vielmehr mangels Einigung der Miteigen
tümer zu hinterlegen gewesen sei. Eine gegen die Nicht
berücksichtigung eingelegte sofortige Beschwerde hat der 
Anwalt des KI. nach Hinweis auf deren Unzulässigkeit 
zurückgenommen.

Der KI. trägt vor, daß er mit Ausgleichsklage zu
nächst seinen früheren Miteigentümer R. unter Streit-

186



1482 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Verkündung an den Beki. In Anspruch genommen habe, 
daß er aber mit dieser Klage im zweiten Rechtsgang ab
gewiesen worden sei, weil einen Bereicherungsanspruch 
nicht er, sondern nur sein Bruder A. H. wegen seines 
Ausfalls in der Zwangsversteigerung geltend machen 
könnte. Eine von ihm schon dort behauptete Abtretung 
des Anspruchs seines Bruders an ihn sei als nicht ge
nügend erwiesen angesehen worden (Urteil des OLG. B. 
v. 12. Dez. 1938).

Indem er, jetzt gestützt auf eine Abtretung seines Bru
ders v. 7. Mai 1939, weiter behauptet, daß sich im R.schen 
Nachlasse keinerlei Masse mehr befinde, nachdem das 
Grundstück G. BI. 15 Erbhof geworden und auf eine 
Enkelin R.s übergegangen sei, fordert er mit der vor
liegenden Klage nunmehr aus dem Recht seines Bruders 
Schadensersatz vom verklagten Deutschen Reich wegen 
Amtspflichtverletzung des Versteigerungsrichters. Der 
Beki. ist verurteilt worden, dem KI. 3000 91M nebst 
4o/o Zinsen seit 22. März 1936 zu zahlen. Der Beki. hatte 
dem AGR. V. den Streit verkündet, der jedoch dem Ver
fahren nicht beigetreten ist.

Der Beki. hat mit Einwilligung des Gegners unmittel
bar Rev. eingelegt, die Erfolg hatte.

Das LG. begründet die Zuerkennung des Klaganspruchs 
wie folgt: Daß dem verstorbenen R. aus dem Versteige
rungserlöse 3000 31M zugeflossen seien, die dem A. H. 
zugestanden hätten, bestreite auch der Beki. nicht. Durch 
diese unrechtmäßige Verteilung habe der Versteigerungs- 
richter eine ihm gegenüber dem A. H. obliegende Amts
pflicht verletzt, ohne sich damit entlasten zu können, daß 
jener im Verteilungstermin am 8. Mai 1935 zugegen ge
wesen sei und gegen den Teilungsplan keinen Wider
spruch erhoben habe. In dem Nichtwidersprechen könne 
die Versäumung eines Rechtsmittels i. S. des § 839 Abs. 3 
BGB. nicht gefunden werden, w eilA . H. darauf habe ver
trauen dürfen, daß der Versteigerungsrichter den gesetz
lichen Verteilungsvorschriften genügen und daß in dem 
Verteilungsplan, den er zwar wohl verstanden, dessen 
Unrichtigkeit er aber nicht erkannt habe, seine Ansprüche 
gewahrt sein würden. Das Versagen anderweiter Ersatz
möglichkeit ergebe sich aus den Akten über die Ver
waltung des Nachlasses R. Verjährung liege nicht vor, 
weil A. H. von seinem Anspruch erst durch das zweit
instanzliche Urteil im Vorprozeß v. 12. Dez. 1938 sichere 
Kenntnis erlangt habe.

Angriffe der Rev. richten sich gegen die Nichtanwen
dung des § 839 Abs. 3 BGB., gegen die Verneinung 
änderweiter Ersatzmöglichkeit und gegen die Verwerfung 
der Verjährungseinrede.

1. Gegen die Ausführungen des angefochtenen Urteils, 
die dahin gehen, dem Klaganspruch stehe nicht entgegen, 
daß der geschädigte Hypothekengläubiger A. H. im Ver
teilungstermin v. 8. Mai 1935 dem aufgestellten Teilungs
plan nicht widersprochen habe, wendet sich die Rev. nur 
unter dem Gesichtspunkt, ob sich A. H. damit eines die 
Ersatzpflicht des Beki. ausschließenden fahrlässigem Nicht
gebrauchs eines Rechtsmittels schuldig gemacht habe 
(§839 Abs. 3 BGB.). Darüber hinaus war aber nach § 559 
ZPO. zugunsten der Verteidigung des Beki. zu prüfen, 
ob nicht auch, abgesehen von der Frage eines Verschul
dens im Sinne der genannten Vorschrift, die Ersatzpflicht 
des Beki. nach den das Verteilungsverfahren regeln
den gesetzlichen Bestimmungen schon durch das bloße 
Nichtwidersprechen im Verteilungstermin ausgeschlossen 
wurde. Nach § 877 Abs. 1 ZPO., der, wie die Vorschrif
ten der §§ 876 bis 872 daselbst überhaupt, auf das Ver
fahren der Teilungsversteigerung eines Grundstücks gern. 
§§ 180, 105 ff., 115 Abs. 1 ZwVerstG. entsprechende An
wendung findet, wird gegen einen Gläubiger, der im 
Verteilungstermin weder erschienen ist noch vor dem 
Termin beim Gericht Widerspruch erhoben hat, an
genommen, daß er mit der Ausführung des Planes ein
verstanden sei, und diese Folgerung g ilt auch gegen 
einen Gläubiger, der im Verteilungstermin zwar er
schienen war, dem Teilungsplan aber weder ausdrück
lich widersprochen noch sich ausdrücklich dem von 
einem anderen erhobenen Widerspruch angeschlossen hat 
( J o n a s - P o h l e ,  „ZPO.“ 16, § 877 zu 1 unter Bezug
nahme auf RGZ.26,4231; Jäckel -Güthe,  „ZwVerstG.“ 7 
S. 551 zu § 877 ZPO. unter a). A. H. war erschienen, hat 
aber ausweislich der Niederschrift und, wie auch der KI.

selbst nicht behauptet, dem erst im Termin aufgestell
ten Teilungsplan weder selbständig widersprochen noch 
sich den schriftlich vorliegenden Widerspruch zu eigen 
gemacht, der in der Geltendmachung des Ausgleichungs
anspruchs seines Bruders, des Kl., durch dessen RA. K. 
laut der Eingabe vom 4. Mai 1935 zu finden war. Ohne 
solche Aneignung konnte aber zugunsten von A. H. ein 
Widerspruch seines Bruders, obwohl sich mit diesem sein 
eigener Widerspruch nach Grund und Ziel gedeckt haben 
würde, nicht wirksam werden. Mochte jene Eingabe 
allerdings als vor dem Verteilungstermin schriftlich er
hobener Widerspruch gegen den demnächst aufgestell
ten Teilungsplan anzuerkennen und als solcher im Ver
teilungstermin nach §115 Abs. 1 ZwVerstG. selbst dann 
zu behandeln und zu berücksichtigen gewesen sein, wenn 
von dem erschienenen Widersprechenden (KI.) nicht 
nochmals ausdrücklich widersprochen, sondern, wie hier, 
geschwiegen wurde, so handelt es sich doch nur um 
einen Widerspruch des KI. aus eigenem Recht, nicht aus 
dem Recht des Bruders, dessen Schaden hier allein in 
Frage steht. Im Verteilungstermine stand aber jeder Be
teiligte für sich. Dem durch die Art der Verteilung be
drohten Hypothekengläubiger konnte der Widerspruch 
eines anderen, und sei es auch des Bruders, bisherigen 
Grundstücksmiteigentümers und Hypothekenschuldners 
als solcher nicht zustatten kommen. In der Übergehung 
dieses Widerspruchs war auch eine dem A. H. gegenüber 
begangene Amtspflichtverletzung des Versteigerungs
richters nicht zu finden, und zugunsten eines Schadens
ersatzanspruchs seines Bruders kann sich der KI. auf 
einen nur von ihm persönlich eingelegten Widerspruch 
nicht berufen.

Ist demnach davon auszugehen, daß gegen A. H. 
mangels eines Widerspruchs von ihm im Verteilungs
termin die Annahmen seines Einverständnisses mit der 
„Ausführung des Planes“  an sich eingreift, so kann doch 
dem LG. nicht entgegengetreten werden, wenn es sich 
im angef. Urteil zwar nicht ausdrücklich, aber mittelbar 
auf den Standpunkt gestellt hat, daß aus jenem Ein
verständnis nicht die weittragende Folgerung einer Preis
gabe des Schadensersatzanspruchs gezogen werden könne, 
der dem Schweigenden aus einer ihm gegenüber bei 
Aufstellung des Teilungsplans begangenen Amtspflicht
verletzung erwachse. Das anzunehmende Einverständnis 
mit der Ausführung des Teilungsplans ist dahin zu be
grenzen, daß der Gläubiger der Durchführung der Ver
teilung gemäß dem Teilungsplan sich nicht widersetzen, 
das Verteilungsverfahren nicht hemmen wolle (vgl. über 
die rein prozessuale Bedeutung der Vorschrift besonders 
S e u f f e r t - W a l s m a n n ,  „ZPO.“ , Anm. 1 zu §877 
Abs. 1, Anm. 2 b zu §878 Abs. 2; auch RGZ. 39,380; 76, 
381 unten). Es darf aber nicht dahin ausdehnend ausgelegt 
werden, daß sich der Gläubiger damit kraft sachlich
rechtlichen Verzichts der Ansprüche begeben wolle, die 
ihm etwa aus einer zur Zeit der Widerspruchsmöglich
keit noch nicht erkennbaren und übersehbaren, ge
schweige denn erkannten und übersehenen Amtspflicht
verletzung bei Aufstellung des Teilungsplans erwachsen 
könnten. Eine Folge von solcher sachlich-rechtlichen 
Tragweite aus der auf bloßes Schweigen im Verteilungs
termin begründeten Fiktion des Einverständnisses mit 
der Ausführung des Planes herzuleiten, kann nicht als 
im Willen des Gesetzes liegend angesehen werden. Es 
dal'f auf die Vorschrift des § 878 Abs. 2 ZPO. verwiesen 
werden, wonach die Befugnis des widersprechenden 
Gläubigers, sein besseres sachliches Recht gegen einen 
befriedigten Gläubiger im Wege der Klage geltend zu 
machen, durch die Versäumung der Frist des Abs. 1 und 
durch die Ausführung des Planes nicht ausgeschlossen 
wird. Wenn diese Vorschrift zwar nur von dem w i d e r 
s p r e c h e n d e n  Gläubiger handelt, so ist doch in der 
Rspr. anerkannt, daß aus ihr ein Schluß vom Gegenteil 
zuungunsten des N i c h t w i d e r s p r e c h e n d e n  nicht 
entnommen werden darf. Auch diesem bleibt daher die 
Befugnis der Durchsetzung seines besseren Rechts außer
halb des Verteilungsverfahrens gewahrt. Handelt es sich 
freilich im vorl. Falle nicht um einen (Rang-) Streit 
mehrerer Gläubiger untereinander und nicht um einen 
Anspruch, welcher der schon zur Zeit des Verteilungs
verfahrens außerhalb desselben bestehenden sachlichen 
Rechtslage entspringt, so muß doch zugunsten eines
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Schadensersatzanspruchs aus Amtspflichtverletzung des 
Versteigerungsrichters, der erst im Laufe des Verteilungs
verfahrens durch unrichtige Aufstellung des Teilungs
plans entsteht, dieselbe Offenhaltung der Rechtsverfol
gung außerhalb des VerteilungsVerfahrens gelten. Aller
dings ist der Schade des Gläubigers A. H. nicht schon 
durch die Aufstellung des Teilungsplans für sich allein, 
sondern erst dadurch entstanden, daß die Verteilung 
diesem Plane gemäß durchgeführt wurde. Aber der ur
sächliche Zusammenhang ist damit nicht unterbrochen, 
vielmehr stellt sich die planmäßige Verteilung gerade 
als die regelmäßige, dem natürlichen Verlauf der Dinge 
entsprechende Folge der (unrichtigen) Planaufstellung 
dar. Die Fiktion einer Genehmigung des falschen Tei
lungsplans im Sinne eines Verzichts auf die sachlich
rechtliche Haftung aus der Amtspflichtverletzung ist der 
bloßen Unterlassung eines Widerspruchs im Verteilungs
verfahren gegen die Ausführung des Teilungsplans nicht 
zu entnehmen.

Daß in der dem § 182 Abs. 2 ZwVerstG. zuwider
laufenden Aufstellung des Teilungsplans eine auch dem 
A. H. als beteiligtem Hypothekengläubiger gegenüber 
begangene fahrlässige Amtspflichtverletzung des tur die 
Aufstellung verantwortlichen Zwangsversteigerungsricn- 
ters lag, hat das LG. rechtlich bedenkenfrei angenommen. 
Von dieser Voraussetzung aus genügte demnach die 
bloße Tatsache des Nichtwiderspruchs im Verteilungs- 
Verfahren als solche zur Abweisung der Klage nipht ts  
war aber nunmehr weiter zu prüfen, ob der Klaganspruch 
nach § 839 Abs. 3 BGB. deshalb ausgeschlossen wurde, 
weil in dem Nichtwiderspruch der schuldhafte Nicht
gebrauch eines Rechtsmittels zu erblicken sei. Gemäß 
der weiten Auslegung, welche die Rspr. dem Begriff des 
Rechtsmittels i.S. des' § 839 Abs. 3 gegeben hat, ist auch 
der Widerspruch im Verteilungsverfahren, der unmittel
bar der Abwendung des aus unrichtiger Verteilung 
drohenden Schadens dient, als Rechtsmittel.mSmne de 
ernannten Vorschrift anzusehen. Es kommt deshalb aur 
die Frage an ob der Nichtgebrauch unter den vorliegen
den Umständen schuldhaft war DagegenL daß d ie s e s

de°s' Beek r i A u fadie7an sichCnahe!iegende) Möglichkeit

ders anzuschließen, ist mangels dahm gehender ne P 
tungen des Bekl. nicht emzugehen. Konnte aj>e ^  ^  
bedenkenfrei annehmen, da rechtlichendörflicher Land- und Gastw.rt als La e ^
Dingen und besonders V1 d i^  Unrichtigkeit des
Zwangsverste.gerungsverfah Verteilungstermine ge-
Teilungsplans, vor den er ers jst ihm auch darin
stellt wurde, nicht erkannt ha,¿so ^  dje Versäumung 
beizutreten, daß es dem B' ud Verteilungstermin und 
besserer Vorbereitung auf den . ¿ ¡ g e n  Beraters 
namentlich der Zuziehung e u .¿ b ra uch  vom Wider- 
mcht als Verschulden beim N avcrsl,cht, aus der Be
sprach zugerechnet hat. Die K • z  VersfG., wonach 
Stimmung "des § 115 Abs. 1̂ „V e rh a n d e ln  ist, eine be- 
uber den Teilungsplan' sofort. "  schuldhaft verletzte 
sondere, hier durch Nichterfüllung • c(es Kj zur 
Verpflichtung des anwesend Teilungsplans her
sorgfältigen Prüfung des aufgestellten i Leiter
zuleiten. Aber dem verantwortliche! > durfte A. H. darauf
des Verteilungsverfahrens gege p üf g nur geringe
vertrauen, daß der Plan, für dessen v tuiu des
^eit zur Verfügung stand, md g |  ürde- in betreff 
§182 Abs. 2 ZwVerstG■ « ä i ^ l e i s t e n d e s  macht die 
der Nichtzuziehung rechtst , f j ,  Zivsen. des RG. vom 
^ ev. für sich eine Entsch. gegen den Anspruch
29- Nov. 1935, I I I 120/35, Zwangsversteigerungs-
a,us Amtspflichtverletzung . allerdings allgemein
r>chters in den Entscheidung g md sejnen Rechts-

u - und das sei
- • • ' ■ w o  u i  U U H  JL-

?Usgeführt ist, daß, Gewachsen sei —-
Kenntnissen der Lage mcL-iLicerungsverfahrens in aller 
Jur Fragen des Zwangsversteigerung _  sein Ver-
^ egel der Fall und jederm ann^ ^  f j cht rechtzeitig 
schulden schon darin hege, Aber j ener Fall lag
einen rechtskundigen Berater zuzog.

wesentlich anders als der hier gegebene. Dort handelte 
es sich um die Versäumung rechtzeitiger Beschwerde 
gegen einen Zuschlagsbescheid und konnte dem Laien 
zugemutet werden, daß er sich über die Möglichkeiten 
einer Anfechtung der ihm vorliegenden gerichtlichen 
Entscheidung rechtzeitig unter Befragung eines Rechts
kundigen unterrichtete. Im vorl. Falle dagegen würde die 
Bejahung des Verschuldens voraussetzen, daß in einem 
Verfahren, für welches kein Anwaltszwang besteht, jeder 
daran Beteiligte verpflichtet wäre, sich gegen mögliche 
Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften seitens des 
leitenden Richters durch Zuziehung rechtskundigen Bei
standes im voraus zu sichern. Daß der III. ZivSen. mit 
jener Ausführung eine so weitgehende Verpflichtung 
habe feststellen wollen, kann seinem in der Besonder
heit des Falles wurzelnden Ausspruch nicht entnommen 
werden.

2. In der Nichtanwendung des § 839 Abs. 3 BGB. ist 
hiernach kein Rechtsfehler des angefochtenen Urteils 
zu erblicken. Zu rechtlichen Bedenken geben dagegen 
die kurzen Begründungen Veranlassung, mit denen der 
Vorderrichter die Einwendungen des Bekl. aus den §§839 
Abs. 1 Satz 2 und 852 BGB. zurückweist. Zu der Frage 
des Nichtbestehens einer anderweiten Ersatzmöglichkeit, 
wofür die Behauptungs- und Beweislast grundsätzlich 
den KI. trifft, sagt das angefochtene Urteil nur, daß der 
KL seinen Anspruch nicht gegen den Nachlaß des be
reicherten Landwirts R. (seines früheren Miteigentümers) 
geltend machen könne, denn aus den Nachlaßakten er
gebe sich eindeutig, daß eine Nachlaßmasse nicht vor
handen sei. Dabei ist ein Zwiefaches übersehen oder 
mindestens nicht erörtert worden. Zunächst war es 
keineswegs allein der durch die unrichtige Verteilung 
des Versteigerungserlöses ungerechtfertigt bereicherte 
frühere Miteigentümer R., bei dem der Rechtsvorgänger 
des KI. Ersatz für seinen Ausfall hätte suchen können. 
Sodann läßt aber das angef. Urteil ein Eingehen auf die 
ebenfalls grundsätzlich in die Behauptungs- und Beweis
pflicht des KL fallende Frage vermissen, ob nicht eine 
früher bestehende Ersatzmöglichkeit schuldhaft versäumt 
worden sei. Es ist davon auszugehen, daß der Ausfall, 
den A. H. mit seinem dinglichen Recht in der Zwangs
versteigerung erlitt, seinen persönlichen Anspruch gegen 
den KI. als seinen Hypothekenschuldner unberührt ließ. 
Es hätte demnach der Erörterung bedurft, ob sich nicht 
A. H. wegen seines Ausfalls in der Zwangsversteigerung 
bei dem KI. als seinem persönlichen Schuldner hätte er
holen können, was sich auch der KL als sein Rechts
nachfolger entgegenhalten lassen müßte. Die Rev. ver
weist auf den etwaigen Ersatzanspruch des KI. gegen 
seinen Anwalt, aus dem A. H. hätte Befriedigung suchen 
können. Mag auch der Erfolg einer solchen Inanspruch
nahme nach den Umständen des Falles recht zweifelhaft 
erscheinen, so durfte sie doch von dem Tatrichter nicht 
ungeprüft gelassen werden. Was ferner die Möglichkeit 
anlangt, bei R. oder dessen Nachlaß Ersatz zu suchen, 
so genügte nicht die Feststellung, daß zur Zeit der Klag
erhebung wegen Fehlens einer Nachlaßmasse keine 
Möglichkeit mehr bestand, von dem ungerechtfertigt Be
reicherten Ersatz zu erlangen. Es hätte vielmehr auch er
örtert werden müssen, ob nicht eine solche Ersatzmöglich
keit früher bestanden hatte, aber durch Versäumung 
rechtzeitigen Vorgehens gegen R. schuldhaft versäumt 
worden war. Verschulden in dieser Hinsicht würde bis 
zur Abtretung des Klaganspruchs vom 7. Mai 1939 nur 
bei A. H. in Betracht kommen, und es entsteht daher die 
zugleich auf die Verjährungseinrede führende Frage, ob 
nicht zur Verneinung solchen Verschuldens der Ausspruch 
im angef. Urteil ausreiche, daß A. H. von seinem An
spruch erst durch das Urteil des OLG. B. v. 12. Dez. 1938 
sichere Kenntnis erlangt habe.

3. Aber auch hier wird die knappe tatsächliche Be
gründung für den Nichtablauf der dreijährigen Verjährung 
gemäß § 852 BGB., indem sie sich auf die Worte be
schränkt: „nach der Sachlage“  sei sichere Kenntnis vom 
Anspruch erst seit dem 12. Dez. 1938 anzunehmen, von 
der Rev. mit Recht als unzulänglich gerügt. Im Vor
prozeß war der vom Kl. gegen R. und dessen Nachlaß 
geltend gemachte Bereicherungsanspruch deshalb ab
gewiesen worden, weil er nicht dem KI., sondern dem 
Bruder A. H. als dem, auf dessen Kosten die Bereiche-
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rung erfolgt sei, zitstehe. Wenn hiernach das LG. die bis 
dahin bestehende Unsicherheit auf die Aktivlegitimation 
des Zedenten für den später dem KI. abgetretenen An
spruch zu beziehen scheint, so weist demgegenüber die 
Rev. mit Recht darauf hin, daß A. H. als erstausgefallener 
Hypothekengläubiger schon seit dem Verteilungstermin 
kaum in Unkenntnis darüber sein konnte, daß e r der in 
erster Linie und unmittelbar Geschädigte war; etwaige 
Rechtsunkenntnis in dieser Hinsicht würde ihn nicht 

egen den Beginn des Verjährungslaufs haben schützen 
önnen. Um die Verjährung in Lauf zu setzen, mußte 

freilich die vom Bekl. zu erweisende Kenntnis von der 
Person des Ersatzpflichtigen hinzukommen, die wiederum 
die Kenntnis von dem durch den Schaden ausgelösten 
Ersatzanspruch gegen den Bekl. und von den ihn be
gründenden Umständen voraussetzte. Die Rev. führt aus, 
daß auch diese Kenntnis bei A. H. in den Mai 1935, also 
auf mehr als drei Jahre vor Erhebung der vorliegenden 
Klage zurückverlegt werden müsse. Welche Stellung der 
Tatrichter in dieser Hinsicht eingenommen hat, läßt sich 
den wenigen Worten „nach der Sachlage“  nicht entnehmen.

Diese Mängel der Begründung nötigten demgemäß zur 
Aufhebung des angefochtenen Urteils.

(RG., V. ZivSen., U. v. 20. März 1941, V 102/40.) [He.]

Anmerkung: I. Die Oberschußverteilung ist im all
gemeinen nicht Sache des Vollstreckungsgerichts, son
dern regelt sich nach §752 BGB. ( F r a e b ,  Handausg. 
zum ZwVerstG. §180 XI R. 06, 313; RGZ. 73, 41; OLG. 
36, 247). Abzulehnen ist allerdings die Auffassung, daß 
die Verteilung des Erlöses unter die Miteigentümer unter 
keinen Umständen Aufgabe des Vollstreckungsrichters 
sein könne. Es steht nichts entgegen, wenn die Miteigen
tümer unter sich einig sind, den bar vorhandenen Rest
betrag ihnen auszuzahlen oder auf jeden von ihnen nach 
§118 die Forderung gegen den Ersteher zu einem be
stimmten Teilbetrag zu übertragen. Bei der Teilungs
zwangsversteigerung vollzieht sich aber grundsätzlich nur 
der Verkauf, nicht die Erlösverteilung nach den Zwangs
vollstreckungsbestimmungen ( F r a eb  a. a. O. §180X12;
R. 09 Nr. 733). Der Zweck der Teilungsversteigerung ist 
mit dem Zuschlag erreicht. Gleichwohl muß auch hier 
ein Verteilungsverfahren nach den §§105ff. ZwVerstG. 
stattfinden. Ein Teilungsplan muß aufgestellt und dar
über verhandelt werden. Für die Erledigung von Wider
sprüchen und für die Ausführung des Planes gel
ten die §§ 115 ff. ZwVerstG. entsprechend ( R e i n 
h a r d - M ü l l e r ,  8. Auf!., §180 Anm. 8; K o r i n t e m -  
b e r g - W e n z  §182112). Bei der Versteigerung eines in 
Bruchteilsgemelnschaft stehenden Grundstücks kann eine 
Verteilung des Erlöses auf die einzelnen Bruchteile not
wendig werden, weil Rechte, die nur auf einem Bruch
teil lasten, nur aus dem Erlös dieses Bruchteils gedeckt 
werden dürfen. Für die Zerlegung sind die Vorschriften 
des §112 ZwVerstG. maßgebend (RGZ. 101,120). Sind 
dann nach der Zerlegung des Erlöses noch Ansprüche 
zu decken, die auf dem ganzen Grundstück oder doch 
auf den Anteilen mehrerer Miteigentümer lasten, so ist 
bei'Zahlung des Erlöses nach § 122 Abs. 1 ZwVerstG. zu 
verfahren. Der Überschuß, der sich nach Deckung aller 
Rechte ergibt, bleibt gemeinschaftlich unter den bisheri
gen Teilhabern. Auch kann ein Miteigentümer Forde
rungen gegen den anderen haben, die sich auf die Ge
meinschaft gründen und bei der Aufhebung der Gemein
schaft, die nunmehr in Ansehung des Erlöses, aus dem 
diesem zufallenden Teile berichtigt werden müssen (§ 756 
BGB.), z. B. etwa dadurch entstehen, daß ein Miteigen
tümer seinen Anteil im Interesse des anderen für dessen 
alleinige persönliche Schuld mit einer Hypothek belastet 
(RG. v. 10. Okt. 1896, I 136/06 bei RGRKomm. A2 zu 
§ 756). Deshalb darf der Erlös, soweit er bar vorhanden 
ist, nur an alle bisherigen Miteigentümer gemeinschaft
lich ausgezahlt werden; wirken sie nicht alle mit, so muß 
er für alle gemeinschaftlich hinterlegt werden ( R e i n 
h a r d - M ü l l e r ,  8. Aufl., §180 Anm. 8d ; K o r  i n t e n - 
b e r g - W e n z  §182 113; B r a n d - B a u r  §129 1111). 
Sind die Teilnehmer uneinig, so ist die Auseinandersetzung 
unter ihnen nicht Sache des Vollstreckungsgerichts, ln 
diesem Falle muß die Auseinandersetzung im Prozeß
wege oder bei Miterben im Wege gerichtlicher Erb
auseinandersetzung (§§ 86 ff. FGG.) erfolgen. Das Voll

streckungsgericht hat dann, wenn die Beteiligten nicht 
mit der Auszahlung an einen gemeinschaftlichen Ver
treter einverstanden sind, den bar vorhandenen Rest des 
Erlöses zu hinterlegen oder, soweit der Erlös nicht be
zahlt ist, die Forderung gegen den Ersteher auf die Be
teiligten als eine unter ihnen streitige ungeteilt zu über
tragen ( J ä c k e l - G ü t h e ,  ZwVerstG.“ 7, §180 Anm. 9). 
Grundsätzlich beschränkt sich also das Verteilungs
verfahren darauf, den Versteigerungserlös nach Vorweg- 
entnahme der Kosten des Verfahrens in dem in §109 
Abs. 1 bezeichneten Umfange auf die Rechte zu verteilen, 
die einen Anspruch auf Befriedigung aus dem Grund
stücke gewähren (§ 10) und durch Zahlung zu decken sind 
(§ 109 Abs. 2; K o r  i n t e n  b e r g - W e n z  § 182 Anm. I I 1).

Wenn der RA. K. des KI. mit seiner Eingabe v. 4. Mai 
1935 den Ausgleichungsanspruch des Kl. zur Berücksich
tigung bei der Verteilung angemeldet und nach dem 
Verteilungstermin am 8. Mai 1935 namens des Kl. schrift
lich Widerspruch eingelegt hatte, indem er die Nicht
berücksichtigung des Ausgleichsanspruchs als völlig un
verständlich rügte und ausführte, daß die Verteilung, 
soweit nicht Gläubiger zu befriedigen waren, nicht Sache 
des Verfahrens, der Überschuß mangels Einigung der 
Miteigentümer zu hinterlegen gewesen sei, so entspricht 
das durchaus der gesetzlichen Regelung. Aus dem Tat
bestand ist in keiner Weise ersichtlich, daß im vorliegen
den Fall die beteiligten Bruchteilseigentümer mit der 
Verteilung des Erlösüberschusses, wie sie durch das Voll
streckungsgericht tatsächlich vorgenommen worden ist, 
einverstanden gewesen sind. Sind aber die Teilnehmer 
nicht einig oder gar ausgesprochen uneinig, so _ ist 
die Auseinandersetzung unter ihnen, wie dargelegt, nicht 
Sache des Vollstreckungsgerichts. In allen diesen Fällen 
muß die Auseinandersetzung im Prozeßwege erfolgen. 
Das Vollstreckungsgericht hat den bar vorhandenen Rest 
des Erlöses zu hinterlegen ( J ä c k e l - G ü t h e  §180 Anm. 9 
u. d. dort angef. Schriftt. u. Rspr.).

II. Es ist zwar nicht unzulässig, wenn sich das Voll
streckungsgericht im Einverständnis der Beteiligten mit der 
Erlösverteilung befaßt ( F r a e b ,  Handausg. §180X13).  
In einem Falle hatten die Miteigentümer keine Ein
wendungen dagegen erhoben, daß das Vollstreckungs
gericht die Verteilung unter ihnen vornehme. Wohl aber 
hatte der eine von ihnen Widerspruch dagegen erhoben, 
daß sein Anspruch auf Ersatz von Verwendungen (§ 756 
BGB.) nicht berücksichtigt sei. Das RG. (RGZ. 119, 325) 
meinte, das BG. habe hier ein solches Einverständnis 
ohne Rechtsirrtum angenommen. Der Vertreter der Bekl. 
habe im Verteilungstermin keine Einwendung dagegen 
erhoben, daß eine solche Verteilung stattfinde, er habe 
vielmehr verlangt, daß gern. § 756 BGB. verfahren und 
bei der Auseinandersetzung sein Anspruch auf Erstattung 
der Verwendungen bereinigt werde; nur aus diesem 
Grunde habe er gegen die Art der Verteilung Wider
spruch erhoben. Bei der damals gegebenen Sachlage, 
wo die Ersteherin des Grundstücks selbst zur Hälfte am 
Versteigerungserlös beteiligt gewesen sei, hätte die ge
meinschaftliche Überweisung des reinen Versteigerungs
erlöses an die beiden Miteigentümer und die Eintragung 
einer Sicherungshypothek für sie keinen Zweck gehabt. 
Es hätte vielmehr nach § 120 Abs. 1, § 124 Abs. 2 
ZwVerstG. verfahren werden müssen. Demgegenüber 
haben K o r  in  t e n b e r g - W e n z (S. 686 Anm. 10) darauf 
hingewiesen, daß keine dieser Vorschriften zutreffe. Kei
ner der Miteigentümer hätte damals einen aufschiebend 
bedingten Anspruch gehabt, der ein Recht auf Befriedi
gung aus dem Grundstücke gewährte (§ 10) und auf den 
deshalb ein Betrag zugeteilt gewesen sei. Auseinander
setzungsansprüche der Miteigentümer kämen überhaupt 
nicht in den Teilungsplan. Er ergäbe nur den Überschuß, 
der unverteilt bleibe. Deshalb könne auch Von einem 
Widerspruch gegen den Teilungsplan keine Rede sein. 
Der Miteigentümer, der einen solchen erhob, habe in 
W irklichkeit seinen Einspruch dagegen kundgegeben, 
daß das Vollstreckungsgericht die Auseinandersetzung 
in der beliebten Weise vornahm. Er hätte die sofortige 
Beschwerde (§ 793 ZPO.) einlegen und damit die An
regung verbinden sollen, daß die Vollziehung der Ent
scheidung ausgesetzt werde (§ 572 Abs. 2, 3 ZPO.), da
mit der Gegner nicht zwischenzeitlich über die für ihn 
einzutragende Sicherungshypothek verfügen konnte.
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Im vorliegenden Fall ist nicht mitgeteilt, aus welchen 
Gründen die von dem Anwalt des Kl. gegen das ein
geschlagene Verteilungsverfahren erhobene sofortige Be
schwerde für unzulässig erachtet worden ist.

III. Bei der Teilungsversteigerung der Gemeinschaft 
nach Bruchteilen können Rechte bestehen geblieben 
sein, die nur auf einem der Anteile lasten (vgl. § 182 
ZwVerstG.) und doch das Bargebot entsprechend niedriger 
gehalten haben. Auch mit dem Erlöse können Rechte 
durch Zahlung zu decken sein, die nur auf einem der 
Anteile lasten. Bei der Bruchteilsgemeinschaft ist es 
namentlich möglich, daß ein den Anteil eines Miteigen
tümers belastendes Recht im geringsten Gebot nicht 
zu berücksichtigen ist und durch den Zuschlag erlischt. 
Solchenfalls ist es aus dem Erlös zu decken, soweit 
dieser ausreicht. Dabei muß der auf den Anteil ent
fallende Erlös berechnet werden. Denn es hat natürlich 
keinen Anspruch auf Befriedigung aus dem den anderen 
Anteilen zukommenden Erlös. Der Miteigentümer hat 
aber auch in diesem Falle kein Recht auf die Zerlegung 
des Erlöses auf die einzelnen Anteile. Im Innenverhältnis 
der Miteigentümer können ferner Ausgleichungsanspruche 
bestehen, z. B. wegen Verwendungen auf das verstei
gerte Grundstück oder weil ein Teilhaber Nutzungen in 
größerem Umfange, als ihm zukam, bezogen hat u. dgl. 
Sie müssen zunächst aus dem Erlös_ gedeckt werden, cs 
kann mithin nicht ohne weiteres die Rede davon sein, 
daß der Erlös oder der Überschuß des Erlöses den M it
eigentümern nach Verhältnis der Bruchteile zustehe, die 
ihnen an dem Grundstücke zustanden. Deshalb kann sich 
die Auseinandersetzung verwickelt gestalten und muß, 
wenn für sie keine Einigkeit erzielt wird, im Rechts
wege erfolgen. M it Zustimmung der Teilhaber ist zwar 
die Verteilung im Zwangsversteigerungsverfahren nicht
unzulässig, aber nicht zu empfehlen, und es ist auf alle 
Fälle höchst gefährlich, wenn das Vollstreckungsgencht 
ohne daß sich die Teilhaber geeinigt haben, sich in 
i S * “ , »  « H  t o  A«3«~»nde? «zu»&  b« .«
(vgl K o r i n t e n b e r g - W e n z  §182 113, R e i n h a r d  
M ü l l e r  § 180 Anm. 8 d).

Fs frewinnt hiernach den Anschein, daß der Versteige
rungsrichter auch dem Kl. gegenüber eine ihm obliegende 
Amtspflicht verletzt hat.

IV Der S 182 Abs. 2 ZwVerstG. bringt eine im Inter
esse der Miteigentümer notwendige Ergänzung der in 
Abs. 1 aufgestellten Re|el. Die ^ 'Q ^ ß f^ s s e lb e n  ent-

f l t t s  » d ,  g i £
Feststellung des gcr.ngste. Ge ^ 1 geringer be- 
bleiben. Es müssen, kommenden Bruch-
lasteter Anteile den auf die letztf ^ r „.erjnaSten Gebote 
teil des Erlöses zu sichern dem g in g s t  ̂  ^  Re_ 
die Beträge hinzugerechnetnw,erP ^ teti Anteils die Be
lastungen des am höchsten b .. ¡jbers teigen.“
lastungen eines jeden der u^riS.‘ Anteile überhaupt Um also den Miteigentümern deren Anteile ^
nicht oder doch mit Rechten, dl  ̂ in dd A  si„d  als die 
fallen, nicht oder doch V e il des Erlöses zu
anderen, den ihnen zukommenden R i i .  deg ge.
sichern, ordnet § 182 Abs. 2 . [eichung erforder-
ringsten Gebotes in dem zu d e r¿ g a n g s te  Gebot ein- 
hchen Maße an. Der hierauf in . ° jen Miteigentümern 
zustellende, zur Ausgleichung unter de M 8 ^  hinzu_ 
erforderliche Betrag tr itt dem &/-nng bjeibenden Rech- 
Wird dieser Betrag neben den besteer auf diejenigen An- 
Jen vom Ersteher gezahlt, so welche wegen ihrer
teile entsprechend verteilt we , am höchsten be- 
gerinwerpn Belastung wenig „--lorroten Gebots

ä c k e l - G ü t h e  § 182 Anm. *  ^ b e s ta n d  den An- 
Es gewinnt nach dem mj gT Betrag nicht nur imsehein, daß der auszugle.chende^e^ ßVergt ; gs

yerteilungstermin, *?n.d„.„hlieben ist, daß die Vorschnf-
fetmin unberücksichtigt g geringsten Gebots verletzt

» " X f r Ä -  *ß m A  zw
hätte versagt werden müssen.

V. Zuzustimmen ist aus den überzeugenden Gründen 
des RG. den Sätzen:

Die Fiktion einer Genehmigung des falschen Tedungs- 
planes im Sinne eines Verzichts auf die sachlich-recht
liche Haftung aus der Amtspflichtverletzung ist der 
bloßen Unterlassung eines Widerspruchs im Verteilungs
verfahren gegen die Ausführung des Teilungsplanes nicht 
zu entnehmen.

Die bloße Tatsache des Nichfwiderspruchs im Ver
teilungsverfahren als solche genügt nicht zur Abweisung 
einer Klage auf Schadenersatz aus unrichtiger Aufstel
lung des Teilungsplanes.

Die Unterlassung des Widerspruchs und die Versäumung 
der Klagefrist (ein Monat nach § 878 ZPO.) hat für den 
Widersprechenden zwar zur Folge, daß der Verteilungs
plan ausgeführt wird, hindert ihn aber nicht an klage
weiser Geltendmachung (RG.: JW. 64, 734i; OLG. 8, 9; 
R- 05,138 Nr. 641; RGZ. 99, 207). Es ist nicht einzusehen, 
warum der Widerspruch überhaupt nicht mehr, also auch 
nicht mehr i. S. des § 878 Abs. 2 ZPO. fortzuwirken ver
mögen soll.

Ein Gläubiger, der einer ihm ungünstigen Zuteilung 
an einen anderen nicht widersprochen hat, wird viel
mehr dadurch nicht gehindert, einen durch diese Zu
teilung nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
begründeten Anspruch zu erheben (F r a e b , Handausg. 
z. ZwVerstG. § 11515 b«; RGZ. 39,379; 42, 247; 58,156).

Durchaus zu billigen ist auch der Ausspruch des RG., 
daß ein Beteiligter dem verantwortlichen, sachkundigen 
Leiter des Verteilungsverfahrens gegenüber darauf ver
trauen darf, daß der Verteilungsplan nicht gegen eine 
zwingende gesetzliche Vorschrift aufgestellt ist.

Beizutreten ist schließlich auch der Begründung, mit 
der das RG. die Zurückverweisung der Sache aus
gesprochen hat. LGR. Dr. F r a e b ,  Hanau.

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
32. LG. — § 10 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939. Gestaltung 

des Verfahrens nach freiem Ermessen des Gerichts soll 
nicht zu einer Verringerung der Anwaltsgebühren führen. 
Wird also nach Beweisanordnung und Beweisaufnahme auf 
Anordnung des Gerichts ohne weitere mündliche Ver
handlung entschieden, dann entsteht gleichwohl die wei
tere Verhandlungsgebühr, f )

Der BeschwF. war der Kl. im Armenrecht beigeordnet 
worden.

Nach streitiger Verhandlung im Termin v. 4. Sept. 1940 
beschloß das AG., eine Auskunft über den Brutto- und 
Nettolohn des Bekl. einzuholen und nach Eingang der Aus
kunft „ohne erneute mündliche Verhandlung“  eine Ent
scheidung zu verkünden. Nach Eingang der Auskunft ver
kündete das AG. seinem Beschluß entsprechend am 
31. Dez. 1940 ohne erneute mündliche Verhandlung das 
Urteil.

Der BeschwF. setzte in seiner Kostenrechnung vom
3. Jan. 1941 außer einer Prozeßgebühr von 15 971JI, Ver
handlungsgebühr von 15 9RJI und Beweisgebühr von 
7,50 tTlJi eine Gebühr von 7,50 M Jl für weitere Verhand
lung ein. Diese letztere Gebühr ließ der UrkB. der Ge
schäftsstelle im Beschl. v. 7. Jan. 1941, in dem die dem 
BeschwF. aus der Reichskasse zu erstattenden Gebühren 
und Auslagen auf 39,55,91 J l festgesetzt wurden, unberück
sichtigt.

Die Erinnerung des BeschwF. gegen die Absetzung die
ser Gebühr wurde durch den angefochtenen Beschluß zu
rückgewiesen.

Die Beschw. hatte Erfolg.
Die Abstandnahme des Vorderrichters von einer erneu

ten mündlichen Verhandlung nach Einholung der Auskunft 
war gemäß § 10 der VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 zulässig. 
Durch die vorgenannte Bestimmung ist den AG. die Be
fugnis eingeräumt worden, ihr Verfahren nach freiem 
Ermessen zu bestimmen, utp mit Rücksicht auf die durch 
den Krieg bedingten Verhältnisse einen Rechtsstreit u. U. 
schneller als sonst erledigen zu können. Diese sowohl ini 
Interesse der rechtsuchenden Volksgenossen, die we^en 
der Möglichkeit einer Einberufung oder des Eintritts son
stiger mit dem Krieg zusammenhängender Ereignisse auf
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schnelle Entscheidung drängen, als auch im Interesse der 
Gerichte, deren Besetzung infolge des Krieges gering ist 
und zudem noch schnellem Wechsel unterliegt, erlassene 
Vereinfachungsbestimmung hat nach ihrem Sinn und 
Zweck nicht das Ziel, die Gebühren der Rechtsanwälte zu 
verringern. Daß der Gesetzgeber bei ähnlichen die Ver
einfachung des Verfahrens betreffenden Bestimmungen 
eine Verringerung der Rechtsanwaltsgebühren nicht be
absichtigt hatte, geht aus §8 der EntlastungsVO. vom
13. Mai 1924 hervor, wonach ein gemäß § 7 dieser Ver
ordnung ohne mündliche Verhandlung geführtes Verfahren 
u. a. hinsichtlich der Anwaltsgebühren einem Verfahren 
mit mündlicher Verhandlung gleich steht und dem Rechts
anwalt, falls nach einem Beweisaufnahmeverfahren ohne 
mündliche Verhandlung entschieden ist, in jedem Fall die 
erhöhte Verhandlungsgebühr nach § 17 RAGebO. zugespro
chen ist. Aus dem Fehlen einer dem §8 der Entlastungs
VO. entsprechenden Bestimmung in der VereinfVO. kann 
nun nicht gefolgert werden, daß der Gesetzgeber bei dem 
auf § 10 der VereinfVO. beruhenden Verfahren eine Ver
ringerung der Rechtsanwaltsgebühren gewollt hat. Viel
mehr ist aus dem Sinn und Zweck der VereinfVO. und aus 
dem Fehlen einer ausdrücklichen, die Verringerung der 
Rechtsanwaltsgebühren anordnenden Bestimmung in der 
VereinfVO. das Gegenteil zu schließen, nämlich, daß dem 
Rechtsanwalt in dem vereinfachten Verfahren nach erfolg
ter Beweisaufnahme auch ohne erneute mündliche Verhand
lung eine Gebühr für weitere mündliche Verhandlung ge
mäß § 17 RAGebO. zustehen soll.

(LG. Wuppertal, Beschl. v. 1. Febr. 1941, 6T  42/41.)

Anmerkung: Die Entscheidung behandelt eine Frage von 
grundsätzlicher Bedeutung: Nämlich die kostenrechtliche 
Auswirkung von Vereinfachungsmaßnahmen, welche die 
AG. nach § 10 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 ergreifen können. 
Nach dieser Bestimmung sind die AG. befugt, ihr Ver
fahren nach freiem Ermessen zu gestalten. Damit entsteht 
mit Notwendigkeit die Frage, ob solche Vereinfachungs
maßnahmen sich auch zum Nachteil der Rechtsanwalts
gebühren auswirken können.

Zur Beantwortung w ird man etwas weiter ausholen 
müssen. Ich habe bereits in einer Abhandlung über „Ver
einfachung des Verfahrens in ihrer gebührenrechtlichen 
Auswirkung“ in JW. 1935, 3432 alle einschlägigen Ge
sichtspunkte untersucht und dabei die beiden sich abzeich
nenden Kategorien von Fällen behandelt:

Benutzung eines prozessual o r d n u n g s m ä ß i g e n  
Weges zur Vereinfachung,

Benutzung eines p r o z e ß o r d nu ng s w i d r i g e n  Weges 
zur Vereinfachung des Verfahrens.

Ersterenfalls w ird die Vereinfachung meist oder doch 
vielfach gerade zum Zwecke der Kostenersparnis gewählt 
werden. Letzterenfalls w ill, ohne daß dieser Gesichtspunkt 
die entscheidende Rolle spielt, die Partei in möglichster 
Abkürzung das Verfahren rasch zum Ziele führen. Das ist 
naturgemäß nur bei Einverständnis a l l e r  Prozeßbeteilig
ten, d. h. auch des Gerichts möglich (Beispiel: Parteien er
klären sich nach mündlicher Verhandlung damit einver
standen, daß das Gericht zwecks Beweises Beiakten her
beizieht, diese zwecks Beweises verwertet und Urteil er
läßt, ohne daß erneut verhandelt wird. Dann fingieren die 
Parteien ihre Vertretung in dem gerichtlichen Beweisauf
nahmeverfahren durch Verwertung der Beiakten sowie die 
danach erforderliche weitere mündliche Verhandlung, ohne 
welche ordnungsmäßigerweise kein Urteil ergehen könnte. 
Diese P a r t e i  fiktion kann aber niemals eine g e 
s e t z l i c h e  Fiktion ersetzen. Eine solche vermag selbst
verständlich — wie §§ 7, 8 EntlastungsVO. zeigen — eine 
tatsächlich nicht ausgeübte Tätigkeit wie eine tatsächlich 
ausgeübte Tätigkeit zu behandeln und mit der entspre
chenden Gebühr zu bedenken (Einverständnis mit schrift
licher Entscheidung =  mündliche Verhandlung oder =  
Vertretung der Partei im Beweisaufnahmeverfahren und 
in der weiteren mündlichen Verhandlung). Eine Partei
fiktion dagegen kann diese Wirkung niemals haben. Eben
sowenig wie die Parteien für einen kostenrechtlich erfüllten 
Tatbestand dessen Folgen als nicht entständen gelten las
sen können, reicht ihre Macht dazu aus, die umgekehrte 
Wirkung herbeizuführen, d. h. eine vom Gesetz verlangte, 
aber in Wahrheit nicht entwickelte Tätigkeit mit ihren

gebührenrechtlichen Folgen als erfolgt gelten zu lassen. 
Denn eine Tätigkeit, die der Anwalt nicht entwickelt, mag 
sie auch nach dem Willen aller Beteiligten für das Ver
fahren und die Urteilsfindung als entwickelt g e l t e n  sol
len, darf ihm nicht honoriert werden, weil diese Vergütung 
ungerechtfertigterweise verdient wäre. Nur ein gebühren
rechtlich erfüllter Tatbestand bedeutet somit einen recht
mäßigerweise entstandenen Gebührenanspruch ( Gae-  
d e k e a. a. O. zu VI).

Ich habe bereits damals am Schluß meiner Untersuchung 
mich mit dem Einwand auseinandergesetzt, ob nicht solche 
Bedenken als kleinliche Erschwerung der Bemühungen um 
eine Beschleunigung und Vereinfachung der Prozesse an
gesehen werden müßten, und bin zu folgendem Ergebnis 
gelangt: Die Wege zur Vereinfachung werden vom G e 
s e t z g e b e r  gewiesen. Es besteht unter keinem Ge
sichtspunkt Veranlassung, willkürliche Verfahrensgestal
tungen durch die Parteien unmittelbar oder mittelbar, 
nämlich durch gebührenrechtliche Begünstigung, zu unter
stützen.

§ 10 VereinfVO. gibt nun dem G e r i c h t  die Befug
nis, zur Vereinfachung des Verfahrens dieses nach freiem 
Ermessen zu gestalten. Frage: Wie wirken sich derartige 
g e r i c h t l i c h e  Vereinfachungsmaßnahmen gebühren
rechtlich aus?

Zunächst einmal muß festgestellt werden, daß das Ge
setz selbst für die Beantwortung dieser Frage keinen An
halt gibt. Eine Anordnung entsprechend § 8 Entlast- 
VO. fehlt. Verringerung der Gebühren der Rechtsanwälte 
ist selbstverständlich nicht das Z i e l  der VO. Das be
deutet aber nicht, daß sie nicht trotzdem die — unver
meidliche — Folge von Maßnahmen ist, die auf Grund 
des § 10 getroffen werden.

Es erscheint m ir nun vollkommen verfehlt und jeder 
rechtlichen Grundlage entbehrend, trotz Fehlens einer dem 
§8 EntlastVO. entsprechenden Bestimmung aus dem Sinn 
und Zweck des §10 in Verbindung mit dem Fehlen einer 
die Verringerung der Anwaltsgebühren anordnenden Be
stimmung zu entnehmen, daß in Wahrheit das gleiche wie 
in §8 EntlastVO. gelte. Denn das würde letzten Endes 
nichts anderes bedeuten, als das F e h l e n  einer gesetz
lichen Fiktion umzudeuten in das V o r h a n d e n s e i n  
einer solchen, ohne Frage eine geradezu unmögliche und 
rechtlich unhaltbare Konstruktion. Das r i c h t i g e  Er
gebnis ist vielmehr nur aus dem genannten Regelsatz zu 
gewinnen: Nur eine tatsächlich ausgeübte Tätigkeit des 
Anwalts läßt ihn die dafür ausgeworfenen Gebühren ver
dienen, es sei denn, daß das Gesetz selbst ausdrücklich 
etwas anderes sagt. Wo es das nicht tut, fehlt der entspre
chende Gebührentatbestand. Eine Gebühr gelangt daher 
nicht zur Entstehung. Nicht das Fehlen einer die Ver
ringerung der Gebühren anordnenden Bestimmung, son
dern umgekehrt das Fehlen einer die Entstehung der Ge
bühren auch ohne entsprechende Tätigkeit des Anwalts 
anordnenden Bestimmung ist das Entscheidende. Und die
ses Fehlen bedeutet eben auch bei Maßnahmen aus § 10 
VereinfVO. das Fehlen der Rechtsgrundlage dafür, dem 
Anwalt trotzdem seine Gebühren so zuzubilligen, als ob 
das Verfahren der Regel gemäß in allen seinen Phasen 
durchgeführt worden wäre.

Das scheint im Ergebnis recht unbefriedigend zu ‘sein. 
Eine nähere Prüfung führt aber zu einem fast überraschen
den Ergebnis:

Die Befugnis des Gerichts, das Verfahren nach freiem 
Ermessen zu gestalten, erstreckt sich gar nicht auf grund
legende Veränderungen des ordnungsmäßigen Verfahrens
ablaufs. Das Gericht ist durchaus nicht befugt; die Fun
damente des Zivilprozesses nach seinem Belieben außer 
Kraft zu setzen, so insbes. nicht die Mündlichkeit und den 
Grundsatz rechtlichen Gehörs, dessen Sicherung gerade 
die Mündlichkeit dient (KG. v. 10. Mai 1940: DR. 1940, 
1205). Das Gericht überschreitet also seine in § 10 ge" 
gebene Befugnis, wenn es den Parteien verwehrt, über das 
Ergebnis der Beweisaufnahme und zum Schluß mündlich 
zu verhandeln, und wenn es so sein Urteil nicht verfah
rensmäßig einwandfrei fundiert (éus gleichem Grunde hat 
KG. wegen wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben 
und zurückverwiesen. Ähnlich OLG. Oldenburg vom
4. Dez. 1940: DR. 1941, 391). Die Grundsätze, auf denen 
das Zivilprozeßverfahren sich aufbaut, müssen also als
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Rechtsgarantien eines geordneten Streitverfahrens un
bedingt innegehalten werden und dürfen nicht unter dem 
miß verstandenen Schutze des § 10 VereinfVO. willkürlich 
beiseitegeschoben oder auch nur abgeändert werden (so 
auch V o l k m a r :  AkadZ. 1939, 596; B a u m b a c h ,  
Kriegsvorschriften 1 zu § 10).

Dann bleiben aber keine Fälle übrig, in denen das Ge
richt es in der Hand hat, durch die A rt der Gestaltung 
des Verfahrens eine bestimmte Tätigkeit des Anwalts aus
zuschalten, um dann in die Verlegenheit zu kommen, für 
diese — verfahrenswidrige — Ausschaltung den Anwalt 
durch Zubilligung der ausfallenden, tatsächlich nicht ent
standenen Gebühren doch wieder schadlos zu halten. Die 
angeschnittene und vom LG. bejahte Frage kann also bei 
ordnungsmäßigem Vorgehen und richtiger Handhabung 
des § 10 wohl kaum je praktisch werden.

Damit bleibt noch zu beantworten, ob nicht, wenn nun 
einmal das Gericht falsch verfahren ist und dadurch den 
Anwalt ausgeschaltet hat, gerade w e g e n  dieses prozes
sual unrichtigen Vorgehens dem Anwalt die Gebühren zu
zubilligen sind. Auch diesen Punkt habe ich in JW. 19», 
3432 zu V III bereits erörtert mit dem Ergebnis, daß in 
denjenigen Fällen, in denen dem Anwalt an ordnungs
mäßigem Prozedieren lag, dieses aber ohne sein Verschul
den durch Maßnahmen des Gerichtes vereitelt worden ist, 
die gebührenrechtliche Seite im Zweifel zugunsten des An
walts entschieden werden muß. Dieser Standpunkt ist zwar 
sicherlich nicht unanfechtbar. Er entbehrt auch keines
wegs einer gewissen Inkonsequenz. Doch verlangt mer 
die Billigkeit, in Wahrheit das Gerechtigkeitsempfinden 
eine Konzession, um Ungerechtigkeiten, gegen welche der 
Anwalt sich nicht wehren kann, nach Möglichkeit zu ver
hindern. Diese Auffassung hat denn auch die Rspr- schon 
mehrfach anerkannt (vgl. 20 Wa 21/29 v‘

Ob wenigstens unter d i e s e m  Gesichspunkt die Ent 
Scheidung des LG. Wuppertal sich halten laßt, kann min
destens zweifelhaft sein, da offenbar wohl die Anwälte 
die Möglichkeit gehabt hätten, gegen das vom AG. ein 
oeschlagene Verfahren zu protestieren und mündliche 
Verhandlung zu verlangen. Selbstverständlich wurde es 
zu weit gfhen“  aus dem Unterlassen solchen Wider- 

i * i-warpitc: Ha«? beiderseitige Einverständnis mit

Ä ü  ¡ B Ä  Ä iy ra B N — -
ge^wkH^e 'de^LCL'w upperH l^für^hr^^ebührrarechb
liehen Ansprüche keine allzu großen ö

i,etzen- K g r . Dr. G a e d e k e , Berlin.

*
* *  qq  r»r. S 13 G VG  Das RG. hält (mit ausführlicher * 3 8 .  RG. — g 1J d v u . ;ff' . bürgerlichenBegründung) p  dem historischen Begaffe ^  Dfeser be-

Rechtsstreite im Rahmen des § nrctenflichen Gerichte 
stimmt auch keineswegs, daß vor sstreite zu bringen 
außer Strafsachen nur bur^eijAclifprhäHnis zwischen Justiz 
sind. Durch ihn sollte auch im Ve Entscheidung von 
und Verwaltung die Zuständigkeit ter Reihe ge-
Rechtsstreiten weder erschöpfend noch i

Polizeilich oder gerichtlich beschlagnahmter bacn ^  ^
heute noch der ordentliche Rf hhts'c chaden setzt ein Ver
en g  des Fiskus für einen solchen Schauen
«ehulden des zuständigen Beamt * Bäckermei-

In> Jahre 1921 wurden folgende Wert-
sters V. M. aus R. von der K ri J ' Verwahrung ge-
sachen beschlagnahmt und in prrenuhren — die eine
n°mmen: zwei schwere goldene . und m;t einer gol-^eich mit Brillanten und Rubinen bese t ^  kunstvollem
denen Uhrkette versehen, die an pla(inohrnnge
chlagwerk ausgestattet , L r iiianten. M. bezeichnete als

El' ie einem lV«karätigen damals in Ry- bei R-
Eigentümer der Schmucksachen «  der Kriminalpoli-
^ohnenden Viehhändler K . J ^  „ ahmten Schmucksachen 

und später auch die beschlagn R die ein Ermitt-
gelangten an die Staatsanwaltschatt Diebstahls und
lungsverfahren „gegen M. u. Gen. g

Hehlerei einleitete. Die mit Schlagwerk versehene goldene 
Uhr und die Brillantohrringe wurden von der Staatsan
waltschaft im Juli 1922 bei dem AG. in Ra. hinterlegt; die 
mit Brillanten besetzte Uhr nebst Kette wurde im Januar 
1923 bei der Staatsanwaltschaft in Büroverwahrung ge
nommen. Sachbearbeiter war der inzwischen verstorbene 
Staatsanwaltschaftsrat J. Auf ein von ihm unterzeichnetes 
Ersuchen wurden am 30. Aug. 1923 die Uhr mit dem Schlag
werk und die Ohrringe vom AG. (Hinterlegungsstelle) zu 
seinen Händen an den Oberstaatsanwalt in Ra. herausge
geben. Am gleichen Tage entnahm er gegen Quittung die 
andere Uhr nebst Kette „zwecks Aushändigung1* der Büro
verwahrung. Das Ermittelungsverfahren wurde am 3. Sept. 
1923 eingestellt. An wen und auf welchem Wege die Wert
sachen ausgehändigt worden sind, läßt sich urkundlich 
nicht mehr feststellen. Die Akten sind inzwischen vernichtet 
worden.

Der Kl. behauptet, Eigentümer der Wertsachen zu sein 
und trägt das Folgende vor: Er habe seinen Freund M. mit 
den Wertsachen nach H. entsandt, um sie von einem dort 
wohnenden Bekannten beleihen zu lassen. M. habe sich aber 
auftragswidrig zunächst zum Besuch eines Kriegskame
raden nach E. begeben und diesem in einer Gastwirtschaft 
die Wertsachen gezeigt. Der Anblick der auffallend wert
vollen Schmucksachen habe bei anwesenden Kriminal
beamten den Verdacht beabsichtigten Schmuggels erweckt 
und zur Beschlagnahme geführt. Bei seiner (des Kl.) poli
zeilicher Vernehmung in Ry. habe er den wahren Sachver
halt aufklären, insbes. sein Eigentum nachweisen können 
und darauf von der Staatsanwaltschaft in Ra. die schrift
liche Zusage erhalten, daß ihm die Wertsachen demnächst 
ausgehändigt werden würden. Dabei sei es aber geblieben. 
Trotz vielfacher schriftlicher und einiger mündlicher Vor
stellungen in den Jahren von 1923 bis 1936 habe er bei der 
Staatsanwaltschaft die Herausgabe der Wertsachen nicht 
erwirken können. Auf die meisten schriftlichen Anfragen 
habe er keine Antwort bekommen und im übrigen den Be
scheid erhalten, daß über die Angelegenheit amtlich nichts 
bekannt geworden sei.

Unstreitig ist der Kl. noch im August 1934 von der 
Staatsanwaltschaft dahin beschieden worden, daß irgend
welche Vorgänge bei ihr nicht zu ermitteln seien und daß 
auch die Beamten sich einer derartigen Sache nicht zu er
innern vermöchten. Erst als es dem Kl. im August 1936 
gelang, aus den Akten der Hinterlegungsstelle die zeit
weilige Verwahrung eines Teiles der beschlagnahmten 
Wertsachen nachzuweisen, wurden von dem langjährigen 
leitenden Bürobeamten der Staatsanwaltschaft, dem in
zwischen in den Ruhestand getretenen Justizoberinspektor 
R., der nach seiner Äußerung die Wertgegenstände seiner
zeit monatelang verwahrt hat und sich der Vorgänge noch 
sehr gut erinnert, die eingangs mitgeteilten Tatsachen 
festgestellt.

Die Klage gegen das Deutsche Reich w ird sowohl auf 
Art. 131 WeimVerf. i. Verb. m. § 839 BGB. (Amtspflicht
verletzung des für gehörige Herausgabe der Wertsachen 
an den Berechtigten verantwortlichen Justizbeamten) als 
auch auf ein durch die Verwahrung zwischen den Par
teien entstandenes öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis 
gegründet. Sie geht auf die Herausgabe der Wertsachen, 
hilfsweise auf Wertersatz. Nach Behauptung des Kl. sind 
die Sachen 50 000 wert. Da ihm aber zur Verfolgung 
des Hilfsanspruchs das Armenrecht in den Vorinstanzen 
vorerst nur in Höhe von \m J tJ l nebst 4 %  Prozeßzinsen 
bewilligt worden ist, hat er den Hilfsantrag entsprechend 
beschränkt.

Der Bekl. hat Klageabweisung beantragt. Er bestreitet 
den Klageanspruch dem Grunde, den Hilfsanspruch auch 
der Höhe nach und führt hierzu aus: Die Wertgegenstände 
seien dem Berechtigten, nämlich M., ausgeantwortet wor
den, der auch die Kostenrechnung der Hinterlegungsstelle 
beglichen habe. Zur Aushändigung der Wertsachen an den 
KL habe kein Anlaß bestanden, da dieser sein Eigentum 
damals nicht geltend gemacht und übrigens bis zur Gegen
wart nicht nachgewiesen habe. Heute sei die Heraus
gabe an den Kl. nicht mehr möglich. Ein Ersatzanspruch 
des Kl. bestehe nicht, weil Verschulden eines Justizbeamten 
nicht nachzuweisen sei. Auch soweit die Klage auf 
ein öffentlich-rechtliches Verwahrungsverhältnis gestützt 
werde, falle der Schuldbeweis dem Kl. zu und Gehe die
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UnauSklärbarkeit des Verbleibes der Wertsachen zu seinen 
Lasten; denn wenn er sich rechtzeitig und nicht erst im 
Jahre 1934 um die Angelegenheit gekümmert hätte, würde 
die Staatsanwaltschaft sich den Beweis der gehörigen Aus
händigung der Wertsachen gesichert haben. Weiter beruft 
der Bekl. sich auf Verjährung und auf Verwirkung des 
Klageanspruchs. Auch bestreitet er unter Hinweis auf eine 
im Laufe des Rechtsstreits erklärte Abtretung des Ersatz
anspruchs in Höhe „erstrangiger“  5100 MM  an die Firma 
L. die Sachbefugnis des Kl.

Der Kl. entgegnet, die neue Gläubigerin habe ihn zur 
Fortführung des Rechtsstreits und zur Aufrechterhaltung 
des Klageantrages auf Zahlung an ihn selber ermächtigt. 
Auch im übrigen tr itt er den Ausführungen des Bekl. ent
gegen. Die Kostenrechnung der Hinterlegungsstelle über 
2400000 MM  ist nach den Akten am 30. Aug. 1923 für den 
„Kaufmann M. in P.“ (d. h. nach Behauptung des Bekl. 
für den „Beschuldigten M.“ ) ausgestellt und am 1. Sept. 1923 
abgesandt worden. Ausweislich des Kostenregisters für 
1923 ist der genannte Betrag am 30. Aug. von einem M. 
gezahlt worden.

Das LG. hat dem Hilfsantrag der Klage stattgegeben, 
das OLG. die Berufung des Bekl. zurückgewiesen. Das 
RG. bestätigte.

I. Das BG. stellt fest, daß die — einen Wert von min
destens 1000 M M  darstellenden — Schmucksachen dem Kl. 
gehört hätten, gleichwohl aber nach Aufhebung der Be
schlagnahme weder ihm noch seinem Beauftragten M. aus
gehändigt worden seien. Die Verantwortung für die heute 
unstreitig bestehende Unmöglichkeit der Rückgabe an den 
Kl. weist das BG. dem Bekl. zu, weil dieser einen ihn ent
lastenden Grund für den Verlust der Sachen nicht nach- 
weisen könne. Die Auffassung des Bekl., daß die Unauf- 
klärbarkeit des Verbleibes zu Lasten des Kl. gehe, wird 
mit der Feststellung zurückgewiesen, daß der Kl. schon 
vor August 1923 sein Eigentum bei der Staatsanwaltschaft 
in Ra. angemeldet, auch seitdem wiederholt — und zwar 
nicht erst im Jahre 1934 — Rückgabe gefordert und damit 
das seinige getan habe, um eine Verdunkelung des lat- 
bestandes zu verhüten. Auf Grund dieser Feststellungen hat 
das BG. dem Kl. aus dem Rechtsgrund eines zwischen den 
Parteien entstandenen öffentlich-rechtlichen Verwahrungs
verhältnisses einen weder für verjährt noch für verwirkt 
erachteten Schadensersatzanspruch in Höhe des hilfsweise 
geforderten Geldbetrages zuerkannt. Daß für diesen An
spruch der Rechtsweg offenstehe, wird in dem angefoch
tenen Urteil mit dem Hinweis bejaht, daß die Verfolgbar
keit derartiger Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten 
zwar nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen bestimmt, 
aber von jeher in der Rspr. stillschweigend anerkannt 
worden sei.

II. Demgegenüber hält die Rev. den Rechtsweg für un
zulässig. In ausführlicher, auf die geschichtliche Entwick
lung zurückgreifender Darstellung führt sie aus, daß die 
vom BG. angezogene Rspr. nur in dem vom RG. heraus
gebildeten sogenannten historischen Begriff der bürger
lichen Rechtsstreitigkeit eine Stütze finde, eine stillschwei
gende Zulassung des Rechtsweges aus der Überlieferung 
heraus aber seit dem Umbruch des Jahres 1933 nicht mehr 
anerkannt werden könne. — Bei Nachprüfung der Rechts
lage ergibt sich indessen, daß der vom BG. dem Kl. zu
erkannte Anspruch im Rechtswege verfolgbar ist.

1. Die Beschlagnahme bedeutete, daß die Sachen kraft 
staatshoheitlichen Zwanges in amtlichen Gewahrsam ge
nommen wurden, um für die eingeleitete strafverfahrens
rechtliche Untersuchung als Beweismittel zu dienen oder 
um ihre etwa zulässige spätere Einziehung sicherzustellen 
(§ 94 StPO.). Die Beschlagnahme war also nur eine vor
läufige Maßnahme. Bis zu einer (im Streitfall nicht ver
fügten und auch nicht mehr in Betracht kommenden) Ein
ziehung blieben die in der Privatrechtsordnung begrün
deten Rechte an den beschlagnahmten Sachen bestehen, und 
mit der im August 1923 von der Staatsanwaltschaft ange
ordneten Aufhebung der Beschlagnahme fiel die dadurch 
geschaffene Rechtsbeschränkung fort. Aus der Beschlag
nahme erwuchs für den Staat und seine Organe die Pflicht 
zur Obhut sowie — nach Erledigung des Zweckes der Be
schlagnahme und vorbehaltlich entgegenstehender staat
licher Belange — zur Rückgabe der beschlagnahmten Ge
genstände in unversehrtem Zustand an den Berechtigten. 
Bei Beratung des Entwurfs der StPO, ist zwar abgelehnt
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worden, in das Gesetz eine Vorschrift des Inhalts aufzuneh
men, daß bei Verletzung der Obhuts- und Rückgabepflicht 
die Staatskasse für den dem Eigentümer entstandenen 
Schaden schlechthin oder nach den für die gerichtliche 
Hinterlegung geltenden Rechtsnormen haften solle. Das 
geschah aber nur, weil man den in den Ländern geltenden 
Rechtszustand insoweit für ausreichend erachtete, es auch 
nicht für angezeigt hielt, der StPO, eine in das Zivilrecht 
einschneidende Haftungsvorschrift einzufügen ( H a h n ,  
„Materialien zur StPO.“ , 2. Abt., S. 1819-1836). An dem 
bestehenden Rechtszustand sollte also nichts geändert wer
den. Auf diesen Rechtsboden aber w ird bei Verletzung der 
Obhuts- und Rückgabepflicht, wie sie auch in anderen Fäl
len amtlicher Ingewahrsamnahme besteht, dem Berechtig
ten in Schrifttum und Rspr. ein von den gesetzlichen Vor
aussetzungen des Art. 131 WeimVerf. unabhängiger Er
satzanspruch aus einem Verwahrungsverhältnis zuerkannt, 
das, wie seit der Entscheidung RGZ. 115, 419 =  JW. 1927, 
136923 in der Rspr. feststeht, nirgends als bürgerlich-recht
lich zu bewerten, sondern allenthalben lediglich nach 
öffentlichem Recht zu beurteilen ist (vgl. von neueren Ent
scheidungen das Urteil III 570/25 v. 12.Nov. 1926, ferner 
RGZ. 138, 40 =  JW. 1933, 330 R RG.: JW. 1934, 2842=; 
1936, 383»; ferner S c h a c k :  RVerwBl. 1935, 189 und in 
DGemuWirtschR. 1939, 17; W e i g e r t :  Gruch. 69, 303; 
S p r o t t e :  Fischers Ztschr. f. VerwRecht 61, 68).

Diese Rechtsauffassung ist allerdings nicht unwider
sprochen geblieben. So nehmen F 1 e i n e r (Inst, des dtsch. 
VerwRechts 1928, 338) und — mit ausführlicher Begrün
dung — von A r n s w a l d t  (Gruch. 73, 459) an, daß beim 
Mangel einer besonderen Haftungsvorschrift (wie sie z. B.
§ 102 VZollG. enthält; vgl. RGZ. 115 a. a. O.) auch im Fall 
eines kraft öffentlicher Gewalt begründeten Verwahrungs
verhältnisses ein Ersatzanspruch nur aus Art. 131 Weim
Verf. herzuleiten sei. Nach v o n A r n s w a 1 d t behält aber 
für diesen Ersatzanspruch der Begriff der öffentlich-recht
lichen Verwahrung insofern seine Bedeutung, als aus ihm 
Inhalt und Umfang der mit der Inverwahrnahme entstehen
den Amtspflichten durch Anwendung der in den §§ 688 ff., 
278, 282 BGB. ausgeprägten und in der Rspr. hierzu ent
wickelten Rechtsgedanken zu bestimmen seien. In diesem 
letzten Punkte übrigens wird seine Auffassung in RGZ. 
137, 153 (155) =  JW. 1932, 361610 — zurückgehend auf 
RGZ. 120, 67 (69 und 74, 342 (343) — hinsichtlich des in 
§ 282 BGB. enthaltenen Rechtsgedankens gebilligt.

Der Meinungsstreit hat seine Bedeutung, weil der An
spruch aus dem öffentlich-rechtlichen Verwahrungsverhält
nis dem Berechtigten günstiger ist als der Staatshaftungs
anspruch aus Art. 131 WeimVerf. (der heute, soweit das 
Reich für Amtspflichtverletzungen von Justizbeamten ein
zustehen hat, aus der VO. v. 3. Mai 1935 [RGBl. I, 587J 
herzuleiten ist). So besteht der öffentlich-rechtliche An
spruch nicht nur hilfsweise (§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB.), geht 
bei Versäumung eines Rechtsmittels nicht unbedingt ver
loren (§ 839 Abs. 3), hängt bei Ausländern nicht von Ver
bürgung der Gegenseitigkeit ab (§ 7 RHaftG. v. 22. Mai 
1910 [RGBl. 798]) und unterliegt nicht der kurzen Verjäh
rung nach § 852 BGB. (vgl. das auch im folgenden mehr
fach angezogene RGUrt. I I I  1/35 v. 24. Sept. 1935, in ver
schiedenen Auszügen abgedruckt JW. 1936, 383»; Höchst- 
RRspr. 1936 Nr. 188; DRZ. 1935 Nr. 658; SeuffArch. 90 
Nr. 22; RVerwBl. 1936, 257).

Aus der von ihm dargestellten Entwicklung der Rspr. 
gewinnt v o n  A r n s w a l d t  die Überzeugung, daß die 
Gerichte den Staat aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung 
nur deshalb und nur dort für verantwortlich erachtet haben, 
weil und wo eine Haftung für ein auf hoheitsrechtlichem 
Gebiet liegendes schadenstiftendes Beamtenversehen nach 
der jeweiligen Rechtslage anders nicht zu begründen war. 
Er folgert daraus, daß für einen selbständigen Ersatzan
spruch aus einem öffentlich-rechtlichen Verwahrungsver
hältnis kein Raum mehr sei, seitdem Art. 131 WeimVerf. 
dem Geschädigten allgemein einen im Rechtsweg verfolg
baren Ersatzanspruch gebe, und sucht die Richtigkeit die
ses Satzes durch eine Zusammenstellung einschlägiger 
neuerer Entscheidungen zu beweisen. Diese Beweisführung 
ermangelt jedoch der Überzeugungskraft. Als Art. 131 ge
schaffen wurde, lag bereits eine jahrzehntelange, feste, 
zwar nicht einheitlich begründete und fast ausnahmslos 
noch in überkommenen zivilistischen Anschauungen sich 
bewegende, aber im Ziel klare Rspr. vor, laut welcher der
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Staat nach eigenen Rechtsregeln für Verlust oder Beschä
digung beschlagnahmter Sachen dem Berechtigten einzu
stehen hat. Wenn diese Haftung hätte beseitigt und durch 
die dem Geschädigten weniger günstige Regelung in 
Art. 131 hätte ersetzt werden sollen, wäre ein Ausspruch 
hierüber in der genannten Vorschrift erforderlich gewesen. 
Daran fehlt es. Durch Art. 131 ist lediglich die nach § 839 
BGB. einen Beamten treffende Verantwortung für eine bei 
Ausübung öffentlicher Gewalt begangene Amtspflichtver
letzung von Reichs wegen dem Staat oder der Körperschaft 
auferlegt worden, in deren Dienst der Beamte steht (RGZ. 
102,166 [170]). Dagegen ist dort über eine schon anderweit 
begründete Verantwortlichkeit des Staates nichts bestimmt. 
Die Entstehungsgeschichte der Vorschrift gibt denn auch 
keinen Anhalt dafür, daß mit ihr der bisher geltende Rechts
zustand auf dem Gebiet derartiger öffentlich-rechtlicher 
Verwahrungsverhältnisse geändert werden sollte (Verhand
lungen der verfassunggebenden deutschen Nationalver
sammlung Bd. 328, S. 1637-1641). Dieses Gebiet hebt sich 
aus dem größeren Kreis der Staatsverantwortung für 
Amtspflichtverletzungen deutlich ab. Die Vergleichung 
(nicht: Gleichsetzung) mit einer Verwahrung des täglichen 
Lebens ist durchaus sinnfällig. Deshalb ist an der Auffas
sung festzuhalten, daß — zunächst dem sachlichen Recht 
nach ■— neben der in Art. 131 geordneten Staatshaftung 
eine selbständig zu begründende Verantwortung des Staates 
auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Verwahrungsverhalt- 
nisses bestehen kann. Hiergegen hat auch die Rev., die ledig
lich die Verfolgbarkeit eines so erwachsenden Anspruches 
im ordentlichen Rechtsweg in Abrede stellt, nichts vorge-

br^ClM it der Klarstellung, daß das durch amtliche Inge- 
wahrsamnahme entstehende Rechtsverhältnis frischen ^ 'n  
Staat und dem Betroffenen lediglich öffentlichen Rech s- 
regeln unterliegt, ist über die Zulässigkeit des Rechts
weges für einen Anspruch auf Schadloshaltung wegen ver
schuldeter Unmöglichkeit ,der Rückgabe noch ™c d* 
scheidendes gesagt. Denn im § 13 GVG., der von der z,u 
Lässigkeit des Rechtsweges handelt, ist keineswegs be
stimmt daß vor die ordentlichen Gerichte außer den (dem 

Rprht /ugehörenden) Strafsachen nur burger-
K Ä T «  (im

r ,eri f f , n ä r U . "  ¡h TVorschrift hat> ^  . ,. g ^  ¡m Verhältnis zwischen
Es ff 1 und ’Verwaltung die Zuständigkeit zur Entscheidung 
von RecWsstrei^keiten aller Art weder 
in erster Reihe gcoidne wer Gesetzgeber einen sehr
Reichsjustizgesetze (1877) fand d jn| elnen deutschen
unubersichthchen Rechtszustand Rückwirkung,
Staaten vor. Wegen der unvcu , Verwaltung
welche die Abgrenzung/def r in zeL n  Bundesstaaten und 
auf die innere Verfassung der ein verzichtete derdas in ihnen geltende Recht haben mußte, verzmmeie^a^
Reichsgesetzgeber darauf, einen g ,. A  setzte statt 
gediehen Rechtsstreitigkeiten 0rL s  weil und
dessen diesen Begriff als ^ " “ Verschiedenheit in den ein- 
wie er ihn ungeachtet seiner V c« _  sei es im ge- 
zelnen Reichsgebieten überall gesetznen ( _  berdts 
schriebenen, sei es im ungeschr d jg bestehende
»fixiert“ vorfand. Demnach J ^ i  tung m t vollem Be- Qrenze zwischen Justiz und Verwaltung
dacht aufrechterhalten. , nnri, verläuft

Diese Grenze verlief nun Y^fkrkeiten aus bürgerlich- 
sie heute so, daß alle Rechtsstrei g . n Gerichte
rechtlichen Tatbeständen vor ¡^-rechtlichen Tat-
und alle Rechtsstreitigkeiten aus oder Verwaltungs
beständen vor Verwaltungsbeh htsstreitigkeiten sind 
gerichte gehören. Burgerlicĵ  trechts und privatrecht-
solche über Rechtsfolgen des I ‘ | ^ sen zueinander, 
bch ist ein Rechtsverhältnis d e r öffent.
soweit es nicht von ihrer £ beeinflußt wird. Öffent-
bchen Gemeinwesen unrni der einzeine Volks-
bch-rechtlich ist das Verhal nis. n m Gewalt des
genösse kraft seiner Unterwerfung un^ 0emeinschaft) u 
Staates (oder einer sonstige Trägern oder den derdjeser öffentliche,i Gewalt oder ih.en^ „ g ------------- -

:h den Interessen der VoUsgein renzziehung außer 
1 muß für die hier vorzunehmencie

Betracht bleiben, da anderenfalls der vom Gesetz selber ge
zogene Trennungsstrich verwischt werden würde ( J o 
n a s - P o h l e ,  16. Aufl., Vorbem. vor § 1 II).

Der im vorstehenden umschriebene Begriff der bürger
lichen Rechtsstreitigkeit ist dem Wesen der Sache entnom
men und gibt ein „materielles“  Unterscheidungsmerkmal. 
In diesem Sinne wird der Begriff auch im § 13 GVG. ge
faßt. Daneben gibt es den Begriff der bürgerlichen Rechts
streitigkeit im „formellen“  Sinne (Justizsache, Zivilprozeß
sache). Darunter fallen erstens die bürgerlichen Rechts
streitigkeiten in materiellem Sinne, soweit sie nicht trotz 
ihrer privatrechtlichen Natur durch Reichs- oder Landes
gesetz den ordentlichen Gerichten entzogen und in ein 
Verwaltungsverfahren verwiesen sind, und zweitens die
jenigen Rechtsstreitigkeiten, für die unerachtet der öffent
lich-rechtlichen Natur des anspruchsbegründenden Tatbe
standes nach geltendem Reichs- oder Landesrecht der 
ordentliche Rechtsweg eröffnet ist. Von diesem formellen 
Begriff geht § 71 GVG. aus, da er zu den bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten auch Prozeßsachen über Ansprüche 
rechnet, die wie die auf Grund des RBeamtG. gegen den 
Reichsfiskus erhobenen Ansprüche zweifellos nicht bürger
liche Rechtsstreitigkeiten in materiellem Sinne sind. Die 
Vorschrift im § 13 GVG. enthält insofern keine erschöp
fende Zuständigkeitsabgrenzung, als sie über die soge
nannten „bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kraft Zuwei
sung“  völlig schweigt. Ferner g ilt die Vorschrift erst in 
zweiter Linie. Nur wenn das geltende Reichs- oder Lan
desrecht auf die Frage nach Zulässigkeit des Rechtsweges 
im Einzelfall weder eine bejahende noch eine verneinende 
Antwort gibt, ist auf die Rechtsnatur des anspruchbegrün
denden Tatbestandes zurückzugehen und je nachdem, ob 
er als bürgerlich-rechtlch oder öffentlich-rechtlich zu er
kennen ist, die Zulässigkeit des Rechtsweges zu bejahen 
oder zu verneinen.

Bei der danach gebotenen Entscheidung ist in jedem 
Fall die Rechtslage zur Zeit des Schlusses der mündlichen 
Verhandlung maßgebend, auf die das Urteil ergeht (RGZ. 
146, 244 [246] =  JW. 1935, 14897). M ithin kommt es, wenn 
erst aus der Natur des anspruchbegründenden Rechtsver
hältnisses die Lösung zu gewinnen ist, auf die in dem ge
nannten Zeitpunkt zutreffende Beurteilung an; ob das 
Rechtsverhältnis dem bürgerlichen oder dem öffentlichen 
Recht angehört, ist unzweifelhaft von der Rechtsauffassung 
der Gegenwart und nicht von derjenigen des Jahres 1877 
her zu bestimmen. Ebenso ist, wenn schon das positive 
Reichs- oder Landesrecht eine gewisse Norm oder eine 
sonstige Unterlage für die Entscheidung gibt, das bei Ab
gabe der Entscheidung geltende Recht anzuwenden. Da
gegen bleibt, wenn insofern keine Änderung der Rechts
lage gegenüber derjenigen des Jahres 1877 festzustellen ist, 
einem Anspruch, der zu jener Zeit im Rechtswege verfolg
bar gewesen wäre, heute nicht deshalb der Rechtsweg ver
schlossen, weil inzwischen die Anschauung von der bür
gerlich-rechtlichen Natur des zugrunde liegenden Rechts
verhältnisses verlassen worden ist. Eine einmal geschaffene 
Rechtsordnung verliert nicht schon dadurch ihre Geltung, 
daß die Rechtsanschauung, aus der sie erwuchs, sich im 
Lauf der Zeiten gewandelt hat. Ein solcher Wandel kann 
ein die Rechtslage änderndes Eingreifen des Gesetzgebers 
hervorrufen, auch unter Voraussetzungen, die hier indessen 
nicht gegeben sind, zur Bildung entgegenstehenden Ge
wohnheitsrechtes führen. Selbst ohne Rechtsänderung kön
nen ferner die Gerichte einer Änderung der Rechtsan
schauung bei Anwendung sogenannter Generalklauseln 
Rechnung tragen. Auch das kommt hier nicht in Betracht. 
Jenseits dieser Grenzen aber ändern sich mit den Rechts
anschauungen nicht ohne weiteres die Rechtseinrichtungen. 
Diese behalten vielmehr, wie es ohne Gefährdung der 
Rechtssicherheit auch nicht wohl anders sein könnte, über 
den Wechsel stets wandelbarer Rechtsansichten hinaus ihre 
Geltung solange, bis an ihre Stelle im Wege geschriebener 
oder ungeschriebener Rechtssetzung eine neue Rechtsein
richtung tritt

Es ist im Grunde nur ein Anwendungsfall dieses allge
meingültigen Satzes, daß das RG. seit dem Urteil RGZ 92 
310 in ständiger Rspr. zu den bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten im formellen Sinn diejenigen Streitsachen o-erechnet 
hat, die — ohne Rücksicht auf die nach heutiger Rechts 
anschauung öffentlich-rechtliche Natur des anspnichbe- 
grundenden Rechtsverhältnisses -  nach dem bei Verkün

187



1490 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

düng des GVG. geltenden Rechtszustand von den ordent
lichen Gerichten entschieden werden sollten, und daß es 
hiervon nur abgegangen ist, wenn einem im Einzelfall ein
greifenden jüngeren Reichs- oder Landesgesetz der Aus
schluß des Rechtsweges zu entnehmen war (RGZ. 93, 201 
[203]; 106, 177 [179]; 111, 211 [213]; 112, 221 [222]; 129, 
287 [288] =  JW. 1931, 1 1 9 4 RGZ. 130, 313 [317] =  JW. 
1932, 241). Nachdem einmal erkannt war, daß § 13 GVG. 
nur vorbehaltlich einer entgegenstehenden Ordnung die 
Grenze zwischen Justiz und Verwaltung nach einem ma
teriellen Unterscheidungsmerkmal (bürgerlich-rechtliche 
Natur des Anspruchs) gezogen wissen w ill, ließ sich der 
Schluß nicht abweisen, daß alle Streitsachen, für die nach 
dem Rechtszustand des Jahres 1877 der Rechtsweg zuge
lassen war, ohne Rücksicht auf einen Wandel in der An
schauung über die Abgrenzung zwischen öffentlichem und 
privatem Recht bis zu abweichender gesetzlicher Regelung 
den ordentlichen Gerichten belassen bleiben sollten. So 
gesehen ergibt die bezeichnete Rspr. durchaus nichts Regel
widriges. „Historisch“  wie der von ihr geprägte Begriff 
der bürgerlichen Rechtsstreitigkeit im formellen Sinne ist 
jedes Rechtsgebilde, das durch gesetzliche „Fixierung“  ein 
vom Fortbestand der formenden Rechtsanschauung unab
hängiges Dasein erlangt hat. Nur scheint die Kennzeich
nung des aufgestellten Begriffes als eines historischen ge
legentlich zu der irrigen Vorstellung geführt zu haben, 
als solle für das Urteil über das (erst in zweiter Lime 
entscheidende) Wesen einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit 
in m a t e r i e l l e m  Sinne die Rechtsanschauung einer 
längst verflossenen Zeit maßgebend sein. Wie zur Klar
stellung nochmals hervorgehoben werden mag, ist ge
schichtlich zu verstehen nur der Begriff der bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeit im formellen Sinn; dieser umfaßt außer 
den nach der gegenwärtigen R e c h t s a n s c h a u u n g  
zu bestimmenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten im 
materiellen Sinn auch solche Streitsachen, die unabhängig 
von der rechtlichen Natur des anspruchbegründenden 
Rechtsverhältnisses nach der gegenwärtigen R e c h t s 
l a g e  vor die ordentlichen Gerichte gehören, und diese 
Rechtslage ist, wenn sie sich seitdem nicht geändert hat, 
noch diejenige des Jahres 1877. Das ist im Grundsatz von 
dem erk. Senat erst jüngst wieder durch das zum Abdruck 
in SeuffArch. gelangende Urt. v. 23. Jan. 1941, V 62/40: 
DR. 1941, 131731 ausdrücklich bestätigt worden. Die Rev. 
ir r t  also, wenn sie dieses Urteil für ihre abweichende Auf
fassung verwerten zu können glaubt.

An der bisherigen Rspr., die u.a. von J o n a s - P o h l e  
(a. a. O.) gebilligt w ird, ist auch gegenüber den von der 
Rev. vorgebrachten Bedenken festzuhalten. Die im Schrift
tum ( S c h e l c h e r ,  ErgHeft zu FischersZ. 50, 1; H o f 
a c k e r :  ArchZivPr. 118, 281) geübte K ritik  aus den Jahren 
1919/20 steht noch unter dem Einfluß der staatsrechtlichen 
Lehre von der Gewaltenteilung, die schließlich die drei 
Gewalten (Gesetzgebung, Verwaltung, Justiz) zu eigen
ständigen, hier und da die Dinge gewissermaßen vom 
Stande der eigenen Hausmacht aus betrachtenden staat
lichen Machtbereichen werden ließ. Heute ermöglicht der 
Wandel der Staatsverfassung, der jene drei Gewalten wie
der zu bloßen Funktionsbereichen der Führungsgewalt 
werden ließ (vgl. hierzu I p s e n ,  „Politik und Justiz“ ,
S. 200 ff.), die Zuständigkeitsfrage mehr vom Mittelpunkt 
der Staatsgewalt aus zu würdigen. Im übrigen mag diese 
K ritik , soweit sie sich gegen die Anwendung der darge
stellten Rechtsgrundsätze in einigen älteren Entscheidungen 
wendet, Beachtliches enthalten; die Rechtsgrundsätze selbst 
werden dadurch nicht erschüttert. Bleibt doch im Zweifel, 
ob zwischen der Auffassung S c h e l c h e r s I S . 49/52) und 
der von ihm abgelehnten Entscheidung RGZ. 92, 310 im 
Grunde überhaupt eine wesentliche Meinungsverschieden
heit besteht. Denn auf die zur Zeit der Entscheidung gel
tende R e c h t s l a g e  ist auch nach der reichsgerichtlichen 
Rspr. abzustellen.

Weil dem so ist, kämpft auch die Rev. gegen einen 
Rechtssatz an, der vom RG. nicht aufgestellt ist. Daß die 
Zulässigkeit des Rechtswegs sich für alle Zeiten nach dem 
Stand des Jahres 1877 bestimmen solle, ist vom RG., soviel 
ersichtlich, niemals ausgesprochen worden. Schon das 
grundlegende Urteil RGZ. 92, 310 verweist (S. 314) auf die 
Rechtslage bei Verkündung des GVG. o d e r  eines in Be
tracht kommenden späteren Gesetzes. In gleicher Weise 
wird z. B. in RGZ. 106, 177 (179) einem späteren Sonder

gesetz der Vorrang vor dem Rechtszustand des Jahres 1877 
gewahrt, und dahin geht die ebenda angezogene ständige 
Rspr. namentlich des III.ZivSen. des RG. O t t o  M a y e r ,  
auf dessen Meinung in der 2. Auflage seines Lehrbuches des 
Verwaltungsrechtes die Rev. sich beruft, lehnt dort (Bd. I,
S. 180) freilich den historischen Begriff der bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeit für die Zeit nach dem Inkraftreten des 
BGB. ab, jedoch mit dem Zusatz, daß der Gesetzgeber sich 
aufraffen und den obdachlos gewordenen öffentlich-recht
lichen Sachen ihren Platz anweisen müsse. Danach teilte 
O t t o  M a y e r  die vom RG. vertretene Auffassung, daß 
ein Wechsel der Anschauung über die Grenze zwischen 
öffentlichem und privatem Recht eine nunmehr als öffent
lich-rechtlich erkannte Streitsache nicht ohne weiteres dem 
ihr bislang geöffnet gewesenen Rechtsweg entziehe, son
dern daß es hier einer gesetzgeberischen Maßnahme be
dürfe. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß in der dritten 
und letzten Auflage des bezeichneten Werkes (1924) von 
der dort (Bd. I, S. 175) des näheren zustimmend gewür
digten Rspr. des RG. zu § 13 GVG. zusammenfassend ge
sagt wird, daß mit ihr „die Sache wohlgeordnet sei, wie 
einerseits das Bedürfnis des Lebens und andererseits die 
geistige Durchdringung des Verwaltungsrechtes es ver
lange . Auf die Meinung dieses Rechtslehrers kann sich 
also die Rev. nicht wohl berufen.

Die Rev. macht sich die Ausführungen W e i g e r t s 
(a. a. O.) zu eigen, daß innerer Grund für die Zulassung 
des Rechtsweges bei Verletzung einer staatlichen Obhuts
pflicht das offensichtliche Bestreben der Gerichte gewesen 
sei, ein Übergreifen der Staatsgewalt über die zweckbe
stimmten Grenzen zu verhindern und den Einzelnen nicht 
ohne Rechtsschutz gegenüber der Staatsgewalt zu lassen. 
Die Rev. findet darin typische Gesichtspunkte aus der Zeit 
des liberalistisch-individualistischen Staates, die vor dem 
nationalsozialistischen Staats- und Rechtsdenken nicht be
stehen könnten. Dieser Einwand trifft wohl eine heute als 
rechtsirrig erkennbare Überdehnung des historischen Be
griffs der bürgerlichen Rechtsstreitigkeit, kann aber nicht 
zur Aufgabe der Begriffsbestimmung selber führen. Es ist 
nicht zu leugnen, daß in einzelnen, zumeist älteren Ent
scheidungen der Gerichte die Zulässigkeit des Rechts
weges unter Zuhilfenahme von Erwägungen begründet 
worden ist, die einer späteren Nachprüfung nicht stand
gehalten haben. Dahin gehören Erwägungen, daß vermö
gensrechtliche Ansprüche begrifflich auf dem Gebiet des 
Privatrechts lägen (RGZ. 57, 350 [353]) oder daß auch bei 
Verletzung öffentlich-rechtlicher Pflichten grundsätzlich 
die ordentlichen Gerichte zur Entscheidung berufen seien 
(RGZ. 144, 15 [19] =  JW. 1934, 13467 und 1906 “) oder end
lich, daß gegen eine Verwaltungsmaßnahme stets ein ge
ordnetes Rechtsschutzverfahren gegeben sein müsse (vgl. 
die in RGZ. 154, 167 [180] =  JW. 1937, 1704 ‘ mitgeteilte 
Entsch. des KG.). Rechtssätze dieser A rt sind inzwischen 
ausdrücklich aufgegeben worden (RGZ. 102, 246 [249]; 
154, 167 [180] =  JW. 1937, 17044; RGZ. 154, 201 [207] =  
JW. 1937, 204823). Dagegen ist der historische Begriff der 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeit unmittelbar dem aus der 
amtlichen Begründung erschlossenen Inhalt des Gesetzes 
selber (§ 13 GVG.) entnommen worden, und es würde der 
Richtigkeit dieser Begriffsbestimmung wie den bei An
wendung im Einzelfall zu gewinnenden Ergebnissen nicht 
abträglich sein, wenn der gesetzgeberische Wille jener Zeit 
einer damals und auch später noch vorhandenen Grund
einstellung der Gerichte, wie W e i g e r t  sie annimmt, ent
gegengekommen sein sollte. Richtungweisend bei Hand
habung der Gerichtsgewalt ist jedenfalls heute nicht mehr 
eine innere, der Erforschung unzugängliche Grundeinstel
lung dieser Art, sondern die aus der Rechtslage mit dar
stellbarer und nachzuprüfender Begründung gewonnene 
Überzeugung, daß bis zu abweichender gesetzlicher Ord
nung das 1877 vorhandene Gebiet der ordentlichen Ge
richtsbarkeit allein durch einen Wandel in der Anschauung 
über die Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem 
Recht nicht verkleinert werden sollte. Demgemäß wendet 
sich die Entscheidung RGZ. 111, 211 (215) auch nur da
gegen, daß ein bislang des Rechtsschutzes durch die ordent
lichen Gerichte teilhaftiger Anspruch o h n e  e i n e  Ä n 
d e r u n g  d e r  G e s e t z  geb  u n g dem Rechtsschutz ent
zogen sein solle.

Daß im nationalsozialistischen Staat die Belange des 
Einzelnen hinter denen der Allgemeinheit zurückzutreten
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haben trifft zu, besagt aber nichts darüber, wann der 
F?nzelne zur Wahrung seiner Interessen, soweit sie noch 
schutzwürdig sind, den Rechtsweg und wann er den Ver
waltungsweg zu beschreiten hat. Da heute, wie bereits er
wähnt ^ jedes Rechtsverhältnis nach den Belangen der 
Volksgemeinschaft auszurichten ist, haben und nehmen 
auch die ordentlichen Gerichte häufig Anlaß, diese Belange, 
die freilich nicht mit fiskalischen Interessen gleichzusetzen 
sind, gegenüber eigennützigen Bestrebungen Einzelner in 
Schutz zu nehmen. Die von der Rev. angezogenen Entschei
dungen des III. ZivSen. des RG. v. 16. März 1937, III 102/36 
und III 125/36: JW. 1937, 2301 25 I und II (vgl. auch RGZ. 
154, 193 =  JW. 1937, 2303«) bejahen auf Grund neuer 
Rechtsanschauung die früher verneinte Frage, ob die Nach
prüfung der Rechtmäßigkeit einer nur aus Wichtigem 
Grunde statthaften Kündigung, d. h. eines rechtsgestalten
den Verwaltungsaktes, durch den mit einem ve™9»™s' 
rechtlichen Anspruch des betroffenen Beamten befaßten 
ordentlichen Richter landesr oder ortsgesezhcha g - 
schlossen werden könne. Bei diesen Entscheidungen ] 
delte es sich also um eine nach öffenthchemi Recht zui be 
antwortende Vorfrage eines krait ausdruckhcher Gesetzes 
Vorschrift (Art. 129 Abs. 1 Satz 4 WeimVerf.) in den Rechts 
weg verwiesenen Anspruchs und damit ium die
vorliegenden nicht vergleichbaren ,Ta* e s‘and- Auch die

Ä  betonte E Ä i S K i t A -

ständjgei^^bnvaltungsstelien'JeichtM a«nif zuverlässiger

Ä < »  werden kan,jttls » ¿ “ o S . ^ r s t 'S i 
hin ferner stehenden ¡n Bdracht kommenden
liegt die Sach.e.,an^  e’it sie sich überhaupt noch aufhellenVerhältnisse sind, soweit s ^ s ic n u  ^  ^  ^
lassen, aus dem Vortrag ”  k ( wie dem Bekl. selber, 
faßten Qer>ĉ en„eb̂ nnS5  * ch nicht ab von der Wertung 
Die Entscheidung 8 Tatumstände, sondern von der 
irgendwelcher unwägbare { liegenden Tatbestandes, 
rechtlichen Beurteilur «  fest!>ege durch dje Fesfstd. 
Nicht zu ersehen ist, inwiefern Beamte des Bekl. ein
lung, daß gegen bestimi ^  f  in eine schiefe Lage 
Schuldvorwurf nicht z u e j e ^  Rey {ür zustandlg
gekommen sein soll. A -.„börden würden, wenn man 
erachteten Justizverwa g- diesem Punkt vermutlich 
der Einlassung des Bekl. Jo gt, 1 ohne damit jedes
zu keiner anderen Beurje.lmig gelang £n ^  können. 
denkbare Beamtenverseh Prüfung, ob ein Rechts-

Hiernach bedarf es nur noc» ae ^  dem Rechtszustand 
streit von der Art des g lic h e n  Rechtsstreitigkeiten
des Jahres 1877 zu den . A  d auch inzwischen nicht 
(im formellen Sinne) ge Rechtszustandes (im Gegen- 
durch eine Änderung d auung über die Natur des
satz zur Änderung der „  , ,  verhäftnisses) dem Rechts
anspruchbegründenden Recj?. d(?n Rechtsweg ausschhe-
weg entzogen worden ist- 7Wgiten zu beginnen, nicht 
ßende Norm ist, um mit ¡ne jhn ausdrücklich er-
vorhanden. Andererseits bejahen ist aber eine
öffnende Gesetzesbestimmung, zu. 1 Rechtsstreitigkeiten
stillschweigende Zuweisung . .» stillschweigende Z - 
an die ordentlichen Oench • 226 [228/290 und
Weisung ist möghch (vg * . • Streitigkeiten, d*e "
kommt häufig vor. Für' “ ^ Recht zugehörig erka” nA ß”Ä  
zwischen als dem öffentlich für vermögensrechth
und zwar vornehmlich g ere-ibt sich die ZulassiA, 
Ansprüche gegen den F'sk s, f uwendenden Vorschriften 
des Rechtswegs aus der m “ e" htsauffassung, wie sie durcn
zum Ausdruck gelangten Reckts ständiger Rechtsubung 
AualomifKr zu erschließen oder au Daß bei VerAusdruck oder an ständigerAuslegung zu erschließen odei au Daß bei Ver-
■u erkennen ist (J o n a s gcßadensersatzansprüche wege
<Undung des GVG. ^ i t R h  oder gerichtlich beschlag

(W e i g e r t und ferner ^ P, tjonsgerichte in Kass , 
äie Urteile der OberappeHatlon

den und Berlin aus den Jahren 1847, 1851 und 1871 zu ver
weisen, die abgedruckt sind in SeuffArch. 3 Nr. 327; 5, 
Nr. 135 und 26 Nr. 34. Gegenteilige Entscheidungen aus 
jener Zeit liegen nicht vor. Danach galt im Jahre 1877 
in weiten Teilen des damaligen Reichsgebietes und na
mentlich in Preußen kraft einer auf innerer Rechtsüber
zeugung beruhenden gleichmäßigen Übung von langer 
Dauer ein Rechtssatz des Inhalts, daß in derartigen Scha
densfällen gegenüber dem Staat bei den ordentlichen Ge
richten Recht gesucht werden könne. Dieser auf Gewohn
heitsrecht gegründete Rechtszustand ist bei Schaffung des 
§ 13 GVG. aufrechterhalten und seitdem nicht geändert 
worden. Er g ilt deshalb auch heute noch.

Richtig ist, daß dem Kl., wenn ihm der Rechtsschutz der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit versagt wäre, immer noch 
die Dienstaufsichtsbeschwerde zu Gebote stünde. Bei der 
bestehenden Rechtslage ist dies indessen ebensowenig ein 
Grund, die Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges zu 
v e r n e i n e n ,  wie umgekehrt die Tatsache, daß eben n u r  
eine solche Beschw. und kein verwaltungsgerichtliches 
oder gleichgeartetes Verfahren bliebe, für sich allein zur 
B e j a h u n g  führen könnte. Über letzteres ist unter Hin
weis auf RGZ. 154, 167 (180) =  JW. 1937, 1704« das Er
forderliche bereits gesagt. Immerhin ist das Fehlen eines 
anderen geordneten Rechtsschutzverfahrens in Fällen, in 
denen seit langer Zeit in fester Rspr. die Zulässigkeit des 
Rechtsweges angenommen wurde, ein Anzeichen dafür, 
daß der Gesetzgeber, der inzwischen auf anderen Rechts
gebieten nicht selten den Rechtsweg ausdrücklich ausge
schlossen oder die Bindung der Gerichte an Entscheidun
gen der Verwaltungsbehörden bestimmt hat, den Rechts
weg für Ansprüche von der A rt des vorliegenden weiter 
für gegeben erachtet. Dies g ilt um so mehr, als ein Recht
suchender auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde nur da be
schränkt zu sein pflegt, wo es sich um reine Billigkeits
oder Ermessensentscheidungen handelt (RGZ. 146, 257 
[261] =  JW. 1935, 12354), wie sie hier, wo um ein Recht 
auf Entschädigung wegen schuldhafter Eigentumsverlet
zung gestritten wird, unzweifelhaft nicht in Frage stehen.

III. Die von Amts wegen gebotene Nachprüfung des an
gefochtenen Urteils auf richtige Anwendung des sach
lichen Rechts erweist keinen den Urteilstatbestand gefähr
denden Rechtsfehler.

1. Ob der erhobene Anspruch in der Person des Kl. be
gründet ist, hat das BG. mit Recht nach zwei Richtungen 
hin geprüft. Einmal steht in Frage, ob das durch die Be
schlagnahme begründete öffentlich-rechtliche Verwahrungs
verhältnis dem Kl. gegenüber bestand. Zum anderen war 
zu untersuchen, ob die im Lauf des Rechtsstreits vollzogene 
Abtretung den Kl. an der unveränderten Weiterverfolgung 
des Klageanspruchs hindert.

a) Die erste Fragestellung ergibt sich aus der Tatsache, 
daß die Beschlagnahmeverfügung sich nicht gegen den Kl. 
persönlich, sondern gegen den Bäckermeister M. richtete. 
Der Bekl. hat daraus gefolgert, daß er aus dem durch die 
Beschlagnahme begründeten, „nach den Vorschriften über 
den Verwahrungsvertrag“  zu beurteilenden Rechtsverhält
nis doch nicht dem Kl. hafte. Denn solchenfalls würde, so 
hat er ausgeführt, der Kl. vermöge einer gegen den Be
sitzer M. gerichteten B e s c h l a g n a h m e  seiner Habe 
besser stehen, als wenn M. sie v e r t r a g l i c  h in Ver
wahrung gegeben hätte, da er aus einem von M. abge
schlossenen Verwahrungsvertrag unzweifelhaft keinen 
Anspruch erheben könnte. Eine Besserstellung des Kl. sei 
aber nicht der Sinn der vom BG. angewendeten Rechts
sätze über eine durch staatshoheitliche Ingewahrsamnahme 
begründete Obhutspflicht. -  Dieser Rechtsauffassung des 
Bekl ist das BG. mit Recht nicht gefolgt. Die ältere Rechts- 
anschauunc, daß die durch eine Beschlagnahme begrün
deten Rechtsbeziehungen des Betroffenen zum Staat ver
traglicher oder vertragsähnlicher A rt seien, ist seit langem 
überwunden und darf auch die Entscheidung darüber nicht 
mehr beeinflussen, wem auf Grund dieser Rechtsbeziehun- 
aen ein Ersatzanspruch (im Gegensatz zu einem Heraus
gabeanspruch; vgl. RG. III 1/35) erwächst. Zugrunde liegt 
dem vom BG. bejahten Haftungstatbestand die oben be
reits berührte Erwägung, daß eine Beschlagnahme die in 
der Privatrechtsordnung begründeten Rechte an den be
schlagnahmten Sachen bestehen läßt und, weil es sich bei 
ihr um eine vorläufige Maßnahme handelt, den Staat und 
seine Organe verpflichtet, durch sorgsame Behandlung die
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nach Erledigung des Zweckes der Beschlagnahme dem
nächst etwa zu verfügende Rückgabe an die Berechtigten 
in unversehrtem Zustand zu gewährleisten. Zu den Rech
ten, auf deren Erhaltung — vorbehaltlich entgegenstehen
der, im Streitfall aber nicht mehr in Betracht kommender 
öffentlicher Belange — danach Rücksicht zu nehmen ist, 
o-ehört in jedem Falle und vornehmlich das Eigentum. Frei
lich vermitteln die neben einer Beschlagnahme gewöhnlich 
einhergehenden amtlichen Erhebungen der zuständigen 
Behörde nicht immer eine sichere Kenntnis, wem die be
schlagnahmten Sachen gehören. Deshalb w ird der Staat 
in der Regel durch Herausgabe an denjenigen entlastet, in 
dessen Gewahrsam sich die Sache bei der Beschlagnahme 
befand. Ohne dessen Zustimmung ist die zuständige Be
hörde im allgemeinen nicht einmal befugt, die Sache an 
einen anderen, und sei es die das Eigentum daran in An
spruch nehmende Person, herauszugeben. Es ist nicht Auf
gabe einer Strafverfolgungsbehörde, den Besitzstand an 
einer durch Beschlagnahme vorübergehend in ihren amt
lichen Machtbereich gelangten Sache unter den Beteiligten 
zu ordnen. Das haben die Beteiligten unter sich auszu
machen und dazu erforderlichenfalls die Zivilgerichte an
zurufen ( G ü n d e l - H a r t u n g ,  19. Aufl., zu § 111 StPO.; 
vgl. ferner die AV. des RJM. betr. Richtlinien für das 
Strafverfahren v. 13. April und 7. Aug. 1935 Nr. 103 105). 
Ein Sonderfall ist nach § 111 StPO, dann gegeben, wenn 
es sich um Gegenstände handelt, die durch eine strafbare 
Handlung dem Verletzten entzogen worden sind. So lag 
die Sache hier nicht. Grundsätzlich war demnach der 
Bekl. auch dem Kl. gegenüber befugt, die beschlagnahmten 
Wertsachen an V. M. herauszugeben. Ob anders zu ent
scheiden wäre, wenn die Staatsanwaltschaft in Ra., wie 
der Kl. behauptet, das BG. aber nicht festgestellt hat, dem 
Kl. in Anerkennung seiner Eigentumsrechte die Heraus
gabe an ihn zuvor zugesagt haben sollte, kann unerörtert 
bleiben. Denn nach den Feststellungen des BG. sind die 
Sachen auch an V. M. nicht herausgegeben worden, son
dern auf eine heute nicht mehr aufklärbare Weise ohne 
Zutun des Kl. oder seines Beauftragten in Unrechte Hände 
geraten. Bei dieser Sachlage kann der Bekl. eine E r s a t z -  
p f l i c h t  gegenüber dem Kl. nicht deshalb ablehnen, weil 
er sich durch H e r a u s g a b e  an M. hätte befreien kön
nen. Die Frage, wer zum Rückempfang berechtigt gewesen 
wäre, hat sich mit der Feststellung erledigt, daß die Rück
gabe an irgendeinen Empfangsberechtigten unmöglich ge
worden ist. Die Rechtsfolge der Ersatzpflicht des Staates 
tr itt (bei sonst gegebenen Voraussetzungen) dem gegen
über ein, der durch den Verlust der Sachen geschädigt ist. 
Das ist der Kl. als Inhaber des Rechtes, auf dessen Erhal
tung bei Verwahrung der beschlagnahmten Sachen vor
nehmlich zu achten war. Er hat sein Eigentum verloren 
und bleibt, da er beiläufig auf die Vorschriften in den 
rr 989, 990, 992 BGB. einen Ersatzanspruch nicht gründen 
könnte (RG. III 1/35), auf die öffentlich-rechtliche Ersatz
pflicht des Bekl. angewiesen. Dagegen hat M. durch das 
Abhandenkommen der Sachen keine Rechte an diesen ein- 
o-ebüßt. Der Frage, ob er etwa durch auftragswidriges 
Verhalten dem Kl. ersatzpflichtig geworden ist und inso
fern ebenfalls einen Schaden erlitten hat, brauchte nicht 
nachgegangen zu werden. Denn damit wäre der Bekl. bis 
zu einer unstreitig nicht erfolgten Schadloshaltung des Kl. 
durch M. von seiner eigenen Verantwortung gegenüber 
dem ersteren nicht entlastet, und die Haftung aus öffentlich- 
rechtlicher Verwahrung besteht nicht gleich derjenigen 
aus Art. 131 WeimVerf. i. Verb. m. § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
erst in zweiter Reihe.

Die hier vertretene Rechtsauffassung ist in dem (aller
dings auf Art. 131 WeimVerf. gestützten, einen Anwen
dungsfall des § 111 StPO, betreffenden) Urteil RGZ. 108, 
249 (251) unter Verweisung auf das (ebenfalls in einer 
Staatshaftungssache ergangene) Urteil III 427/22 v. 4. Mai 
1923 für das Gebiet der staatlichen Verwahrungshaftung 
ausdrücklich anerkannt, auch in RGZ. 138, 40 (41) =  JW. 
1933, 330 1 beiläufig gebilligt worden. Das bereits erwähnte 
Urteil RG. III 1/35 ergibt keine andere rechtliche Würdi
gung. In dem dort entschiedenen Fall war die als Gewahr
samsinhaberin von der Beschlagnahme unmittelbar betrof
fene Partei, deren so begründetes Recht auf Rückgabe 
später durch Herausgabe der beschlagnahmten Sachen an 
einen Dritten verletzt worden war, zugleich deren Eigen
tümerin. Im Schrifttum äußert sich zustimmend S c h a c k :
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RVerwBl. 1935, 189 (193). Die anscheinend abweichende 
Entscheidung des PrOVG. (OVG. 74, 461) steht noch auf 
dem Boden der Anschauung von einem privatrechtlichen 
Verhältnis und ist aus dieser inzwischen überholten An
schauung zu erklären.

2. Das Recht der förmlichen Hinterlegung ist, wie das 
BG. zutreffend ausführt, für den Streitfall nicht von Be
lang. Die Wertsachen sind, soweit sie überhaupt hinter
legt waren, nicht durch Maßnahmen der Hinterlegungs
stelle dem Machtbereich der Staatsanwaltschaft entzogen, 
sondern dieser gerade „zwecks Aushändigung“  an den 
Berechtigten zurückgegeben worden. Rechtsgrund der Haf
tung des Bekl. ist die durch die Beschlagnahme begründete 
Pflicht zur Obhut über die in Verwahrung genommenen 
Sachen sowie die zu ihrem Verlust führende Verletzung 
dieser Pflicht. Der in der Rspr. des RG. vereinzelt vertre
tenen Meinung, daß dem durch die Beschlagnahme an der 
Obhut selber" verhinderten Eigentümer bei Verlust oder 
Beschädigung der Sache während des amtlichen Gewahr
sams ein an Verschulden nicht geknüpfter Ersatzanspruch 
zuzuerkennen sei (so — unter Heranziehung bürgerlich
rechtlicher Gesichtspunkte — RGZ. 104, 18 und III 570/25 
v. 12. Nov. 1926; unentschieden geblieben in RGZ. 105, 
338), kann jedenfalls für Fälle von der A rt des vorliegen
den nicht gefolgt werden. Ein vom Verschuldensnachweis 
unabhängiger Ersatzanspruch käme etwa in Betracht, wenn 
der Kl. durch die Beschlagnahme zur Aufopferung privater 
Rechte für das allgemeine Wohl genötigt worden wäre 
(§ 75 Einl. z. ALR.) oder wenn durch die Beschlagnahme 
rechtswidrig in sein Eigentum eingegriffen worden und 
er an einer nach den Regeln des bürgerlichen Rechts an 
sich zu begründenden Abwehrklage durch eine Sonder
bestimmung oder aus besonderen Rücksichten, namentlich 
solchen des Gemeinwohls, gehindert gewesen wäre (RGZ. 
155, 154 [156] =  JW. 1937, 25942»; RGZ. 159, 68 [71] =  
JW. 1939, 414 2»; RGZ. 159, 129 [135] =  DR. 1939, 37883 
und 743; RGZ. 162, 349 [359] =  DR. 1940, 79818; RG.: 
JW. 1938, 296928). Keiner dieser Fälle ist gegeben. Die 
Beschlagnahme als solche nahm dem Kl. nicht sein Eigen
tum. Sie war ferner rechtmäßig und schon nach ihrem 
Wesen als Staatshoheitsakt eine mit Rechtsbehelfen des 
Privatrechts im bürgerlichen Streitverfahren von vorn
herein nicht abzuwehrende Maßnahme. Auch hat nicht sie, 
sondern erst die Verletzung der aus ihr für den Staat sich 
ergebenden Obhutspflicht dem Kl. Schaden zugefügt. Da
für, daß in einem solchen Falle kraft öffentlichen Rechtes 
ohne Verschulden auf Ersatz gehaftet werde, gibt das be
reits genannte Urteil III 570/25 allein mit der Verweisung 
auf die ebenfalls schon erwähnten Entscheidungen RGZ. 
104, 18 und 105, 338 keinen ausreichenden Beleg. Bei Be
ratung des Entwurfs der StPO, hat der Kommissar des 
Bundesrats eine Haftung der Staatskasse für zufälligen 
Verlust der verwahrten Sache ausdrücklich verneint 
( H a h n ,  „Materialien“ , 2. Abt., S. 1825). Auch die allge
mein gebilligte Vergleichung des öffentlich-rechtlichen Ver
wahrungsverhältnisses mit einem bürgerlich-rechtlichen 
Verwahrungsvertrag, der (außer im Falle des Verzuges, 
§ 287 Satz 2 BGB.) keine Haftung des Verwahrers ohne 
Verschulden kennt, w ill zu der hier abgelehnten Meinung 
nicht stimmen.

Es kam also auf Verschulden der zuständigen Beamten 
an. Zugunsten des Kl. greift aber der in § 282 BGB. zum 
Ausdruck gelangte, auch dem öffentlichen Recht ange
hörende allgemeine Rechtsgedanke ein, wonach der Bekl. 
beweisen muß, daß die Unmöglichkeit der Rückgabe nicht 
die Folge eines von ihm zu vertretenden Umstandes ist 
(RG.: JW. 1934, 28422). Das BG. hat diesen Nachweis, ob
wohl es die Anforderungen an ihn mit Recht nicht streng 
bemessen hat (RGZ. 74, 342 [344]; 137, 153 [155] =  JW. 
1932, 3616 >»), für nicht geführt erachtet. Die dazu gegebene 
Begründung liegt auf Tatsachengebiet.

3. Auch bei Zurückweisung der sonstigen Verteidigung 
des Bekl. bleibt das angefochtene Urteil überall im Rah
men des geltenden Rechtes. Der zuerkannte Klageanspruch 
ist kein bürgerlich-rechtlicher Anspruch aus unerlaubter 
Handlung (§ 839 BGB.) und unterliegt mithin nicht der 
in § 852 BGB. vorgeschriebenen dreijährigen Verjährung 
(RG. II I  1/35). Auch enthält das hier einschlagende öffent
liche Recht keine dieser Vorschrift entsprechende Norm 
über eine kurzfristige Verjährung. Für den Klageanspruch 
g ilt die regelmäßige dreißigjährige Verjährungsfrist
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( F l e i n e r  S. 58). Verwirkung des Klageanspruchs schei
det schon deshalb aus, weil der Kl. festgestelltermaßen vor 
Aufhebung der Beschlagnahme sein Eigentum angemeldet 
und seitdem sein Recht auf Rückgabe oder Schadensersatz 
wiederholt geltend gemacht hat. Diese Feststellungen des 
BO. stehen endlich auch der Annahme eines mitursächlichen 
Mitverschuldens des Kl. an dem Verlust der Wertsachen 
(§ 254 BOB.) entgegen.

(RG., V. ZivSen., U. v. 10. März 1941, V 35/40.) [N.J

Anmerkung: Die Entsch. behandelt eine ganze Reihe 
wichtiger Fragen; es soll hier nur auf die im Mittel
punkt des Urteils stehende Frage der Zulässigkeit des 
Rechtswegs eingegangen werden.

1. Vor die Zivilgerichte gehören alle bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, für die nicht die Zuständigkeit der 
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte begrün
det ist (§ 13 OVO.). Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im 
engeren Sinne — oder wie die Entsch. sagt, im mate
riellen Sinne — sind alle Streitigkeiten über privatrecht
liche Verhältnisse. Aber nicht alle Streitigkeiten über 
privatrechtliche Verhältnisse sind von den Zivilgenchten 
zu entscheiden; ebenso sind die Zivilgerichte nicht auf 
die Entscheidung derartiger Streitigkeiten beschrankt. 
Die Gesetzgebung hat den Zivilgerichten eine Keine 
von Streitigkeiten zur Entscheidung zugewiesen, die nicht 
privatrechtliche Verhältnisse betreffen; auf der anderen 
Seite sind auch privatrechtliche Streitigkeiten der Zivit- 
gerichtsbarkeit entzogen und der Verwaltungsgerichts
barkeit übertragen worden. Der Kreis der von den 
ordentlichen Zivilgerichten zu entscheidenden Sachen, 
der Zivilprozeßsachen, ist demnach, wie die Entsch. aus
führt nicht materiell bestimmt, sondern formell zu um
grenzen. . ,

2 Eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit im engeren, mate
riellen Sinne, liegt dann vor, wenn Streitgegenstand eine 
Rechtsfolge des Privatrechts ist. Erkennungsmittel dafür, 
ob es sich um eine Rechtsfolge des Privatrechts oder 
des öffentlichen Rechts handelt, ist, ob die Rechtsfolge 
auf dem Eingriff hoheitlicher Gewalt beruht oder nicht. 
Die hoheitliche Gewalt kann die des Reiches, der Partei,

sehenden Ansicht, wonach e dfir auf dem Boden 
Beziehungen der 1 art, ‘5" n sind und die Parteien sich 
der Gleichordnung erwachse oder nicht (z. B.als gleichberechtigte gegenuberstehen oder v
RGZ. 153, 4, 6). » ppfhtsstreitigkeiten im ma-

3. Neben den burgerhehen Recht^ aucht für ejne Rejhe 
teriellen Sinne sind die Ziydge . _ zuständig) dje ihnen
öffentlich-rechtlicher Streitigkeit
besonders zugewiesen sind. .. . Streitigkeiten ista) Eine Reihe öffentl.ch-rech l cher̂  S tre .t j^
den Zivilgerichten aus d r u c k  7 uweisuhg). Hierher 
Prozeßsachen kraft ausdrücklich , fljchtverletzungen 
gehören z. B. die Ansprüche au anvertrauten öffent- 
\on  Beamten in Ausübung der ,y/ • y erf \ weiter z. B- 
liehen Gewalt (Art. 131 Abs. 1 recj,tliche Ansprüche
die Entscheidung über verrn g WeimVerf.); auch
der Beamten (Art. 129 Abs. 1 Satz ^  Zeif noch
die letztgenannte ^ustandigk, J ^ aRungSgerichts (§13 
trotz der Errichtung des Reich
Abs. 2 VO. v. 29. April 1941 tR9 BeL ]J/ Ch We i gen de 

bj Als möglich ist “ Streitigkeiten anzuerken-
Zuweisung öffenthch-rechth daß nur bürgerlich
e n ; denn § 13 GVG. besagt .™c^ ’at° rieIlen sinne durch 
rechtliche Rechtsstreitigkel entscheiden sind (J °uas_
die ordentlichen Gerichte n B3 vor § 1)- 1° Kber-
1 oh le ,  „ZPO “ , 16-AuH-, ^ ¿ ¿ ¡ ^ g e n  will das. vor- 
cinstimmung mit frühere stillschweigende Zuweisung
i'.cgende Urteil eine derar ®Lmen dje nach der zur Zeit
f,Ur alle Streitigkeiten annehmeh,enden Rechtsauffassung
des Erlasses des GVG. pntscheiden waren. Diese Auf- 
durch die Zivilgerichtet zu f"den (gegen diese Recht- 
lassung kann nicht gebl’*!f ulld Verwaltung“ -' DR. 193a,

“ “ “ “ des

Rechts“ : Ztschr. f. d. ges. Staatswissenschaft 98, 357; 
R u t k o w s k y :  RVerwBl. 1939, 375; Sc h ö n k e ,  „Z iv il
prozeßrecht“  S. 45 mit weiteren Nachweisen; für diese 
Rechtsprechung neuestens z. B. wieder Reuß:  DR. 1941, 
791). Ob eine stillschweigende Zuweisung vorliegt, ist 
vielmehr auf Grund des dem Gesamtinhalt der Regelung 
zu entnehmenden Willen des Gesetzes und auf Grund 
der heutigen Rechtsauffassung zu entscheiden; eine Rolle 
bei der hier vorzunehmenden Würdigung kann auch die 
zur Zeit des Erlasses des GVG. herrschende Rechts
auffassung spielen; maßgebend kann diese aber nicht 
sein. Für die gegenteilige Ansicht wird in der vorliegen
den Entsch. darauf hingewiesen, daß eine einmal ge
schaffene Rechtsordnung nicht schon dadurch ihre Gel
tung verliere, daß die Rechtsanschauung, aus der sie 
erwuchs, sich im Laufe der Zeiten gewandelt hat; es 
wird weiter ausgeführt, daß jenseits gewisser hier nicht 
in Betracht kommender Grenzen sich mit den Rechts
anschauungen nicht ohne weiteres die Rechtseinrich
tungen änderten. Demgegenüber muß darauf hingewiesen 
werden, daß es sich bei den Zivilprozeßsachen kraft ge
schichtlicher Überlieferung, bei den bürgerlichen Rechts
streitigkeiten kraft Herkommens nicht um eine gesetz
liche Rechtseinrichtung handelt, sondern um eine vom 
RG. im Wege der Auslegung gefundene Gruppe von 
Rechtsstreitigkeiten ( Hube r :  DR. 1935, 405). Diese Strei
tigkeiten sind zum Teil von der Rechtsprechung des RG. 
noch verhältnismäßig lange als privatrechtlich angesehen 
worden; erst als sich diese Auffassung nicht mehr halten 
ließ, ist der besondere Begriff der bürgerlichen Rechts
streitigkeiten kraft Herkommens entwickelt worden, um 
für diese Sachen den ordentlichen Rechtsweg offen
zuhalten (vgl. im einzelnen die Nachweise bei Jonas -  
P o h l e  a. a. O.). Es ist nicht einzusehen, warum diese 
durch Auslegung abgegrenzte Gruppe nicht neu durch 
Auslegung auf Grund der heutigen Rechtsauffassung 
sollte umgrenzt werden können (vgl. H u b e r :  DR. 1935, 
405). Wenn die Entsch. gegenüber der Kritik aus den 
Jahren 1919/20 bemerkt, diese Kritik stehe noch unter 
dem Einfluß der staatsrechtlichen Lehre von der Ge
waltenteilung, so kann dies gegenüber der Kritik von 
H u b e r  wohl nicht gesagt werden; leider setzt sich das 
Urteil'm it diesen neueren Arbeiten nicht auseinander.

4. Es kann zweifelhaft sein, ob nach der heutigen 
Rechtsauffassung im vorliegenden Falle eine stillschwei
gende Zuweisung anzunehmen ist. Ein Bedürfnis hierfür 
unter dem Gesichtspunkt, diese Sachen überhaupt durch 
die ordentlichen Gerichte entscheiden zu lassen, besteht 
nicht, da der Weg über Art. 131 WeimVerf. in den 
meisten Fällen zu dem gleichen Ergebnis führen wird.

Prof. Dr. S c h ö n k e ,  Freiburg i. Br.
*

34. RG. — §48 ArbGG. i. Verb. m. §276 ZPO. Hat 
das ArbG. sich für sachlich unzuständig erklärt und den 
Rechtsstreit an das AG. verwiesen, dann ist dieser Be
schluß mindestens insofern bindend, als damit die Zustän
digkeit des ArbG. ausgeschlossen ist; diese Bindung bleibt 
auch bei einer Weiterverweisung vom AG. an das LG. 
bestehen, so daß dieses unter keinen Umständen den 
Rechtsstreit an das ArbG. zurückverweisen darf, f )

Der Kl. hat auf Grund eines angeblichen Angestellten
verhältnisses beim ArbG. N. Klage auf Feststellung er
hoben, daß seine am 18. Mai 1940 erfolgte fristlose Ent
lassung unwirksam sei. Das ArbG. hat sich auf Grund 
der Annahme, daß ein Angestelltenverhältnis nicht vor
liege, durch Beschl. v. 20. Sept. 1940 für sachlich unzu
ständig erklärt und auf den vorsorglich gestellten Antrag 
des Kl. den Rechtsstreit gemäß § 48 ArbGG. i. Verb, mit 
§276 ZPO. an das AG. N. verwiesen. Dieses hat sich 
nach Anstellung von Ermittlungen über den Streitwert, 
weil dieser seine sachliche Zuständigkeit überstieg, durch 
Beschl. v. 30. Okt. 1940 ebenfalls für unzuständig erklärt 
und den Rechtsstreit entsprechend einem Anträge des Kl. 
an das LG. N. verwiesen. Der Kl. änderte nunmehr seinen 
Antrag dahin, daß er eine angemessene Vergütung für 
seine Tätigkeit und Schadensersatz wegen vorzeitiger Auf
kündigung des Rechtsverhältnisses verlangte. Auf Antrao- 
des Kk erklärte auch das LG. N. sich durch Beschl. vom 
13. Febr. 1941 für unzuständig und verwies den Rechts- 
streit zurück an das ArbG. N , weil in Wahrheit ein An-
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Spruch aus einem Angestelltenverhältnis vorliege und weil 
der Verweisungsbeschluß des ArbO. zwar iür das Au., 
nicht aber auch für das LG. bindend sei. Auf Anregung 
des ArbG. hat der Kl. nunmehr auf Grund des § 36 Nr. o 
ZPO. um Bestimmung des zuständigen Gerichts durch das 
RG. gebeten.

Die Zuständigkeit des RG. zur Bestimmung des für 
den Rechtsstreit zuständigen Gerichts ist in einem bau 
der vorl. A rt gegeben, weil sowohl das ArbG. N. als auch 
das ordentliche Gericht, und zwar das AG. ebenso wie 
das LG. N., sich für unzuständig erklärt haben und als im 
Instanzenzuge übergeordnetes Gericht nur das Ru. in Be
tracht kommt, bei dem das RArbG. als ein Teil desselben 
errichtet ist (vgl. J o n a s - P o h l e ,  §36 ZPO., Erl. V).

Auch die Voraussetzungen des § 36 Nr. 6 ZPO. liegen 
insofern vor, als verschiedene Gerichte, von denen eines 
für den Rechtsstreit zuständig ist, sich für sachlich un
zuständig erklärt haben, ohne daß die sachliche Berechti- 
gunc der Unzuständigkeitserklärungen einer Nachpruiung 
fm ^echtsmittelwege unterläge.

Gemäß §276 Abs. 2 Satz 3 ZPO. i. Verb, mit §48 
ArbGG. war der Beschluß des ArbG., durch den dieses 
sich für sachlich unzuständig erklärte und den Rechts
streit an das AG. N. verwies, zum mindesten insofern 
bindend, als damit die Zuständigkeit des ArbG. aus
geschlossen war. Diese Bindung blieb auch bei der an 
sich jedenfalls wirksamen Weiterverweisung des Rechts
streits an das LG. für dieses bestehen, so daß es den 
Rechtsstreit unter keinen Umständen an das ArbU. zu- 
rückverweisen durfte. Der Beschluß des LG. ist also ge- 
setzwidrig ergangen; ihm kann deshalb auch keine bin
dende Kraft zukommen. Daraus ergibt sich, daß das LG. 
zuständig geblieben ist, ohne daß die Frage, ob das ArbG. 
seine Unzuständigkeit mit Recht verneint hat, erneut nach
geprüft werden darf. Das LG. hat nunmehr den Rechts
streit auch insoweit sachlich zu entscheiden, als der An
spruch auf ein angebliches Angestelltenverhältnis gestutzt 
wird.

(RG., II. ZivSen., Beschl. v. 31. März 1941, II GB 26/41.)

Anmerkung: Der vorliegende Fall zeigt recht deutlich, 
daß ein Z u s t ä n d i g k e i t s s t r e i t  de r  G e r i c h t e  selu- 
unerwünschte Prozeßverschleppung zur Folge haben kann 
und daß die Verwirklichung des Grundsatzes möglichst 
rascher und einfacher Erledigung solcher Streitigkeiten 
dem Gesetzgeber bisher noch nicht gelungen ist. Der 
Rspr. fällt damit eine wenig dankbare Aufgabe zu. _

Das im vorl. Falle zuerst angerufene A r b e i t s 
g e r i c h t  in N. hat sich auf Grund der Vorschriften in 
s 48 ArbGG. und §276 ZPO. auf Antrag des Kl. für 
sachlich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das 
ordentliche Gericht, und zwar an das A m t s g e r i c h t  
am gleichen Orte verwiesen. Die Verweisung durfte nicht 
an das zuständige „ordentliche“  Gericht erfolgen, son
dern es mußte, wie es auch geschehen ist, an ein be
stimmtes AG. oder LG. verwiesen werden ( B a u m -  
bach  zu §276 Bern. 2B; J o n a s - P o h l e  zu §276 
Bern 1X2). Der Verweisungsbeschluß war, wie aus §2/6 
Abs. 2 Satz 2 ZPO. klar hervorgeht, hinsichtlich der sach
lichen Zuständigkeit für das AG. in N. bindend. Das AG. 
hätte nun zwar seine ö r t l i c h e  Zuständigkeit verneinen 
und demgemäß an ein anderes A m t s g e r i c h t  verwei
sen können; dagegen durfte es seine s a c h l i c h e  Zustän
digkeit nicht nochmals in Frage stellen, auch nicht auf 
Grund neuer Ermittlungen über den Streitwert, denn es 
war und blieb auf Grund des bindenden Beschlusses des 
ArbG. sachlich zuständig. Die Weiterverweisung an das 
übergeordnete L a n d g e r i c h t  war also unzulässig.

Ähnlich liegen die Dinge bei der Verweisung im Mahn
verfahren nach Widerspruch gegen den Zahlungsbefehl 
gemäß §697 ZPO.: hier hat das AG., wenn ein Anspruch 
geltend gemacht ist, der zur sachlichen Zuständigkeit der 
LG gehört, auf den vor Verhandlung zur Hauptsache ge
stellten Antrag e i n e r  P a r t e i  sich durch Beschluß für 
unzuständig ?u erklären und den Rechtsstreit an das 
übergeordnete LG. zu verweisen, und dann findet § 276 
Abs. 2 ZPO. Anwendung. Das bedeutet: derVerweisungs- 
beschluß ist unanfechtbar und bindet das LG., aber die 
Bindung erstreckt sich nur auf die s a c h l i c h e  Zustan-

digkeit, so daß das LG. in der Lage ist, wegen ö r t 
l i c h e r  Unzuständigkeit seinerseits an ein anderes LG. 
weiter zu verweisen, aber hier nur unter den Vorausset
zungen des §276, d. h. nur auf Antrag des K l ä g e r s  
und auf Grund mündlicher Verhandlung, sofern nicht 
gemäß § 7 EntlVO. v. 13. Mai 1924 mit Einverständnis 
der Parteien ohne solche entschieden wird (vgl. KG. Ul 
156/35 v. 10. Jan. 1936: JW. 1936, 1777).

Da im vorl. Fall bereits die Weiterverweisung vom 
AG. an das LG. gesetzwidrig war — es_ scheint mir nicht 
richtig, daß sie „an sich jedenfalls wirksam“  gewesen 
wäre —, so hätte es vielleicht näher gelegen, als zustän
diges Gericht nicht das LG., sondern das AG. in N. zu 
bestimmen. Indessen würde der Bestimmungsbeschluß 
auch dann unanfechtbar sein, wenn er nicht vom höchsten 
Gericht erlassen wäre (§37 Abs. 2 ZPO.), und selbstver
ständlich kann seine Rechtmäßigkeit von dem als zu
ständig bestimmten Gericht nach keiner Richtung hin 
nachgeprüft werden.

RA. Dr. W. O p p e r m a n n ,  Dresden.
*

** 35. RG. — § 114 ZPO. Eine (jüdische) Partei deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im Ausland lebt, kann, auch wenn 
ilir  eigenes Unvermögen unterstellt wird, das Armenrecht 
nicht beanspruchen, wenn sie die streitige Forderung an 
eine ausländische Handelsgesellschaft abgetreten, den Ge
genwert dafür empfangen hat und kein eigenes Interesse 
an der Forderung mehr darzutun vermag. Daß die Abtre
tung von der deutschen Devisenbehörde nicht genehmigt 
ist, ändert daran nichts.

Der nach seinen Angaben 1932 in die Schweiz ausge- 
wanderte Gesuchsteller C., Jude deutscher Staatsangehörig
keit, trägt vor, Inhaberin der Forderungen, die den Gegen
stand dieses Rechtsstreites bilden, sei seit dem 26. Juli 1933 
ausschließlich die Rensa S. A. in Lugano, er habe mit dieser 
Forderung nichts mehr zu tun.

Der Gesuchsteller hatte als RevKl. seine Gesuche um Ver- 
längerung der ihm gesetzten Fristen zum Nachweise der 
Einzahlung der gerichtlichen Prozeßgebühren sowie seine 
Gesuche um Aussetzung des Rechtsstreits vom 5. Aug. 1940 
und 19. Aug. 1940 damit begründet, daß es der R e n s a  
als Inhaberin der streitigen Ansprüche nicht möglich sei, 
die Prozeßgebühr rechtzeitig einzuzahlen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann nichts darauf an
kommen, ob die Abtretung der Forderung von C. an die 
Rensa wegen Fehlens der erforderlichen devisenrechtlichen 
Genehmigung im Inlande rechtsgültig ist oder nicht. C. 
und die Rensa haben ihren Wohnsitz bzw. Gesellschafts
sitz in der Schweiz. Sie betrachten und behandeln dort die 
Abtretung als voll wirksam vollzogen, wie sich aus den Er
klärungen beider und daraus ergibt, daß die Gegenleistung 
bewirkt ist. -  Danach ist es klar, daß auf die Armut des 
C. nichts ankommen kann. Nicht er, sondern die Rensa 
führt in Wahrheit als Inhaberin der Forderungen den 
Rechtsstreit. Es entsprach durchaus dieser Sachlage und 
stand in Widerspruch mit der nun von der Rensa be
haupteten vertraglichen Einschränkung ihrer Prozeß
kostenleistungspflicht, wenn die Rensa von der Einlegung 
der Rev. an bis zum 7. Dez. 1940 (Armenrechtsgesuch) es 
als selbstverständlich angesehen hat, daß die Prozeß
gebühreneinzahlung i h r obliege; mit i h r e r  Behinderung 
hat sie die zahlreichen Fristverlängerungsgesuche begrün
det und aus dieser Begründung bewilligt erhalten. Es geht 
nicht an, daß sie erst dann plötzlich das angebliche Un- 
vermögen des C. in den Vordergrund rücken w ill, als ihr 
weitere Fristverlängerungsgesuche keine Aussicht mehr 
zu bieten scheinen. .

„Die Hilfe, die der Staat den Armen1 (deutscher Staats
angehörigkeit, wie hinzuzufügen ist) »gewährt, ist ein Aus
fluß der Volksgemeinschaft“  (OLG. Köln: DR. 1941, 937 -). 
Es würde aber dem Wesen dieser Gemeinschaft wider
sprechen, wenn diese Hilfe gewährt würde, um der wahren 
Prozeßpartei und jedenfalls tatsächlich alleinigen, unbe
schränkten Inhaberin der im Rechtsstreit geltend gemachten 
Ansprüche, einer ausländischen Handelsgesellschaft, die 
kostenlose Führung des Rechtsstreits über diese Forderun
gen im Inlande zu ermöglichen. Ob diese Gesellschaft aus 
anderen Gründen, insbes. aus solchen, die sich aus dem 
Verhalten a u s l ä n d i s c h e r  Behörden ergeben, behin
dert ist, den Prozeßkostenvorschuß einzubezahlen, das hat

v
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mit der Bewilligung des Armenrechts an den Gesuchsteller 
C. nichts zu tun. Nach alledem kommt es nicht darauf an, 
ob der Gesuchsteller C. dem Gerichte nunmehr sein Unver
mögen zur Bestreitung der Prozeßkosten i.S. der §§ 114, 
118 Abs. 2 ZPO. dargetan hat. Auch dies wäre aber zu 
verneinen. Die Erklärungen, die der Gesuchsteller zu der 
im zweiten Absätze des Beschlusses vom 21. Jan. 1941 ent- 
ha enen Auflage abgegeben hat, besagen, daß er nicht 
willens oder nicht in der Lage ist, sein Unvermögen so 
nachzuweisen, wie es der Senat für erforderlich halt. Die 
Erklärungen, der Rensa (als der wahren Partei) vom 
\y/ 'ii j1 dl Js‘ hierzu vermögen dies nur zu bestätigen. 
W ill oder vermag aber ein im Ausland lebender deutscher 
Staatsangehöriger nicht, sein Unvermögen dem Gerichte 
entsprechend darzutun, so geht dies zu seinen Lasten. 
V i ^ m  ZivSen., Beschl. v. 29. April 1941, VII A^5/4°,

*
3 6 .  K G . -  I. § 118 a Z P O .; § 36 G K G . Vergleiche jm

Armenrechtsverfahren sind zwar im übrigen 
gebührenfrei. Übersteigt jedoch der Streitwert des uegen 
Standes des Vergleichs den Streitwert desjenigen m  
Spruchs, dessentwillen das Armenrecht nacbgesucn 
den ist, so erwächst die gerichtliche Vergleicbsge
§ 36 GKG. . . . ririife r

Dies gilt auch dann, wenn diesem Vergleich ei 
beitritt und Ansprüche des Dritten gegen eine de . 
Parteien oder einer der Prozeßparteien gegen

i u  fs*i.s z p o . E rt« r,  bd j» ta W |«  B ;;
reichung von Armenrechtsgesuch und ltijcj, ße-
walt, er beabsichtige, wie aus der Anlage e menr’echf, 
rufung einzulegen, und erbitte für diese da
so ist Berufung noch nicht eingelegt, sondern erst dann, 

chung B T ru fu n g ^ c h r j^ b fL r f  es ' ^ " n k h t  Doch

nügend klarer Erklärungen sich ergeben, zu Lasten

P>De'r' Kl. Ist der eh^cl,e V M
hat mit diesem w ie .^chhX verBag geschlossen. Mit der 
einen notariel en Unterhai s Vertrages gegenüber
Klage hat er die Abanderu g antragsgemäß
dem Bekl. J°achim begehrt Da^ AO. im  BekIg ¿klärt, 
erkannt. Mit Schriftsa .■ • Urtej| w,e aUs der Anlage
er beabsichtige, gegeni di U)ld beantrage, ihm für
ersichtlich, Berufung einzul g bewilligen. Gleich-
diese Berufung das Armen aubigte und einfachezeitig hat er Gerichtsabsc , begla“ Dig ^  ^  Senat 
Abschrift der Berufungsschnft beig T g n ten er.
sind dann im Armenrechteverfahren me Vergleich
schienen und ist zu gerichtlichem iroroi Unter.
geschlossen worden, durch beschränktem Umfange
haltsansprüche der Bekl. n vergleich sind fernerhin
anerkannt wurden. In die® u dem anderen Sohne
die Unterhaltsbeziehungen desKl. zu oem yergleichs
Christian geregelt worden.ar?ef en aufgehoben worden, 
sind zwischen den beiden Par nprichtskostenrechnung

Durch die jetzt angegri p ozeggebühr für das Be- 
hat der Kostenbeamte die vol le;cbsgebühr aus § 36
rufungsverfahren, ferner die g Ansatz gebracht undGKG. und den Vergleichsstempel in Ansatzes Hälfte
von dem Kl. und dem B e k l.•J ^K w e n d e t sich die Er
fordert. Gegen diese Kostenre » Kostenschuldner in
innerung des Bekl., s™ el . , der Ansicht, daß, da es 
Anspruch genommen wird. pnrecbtsverfahren gemäß 
sich um einen V e r g l e i c h s o w e i t  deli8118 a ZPO. handelt, Gebühre ^  nicht zu erheben
spruch des Bruders mit vei glichen ,
seien. , . ,  j „ r Frinnerung ist nicht

Der grundsätzliche Stan pun soweit sie den An-
zutreffend, wenngleicM ieErm m Erfo|g haben
satz gegen den bem. j
mußte. Ro-ebiihr für die Berlnst. an-

Was zunächst die Pr° f ß| berhaupt nicht entstanden 
langt int eine solche ■ crelegt. Vielmehr ist
Denn Berufung ist bisbj r Bewilligung des Armenrechts 
hur erst ein Antrag auf Bew“ *

opstellt worden, über welchen nicht befunden worden ist, 
weil die Parteien sich im Armenrechtsyerfahren verglichen 
haben Richtig ist zwar, daß zugleich mit dem Armen
rechtsgesuch ein Schriftsatz eingereicht worden ist welcher 
HnRerlich alle Erfordernisse der Berufungsschnft erfüllt. 
G lS w o h f  ist vorliegend eine Berufung noch nicht ein- 
S t  worden. Der Senat hat mehrfach in grundlegen
den Entscheidungen zu der Frage gleichzeitiger Einlegung 
von Klage und Armenrechtsgesuch Stellung genommen 
nnd dabei grundsätzlich daran festgehalten, daß in 
solchem Falle zugleich zwei selbständige Verfahren näm- 
fich das ordentliche Prozeßverfahren und das Armen- 
rpchtsverfahren, eingeleitet werden, so daß selbst bei 
Ablehnung des Armenrechtsgesuchs die gerichtliche Pro
zeßgebühr der Berufung gemäß §74 GKG. bereits er
wachsenist (Entsch. v. 2. Mai 1936: JW. 1936, 2581, und 
für o-leichzeitige Einreichung von Armenrechtsgesuch und 
A r r a S S S  Entsch. v. 28. Mai 1929 bei G a e d e k e ,  
KostRspr. 1938 Nr. 26). Eine Ausnahme hat diese Ent
scheidung nur dann zugelassen, wenn der Einreichende 
ausdrücklich und eindeutig erklärt, daß die Klageschrift 
nur als Anlage zum Armenrechtsgesuch gelten solle, und 
wenn ferner die Erklärung erkennen läßt, wie für den 
Fall der verschiedenen Möglichkeiten der Entscheidung 
über das Armenrechtsgesuch (Bewilligung, Ablehnung, 
teilweise Bewilligung) verfahren werden solle, insbesondere 
von welchem Augenblick ab die Klage selbständige Be
deutung erhalten und dementsprechend behandelt wer
den solle (ebenso z. B. auch OLG. Dresden v. 10. Aug. 
1936- M d. RRAK. 1936, 204; OLG. Köln v. 10. März 
1937" M. d. RRAK. 1937, 235; ferner OLG. Köln v. 4. April 
1939: DR. 1939, 794: „Im Interesse der Rechtssicherheit 
ist grundsätzlich daran festzuhalten, daß gleichzeitige 
Einreichung von Klage und Armenrechtsgesuch zwei ge
trennte Verfahren und entsprechende Gebühren entstehen 
läßt“ ). Daran hat der Senat auch bei späterer Nachprü
fung seines Standpunktes stets festhalten müssen.

Immerhin hat die Rspr. versucht, trotzdem den Bedürf
nissen und Gepflogenheiten der tatsächlichen Handhabung 
in der Praxis, welche im allgemeinen diesen Erforder
nissen nicht Rechnung trägt, entgegenzukommen. Des
halb hat der Senat seinen Standpunkt in der Folgezeit 
dahin gemildert, daß er auch eine Erklärung des E r 
reichenden, der Sachantrag solle erst nach Bewilligung 
des Armenrechts in den Geschäftsgang genommen wer
den als ausreichend erachtet und für diesen Fall zu
nächst nur die Einleitung des Armenrechtsverfahrens 
angenommen hat (Entsch. v. 11. Dez. 1937: JW. 1938 253). 
Allerdings hat der Senat stets betont, daß nur ausdrück
liche und eindeutige Erklärungen des Antragstellers, in 
welcher Reihenfolge das Gericht die Anträge behandeln 
solle beachtlich seien. Andernfalls bewendet es dabei, daß 
nebeneinander zwei selbständige Verfahren in Lauf ge
setzt werden (so zuletzt 20 W 167/41 v. 27. Jan. 1941 betr. 
Armenrechtsgesuch und einstweilige Anordnung aus §627 
ZPO., vorstehend abgedruckt).

Von diesem Erfordernis völliger Klarheit darüber, wann 
ein Sachantrag eingereicht und damit ein — nach den 
Vorschriften des GKG. gebührenpflichtiges — Sachver- 
fahren eingeleitet worden ist, kann aus Gründen der 
Rechtsklarheit nicht abgegangen werden. Der Zeitpunkt 
der Einreichung eines Antrages darf niemals zweifelhaft 
=ein und von irgendwelchen zweifelhaften Erwägungen 
abhäiigen. Vielmehr wird er grundsätzlich nur durch die 
tatsächliche Handlung des Einreichern; eines Schriftstücks 

die Partei bei Gericht bestimmt. Soll d.ese Hand- 
fung gfeicl wohl rechtlich nicht schon die Bedeutung des 
K le t z e n s  eines Verfahrens haben, so muß dies unter 
allen Umständen nach außen hin mit eindeutiger Klarheit 
? m Ausdruck gebracht werden. Andernfalls bestimmt 
allein der tatsächliche Vorgang auch seine verfahrens- 
und damit gebührenrechtliche Auswertung.

Die Verantwortung dafür, daß eine abweichende ver
fahrensrechtliche Behandlung eintritt, trägt ausschließlich 
die Partei, wenn sie eine solche Abweichung verlangt. 
Diese Verantwortung kann nicht auf das Gericht ab
gewälzt werden, indem diesem überlassen bleibt, die Maß
nahmen oder Erklärungen der Partei auf die Gefahr hin 
auszulegen, daß es damit dem wirklichen Willen der 
Partei nicht gerecht wird und einen als gestellt gewollten
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Sachantrag noch nicht als solchen ansieht und behandelt. 
Darauf hat der Senat bereits in seiner Entsch. v. 3. Mai 
1939 (DR. 1939, 1724) hingewiesen.

M it dieser selbstverständlichen Einschränkung erscheint 
es rechtlich vertretbar, j ede  Erklärung der antragstellen
den Partei als maßgebend genügen zu lassen, sofern sie 
nur eindeutig den Willen der Partei zum Ausdruck bringt, 
daß der Sachantrag lediglich als Anlage zum Armen
rechtsgesuch dienen und nur erst dieses Gesuch erläutern, 
für sich allein also noch nicht die Bedeutung eines Sach- 
antrages haben solle (so auch bereits OLG. Düsseldorf 
v. 21. April 1937: JW. 1937, 1424). So hat denn auch der 
Senat die Erklärung, den Sachantrag erst nach Bewilli
gung des Armenrechts in den Geschäftsgang zu nehmen, 
genügen lassen (Entsch. v. 11. Dez. 1937: JW. 1938, 253), 
dagegen der bloßen Voranstellung des Armenrechts
gesuchs in e i n e r  Eingabe keine Bedeutung beigemessen 
(Entsch. v. 27.Nov. 1936: JW. 1937, 260). In dem vom 
RG. (Entsch. v. 28. Nov. 1933, I I I 168/33 [veröffentlicht in 
„Die Kanzlei des Rechtswahrers“  1940 Folge 10 S. 77]) 
behandelten Fall war der Armenrechtsantrag „unter Be
zugnahme auf die beigefügte Klage“  gestellt worden. 
RG. hat hieraus gefolgert, daß dieser Vorgang nicht die 
Einreichung der Klageschrift zum Zwecke der Termins
bestimmung nach § 261 Abs. 1 ZPO., sondern nur be
deute, daß die Klageschrift eine bloße Anlage des Armen
rechtsgesuchs bilden und diesem als Begründung dienen 
sollte, wodurch dem Armenanwalt ermöglicht worden sei, 
von einer nochmaligen besonderen Begründung der 
Armenrechtsbitte abzusehen. Auch diese Entscheidung 
stellt es ausdrücklich auf den erkennbaren Willen des Kl. 
ab, der durch den Antrag auf Armenrechtsbewilligung 
die Zahlung der gerichtlichen Gebühren von sich ab
wenden wollte, so daß es eines besonderen Antrags be
durft hätte, wenn nach etwaiger Versagung des Armen
rechts Verhandlungstermin anberaumt werden sollte.

Danach erachtet der Senat nunmehr auch als ausreichend, 
wenn eine Partei unter gleichzeitiger Überreichung einer 
— an sich vollständigen, unterschriebenen — Berufungs
schrift erklärt, sie b e a b s i c h t i g e ,  w i e  aus de r  A n 
l a g e  e r s i c h t l i c h ,  Berufung einzulegen, und bitte 
für diese Berufung um das Armenrecht. Damit ist mit 
genügender Klarheit als Wille der Partei zum Ausdruck 
gebracht, daß sie eine Berufungsschrift noch nicht ein
reichen wolle, sondern dies erst beabsichtige, und zwar 
nur erst dann beabsichtige, wenn ihr dafür das Armen
recht bewilligt worden sei; zunächst stelle sie nur den 
Antrag auf Bewilligung des Armenrechts.

Die weiter sich ergebende Frage, wann denn solchen
falls die Berufung als eingereicht anzusehen ist, kann 
dann folgerichtig nur dahin beantwortet werden, daß 
dies der Zeitpunkt der Armenrechtsbewilligung, d. h. des 
Wirksamwerdens des Armenrechtsbeschlusses (dies ist 
das Aufgeben des Beschlusses zur Post zwecks Zustellung 
an den Anwalt bzw. Partei, vgl. Entsch. v. 7. Mai 1938: 
JW. 1938, 2043; RGZ. 156, 385 =  JW. 1937, 3045») ist 
(so auch OLG. Dresden v. 1. Nov. 1939: DR. 1940, 205). 
Einer nochmaligen Einreichung im Sinne einer körper
lichen Betätigung durch den Anwalt bedarf es also 
solchenfalls, wie der Senat bereits in seiner Entsch. vom
3. Mai 1939 (DR. 1939, 1724) ausgesprochen hat, nicht, 
sofern nur der Sachantrag bereits in einer seinen for
mellen Erfordernissen genügenden Form, vor allem vom 
Anwalt unterschrieben, vorliegt.

Folglich ist vorliegend, wo es zur Bewilligung des 
Armenrechts mit Rücksicht auf den vordem geschlossenen 
Vergleich nicht erst gekommen ist, keine Berufung ein- 

elegt und somit eine gerichtliche Prozeßgebühr für die 
erlnst. nicht entstanden. Insoweit ist also der Kosten

ansatz in der beanstandeten Gerichtskostenrechnung nicht 
gerechtfertigt.

II. Die Erinnerung wendet sich des weiteren gegen 
den Ansatz der g e r i c h t l i c h e n  V e r g l e i c h s g e b ü h r  
aus §36 GKG. m it der Begründung, ein Verfahren aus 
§ 118a ZPO. und somit auch ein Vergleichsschluß in 
diesem Verfahren sei gerichtsgebührenfrei. Das ist an 
sich zutreffend und vom Senat auch bereits anerkannt 
(Entsch. v. 16. März 1931 bei Ga e d e k e :  KostRspr. 1938 
Nr. 189, zustimmend Jonas:  JW. 1935, 2211 Anm.). Ins
besondere sind Vergleiche gemäß §118a ZPO. an sich

gebührenfrei (OLG. Darmstadt v. 8. Juni 1933: Höchst- 
RRspr. 1934 Nr. 126; Entsch. des Senats v. 21. Aug. 1936: 
JW. 1936, 2815), d. h. vom GKG. nicht mit einer be
sonderen Gebühr belegt. Damit ist jedoch noch keines
wegs gesagt, daß auch die Vergleichsgebühr des § 36 
GKG., welche nur erhoben wird, wenn und soweit der 
Vergleichsgegenstand den Streitgegenstand des Verfahrens 
selbst übersteigt, nicht erwachsen kann. Die Entscheidung 
darüber hängt, weil eine ausdrückliche Gebührenfreiheit 
insoweit nicht vom Gesetz vorgesehen ist, zunächst da
von ab, ob auf das Armenrechtsverfahren die Vor
schriften des DGKG. überhaupt anwendbar sind. Dies er
gibt sich bereits aus der Begründung der vorstehend an
geführten Entscheidungen, in denen anerkannt ist, daß 
das Armenrechtsverfahren — erster Instanz — zwar ge
bührenfrei, nicht aber auslagenfrei ist, vielmehr für die 
gerichtlichen Auslagen dieses Verfahrens der Gesuch
steller als Antragsteller der Instanz gemäß §77 GKG. 
haftet (so auch die weiteren Entsch. des Senats vom
5. Jan. 1935: JW. 1935, 1039; v. 10. Jan. 1940: DR. 1940, 
340; zu vgl. ferner die Zusammenstellung in JVBI. 1940, 
192, über die „Auslagen des Armenrechtsverfahrens“ ). 
§77 GKG. ist naturgemäß nur auf solche Verfahren an
wendbar, welche überhaupt den Vorschriften des GKG. 
unterliegen. Mag auch das Armenrechtsverfahren an sich 
kein Verfahren unter den Parteien sein, da es — unmittel
bar — nur bezweckt, den Anspruch einer Partei dem 
Staate gegenüber auf Bewilligung des Armenrechts zu 
verwirklichen, so ist es gleichwohl seiner äußeren Ein
reihung in die ZPO., seiner Struktur und seiner mittel
baren Zweckbestimmung nach doch eine vor die ordent
lichen Gerichte gehörige Rechtssache, auf welche die 
ZPO. und somit § 1 GKG. Anwendung finden. Dies ergibt 
sich weiter daraus: Auch die Armenrechtsbeschwerde 
unterliegt, wie niemals zweifelhaft gewesen ist, der Ge
bührenvorschrift des § 38 GKG.

Damit ist aber auch der Weg für die Anwendung des 
§36 GKG. auf in diesem Verfahren geschlossene Ver
gleiche eröffnet. Zwar bezieht sich § 36 nur auf Ver
gleiche, welche „in  einem Rechtsstreit“  geschlossen wer
den. Nach dem Dargelegten fallen aber auch Armen
rechtsverfahren unter den Begriff „Rechtsstreit“  in diesem 
Sinne. Denn es sind damit keine anderen Verfahren ge
meint, als sie auch in § 1 GKG., soweit darin die ZPO. 
in Bezug genommen ist, vorgesehen sind. Die gleiche 
Auffassung vertritt auch R i t t m a n n - W e n z ,  Anm. 2 zu 
§36: „alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit in 
ihnen ein Vergleich überhaupt möglich ist, auch in den 
an sich selbständigen Verfahren, für die keine Gebühr 
bestimmt ist“ . Dazu gehören auch die Armenrechtsver
fahren. Wenn trotzdem R i t t m a n n - W e n z  — ebenso 
auch OLG. Jena v. 15. Jan. 1935: JW. 1935, 10-48' -  die 
Anwendbarkeit des §36 auf Vergleiche aus §118a ZPO. 
überhaupt verneinen, also den Vergleich auch dann und 
insoweit gebührenfrei lassen wollen, als ein Anspruch 
des Gegners oder eines Dritten, der nicht Partei ist, mit 
einbezogen und verglichen wird, so erscheint das mit der 
vordem gegebenen Begründung nicht vereinbar. Denn in
dem das Gesetz dieses an sich nur der Bewilligung des 
Armenrechts, also noch nicht der Erledigung des streiti
gen Anspruchs selbst, dienende Verfahren zur vergleichs
weisen Erledigung des Anspruchs selbst zur Verfügung 
stellt, stempelt es mindestens insoweit dieses Verfahren 
zu einem solchen zwischen den Parteien, in welchem die 
Möglichkeit des Abschlusses eines gerichtlichen Ver
gleichs gegeben ist.

Diese — als einzige im Armenrechtsverfahren erster 
Instanz in Frage kommende — Gebühr, die aber ebenso 
im Armenrechtsverfahren höherer Instanz Anwendung 
findet, bietet wenigstens einen gewissen Ausgleich für 
die dem Gericht durch den Vergleichsschluß in vollstreck
barem Titel auferlegte Verantwortung (so G a e d e k e ,  
„Vergleiche im Armenrechtsverfahren nach § 118 a ZPO.“ : 
JW. 1935, 2865). Es ist auch nicht zu ersehen, welch 
innerer Grund für eine völlige Gebührentreiheit in den 
genannten Fällen sprechen könnte, in denen die Parteien 

as Armenrechtsverfahren dazu benutzen, um nicht nur 
en ursprünglichen und eigentlich streitigen Anspruch, 

zu dessen Erledigung das Verfahren in Gang gesetzt wor
den ist, sondern darüber hinaus irgendwelche weiteren
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Ansprüche zwischen sich zu regeln. Vor allem würde 
die Gefahr geradezu mißbräuchlicher Ausnutzung auf 
dem Rücken der Reichskasse naheliegen Es erscheint 
daher rechtlich nur folgerichtig, auf dieses Verfahren 
ebenso wie die §§77 und 38 GKG. auch den §36 da
selbst anzuwenden (so auch bereits Gaedek e  a. a. O.; 
ferner OLG. Frankfurt: JW. 1926 2589 welches aus
drücklich die Anwendbarkeit des §36 nur deshalb ver
neint, weil nach dem damaligen Sachverhalt der Streit
gegenstand des Verfahrens nicht überstiegen wurde).

,f7s kon" te sich mithin nur fragen, wann die Voraus-setzung, daß der Wert des Vergiejchsgegenstandes den
* des' Streitgegenstandes übersteigt, bei einem
Armenrechtsverfahren geschlossenen Vergleich vorhegt. 
Jedes Armenrechtsverfahren bezweckt die Bewilligung 
des Armenrechts für einen bestimmten Anspruch. Solange 
also der dann geschlossene Vergleich nur über «oi 
Anspruch sich verhält, sind die Voraussetzungen des s 
nicht erfüllt. Wohl aber dann, wenn weitere Anspruc

nachgesucht worden ist, in dem Vergleich ihre Erledig g 
finden, desgleichen wenn Ansprüche der Gegeni ? >  
welche im Verfahren über die Bewilligung des Armen 
rechts der antragstellenden Partei ebenfalls nicht zur J- 
örterung stehen, in den Vergleich mit einbezogen weraen, 
jedenfalls dann, wenn sie nicht lediglich einr 
(z. B. Aufrechnung) geltend gemacht werden.

Handelt es sich um die Mitbeteiligung ««es ami Kecnrs 
streit selbst nicht beteiligten Dritten am Vergleich, so i 
zu unterscheiden: Der bloße Eintritt e,nes nesamt- 
einem gerichtlichen Vergleich (z. B. als Burg > • e
Schuldner) bedeutet für sich allein noch kemĉ feJ S noch 
Ausdehnung des Streitgegenstandes und 
keinen Fall des §36 GKG. (Entsch. des Senats v. zJ .uk i  
1 9 3 7  bei G a e d l k e  Nr. 167). Wohl aber tr itt eine Er-

« s j S i ä Ä S  sr s» s 'l
I s t

Ansprüche brider^ dann in ¿ ^ manz„ s| tnJ * den gericht- 

Vergleich, soweit er über « n. Antragsteller der
sich erstreckt, beteiligt is , durch den Beitritt des
Instanz. Insoweit ist .d^nA„traiystellerhaftung hinsichtlich
Dritten auch für ihn ein „ begründet worden
der Vergleichsgebuhr aus § • Erst dann also,
(Entsch v. 4. März 1939: DR. ¡1 meiner Entsch. v. 5, Jul 
wenn, wie der Senat fern , Qrjtte durch Beitritt 
1940, 20 Wa 73/40, betont hat, der^L ^  jn irgendaner 
zu den Vereinbarungen des S Inhalt und Um-
Form aktiv beteiligt, kf "  ^  daraus eine Kostenhaf- 
fang seiner Erklärungen für ihn aar
tung erwachsen. n+ranstellerhaftung hält derAn dieser besonderen Antragsteu ^  K u b i s c h  in
Senat auch gegenüber den. lten Entsch. (DR. 1939, 
der Anmerkung zu der letzte Frage, in welchem
671) fest. Die dabei mitaufgewortene^ | ühr mithaften 
Umfange der Dritte für d̂ / f c? S f k e i t  dahin, daß 
solle, beantwortet sich ohi - js über den Rahmen 
naturgemäß eine solche H a f t u : stellerhaftung hinaus 
der auch sonst begründeten -„.h ie rfü r maßgeblichen
in Frage kommen kann. Na 3478/40 v. 6. Jan* 194 )
Grundsatz (zu vgl. zuletzt 20 W  3 4 ^  0erichtsko8te»
kann der Antragsteller der In g r Beteiligung heran 
stets nur nach Maßgabe s .]t naturgemäß auch
gezogen werden. Dieser G aus §36 GK •
für die Heranziehung zur S  ,

Daraus ergibt sich hier tdtaeaaes. Unterhaltsanspruch 
, Der Vergleich geht, Ä  gung bringt, nicht über den 
des Bekl. Joachim zur Erledigung kom[1]t also eine Ver
Streitgegenstand hinâ SQ^ 0  nicht in Frage. J^Hschen
« t t e l S S U e r g l e f c h  die P g 5 2  Christian

dieser letztere,.
heu einbezogen w orden jn  Vergleichsgegenstand den

ist

K  als Antragsteller der ganzen Instanz als auch der 
SOhn Chätfan als insoweit besonderer Antragsteller des 
Vergleichsverfahrens. Dagegen ist der Bekl. Joachim an 
di«em Teil des Vergleichs nicht beteiligt kann also zur 
Mithaft wegen der Vergleichsgebühr, welche seine An
brüche nicht betrifft, nicht herangezogen werden, selbst 
dann nicht, wenn etwa ohne den gleichzeitigen Ver- 
srieichsschluß über beide Ansprüche bezüglich seines 
Unterhaltsanspruchs es nicht zu einem Vergleich ge-

k0 KamranusWeargibt sich, daß der Kostenansatz hinsichtlich 
Hpr Prozeßgebühr für die Berlnst. schlechthin, ferner der 
Kostenansatz hinsichtlich der Vergleichsgebühr gegen den 
Bekl foachim unbegründet ist, so daß dessen Erinnerung 
in vollem Umfange Erfolg haben mußte.

(KG , 20. ZivSen., Beschl. v. 14. Febr. 1941, 20 Wa 11/41.)
Anmerkung: I. M it der 1. Entsch. (20 W  167/41) kann 

man sich nicht befreunden. An sich ist gegen denselben 
Ausgangspunkt, wie man ihn auch allgemein bei gleich
zeitiger Einreichung von Armenrechtsgesuch und Sach- 
antragen nimmt und nehmen muß, nämlich gegen eine 
a u s d r ü c k l i c h e  Erklärung des Einreichenden über die 
Reihenfolge der Behandlung seiner Anträge nichts zu 
caizen. Ich selbst habe diesen Standpunkt in meiner Be
sprechung einer früheren Entsch. des KG. (v. 2. Mai 1936: 
IW 1936, 2581) für berechtigt erklärt. Ich habe damals 
gesagt, eine ausdrückliche Erklärung des Einreichenden 
sei unbedingtes Erfordernis, sie sichere den Einreichen
den und das Gericht.

Andererseits habe ich damals schon betont, es sei diese 
Frage ein Problem, für das keine Patentlösung gefunden 
sei und die verfahrensrechtliche Konstruktion beruhe auf 
der übereinstimmenden tatsächlichen Handhabung des 
Einreichenden und des Gerichts, an sich ein juristisches 
Novum, sanktioniert durch ein unmittelbares praktisches 
Bedürfnis. Diesen Satz, besser diese Erkenntnis, möchte 
ich auch heute voranstellen. M it der rein rechtlichen 
Konstruktion allein, so notwendig sie ist, kommt man 
nicht zum Ziele. Es ist tatsächlich hier der oberste Ge
sichtspunkt, unter dem man zu entscheiden hat, das 
praktische Bedürfnis. Dieses läßt m. E. aber sehr wohl 
eine unterschiedliche rechtliche Behandlung der verschie
denen Kategorien von Fällen zu und gestattet oder viel
leicht gebietet sogar deshalb, bei Anordnungen aus §627 
ZPO. eine entgegenkommendere Beurteilung in anderen 
Arten von Fällen.

Sicherlich sind die Bedenken des KG. berechtigt, daß 
in Fällen der Eilbedürftigkeit das Gericht bei der Aus
legung des Willens des Einreichenden fehlgreifen und 
deswegen eine Sachentscheidung unterlassen könnte, ob
wohl eine solche a u f j ed en  F a l l ,  auch bei Ablehnung 
des Armenrechts, gewünscht wurde. Aber spielt denn 
dieser Gesichtspunkt bei Fällen aus §627 ZPO. wirklich 
eine Rolle? Das KG. erkennt ja selbst an, daß solche 
Anordnungen in aller Regel nicht eilbedürftig sind. Das 
stimmt auch. Eine wirklich dringliche Anordnung ist 
kaum denkbar, wäre jedenfalls eine absolute Ausnahme
entscheidung. Damit entfällt aber die Gefahr, zum Nach
teil eines der Ehegatten die Sachentscheidung zu ver
zögern und damit offenbar doch das Hauptargument des 
KG., aus welchen es seine stärksten Bedenken herleitet

Auf der anderen Seite sind im Armenrecht geführte 
Ehesachen erfahrungsgemäß weitaus in der Mehrzahl. Es 
versteht sich deshalb von selbst, daß in allen diesen 
Fällen die arme Partei auch die Anträge aus §627 ZPO. 
nur als vom Armenrecht gedeckt stellen will. Selbst wo 
das einmal nicht ausdrücklich gesagt wird kann man 
sicher sein, daß es nur übersehen worden ist. Man kann 
also in Armensachen ohne weiteres den Willen der im 
Armenrecht streitenden Ehegatten unterstellen, auch die 
einstweiligen Anordnungen aus §627 ZPO. (sie verursachen 
ja besondere Kosten!) auch nur im Armenrecht stellen 
zu wollen. Diese allgemeine Erfahrung darf m. E. sehr 
wohl zur Gewinnung eines richtigen Ausgangspunktes 
und damit eines befriedigenden Ergebnisses zugrunde ge
legt werden. Es ist keine Unterstellung, die man vor
nimmt, keine Vermutung, keine bloße Annahme, sondern 
das Ergebnis praktischer Erfahrung, also eine Erfahrungs-

188



1498 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

tatsache, welche der rechtlichen Beurteilung einen festen 
Halt gibt. Macht man sich das einmal klar, so scheint es 
mir nicht schwer zu sein, jedenfalls irgendwelchen durch
greifenden rechtlichen Bedenken nicht zu begegnen, wenti 
man für die besondere Kategorie der Anordnungen aus 
§627 ZPO. folgendes sagt: bei ihnen bedarf es bei gleich
zeitiger Einreichung solchen Antrags und eines Armen
rechtsgesuchs keiner ausdrücklichen Erklärung dahin, über 
die einstweilige Anordnung erst nach Bewilligung des 
Armenrechts zu befinden. Dies ist vielmehr ganz generell 
der Wille des Einreichenden. Er liegt allein schon in der 
Tatsache des gleichzeitigen Einreicher beider Anträge.

So kommt man zwangslos zu einem einfachen und 
klaren und wohl auch allein befriedigenden Ergebnis.

II. Zu der Entsch. 20 Wa 11/41, welche sich mit der 
gleichen grundsätzlichen Frage befaßt, bleibt noch folgen
des zu sagen: Es ist zu begrüßen, daß das KO. sich der 
(bisher wohl kaum bekannten) Entsch. des RQ. vom 
28. Nov. 1933 angeschlossen hat. Diese behandelt den Fall 
gleichzeitiger Einreichung von Armenrechtsgesuch und 
Berufung. Sicherlich kann man diese Fälle nicht mit dem
selben Maß messen wie die Anordnungen aus § 627 
ZPO. Denn es steht mehr auf dem Spiele, nämlich unter 
Umständen die Versäumung der Rechtsmittelfrist und 
damit der Verlust des Rechtsmittels. Hier ist es durchaus 
gerechtfertigt, eine a u s d r ü c k l i c h e  Erklärung — und 
zwar eine klare, nicht erst noch auslegungsbedürftige Er
klärung — darüber zu verlangen, wie der Einreichende 
seine Anträge behandelt wissen will, vor allem natürlich 
darüber, ob die Rechtsmittelschrift bereits eine solche 
sein soll, d. h. ob das Rechtsmittel nun schon eingelegt 
ist, oder ob sie nur die Begründung des Armenrechts
gesuchs, dessen Anlage, darstellen soll. Was für Rechts
mittelschriften gilt, muß man wegen der besonderen 
Folgen einer Klageeinreichung auch für die Klage ver
langen. Hier muß also der einreichende Anwalt sich 
darüber schlüssig machen, wie er verfahren will, ob die 
besondere Sachlage bereits die Einreichung der Klage, 
die Einlegung des Rechtsmittels, verlangt oder aus irgend
welchen Gründen geboten erscheinen läßt, oder ob mit 
dem Sachantrag bis zur Entscheidung über das Armen
recht gewartet werden kann. Je nachdem hat er seine 
Erklärungen abzugeben. Es ist zweifellos richtig, die 
Verantwortung hierfür kann ihm das Gericht nicht ab
nehmen, diese muß er allein tragen. Nur er kann ja die 
Sachlage nach allen Gesichtspuhkten übersehen.

Dann ist es aber auch richtig: die Gefahr unzutreffen
der Auslegung einer vielleicht nicht genügend klaren Er
klärung des Anwalts (der Partei) trägt der Einreichende 
und kann sich nicht darüber beschweren, wenn seine 
eigentliche Absicht falsch verstanden worden ist.

Die weitere Konsequenz ist sicherlich die, daß der An
walt nach Bewilligung des Armenrechts nicht noch einmal 
körperlich den Vorgang des Einreichens des Sachantrages 
zu wiederholen braucht. Er wird nunmehr als solcher in 
den Geschäftsgang genommen und löst nunmehr erst alle 
Folgen der Einreichung aus.

III. Zu der Frage der Gebührenpflichtigkeit von Ver
gleichen im Armenrechtsverfahren, soweit der Streitwert 
des Vergleichsgegenstandes den Streitwert des Anspruchs 
übersteigt, wegen dessen das Armenrecht nachgesucht 
worden ist, möchte ich kurz nur folgendes sagen: Gegen 
die rechtliche Konstruktion des KG. mit dem Ergebnis, 
daß §36 GKG. anwendbar ist, ließen sich vielleicht Be
denken erheben. Man könnte sehr wohl aus der Tendenz 
des § 118 a ZPO. herleiten, daß diese Vergleichsmöglich
keit auf jede nur mögliche Weise, also auch durch ge- 
bühfenrechtliche Begünstigung gefördert werden muß. 
Hat man Zweifel, ob die geltenden Gebührenbestimmun
gen das zulassen oder etwa hindernd entgegenstehen, 
dann bleibt m. E. nichts übrig als eine, sei es auch nur 
klarstellende, Anordnung des Gesetzgebers, daß Ver
gleiche im Armenrechtsverfahren stets gebührenfrei sind 
und § 36 GKG. auf sie nicht anwendbar ist. Ich glaube 
auch nicht, daß damit der Gerichtskasse eine wirkliche 
Einnahmequelle entgeht. Ob man die Fälle des Beitritts 
eines Dritten etwa davon ausnehmen will und diese wie
der dem §36 GKG. unterwerfen will, ist eine Frage, die 
immerhin erörtert werden könnte.

RA. K u b i s c h ,  Lübben i. Spreew.

** 37. RG. — §§ 232 Abs. 2, 233, 237 ZPO. Die Partei ist 
durch unabwendbaren Zufall am Erscheinen im Termin 
verhindert, wenn im Anwaltsprozeß ihr Prozeßbevoll
mächtigter, ohne daß sie ihm hierzu Veranlassung gegeben 
hatte, wenige Tage vor dem Termin die Vertretung nieder

eiegt hat und es der Partei infolge ungerechtfertigt hoher 
estsetzung des Streitwerts seitens des Gerichts sowie bei 

der Kürze der Zeit unmöglich war, den Kostenvorschuß 
für einen neuen Prozeßbevollmächtigten aufzubringen oder 
einen Anwalt zu finden, der ihre Vertretung übernahm. Die 
Vorschrift des § 232 Abs. 2 ZPO. steht der Partei nicht 
entgegen, da ihr bisheriger Prozeßbevollmächtigter nach 
der Niederlegung der Vertretung nicht mehr als ihr Ver
treter i. S. § 232 Abs. 2 ZPO. angesehen werden konnte.

Die Kl., deren Ehe mit dem Bekl. im Jahre 1924 aus 
dessen alleinigem Verschulden geschieden worden ist, 
verlangt mit der vorliegenden Klage vom Bekl. die Zah
lung einer monatlichen Unterhaltsrente von 170 ab
1. Nov. 1938 sowie weiterer 93,89 ¿UM nebst 4o/o Zinsen 
seit dem l.O k t. 1938. Die Klage ist darauf gestützt, daß 
der am 25. Sept. 1929 zwischen den Parteien geschlossene 
Unterhaltsabfindungsvertrag, auf Grund dessen der Bekl. 
der Kl. zur Abgeltung aller bisherigen und zukünftigen 
Unterhaltsansprüche 16080¡AM zu zahlen hatte und ge
zahlt hat, nur unter dem Druck einer Drohung des Bekl. 
zustande gekommen und daher durch Vertrag v. 2. März 
1932 wieder aufgehoben worden sei, durch den sich der 
Bekl. verpflichtet habe, ihr vom l.M ärz  1932 bis an ihr 
Lebensende eine monatliche Rente von 170 91M zu zah
len. Das AG. hat die Klage abgewiesen. Es hat angenom
men, daß der Vertrag v. 25. Sept. 1929 wirksam zustande 
gekommen, der Vertrag v. 2. März 1932 aber zufolge vom 
Bekl. auf Grund des § 123 BGB. erklärter Anfechtung 
nichtig sei. Gegen das Urteil des AG. hat die KI. Be
rufung eingelegt, sie begründet und, nachdem ihr das 
Armenrecht versagt worden war, die ihr nach einem gern. 
§ 10 Abs. 2 GKG. berechneten Streitwert von 2133,89 31M 
abgeforderte Prozeßgebühr eingezahlt. Im Verhandlungs
termin v. 22. Aug. 1940 war die Kl. nicht vertreten, da ihr 
Prozeßbevollmächtigter, RA. R., die Vertretung nieder- 
gelegt hatte. Es erging daher in diesem Termine unter 
Zurückweisung eines erneuten Armenrechtsgesuchs der 
Kl. gegen sie Versäumnisurteil auf Zurückweisung der 
Berufung. Hiergegen legte sie durch RA. T. Einspruch 
ein. Durch Beseht v. 12. Sept. 1940 setzte das KG. den 
Streitwert auf Grund des § 9 ZPO. auf 25 500—25 600 M i 
fest. Die von RA. T. mit einer Eingabe v. 9. Okt. 1940 er
betene Verlegung des auf den 24. Okt. 1940 bestimmten 
Verhandlungstermins machte das KG. von der Beibringung 
des Einverständnisses des Gegners abhängig, das von 
diesem verweigert wurde. Durch eine Eingabe v. 22. Okt. 
1940, die bei Gericht am 23. Okt. einging, zeigte RA. T. 
an, daß er die Kl. nicht mehr vertrete. Darauf erging im 
Termine v. 24. Okt. 1940 gegen sie das zweite Versäumnis
urteil, durch das ihr Einspruch verworfen wurde.

RG. hob auf.
Das angefochtene Urteil ist ein Versäumnisurteil, gegen 

das der Kl. nach § 345 ZPO. ein weiterer Einspruch nicht 
zusteht. Es kann daher gern. §566 i.Verb. in. den §§513 
Abs. 2 und 549 ZPO. mit der Rev. insoweit angefochten 
werden, als diese darauf gestützt wird, daß das BG. 
unter Verletzung des Gesetzes den Fall der Versäumung 
angenommen habe. Die Rev. macht geltend, daß die KI. 
durch unabwendbaren Zufall am Erscheinen im Termin 
v. 24. Okt. 1940 verhindert gewesen sei, so daß das Ge
richt von Amts wegen die Verhandlung über den Antrag 
auf Erlassung des Versäumnisurteils hätte vertagen müs
sen (§ 337 ZPO.). Sie muß Erfolg haben.

Vorauszuschicken ist zunächst, daß die vom BG. vor
genommene Erhöhung des bis dahin im Rechtsstreit der 
Gebührenberechnung zugrunde gelegten Streitwerte von 
2133,89 M l auf 25 500—25 600 3Ut nicht gerechtfertigt war. 
Die KI. steht auf dem Standpunkt, daß die gesetzliche 
Unterhaltspflicht des Bekl. noch bestehe, weil der Ab
findungsvertrag v. 25. Sept. 1929 nichtig sei, und daß 
durch den Vertrag v. 2. März 1932 die gesetzliche Unter
haltspflicht des Bekl. lediglich ihrer Höhe nach festgelegt 
worden sei. Daß die vereinbarte Unterhaltsrente von 
monatlich 170 XJt bei einem Einkommen des Bekl. von 
monatlich rund 585 9tM nicht über das hinausging, was 
der Bekl. der KI. auf Grund Gesetzes als Unterhalt zu
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„  die vollstreckbare Urkunde aus der Ver
zählen hatte, ist unbedenklich anzunehmen. Der Vertrag jungen g g Jugendamts Bremen vom 15. Nov. 1938. In 
„ o Mär? 1 Q.'l2 enthält anrh annct «„ctimmuneen, hanaiuriL u j  t, „ .  „ nerkannt. der außerehelichezahlen hatte, ist utiDeaenKuch anzunehmen. Der 
v. 2. März 1932 enthält auch sonst keine Bestimmungen 
die die Verpflichtung des Bekl. über das Maß des von 
ihm auf Grund Gesetzes Geschuldeten hinaus erweitert 
hätten. In einem solchen Falle ist für die Gebühren
berechnung nicht §9  ZPO., sondern S 10 Abs. 2 GKU. 
maßgebend (vgl. RG.; DR. 1940, 2 2 6 7 Der Senat hat 
daher durch Beschl. v. 11. Jan. 1941 den Streitwert für alle 
Rechtszüge auf 2133,89 M t  festgesetzt.

Nach § 337 ZPO. kann das Gericht von Amts wegen 
die Verhandlung über den Antrag auf Erlassung des Ver- 
saumnrsurteils u. a. dann vertagen, wenn es dafür > 

i durch Naturereignisse oder durch 
Zufälle am Erscheinen verhindert .

eeen die vonsuccruja*.. • ,
- —Jinnn des lugendamts Bremen vom 15. Nov. 1938. In handlune des ju ^ t ^  RL anerkannt> der außereheliche 
dieser Urkun ^  sein und hat sich zur Zahlung eines 
U nterhaus von jährlich 1200 M M  bis zur Vollendung des
K U g i h r e  ^ U c h .  
r  D',eHÎ e  in 8*16 BremAusfG. zum RJugWohlfG. vom 
?or nw iQ25 (GBl. 228). In dieser Gesetzesbestimmung sind 
2f "  Vorschriften der ZPO. über die Zwangsvollstreckung 

notariellen Urkunden für entsprechend anwendbar er- 
fH? rn° ;r,rden Es handelt sich also um einen landesrecht- 
r  1hl Äreckungstite l i. S. des § 801 ZPO. Auf einen 
11 mOPti kann die Vorschrift des § 325 Abs. 4 ZPO. nicht 
anaewendet werden, weil daselbst lediglich die in § 794 
nt1.0 1 k ZPO. aufgeführten Schuldtitel, nämlich Ver
gleiche vor einem Gericht oder einer Gütestelle bzw. be- 
f.Vftrao-ten Richter sowie Urkunden, die von einem deut
schen “Gericht oder einem deutschen Notar aufgenommen 
shiü behandelt werden. Materiellrechtliche Einwendungen 
tesfen einen landesrechtlichen Vollstreckungstitel sind da- 
fach nur im Rahmen der Vorschrift des § 797 Abs 4 zu- 
nfcsiir Nach § 797 Abs. 5 sind aber für Klagen, durch 
welche den Anspruch selbst betreffende Einwendungen 
geltend gemacht werden, bei dem Gericht bei welchem 
Her Schuldner im Deutschen Reich seinen allgemeinen Ge
richtsstand hat, zuständig, und diese Zuständigkeit ist nach 
8 802 ZPO. eine ausschließliche.
8 Wenn danach das LG. Bremen auch seine örtliche Zu
ständigkeit zu Unrecht angenommen hat, da der Kl. un
streitig seinen Wohnsitz nicht in Bremen gehabt hat — 
welches der allgemeine Gerichtsstand des Kl. zur Zeit der 
Klae-erhebung war, ist zwischen den Parteien streitig —, 
so ist doch die Erhebung dieser prozeßhindernden Einrede 
nach § 512 a ZPO. durch den Bekl. in der Berlnst. unzu
lässig Ihrem Wortlaut nach behandelt zwar diese Bestim
mung nur den Fall, daß der BerKl. die Berufung darauf 
stützt daß das Gericht erster Instanz seine örtliche Zu
ständigkeit mit Unrecht angenommen hat. Die Bestim
mung ist jedoch über seinen unmittelbar aus der Wort
fassung sich ergebenden Inhalt hinaus sinngemäß dahin 
auszulegen, daß die Bejahung der örtlichen Zuständigkeit 
auch dann der Nachprüfung entzogen ist, wenn sie von 
dem Rechtsmittelbeklagten verlangt wird (vgl. Jonas, 
16 Aufl., § 512 a Anm. 1 Abs. 1 a. E.). Diese Auffassung 
ist' bereits von dem OLG. Düsseldorf in der Entscheidung 
IW 1927 132612 mit zutreffender Begründung vertreten 
worden. Mit Recht hat das OLG. Düsseldorf ausgeführt, 
daß die Führung des Rechtsstreits vor einem örtlich un- 

herein unmogucu, Kosten_ zuständigen Gericht für den Bekl. lediglich eine gewisse
00—25600 S tM  berechneten K • t Unbequemlichkeit bedeute, dagegen für den Kl. einen er-

— “ " V  rn '"Linen neuen Prozeßbevollmachtigtcn aut N blk4hen Nachteil, da er die Sache in erster Instanz noch- 
vorschuß für einen neuen ^  finden, der lhre. ver " „ i l "  erhandeln lassen müsse. Dadurch würden neue

entstehen, beide Parteien müßten, wenn der Rechts
zuständige Gericht verwiesen würde, andere 

Anwälte bevollmächtigen, und die Anwaltsgebühren wup- 
Hpn sich verdoppeln. Außerdem würden die Gerichte durch 

-- ■ -L einer zweifachen sachlichen Entschei-
................ j — Gründen

erhobene

u- a- dann vertagen, wenn es dafür > 
daß die Partei durch Naturereignisse oder durch 
unabwendbare Zufälle am Erscheinen verhindert 
sei. Das bedeutet trotz der Fassung „kann“  ?ach,
Grundgedanken der Vorschrift nicht, daß es im. freien, 
durch Rechtsmittel nicht anfechtbaren Ermessen 
nchts stünde, ob es unter Ablehnung der Vertagung u 
Versäumnisurteil auch dann erläßt, wenn da „  
erscheinen der Partei auf einem unabwendba 
beruht. Das Gericht ist vielmehr verpflichtet, 
handlung zu vertagen, wenn eine der y ° ratÄ traffe ^u f 
des § 337 ZPO. vorliegt. Ist gleichwohl dem Anträge am 
Erlassung des Versäumnisurteils stattgegeben ¿PO.).
ist das Urteil nicht „in  gesetzlicher Weise« (§ 3 4 4 ^ ^  7
sondern verfahrenswidrig ergangen, und zw Vertagung 
wenn dem Gericht die Tatsachen, die waren
hätten Anlaß geben müssen, nicht erk n j § 344 
(RArbG. 11, 210; J onas ,  „ZPO.“  § 33y ,  i ^ d aren Zu-
Bem.II). Ob die Partei durch einen stand
fall am Erscheinen verhindert war, is d;e KI.
punkte der Partei selbst aus zu bei r • po  durch 
im Termine v. 24. Okt. 1940 nicht gem. ^  ̂ h i e n e n  
einen Anwalt vertreten und dah ihr Prozeß-
anzusehen war, beruhte zunächst darauf, a J f t ,  
bevollmächtigter kurze Zeit vor dem Term sich
tretung niedergelegt hatte. Ob Zufalls recht
allein die Annahme eines ergrtert zu werden. Im
fertigen würde, Brau das bq  den Streitwert in
vorl. Falle kommt hinzu, t und des zweiten Ver-
der Zeit zwischen Erla.ß,fd ^ . i r " ise auf einen so hohen 
Säumnisurteils ungerechtfe t gt w gchon für eine ver- 
Betrag festgesetzt hatte5 aa“  iten verbunden gewesen 
mögende Partei mit S c J ^ e n g K e ; Termine h z„ r 
wäre, innerhalb de ' ku^ . r g-*en neUen ProzeßbevolP 
Verfügung stehend j j edenfaIls war es bei
mächtigten zu hestdlen. Der J d bei der Kurze 
ihrer behördlich bes^ re‘?'&t“ möglich, den nach einem
1er +Zeltt Vvnn V25r 500-25600 M  berechneten os e Unbequemlicnneit oeaeuie, dagegen iu. w“ w‘ V
Streitwert Äbuu— rozeßbevolImachtigtea aut u> 4 Nachteil, da er die Sache 111 erster Instanz noch-
vorschuß fdr. ^einen Anwalt zu finden der| ihre Ve _ ^ b h c h e n ^ ^ ^  ^  müsse_ Dadurch würde„  
zubringen oder einen übcrnahm. Durch die N eoe en entstehen, beide Parteien mußten, wenn der F
tretung ohne Vorscnu -> ¡hres bisherigen Anwalt \  das zuständige Gericht verwiesen wurde,
legung der Vertretung - bobe Streitwertfestsetzung nwäjte bevollmächtigen, und die Anwaltsgebühren wur-
und durch die ungerecht g Rj mithin eine Lag verdoppeln. Außerdem würden die Gerichte durch
seitens des Gerichts war für die ^  ffl|t d größt- den einer zwei{achen sachlichen Entschei-
geschaffen worden, die: und Vorsicht nicht abgewen , unnötig belastet. Aus diesen zutreffenden Gründen
möglichen Maß von S o rg fW ^  gk selbst RA. T. berech dur g ^ h der e rkenr„ ^  Senat die von dem Bekl. erhobene 

' n konnte. Darur, u* tretung ni<
........ aß gegeben hatte, ihr genube

liegt nichts vor. Daß diese t ^  j10hp ind

geschaffen worden, aie d Vorsicht nicht abgewen- unnötig belastet. Aus diesen zutreffenden

i,e v o " de,n
S M  S f t & S f  E E S Ü r i Ä  (HanseatOLO., U r ,  v. .0, D e , 1940, 2 U . 8 3 « ,

wichtigen Grund zur nicht entgegengenauc» _  g627 Z P 0 .; §1 ArmAnwG Wie sonst bei
(§627 Abs.2BGB.), kann der KI.nich ^  Vertretung ! inreichimg VOn Armenrechtsgesuch und
werden, da er nach der Nied A  3232 Abs. 2 ZPO. |  e',y ntra|  so bedarf es auch bei Anträgen aus § 627 ZPO.
nicht mehr als ihr Vertreter i. S. des |  kann daher Sachant ag Erklärung des Einreichenden, daß der
weraen, aa er ................. - . s des T V  l ' S S s o  b X f  es aucl, bei Anträgen aus §627 ZP O .
nicht mehr als ihr Vertreter u S . ^ 3| Q)_ Es kann daher S a d u a t ^ g ^ . ^  Erklärung des Einreichenden, daß der
angesehen werden konnte (R Vorschrift, die an sic cafhantrag erst nach Bewilligung des Armenrechts al
offen bleiben, ob überhaupt diese Versäum„ ng be- Sachant und über ¡hn erst dann befunden werden
nur die Aufhebung der g . . w ;e im vorl. Fa > S Anderenfalls setzt ein gleichzeitig gestellter Antrag 
trifft, anwendbar ist, we“ !r, f umung, die für die Partei ®«“ «-|ie7Iiander selbständig das Armenrechtsverfahren wie 
darum handelt, ob ein kann, vorliegt. ick das Verfahren aus § 627 ZPO. m Lauf. Die dann im
Rechtsnachteile zur Folge haöen 317/40.) [He.J ^ Cs“h,uß aus § 627 ZPO. erfolgte Anwaltsbe,Ordnung deckt

(RG IV ZivSen., U. v. 12. Marz , «  s nicht schon die Einreichung des Antrags sondern
v ’ *  “ 1ir d:e weitere Tätigkeit des Anwalts vom Augenblick der

19 y p o . örtliche Unzustän >g Entgegennahme des Beschlusses ab. t )
38. OLG. zpO  auch durch de“  a„ dt werden. Die Beschwerde der Reichskasse ist vom LG. zugelas-

kann nach .§ f « *  :% der Berlnst. emgewandt we ^  und somit zulässig (§ 7  Abs. 2 VO . v. 4. Okt. 1939:
beklagten nicht me das Urteil des A G - B  m RGBj j 1994 ). sie ist auch sachlich, wenngleich nicht in

,o lk "  Um,an8e' beE,ä,,de,• 188*
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LO. billigt — entgegen dem UrfcB. — dem der Kl. für 
das einstweilige Anordnungsverfahren aus § 627 ZPO. 
beigeordneten Armenanwalt die volle Prozeßgebühr für 
dieses Verfahren zu, indem es davon ausgeht, daß 
Armenrechtsbewilligung und Beiordnung auch schon die 
Einreichung des Antrages aus §627 ZPO. decken. Diese 
Auffassung bekämpft die Reichskasse mit Recht. RA. H. 
hat mit Antrag v. 27. Sept. 1940 unter Überreichung des 
Armutszeugnisses den Antrag gestellt, einmal der KI. das 
Qetrenntleben zu gestatten, sodann die Zahlung eines 
Unterhaltsbetrages durch den Beki. anzuordnen, ferner 
der KI. „ fü r diesen Beschluß und seine Durchführung das 
Armenrecht unter Beiordnung des Unterzeichneten“  zu 
bewilligen. LQ. hat zu jedem Punkt antragsgemäß ent
schieden. Diese Entscheidung w irkt aber hinsichtlich des 
Armenrechts nicht bereits auf den Zeitpunkt der Ein
reichung des Antrages, d. h. auf die Antragstellung selbst 
zurück. Solche Rückwirkung würde zwar rechtlich an 
sich möglich und zulässig sein, wenngleich eine Rück
wirkungsanordnung nach der Rspr. des Senats, welche 
auch in der Praxis heute weitgehende Anerkennung er
fährt, nur ausnahmsweise, insbesondere dann statthaft 
erscheint, wenn auf ein rechtzeitig von der armen Partei 
gestelltes Gesuch infolge eines von der Partei nicht zu 
vertretenden Umstandes überhaupt nicht oder nicht recht
zeitig vor Beendigung der Instanz oder des Prozesses 
entschieden worden ist (Entsch. v. 2. Nov. 1935 [JW. 1936, 
200 bei G a e d e k e , KostRspr. 1938 Nr. 565 und die dort 
weiter aufgeführten Entsch.]). Voraussetzung dafür ist 
jedoch in jedem Falle eine ausdrückliche Rückwirkungs
anordnung des Prozeßgerichts, deren es nur dann nicht 
bedarf, wenn aus den Umständen sich die gewollte Rück
wirkung ohne weiteres und eindeutig ergibt. Dies nimmt 
LG. hier deshalb an, weil die Beiordnung, wenn sie nicht 
schon den Antrag selbst mit umfassen würde, überflüssig 
und bedeutungslos wäre. Dies ist jedoch irrig ; denn 
auch für das weitere Verfahren na'ch Antragstellungl 
kommen doch, worauf die Reichskasse zutreffend hin
weist, sehr wohl noch die verschiedensten Funktionen 
des beigeordneten Armenanwalts in Frage, welche nicht 
nur die zwangsweise Durchsetzung der Anordnung und 
damit bereits das Zwangsvollstreckungsverfahren, son
dern noch das Anordnungsverfahren als solches betreffen, 
so allein schon die Empfangnahme des Beschlusses des 
Gerichts, seine Weiterleitung an die Partei, aber nahu% 
gemäß auch Ergänzungen, Abänderungen, Einwendungen 
der Gegenpartei und dergleichen.

Kann mithin unter diesem Gesichtspunkt nicht zwin
gend auf einen Willen des Prozeßgerichts zu rückwirken
der Armenrechtsbewilligung und Beiordnung geschlossen 
werden, so fehlt es an der Rechtsgrundlage für eine 
Armenrechtswirkung schon vom Zeitpunkt der Ein
reichung des Antrages ab. Der Senat hat schon wieder
holt in grundsätzlichen Entscheidungen zu der in der 
Praxis überaus streitigen Frage gleichzeitiger Ein
reichung von Armenrechtsgesuch und Sachantrag Stellung 
genommen, und diese Frage dahin entschieden, daß in 
solcher gleichzeitigen Einreichung für sich allein noch 
keineswegs die Bitte liege, über den Sachantrag nur zu 
entscheiden unter der Bedingung, daß zuvor das Armen
recht bewilligt werde. Vielmehr setzt diese gleichzeitige 
Einreichung regelmäßig zwei selbständige Verfahren, 
nämlich das Verfahren über den Sachantrag (z. B. Klage, 
Berufung, Arrest) und das Armenrechtsverfahren in Lauf, 
eine Wirkung, welche nur dadurch verhindert werden 
kann, daß der Einreichende ausdrücklich und eindeutig 
erklärt, daß der Sachantrag nur als Anlage zum Armen
rechtsgesuch gelten solle, zugleich aber wie für den Fall 
der verschiedenen Möglichkeiten der Entscheidung über 
das Armenrechtsgesuch in der Sache selbst verfahren 
werden solle, insbesondere von welchem Augenblick ab 
der Sachantrag als eingereicht gelten und dementspre
chend bewilligt werden solle (Entsch. v. 2. Mai 1936: JW. 
1936, 2581 bei G a e d e k e  Nr. 33 und die dort aufgeführ
ten Entsch. von OLG. und des RG.). Zweckmäßig bedarf 
es einer ausdrücklichen Erklärung des Einreichenden, daß 
der Sachantrag erst nach Bewilligung des Armenrechts 
in den Geschäftsgang genommen werden solle (Entsch. 
v. 11. Dez. 1937: JW. 1938, 253). Jedenfalls sind nur aus
drücklich eindeutige Erklärungen, in welcher Reihenfolge

das Gericht die Anträge behandeln solle, verfahrensrecht
lich beachtlich und kostenrechtlich, somit also auch im 
Sinne des Armenrechts, bedeutsam (Entsch. v. 28. Mai 
1929 bei G a ed ek e  Nr. 26).

Von dieser Auffassung vermag der Senat auch bei er
neuter eingehender Nachprüfung dieser Frage unter dem 
Gesichtspunkt, den praktischen Bedürfnissen und Ge
pflogenheiten weitgehend entgegenzukommen, nicht ab
zugehen. In denjenigen Fällen, in denen, wie es gerade 
bei einstweiligen Anordnungen aus §627 ZPO. vielfach 
üblich ist, gleichzeitig, sei es in zwei getrennten, sei es 
in einem einheitlichen Anträge die Anordnung selbst wie 
auch die Bewilligung des Armenrechts für die An
ordnung und ihre Durchführung nachgesucht wird, 
läßt sich die Annahme, daß die antragstellende Partei 
den Sachantrag aus §627 ZPO. zunächst noch nicht stel
len wolle, sondern einen solchen nur beabsichtige und 
vorerst nur um die Bewilligung des Armenrechts für 
dieses Verfahren nachsuche, rechtlich nur dann vertreten, 
wenn dieser Wille des Antragstellers auch ausdrücklich 
erklärt wird. Es ist nicht angängig, dem Gericht die 
Wahl und damit die Verantwortung dafür zu überlassen, 
ob es mit dieser oder jener Handhabung dem wahren 
Willen der Partei entspricht, d. h. also, ob es im Falle 
der Ablehnung des Armenrechts in der Sache selbst nichts 
weiter veranlassen will, weil ein Sachantrag bisher noch 
nicht gestellt ist, obwohl tatsächlich eine äußerlich als 
Sachantrag sich darstellende Erklärung bereits dem Ge
richt eingereicht ist. Wenn auch vielleicht im allgemeinen 
bei Anordnungen aus § 627 ZPO. eine besondere Eil
bedürftigkeit nicht in Frage kommen wird, so ist doch 
die Sachlage eine völlig andere, wenn es sich statt einer 
Anordnung aus §627 ZPO. z.B. um einen eiligen Arrest
antrag handelt. Würde hier das Prozeßgericht zufolge 
Ablehnung des Armenrechts über den nachgesuchten 
Arrest nicht entscheiden, weil es der Auffassung ist, daß 
nach dem Willen der Parteien dieser Antrag noch nicht 
als eingereicht zu gelten habe, so würde es damit die 
volle Verantwortung dafür, daß es auch tatsächlich dem
— nur mutmaßlichen — Willen des Antragstellers ent
sprochen hat, und damit die Verantwortung für die unter 
Umständen schweren Rechtsnachteile übernehmen, welche 
sich aus einer Verzögerung über die vielleicht von der 
Partei doch gewollte Sachentscheidung ergeben könnten. 
Diese Verantwortung zu tragen ist aber Sache der Partei. 
Deren Entschließung muß deshalb eindeutig und aus
drücklich dem Gericht mitgeteilt sein, insbesondere dann, 
wenn trotz der äußerlich zwei Anträge umfassenden Er
klärung in Wahrheit zunächst nur ein — vorbereitender
— Antrag, nämlich hinsichtlich des Armenrechts gestellt 
sein soll.

Eine unterschiedliche Behandlung der Sachanträge, je 
nachdem es sich um besonders eilbedürftige oder andere 
Anträge handelt, läßt sich aber rechtlich nicht vertreten. 
Die Rechtslage ist in jedem Falle die gleiche, mag es 
sich um einen Antrag aus §627 ZPO., um eine Be
schwerde, eine Klage, eine Berufung, einen Arrestantrag 
oder andere Sachanträge handeln.

Aus dieser Erwägung heraus muß auch für Anträge 
aus §627 ZPO. die klare Erklärung des Einreichenden 
gefordert werden, daß der Sachantrag zunächst nur als 
Anlage zum Armenrechtsgesuch gedacht ist, und daß ent
weder über den Sachantrag nur erst nach Bewilligung des 
Arme’nrechts entschieden werden soll oder wie sonst ver
fahrensmäßig vorgegangen werden soll. Erstfalls würde 
dann der Sachantrag als erst nach Bewilligung des 
Armenrechts eingereicht anzusehen sein und damit von 
dem nunmehr bereits bewilligten Armenrecht und der 
Beiordnung gedeckt werden.

Somit ist hier für den Armenanwalt der Anspruch auf 
die Prozeßgebühr der Reichskasse gegenüber nur dann 
erwachsen, wenn er als Armenanwalt nach Zustellung des 
Beiordnungsbeschlusses noch innerhalb des Anordnungs
verfahrens tätig geworden ist. Das ist hier insofern der 
Fall, als er nach seiner Angabe den Anordnungsbeschluß 
aus §627 ZPO. in Empfang genommen und der Partei 
weitergeleitet hat. Auch diese Tätigkeit fällt unter den 
allgemeinen Geschäftsbetrieb, welcher durch die Prozeß
gebühr abgegolten wird, hier allerdings mit Rücksicht auf 
814 RAGebO. nur m V «  der vollen Gebühr.
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Wenn der Anwalt weiterhin mit der Partei dv^  Fra|® 
der Notwendigkeit der _ Vollstreckung ^un
fällt diese Tätigkeit bereits in das Zwangcvollstreckungs- 
verfaliren und wird durch die Zwa g ,troirhe dei
,«,n uicse .augKeit bereits in das Zwangvo 
verfahren und wird durch die Zwang weiche dt*

f f l Ä S  bereite d l Anwalts ¡» Ansatz

‘ « S j ' i z t v S e n ,  Beseht, r . 27.Jan-.04t, 2 0  W . 67/41.)

4 0 .  OLG. _  i .  Die Stellungnahme des 
daß die Wahrnehmung cines auswärligM ver-
termms erforderlich sei, ist für das Kostenfestse s 
ahren verbindlich. « M i v i e  nicht

2. In diesem Falle kann der Prozeßbevo m jjnterbevoll-
mit Wirkung gegen die Reichskasse einen 
«nächtigten bestellen. , . arm Anw.

3. Ein Rechtsgrundsatz, " acj  welebefflt |I ¡n der Ver- 
sfets den für die Reichskasse billigeren* £ ¡cht anzu- 
tretung der armen Partei zu wählen hat, ist men
erkennen. ., in ßüro-

4. Nimmt nicht er selber sondern ein mü: ihm so
gemeinschaft tätiger Anwalt die Beweisaufnahm die
beeinträchtigt dies seinen Ersta tungsanspruch g g^  der
Staatskasse regelmäßig jedenfalls dann > , , j.,
Sozius Sachbearbeiter des Rechtsstreits gewesen ist- T)

RA. K., welcher der Kl. vom erkennenden Gericht f ^  ^  
Berufungsverfahren des Eherechtsstreits der 1 
Armenrecht beigeordnet worden war wen t £
seiner Erinnerung dagegen, daß ihm der ur c u
Festsetzung seiner Armenanwaltskosten in dem S ge.
, n Rpor-hlusse von den für die Wahrnehmung tenen tsesemusse y. demweisaufnahmetermine vom 2., 3. und 4.UKt. ivw
An i  hprpchneten Reisekosten von 95,60 JIM  s. a . eiu 
Teilbetrag von 63,56 JUL s. A. gestrichen hat, weil diese 

i nicht entstanden wären, wenn, was genügt
" « .  Anwalt aus L. . * ! ■ « -

De*Erbinerung ist ^y^-T r/es 'ch luß  14 W 143/36 des 
Grundsätzlich ist nach dem ¡ßN”  $  =  D j. 1936,

erk. Senats vom 16. Apnl 1 ( . Partei gegenüber
978) der Prozeßbevollmachg wahrzuneh-
verpflichtet, auch g - f ' J S i f c  (K O : IW.
men. Das gilt ,.an.*ichw fpht nach 8 1 Abs. 3 ArmAnwG. 1936, 3588). Für ihn besteht nacn § Reisekosten aus der
nur die Einschränkung, da werden wenn die betref- 
Reichskasse dann nicht ersta _  er der o efahr ent-
fende Reise nicht erforderlich Notwendigkeit der Reisegehen, daß seine Ansicht über die N ojw enaj deshalb
vom Gericht nachher nich • £ der Reichskasse versagt 
der Ersatz seiner Reisekoste aus^^^ sdion häufig auSge- 
wird, so ist es, wie der erk. w  734/36 vom
sprechen hat (z. B. !n <?erL  14 w  17/37 v. 16. Jan. 1937, 
29. Dez. 1936, Kartei Nr. 12, 14 w  17W g/31\  4  Mai
Kartei Nr. 101: SachsArdi. 37,120, 14 ^  und 14W
1937: Kartei Nr. 106 -  HöchstRR p • zweckmäßig, daß 
186/40 v. 26. Nov. 1940: Kartei N . ) Antritt der Reise
der ArmAnw. über diese Frage v herbeiführt. Wirdeine Stellungnahme d f  .Prozeßgenchts gerben h ^  ^  
dabei die Erforderlichkeit bejaht so d Fesfsetzung
stehenden Rspr. des Senats (a.a-O-J 1 !936,
der Armenanwaltskosten bindend (a. M. ivu. j
fw e n n  der Urkundsbeamte der^ dahm|ehenden^t Er^

klärung des erkennenden Sena erforderlich erklärt
nicht teimißt, weil dann Ä w frS S S B e w e is a u f -  worden sei, daß die KL in der hier fraglicne_ njcht abef
nähme vor dem AG. L- ” dURC,!lvni imäChfigten — vertreten 
gerade durch ihren P ^ j r a Ä e ^ d ie s e r  Stellungnahme 
wurde, so verkennt er die T g e;nmai, daß sie sich aus- 
des Prozeßgerichts. Er nbe Vorschrift in § 1 Abs. 3
drücklich auf die schon ang der Frage der Erstat-
ArmAnwG. stützt, die sich r ArmAnw. befaßt,
fungsfähigkeit der R e i s e k o s t e n  Rgpr ^  
andererseits daß RA- K- . Rechtsanwalt in L. mit 
nicht befugt gewesen wäre, seinen Unterbevoll-
Wirkung fegen die , » * * * £ “  wenn e”  den Termin 
'nächtigten zu bestellen, s ße;0rdnung eines Be-
nicht selbst wahrnehmen * agen S e n ,  ein solcher 
weisarmenanwalts hatte beantragen

Antrag aber von ihm gerade nicht gestellt worden ist. In
ihrem Zusammenhang betrachtet, kann deshalb die er
wähnte Erklärung des Prozeßgerichts nur bedeuten, daß 
es die Reise des RA. K. nach L. zur Abwartung der ange
führten Beweisaufnahme im Sinne von § 1 Abs. 3 für er
forderlich halte. Eine solche Stellungnahme des Prozeß
gerichts ist aber — wie dargelegt — für das Kostenfest
setzungsverfahren verbindlich.

Es kommt darum hier nicht ausschlaggebend darauf an, 
daß ein Rechtsgrundsatz, nach dem der ArmAnw. stets den 
für die Reichskasse billigsten Weg in der Vertretung der 
armen Partei zu wählen hätte, n i c h t  anzuerkennen ist 
(Beschl. 14 W 734/36 w.o.; KG.: JW. 1936, 3588; G a e -  
d e k e , „KostRspr.“ , 2. Aufl., Nr. 696). Daß RA. K., wenn 
er sich bei der dreitägigen, also sehr umfangreichen, mit 
der persönlichen Vernehmung der Gegenpartei sowie mit 
der Gegenüberstellung beider Parteien mit verschiedenen 
Zeugen verbundenen gewichtigen Beweisaufnahme nicht 
für die billigere Vertretung der Kl. durch einen Leipziger 
ArmAnw. entschieden und nicht um die Beiordnung eines 
Beweisanwalts gebeten hat, die gebotene Abwägung zwi
schen dem Prozeßinteresse seiner Partei und den Kosten
belangen der Reichskasse n i c h t  verletzt hat, braucht hier
nach nur ergänzend ausgesprochen zu werden.

Nun hat allerdings der im Armenrecht beigeordnete RA.
K. die Beweisaufnahme nicht in Person wahrgenommen, 
vielmehr ist dort für ihn der mit ihm in Gemeinschaft 
tätige RA. M. als sein Nachbevollmächtigter aufgetreten. 
Das beeinträchtigt jedoch seinen streitigen Erstattungs
anspruch gegen die Reichskasse nicht. Ob dies allgemein 
anzuerkennen ist, wenn ein ArmAnw. sich in auswärtigen 
Beweisaufnahmeterminen durch einen Sozius vertreten 
läßt ( W i l l e n b ü c h e r ,  „Kostenfestsetzungsverfahren“ , 
12. Aufl., S. 188; G e l i n s k y - M e y e r ,  „Armenanwalts
kosten“ , 3. Aufl., S. 178 unter 7 a), oder ob ein solcher 
Grundsatz abgelehnt werden muß, weil die Reise des Arm
Anw. auch bei höheren Reisekosten gerade deshalb zuge
lassen wird, um nach Möglichkeit die Wahrnehmung der 
Beweisaufnahme durch den mit dem Streitstoff am besten 
vertrauten Anwalt zu gewährleisten, kann hier dahinstehen. 
RA. M. ist nach der Angabe in der Erinnerungsschrift der 
Sachbearbeiter des Rechtsstreits innerhalb der Anwalts- 
o-emeinschaft gewesen und hat auch in Untervollmacht 
mehrere Verhandlungstermine vor dem Prozeßgerichte 
wahrgenommen. Er ist deshalb mit Wahrscheinlichkeit 
über den umfänglichen Prozeßstoff und über die Auffassung 
des Prozeßgerichts besser unterrichtet gewesen, als dies 
ein Anwalt in L., der nur für die Beweisaufnahme bestellt 
worden wäre, sein konnte. Unter diesen Umständen war es 
jedenfalls im vorl. Falle zweckdienlich, wenn er zur Wahr
nehmung der Beweisaufnahme nach Leipzig fuhr. Dann 
kann aber auch daraus kein Kostennachteil hergeleitet 
werden.

(OLG. Dresden, Beschl. v. 22. Jan. 1941, 14 W 11/41.)

Anmerkung: In dem ersten der dem Beschlüsse voran
gestellten Rechtssätze (1.) stellt der Kostensenat des OLG. 
Dresden sich in bewußten Gegensatz zu der von ihm an
geführten Entscheidung des Kostensenats des KG. Darin 
wird die völlige Unabhängigkeit des UrkB. betont, der an 
dne Auflassung des Prozeßgerichts nicht gebunden sei, 
sondern aus eigener Verantwortung zu prüfen und zu ent
scheiden habe Dem wird grundsätzlich beizutreten sein 
schon aus der vom KG. betonten Erwägung, daß eine ein- 
heitHche Kostenrechtsprechung nur dann gewährleistet ist, 

“lediglich die d a f ü r  zuständigen Instanzorgane 
ratsche den, also zunächst der UrkB., dann der Kosten- 
sraat der ebenfalls grundsätzlich an eine Ansicht des Pro- 
Semterirhts nicht gebunden ist. Wenn danach Gaede i r e  
f„eßsge nem i r m L V G ^  zu § 1 Abs. III (X, 6 Reisekosten 
des ArmAnw.) die Stellungnahme des Prozeßgenchts be
züglich der Erforderlichkeit der betr. Reise nicht für 
bindend erklärt, so betont er doch die praktische Bedeu
tung der vorherigen Anfrage des Anwalts beim Prozeß- 
o-ericht und dessen Pflicht, sich zu äußern. Das Prozeß- 
lericht ist eigentlich auch die e i n z i g e  Stelle, der eine 
wirklich maßgebliche Äußerung möglich ist. Es wäre ja 
auch ein seltsames Ergebnis, wenn erst der ArmAnw. die 
ihm kaum etwas einbringende, ihn nur belastende Reise 
aus Pflichtgefühl für notwendig hält, wenn das Prozeß
gericht auf Grund seiner genauen Kenntnis des Rechts-
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Streits sie ebenfalls für erforderlich erklärt, und wenn trotz 
alledem der UrkB. sich darüber hinwegsetzt. Im vorl. 
Falle hat er es freilich getan, aber der Kostensenat hat 
abgeändert. Ich möchte meinen, daß die Rspr. des OLG. 
Dresden schon viel für sich hat, freilich abgestellt aut 
die Frage der Notwendigkeit der Terminswahrnehmung 
durch den ArmAnw., während die G r u n d s ä t z e  des 
KG. über die Stellung des UrkB. bestehen bleiben müssen.

Zu 2 und 4: Hat der Anwalt einmal den Weg einge
schlagen, den auswärtigen Termin selbst wahrnehmen zu 
wollen und hat das Prozeßgericht seine Reise für erforder
lich erklärt, so kann er sich selbstverständlich hinterher 
nicht anders besinnen, einen Unterbevollmächtigten bestel
len und d e s s e n Kosten liquidieren. Er ist aber nicht ge- 
hindert, seinen Sozius oder Bürogenossen die Reise machen 
zu lassen, wenn dieser der Sachbearbeiter ist. Damit wird 
den Interessen der armen Partei am besten gedient, und 
der Dienst an der Partei muß stets ausschlaggebend sein. 

Der Rechtsgrundsatz 3 ist unumstritten.
RA. E. G. W e g e n e r ,  Berlin.

*
41 . OLG. — §13 Nr. 3 RAGebO. Ein beiderseitiger 

Rechtsmittelverzicnt in Ehesachen läßt jedenfalls dann 
keine Vergleichsgebühr fällig werden, wenn die Parteien 
mit dem Scheidungsurteil vor dessen Verkündung einver
standen waren; es fehlt dann an dem beiderseitigen Nach
geben, einem Wesensmerkmal des Vergleichs, t )

Nachdem das LG. im Verhandlungstermin v. 17. Sept. 
1940 das auf Scheidung aus beiderseitigem Verschulden 
lautende Urteil verkündet hatte, haben die Parteien, ver
treten durch die ihnen im Armenrecht beigeordneten 
Rechtsanwälte, anschließend zum Protokoll des Gerichts 
beiderseits auf Rechtsmittel verzichtet.

Der BeschwF., der der Bekl. für den Rechtsstreit als 
Armenanwalt beigeordnet war, fordert wegen des Ver
zichtes aus der Reichskasse eine Vergleichsgebuhr. Der 
Urkundsbeamte hat sie versagt. Das LG. hat die Erinne
rung unter Zulassung der Beschwerde zurückgewiesen.

Die Beschwerde ist unbegründet.
Ob ein beiderseitiger Rechtsmittelverzicht ein Vergleich 

im Sinne des §13 Nr. 3 RAGebO. sein kann, insbesondere 
in Scheidungsprozessen (und Eheaufhebungsprozessen), 
braucht hier nicht entschieden zu werden. Denn das 
könnte bei dem Wesen eines Vergleichs jedenfalls nur 
dann bejaht werden, wenn beide Parteien n ach geb e n. 
Das ist aber hier zu verneinen. Denn beide Parteien 
haben schon in der Verhandlung vor Verkündung des 
Urteils eindeutig zu erkennen gegeben, daß sie sich beide 
schuldig fühlten; sie haben deshalb nach dem Tatbestand 
des Urteils anscheinend auch zur Klage und Widerklage 
keine Gegenanträge gestellt. Es e n t s p r a c h  danach  
v o n  v o r n h e r e i n  i h r e m  W i l l e n ,  daß die Ehe aut 
die Klage und Widerklage aus beiderseitigem Verschul
den geschieden wurde. Keine Partei hat ersichtlich auch 
nach der Verkündung des Urteils daran gedacht, es mit 
der Berufung anzugreifen.

Wenn die Parteien unter diesen Umstanden, um die 
sofortige Lösung des Ehebandes im Sinne des beiderseits 
als richtig angesehenen Urteils herbeizuführen, durch ihre 
Anwälte dem Gericht erklärten, daß sie beide auf Rechts
mittel verzichteten, so mag das zwar beiderseits nur im 
Hinblick darauf geschehen sein, daß auch die andere 
Partei den Verzicht erklärte. Ein Nach  g e b e n ,  das 
eine W i l l e n s ä n d e r u n g  voraussetzt, liegt jedoch
n i c h t  vor. , , .  , .

Es braucht deshalb auch nicht entschieden zu werden, 
ob der BeschwF. bei dem beiderseitigen Verzicht im 
Sinne des §13 Nr. 3 RAGebO. m it  ge w ir  k t  hat, ins
besondere ob das schon deshalb bejaht werden müßte, 
weil er den Verzicht seiner Partei dem Gericht erklärt 
hat und nur er ihn wegen des insoweit bestehenden An
waltszwanges ( Jonas ,  16. Aufl., Anm. I I 1 Abs. 2 zu § 514 
ZPO.) erklären konnte.

(HansOLG., Beschl. v. 30. Nov. 1940, 1 W 145/40.)
*

42. OLG. — §13 Nr. 3 RAGebO. Vergleichsgebühr m 
Ehesachen bei Zurücknahme der Berufung; Beendigung des 
Rechtsstreits (Prozeßrechtsverhältnisses) im Wege gegen
seitigen Nachgebens ohne Urteil, t )

Nachdem das LG. aus alleinigem Verschulden des Bekl. 
die Ehe der Parteien geschieden hatte, hat der Bekl. Be
rufung eingelegt mit dem Anträge, die Klage abzuweisen 
und die Ehe nur auf die nunmehr erhobene Widerklage 
aus Verschulden der Kl. zu scheiden. In der Berufungs- 
Verhandlung haben die Parteien sich wie folgt verglichen: 

„Der Bekl. zahlt der Kl. ab 1. Jan. 1941 monatlich an 
Unterhalt 20 ¡AM, solange er eine behördliche Anstellung 
hat. Die Kl. verzichtet auf weitere Unterhaltsansprüche; 
ebenso verzichtet sie auf alle Kostenerstattungsansprüche. 
Der Bekl. nimmt den Verzicht an. Der Bekl. verpflichtet 
sich, der KI. an rückständiger Miete noch 40,85 31M und 
12 ¡AM für Gas zu bezahlen. Eine Auseinandersetzung der 
Parteien wegen der gegenwärtigen Wohnung bleibt Vor
behalten. Solange der Bekl. in der gegenwärtigen Woh
nung weiterwohnt, hat er allein die Miete zu zahlen. Der 
Bekl. nimmt die Berufung zurück.“

Danach hat der Bekl. zum Protokoll die Zurücknahme 
der Berufung erklärt.

Der Erinnerungsführer als Armenanwalt der KI. hat 
aus der Reichskasse u. a. eine Vergleichsgebühr begehrt, 
die er zunächst — nach dem Streitwerte hinsichtlich des 
Unterhalts — auf 14,65 ¡AM bemessen hat. Der Urkunds
beamte hat die Erstattung abgelehnt, weil das Armen
recht für den Unterhaltsvergleich weder beantragt noch 
bewilligt worden sei.

M it der Erinnerung wird geltend gemacht, daß der 
Vergleich nicht auf die Unterhaltsfrage beschränkt sei, 
sondern den Ehestreit als solchen betreffe. Es wird also 
jetzt in Erweiterung des ursprünglichen Antrags eine 
Vergleichsgebühr zum mindesten nach den Armenanwalts
sätzen in Ehesachen gefordert.

Die Erinnerung ist begründet.
Der Anwalt verdient die Vergleichsgebühr für die M it

wirkung bei einem zur Beilegung, des Rechtsstreits ab
geschlossenen Vergleich (§13 Nr. 3 RAGebO.).

Zu einem solchen Vergleich ist nicht nötig, daß damit 
der Streit oder die Ungewißheit der Parteien über das im 
Streit befangene sachliche Rechtsverhältnis im Wege 
gegenseitigen Nachgebens beseitigt werde (§779 BGB.). 
Es genügt, daß der R e c h t s s t r e i t  im Wege gegen
seitigen Nachgebens beigelegt und damit das Prozeß
rechtsverhältnis beendet wird. Dazu sind die Parteien 
auch in S c h e i d u n g s p r o z e s s e n  befugt, und das ist 
hier geschehen. U n m i t t e l b a r  ist der Rechtsstreit 
allerdings dadurch beendet worden, daß der Bekl. die 
B e r u f u n g  z u r ü c k g e n o m m e n  hat. Das ist aber 
ersichtlich n u r  g e s c h e h e n ,  weil die Kl. für den Fall 
der Zurücknahme der Berufung auf die ihr nach dem 
Urteil zustehenden gesetzlichen Unterhaltsansprüche (und 
Kostenerstattungsansprüche) verzichtet und statt dessen 
sich mit dem zu begnügen erklärt hatte, was der Bekl. 
ihr für den Fall versprochen hatte, daß das Urteil be
stehen blieb. Das genügt, dem Armenanwalt, der bei 
dieser Regelung (Zurücknahme der Berufung gegen 
rechtsgültiges Nachgeben der KI. wegen ihrer Unterhalts
ansprüche) mitgewirkt hat, die Vergleichsgebühr nach 
den Sätzen für Eheprozesse zuzusprechen.

Dagegen ist es nicht begründet, dem Erinnerungs
führer darüber hinaus noch eine Vergleichsgebühr wegen 
der Vereinbarung über den Unterhalt (und die Prozeß
kosten) zuzusprechen. Denn insoweit ist das Armenrecht 
den Parteien nicht bewilligt worden. Es kann deshalb 
dahingestellt bleiben, ob insoweit eine besondere Ver
gleichsgebühr nicht auch deshalb zu versagen sein wurde, 
weil die Vereinbarung nur ein notwendiger Bestandteil 
des Vergleichs in der Flauptsache und deshalb mit der 
Vergleichsgebühr für die Hauptsache abgegolten ist

Soweit diese Entscheidung mit der bisherigen Rechts
ansicht des Senats in Widerspruch steht (vgl. insbesondere 
den Beschluß v. 23. Dez. 1939, 1 W 235/39), wird diese 
Rechtsansicht aufgegeben.

(HansOLG., Beschl. v. 6. März 1941, 6 U 414/40.)

Anmerkung zu 41 und 42: Beide Entscheidungen be
handeln die Frage der Vergleichsgebühr im Eheprozeß, 
die heute immmer wieder zur Entscheidung der Gerichte 
gestellt wird und in allen möglichen Variationen aut- 
iaucht.
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Reachtlich ist, daß OLG. Hamburg noch in der Entsch. 
v 20 Okt. 1938: DR. 1938, 3239 in Fallen der hier^ ent
schiedenen Art die Vergleichsgebuhr im Eheprozeß

'ehz ie‘der Entsch. betr. den R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t

iStRfe1h“ mhteIve?zfch?:einer der (oder meist beider) Par
teien tr itt überwiegend als Teil einer G e s a m t v e r e  
b a r u n g  der Ehegatten in die Erscheinung, indem die 
Parteien*sich schon im Laufe des Prozesses einigen und

.......  . vprfolg dieser Einigung dann aut Rechtsmittel ve
davon ist der Eheprozeß, das andere i»1- das OLG. zjcjjj.en Diese Einigung, die in aller Regel auch den 
verfahren des § 627 b ZP<pV Leldrt rhtliche Konstruktion Unterhalt vielleicht sogar noch sonstige Auseinander-
Hamburg über diese verfahrensrech«che beider- sXngsansprüche der Parteien umfaßt, stellt aber noch

Einmal ist es der beiderseits „^Scheidungsurteif,
.e rz ieh t  gegenüber dem ergangene^ des Rechts- 
das andere Mal ist es clie. P „ qUrtei| als Gegenleistung 
mi t te ls  gegen das Scheidu ^  Itsbeziehungen- der Ehe- 
gegen eine Regelung der g beidung. . .
gatten für die Zeit nach der - r- - camtvergie ich,  

Letzterer Fall betrifft den sog. ^  e£s f  Verfahren durch 
Gesamtvergleich deshalb, wei Frledigung bringt: ein seinhei t l ichen Vergleich zur Eded.gin^ Unterhalts-
davon ist der Eheprozeß, das sich das OL -

__ a^  sfi97h ZPO. Leiaer i imnstruktion
irg UDer uiest «■------ .. , vielmenr ua» y ---- . setzungsanspruche der Parteien umiauc, biuu

... Jdargeworden. IhnL, Senil” n nämlich des einen in keinell auch den Eheprozeß bei legenden Gesam- 
seitige Nachgeben der phef att®"’ praozeßrechtsverhaltms v e rg i eich dar, da sie ja auf Erlaß eines Urteils ge-
bezug auf den Eheprozeß, dessen ßjiandlung der Be- richtgt ¡st; so daß der dann erklärte Rechtsmittelverzicht
damit — durch die besondere - . . des anderen m nur der beschleunigten Herbeiführung der Rechtskraft,
rufungsrücknahme — beendet woi aUS der Allein- . der Ersparung des Urteils höherer Instanz dient,
bezug auf Unterhaltsanspruche, s hätten. Solch Verzicht ist kein Aufgeben einer wirklichen Rechts-Solch Verzicht ist kein Autgeoen einer wiiwiuiwi

uF * » a  s s  s r s s u

treffend. Aber sie genügt "£ "5  Hafflburg konnte hier Nur Verzichte, die 
vnllpm r r.„fpnrrp 7U erfassen, ulaj- . uffll die Ver- Crheidunffsurteils zus

1C1 1111 *------
dazu KG. v. 18. Dez.
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wfl i’gt worden war Wie f f « hÄ o 5  »?die Fälle der- “ hs bilde„, der auch den Eheprozeß zur Vergleichs-
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rechtlich erst durch S«™  Z  ebenmwie em Vergleich en'sgecn ^  ^  ^  v ;|f Hamburg altreffend
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n S  m.ur erwähnt werden, d ß0esamtvergleicli bedürfe

4 3 KG. -  §79 Ziff.3 GKG.; §150 VVG. 
Voraussetzung der Kostenhaftung aus § 79 Ziff. 3 GKG.

. - in ireiner w _ r -  nrpcr,Pn flen ist eine durch Gesetz u n m i t t e l b a r  zwischen dem-
)L.G. Hamburg n werden, daß das OLG- D.^s bedbrfe jenigen, der nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
Dabei mag erwähn1 ^  solcher Qesamtve gleich bedune 3 ^ 8 ^  ^  GruRd des GKG bestehende Kostenschuld
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nicht df . ^  rechtlich unhaltbaren Ko se Erwägung biger dieses Kostenschuldners (hier also der Reichskasse)Zu welchen ^  Äuffassung fuhrt, zeigt die t rweg g Haitung> durch wdche eine ge3etz!iche M it.» f  Ä S T Ä W  *•



1504 Rechtsprechung [Deutsches Recht, W ochenausgabe

oder Gesamthaft beider der Reichskasse gegenüber ge
schaffen wird.

Demgemäß w ird durch § 150 VVG. eine Kostenhaftung 
der hinter dem Versicherer stehenden Versicherungsgesell
schaft der Reichskasse gegenüber nicht begründet.

Die Beklagten, gegen welche der KI. in dem vorliegen
den Rechtsstreit Schadensersatzansprüche aus Anlaß eines 
Unfalls geltend gemacht hat, sind gegen Haftpflicht bei 
der B. Feuerversicherung versichert. Diese wird mit der 
jetzt angegriffenen Gerichtskostenrechnung als Zweit
schuldnerin wegen der Gerichtskosten des zweiten Rechts
zuges gern. § 150 VVG. in Anspruch genommen. Die 
hiergegen gerichtete, gern. § 4 GKG. zulässige Erinne
rung der Versicherungsgesellschaft ist begründet.

Was zunächst die verfahrensrechtliche Behandlung an
langt, so ist zu rügen, daß der Kostenansatz von dem 
unzuständigen Kostenbeamten, nämlich vom _ Kosten
beamten des LG., vorgenommen worden ist. Dieser hat, 
nachdem ordnungsmäßigerweise der Kostenbeamte des 
KG. den Kostenansatz gegen die Parteien aufgestellt 
hatte, von sich aus, ohne Zuziehung oder Anhörung des 
Kostenbeamten beim KG., die Inanspruchnahme der Ver
sicherungsgesellschaft als Zweitschuldnerin verfügt. Der 
Senat hat bereits in seiner grunds. Entsch. 20 Wa 54/37 
v. 24. April 1037 ausgesprochen, daß zum Kostenansatz 
auch die Bestimmung der Reihenfolge der Inanspruch
nahme mehrerer Kostenschuldner gehört. Es ist deshalb 
unzulässig, daß die Funktionen der Kostenaufstellung 
durch den Kostenbeamten einer anderen Instanz als der
jenigen ausgeübt werden, um deren Kosten es sich han
delt. Eine solclie Zuständigkeit kann weder in still
schweigendem noch ausdrücklichem Einverständnis, erst 
recht also nicht ohne Wissen und Einverständnis des 
zuständigen Kostenbeamten begründet werden.

Rechtsirrig ist ferner, in Fällen, in denen es sich nicht 
um die Inanspruchnahme des Antragstellers der Instanz 
an Stelle des Entscheidungs- oder Übernahmeschuldners 
(§8 77,70 Ziff. 1 u. 2 GKGT) gern. §82 Abs. 2 GKG. han
delt oder in denen nicht wenigstens eine entsprechende 
Anwendung des § 82 Abs. 2 GKG. vorgesehen ist, von 
einer Zweitschuldnerhaftung zu sprechen. Zweitschuldner
haftung kommt nur da in Frage, wo die ursprüngliche 
Aileinhaftung einer Partei infolge einer neu hinzutreten
den stärkeren (Primär-) Haftung einer anderen Partei 
zunächst zurücktritt und zu einer sekundären Haftung 
herabsinkt, und wo die Heranziehung des sekundären 
Schuldners erst dann erfolgen darf, wenn die Haftung 
des Erstschuldners aus den im Gesetz vorgesehenen Grün
den nicht zu verwirklichen ist. In begrifflichem Gegen
satz dazu stehen die Fälle der Mithaftung, d. h. der 
gleichzeitig nebeneinander bestehenden Haftung mehrerer 
Personen aus verschiedenen Haftungsgründen, von denen 
infolgedessen jeder der Schuldner, ohne die Reichskasse 
auf die zuvorige Haftung eines anderen Mithaftenden 
verweisen zu können, in Anspruch genommen werden 
kann. Dies sind z. B. die Fälle der Haftung des Ehe
mannes für Kosten der Ehefrau (§§ 1387, 1388 BGB.) 
oder des elterlichen Gewalthabers für die Kosten eines 
Rechtsstreits des Kindes (§ 1654 BGB.). Dies sind weiter
hin alle diejenigen Fälle, welche den Tatbestand des §70 
Ziff. 3 GKG. erfüllen, wonach Kostenschuldner der Reichs
kasse derjenige ist, der nach den Vorschriften des bürger
lichen Rechts für die Kostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

An eine derartige Haftung aus § 70 Ziff. 3 GKG. hat 
ersichtlich der den Kostenansatz gegen die Versicherungs
gesellschaft verfügende Kostenbeamte gedacht, indem er 
die Haftung der Versicherungsgesellschaft ausdrücklich 
auf § 150 VVG. gestützt hat. Eine derartige Haftung ist 
jedoch rechtlich nicht zu begründen. § 150 VVG. be

handelt die Rechtsschutzseite der Haftpflichtversicherung, 
indem dort bestimmt ist: „D ie Versicherung umfaßt die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die durch 
die Verteidigung gegen den von einem Dritten geltend 
gemachten Anspruch entstehen, soweit die Aufwendung 
der Kosten den Umständen nach geboten i st . . .  Der Ver
sicherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungs
nehmers vorzuschießen.“  Bei dieser Bestimmung han
delt es sich nur um einen besonderen Anwendungsfall 
der allgemeinen Vorschriften der §§ 62, 63 VVG., in 
welchen für das Verhältnis des Versicherungsnehmers zu 
dem Versicherer die dem Versicherungsnehmer einer
seits obliegende Verpflichtung geregelt ist, nach Mög
lichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha
dens zu sorgen, dagegen dem Versicherer andererseits 
die Verpflichtung auferlegt ist, Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer zum Zwecke der Abwendung und 
Minderung des Schadens macht, zu tragen. Wie es über
haupt der Sinn der Bestimmungen des VVG. v. 30. Mai 
1008 ist, das Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer 
und Versicherer zu regeln, so dienen auch die genann
ten Vorschriften der §§62, 63 GKG. nur der Klarstellung 
der beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Versiche
rungsverträge. Dies g ilt demgemäß auch für die be
sondere, den eigentlichen Rechtsschutz des Versiche
rungsnehmers betreffende Vorschrift des § 150 VVG. 
Denn mit der Rechtsschutzseite der Haftpflichtversiche
rung w ill und soll der Versicherungsnehmer die Nach
teile von seinem Vermögen abwehren, die schon aus 
einer bloßen Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen 
gegen ihn erwachsen, wenn er zur Verteidigung hier
gegen Aufwendungen aus eigener Tasche machen müßte. 
Von diesen Aufwendungen hat der Versicherer ihn frei
zustellen (RGZ. 124, 235). Zu dieser Freistellung ist aber 
der Versicherer nur im Verhältnis der Versicherungs
vertragsparteien zueinander, nicht auch im Verhältnis zu 
dem dritten Gläubiger verpflichtet.

Mithin kann, wenn nicht durch weitere gesetzliche Be
stimmung diese Vorschrift über das Vertragsverhältnis 
zwischen den Versicherungsvertragsparteien hinaus auch 
u n m i t t e l b a r  auf die Gläubiger des Versicherungs
nehmers aus dem Schadensfall erstreckt ist, ein Dritter, 
ein Gläubiger des Versicherungsnehmers, aus dieser Vor
schrift für sich selbst keine Ansprüche unmittelbar gegen 
den Versicherer herleiten. Nur auf eine derartige un
mittelbar durch Gesetz zwischen demjenigen, der nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts für die Kosten
schuld eines anderen haftet, und dem Gläubiger dieses 
Kostenschuldners begründete Haftung, d. h. auf die Fälle 
einer gesetzlichen M it- oder Gesamthaft bezieht sich aber 
die Vorschrift des § 70 Ziff. 3 GKG., um damit der Reichs
kasse den unmittelbaren Zugriff auf einen neben dem 
eigentlichen Kostenschuldner haftenden, diesem kraft Ge
setzes gleichgestellten weiteren Kostenschuldner zu er
möglichen. In den bereits genannten Fällen der Haftung 
des Ehemannes für Rechtsstreitkosten der Ehefrau und 
des elterlichen Gewalthabers für Rechtsstreitkosten des 
Kindes wird diese unmittelbare Haftung der Reichskasse 
gegenüber durch die in beiden Fällen geltende Vorschrift 
des § 1388 BGB. geschaffen, wonach der Ehemann bzw. 
der elterliche Gewalthaber den Gläubigern der Frau ge
samtschuldnerisch neben dieser haftet. Eine entsprechende 
Vorschrift ist aber weder im VVG. noch im GKG. vor
gesehen. Damit fehlt die gesetzliche Unmittelbarkeit der 
Beziehungen zwischen der Reichskasse und der hinter 
einer der den Schadensprozeß führenden Parteien stehen
den Versicherungsgesellschaft, so daß die Inanspruch
nahme einer solchen Versicherungsgesellschaft wegen 

erichtlicher Kosten dieses Rechtsstreits durch Gerichts
ostenrechnung der Rechtsgrundlage entbehrt.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. V. 24. Febr. 1041,20 Wa 15/41.)
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empfiehlt zu billigen Preisen. 
Muster u. Preise kostenlos. 

Teilzahlung gestattet.

H L  B E C K
BERLIN SO 36
Dresdener Str. 127

hn K o l t b u s s e r  Tor ) .  
Fernruf: 61 33 91.

jO a x e K

' ĵ g p fb e h ä O e n !

Der schmerzende K op f =5
verlangt rasche Befreiung. Ü§
N ehm en S ie  desha lb =j
C itro v a n ille . S e it 40 =

J Jahren bewährt u. bekannt
wegen seiner raschen undf g
hervorragenden Wirkung. Ü
ln Apotheken in Pulver H
od. Kapselform RM  -.96.
Verlangen Sie aber ausdrücklich: I

CITROVANILLE

Ö m tib u d t
»c« <J»co65c u lid K n  © cb b o fccd ite

(unter iöcritcfHdjtigung her öftcrrct(f)iid)ctt, 
meindlnitöifdjcn, fubctenbeutfdjett unt>

Sanjiger tbcftimmuugcn)
oon ®e. SUto 'ZJoum cttcr

Red)t8antt>art am DberfaubeSgeridjt .gattint (SBeftf.) unb Rotar
SRltglfcb be? <£r6Ijijfredjtiau®[!i)uffe§ bet Slfobemle für Scutfdie? SRecftt
unter SDittarbett.oon ® t. SBoIf Domlc Dtcdjtäanlu. tu ¡Berlin

liepfrcimcliqkeLt
unb crfchöpfcnbe iDarftellung finb bas SDlerfmal ber ©aumederfdjen 
Erläuterungen, bie ben fragen unb IBebürfntffen ber Praxis in allen 
teilen gerecht toerben. 3U jeber ftrage ift felbitänbig unter nerant» 
tuortungsbeumhter tDifienfd)aftlid)er Slusetnanberiefcung mit Schrift- 
tLint unb 91ed)tfpred)ung Stellung genommen. 3Me Erläuterungen gu 
jebem Paragraphen ftnb nicht roillfürlid) aneinanbergereiht, fonbern 
jetoeils in einen größeren fpltematifdjen 3ufantmenhang gerücfi, ber aus 
einer jebem Paragraphen beigegebenen 3nt)altsüberfid)t erfennbar tft.

AiA ^ükdick behandelt
roerben alle einfchlägigen Siebengebiete, roie Serfaljrensredjt, 93oII- 
ftredungsred)t, ftoftcnrecf)i, Stcuerredjt, ©erficherungsredjt, ebenfo toie 
bas Sd)ulbred)l, ©runbitüdsredjt, Erbrecht. Ein reichhaltiges Schrift- 
tumsucr5cichnis oor allem and) $u ben einzelnen ©elttmmungen er* 
möglicĥ  bem ©eiiû er eine über ben Nahmen eines $anbbud)es 

hinausgehenbe toiUenfdjaftliche 9Beiterarbeit.
ttntfang 1104 Seite» ©rofeoftat». © jl. geh. ^rcte SHW125.50

®eatef)6az burd) Butgeftlfjrte Sudjbattblungcn ober unmittelbar u. b.
S t c la o ^ r . Ö U o  te c h m iM  » a n fo h o u ö

»ortnais

BQUtfche lieamten- 
fFcuQrucrficliorung

auf ©cgenfßitigfeit

Feuer Ri||ia-qut~siche- E inb ru ch  
ko!lenlo,  „„<1 * *  *  

B E R L I N - C H A R L O T T E N B U R G  2

BERLINER STRASSE R>3_____________

“ b e r  5 9 0  0 0 0  V e r s i e h  . r u  n g e »

Für je lOOO RM 
Versicherungssumme 

und jede Versicherungsart 
IF" 40 Rpf. Einheitsbeitrag 
(Normalprämie) einschließlich 

Versicherungssteuer und 
aller Nebenkosten

Unsere Vertrauensmänner werden 
Sie gern beraten
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d a r d  w e r k !
l n  K ü r z e  e r s e h e i n t  d a s  l a n g  e r w a r t e t e  S t a n

DR. E R W I N  P ICHLER- DREXLER
C BERSTAAT ANWALT IN L1NZ/DONAU r

S T R A F R E C H T  IN  D E R  O S T M A R K
~ . , .______ w_und formelle Straf-

Das gesamte in de., Reichsgauen der O stm ark V e r i T u i g e f u i d

-  n Ä i r Ä Ä l Ä  « «
Band I ,  D ie  österre ich ische Stra lprozeBordnong^ samt ^.ncm^Anh.ng öster-
nung und ausführlichem Sachregister, ^ tw a  ^  zum Strafgesetz und ausführlichem Sachregister.

Etwahl2WhSciteir D!neA 5. Preis 9 RM. Band 3: D ie  s tra fre ch tlich e n  Nebengesetze. In Vorbereitung.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G .m .b .H . B e r l i n
B erlin  W 3 5 , H ild eb ran d straß e  8

L e i p z i g  - W i e 1

Bewerbungen auf Zifferanzeigen stets mit der 
Ziffernummer kennzeichnen; auch auf dem Um
schlag, dort am besten in der linken unteren Ecke, 
mit Buntstift umrahmt. -  Bei Bewerbungen auf
Stellenanzeigen niemals Originalzeugnisse, sondern
mit Namen und Adresse gekennzeichnete Zeugnisabschriften 
beifügen. Auf Lichtbi lde rn müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben oder „Eilboten 
eingesandte Bewerbungen können nur als " E,nschre1̂ "  ' h°ier.
Eilboten“ - Briefe weitergesandt werden, wenn das Porto hier 

für beigefügt ist. Diese Art Briefe und mehrere Bewerbungsschrei
ben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren Um

Zur 
Beaditiiné!

schlag die Ziffernummer nicht tragen; sie 
an die Anzeigenabteilung zu richten. •  Anzelgjcha
preis:
45 tVpt.; lur veriegei- uuu ------------- "  he
36 Rpf. ; für Stellen- und einspaltige Gelegen!» i ' » ‘ ^ _; „  TVJ n r4vm f ft 1 Ft

die Anzeigenabteilung zu nemc... -  ------ SJ’  '
eis: die viergespaltene 46 mm breite mm- ,oll 
Rpf.; für Verleger- und Fremdenverkehrsanz j.; rs

—  ~** 30 rvpi.; iux oiciicu- ----r __o v fljp
anzeigen 25 Rpf-; für Familienanzeigen und Nachrufe 15 &
ZWergebühr für Stellenangebote i.5oRM.;fürStenengesucheund I ^  
legenheitsanzeigen 50 Rpf. •  Anzeigenschluß : leweüs der^ _

® , » r ___r;:___________ 41,’ Qf ollonnnv.pixren und. W enn * A

,{ eci

dnerstag der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen und wenn^ 
noch zur Verfügung steht, jeweils der Montag der■ {
woche. •  Zahlungen für Anzeigenbetrage m*r p
Scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages G m b H . - Berlin Nr. W

ii

? .. . " Œ ï d r ï â . ™ « ! * «  dürf.» » f  * »  Un,- „h.ckk.n,od..D.nU. k „ k ~ . ^  _
..A n ze ig en -A b te ilu n g“ D eutscher R ec h ts v e rla g  Gm bH., B erlin  W 3 5 , L U .z .w u .e r^

---- — i— ■— —*— " " *  --------- *«*iM*!!*!n••••••••• ,
_V

...........

Vertreter
für Rechtsanwalt- und Notariats
praxis, auch älterer V o 11 j u r i s t 
ab 15. Juli 1941 auf 6 .Wochen

sofort gesucht.
Dr. Dehne, 

Rechtsanwalt und Notar, 
Bad Freienwalde (Oder), 

Gartenstraße 2.
Vertreter

für Anwaltschaft und Notariat für 
einen Monat für Landgericht, 
Stadt im schlesischen Oebirge, 

gesucht.
Angebote unter A. 1601 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützo wufer 18.

Soldatenfrau, die die Praxis ihres 
Mannes aufrechterhält, s u c h t  
baldmögl. für die Dauer d.Krieges

Vertreter
(Rechtsanw. u. Notarprax.), der an 
vollk. selbst. Arbeiten gewohnt 
ist. Angeb. u. A. 1599 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag,Berlin W35, Lützowuferl8 .

Eine Anzeige 

in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

Cd
Für d i e V e r w a l t u n g s  - und R e c h t s a b t e i l  unf

eines unserer Werke

suchen w ir

Dolliuriftcn cotl. Dolhsu»i(
B e w e r b u n g e n  m it B ild, Lebenslauf, Gehalt5 

forderungund E in tritts te rm in  an das Personalbür0

D

tie
Ol
>lç
er
illi

K lö ckn er-W erke  AG., D u i s b u r g

_________ ______  — ^

flnumUsnotftr
mit zentral gelegenem Büro und weü überdurchschnittlicher 
Praxis in Notariats- und Beratungssachen in Berlin sucht 
krankheitshalber für längere Zeit Vertretung durch Anwalts
notar der im Notariat und Handelsrecht unbedingt erfah
ren ist. Spätere Überleitung der Praxis auf den Vertrete 
steht in Aussicht. Angebote unter A. 1597 an die Anzeigen
abteilung Deutscher Re.chtsverlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Anzeigenschluß ist jewei ls  der 
D o n n e r s t a g

d e r  V o r w o c h e !  D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g
G. m. b. H., Anzeigen-Abtei lung,  Ber l in W35,
Lützowufer  18. Tel. 22 40 86.

dci 4Für die Lei tung der Sozialabteilung eines Konzerns^ ^
B e r l i n e r  M e t a l l i n d u s t r i e  suchen wir

Oolljuriftcn
der, gestützt auf große Erfahrungen auf diesem Arb«1' 
gebiet, Interesse und Kenntnisse hat, diese ausbauf

»••ii _ .. /-* - ..... ..Don Ai iflrofon /.l*’geoiei, mieicî>&c uuu — — 7 7  lVe
Position voll auszufüllen. Gewandtes Auftreten, - ^Position VOLl auszuiu,---- —“ ---------  ----- - $
länigkelt und ein sicheres Einfühlungsvermögen ^  
sozialen Belange der Gefolgschaft sind Vorausset/ 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabsch ^ 
und Gehaltsansprüchen sind zu richten unter A . 16"% 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechtsverlag, Berlin 

Lützowufer 18.

O p f e r t  f ü r  d a s  2 .  K  H V*
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W i r  s u c h e n

f ü r  unsere R e c h t s -  u n d  S t e u e r a b t e i l u n g

t Sachbearbeiter
fü r Vertragswesen und andere Arbeiten Anwalts
büro-Praxis erwünscht. N ur schriftliche Bewer
bungen m it Zeugnissen, Angabe der Gehaltsan
sprüche u. des frühesten E intrittsterm ins erbeten an

Argus Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H., 
Berlin W  9, Bellevuestraße 11a.

j  P e r f e k t e
A Anwaltsstenotypistin
"jie auch zu Bürovorsteherge- 

l'i/ch äffen herangezogen werden 
^joll (Bürovorsteher vorn.), nur 
iyrste bes. tüchtige Kraft, sucht 
Rechtsanwalt Dr. Karl Kühne, 

Berl in W35,
U ’ iral-von-Schröder-Straße 8 .

Perfekte Stenotypistin,
die auch B ü r o v o r s t e h e r 
a rbe i ten  übernehmen kann, 

gesucht.
Rechtsanwalt Dr. Kühn, 

Berl in W 50, Tauentzienstr. 20.

L ach Aufgabe meiner bisherigen 
,,¡1 Fassung bei dem Landgericht 
* j  Berlin habe ich mich als 

echtsanwalt in Prag II.
olksstraße 34 (Fernruf 333-00) 
edergelassen.
Dr. H e i n z  Kiekebusch.

p B e k ä n n t m a ä i i n g e i i  v e r s d i ie d e n e r  A r t j
•I ........ .............. .................................................

2 Anwalts-Togen
«e fast neu (1,09 m), Juristische 
Wochenschrift 1896, 1905 — 10, 
*19-29, Rcchtsprechg. d. OLand- 
er. 1—7 und 9 aus Nach laß 

abzugeben. Angebote an 
Dr. Riess,

y r e u t h ,  Infanterie-Str.46, II.

Es gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

t » w  « ■ » ■ *« ■ **
Gewissenhafte Erledigung von

7 Ermittlungen, Beobachtungen
und Auskünften durch

^  D ETEKTIV

iiK11*RAE6ER
leriinBSK“ ®

Entscheidungen
des Reichsgerichts in Strafsachen 
Band 1-74 (ausgenommen Band 0)
nebstNachschlageregister bis
Band 65 einschl. abzugeben. 
Standort Köln. Angebote unter 
A. 1598 an Anzeigen-Abteilung

Deutscher Rechtsverlag,
Berlin W 35, Lützowufer 18. 

n. geh. / J . 1091 —40 z. T. n. geb. /

Oesetzessamml. f.Hess.,Ken,ney2 ̂  bjs
L ide^.*M /B G ^S taud inger.^^u fG B O ^

4.Bd. / Arb^ ‘*®Ltättenges., Rohmer, Erg.-
Komm. z -p ast!Freiwill, ¿erichtsbarkeit, 
B(i. z. vorher. / hreiw Qrundb.-Ordng.
Schlegelberger, 3. Au , Parisius-

Mietrecht derthG| tgrSsetzb.Oberm eyer, 
PriP Ci ‘R, %  ?’ Haf pfl chtprozeß, Aufl. 2. Aufl., 1922 / uai 9 v Wörmann,1939/ Das Reichserbhotger. v ig2G ,

S a f Ä »  "ii
ass W -» “ ! g

,e¡|s'

ivcf' 
di' 

,\\A' 
•ifte" 
io *:
v *

A

•iiln tia uo c iicbcö  ^  10ü._
fno^UU0 4cr CberIon»csflerl4»U- 12. 1925/31 geb. 9¡®l HO.
"'«et, JlomtiiciUar 3. »»*• 9- 1  ,2 «. ®t>. i-i«» . w(m 450 _)ettimtBc„ i,c5 Wctd)58Ctitht5, ........... geh. 9OT 45t>'

^ a » ^ ! siÄ r f 5 5 '?:
la u fe « : Olstigufcn, Sirafflefefcs

tomm"  ,J!®- in  8 traff«<ÍW ¡ *?*«[? u. a. Werte,
“mttuntorc; flioHtammcr, 2lrd|i» í'lt r ¡ n 8

3- © * m ,  ’ ~ I i , c u
MllUfl

, .................... - ................  ;. I  *  e r1 i » *S 8
4)tuctücv @ * * t t w « tt . i*Mi67/o®
Brön3öfifcl)e Strafte 10 / ß” ',ipr0 „( l iöirtfct)flttSt»tiienS««Uen 
»«b ’tlnligunrlnt tur i)lert|te- ------------------------------

fa d ih r ä f tc  w e rd e n am ehesten durch

eine Stellenanzeige in der Fachpresse g e fu n d e n
Das ist eine alte Tatsache, die sich gerade jetzt immer 
wieder bewahrheitet.
Deshalb sind in unserer Zeitschrift „Deutsches Recht“ in 
Ausgabe für Ausgabe — auch in der vorliegenden Folge — 
Stellenangebote enthalten, Anzeigen,in denen Volljuristen 
und juristisch vorgebildete Kräfte gesucht werden.
„Der leere Platz“ hieß unser Werbedruck, den w ir einer der 
letzten Ausgaben beilegten. Er zeigt im besonderen einige 
der am meisten verwandten Anzeigengrößen für Stellen
angebote und -gesuche und beweist, daß die Kosten für 
die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in unserer Zeit
schrift niedrig sind.
Wenn Ihnen eine Arbeitskraft fehlt (oder Sie selbst viel
leicht eine Stellung suchen), dann füllen Sie bitte den 
Bestellschein aus und schicken Sie die Anzeige gleich 
an uns ein, damit w ir sie in der nächsten Ausgabe ver
öffentlichen können. Im anderen Fall heben Sie bitte den 
Werbedruck so auf, daß Sie ihn bei Bedarf gleich finden

D e u t s c h e r  R e d i t s v e r l a g  O . m .  h . H .
A n z e ig e n - A b t e i l u n g

Berlin W 55, Lützowufer 18
Fernruf: 224086

© o e b e n  í ft g u r  ^ u é g a b e  g e l a n g t :

Der Obgleich In Ehefathen
K am m ergerichtsrat Dr. Paul Gaedeke,

B erlin

Umfang 128 Setten /  JJteté 3.90 SX2R

©ae1 gßegefet;1>. 6 .3«ti 1938 nebft ©ut*füßrung3beftimmungen 
fiat Die grage Deá '©ergletcfjé im ©ßeproseß erneut fn DenSiorDer» 
grunB treten taffen unD inźbefonDere mit fÓílfe Ber §§ 80 (£fie©. 
unB 627b 3J3D. Bfe materietP unB »erfaßren3re*tlf*e 7Högti*= 
feit gef*affen, in engftcr innerer unB äußerer ‘ŚetbinBung mit 
Bern ©(fieíBungáprojeff jugíeí* Die Unter Í)altébe3íef)ungen für Bie 
3eft nad) Bet ©cßefDung 31t regein. Stuf Biefer ©nmBlage fiat Bie 
J3ra?iei Ber legten 2 3aßre Daei Dnftítut Beé fog. ©efamtoer* 
gleiá)é entmiefett: enBgüttfge Unterfiaítóregeíung gegen fRe*«» 
mittetrücfnafime oBer 9?e*fémítfett>er3i*t gegenüber Bern ©*ei= 

Bungburtefl.
2l(le Bamit 3ufamtneni)ängenBen materfetP, »erfafiren^,
míe foftenrecftlicffer einfcbließticf, Beź armen«*« fin» Jn 
Biefem 33u^e in 15 ‘Jlbfciinitfen eingeffenB befianBett, fomit ein 
für Bfe auf Biefem Gebiete beute noch unsere « *« {**
ía b n n g t» a ^ a f tu n fn tb e ^ rK * * í í )« ^ m í« . f f» r© e r íJ t *
unB tstnroalte gefd/afftn wotBen. Settfa^e, gatte au¿ Ber prayfé 
afé íSeifpíeíe, eine 3ufammenftetíung Ber 5Reci)tfprecf)ung unter 
(utjer Dnbottóangabe forote eine grapfiifcfe ©arfteffung Beé ©e= 
famtnergteícbá 3U Beffen ©eranfefautiebung erffoben Bie prafti)cbe 

33enußbarfeit ungemein.

OTin.©ir. £inDemann fagt Baju in ©0?. (7R) 1941, 167 -  
jpeft 11/12: . . ein ®erf, an Bern fein mit ©ffefacfien, inébe»
fonDete aueb mit Den Dabei ft*  aufmerfenDen Äoftenfragen be= 
faßter 0?e*tómabrer norbeigeßen fann unD Daé ifim einen fiaren 
Obetblfcf über Ben Ber?eitigen ©tanB Der 3?e*táenttoícfIung auf 
Dem begren-ten, aber für Die ©oltégemeínfcfaft äußerft roteffttgen 

©ebfefe getoäfirt.’

3u bejießen Dur* alte. 53u*f)anDUtngen 
oDet »om ?)erlag

lU.niocfcr Budihanbtung • CcipjigCI



W achs auf der Rückseite, 
wachshaliige Farbe aut 

der Vorderseite

Kein Rollen, 
kein Rutschen.

Saubere Hände, 
klare Schrill.

G rillig  und handlich, 
la rbkrä ltig  und ergiebig.

P e l i k a n  ®
GÜNTHER WAGNER, HANNOVER

Z U  B E Z I E H E N  D U R C H  D I E  F A C H G E S C H Ä F T E

fiannooerfche Lebensoerllcherung 
au f O e g e n l e t t i g h e t t  i u  f i a n n o o e r  
oormale preußlfcher Q ta m te n -V m ln

®egrlinöetl875. ©efdjäftägeblet: DaeDeutfd)eKeldj

n
BU0 dem eefct)fift0bed t̂ für 600 Ja\)v 1940:
93erftd)mmg«be(ianb (£nbe 1940 ..............  att ^
neu abgefd)tojfen

25eitragseinnabme .............................................
.Kapitalerträge .................................................
S3erftd)erung«leiftungen....................................
©ewinnanfeite ....................................■• • • • ; •
ßuweifung jur ©ewinnnicfflelhmg b. Söerua).

36 906 985

28 397 696 9 t®  
13 001 649 „ 
17 540 777 „
7 365 938 „
9 148 541 „

24 899 245 
2 655 425

„  273 052 161 9 t®
bavon JjDpofbefen u. ©rurt&fdjulbforberungen 137 591 186 ,,

i i ü «  ...................'..............S S 5 5
bauen ‘©ecfuitgSrüdlage....................................

©etuimtriicffleUimg ber SOrrfidjerten 
ßriegirücfftellung .............................

©ab ber Unioften (ebne ©feuern unb offentli*e T(%dl>en) 
betrug für 2(bfd,tu«foflen 2,06 % , für taufenbe Sofien 2,3CK o ,  
inbgefamf 4,36 % ber ®eifrag8etnnai>me (ober 3,06 /o ber <£m. 
nal;me an Beiträgen unb .Kapitalerträgen). __

©er Sßerein leiftefe 1924 bi« 1940 im neuen «eftanbe (ebne 2£uf. 
Wertung) für Söertfd,crungsrerpflid>tungen ( l e b ,  W lauf u fn>.) 
108 230 757 S K a n  ®cn>tnnaußfd)uiiunc|en für bte ^erftd)crien 
(neben ber Tlnfammlung »on 24 899 245 9 t®  für ©ennnnruef- 
fteöungen) 71 236 562 9 t® . _________

mHßigr»erftd)erung«beiträge! grü^citige fiobe ©ewinnanteife! 
®ie fparfame unmittelbare „bannoPerftbe Werbung bürgt für 
porteilljaften 20erfid)erung«fd)ug.

nual lunf t :  ßanneoerfebe ¿ebene»erficfyerung, 
puerunT 7eonno#et> poflfotß 50bn
24 ___________ _

Vectra g) qm dh cfiafieH de* 
cA'.-S. (XechhwatiWißMtdto fifo

b e r u f s h a f t p f u c h t - 

V E R S I C H E R U N G  G E GE N  

V E R M Ö G E N S S C H Ä D E N

STERBEGELD
V E R S I C H E R U N G

OLLER,
ADRESSEN 
DER WELT

A D R E S S E N -M O U E R  hilll werben -  schelll neue Abselzgebiöe 
eile Erzeugnisse oder Leitungen, gleichviel ob Grofsderzts __ 
oder leilgebie le hiervon durch W erbung gewonnen werden Solle 
A D R E S S E N -M O U E R  ersrhlleljt neue Merkle in eNen U n de  
Erde durd. Adressen eller Art, -  A D R E S S E N - M U L L E  ^  
1.1 immer ridslig und wichligl Inleressenlen erhellen eul Wunsch 
los enlsprechendes Kolelogmelerlel bei Bezugnohme eul dieses

a d p e s s e n -m ö lle p
DRESDEN*A*I<
MACKENSENSTRASSE 41
RUF, 641 Bl 60986 62997 ■ 63408

B E R L IN ’W - J
MAUERSTRASSE öS '0 
RUF, ll 3866 I I3867


